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1 Einleitung 

Im Kapitel 1 erfolgt ein grober Überblick der Rahmenbedingungen, innerhalb 
derer sich diese Arbeit bewegt. Ziel des Kapitels ist es, die Bedeutung der Arbeit 
sowie deren Zielsetzung darzustellen. Das Kapitel ist in drei Teile aufgegliedert. 

In Kapitel 1.1 wird sich mit der Bedeutung von Infrastruktur für eine Volkswirt-
schaft und deren Relevanz für das Wirtschaftswachstum befasst.  

Kapitel 1.2 stellt die Ziele der Arbeit dar und grenzt das Forschungsgebiet ein. 

Kapitel 1.3 beschreibt den Aufbau der Arbeit. Dadurch soll der Leser einen groben 
Überblick über die einzelnen Kapitel erhalten.  

 
Abbildung 1:  Aufbau des ersten Kapitels1 

 

  

 
1 Quelle: Eigene Darstellung. 

Einleitung 
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1.1 Relevanz von Infrastruktur und Motivation der Arbeit 

„[…] they will prove a vital tool in resolving some of the major challenges faced by soci-
eties – supporting economic growth, meeting basic needs, lifting millions of people out 
of poverty, facilitating mobility and social interaction.”2  

Im Jahr 2006 betonte die Organisation for Economic Co-operation and Development 
(OECD) in einer Studie, welche die voraussichtliche Entwicklung der Infrastruk-
tur prognostiziert, deren Bedeutung für das Wirtschaftswachstum. Trotz der Er-
kenntnis, dass die Infrastruktur für die Bewältigung zukünftiger Herausforde-
rungen eine wichtige Rolle spielt, gibt es keine einheitliche und klare Definition 
des Begriffs der Infrastruktur.3 Der Begriff Infrastruktur stammt aus dem fran-
zösischen Sprachgebrauch und bezeichnet „[…] in allgemeiner Form die Gesamt-
heit der Anlagen in einem bestimmten Bereich, die für die Durchführung beson-
derer einzelner Vorhaben erforderlich ist.“4 Erst Anfang der 1960er fand der Be-
griff der Infrastruktur Eingang in die ökonomische Forschung.5 Die häufigste 
Definition im deutschen Sprachgebrauch stammt vom deutschen Volkswirt und 
Politiker Jochimsen, welcher Infrastruktur als „[…] Summe der materiellen, insti-
tutionellen und personellen Einrichtungen und Gegebenheiten, die der arbeits-
teiligen Wirtschaft zur Verfügung stehen und mit beitragen, den Ausgleich der 
Entgelte für gleiche Faktorbeiträge bei zweckmäßiger Allokation der Ressourcen, 
d. h. vollständige Integration und höchstmögliches Niveau der Wirtschaftstätig-
keit, zu ermöglichen“6 beschreibt. Damit ist die Infrastruktur der „Unterbau ei-
ner Wirtschaft“. Hierzu zählen alle Grundeinrichtungen einer Volkswirtschaft, 
welche deren reibungslose Funktion gewährleisten.7 Schlag fasste im Jahr 1999 
verschiedene Infrastrukturdefinitionen zusammen und bezeichnete diese als das 
Fundament eines Landes, „[…] auf welchem wirtschaftliche Aktivitäten bezie-
hungsweise Interaktionen zwischen Wirtschaftssubjekten stattfinden.“8 

Die Infrastruktur besteht somit aus materiellen, immateriellen und personellen 
Ressourcen und umfasst in nachfolgender Abbildung dargestellte Teilbereiche. 

 
2  OECD (2006a), S. 14. 
3 Anfangs wurde der Begriff Infrastruktur von der NATO für die Bezeichnung von militäri-

schen Anlagen verwendet.  
4 Schatz (1996), S. 125. 
5 Arbeiten zur Infrastruktur stammen von Hirschman (1958); Tinbergen (1962); Stohler (1965); 

Jochimsen (1966); Frey (1972). 
6 Jochimsen (1966), S. 100. 
7 Vgl. Scheurer (2016), S. 4. 
8 Schlag (1999), S. 15. 
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Abbildung 2:  Teilbereiche der Infrastruktur9 

Die technische Infrastruktur umfasst die Sektoren Energie & Versorgung, Tele-
kommunikation sowie Transport. Zu der sozialen Infrastruktur zählen neben der 
Bildung auch das Gesundheits- und Rechtssystem. Die meisten Infrastrukturen 
besitzen einen Vorleistungscharakter. Das bedeutet, sie dienen mittelbar der Be-
dürfnisbefriedigung.10 Dennoch ist ohne eine funktionsfähige Infrastruktur 
keine moderne, hoch spezialisierte und arbeitsteilige Volkswirtschaft möglich.11 
Sie bildet die Grundlage für Wachstum und Beschäftigung und ist Teil des Kapi-
talstocks12 einer nationalen Ökonomie. Auf modernem Niveau sichert der Kapi-
talstock die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes und fördert die Rahmenbedin-
gungen für Wohlstand und Beschäftigung. Daher sind Investitionen in die Infra-
struktur eines Landes unerlässlich, um die Lebensqualität und das Wirtschafts-
wachstum auch für zukünftige Generationen sicherzustellen.13 In Deutschland 
ist die aktuelle Infrastruktur zum Teil veraltet und dadurch teilweise umwelt-

 
9 Quelle: In Anlehnung an: Jochimsen (1966), S. 100. 
10 Vgl. Hartwig (2005), S. 7-10. 
11 Grundlegende Studien stammen von Aschauer (1989), S. 177-200; Sachverständigenrat zur Be-

gutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2003). 
12 „Bestand an Sachkapital in einer Volkswirtschaft wie Fabrikgebäude, Maschinen oder techni-

sche Anlagen, die zu Produktionszwecken eingesetzt werden. Veränderungen des Kapitalstocks 
werden als Investitionen bezeichnet.“ Bundeszentrale für politische Bildung (2017). Weitere Defi-
nition „Maß für den Produktionsfaktor Kapital, das das jahresdurchschnittliche Bruttoanlage-
vermögen (Anlagevermögen) in konstanten Preisen ausweist. Der Kapitalstock spielt bei der 
Bestimmung des Produktionspotenzials eine wesentliche Rolle. Die Ermittlung erfolgt im Rah-
men der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR).“ Gabler Wirtschaftslexikon (2017). 

13 Vgl. Bericht der Expertenkommission im Auftrag des Bundesministers für Wirtschaft und Energie 
(2015), S. 5. 

Ökonomische/Technische Infrastruktur

» Straßen
» Brücken/Tunnel
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» Öffentlicher 
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» …

TransportEnergie & Versorgung
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» …

Telekommunikation
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» …

Soziale Infrastruktur

» Bildung » Gesundheitssystem » Rechtssystem » …

http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/lexikon-der-wirtschaft/19672/investition
http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/anlagevermoegen.html
http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/volkswirtschaftliche-gesamtrechnung-vgr.html
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schädlich14 und beeinträchtigt die Unternehmen in ihren Geschäftsabläufen.15 
Daher sind verschiedene Experten der Meinung, dass dringender Renovierungs- 
bzw. Ausbaubedarf besteht.16 Erschwerend kommt die Zunahme der Weltbevöl-
kerung und des Welthandels hinzu, welche noch mehr auf eine funktionsfähige 
Infrastruktur drängen.17  

Auch weltweit ist das Problem der veralteten Infrastruktur vorhanden. Laut dem 
McKinsey Global Institute (MGI) müsste die Weltbevölkerung für einen weltwei-
ten Ausbau bzw. Modernisierung bis 2030 den Gegenwert der heutigen Weltinf-
rastruktur investieren. Dies entspricht insgesamt einer Investitionssumme von 
57 Bio. US-Dollar (US$).18 Die OECD beziffert die erforderlichen Infrastrukturin-
vestitionen auf insgesamt 53 Bio. US$. Dies entspricht einem jährlichen Anteil 
von 2,5 % des Weltbruttoinlandsproduktes.19 Im Zeitverlauf nimmt der Investi-
tionsbedarf bei der Telekommunikation und Verkehrsinfrastruktur ab, während 
der Bedarf im Sektor Energie und Versorgung steigt. Dennoch liegt der ge-
schätzte jährliche Investitionsbedarf im Bereich der Verkehrsinfrastruktur bei 
0,35 % des Weltbruttoinlandsproduktes für den Zeitraum 2020 – 2030.20 Beson-
ders die Verkehrsinfrastruktur ist von wichtiger Bedeutung, da sie einen großen 
Einfluss auf den Wirtschaftsfaktor Mobilität hat.21 Unter Mobilität wird die Mög-
lichkeit der Fortbewegung zwischen unterschiedlichen Orten verstanden.22 Der 
Begriff Verkehr definiert die Art und Weise der Fortbewegung.23 Mobilität ist ein 
Treiber für Wachstum und Beschäftigung sowie eine wesentliche Grundlage für 
die Partizipation des Einzelnen am gesellschaftlichen Leben.24 Um Mobilität auf 
hohem Niveau zu gewährleisten, ist eine leistungsfähige Transportinfrastruktur 
unabdingbar. Diese zu pflegen, zu erhalten und bedarfsgerecht auszubauen er-
scheint daher als elementar.25 Der Problematik der unterfinanzierten Verkehrs-
infrastruktur begegnen die Bundesrepublik Deutschland und weitere große 
Volkswirtschaften unterschiedlich. Im Folgenden werden ausgewählte Volkswirt-
schaften und ihr Umgang mit Verkehrsinfrastrukturinvestitionen skizziert. Hier-
bei handelt es sich neben den drei weltweit größten Volkswirtschaften (USA, 

 
14 Vgl. Centrum für angewandte Wirtschaftsforschung (2008), S. 1. 
15 Vgl. Institut der deutschen Wirtschaft (2014), S. 18; Zentralverband des Deutschen Handwerks 

(2016), S. 7. 
16 Vgl. Centrum für angewandte Wirtschaftsforschung (2008), S. 77; Bericht der Expertenkommission 

im Auftrag des Bundesministers für Wirtschaft und Energie (2015), S. 20. 
17 Vgl. Scheurer (2016), S. 4. 
18 Vgl. McKinsey & Company (2013), S. 1. 
19 Vgl. OECD (2006b), S. 21-22.  
20 Vgl. OECD (2006a), S. 29. 
21 Vgl. CDU-Kommission „MOBILITÄT“ (2012), S. 3. 
22 Vgl. Verbraucherverband Bundeszentrale (2012), S. 5. 
23 Vgl. Verbraucherverband Bundeszentrale (2012), S. 5. 
24 Vgl. CDU-Kommission „MOBILITÄT“ (2012), S. 3. 
25 Vgl. OECD (2006a), S. 14. 
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China und Japan) auch um drei direkte Nachbarländer von Deutschland (Frank-
reich, Vereinigtes Königreich und Schweiz). 

Vereinigten Staaten von Amerika (USA) 

Laut Expertenmeinungen führen die langjährigen Unterinvestitionen der welt-
größten Volkswirtschaft zu einem mangelhaften Zustand der US-Verkehrsinfra-
struktur.26 Für die Vereinigten Staaten hat die Straßenverkehrsinfrastruktur eine 
große Bedeutung, da knapp die Hälfte des Frachtaufkommens über die Straßen 
abgewickelt wird.27 Zur Behebung dieser Unterfinanzierung kam es im Jahr 2015 
zu einer Verabschiedung des 305 Mrd. US$ teuren „Fixing America’s Surface 
Transport Act“ (FAST).28 Am meisten profitierte von diesem Finanzierungsgesetz 
der ca. 70 Mrd. US$ schwere „Highway Trust Fund“29, welcher die Einnahmen 
aus der Treibstoffsteuer verwaltet. Hiervon werden wichtige Programme des Per-
sonenmassentransports (Mass Transit Account) und der Bau der Schnellstraßen 
(Highway Account) bezahlt.30 Des Weiteren werden zur Finanzierung von Infra-
strukturprojekten auch Kommunalanleihen (Municipal Bonds) von den Bundes-
staaten oder Kommunen ausgegeben. Da es sich um die Finanzierung eines öf-
fentlichen Gutes handelt, werden diese Anleihen in der Regel von lokalen Ertrags-
steuern oder Bundessteuern befreit, wodurch für die amerikanischen Anleger die 
effektive Rendite steigt.31 Zusätzlich versuchen die USA mit Hilfe von Public Pri-
vate Partnerships (PPP) und damit der Beteiligung von weiteren privaten Investo-
ren, die Finanzierung von Verkehrsinfrastrukturprojekten zu stärken.32 

China 

Mit dem in den Jahren 2000 bis 2010 erreichten Wachstumsraten zwischen 8% 
und 14% stieg China binnen relativ kurzer Dauer zur zweitgrößten Volkswirt-
schaft der Welt auf. Auch wenn sich diese Wachstumsrate auf zuletzt 6,1% in 
2019 abschwächte, ist diese Entwicklung beispiellos in der Geschichte.33 Im Zuge 
dieser Entwicklung investiert die chinesische Regierung auch immense Beträge 
in die Verkehrsinfrastruktur.34 So flossen allein im ersten Halbjahr 2018 umge-
rechnet fast 500 Mio. $ in diesen Sektor, wovon wiederum 70% auf Ausbau und 
Erhalt des Straßennetzes entfielen. Mittlerweile erreicht das Straßennetz in 

 
26 Vgl. gtai Märkte im In- und Ausland (2016a); Wirtschaftswoche (2015). 
27 Vgl. gtai Märkte im In- und Ausland (2016a). 
28 Vgl. gtai Märkte im In- und Ausland (2016c). 
29 Vgl. Federal Highway Administration (2017). 
30 Vgl. gtai Märkte im In- und Ausland (2016a). 
31 Vgl. Liu et al. (2017), S. 15., vertiefend hierzu Exkurs „Municipal Bonds“ im Kapitel 5.1.1. 
32 Vgl. gtai Märkte im In- und Ausland (2016c). 
33 Vgl. Voß (2020).  
34 Vgl. Dieter (2019), S. 24. 
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China somit eine Gesamtlänge von ca. 5 Mio. km.35 Bei der Finanzierung von 
jeglichen Infrastrukturprojekten sind die einzelnen Gebietskörperschaften 
grundsätzlich von den direkten Investitionen der Zentralregierung abhängig, da 
sie selbst keine eigenen Schulden machen dürfen. Allerdings umgehen sie dies 
Verbot seit 2008 mit sogenannten »local government financing vehicles« (LGFV). 
Diese Unternehmen im Eigentum der Gebietskörperschaften legen Anleihen auf 
und unterlegen diese mit Landnutzungsrechten als Sicherheit. Diese durch die 
von der Zentralregierung in Peking geduldete Praxis entwickelte sich bei den 
LGFVs bis Ende 2017 eine summierte Verschuldung in Höhe von 60% des chi-
nesischen BIP. 36 

Japan 

Einen guten Zustand weist die Verkehrsinfrastruktur in Japan auf.37 Die Finan-
zierung der Staßenverkehrsinfrastuktur erfolgt durch Mauteinnahmen, während 
die Instandhaltung des Schienennetzes durch Beförderungs- und Nebenleistun-
gen wie beispielsweise Einkaufszentren an Bahnhöfen erfolgt. Besonders in den 
verdichteten Gebieten ist aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens die Ver-
kehrsinfrastruktur selbst finanzierend.38 Aufgrund von rückläufigen Passagier-
zahlen reichen in einigen Regionen die Einnahmen nicht mehr aus, sodass der 
private Sektor Geld in die öffentlichen Eisenbahnen investiert. Dies geschieht mit 
Hilfe von PPP.39 

Französische Republik 

Aufgrund der hohen Verschuldung der öffentlichen Hand Frankreichs40 und den 
daraus resultierenden Sparzwängen wurden die staatlichen Investitionen in die 
Infrastruktur reduziert. Bereits im Jahr 2014 führte dies zu zeitlichen Verschie-
bungen von öffentlichen Großinvestitionen.41 Einen Lösungsansatz bildet das 
„Schéma national des infrastructures de transports“ (SNIT), welches für 25 Jahre 
Investitionen in die Transportinfrastruktur in Höhe von 245 Mrd. € vorsieht.42 
Seit 2004 stellen in Frankreich die PPP-Modelle eine weitere Möglichkeit dar, die 
Errichtung, Instandsetzung und Betrieb der Straßenverkehrsinfrastruktur si-
cherzustellen. Der größte Teil des französischen Autobahnnetzes wird von priva-
ten Konzessionsgesellschaften übernommen. Die Vergütung speist sich aus der 

 
35 Vgl. gtai Märkte im In- und Ausland (2018). 
36 Vgl. Voß (2020). 
37 Vgl. Rothengatter (2013), S. 667. 
38 Vgl. Feldhoff (2003), S. 138-139. 
39 Vgl. Wunderlich/Mayer (2017), S. 23-25. 
40 Seit dem Jahr 2013 liegt die Schuldenquote Frankreichs, im Verhältnis zum Bruttoinland-

produkt, über 90 %. Vgl. Bundeszentrale für politische Bildung (2016). 
41 Vgl. gtai Märkte im In- und Ausland (2016b). 
42 Vgl. gtai Märkte im In- und Ausland (2014a). 
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eingenommenen Lkw-Maut.43 Jedoch stellte sich heraus, dass einige PPP-Pro-
jekte teurer wurden als herkömmlich vergebene Projekte. Dies führte die einer 
vermehrten Kritik an diesem Ansatz.44  

Vereinigtes Königreich  

Das Vereinigte Königreich weist in den großen Ballungszentren eine gut ausge-
baute Verkehrsinfrastruktur auf, allerdings fehlt diese im ländlichen Raum, wie 
beispielsweise im Norden Englands und Schottlands sowie in Wales.45 Bereits im 
Jahr 2012 stellte der britische Finanzminister eine Erneuerung des „National Inf-
rastructure Plan“ vor.46 Im Jahr 2013 wurde beschlossen, dass 100 Mrd. Pfund 
für den Zeitraum 2015 – 2020 in die Infrastruktur investiert werden sollen. Für 
die Modernisierung des Straßenbaus sind davon ca. 28. Mrd. Pfund geplant.47 
Dies entspricht 1,6 % des Bruttoinlandproduktes vom Jahr 2013.48  

Schweiz 

Langfristig aufgestellte Investitionsprogramme49 enthalten die für die Schweiz ge-
planten Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen und definieren die dazu erforderli-
chen Einnahmen. Eine Fonds-basierte Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur 
hat in der Schweiz eine lange Tradition.50 Es existieren zwei Fonds, welche mitt-
lerweile zeitlich unbegrenzt sind. Sie setzen sich zusammen aus Nutzergebühren 
(Maut/Vignette), Steueranteilen (Teil der Mehrwertsteuer und der Mineralöl-
steuer) und Krediten, 51 somit kommt es formal nicht zu einen Inanspruchname 
des öffentlichen Haushaltes für Verkehrsinvestitionen in Anspruch genommen.52  

Bundesrepublik Deutschland (BRD) 

In Deutschland können die öffentlichen Haushalte scheinbar den notwendigen 
Finanzierungsbedarf nicht mehr decken.53 Steigende Sozialausgaben und hohe 

 
43 Vgl. Kopper et al. (2013), S. 667. 
44 Vgl. gtai Märkte im In- und Ausland (2015). 
45 Vgl. gtai Märkte im In- und Ausland (2013b). 
46 Vgl. gtai Märkte im In- und Ausland (2013a). 
47 Vgl. gtai Märkte im In- und Ausland (2014b). 
48 Das BIP im Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland betrug im Jahr 2013 

1.739 Mrd. Pfund. Vgl. Office for National Statistics (2017). 
49 Zu nennen in hier die FINÖV (Bundesbeschluss über Bau und Finanzierung von Infrastruk-

turvorhaben des öffentlichen Verkehrs) und FABI (Finanzierung- Ausbau- Bahn- Infrastruk-
tur) Programme. 

50 Vgl. Rothengatter (2013), S. 668. 
51 Vgl. Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation 

(2020). 
52  Vgl. Rothengatter (2013), S. 668. 
53 Vgl. Gawl (2013), S. 670. 
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Schuldenstände erschweren eine Investition in die Infrastruktur.54 Hinzu kommt 
für die öffentlichen Haushalte die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse. 
Dies hat zur Folge, dass, bis auf in Ausnahmefällen (Naturkatastrophen oder au-
ßergewöhnliche Notsituationen), keine Kredite aufgenommen werden dürfen.55 
Dadurch sind die finanziellen Ressourcen begrenzt und Investitionen für den Er-
halt und Ausbau der Verkehrsinfrastruktur stellen eine Herausforderung dar.56 
Da eine Finanzierung durch die öffentliche Hand aufgrund der angespannten Fi-
nanzlage in naher Zukunft nicht möglich erscheint, bleibt nur noch eine private 
Finanzierung im Rahmen einer Öffentlich-Privaten Partnerschaft (ÖPP).  

Jede Volkswirtschaft versucht das Problem der unterfinanzierten Verkehrsinfra-
struktur auf unterschiedliche Art und Weise zu lösen. Dennoch gleichen sich die 
Lösungsansätze in ihrer Grundidee: Entweder erhöht der Staat seine Ausgaben 
für die Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur oder es kommt zu einer verstärk-
ten Einbindung von privaten Investoren bei der Finanzierung. Ersteres gestaltet 
sich, wie bereits beschrieben, auch in Deutschland als schwierig. Die Einbezie-
hung von privatem Kapital wird kontrovers diskutiert, da bei dieser Finanzie-
rungsform Interessenkonflikte zwischen den Investoren und den Ansprüchen 
der Allgemeinheit auftreten könnten.57 Die Kritik lautet: Die hohen Renditeer-
wartungen der Kapitalgeber stellen die Wirtschaftlichkeit der ÖPP-Projekte in-
frage und können die dauerhafte Sicherstellung der Verkehrsinfrastruktur ge-
fährden. Zudem weist der Bundesrechnungshof daraufhin, dass die Realisierung 
der Verkehrsinfrastrukturprojekte mittels ÖPP deutlich teurer ist und zu einer 
Verzerrung des Wettbewerbs führt.58 Aufgrund hoher Markteintrittsbarrieren 
kann sich der Mittelstand kaum bzw. nur noch eingeschränkt bei solchen Projek-
ten beteiligen.59 Dies führt zu einer Verengung des Marktes auf nur wenige 
große Anbieter. Im Kapitel 2.3.3 wird weiter auf diese Problematik eingegangen.  

1.2 Zielsetzungen der Arbeit  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine funktionsfähige Infrastruktur von 
elementarer Bedeutung für eine Volkswirtschaft ist.60 Eine leistungsfähige Ver-
kehrsinfrastruktur verhilft der Bevölkerung zur Mobilität und erleichtert damit 
die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben.61 Daher ist es notwendig, die Infra-

 
54 Vgl. Bundesministerium der Finanzen (2015a), S. 17, S. 31 sowie S. 154-157. 
55 Vgl. Art. 115 GG; Bundesministerium der Finanzen (2015b). 
56 Vgl. Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (2017j). 
57 Vgl. Wigger (2017), S. 402. 
58 Vgl. Rechnungshof (2011), S. 16. 
59 Vgl. Lehrstuhl für Infrastruktur- und Immobilienmanagement der TU Braunschweig (2016), S. 13. 
60 Vgl. Straubhaar (2014), S. 306. 
61 Vgl. Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (2016i). 
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struktur, insbesondere die Verkehrsinfrastruktur, auf einem modernen, leis-
tungsfähigen Niveau zu erhalten.62 Das bedeutet im Umkehrschluss, dass die Fi-
nanzierung langfristig und nachhaltig gesichert sein muss. Wie bereits beschrie-
ben gibt es für diese Sicherstellung zwei Möglichkeiten: die staatliche/öffentliche 
Finanzierung (sog. konventionelle Beschaffung) oder die private Umsetzung von 
Verkehrsinfrastrukturprojekten, die eine Finanzierung (ÖPP) inkludiert.  

In dieser Arbeit soll eine Möglichkeit zur Reduktion der Abhängigkeit von stark 
renditeorientierten Investoren bei ÖPP-Projekten analysiert werden. Es ist daher 
zu überlegen, ob ein Geschäftsmodell, welches die Stakeholder in den Mittel-
punkt rückt, hierzu einen Beitrag leisten kann. Eine bisher weitgehend uner-
forschte Variante ist ein ÖPP-Modell unter Beteiligung einer Verkehrsinfrastruk-
turgenossenschaft.63 Im Gegensatz zur klassischen ÖPP, bei der das Kapital von 
Großinvestoren stammt, können sich bei dieser hybriden Organisationsform Pri-
vatanleger beteiligen. Bei einer Genossenschaft sind die Nutzer und die Eigentü-
mer (= Mitglieder) identisch;64 die Rechtsform ermöglicht eine große Eigentü-
merzahl65 und eröffnet den Mitgliedern verschiedene Einflussmöglichkeiten auf 
das Management der Genossenschaft. Die Mitglieder können über die Gremien 
der Genossenschaft Einfluss auf das Management nehmen, dabei gilt das Prinzip 
„ein Mitglied, eine Stimme“.66  

Ziel der Arbeit ist es zu untersuchen, unter welchen Umständen und in welcher 
Form sich eine Stakeholder-orientierte Verkehrsinfrastrukturgenossenschaft be-
treiben lässt. Daraus ergibt sich folgende übergeordnete Forschungsfrage: 

Welche Möglichkeiten bietet die Stakeholder-orientierte Rechtsform der Ver-
kehrsinfrastrukturgenossenschaft bei der Umsetzung von ÖPP-Projekten in 
Deutschland? 

Zur Beantwtortung dieser forschungsleitenden Fragestellung ergeben sich fol-
gende aufeinander aufbauende Forschungsfragen (vgl. hierzu Kapitel 5.2.1): 

1. Welche Rolle spielen die Stakeholder bei dem Aufbau der Verkehrsinfra-
strukturgenossenschaft?  

2. Welche Anforderungen haben die Stakeholder an eine Verkehrsinfrastruk-
turgenossenschaft?  

3. Wie muss eine funktionsfähige Verkehrsinfrastrukturgenossenschaft unter 
den gegebenen Rahmenbedingungen in Deutschland aufgebaut sein? 

 
62 Vgl. Bericht der Expertenkommission im Auftrag des Bundesministers für Wirtschaft und Energie 

(2015), S. 5. 
63 Eine Darstellung des aktuellen Standes der Forschung erfolgt in Kapitel 5.2.2. 
64 Vgl. Grosskopf et al. (2012), S. 21. 
65 Vgl. § 1 Abs. 1 GenG; Klemisch/Vogt (2012), S. 12-13. 
66 Vgl. Baden-Württembergischer Genossenschaftsverband e. V. (2013), S. 27-28. 
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1.3 Aufbau der Arbeit 

Die vorliegende Arbeit besteht aus sieben Teilen. Jedes Kapitel beginnt mit einer 
kurzen Erläuterung der jeweiligen Ziele und Vorgehensweise. Aufgrund dessen 
wird an dieser Stelle der Aufbau der Arbeit lediglich grob skizziert.  

Die beiden nach der Einleitung folgenden Kapitel bilden die theoretischen und 
rechtlichen Grundlagen der Forschung. Hierbei soll das zweite Kapitel einen 
Überblick über die aktuelle Verkehrsinfrastruktursituation in Deutschland lie-
fern. Dieses Kapitel enthält neben den aktuellen Gegebenheiten auch die gesetz-
lichen Realisierungsmöglichkeiten von Verkehrsinfrastrukturprojekten, auf des-
sen rechtlichen Grundlagen diese Arbeit aufbaut.  

Im dritten Kapitel wird das Geschäftsmodell einer Genossenschaft beleuchtet. 
Zusätzlich zu einer Erläuterung des klassischen Genossenschaftsmodells erfolgt 
eine Darstellung der Genossenschaftsidee sowie der genossenschaftlichen Un-
ternehmensorganisation.  

Wichtige Theorien, die bei dem Aufbau einer solchen Genossenschaft im Umfeld 
von ÖPP einen Erklärungsbeitrag liefern könnten, werden im vierten Kapitel un-
tersucht. Es handelt sich hierbei um nachfolgende Theorieansätze, die sich mit 
Kooperationen befassen: die Prinzipal-Agent-Theorie, die Spieltheorie, der Mar-
ket-Based-View sowie der Resource-Based-View. Eine Erläuterung der Grundidee 
einer Verkehrsinfrastrukturgenossenschaft sowie das dazugehörige Beispiel 
ÖPP-Projekt finden im fünften Kapitel statt. Ebenso erfolgt eine Darstellung der 
methodischen Vorgehensweise inklusive einer Ableitung der Forschungsfragen 
in diesem fünften Kapitel.  

Die empirischen Beiträge befinden sich im sechsten Kapitel. Die Forschungsfra-
gen werden in einem sequientiellen Forschungsprozess beantwortet. Hierfür 
wurde eine Methodentriangulation angewandt, welche neben Experteninterviews 
auch aus verschiedenen standardisierten Befragungen besteht.  

Die Schlussbemerkung enthält neben einer synoptischen Ergebnisbetrachtung, 
welche die Ergebnisse der Arbeit gegenüberstellt, auch einen Ausblick.  
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Abbildung 3:  Aufbau der Arbeit67  

 
67 Quelle: Eigene Darstellung. 
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2 Verkehrsinfrastrukturprojekte in Deutschland – Status quo 

Das zweite Kapitel gibt einen Überblick über die aktuelle Lage der Verkehrsinf-
rastruktur in Deutschland. Das Ziel ist es, neben der Klassifizierung und Ent-
wicklung der deutschen Verkehrsinfrastruktur die derzeitigen Umsetzungs- und 
Finanzierungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Das Kapitel wird in fünf Unterkapitel 
gegliedert, die nachfolgend kurz skizziert werden. 

Kapitel 2.1 erläutert die Bedeutung der Verkehrsinfrastruktur für die deutsche 
Volkswirtschaft. Außerdem werden zukünftige Herausforderungen durch den ge-
sellschaftlichen Wandel aufgezeigt. Anschließend erfolgt eine Klassifizierung der 
Verkehrsinfrastruktur, auf deren Grundlage das nächste Unterkapitel aufbaut. 

Kapitel 2.2 befasst sich mit den Straßen des überörtlichen Verkehrs. Nach einer 
Einteilung der Straßeninfrastruktur gemäß ihrer Trägerschaft erfolgt eine Ana-
lyse der derzeitigen Situation. 

Kapitel 2.3 stellt die derzeitigen Umsetzungsmaßnahmen bei Bundesautobah-
nen dar. Nach einer Erläuterung der Umsetzungsmöglichkeiten endet das Kapi-
tel mit einer Darstellung der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung. Diese dient als 
Entscheidungsgrundlage für die Wahl der geeignetsten Umsetzungsvariante von 
Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen. 

Kapitel 2.4 setzt sich mit den verschiedenen öffentlichen und privaten Finanzie-
rungsmöglichkeiten auseinander. 

Kapitel 2.5 liefert eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Aspekte des 
zweiten Kapitels. 

 
Abbildung 4:  Aufbau des zweiten Kapitels68 

 
68 Quelle: Eigene Darstellung. 
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2.1 Grundlagen der Verkehrsinfrastruktur – eine Einordnung 

Die zentrale geografische Lage der Bundesrepublik Deutschland sowie die soziale 
und wirtschaftliche Vernetzung innerhalb der Europäischen Union (EU) erfor-
dern leistungsfähige Infrastrukturen. Als Transitland ist innerhalb von Deutsch-
land ein sehr starker Personen- oder Warendurchreiseverkehr zu verzeichnen.69 
Die Verkehrsinfrastruktur nimmt eine bedeutende Rolle unter den öffentlichen 
Infrastrukturen ein.70 Als „gesellschaftlicher Produktionsfaktor“ gewährt sie der 
Bevölkerung Mobilität.71  

2.1.1 Volkswirtschaftliche Bedeutung und zukünftige 
Herausforderungen 

Die Mobilität von Personen und Gütern ist eine Grundbedingung für eine mo-
derne, arbeitsteilige Volkswirtschaft.72 In Deutschland sind 90 % der Bevölke-
rung mobil.73 1,5 Stunden des Tages verbringt der Durchschnittsbürger74 mit der 
Überwindung von Distanzen für Freizeitaktivitäten, Einkäufe, sonstige private 
Erledigungen, zur Erreichung des Arbeitsplatzes und für dienstliche Zwecke.75 
Somit ist eine Teilhabe des Einzelnen am gesellschaftlichen Leben möglich. 
Nicht nur für Privatpersonen, sondern auch für die Wirtschaft ist die Mobilität 
von großer Bedeutung. Besonders für ein Land wie Deutschland, welches sich in 
der geografischen Mitte Europas befindet, ist eine leistungsfähige Verkehrsinfra-
struktur eine wichtige Voraussetzung für Wohlstand und Fortschritt.76 Mithilfe 
einer guten Verkehrsinfrastruktur kann es u. a. zu einer Senkung der Transport-
kosten, aufgrund von Zeitersparnissen, und einer Verbesserung der Standortqua-
lität kommen. Als Standortfaktor ist die Verkehrsinfrastruktur für Unternehmen 
von großer Bedeutung. Sie ermöglicht den schnellen Austausch von Produkten 
zwischen den Unternehmen und hin zu den Endkunden. Dies führt zu einer 
Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und entfaltet positive Auswirkungen auf 
Produktion und Beschäftigung.77 In Deutschland gewinnt der Güterverkehr und 
dessen Organisation immer mehr an Bedeutung. Die Effizienz von Güterverkehr 
und Logistik steht im engen Zusammenhang mit der Wettbewerbsfähigkeit der 

 
69 Vgl. Statistisches Bundesamt (2018e), S. 7. 
70 Vgl. Institut der deutschen Wirtschaft (2014), S. 9; Institut der deutschen Wirtschaft (2013), S. 15-19. 
71 Vgl. Centrum für angewandte Wirtschaftsforschung (2008), S. 25. 
72 Vgl. Schnieder (2018), S. 1. 
73 Vgl. Infas Institut für angewandte Sozialwissenschaft GmbH/Deutsches Zentrum für Luft- und 

Raumfahrt e. V. Institut für Verkehrsforschung (2008), S. 42. 
74 Es sind stets Personen männlichen und weiblichen Geschlechts gleichermaßen gemeint; aus 

Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird im Folgenden nur die männliche Form verwendet. 
75 Vgl. Infas Institut für angewandte Sozialwissenschaft GmbH/Deutsches Zentrum für Luft- und 

Raumfahrt e. V. Institut für Verkehrsforschung (2008), S. 28. 
76 Vgl. Straubhaar (2014), S. 306. 
77 Vgl. Centrum für angewandte Wirtschaftsforschung (2008), S. 25. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Person
https://de.wikipedia.org/wiki/Person
https://de.wikipedia.org/wiki/Ware
https://de.wikipedia.org/wiki/Ware
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Wirtschaft.78 Somit ist für den Industriestandort Deutschland mit seiner interna-
tional stark verflochtenen Wirtschaft eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur 
bedeutend.79 Die Leistungsfähigkeit lässt sich an einigen Faktoren ablesen: Er-
reichbarkeit, Dichte und Verteilung der Infrastruktur, Transport- und Fahrt-
dauer, Stauanfälligkeit sowie der Erhaltungszustand. In Kapitel 2.2.2 wird der ak-
tuelle Zustand der Straßeninfrastruktur beschrieben.80 

Bisher musste die Verkehrsinfrastruktur den steigenden Nachfragebedarf der Be-
völkerung nach Mobilität durch eine Ausweitung der Kapazitäten erfüllen.81 
Hinzu kommen die erhöhten Anforderungen an die Effizienz und Flexibilität der 
Verkehrsträger (Flugverkehr, Schienenverkehr, Wasserstraßennetz, Straßen-
netz).82 Durch den gesellschaftlichen Wandel müssen nun zusätzlich weitere An-
forderungen im Bereich der Verkehrsinfrastruktur gelöst werden. Die Kommis-
sion „Zukunft der Verkehrsinfrastrukturfinanzierung“ sieht die bevorstehenden 
Herausforderungen im demografischen Wandel, der Globalisierung, der Verknap-
pung fossiler Ressourcen, dem Umwelt- und Klimaschutz sowie der Schulden-
bremse und der damit verbundenen Leistungsfähigkeit der öffentlichen Hand.83 
Im Folgenden werden die genannten Herausforderungen kurz dargestellt. 

Aufgrund des demografischen Wandels kommt es vermutlich zu einem Rück-
gang der Bevölkerung in Deutschland.84 Gründe hierfür sind u. a. die stagnie-
rende Zahl der Geburten.85 Hinzu kommt die Überalterung der Gesellschaft. Der 
Altenquotient86 stieg innerhalb der letzten zehn Jahre von 33 Jahre auf 36 Jahre.87 
Die steigende Anzahl von Menschen, die Renten oder Pensionen beziehen, be-
deutet jedoch nicht zwingend einen Rückgang der Nachfrage von Leistungen der 
Verkehrsinfrastruktur.88 Im Vergleich zum Jahr 2002 ist heute der Anteil der 
Menschen mit Mobilitätseinschränkung geringer geworden.89 Demzufolge bleibt 
die Nachfrage nach einer leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur. Lediglich die 
Art der Nachfrage verschiebt sich in Richtung Freizeitgestaltung und Erreichbar-

 
78 Vgl. Kommission Zukunft der Verkehrsinfrastrukturfinanzierung (2012), S. 8. 
79 Vgl. Kunert/Link (2013), S. 32. 
80 Vgl. Institut für Mobilitätsforschung (2007), S. 60. 
81 Vgl. Kommission Zukunft der Verkehrsinfrastrukturfinanzierung (2012), S. 8. 
82 Vgl. Verbraucherverband Bundeszentrale (2012), S. 5; Kommission Zukunft der Verkehrsinfra-

strukturfinanzierung (2012), S. 8. 
83 Vgl. Kommission Zukunft der Verkehrsinfrastrukturfinanzierung (2012), S. 8. 
84 Keine Berücksichtigung der Zuwanderungen. 
85 Im Jahr 2017 wurden in Deutschland rund 758.000 Menschen geboren, unterdessen belief 

sich die Zahl der Sterbefälle auf circa 933.000 Personen. Vgl. Statistisches Bundesamt (2018a). 
86 „Der Altenquotient bildet das Verhältnis der Personen im Rentenalter (z. B. 65 Jahre und 

älter) zu 100 Personen im erwerbsfähigen Alter (z. B. von 20 bis unter 65 Jahren) ab.“ Statis-
tisches Bundesamt (2017a). 

87 Vgl. Statistisches Bundesamt (2015). 
88 Vgl. Centrum für angewandte Wirtschaftsforschung (2008), S. 22. 
89 Vgl. Infas Institut für angewandte Sozialwissenschaft GmbH/Deutsches Zentrum für Luft- und 

Raumfahrt e. V. Institut für Verkehrsforschung (2008), S. 69. 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/235/umfrage/anzahl-der-geburten-seit-1993/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/156902/umfrage/sterbefaelle-in-deutschland/


16 Verkehrsinfrastrukturprojekte in Deutschland – Status quo 

 

keit von Gesundheits- und Kultureinrichtungen und stellt damit im weitesten 
Sinne eine Teilnahme am öffentlichen Leben dar.90  

Für die Bundesrepublik Deutschland, eines der größten Exportländer weltweit,91 
ist die Globalisierung von hoher Relevanz. Die Logistikbranche gewinnt daher im-
mer mehr an Bedeutung. Die Verkehrsinfrastruktur sollte in Bezug auf Verkehrs-
behinderungen störungsarm sein.92 In der gesamten EU sind ca. 80 % der Ver-
kehrsinfrastruktur auf die Ressource Erdöl angewiesen.93 Erdöl dient zum Antrieb 
verschiedener Fortbewegungsmittel (Kraftfahrzeug, Flugzeug, Schiff). Diese hohe 
Abhängigkeit führt zu einer entsprechenden Verknappung der Ressource. Zur 
Reduktion dieser Abhängigkeit sollte die Suche nach Alternativen weiterhin im 
Fokus stehen.94  

Hinzu kommen die Klimaschutzziele der Bundesregierung, die eine Reduktion 
der CO2-Werte um 55 %95 bis 2020 fordern.96 Zur Erreichung dieser CO2-Ziele 
müssen unter anderem die verschiedenen Verkehrsträger umwelt- und energie-
sparender werden. Wenn diese Entwicklung so eintreffen würde, ist zum einem 
mit einer notwendigen Erweiterung der Kapazitäten sowie der Qualitätsverbesse-
rung der Verkehrsinfrastruktur zu rechnen. Zum anderen würde eine Berück-
sichtigung des Umweltschutzes erfolgen.97   

Aktuell existieren erste Anzeichen, dass die öffentliche Hand die dargestellten 
Herausforderungen nicht mehr alleine bewältigen kann. Die steigenden Sozial-
ausgaben und hohen Schuldenstände, in Verbindung mit der Schuldenbremse, 
verschärfen die Situation.98  

2.1.2 Gegenwärtige Verkehrsinfrastruktur in Deutschland 

Die Verkehrsinfrastruktur (Verkehrswege und Umschlagplätze99) kann gemäß 
Verkehrsträger unterteilt werden in: 

 Flugverkehr 
 Schienennetz 
 Wasserstraßennetz 
 Straßennetz 

 
90 Vgl. Centrum für angewandte Wirtschaftsforschung (2008), S. 22. 
91 Vgl. World Trade Organization (2016). 
92 Vgl. Kommission Zukunft der Verkehrsinfrastrukturfinanzierung (2012), S. 9. 
93 Vgl. European Commission (2016), S. 119. 
94 Vgl. Verbraucherverband Bundeszentrale (2012), S. 21-25. 
95 Bezogen auf das Basisjahr 1990. 
96 Vgl. Bundesregierung (2018). 
97 Vgl. Kommission Zukunft der Verkehrsinfrastrukturfinanzierung (2012), S. 9. 
98 Vgl. Bundesministerium der Finanzen (2015a), S. 17, S. 31 sowie S. 154-156. 
99 Zu den Umschlagplätzen gehören die Flughäfen, Binnen- und Seehäfen und die Bahnhofs-

anlagen. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Kraftfahrzeug
https://de.wikipedia.org/wiki/Flugzeug
https://de.wikipedia.org/wiki/Schiff
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Der Flugverkehr nimmt in Bezug auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit100 
einen hohen Stellenwert für die jeweilige Volkswirtschaft ein, da er für eine gute 
Erreichbarkeit der Wirtschaftszentren im internationalen Verkehr führt.101 Auf-
grund der Vernetzung mit anderen Verkehrsträgern im In- und Ausland ist der 
Luftverkehr ein wichtiger Standortfaktor und hat erheblichen Einfluss auf die At-
traktivität Deutschlands.102 Für das Luftverkehrssystem sind die Flughäfen die 
bodenseitige Infrastruktur und bilden dadurch die Schnittstelle zwischen den 
land- und luftseitigen Verkehrskomponenten.103 In Deutschland liegt der Betrieb 
und Ausbau der Flughäfen in regionaler Verantwortung. Die Länder sind verant-
wortlich für die Entwicklung der Flughäfen. Der Bund übernimmt die Koordina-
tion der überregionalen Sicht.104  

Im Schienennetz erfolgt eine Unterteilung in Schienenwege des öffentlichen Ver-
kehrs und Schienenwege des nichtöffentlichen Verkehrs (Anschlussbahnen). Im 
bundesdeutschen Schienenverkehr besteht eine privatwirtschaftliche Organisati-
onsform. Seit Abschluss der in den 1990er Jahren in mehreren Stufen durchge-
führten Bahnreform ist die Deutsche Bahn AG (DB AG), mit ihrer Tochterfirma 
DB Netz AG, für einen Großteil des Eisenbahnnetzes in Deutschland verantwort-
lich. Dennoch muss der Bund gemäß Art. 87e Abs. 4 Grundgesetz (GG) gewähr-
leisten, „[…] daß dem Wohl der Allgemeinheit, insbesondere den Verkehrsbe-
dürfnissen, beim Ausbau und Erhalt des Schienennetzes der Eisenbahnen des 
Bundes sowie bei deren Verkehrsangeboten auf diesem Schienennetz, soweit 
diese nicht den Schienenpersonennahverkehr betreffen, Rechnung getragen 
wird.“105 Die Kosten für die Unterhaltung und Instandsetzung muss die Deut-
sche Bahn AG übernehmen.106 

Das Wasserstraßennetz umfasst alle schiffbaren Flüsse und Kanäle. Volkswirtschaft-
lich gesehen überzeugt die Schifffahrt mit den niedrigen gesamtwirtschaftlichen 
Kosten pro Tonnen-km und der Doppelrolle der Wasserstraße als Lebens- und Er-
holungsraum.107 In Deutschland werden die Wasserstraßen gemäß ihrer Träger-
schaft in Bundeswasserstraßen (Eigentum der Bundesrepublik Deutschland) und 
Landeswasserstraßen (Verwaltung durch die Bundesländer) unterschieden.108 Den 
Ausbau und Neubau der Bundeswasserstraßen übernimmt der Bund.109 

 
100 Im Jahr 2016 wurden 223,2 Mio. Fluggäste an den deutschen Flughäfen gezählt. Dies sind 

3,4 % Passagiere mehr als im Vorjahr. Ebenfalls stiegen die Frachtgüter um 3,4 % im Ver-
gleich zum Vorjahr. Vgl. Arbeitsgemeinschaft deutscher Verkehrsflughäfen (2017), S. 3 sowie S. 7. 

101 Vgl. Bardt et al. (2014), S. 37. 
102 Vgl. HANDELSBLATT RESEARCH INSTITUT/Rürup, B./Reichart, T. (2014), S. 11. 
103 Vgl. Beckers et al. (2003), S. 14. 
104 Vgl. Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (2016b), S. 27. 
105 § 87e Abs. 4 GG.  
106 Vgl. § 8 Abs. 4 BSWAG. 
107 Vgl. Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (2016i). 
108 Vgl. §1 Abs. 1 WaStrG. 
109 Vgl. § 12 Abs. 1 WaStrG. 
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In Deutschland ist das Straßennetz in verschiedene Straßenklassen untergliedert, 
welche deren Trägerschaft widerspiegeln. Der Bund ist Eigentümer der Bundes-
fernstraßen. 110 Die Länge der Bundesfernstraßen erstreckt sich auf das gesamte 
Bundesgebiet, wodurch der Transitverkehr durch die einzelnen Bundesländer er-
möglicht wird. Eine genauere Erläuterung des deutschen Straßennetzes erfolgt 
im Kapitel 2.2.2.  

Laut Institut der deutschen Wirtschaft verfügt die Bundesrepublik Deutschland 
über eine relativ gut ausgebaute Verkehrsinfrastruktur,111 auch andere Studien 
belegen dies.112 Diese umfasst 24 Hauptverkehrsflughäfen113, 38.600 km Bun-
desschienenwege114, 7.300 km Bundeswasserstraßen sowie ein Straßennetz mit 
830.000 km.115 Die Verkehrsinfrastruktur repräsentiert mit einem Bruttoanlage-
vermögen von 1.023,3 Mrd. € bzw. einem Nettoanlagevermögen von 656,7 Mrd. 
€ einen großen volkswirtschaftlichen Kapitalstock.116 Die Aufteilung nach Ver-
kehrswege und Umschlagplätze erfolgt in Tabelle 1. 

Tabelle 1:  Anlagevermögen der Verkehrsinfrastruktur 2018117 

In Mio. € 
Brutto- 

anlagevermögen 
Netto- 

anlagevermögen 

Verkehrswege 916.580 592.086 

Umschlagplätze 106.721 64.630 

Verkehrsinfrastruktur 1.023.301 656.716 

 

Das positive Bild relativiert sich durch die sich innerhalb der letzten zehn Jahre 
deutlich verschlechternde Qualität der deutschen Verkehrsinfrastruktur.118 Der 
jährlich veröffentlichte Global Competitiveness Report des World Economic Forum 
vergleicht unter anderem die Infrastrukturen der verschiedenen Volkswirtschaf-
ten. Hierbei erfolgt ein Ranking der einzelnen Nationen.  

Im Global Competitiveness Report 2006-2007 erlangte die BRD für die Qualität der 
Luftverkehrsinfrastruktur den zweiten Platz. Zehn Jahre später landet die BRD 
auf Platz 12. Im Global Competitiveness Report 2019 belegte die deutsche Luftver-

 
110 Vgl. § 1 Abs. 1 FStrG sowie § 5 Abs. 1 FStrG. 
111 Vgl. Institut der deutschen Wirtschaft (2015), S. 3. 
112 Vgl. Kruse et al. (2014); Ernst & Young (2010). 
113   Vgl. Statistisches Bundesamt (2019), S. 5.  
114 Vgl. Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (2019), S. 53. 
115 Vgl. Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (2016g), S. 6-7. 
116 Vgl. Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (2019), S. 35. 
117 Quelle: Eigene Darstellung der in: Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 

(2019), S. 35 wiedergegebene Daten. 
118 Vgl. Schwab/Sala i Martin (2016), S. 187. 
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kehrsinfrastruktur den Platz 16.119 Eine ähnliche Entwicklung ist auch im Bereich 
des Schienenverkehrs zu verzeichnen. Aktuell erreicht die BRD nur den siebten 
Platz, dies entspricht einer Verschlechterung von drei Plätzen innerhalb 10 Jah-
ren.120 Auch bei der Hafeninfrastruktur bzw. den Wasserstraßen verschlechterte 
sich die Platzierung um 14 Plätze, von Rang vier auf Rang 11.121 Am meisten ver-
änderte sich der Zustand des Straßennetzes. Es kam zu einer Rückwärtsentwick-
lung der Position um 18 Ränge. Mittlerweile liegt die BRD mit der Qualität ihrer 
Straßen nur noch auf Rang 22.122 Experten begründen die Qualitätsverschlechte-
rung durch unterlassene Investitionen in die Straßeninfrastruktur.123 

Tabelle 2:  Ranking der deutschen Verkehrsinfrastruktur124 

 
2006-2007 

Rang 
2016-2017 

Rang 
2019 
Rang 

Luftverkehrsinfrastruktur 2. 12. 16. 

Schienenverkehr 4. 11.  7. 

Hafeninfrastruktur  
bzw. Wasserstraßen 

4. 11. 18. 

Straßenverkehrsinfrastruktur 4. 16. 22. 

 

Diese rapide Verschlechterung des Zustandes der gesamten deutschen Verkehrs-
infrastruktur ist auf die jährliche Unterfinanzierung der Verkehrsträger zurück-
zuführen. Im Jahr 2012 kam es erstmals zu einer genauen Ermittlung der Finan-
zierungsbedarfe und -defizite für alle Verkehrsträger (ausgenommen Luftver-
kehr).125 Die Kommission Zukunft der Verkehrsinfrastruktur quantifizierte die 
jährliche Unterfinanzierung auf mindestens 7,2 Mrd. €. Diese Summe setzt sich 
aus der laufenden Erhaltung und Betrieb aller Verkehrsträger in Höhe von 4,5 
Mrd. € und dem Nachholbedarf verteilt auf 15 Jahre in Höhe von 2,7 Mrd. € zu-
sammen.126 Die Kumulierung des Nachholbedarfs entspricht einem täglichen 

 
119 Vgl. Schwab/Porter (2006), S. 465; Schwab/Sala i Martin (2016), S. 187; Schwab (2019), S. 255. 
120 Vgl. Schwab/Porter (2006), S. 463; Schwab/Sala i Martin (2016), S. 187; Schwab (2019), S. 255. 
121 Vgl. Schwab/Porter (2006), S. 464; Schwab/Sala i Martin (2016), S. 187; Schwab (2019), S. 255. 
122 Vgl. Schwab/Porter (2006), S. 468; Schwab (2019), S. 255. 
123 Vgl. Kommission Verkehrsinfrastrukturfinanzierung (2000); Kommission Zukunft der Verkehrsinf-

rastrukturfinanzierung (2012); Kommission Nachhaltige Verkehrsinfrastrukturfinanzierung (2013); 
Kunert/Link (2013); Institut der deutschen Wirtschaft (2014); Expertenkommission (2015). 

124 Quelle: Eigene Darstellung der in: Schwab/Porter (2006), S. 465; Schwab/Sala i Martin (2016), 
S. 187; Schwab (2019), S. 255 wiedergegebenen Daten.  

125 Vgl. Kommission Zukunft der Verkehrsinfrastrukturfinanzierung (2012), S. 17-21. 
126 Die Zahlen beziehen sich auf das Jahr 2012. Vgl. Kommission Zukunft der Verkehrsinfrastruk-

turfinanzierung (2012), S. 37-38. 
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Werteverzehr von 12,6 Mio. €.127 Aufgrund dieses großen Substanzverlustes wird 
häufig von einer „Instandhaltungskrise“ gesprochen. Eine weitere Verzögerung 
des Abbaus der Erhaltungsdefizite führt zu einer fortlaufenden Qualitätsver-
schlechterung, wodurch die Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur deutlich teurer 
wird. Seit mehr als 20 Jahren sind die Investitionen des Bundes in die Verkehrs-
infrastruktur stagnierend.128 Diese Unterfinanzierung führt zu Funktionsbeein-
trächtigungen der Verkehrsinfrastruktur und wirkt sich negativ auf das Wachs-
tum und die Beschäftigung in Deutschland aus.129 Die Regierung versucht die 
Erhaltungsdefizite abzubauen.130 

Nach dem Grundgesetz ist der Bund verantwortlich für den Bau und die Erhal-
tung der Bundesverkehrswege.131 Seit Anfang der 1970er Jahre erfolgen die Ent-
scheidungen über Investitionsmaßnahmen auf Basis des verkehrsträgerübergrei-
fenden Bundesverkehrswegeplans (BVWP).132 Dieser gilt für einen Zeitraum von 
10 bis 15 Jahren und wird vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Inf-
rastruktur (BMVI) aufgestellt. Der Beschluss erfolgt durch das Bundeskabinett. In 
diesem Zusammenhang ist der jeweils gültige BVWP als Planungsinstrument 
und nicht als Finanzierungsplan mit Gesetzescharakter zu verstehen.133 Er ist als 
Absichtserklärung der Regierung aufzufassen. Die Darstellung des Planungspro-
zesses für Bundesfernstraßen erfolgt im Kapitel 2.3.1. Im Wesentlichen erfolgt 
die Finanzierung aus dem Bundeshaushalt über Steuern und Einnahmen der 
Lkw-Maut. Der am 3. August 2016 vom Kabinett verabschiedete BVWP 2030 um-
fasst ein Volumen von 269,6 Mrd. €, wovon 70 % in den Erhalt der Verkehrsinfra-
struktur fließen.134  

2.2 Entwicklung der Straßen des überörtlichen Verkehrs in 
Deutschland 

Das Straßennetz ist für die Bundesrepublik Deutschland eine essenzielle Voraus-
setzung für die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung. Daher muss es 
funktionieren und leistungsfähig bleiben.135 Die Straßenverkehrsinfrastruktur 
wird in ein übergeordnetes Straßennetz und ein kommunales Straßensystem un-
terschieden. Je nach Straßenklasse sind für unterschiedliche Aufgaben (Planung, 

 
127 Vgl. Kommission Nachhaltige Verkehrsinfrastrukturfinanzierung (2013), S. 9. 
128 Vgl. Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (2016e), S. 114. 
129 Vgl. Hartwig (2013), S. 281-282. 
130 Vgl. Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (2016c). 
131 Bundesschienenwege: Art. 87e GG, Bundeswasserstraßen: Art. 89 Abs. 2 GG, Bundesfern-

straßen: Art. 90 GG. 
132 Vgl. Aberle (2009), S. 487-491. 
133 Vgl. Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (2016b), S. 1. 
134 Vgl. Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (2016c). 
135 Vgl. Centrum für angewandte Wirtschaftsforschung (2008), S. 25-26. 
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Finanzierung und Instandhaltung) andere öffentlich-rechtliche Institutionen 
bzw. Verwaltungsebenen zuständig.136 Dies erhöht die Komplexität der traditio-
nellen Beschaffungsvariante.137  

2.2.1 Charakteristika der Straßenverkehrsinfrastruktur 

In Deutschland ist das Straßennetz stark untergliedert. Es erfolgt eine Einteilung 
in verschiedene Straßenklassen: neben den Gemeindestraßen gibt es die Straßen 
des überörtlichen Verkehrs. Diese sind, gemäß ihrer Trägerschaft/Baulast, zu 
unterscheiden in:  

 Bundesfernstraßen  
 Landes- und Staatsstraßen138 
 Kreisstraßen 

Für die Straßenverkehrsinfrastruktur gilt u. a. Art. 74 I Nr. 22 GG der konkurrie-
renden Gesetzgebung. Dieser befugt die Länder zur Gesetzgebung, „[…] solange 
und soweit der Bund von seiner Gesetzgebungszuständigkeit nicht durch Gesetz 
Gebrauch […]“139 macht. Dies gilt auch für den „[…] Straßenverkehr, das Kraft-
fahrwesen, den Bau und die Unterhaltung von Landstraßen für den Fernverkehr 
sowie die Erhebung und Verteilung von Gebühren oder Entgelten für die Benut-
zung öffentlicher Straßen mit Fahrzeugen […]“140. Dadurch ergeben sich für die 
einzelnen Straßenklassen unterschiedliche Eigentums- und Verwaltungsrechte. 
Folgende Tabelle gibt einen Überblick über Eigentum, Baulast und Verwaltung 
der einzelnen Straßenklassen. 

Tabelle 3:  Klassifizierung der Straßen des überörtlichen Verkehrs141 

Straßenklasse 
Eigentum und Straßenbaulast 

Verwaltung 
Freie Strecken Ortsdurchfahrt 

Bundesfernstraßen 

 Bundesautobahnen 
 Bundesstraßen 

Bund Gemeinden 
Länder  

ab 2021: Bund 

Landesstraßen Länder Gemeinden Länder 

Kreisstraßen Landkreise Gemeinden Länder ohne Kreise 

 
136 Vgl. Artikel 90 Abs. 1 GG; § 43 StrG. 
137 Vgl. Gerdes (2007), S. 235. 
138 In Bayern und Sachsen werden die Landesstraßen als Staatsstraßen bezeichnet. 
139 Art. 72 Abs. I GG. 
140 Art. 74 I Nr. 22 GG. 
141 Quelle: Eigene Darstellung. 
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Die Bundesfernstraßen „[…] sind öffentliche Straßen, die ein zusammenhängen-
des Verkehrsnetz bilden und einem weiträumigen Verkehr dienen oder zu die-
nen bestimmt sind.“142 Gemäß Bundesfernstraßengesetz (BFStrG) unterteilen 
sich diese in Bundesautobahnen (BAB) und Bundesstraßen (BStr). Für den 
Schnellverkehr für Kraftfahrzeuge sind ausschließlich die Bundesautobahnen 
bestimmt. Die Bundesstraßen dienen ebenfalls dem überregionalen Verkehr, sie 
sind aber im Gegensatz zu den Bundesautobahnen nicht ausschließlich für den 
Schnellverkehr von Kraftfahrzeugen bestimmt.143 Gemäß Artikel 90 Abs. 1 GG 
sind die Bundesfernstraßen Eigentum des Bundes. Die Verwaltung obliegt bis-
her den Ländern im Auftrag des Bundes.144 Die Straßenbaulast liegt beim Bund; 
hierzu zählen alle Aufgaben und Pflichten, die mit dem Bau und der Unterhal-
tung der Bundesfernstraßen entstehen. Im Zuge der Neuregelung des bundes-
staatlichen Finanzausgleichsystems ab 2020 wurde eine Reform der „Auftrags-
verwaltung Bundesfernstraßen“ beschlossen. Die hierfür notwendige Änderung 
des Grundgesetzes ist bereits am 20.07.2017 in Kraft getreten.145 Zukünftig soll 
die „Verwaltung der Bundesautobahn […] in Bundesverwaltung geführt“146 wer-
den. Hierfür kann sich der Bund einer Gesellschaft privaten Rechts bedienen, 
welche im Besitz des Bundes und unveräußerlich ist (siehe Exkurs: Infrastruk-
turgesellschaft für Autobahnen und andere Bundesfernstraßen; in diesem Kapi-
tel).147 Die Verwaltung der sonstigen Bundesstraßen des Fernverkehrs obliegt 
den Ländern im Auftrag des Bundes.148 Aktuell wird für die Nutzung der Bunde-
sautobahnen und der Bundesstraßen bzw. Abschnitte eine streckenabhängige 
Gebühr erhoben. Dies gilt für „[…] Kraftfahrzeuge oder Fahrzeugkombinationen, 
die für den Güterverkehr bestimmt sind oder verwendet werden und deren zu-
lässiges Gesamtgewicht mindestens 7,5 Tonnen beträgt.“149 Vertiefend siehe 
hierzu Kapitel 2.4.4. 

Für Landes- bzw. Staatsstraßen (LStr) liegt die Straßenbaulast bei den jeweiligen 
Bundesländern.150 Sie bilden innerhalb des Landesgebietes „[…] untereinander 
oder zusammen mit den Bundesfernstraßen ein Verkehrsnetz[…]“151 und dienen 
überwiegend dem durchgehenden Verkehr. Rechtsgrundlage sind die jeweiligen 
landesrechtlichen Vorschriften.152 

 
142 § 1 Abs. 1 FStrG.  
143 Vgl. § 1 Abs. 3 FStrG. 
144 Vgl. Art. 90 Abs. 2 i. V. m. Art. 85 GG. 
145 Vgl. Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (2018a), S. 1. 
146 Art. 90 Abs. 2 GG. 
147 Vgl. Art. 90 Abs. 2 GG. 
148 Vgl. Art. 90 Abs. 3 GG. 
149 § 1 Abs. 1 BFStrMG. 
150 Art. 70 I GG. 
151 § 3 Abs. 1 Nr. 1 StrG. 
152 Vgl. Art. 69 LV – Verfassung des Landes Baden-Württemberg. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Land_(Deutschland)
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Für Kreisstraßen (KStr) liegt die Straßenbaulast bei dem jeweiligen Landkreis. Sie 
dienen „[…] vorwiegend dem Verkehr zwischen benachbarten Kreisen oder inner-
halb eines Kreises […]“153. Auch hier sind die landesrechtlichen Vorschriften 
Rechtsgrundlage.154 

Die Straßen und Brücken sind Bestandteil des Anlagevermögens der Volkswirt-
schaftlichen Gesamtrechnung (VGR). Dazu zählen alle Vermögensgüter, welche 
„[…] länger als ein Jahr wiederholt oder dauerhaft in der Produktion eingesetzt 
werden.“155 Die Straßen und Brücken gehören gemäß VGR zu den Sachanlagen. 
Die Bilanzierung dieses Vermögens erfolgte im Jahr 2016 mit einem Bruttoanla-
gevermögen zu Wiederbeschaffungspreisen in Höhe von 6.012,4 Mrd. €. Davon 
entfallen allein 143,5 Mrd. € auf die Bundesautobahnen.156 

Exkurs: Infrastrukturgesellschaft für Autobahnen und andere Bundesfernstraßen  
Im Jahr 2017 wurde im Zuge der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbezie-
hung die Reformierung der Bundesstraßenverwaltung beschlossen.157 Ziel der Re-
form ist es, den Nutzern „[…] dauerhaft eine leistungsfähige und sichere Infra-
struktur mit einheitlichen Qualitätsstandards bereitzustellen und deren Betrieb 
sowie Erhalt so effizient wie möglich zu gestalten.“158 Zukünftig soll der Bund für 
Planung, Bau, Betrieb, Erhalt, vermögensmäßige Verwaltung und Finanzierung 
der BAB die Verantwortung übernehmen. Hierfür soll eine Infrastrukturgesell-
schaft für Autobahnen und andere Bundesfernstraßen (IGA) sowie ein Fernstra-
ßen-Bundesamt (FBA) errichtet werden.159 Damit die o. g. Aufgaben durch die 
IGA zum 01.01.2021 übernommen werden können, kam es zu einer Änderung 
des Grundgesetzes. Die zu gründende IGA (Rechtsform: GmbH) ist Eigentum 
des Bundes und unveräußerlich.160 Zudem ist eine Beteiligung Dritter (mittelbar 
oder unmittelbar) an der IGA oder Tochtergesellschaften gesetzlich ausgeschlos-
sen.161 Der Hauptsitz der IGA wird in Berlin sein, des Weiteren wird es zehn 
regionale Niederlassungen162 sowie 30 dauerhafte163 und elf temporäre Außen-

 
153 § 3 Abs. 1 Nr. 2 StrG. 
154 Vgl. § 43 StrG. 
155 Statistisches Bundesamt (2016b). 
156 Vgl. Statistisches Bundesamt (2017f), S. 51. 
157 Vgl. Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (2018a). 
158 Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (2018e). 
159 Vgl. Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (2018b). 
160 Vgl. Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (2018a). 
161 Vgl. Art. 90 Abs. 2 S. 4 GG. 
162 Geplant sind laut Angaben des BMVI: Halle (Saale), Hamburg, Hamm, Hannover, Krefeld, 

Montabaur, München, Nürnberg, Stolpe, Stuttgart (Stand 20.04.2018). 
163 Geplant sind laut Angaben des BMVI: Bad Kreuznach, Bayreuth, Berlin, Bochum, Cottbus, 

Darmstadt, Deggendorf, Dresden, Erfurt, Euskirchen, Freiburg, Fulda, Fürth, Güstrow, Ha-
gen, Karlsruhe, Kassel, Kempten, Köln, Lübeck, Magdeburg, München-Maisach, Neunkir-
chen, Oldenburg, Osnabrück, Regensburg, Rendsburg, Verden, Wiesbaden, Würzburg 
(Stand 20.04.2018). 

https://de.wikipedia.org/wiki/Kreisstra%C3%9Fe
https://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis
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stellen geben.164 Damit die IGA planmäßig ihren Betrieb am 01.01.2021 aufneh-
men kann, ist eine Stabstelle Infrastrukturgesellschaft Autobahn (Stab IGA) 
beim BMVI eingerichtet worden.165 Der Zeitplan für die Umsetzung der Reform 
sieht wie folgt aus: 

 
Abbildung 5:  Meilensteine der Reform der Bundesverwaltung166 

Die Gründung der Autobahn GmbH des Bundes fand am 13. September 2018 
statt.167 Zum 01.01.2019 gingen die Aufgaben sowie das Personal der VIFG auf 
die in Berlin neu gegründete Autobahn GmbH über. Eine weitere Verschmelzung 
ist im Jahr 2020 mit der DEGES geplant.168 Am 01.03.2019 nahm die Geschäfts-
führung, bestehend aus Stephan Krenz, Gunther Adler und Anne Rethmann, die 
Arbeit auf.169 Bisher hat die erste der zehn bundesweiten Niederlassungen den 
Betrieb aufgenommen. Hierbei handelt es sich um die Niederlassung Nord, welche 
seit dem 01. Januar 2020 für die Bundesländer Hamburg und Schleswig-Holstein 
die Aufgaben für Planung und Bau der Autobahnen übernommen hat.170 

 
164 Vgl. Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (2018c). 
165 Vgl. Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (2018d). 
166 Quelle: In Anlehnung an: Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (2018a). 
167  Vgl. Die Autobahn GmbH des Bundes (2020a). 
168 Vgl. Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (2020a). 
169  Vgl. Die Autobahn GmbH des Bundes (2020a). 
170  Vgl. Die Autobahn GmbH des Bundes (2020b). 
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2.2.2 Aktuelle Situation der Straßen des überörtlichen Verkehrs 

Im Jahr 2019 umfasst das deutsche Straßennetz insgesamt rund 830.000 km171 
und ist damit eines der dichtesten Verkehrsnetze Europas.172 Aktuell haben die 
Straßen des öffentlichen Verkehrs eine Gesamtlänge von 229.826 km. Die Bun-
desfernstraßen haben hiervon einen Anteil von 51.020 km.173 Der Anteil der 
Kunstbauwerke beläuft sich bei den Bundesfernstraßen auf 39.560 Brücken und 
263 Tunneln, davon entfallen 17.660 Brücken auf die Bundesautobahnen.174  

Folgende Abbildung zeigt die Gesamtlänge der verschiedenen Straßenklassen 
des überörtlichen Verkehrs seit dem Jahr 2006. 

 
Abbildung 6:  Längenstatistik der Straßen des überörtlichen Verkehrs175 

Innerhalb der letzten zehn Jahre kam es zu einem leichten Rückgang der Ge-
samtlänge des überörtlichen Verkehrs. Die BAB haben einen Anteil von 5,7 % 
am Gesamtnetz. Dennoch werden ca. 32 % der Fahrleistungen auf den Bunde-
sautobahnen abgewickelt.176 Durch die Betrachtung des Gesamtnetzes wird deut-

 
171 Inkl. Gemeindestraßen. 
172 Vgl. Auswärtiges Amt (2016). 
173 Vgl. Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur/StB (2019). 
174 Vgl. Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (2016g), S. 6. 
175 Quelle: In Anlehnung an: Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur/StB 

(2019). 
176 Vgl. Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (2016a); Bundesministerium für 

Verkehr und digitale Infrastruktur (2020b). 
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lich, dass der Erhalt der Nutzungsfähigkeit des Straßennetzes die größte Heraus-
forderung darstellt. Der Neubau nimmt eine untergeordnete Rolle ein. 

Eine Betrachtung der Nutzung der Straßenverkehrsinfrastruktur im motorisier-
ten Verkehr zeigt dessen hohen Stellenwert. Im Personenverkehr findet eine Un-
terteilung zwischen nicht motorisiertem Verkehr (zu Fuß, mit dem Fahrrad) und 
motorisiertem Verkehr statt. Zum motorisierten Verkehr gehören der öffentliche 
Straßenpersonenverkehr (ÖSPV177), der Eisenbahnverkehr (einschließlich S-
Bahn), der Luftverkehr und der motorisierte Individualverkehr (MIV178).179 Dem 
MIV kommt in diesem Zusammenhang die größte Bedeutung zu. Die wichtigs-
ten Kennzahlen zur Bestimmung des Gesamtvolumens im Personenverkehr 
sind die Anzahl der insgesamt an einem Tag zurückgelegten Wege einer beför-
derten Person (Verkehrsaufkommen) sowie die Summe der hierbei zurückgeleg-
ten Kilometer (Verkehrsleistung).  

Im Jahr 2018 war der Anteil des MIV in allen Verkehrsbereichen sehr hoch: 

 Verkehrsaufkommen: 80,98 % der gesamten beförderten Personen180 
 Verkehrsleistung: 79,07 % der gesamten Personenkilometer181 

Die Angabe der Beförderungsleistung erfolgt in Personenkilometer (Pkm). Diese 
berechnet sich durch die Multiplikation der Anzahl der beförderten Personen mit 
den zurückgelegten Kilometern.182 Abbildung sieben stellt die Entwicklung der 
beförderten Personen und der Beförderungsleistung im MIV dar.  

  
Abbildung 7:  Entwicklung der beförderten Personen und der Beförderungsleistung im MIV183 

 
177 Omnibus, Straßenbahn, U-Bahn. 
178 Pkw und motorisierte Zweiräder. 
179 Vgl. Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (2016f), S. 212. 
180 Eigene Berechnung nach Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (2019), S. 217. 
181 Eigene Berechnung nach Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (2019), S. 219. 
182 Vgl. Statistisches Bundesamt (o. J.). 
183 Quelle: In Anlehnung an: Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (2019), 

S. 216-219. 
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Der Zeitverlauf zeigt einen deutlichen Zuwachs des Verkehrsaufkommens und 
der Verkehrsleistung. Dies lässt auf eine hohe Bedeutung der Straßeninfrastruk-
tur für den Personenverkehr schließen. Der Rückgang ab dem Jahr 2017 ist auf 
eine Neuberechnung der Fahrleistungs-, Verbrauchsrechnung und des Perso-
nenverkehrsmodells zurückzuführen.  

Im Güterverkehr ist diese Entwicklung ebenfalls festzustellen. Der Güterverkehr 
umfasst Transporte, deren Versand- und Empfangsort in der Bundesrepublik 
Deutschland liegen, Transporte im grenzüberschreitenden Verkehr sowie die 
Transporte im Durchgangsverkehr.  

Für den Straßengüterverkehr ergeben sich im Jahr 2018 folgende Daten: 

 Verkehrsaufkommen: 84,52 % des gesamten binnenländischen Verkehrs184 
 Verkehrsleistung: 71,73 % des gesamten binnenländischen Verkehrs 185 

Die Entwicklung des Güterverkehrs wird in der folgenden Abbildung dargestellt.  

 
Abbildung 8:  Entwicklung der beförderten Güter und der Beförderungsleistung186 

Der Rückgang in den Jahren 2009 und 2010 ist auf die Finanzmarktkrise und die 
damit einhergehende Wirtschaftskrise zurückzuführen. Das Wirtschaftswachs-
tum ist eng mit dem Verkehrswachstum verbunden. Dies zeigt auch ein Ver-
gleich mit dem BIP.187 Das Centrum für angewandte Wirtschaftsforschung bestätigt 
diese Aussage mit den Transportelastizitäten. Für den Zeitraum 1980 bis 2006 
führte ein 1%iger Anstieg des realen BIP zu einem 1,3%igen Zuwachs der Ver-
kehrsleistung im Personenverkehr, im Güterverkehr war sogar ein 2,2%iger Zu-

 
184 Vgl. Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (2019), S. 243. 
185 Eigene Berechnung nach Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (2019), 

S. 246. 
186 Quelle: In Anlehnung an: Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (2017q), 

S. 243-247. 
187 Vgl. Knie (2007), S. 48. 

403

439
454 458

416

441 443
432

443
452

465 473
486

5003,1
3,3 3,4 3,4

3,1 3,1
3,4 3,3 3,4 3,5 3,5 3,6 3,7 3,75

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

350,0
370,0
390,0
410,0
430,0
450,0
470,0
490,0
510,0
530,0
550,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

M
rd

. T
on

ne
n

M
rd

. t
km

Beförderte Tonnen (Mrd.) Beförderungsleistung (Mrd. tkm)



28 Verkehrsinfrastrukturprojekte in Deutschland – Status quo 

 

wachs zu verzeichnen.188 Aufgrund des sich erhöhenden Verkehrsaufkommens 
im Personen- und Güterverkehr kommt es zu einer steigenden Beanspruchung 
der Straßeninfrastruktur. Durch den Verkehrszuwachs, welcher seinerseits mas-
sive Stauaufkommen bedingt, kommt es zu einer zusätzlichen Belastung der 
Straßen. Besonders auf den Bundesautobahnen ist ein starker Anstieg der Stau-
stunden (+ 14 % im Vergleich zum Vorjahr 2018) zu beobachten.189 Diese Ent-
wicklungen führen u. a. zu einem Substanzverlust der Verkehrsinfrastruktur, 
welcher sich im sogenannten Modernitätsgrad spiegelt. Dieser ist als Quotient 
von Nettoanlagevermögen zu Bruttoanlagevermögen definiert. Er ist eine mittel-
bare Messgröße für den Altersaufbau des Anlagevermögens und stellt den Zeit-
wert dar. Für die staatlichen Straßen und Brücken liegt dieser Quotient für das 
Jahr 2018 bei 64,7 %.190 Bei einer Zustandserfassung der Bundesfernstraßen 
zeigte sich, dass der Warnwert (Zustandsnote von 3,5) bei rund 34 % der Bun-
desstraßen und rund 18 % der Bundesautobahnen überschritten wurde.191 Die 
Entwicklung des Anlagevermögens als monetäre Größe und der technische Zu-
stand der Straßeninfrastruktur deuten darauf hin, dass die getätigten Investitio-
nen nicht ausreichen, um den Qualitätsstandard zu halten. Diese unterlassenen 
Investitionen führen zu Mängeln, die sich u. a. in Nutzungseinschränkungen 
und längeren Fahrtzeiten widerspiegeln.192 Die vorhandenen Mängel, der An-
stieg des Verkehrs und die unterlassenen Investitionen erhöhen die Befürchtun-
gen, dass der einstige deutsche Wachstumsfaktor sich zur Wachstumsbremse 
entwickeln kann. In einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft wird ein-
deutig davor gewarnt, dass „[…] die Verkehrsinfrastruktur dabei ist, sich von ei-
nem Standortvorteil zu einem Standortproblem zu entwickeln.“193 Um einen 
weiteren Substanzverlust entgegenzuwirken, muss mehr in die bestehende Ver-
kehrsinfrastruktur investiert werden. Dies hat die Bundesregierung erkannt und 
plant für die nächsten Jahre eine Erhöhung der Investitionen in den deutschen 
Straßenverkehr. Laut Expertenkommission besteht ein jährliches Investitionsde-
fizit in Höhe von 2,5 Mrd. €.194 

Abbildung neun zeigt sowohl die getätigten als auch geplanten Investitionen des 
Bundes in den deutschen Straßenverkehr. Aufgrund des Investitionsdefizites ist 
es allerdings fraglich, ob die zukünftigen Investitionen ausreichen, um die in der 
Vergangenheit unterlassenen Investitionen zu kompensieren. Die Ausgaben für 

 
188 Centrum für angewandte Wirtschaftsforschung (2008), S. 30. 
189 Vgl. ADAC (2020), S. 1. 
190 Vgl. Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (2019), S. 43. 
191 Vgl. Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (2016d), S. 169. Die Erhebung 

für die Bundesautobahnen erfolgte im Jahr 2013/2014. Die Zustandserfassung und -bewer-
tung der Bundesstraßen erfolgte im Jahr 2011/2012. 

192 Vgl. ADAC (2007). 
193 Institut der deutschen Wirtschaftsforschung (2014), S. 20. 
194 Vgl. Kommission Zukunft der Verkehrsinfrastrukturfinanzierung (2012), S. 43. 
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den Straßenverkehr waren die letzten Jahre relativ konstant. Aufgrund der ver-
nachlässigten Ersatzinvestitionen und des hohen Nachholbedarfes plant der 
Bund eine Erhöhung der Investitionen in den deutschen Straßenverkehr. Das 
Problem liegt jedoch in der Finanzierung der Straßeninfrastrukturmaßnahmen. 
Bisher fehlt ein in sich geschlossenes und praktisches Konzept zur Infrastruktur-
finanzierung.195  

 
Abbildung 9:  Getätigte und geplante Investitionen des Bundes in den deutschen Straßenverkehr in 

den Jahren 2003 bis 2020196 

2.3 Umsetzung von Straßeninfrastrukturmaßnahmen – 
Bundesfernstraßen 

In Deutschland existieren zwei Ansätze zur Produktion bzw. zur Beschaffung 
von Straßeninfrastruktur. Dabei handelt es sich um die konventionelle Realisie-
rung (konventionelle Beschaffungsvariante) und die private Realisierung im Rah-
men einer Öffentlich-Privaten Partnerschaft (ÖPP). Beide Beschaffungsvarianten 
haben das Ziel, die geplanten Straßeninfrastrukturmaßnahmen umzusetzen. 

2.3.1 Planungsprozess bei Bundesfernstraßen 

Der Planungsprozess bei Bundesfernstraßen ist ein mehrstufiger Vorgang zwi-
schen der Länder- und der Bundesebene der BRD. Ziel ist eine mittel- bis langfris-
tige Bedarfsplanung, welche eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur garantiert. 
Dies soll im Rahmen des BVWP mithilfe eines Bedarfsplanes geschehen Abbil-
dung zehn zeigt das Ablaufschema des Planungsprozesses bei Bundesfernstraßen. 

 
195 Vgl. Kunert/Link (2013), S. 37. 
196 Quelle: In Anlehnung an: Pro Mobilität – Initiative für Verkehrsinfrastruktur e. V. (2016). 
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Die einzelnen Landesfachbehörden der Bundesländer schlagen verschiedene 
Verkehrsinfrastrukturprojekte für die Aufnahme in den BVWP vor.197 Danach 
erfolgt eine umfangreiche Überprüfung und Bewertung der einzelnen Projekte 
durch das BMVI. Die Überprüfung besteht aus einer Kosten-Nutzen-Analyse und 
der Beurteilung der Bedürfnisse des Umwelt- und Naturschutzes. Ebenso findet 
eine Berücksichtigung der Raumordnung bzw. des Städtebaus198 statt.199 Auf die-
ser Grundlage stellt das BMVI einen Bedarfsplan auf, der die Projekte mit einer 
Dringlichkeitsstufe versieht (vordringlicher Bedarf und weiterer Bedarf). Nach 
dem Kabinettsbeschluss zum BVWP wird der Bedarfsplan als Anlage des Fern-
straßenausbaugesetzes vom Parlament verabschiedet.200 Alle fünf Jahre erfolgt 
eine Überprüfung des Bedarfsplanes durch das BMVI.201 Nach Verabschiedung 
des Bedarfsplanes können die Landesstraßenbaubehörden die erforderlichen Pla-
nungen durchführen. Ein Teil der Planung ist die gemäß § 18 FStrG durchzufüh-
rende Linienfindung beim Neubau von Bundesfernstraßen.202 Hierbei wird un-
ter Berücksichtigung der Belange von betroffenen Bürgern und der Umwelt der 
grobe Verlauf des Bundesfernstraßenprojektes geplant. In der Entwurfsplanung 
kommt es zu einer genaueren Umsetzung der Details.203  

 
Abbildung 10:  Ablaufschema des Planungsprozesses bei Bundesfernstraßen204 

 
197 Der BVWP regelt die Investitionen in Bundesfernstraßen, -schienenwege und -wasserstra-

ßen. Für diese Arbeit kommt es nur zu einer Berücksichtigung der Bundesfernstraßen. 
198 Die Pläne zur Raumordnung enthalten neben geplanten Siedlungsflächen auch Trassen so-

wie Standorte für die Infrastruktur (z. B. Versorgungsinfrastruktur) der betroffenen Städte 
und Gemeinden. 

199 Vgl. Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (2017b). 
200 Vgl. § 1 Abs. 1 FStrAbG. 
201 Vgl. § 4 FStrAbG. 
202 Vgl. § 18 FStrG. 
203 Vgl. Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (2017). 
204 Quelle: Eigene Darstellung. 
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Für die Realisierung von Verkehrsinfrastrukturprojekten gibt es bisher zwei 
Möglichkeiten der Organisation und Finanzierung. Zum einen kann dies über 
den Weg der öffentlichen Hand erfolgen. Sie übernimmt hier die hoheitlichen 
Aufgaben und damit einen wesentlichen Teil der Wertschöpfungskette des Ver-
kehrsinfrastrukturprojektes (konventionelle Beschaffungsvariante). Zum ande-
ren kann der Staat wesentliche Aufgaben an Dritte übertragen. Dies geschieht im 
Rahmen von ÖPP.205  

2.3.2 Konventionelle Beschaffungsvariante 

Bei der konventionellen Umsetzung werden die Straßenbauprojekte gemäß § 97 
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) bzw. Vergabe- und Vertrags-
ordnung für Bauleistungen (VOB) unterteilt in Fach- und Teillose und an viele 
einzelne Unternehmer nacheinander bzw. parallel vergeben. Die Straßenbauver-
waltung der Länder vergibt die Leistungen (Planung, Bau und Erhalt) pro Stre-
ckenabschnitt.206   

Die einzelnen Abschnitte werden weiter in Einzelleistungen und Einzelgewerks-
vergaben unterteilt. Dies bedeutet, dass bei den Streckenabschnitten eine Eintei-
lung in kürzere Abschnitte mit einer Länge zwischen 2 und 8 km und z. B. ein-
zelnen Brücken (Einzelleistungen) erfolgt. Die pro Einzelabschnitt durchzufüh-
renden Aufgaben wie Verkehrsführung, Erdbau, Deckenbau, Errichtung von 
Schutzeinrichtungen werden nun als Einzelgewerksvergaben verstanden. 
Dadurch ergeben sich sehr detaillierte Anforderungen, wie die Leistungen der 
Straßenbauprojekte zu realisieren sind.207 Der Bieter mit dem kostengünstigsten 
Angebot erhält den Auftrag für die Dauer des Bauvorhabens. Die Vergütung er-
folgt nach Baufortschritt bzw. Fertigstellung und die Gewährleistung des Auf-
tragnehmers endet nach einem Zeitraum von zwei bis fünf Jahren. Den Betrieb 
der Verkehrsinfrastruktur gewährleisten, neben staatlichen Betriebsdienstmitar-
beitern, auch private Dienstleister.208 Die einzelnen Teilbereiche der Umsetzung 
lassen sich anhand folgender Abbildung darstellen. 

 
205 Vgl. Zurkow/Schütze (2016), S. 31-32. 
206 Vgl. Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (2017o). 
207 Vgl. Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (2011), S. 10-11. 
208 Vgl. Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (2017o). 
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Abbildung 11:  Konventionelle Umsetzung209 

Auffallend bei der konventionellen Umsetzung ist die starke Unterteilung der ein-
zelnen Aufgabengebiete und Leistungen. Dies birgt den Nachteil, dass eine Viel-
zahl an Verträgen mit verschiedenen Unternehmen existiert. Gleichzeitig führt 
dies zu einer Förderung des Baumittelstandes, da viele Bauunternehmen bei der 
Leistungserstellung beteiligt sind. Weitere Stärken der konventionellen Beschaf-
fung von Bauleistungen sind zum einen ihre grundsätzliche Eignung für jede Be-
schaffungsmaßnahme sowie das phasenweise Bauen nach Planfeststellungsab-
schnitten, zum anderen handelt es sich hierbei um ein etabliertes und erprobtes 
Verfahren. Schwächen werden in der fehlerhaften Planung sowie Änderung der 
Ausführungsplanung und den zu kurzen Ausführungsfristen gesehen.210 Nach-
unternehmen kritisieren mangelhafte und verzögerte Vorleistungen.211  

2.3.3 Öffentlich-Private-Partnerschaft als alternative 
Beschaffungsvariante 

Bei einer ÖPP handelt es sich um eine „[…] dauerhafte Kooperation zwischen 
öffentlichen Verwaltungsträgern und erwerbswirtschaftlichen Unternehmen zur 
Erfüllung kommunaler Aufgaben, in die beide Sektoren spezifische Ressourcen 
(z. B. Kapital, Rechte, Informationen, Know-how) einbringen, um komplemen-
täre oder kongruente Ziele zu erreichen und gleichberechtigt Chancen und Risi-

 
209 Quelle: In Anlehnung an: Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (2011) 

S. 10-11. 
210 Vgl. Helmus/Weber (2003), S. 20-23. 
211 Vgl. Heilfort (2003), S. 63-65. 
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ken tragen.“212 Aufgrund der verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten einer Zu-
sammenarbeit zwischen öffentlicher Hand und privaten Unternehmen existiert 
derzeit keine „[…] einheitliche, allgemein akzeptierte Definition von PPP 
[…]“213.214 ÖPP-Projekte kommen in Deutschland aufgrund der zahlreichen An-
wendungsgebiete auf verschiedenen staatlichen Ebenen vor. Als Beispiele sind 
im Hochbau die Umsetzung von Verwaltungsgebäuden, Schulen, Schwimmbä-
dern sowie Krankenhäusern zu nennen, im Tiefbau werden Bundesfernstraßen, 
Landes- und Kreisstraßen als ÖPP-Projekt ausgeführt.215 

Die Zusammenarbeit zwischen öffentlicher Hand und privaten Partnern zeich-
net sich durch folgende Merkmale aus:216 

 Lebenszyklusorientierung: Sämtliche Leistungen werden während des gesam-
ten Projektlebenszyklus betrachtet. Dies umfasst die Planung, die Finanzie-
rung, den Bau und den Betrieb (sowie in einigen Fällen die Verwertung) des 
Projektes.  

 Risikoallokation: Es erfolgt eine faire Risikoverteilung zwischen der öffentli-
chen Hand und dem privaten Partner. Das bedeutet, dass einzelne Risiken 
der Partner übernehmen soll, der sie am besten steuern kann. 

 Leistungsabhängige Entlohnung: Für die Leistungserbringung erhält der pri-
vate Partner eine Entlohnung. Durch Minderung bzw. Erhöhung der Vergü-
tung bei Unter- bzw. Übererfüllung festgelegter Leistungsstandards sollen 
weitere Anreize zur Erhöhung der Qualität geschaffen werden. 

 Funktionale Leistungsbeschreibung: Im Rahmen der Ausschreibung erfolgt 
eine ergebnisorientierte Leistungsbeschreibung. Dadurch kann der private 
Partner Effizienzvorteile nutzbar machen. 

Aufgrund der genannten Merkmale wird erwartet, dass ÖPP, gegenüber einer 
konventionellen Umsetzung, bei Einzelprojekten Effizienzvorteile aufweist.217 
Das Ziel von ÖPP ist, anders als bei einer konventionellen Beschaffung, die Dar-
stellung einer effizienteren und wirtschaftlicheren Beschaffungsalternative, da 
sie eine langfristige Kostensicherheit für die öffentliche Hand bietet.218 Die Be-
stimmung der tatsächlichen Realisierung der Effizienzvorteile findet mittels 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen statt, welche im nachfolgenden Kapitel dar-
gestellt werden.  

 
212 Budäus (2004a), S. 12. 
213 Mühlenkamp (2010), S. 4. Vgl. u.a. Wissenschaftlicher Beirat GÖW (2004), S. 411; Sack (2006), 

S. 51-52; Jonas/Paulsen (2007), S. 13-14; Budäus/Grüb (2007), S. 247; Ambrosius (2013), S. 321. 
214 In Deutschland findet neben dem Begriff ÖPP zunehmend der englische Begriff „Public 

Private Partnership“ (PPP) Verwendung. Die beiden Begriffe sind inhaltlich synonym. 
215 Vgl. Hauptverband der deutschen Bauindustrie e. V. (2018c). 
216 Vgl. Böger/Gerdes (2008), S. 395-396. 
217 Vgl. Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (2011), S. 13. 
218 Vgl. Kanthak/Lenzen (2008), S. 335. 

http://www.vifg.de/_downloads/service/2008_Boeger_Gerdes_Artikel_-_Bereitstellung_Strasseninfrastruktur_Deutschland.pdf
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Vor ca. 20 Jahren wurden im deutschen Bundesfernstraßenbereich die ersten 
ÖPP-Projekte auf den Weg gebracht. Durch die Einführung des Fernstraßenbau-
privatfinanzierungsgesetzes im Jahr 1994 können nun auch „Private Aufgaben 
des Neu- und Ausbaus von Bundesfernstraßen […] wahrnehmen.“219 Diese Ent-
wicklung von ÖPP wurde besonders von dem damaligen Bundesministerium für 
Verkehr, Bau- und Wohnungswesen (BMVBW) vorangetrieben.220 Sie geschah 
auf Empfehlung einer unabhängigen Kommission, genannt „Kommission Ver-
kehrsinfrastrukturfinanzierung“ (vertiefend hierzu Kapitel 2.4.3), die in ihrem 
Abschlussbericht u.a. eine „[…] Erweiterung der Möglichkeiten der Privatfinan-
zierung und Ausschöpfung der Möglichkeiten der Beteiligung Dritter an der Fi-
nanzierung“221 forderte. Dies geschieht in Form diverser Betreibermodelle. Der 
private Partner baut und betreibt das Objekt und erhält im Gegenzug eine Ver-
gütung. Nach einer vertraglich festgelegten Laufzeit geht das Objekt wieder voll-
ständig in die öffentliche Hand über (vgl. Kapitel 2.4.5). 

Bisher wurde für die Teilnahme an einer ÖPP-Ausschreibung eine Projektgesell-
schaft (zumeist GmbH & Co. KG) als Bieterkonsortium gegründet. Abbildung 12 
zeigt schematisch eine Projektorganisation im Rahmen einer ÖPP. Teilhaber die-
ser Projektgesellschaft sind die ursprünglichen Mitglieder des Bieterkonsorti-
ums. Die Zusammensetzung des Bieterkonsortiums ist ein bedeutender Erfolgs-
faktor. Dieses Konsortium nimmt an einem strukturierten Vergabeverfahren teil. 
Dieses Vergabeverfahren dient zur Selektion der Unternehmen bzw. Projektge-
sellschaft, die zur Ausführung der geforderten Leistungen am besten in der Lage 
sind.222 Die Projektgesellschaft schließt als juristische Person sämtliche notwen-
digen Verträge (Projekt-, Gesellschafter-, Kredit-, Bau- und Betreibervertrag) ab. 
Bei ÖPP-Projekten handelt es sich um große Bauvolumina223, daher ist bereits 
bei der Teilnahme zum Vergabeverfahren ein leistungsfähiger Finanzierungs-
partner vorzuweisen.224 

Verschiedene Subunternehmer übernehmen den Ausbau und den Betrieb der 
Vertragsstrecke. Oft handelt es sich um eine Vielzahl von mittelständischen Un-
ternehmen, die auf dieser Nachunternehmerebene beschäftigt sind. Die Bauun-
ternehmer sind zuständig für den Ausbau und Erhalt, zudem sind diese verant-
wortlich für die Einhaltung der kalkulierten Baukosten. Die Betriebspartner sor-
gen für den späteren Betrieb, hierfür müssen sie spezielles Know-how über den 
Straßenbetrieb vorweisen können.225 

 
219 §1 Abs. 1 FStrPrivFinG. 
220 Vgl. Böger (2010), S. 83. 
221 Kommission Verkehrsinfrastrukturfinanzierung (2000), S. 58. 
222 Vgl. Hofmann (2008), S. 33. 
223 Das Bauvolumen der bisherigen ÖPP-Projekte lag zwischen 140 Mio. € und 735 Mio. €. 
224 Eine Erläuterung der Projektfinanzierung erfolgt als Exkurs in diesem Kapitel. 
225 Vgl. Lehrstuhl für Infrastruktur- und Immobilienmanagement der TU Braunschweig (2016), S. 7. 
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Abbildung 12:  Beispielhafte Darstellung einer Projektorganisation226 

Exkurs: Projektfinanzierung 
Als Projektfinanzierung wird, nach gängiger Definition, eine Finanzierung be-
zeichnet, welche bonitätsseitig hauptsächlich auf den zu erwartenden Cashflows 
des zu finanzierenden Vorhabens basiert.227 Das schafft die Möglichkeit Volumen 
zu finanzieren, die bei einer klassischen Unternehmensfinanzierung die Risiko-
tragfähigkeit eines Unternehmens übersteigen würden. Zu diesem Zweck erfolgt 
eigens die Gründung einer Projektgesellschaft, die einerseits, durch die so genann-
ten Sponsoren, mit Eigenkapital auszustatten ist, aber andererseits auch als Kre-
ditnehmer auftritt. Die Sponsoren liefern bei einer Projektfinanzierung zwar das 
erforderliche Haftungskapital, aber einen darüber hinausgehenden Rückgriff auf 
das Vermögen der Sponsoren zur Gewährleistung des Schuldendienstes ist nicht 
bzw. nur begrenzt möglich (Non-Recourse- bzw. Limited-Recourse-Finanzie-
rung). Die Projektgesellschaft ist zudem strikt getrennt von der rechtlichen Orga-
nisationsstruktur der Eigenkapitalgeber (Off-Balancing). Hierdurch entsteht eine 
Risikoteilung zwischen Fremd- und Eigenkapitalgeber, die mit einer Darlehensge-
währung direkt an den Eigenkapitalgeber nicht gewährleistet wäre.228 Gleichsam 
fungieren die Sponsoren in der Regel auch als Projektträger. In dieser Funktion 
entwerfen sie die Projektidee und betreiben zumeist selbst das Projekt.229 Mit Blick 

 
226 Quelle: In Anlehnung an: Lehrstuhl für Infrastruktur- und Immobilienmanagement der TU 

Braunschweig (2016), S. 7; Weber/Alfen (2009), S. 170. 
227 Vgl. Nevitt/Fabozzi (2000), S. 1. 
228 Vgl. Wolf et al. (2011), S. 25-26. 
229 Vgl. Gröhl (1990), S. 13-15.  
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auf die angestrebte Risikoteilung kommt den beteiligten Kreditinstituten eine ent-
scheidende Rolle zu. Sie stellen als Fremdkapitalgeber den größten Anteil des be-
nötigten Kapitals zur Verfügung. Da dieses Kreditvolumen häufig sehr umfang-
reich ist, kommen als Finanzierungspartner zumeist nur große international tä-
tige Kreditinstitute sowie an solchen Geschäften interessierte Spezialkreditinsti-
tute (wie z. B. Entwicklungsbanken oder Exportfinanzierungsinstitute) infrage. 
In vielen Fällen nehmen diese Kreditinstitute ihrerseits eine weitere Risikoredu-
zierung vor: dies geschieht durch die Bildung eines Konsortiums, welches den ge-
samten Kreditbetrag auf mehrere Fremdkapitalgeber verteilt.230 Die Tragfähigkeit 
eines solchen Finanzierungsmodells hängt aber nicht zuletzt auch wesentlich von 
den Abnehmern ab. Sie gewährleisten durch ihre Nutzung letztlich die Stabilität 
der, in diesem Konstrukt besonders bedeutungsvollen, Cashflows.231 Im Optimal-
fall lassen diese sich vertraglich absichern, z. B. durch Miet- und Pachtverträge 
oder Einzahlungsgarantien. Nur wenn die Zahlungsströme der Höhe nach jeder-
zeit kalkulierbar sind und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bei 
der Projektgesellschaft als Einzahlungen eingehen, ist die nötige Liquidität für die 
Projektgesellschaft vorhanden, um Zins- und Tilgungsleistungen zu erbringen so-
wie Investitions- und Betriebskosten zu decken.232 Das wiederum ist die eine wich-
tige Bedingung, um Fremdkapitalgeber für das Projekt gewinnen zu können. Zu-
dem darf nicht vernachlässigt werden, dass auch der Sponsor, durch Gewinnaus-
schüttungen, eine angemessene Rendite für seinen Eigenkapitaleinsatz erwartet, 
welche ebenfalls von der Projektgesellschaft zu erwirtschaften ist. Je nach Art des 
zu finanzierenden Projektes kann es in der Projektgesellschaft zur Entstehung von 
beleihbaren Vermögenswerten kommen, wie z. B. Immobilien oder Forderungen. 
Diese Vermögenswerte können als zusätzliche Sicherheit von den Fremdkapital-
gebern herangezogen werden. Dies ermöglicht einerseits u. U. erst die Beteiligung 
eines Kreditinstituts an der Finanzierung bzw. verbessert häufig die Konditionen 
für die Aufnahme des Fremdkapitals. Bei den Forderungen der Projektgesellschaft 
gibt es zudem evtl. die Möglichkeit der Forfaitierung. Hier werden die Forderun-
gen an einen Forfaiteur übertragen, der diese sofort, unter Abzug einer Gebühr, 
zum Zeitwert auszahlt und das Delkredererisiko übernimmt. Diese Maßnahme 
fördert auch den Liquiditätserhalt. Sie ist allerdings bei Projektfinanzierungen 
nur wirksam, wenn der Abnehmer keine Einredemöglichkeit mehr besitzt, da nur 
dann die Stabilität des entsprechenden Cashflows garantiert ist. Solche Modelle 
sind häufig bei ÖPP anzutreffen, wo die öffentliche Hand als Abnehmer während 
der Bauphase die Erfüllung der Zahlungsvoraussetzungen bestätigt und in der 
Folge auf die Möglichkeit der Einrede verzichtet.233 

 
230 Vgl. Böttcher/Blattner (2013), S. 19. 
231 Vgl. Tytko (1999), S. 29. 
232 Vgl. Weber/Alfen (2009), S. 164. 
233 Vgl. Hauptverband der deutschen Bauindustrie e. V. (2018a). 
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Die Teilnahme einer Projektgesellschaft bei einem ÖPP-Projekt erfolgt durch die 
Bewerbung im Rahmen eines strukturierten Vergabeverfahrens. Eine Beschrei-
bung des Verfahrens findet sich im Kapitel 2.3.5. Aufgrund des großen Bearbei-
tungsumfanges sollten innerhalb der Projektgesellschaft Arbeitsgruppen gebil-
det werden, die sich um folgende Themenbereiche inklusive deren Schnittstellen 
kümmern: Planung und Bau, Betrieb, Steuern, Recht, Finanzierung und Ver-
kehr.234 In der dargestellten Projektorganisation wurden seit 1994 ÖPP-Projekte 
in Deutschland umgesetzt. Neben der Fertigstellung der Warnowquerung (B 105 
in Rostock) und dem Herrentunnel (B 75/B 104 in Lübeck) hat das Bundesmi-
nisterium für Verkehr und digitale Infrastruktur bereits zwei ÖPP-Staffeln um-
gesetzt bzw. angestoßen. Die zehn Projekte der dritten Staffel wurden bereits 
ausgewählt. 

Die erste ÖPP-Staffel (von 2005 bis 2009) enthielt vier ÖPP-Projekte mit einer 
Konzessionsstrecke von 230 km. Das Bauvolumen für diese Projekte betrug ca. 
1,16 Mrd. €. Zwischenzeitlich sind alle vier Projekte für den Verkehr freigegeben. 
Diese Projekte dienten als Pilotprojekte für das A-Modell. Dies bedeutet, dass die 
Vergütung verkehrsmengenabhängig ausgestaltet ist. Eine genauere Erläuterung 
der Betreibermodelle erfolgt in Kapitel 2.4.4. Aufgrund des erfolgreichen Starts 
von ÖPP-Projekten wurde, unter Berücksichtigung der ersten ÖPP-Erfahrungen, 
die zweite ÖPP-Staffel auf den Weg gebracht.235 

Tabelle 4: Erste ÖPP-Staffel236 

Standort 
Vertrags- 
beginn 

Lauf-
zeit 

Bau- 
volumen 

Projekt- 
gesellschaft 

Konsortium 

A 8  
Augsburg – 
München 

01.05.2007 
30 

Jahre 
250 Mio. 

€ 
autobahnplus A8 

GmbH 

BAM PPP Bau 
Egis Investment Partners 
Fluor Infrastructure 
Berger Bau 

A 4  
Umfahrung der 

Hörselberge 
16.10.2007 

30 
Jahre 

200 Mio. 
€ 

Via Solutions 
Thüringen 

GmbH & Co. KG  

Hochtief PPP Solutions 
Vinci Concessions  
Meridiam Infrastructure 

A 1 
Bremen –  
Hamburg 

16.08.2008  
30 

Jahre 
540 Mio. 

€ 
A1 mobil GmbH 

& Co. KG 

Billfinger 
John Laing Infrastructure 
Johann Bunte 

A 5  
Malsch –  

Offenburg 
01.04.2009 

30 
Jahre  

350 Mio. 
€ 

Via Solutions 
Südwest GmbH 

& Co. KG 

Vinci Concessions 
Meridiam Infrastructure 
Strabag 

 
234 Vgl. Hofmann (2008), S. 28-34. 
235 Vgl. Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (2017l). 
236 Quelle: Eigene Darstellung der in: Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 

(2015a), S. 6 wiedergegebenen Daten. 
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Die zweite Staffel betraf den Zeitraum von 2009 bis 2015/16. Sie enthält neun 
Projekte mit einer Vertragsstrecke von 540 km. Bei einigen Projekten ist der kon-
krete Projektzuschnitt noch nicht abschließend definiert.237 Mit Ausnahme der 
A 8 Ulm-Augsburg238 erfolgte bei allen aufgeführten Projekten der zweiten Staf-
fel die Umsetzung als V-Modell. Hier richtet sich die Vergütung nach der Ver-
fügbarkeit der Strecke. Bei einer eingeschränkten Verfügbarkeit der Bundesfern-
straßen durch bspw. Baustellen reduziert sich das Entgelt. Für den Verkehr frei-
gegeben wurden bisher die A 8, A 9 und A 7, die restlichen Projekte befinden sich 
derzeit im Bau.  

Als weitere ÖPP-Projekte der zweiten Staffel sind folgende Projekte geplant: 

 A 1/A 30 Lotte/Osnabrück – Münster 
 A 61 Worms – Speyer 
 A 44 Kassel/Süd – Diemelstadt239 

Tabelle 5:  Zweite ÖPP-Staffel240 

Standort 
Vertrags- 
beginn 

Lauf-
zeit 

Bau- 
volumen 

Projekt- 
gesellschaft 

Konsortium 

A 8 II 
Ulm – 

Augsburg 
01.06.2011 

30 
Jahre 

400 Mio. 
€ 

Pansuevia GmbH & 
Co. KG 

Hochtief PPP Solutions 
Strabag 

A 9 
Lederhose – 

Landesgrenze 
TH/BY 

01.10.2011 
20 

Jahre 
140 Mio. 

€ 
Via Gateway Thüringen 

GmbH & Co. KG  
Vinci Concessions  
BAM PPP 

A 7 
Hamburg – 
Bordesholm 

01.09.2014 
30 

Jahre 
735 Mio. 

€ 
Via Solutions Nord 
GmbH & Co. KG 

Hochtief PPP Solutions 
DIF Infrastructure 
KEMNA Bau  

A 94 
Forstinning – 

Marktl 
01.02.2016 

30 
Jahre 

400 Mio. 
€ 

Isental- 
autobahn GmbH & Co. 

KG 

BAM PPP 
Effiage Concession 
Berger Bau 

A 6 
Wiesloch / 

Rauenberg – 
Weinsberg 

01.01.2017 
30 

Jahre 
600 Mio. 

€ 
Via6-West GmbH & 

Co. KG 

Hochtief PPP Solutions 
Johann Bunte 
DIF Infrastructure 

A 7 II 
Bockenem –  
Göttingen 

01.05.2017 
30 

Jahre 
440 Mio. 

€ 
Via Niedersachsen 
GmbH & Co. KG 

Vinci Concessions  
Meridiam Investments  

 
237 Vgl. Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (2017m). 
238 Umgesetzt als A-Modell. 
239 Vgl. Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (2017m). 
240 Quelle: Eigene Darstellung der in: Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 

(2015a), S. 7; Via6West (2017) wiedergegebenen Daten. 
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Im Rahmen des „Zukunftsforum Infrastruktur“ in Berlin wurden am 26. Mai 
2015 die ÖPP-Projekte der „Neuen Generation“ bzw. 3. ÖPP-Staffel vorgestellt.241 
Diese geplante dritte Staffel enthält zehn Projekte. Die Ausgestaltung soll eben-
falls als V-Modell erfolgen. Bei den geplanten Projekten handelt es sich um: 

 A 3 Biebelried – Fürth/Erlangen  
 A 4 Gotha – Landesgrenze Thüringen/Sachsen  
 A 6 Weinsberg – AK Feuchtwangen/Crailsheim  
 A 8 Rosenheim – Bundesgrenze Deutschland/Österreich  
 A 10/A 24 Neuruppin (A 24) – Pankow/Landesgrenze Brandenburg (A 10) 
 A 57 Köln – Moers  
 E 233 Meppen (A 31) – Cloppenburg (A 1)  
 B 247 Bad Langensalza – Anschluss A 38  
 A 20 Elbquerung (F-Modell)  
 A 26 Hamburg (A 1) – Rübke242 

Die Projekte enthalten eine Vertragsstrecke von ca. 600 km. Das gesamte Bauvo-
lumen soll ca. 7 Mrd. € umfassen. Das erste Projekt der Neuen Generation befin-
det sich derzeit im Bau, hierbei handelt es sich um die A 10/A 24. 

Tabelle 6:  Neue Generation243 

Standort 
Vertrags- 
beginn 

Lauf-
zeit 

Bau- 
volumen 

Projektgesellschaft Konsortium 

A 10/A 24 
Neuruppin – Berlin 

01.03.2018 
30 

Jahre 
650 Mio. € 

Havellandautobahn 
GmbH &Co. KG 

BAM 
HABAU 

 

Mit den bisherigen ÖPP-Daten lässt sich ein durchschnittliches ÖPP-Projekt be-
stimmen. Das Bauvolumen liegt bei einer Vertragslaufzeit von 30 Jahren im Be-
reich von 350 Mio. €. 

Der grundsätzliche Konflikt bei ÖPP entsteht durch die unterschiedlichen Ziele 
von öffentlichen und privaten Partnern. Die öffentliche Hand verfolgt das Ziel 
der gesellschaftlichen Wohlfahrt, während der private Partner nach hohen Ren-
diten strebt.244 Unter anderem dadurch entsteht eine sehr kontroverse Diskus-
sion bezüglich ÖPP. 

 
241 Vgl. Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (2015c). 
242 Vgl. Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (2015a), S. 3. 
243 Eigene Quelle: Eigene Darstellung der in: Verkehrsinfrastrukturfinanzierungsgesellschaft mbH 

(2018b) wiedergegebene Daten. 
244 Vgl. Wigger (2017), S. 402. 
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Für Puls/Schäfer bietet der ÖPP-Ansatz im Fernstraßenbereich einige Vorteile. Sie 
weisen darauf hin, dass bei ÖPP die Bauqualität aufgrund des Lebenszyklusansat-
zes höher ist als bei der konventionellen Beschaffung.245 Diese Aussage wird von 
der VIFG bestätigt. Sie führte u. a. Gespräche mit den Auftragsverwaltungen in 
den Ländern, welche die „überdurchschnittlich hohe Qualität“ der ÖPP-Projekte 
bekräftigten.246 Der Bauunternehmer Hörnig, als ein entschiedener Kritiker von 
ÖPP, betont in einem Interview, dass „[…] die Qualität der Bauleistung […] durch 
die Planung, die Leistungsbeschreibung, die Normen und die sonstigen techni-
schen Regelwerke bestimmt [wird] und nicht durch die Beschaffungsvariante. D. 
h., dass der Besteller, also die Straßenbauverwaltung, die Qualitäten festlegt und 
bei der Bauwerksabnahme deren Einhaltung überprüft.“247 Der Lebenszyklusan-
satz, welcher nur bei ÖPP-Projekten gegeben ist, führt laut Sieg/Wigger, zu Effizi-
enzfortschritten. Die dadurch entstehenden Anreize der privaten Unternehmen 
führen zu Innovationen während der Bau- und Erhaltungsphase des ÖPP-Projek-
tes.248 Internationale Erfahrungen zeigen laut VIFG, dass durch rechtliche Ände-
rungen u. a. auch im Vergabeverfahren noch weitere Innovationspotentiale er-
reicht werden können.249 Laut Beckers/Klatt ist durch ÖPP auch ein effizienteres 
Finanzmanagement möglich, da der Private die Finanzmittel zum benötigten 
Zeitpunkt abrufen kann, im Gegensatz zum „starren“ Budgetprozess des öffent-
lichen Haushaltsystems.250 Der Hauptverband der deutschen Bauindustrie (HDB) 
weist auf die bisherigen Projekterfahrungen aus den ÖPP-Projekten hin. Im Ver-
gleich zur konventionellen Vergabe komme es mit ÖPP zu einer schnelleren Re-
alisierung. Die bisherigen ÖPP-Projekte wurden pünktlich bzw. vor den vertrag-
lich festgelegten Fertigstellungsterminen für den Verkehr freigegeben, dies deutet 
auf eine hohe Termintreue hin.251 Laut Puls/Schäfer liegt dies an der beschleunig-
ten Bauzeit, da das private Unternehmen auch hier effiziente Verfahren nutzen 
kann. Sie weisen jedoch auch daraufhin, dass aufgrund von erheblichen struktu-
rellen Problemen bei der konventionellen Beschaffung eine „[…] zügige Fertigstel-
lung eines Projektes [...]“252 behindert wird.253 „[…] die schleppende Mittelbereit-
stellung der Haushaltsfinanzierung […]“254 erklärt laut Hörnig den längeren Zeit-
bedarf der konventionellen Beschaffung. Hierbei ergibt sich ein Kritikpunkt be-
züglich der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung, welche durchgeführt werden muss, 
um zu entscheiden, welche Beschaffungsvariante am wirtschaftlichsten ist.255 

 
245 Vgl. Puls/Schäfer (2017), S. 261. 
246 Vgl. Verkehrsinfrastrukturfinanzierungsgesellschaft mbH (2014), S. 10. 
247 Talebitari (2016). 
248 Vgl. Sieg/Wigger (2017), S. 241-242.  
249 Vgl. Verkehrsinfrastrukturfinanzierungsgesellschaft mbH (2014), S. 10. 
250 Vgl. Beckers/Klatt (2009), S. 177. 
251 Vgl. Hauptverband der deutschen Bauindustrie e. V. (2014).  
252 Puls/Schäfer (2017), S. 261. 
253 Vgl. Puls/Schäfer (2017), S. 261. 
254 Talebitari (2016). 
255 Vgl. Finanzministerium des Landes Nordrhein-Westfalen (2007), S. 11. 
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Sämtliche durchgeführten Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sowie Vertragsun-
terlagen zu ÖPP-Projekten werden aufgrund von Betriebs- und Geschäftsgeheim-
nissen nicht veröffentlicht.256 Somit lässt sich auch nicht abschließend feststellen, 
ob Verkehrsinfrastrukturprojekte mit ÖPP schneller realisierbar oder auch wirt-
schaftlicher sind.257 Der Bundesrechnungshof bestätigte im Jahr 2011, dass die 
ÖPP deutlich teurer ist als die herkömmliche Realisierung. Dies liege u. a. daran, 
dass die Finanzierungskosten privater Betreiber über denen der öffentlichen 
Hand liegen.258 Auch für Mühlenkamp sind die Finanzierungskonditionen der öf-
fentlichen Hand günstiger. Jedoch ist das private Unternehmen in anderen Berei-
chen kosteneffizienter, da dieses im Vergleich zur öffentlichen Hand z. B. gerin-
gere Priese für Sachkapital und Arbeit bezahlt.259 In diesem Zusammenhang wird 
häufig kritisiert, dass mit ÖPP die Schuldenbremse umgangen wird bzw. die Be-
schaffungsvariante ÖPP begünstigt wird.260 Laut Bundesministerium für Finan-
zen werden „[…] alle Ausgaben [...] im Rahmen der Schuldenbremse so berück-
sichtigt, wie sie in den Haushalten tatsächlich anfallen.“261 Dies betrifft auch die 
durch ÖPP zukünftig entstehenden Zahlungsverpflichtungen. Sieg/Wigger be-
schreiben den Vorteil wie folgt: „ÖPP kann so ausgestaltet werden, dass am Ende 
der Vertragslaufzeit keine zu einer Restverschuldung äquivalente Zahlungsver-
pflichtung besteht, so dass eine Belastung von nicht profitierenden Generationen 
ausgeschlossen ist. ÖPP für Autobahnen sind daher eine empfehlenswerte Bereit-
stellungsvariante, wenn die Staatsverschuldung einer Schuldenbremse unter-
liegt.“262 Der Lehrstuhl für Infrastruktur- und Immobilienmanagement der TU Braun-
schweig fand in seinem Forschungsvorhaben „ÖPP-Infrastrukturprojekte und Mit-
telstand“ im Auftrag des Zentralverbandes Deutsches Baugewerbe (ZDB) heraus, 
dass bei den bisherigen Konsortialpartnern überwiegend Großunternehmen wie 
Hochtief, BAM, Vinci als Bauunternehmer auf Konsortiumsebene vertreten sind. 
Hinzu kommen Finanzinvestoren sowie Kreditinstitute. Mit relativen geringen 
Anteilen263 ist der Baumittelstand bei diesen Konsortien vertreten. Jedoch wird 
darauf hingewiesen, dass die Firmen Johann Bunte Bauunternehmung GmbH & 
Co. KG und KEMNA Bau Andreas GmbH & Co. KG mit ihren Jahresumsätzen 
nicht der Einstufung der EU-Kommission264 als KMU entsprechen. Die klassi-

 
256 Vgl. Deutscher Bundestag (2017), S. 2. 
257 Vgl. Mühlenkamp (2011), S. 89. 
258 Vgl. Rechnungshof (2011), S. 16; Talebitari (2016). 
259 Vgl. Mühlenkamp (2011), S. 71. 
260 Vgl. Puls/Schäfer (2017), S. 263; Eicker-Wolf/Schreiner (2018).  
261 Bundesministerium der Finanzen (2015b), S. 21. 
262 Sieg/Wigger (2017), S. 243. 
263 10 % Anteil der Johann Bunte an der A1 mobil GmbH & Co. KG und 20 % Beteiligung an 

der Via6 West, 11 % Anteil von KEMNA an der Via Solutions Nord GmbH & Co. KG. 
264 Maßgeblich für die Einstufung als Kleinstunternehmen bzw. als ein kleines oder mittleres 

Unternehmen ist die Empfehlung der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die Defini-
tion der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen (ABl. der EU 
L 124/36 vom 20.05.2003). Diese KMU-Definition ist auch in Anhang I der Verordnung (EU) 
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schen Mittelstandsunternehmen (Anzahl Beschäftigte ≤ 249 Personen, Umsatz ≤ 
50 Mio. à oder Bilanzsumme ≤ 43 Mio. à) wurden bisher nur auf Nachunterneh-
merebene beteiligt.265 Auch die Bundesvereinigung mittelständischer Bauunterneh-
mer kritisiert, dass „[…] mittelständische Bauunternehmen aufgrund der aktuellen 
Rahmenbedingungen faktisch von der Vergabe ausgeschlossen sind.“266 Grund 
hierfür sind neben der Finanzierung von Großprojekten mit hohen Projektvolu-
mina (350 Mio. € bis 1 Mrd. €) die während der Projektlaufzeit schwer kalkulier-
baren Risiken.267 Hörnig bestätigt, dass „Volumen und Risiken [...] bei Milliarden-
Projekten für den Mittelstand zu groß [sind]. Der Unternehmer muss ca. 30 % der 
Projektkosten in Form von Eigenkapital bereitstellen. Diese finanziellen Mittel 
fehlen ihm dann für die Finanzierung seiner normalen operativen Geschäfte.“268 
Beckers und Klatt weisen zusätzlich darauf hin, dass durch die Übernahme der 
Risiken durch die Privaten höhere Kosten für die öffentliche Hand entstehen, da 
diese in das Angebot eingepreist werden.269 Eine weitere Markteintrittsbarriere 
für den Baumittelstand laut Hörnig sind die hohen Kosten der Angebotserstel-
lung.270 Daher beanstanden viele Kritiker, unter anderem der Zentralverband des 
deutschen Baugewerbes, dass ÖPP den Wettbewerb auf große Konzerne ein-
schränkt und somit den mittelständischen Straßenbau ausgrenzt und dadurch 
dessen Kompetenz, Effizienz und Erfahrung vernichtet.271 So sieht auch Hörnig, 
dass sich „durch wenige ÖPP-Anbieter […] Oligopole herausbilden [werden], der 
breite Wettbewerb des deutschen Mittelstandes geht verloren, die Projekte werden 
teurer und liegen am Ende in den Händen weniger ausländischer Konzerne.“272  

Ein weiteres Problem für die Bewertung von ÖPP ist die Tatsache, dass noch kei-
nes dieser Projekte seine Vertragslaufzeit von 20 bzw. 30 Jahren überschritten 
hat und somit noch keines dieser Projekte zurück an die öffentliche Hand gegan-
gen ist. Erste negative Erfahrungen wurden zuletzt mit der Klage der Betreiber-
gesellschaft A1 mobil GmbH & Co. KG gegen den Bund gemacht. Der private 
Autobahnbetreiber der ersten ÖPP-Staffel klagte auf 778 Mio. €, da aufgrund des 
Konjunktureinbruchs in Folge der Finanzmarktkrise die kalkulierte Lkw-Maut 
geringer ausfiel. Dieses laut Betreibergesellschaft „unvorhersehbares Ereignis“ 

 
Nr. 651/2014 der Kommission vom 17.06.2014 (ABl. der EU Nr. L 187/1 vom 26.06.2014) 
und in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 702/2014 der Kommission vom 25.06.2014 (ABl. 
der EU Nr. L 193/1 vom 01.07.2014) enthalten. 

265 Vgl. Lehrstuhl für Infrastruktur- und Immobilienmanagement der TU Braunschweig (2016), S. 13. 
266 Vergabeblog (2017). 
267 Vgl. Vergabeblog (2017). 
268 Talebitari (2016). 
269 Vgl. Beckers/Klatt (2009), S. 178. 
270 Vgl. Talebitari (2016). 
271 Vgl. Zentralverband des Deutschen Baugewerbes e. V. (2016), S. 6; Brinkmeier (2018), Be-

ckers/Klatt (2009), S. 178. 
272 Talebitari (2016). 
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komme dem „Wegfall der Geschäftsgrundlage“ gleich.273 Die Klage wurde vom 
Landgericht Hannover abgewiesen.274 

2.3.4 Wirtschaftlichkeitsuntersuchung zur Identifizierung der 
ökonomischsten Beschaffungsform 

Gemäß § 7 Abs. 2 Bundeshaushaltsordnung (BHO) muss die öffentliche Hand 
für alle finanzwirksamen Maßnahmen eine angemessene Wirtschaftlichkeitsun-
tersuchung (WU) durchführen. Die WU ist ein Instrument zur Umsetzung der 
Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit.275 Straßeninfrastruktur-
maßnahmen unterliegen ebenfalls diesen Richtlinien. Bei der WU handelt es 
sich um „[…] einen mehrstufigen Prozess, bei dem unter Berücksichtigung aller 
Kosten und gegebenenfalls Erlöse die wirtschaftlichste Realisierungsvariante 
prognostiziert werden soll.“276 Somit verfolgt die WU mehrere Ziele, die mitei-
nander verknüpft sind. Zum einen lassen sich durch sie die rechtlichen Anforde-
rungen der genannten BHO erfüllen und zum anderen ist sie ein Entscheidungs-
instrument und dient ebenfalls dem Controlling und Management. Im Jahr 2006 
wurde hierfür ein Leitfaden entwickelt. Dieser beschreibt die vier Phasen mit den 
jeweils spezifischen Instrumenten einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung.277  

 
Abbildung 13:  Phasen der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung278 

 
273 Vgl. Delhaes/Freund (2017), S. 17, Rohrbeck/Salewski (2017), S. 27. 
274 Vgl. Strünkelnberg (2018), S. 64. 
275 Vgl. § 6 Abs. 2 HGrG sowie § 1 HGrG. 
276 Finanzministerium des Landes Nordrhein-Westfalen (2007), S. 11. 
277 Vgl. Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (2017f). 
278 Quelle: In Anlehnung an: Finanzministerium des Landes Nordrhein-Westfalen (2007), S. 7. 
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Phase 1: Bedarfsfeststellung und PPP-Eignungstest 

Das Ziel der ersten Phase ist nach einer Bedarfsfeststellung die Überprüfung der 
Finanzierbarkeit und der Wirtschaftlichkeit, um auf deren Grundlage einen ÖPP-
Eignungstest durchführen zu können. 

Der Gesetzgeber entscheidet über den Bedarf bei einer Erweiterung und den 
Neubau von Bundesfernstraßen. Hierbei kommt es zu einem qualitativen, quan-
titativen und zeitlichen Vergleich des vorhandenen Zustandes der jeweiligen 
Bundesfernstraßen mit dem prognostizierten bzw. geplanten Zustand. Diese 
Bundesfernstraßenprojekte werden in einem Bedarfsplan aufgelistet und mit ei-
ner Dringlichkeitsstufe (vordringlicher Bedarf und weiterer Bedarf) versehen. 
Nach dem Kabinettsbeschluss zum BVWP wird der Bedarfsplan als Anlage des 
Fernstraßenausbaugesetzes279 vom Parlament verabschiedet.  

Bei den einzelnen Bundesfernstraßenprojekten kommt es zu einer Untersu-
chung der verschiedenen Realisierungsvarianten. Auf Grundlage der aktuellen 
Haushaltslage und der Finanzplanung der öffentlichen Hand kommt es zu einer 
weiteren Analyse der verschiedenen Umsetzungsmöglichkeiten. Hierbei ist es 
wichtig, dass die möglichen Umsetzungsvarianten mit der Finanzlage der öffent-
lichen Hand vereinbar sind, da das jeweilige Projekt eventuell langfristig von der 
öffentlichen Hand finanziert werden muss. Im Anschluss kommt es zu einer 
weiteren Vertiefung der Umsetzungsvarianten. Die Maßnahmenwirtschaftlich-
keit beschreibt, ob die Straßeninfrastrukturmaßnahme im Hinblick auf überge-
ordnete Zielsetzungen insgesamt wirtschaftlich ist. Auf Grundlage des festge-
stellten Bedarfs und der erfüllten Haushalts- und Finanzierungsvoraussetzungen 
erfolgt eine Projektdefinition mit vorläufiger funktionaler Leistungsbeschrei-
bung. Sie enthält eine genaue Beschreibung der Anforderung, gibt aber nicht vor, 
wie diese zu realisieren sind. Auf Basis der Projektdefinition erfolgt eine erste 
grobe Schätzung der Kosten für den gesamten Projekt-Lebenszyklus. Die erste 
Phase endet mit dem PPP-Eignungstest. Dieser Eignungstest untersucht be-
stimmte Anforderungen (Risikoverteilung, Projektvolumen, Wettbewerbssitua-
tion usw.), die sich in der Vergangenheit als Erfolgsfaktoren von ÖPP-Projekten 
erwiesen haben. Bei dem Eignungstest ist eine größtmögliche Objektivität von 
hoher Bedeutung. Liegt daher keine ÖPP-Eignung vor, ist eine andere Beschaf-
fungsform zu verfolgen.280 

Phase 2: Vorläufige Wirtschaftlichkeitsuntersuchung 

Eine vorläufige Wirtschaftlichkeitsuntersuchung (vWU) entschiedet über den 
Vergabestart einer Straßeninfrastrukturmaßnahme als ÖPP-Projekt. Sie besteht 

 
279 Vgl. § 1 Abs. 1 FStrAbG. 
280 Vgl. Finanzministerium des Landes Nordrhein-Westfalen (2007), S. 14-17. 
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aus drei Bestandteilen: einem reinen Kostenvergleich, einem quantitativen und 
einem qualitativen Nutzenvergleich.281 

Der Kostenvergleich steht im Mittelpunkt der vWU. Hierfür müssen sämtliche 
Kosten während der gesamten Projektlaufzeit ermittelt bzw. geschätzt werden. 
Für einen Vergleich der beiden Beschaffungsmethoden findet die Kapitalwert-
methode Anwendung. Hierbei lassen sich die zeitlich unterschiedlich anfallen-
den Kosten am besten berücksichtigen. Die Kosten der konventionellen, traditio-
nellen Umsetzung dienen zur Bestimmung eines Vergleichswertes, dem „Public 
Sector Comparator“ (PSC). Bei der Ermittlung des PSC finden die Kosten der 
Leistungskategorien Bau, Erhaltung, Betriebsdienst, Planung und Management 
Beachtung.282 Die Ermittlung der ÖPP-Kosten stellt sich, aufgrund der vorzuneh-
menden Schätzung für die Einnahmen und Ausgaben, als weitaus schwieriger 
dar. Je nach Konzessionsmodell verändert sich die Einnahmenseite bei ÖPP. Die 
Ausgabenseite besteht aus den Kredit- und Finanzierungskosten sowie den Kos-
ten für den Bau, Betrieb und Erhalt des Projektes. Besondere Berücksichtigung 
erhalten die möglichen Effizienzvorteile des privaten Partners. Bei beiden Be-
schaffungsmethoden kommt es zu einer Identifikation, Analyse und Bewertung 
der jeweiligen Risiken.283 Eine Überprüfung der Ergebnisse der beiden Beschaf-
fungsmethoden erfolgt durch Sensitivitäts- und Szenarioanalysen, bei denen die 
Stabilität der Ergebnisse untersucht wird. 

Neben dem Kostenvergleich kommt es auch zu einem Nutzenvergleich. Dieser 
findet sowohl monetär als auch qualitativ statt. Beim monetären Nutzenvergleich 
kommt es hauptsächlich zu einer Betrachtung der Unterschiede der Beschaf-
fungsalternativen im Bauablauf und beim Baufertigstellungstermin. Diese Un-
terschiede können in der Aktivierung des Gesamtnutzens mit Baufertigstellung 
(volkswirtschaftlicher Nutzen), dem Einfluss der Bautätigkeit (Beeinträchtigun-
gen durch Reisezeitverluste, Stauanfälligkeit, Unfallrisiken) und dem Einfluss 
der Betriebstätigkeit liegen. Im qualitativen Nutzenvergleich finden Kriterien wie 
die Erreichbarkeit von Lebensräumen, Sicherstellung ausgeglichener Lebensver-
hältnisse sowie Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands Berücksichti-
gung.284 

Folgende Tabelle zeigt schematisch die Ermittlung beider Beschaffungsmetho-
den. 

 
281 Vgl. Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (2017g). 
282 Vgl. Byok (2006), S. 73. 
283 Vgl. Finanzministerium des Landes Nordrhein-Westfalen (2007), S. 35-39. 
284 Vgl. Finanzministerium des Landes Nordrhein-Westfalen (2007), S. 42-44. 
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Tabelle 7:  Schematische Darstellung des Ergebnisses des Kostenvergleichs285 

PSC ÖPP 

+  Barwert Grunderwerbskosten +  Barwert Grunderwerbskosten 

+  Barwert Baukosten +  Barwert Vergütung inkl. Risiken 

+  Barwert Erhaltungskosten +  Barwert (etwaiger) Anschubfinanzierung 

+  Barwert Betriebskosten  

+  Barwert Planungs- & Managementkosten  

+  Barwert Kostenrisiken  

 +  Barwert zurückbehaltene Kostenrisiken 

 -  Barwert Verkehrsbeeinträchtigungskosten 

 +  Barwert Begleitaufwand (ÖPP-Kosten) 

=  Barwert PSC (vor Steuerrückflüssen) =  Barwert ÖPP (vor Steuerrückflüssen) 

-  Barwert Umsatzsteuerrückflüsse -  Summe Barwert Steuerrückflüsse 

=  Barwert Kosten der PSC-Beschaffung =  Barwert Kosten der ÖPP-Beschaffung 

 

Phase 3: Abschließende Wirtschaftlichkeitsuntersuchung  

Das Ziel der abschließenden Wirtschaftlichkeitsuntersuchung (aWU) ist die Er-
mittlung des wirtschaftlichsten Angebotes. Hierfür erfolgt zuerst eine Erarbei-
tung der endgültigen Leistungsbeschreibung, auf Basis derer eine Ausschrei-
bung erfolgt. Aufgrund der hohen Investitionsvolumina bei ÖPP-Projekten muss 
eine europaweite Ausschreibung erfolgen.286 Die Vergabeunterlagen enthalten 
eine Aufforderung zur Angebotsabgabe, gegebenenfalls Bewerbungsbedingun-
gen und die endgültige Leistungsbeschreibung. Der Vorgang eines strukturierten 
Vergabeverfahrens wird im folgenden Kapitel (2.3.5) erläutert. Nach Vorlage der 
Bieterangebote kommt es zu einem Vergleich zwischen der konventionellen Um-
setzung mit dem besten ÖPP-Angebot. Im Zuge dessen wird der PSC an die end-
gültigen Leistungsbeschreibungen angepasst. Ziel eines solchen Vergleichs ist 
es, herauszuarbeiten, ob das Angebot des privaten Bewerbers gegenüber dem 
PSC wirtschaftlich vorteilhaft ist. Ist das Bieterangebot wirtschaftlich vorteilhaft 

 
285 Quelle: Eigene Darstellung der in: Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 

(2017g) wiedergegebene Daten. 
286 Vgl. 4. Teil des GWB. 
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oder zumindest gleich wirtschaftlich wie die konventionelle Vergleichsvariante, 
so kommt der ÖPP-Projektvertrag zustande.287  

Phase 4: Nachgelagerte Wirtschaftlichkeitsuntersuchung/Projektcontrolling 

Die nachgelagerte Wirtschaftlichkeitsuntersuchung (nWu) ist ein systematisches 
Prüfverfahren und wird als begleitendes und abschließendes Controlling verstan-
den. 

Beim Projektcontrolling soll festgestellt werden, ob die vertraglich vereinbarten 
Ziele erreicht werden. Die Aufgaben des Controllings bestehen in der Überwa-
chung, Kontrolle der Projektrisiken, Dokumentation und Auswertung des Pro-
jektverlaufes, Umsetzung vertraglicher Regelungen und u. U. im Vertragsverän-
derungsmanagement.288 

2.3.5 Strukturiertes Vergabeverfahren bei ÖPP-Projekten 

Im Rahmen der dritten Phase der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung kommt es zu 
einem Vergleich der konventionellen und privaten Beschaffungsalternative.289 Für 
die nWU müssen Vergleichsangebote von privaten Anbietern eingeholt werden. 
Falls die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung zugunsten der ÖPP ausfällt, bekommt 
der private Anbieter mit dem besten Angebot den Zuschlag für das Projekt.290  

Grundsätzlich erfolgt die Vergabe von ÖPP-Projekten im Zuge eines strukturier-
ten Verhandlungsverfahrens. Dieses Verfahren besteht ebenfalls aus vier Phasen:  

 
Abbildung 14:  Phasen des Vergabeverfahrens291 

 
287 Vgl. Kanthak/Lenzen (2008), S. 338-339. 
288 Vgl. Finanzministerium des Landes Nordrhein-Westfalen (2007), S. 50. 
289 Vgl. Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (2017n). 
290 Vgl. Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (2017p). 
291 Quelle: In Anlehnung an: Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (2017p). 
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Das Auswahlverfahren dient zur Auswahl der Bewerber, hier findet eine Eig-
nungsüberprüfung in Bezug auf ihre Fachkunde, Zuverlässigkeit und Leistungs-
fähigkeit statt. Das Auswahlverfahren umfasst den Teilnahmewettbewerb und 
die Angebotsphase. Beim Auftragsverfahren spielen nur auftragsbezogene Fra-
gen eine Rolle. Dieses Verfahren umfasst die Verhandlungsphase und den Ver-
tragsabschluss.292 

Phase 1: Teilnahmewettbewerb 

Nach der europaweiten öffentlichen Ausschreibung des ÖPP-Projektes können 
sich Interessenten im Rahmen eines Vergabeverfahrens bewerben.293 Hierfür 
bilden sich, wie in Kapitel 2.3.3 erläutert, Bieterkonsortien. Die Teilnehmer des 
Vergabeverfahrens müssen neben ihrer potenziellen Vorgehensweise an das aus-
geschriebene Projekt auch ihre Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässig-
keit (Eignungskriterien) beweisen. Die eigene Realisierung von vergleichbaren 
Projekten liefert gegebenenfalls einen solchen Nachweis.294 

Eignungskriterien 

Gemäß § 97 Abs. 1 GWB dürfen nur geeignete Unternehmen einen Zuschlag 
erhalten. Eine genaue Definition der Eignung obliegt hierbei dem Auftraggeber 
und muss projektspezifisch erfolgen.295 Gesetzlich vorgeschrieben ist jedoch ein 
Nachweis der Eignung über „[…] die Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuver-
lässigkeit der Bewerber oder Bieter […]“.296 

Die Fachkunde liegt vor, sofern der Bewerber über die speziellen Sachkenntnisse, 
die technischen und personellen Mittel verfügt, die für die Erfüllung des Projek-
tes erforderlich sind.297 Ein Bieterkonsortium weist die Fachkunde durch ihre 
Gesellschafter aus. Ein Nachweis kann erfolgen indem: 

 vergleichbare Projekte in den letzten Jahren durchgeführt wurden   
(Richtwert der Mindestanforderung: Referenzprojekt mit einer Größe von 
mind. 1/3 des ausgeschriebenen Projektes)298 

  

 
292 Vgl. Boyk (2006), S. 85. 
293 Vgl. Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (2017p).  
294 Vgl. Boyk (2006), S. 94-95.  
295 Vgl. § 6a Abs. 3 VOB/A. 
296 §6a Abs. 1 VOB/A. 
297 Vgl. ÖPP Deutschland AG (2011), S. 107. 
298 Vgl. § 6a Abs. 2 Nr. 2 VOB/A. 
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Im Einzelfall können die Nachweise über 

 spezifische Mindestqualifikationen der verantwortlichen Personen 
 Qualitätsmanagementzertifikate 
 die Einhaltung von Umweltnormen 

sinnvoll sein.299 

Die Leistungsfähigkeit stellt ein sach- bzw. betriebsbezogenes Eignungskrite-
rium dar. Dieses unterteilt sich in die finanzielle und wirtschaftliche Leistungs-
fähigkeit.300 Somit ist leistungsfähig, wer über die finanziellen Mittel und unter-
nehmerische Größe verfügt, die benötigt werden, um das ausgeschriebene Pro-
jekt umzusetzen.301 Daher muss das Bieterkonsortium nachweisen, dass es fi-
nanziell in der Lage ist, das Projekt vorzufinanzieren und dies mit genügend Si-
cherheiten unterlegen kann. Die Finanzierung kann auch durch einen Fremdka-
pitalgeber erfolgen. Ein Finanzierungskonzept wird an dieser Stelle häufig als 
sinnvoll erachtet. Wichtig ist hierbei ein sogenannter „Letter of Intent“ (Bereit-
schaftserklärung des Fremdkapitalgebers zur Finanzierung und Stellung einer 
Bürgschaft). Die Wirtschaftlichkeit drückt sich in der Robustheit der Bewerber 
aus. Hierbei soll verhindert werden, dass ein Unternehmen während der Projekt-
laufzeit insolvent wird bzw. nicht überlebt. Zum Teil werden hierbei die Bilanzen 
der Bewerber angefordert, um die „[…] Entwicklung des Umsatzes, Gewinns, der 
Eigenkapitalquote, der Höhe freier Kreditlinien, der Bilanzsumme […]“302 zu ana-
lysieren. Der Umsatz nimmt in diesem Zusammenhang eine bedeutende Rolle 
ein, da dieser einen Hinweis gibt, ob die Projektgröße zum Bewerber passt bzw. 
ob das Projekt das laufende Geschäft überproportional dominiert. Bei einem Bie-
terkonsortium berechnet sich der Gesamtumsatz aus der Addition der Umsätze 
aller Gesellschafter inkl. qualifizierter Nachunternehmer (nur bei Abgabe einer 
Verpflichtungserklärung).303 

Kommt ein Unternehmen seinen gesetzlichen Verpflichtungen nach, zählt dies 
als zuverlässig. Für ein Bieterkonsortium bedeutet dies, dass die Zuverlässigkeit 
von den Teilnehmern der Projektgesellschaft abgeleitet wird.304 Dies bedeutet, 
dass 

 eine Anmeldung in der Berufsgenossenschaft vorliegt 
 kein Verstoß gegen vergaberelevante Strafrechtvorschriften besteht 
 kein Insolvenzverfahren eingeleitet wurde 

 
299 Vgl. ÖPP Deutschland AG (2011), S. 110. 
300 Vgl. ÖPP Deutschland AG (2011), S. 107. 
301 Vgl. § 6a Abs. 2 Nr. 1 VOB/A. 
302 ÖPP Deutschland AG (2011), S. 111-112. 
303 Vgl. ÖPP Deutschland AG (2011), S. 118-120. 
304 Vgl. ÖPP Deutschland AG (2011), S. 111-116. 
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 keine schweren Verfehlungen in Bezug auf Sozialabgaben und Steuern exis-
tieren 

 keine Einträge der Unternehmen im Gewerbezentralregister oder im Korrup-
tionsregister vorhanden sind.305 

Phase 2: Angebotsphase 

Die vier aufgrund ihrer vorgelegten Unterlagen qualifiziertesten Anbieter werden 
aufgefordert, ihre Angebote abzugeben. Eine Überprüfung und Wertung der Un-
terlagen erfolgt durch die Vergabestelle. Nachdem eine Rangfolge festgelegt 
wurde, bekommt der Bund einen ausgearbeiteten Wertungsvorschlag.306 

Phase 3: Verhandlungsphase 

Bei der Vertragsverhandlung sind nur die beiden besten Bieter („bevorzugte Bie-
ter“) präsent. In diesen Verhandlungsrunden gilt es, Unsicherheiten bezüglich 
des Projektes und den damit verbundenen Vertragsanforderungen zu klären, so-
dass am Ende der Verhandlungsphasen ein einheitliches Vertragsverständnis 
herrscht.307 Gegen Ende der Verhandlungsphasen, die in der Regel zwei bis drei 
Verhandlungsgespräche pro Bieter enthalten, werden diese um Optimierung ih-
rer Angebote hinsichtlich der vertraglichen Gestaltung und Anpassung an die 
Anforderungen gebeten (endgültiges Angebot). Diese Angebote unterliegen wie-
der einer Prüfung und Wertung. Abschließend wird dem BMVI der Vergabezu-
schlag zur Zustimmung vorgelegt.308 

Phase 4: Vertragsabschluss 

Das wirtschaftlichste Angebot des Bieters wird in der aWU mit dem PSC der kon-
ventionellen Beschaffungsalternative verglichen. Sobald das ÖPP-Angebot wirt-
schaftlicher oder mindestens gleich wirtschaftlich wie die konventionelle Ver-
gleichsvariante ist, kommt der ÖPP-Projektvertrag zustande.309 Wichtig ist hier-
für die Zustimmung des Bundesministeriums für Finanzen, da dieses die Aus-
gaben für den ÖPP-Vertrag abschließend genehmigen muss. Der private Partner 
muss zu diesem Zeitpunkt den „Financial Close“ (Abschluss der Finanzierungs-
verträge) vorlegen.310  

Im Rahmen dieses Vergabeverfahrens fallen für die Bieter für die Angebotsbear-
beitung Kosten an. Die Länder zahlen den letzten vier Bewerbern eine Angebots-

 
305 Vgl. § 6a Abs. 2 Nr. 3-7 VOB/A. 
306 Vgl. Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (2017p); Boyk (2006), S. 105. 
307 Vgl. Boyk (2006), S. 110. 
308 Vgl. Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (2017p). 
309 Vgl. Boyk (2006), S. 122-125. 
310 Vgl. Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (2017p). 
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entschädigung für vergabekonforme Angebote. Bisher lag die Entschädigung bei 
75.000 €. Diese Entschädigung wird in Abhängigkeit der Projektgröße und Kom-
plexität gestaffelt.311 Wie bereits in Kapitel 2.3.3 dargestellt entstehen für die An-
gebotserstellung Kosten im Millionenbereich, welche durch die Entschädigungs-
zahlungen nur minimal gedeckt werden. Dies führt u. a. zu Markteintrittsbarrie-
ren, welche den Wettbewerb einschränken.312 

2.4 Finanzierungsmöglichkeiten von Straßeninfrastrukturprojekten – 
Bundesfernstraßen 

Aufgrund versäumter Investitionen in der Vergangenheit leidet die heutige Stra-
ßeninfrastruktur. Dadurch ergibt sich ein großer Bedarf an Substanzerhalt, Qua-
litätsverbesserung und Umweltschutz. Jedoch können die öffentlichen Haus-
halte diese Probleme nicht mehr alleine bewältigen. Steigende Sozialausgaben 
und hohe Schuldenstände verhindern eine Investition in die Verkehrsinfrastruk-
tur.313 Erschwerend kommt für die öffentlichen Haushalte die im Grundgesetz 
verankerte Schuldenbremse hinzu.314 Im Zuge dessen musste eine Weiterent-
wicklung der bisherigen Finanzierungsmöglichkeiten bei Straßeninfrastruktur-
projekten erfolgen. 

2.4.1 Überblick über die Haushaltsfinanzierung 

Grundsätzlich stellt die Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur eine öffentliche 
Aufgabe dar, denn deren Bereitstellung ist vom Staat zu organisieren. Wie bereits 
in Kapitel 2.2.1 erläutert ist der Staat für die Bundesfernstraßen verantwortlich. 
Gemäß Art. 104a Abs. 1 GG, der Grundsatz der Identität von Aufgaben und Fi-
nanzierungskompetenz, übernimmt der Bund die Finanzierungsverantwortung 
der Verkehrswege. Die Aufgaben des Staates sind daher der Erhalt, Ausbau, Neu-
bau, Unterhalt und die Refinanzierung von Verkehrswegen.315 

Traditionell finanzierte sich der öffentliche Haushalt über Steuern, Gebühren, 
Beiträge und Kredite.316 Im Folgenden erfolgt eine kurze Definition der aufge-
führten Finanzierungsmöglichkeiten des Staates. Steuern sind „[...] Geldleistun-
gen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und von 
einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen 

 
311 Vgl. Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (2017p). 
312 Vgl. Talebitari (2016), Zentralverband des Deutschen Baugewerbe e. V. (2016), S. 6; Beckers/Klatt 

(2009), S. 178. 
313 Vgl. Bundesministerium der Finanzen (2015a), S. 17, S. 31. 
314 Vgl. § 115 GG; Bundesministerium der Finanzen (2015b). 
315 Vgl. Art. 104a Abs. 1 GG; 90 Abs. 1 GG. 
316 Die Finanzierung über Kredite wurde im Rahmen der Schuldenbremse stark eingeschränkt. 
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auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leis-
tungspflicht knüpft; die Erzielung von Einnahmen kann Nebenzweck sein. Zölle 
und Abschöpfungen sind Steuern im Sinne dieses Gesetzes.“317 Gebühren lassen 
sich als freiwillige Zahlungen für besondere Leistungen/Inanspruchnahme einer 
öffentlichen Körperschaft oder öffentlichen Einrichtung definieren (Verwal-
tungsgebühren und Nutzungsgebühren). Beiträge stellen einen Aufwandsersatz 
für die mögliche Inanspruchnahme einer Leistung einer öffentlichen Einrich-
tung dar (z. B. Krankenversicherungsbeitrag, Rundfunkbeitrag usw.).318 Gebüh-
ren und Beiträgen können von organisatorischen Einrichtungen wie Bibliothe-
ken, Krankenkassen usw. eingenommen werden. Im Zuge dessen stehen diese 
Einnahmen nicht dem öffentlichen Haushalt zur Verfügung. Daher wird im Fol-
genden die Haushaltsfinanzierung auf die Steuereinnahmen beschränkt. Dem-
entsprechend ergibt sich eine synonyme Verwendung der Begriffe Haushalts- 
und Steuerfinanzierung.  

Die Steuern unterliegen gemäß Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) und Bun-
deshaushaltsordnung (BHO) strengen Verwendungsprinzipien. Ein Haushalt ist 
für jedes Kalenderjahr aufzustellen319 und die Ausgaben müssen zeitlich, quan-
titativ und qualitativ den Plandaten entsprechen.320 Hinzu kommt das soge-
nannte Nonaffektionsprinzip, bei dem sämtliche Einnahmen nicht zweckgebun-
den sein dürfen und damit für alle Ausgaben zur Verfügung stehen.321 In der 
Vergangenheit wurden jedoch per Parlamentsentscheidungen Ausnahmerege-
lungen beim Nonaffektionsprinzip zugelassen. 

Im Jahr 2019 nahm der Bund 329 Mrd. € Steuern ein. Diese verteilten sich wie 
folgt auf die einzelnen Steuerarten: 

Tabelle 8: Steuereinnahmen des Bundes für das Jahr 2019322 

Steuerart In Mio. € 2019 

Bundessteuern 109.548 

Lohn- und veranlagte Einkommensteuer (42,5%) 120.433 

Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag und Körperschaftsteuer (50 %) 27.749 

Abgeltungsteuer (einschließlich ehemaligen Zinsabschlag / 44 %) 2.264 

Steuern vom Umsatz 118.944 

 
317 § 3 Abs. 1 AO. 
318 Vgl. Juraforum (2015).  
319 Prinzip der Jährlichkeit: § 1 BHO; Art. 110 Abs. 2 GG. 
320 Prinzip der Spezialität: § 15, § 27, § 19, § 20, § 46 BHO. 
321 Vgl. § 8 HGrG, § 11 BHO. 
322 Quelle: Statistisches Bundesamt (2020a). 

https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_110.html
https://www.gesetze-im-internet.de/hgrg/__15.html
https://www.gesetze-im-internet.de/hgrg/__27.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bho/__19.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bho/__20.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bho/__46.html
https://www.gesetze-im-internet.de/hgrg/__8.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bho/__11.html
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Steuerart In Mio. € 2019 

Gewerbesteuerumlage 1.947 

Zuweisung ÖPNV -8.651 

Bundesergänzungszuweisungen -7.555 

Kompensation Kfz-Steuer -8.992 

Konsolidierungshilfen -800 

Mehrwertsteuer-Eigenmittel -2.520 

Bruttonationaleinkommen-Eigenmittel -23.317 

∑ 329.052 

 

Die Bundessteuer in Höhe von 109 Mrd. € setzte sich aus folgenden Steuerarten 
zusammen:  

 
Abbildung 15:  Verteilung der Bundessteuer für das Haushaltsjahr 2019323 

Die Energiesteuer (ehemals Mineralölsteuer) ist mit einem Steueraufkommen 
von 40,8 Mrd. € die ertragreichste Bundessteuer. Knapp 90 % der Energiesteuer 
stammt aus der Besteuerung der Kraftstoffe wie Diesel und Benzin.324 Neben der 
Kraftfahrzeugsteuer (Kfz-Steuer) ist die Energiesteuer eine der „Verkehrssteu-
ern“. Somit würden dem Bund bei einer Zweckbindung der Verkehrssteuer für 
die Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur Einnahmen in Höhe von knapp 50 
Mrd. € zur Verfügung stehen.325  

 
323 Quelle: In Anlehnung an: Bundesministerium der Finanzen (2020), S. 38. 
324 Vgl. Bundesministerium der Finanzen (2020), S. 38. 
325 Vgl. Bundesministerium der Finanzen (2020), S. 38. 
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2.4.2 Zweckbindung der Energiesteuer 

Zur Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur wurden bereits im Jahr 1960 Teile 
der Energiesteuer einer Zweckbindung unterworfen. Ziel war eine nachhaltige 
Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur. Allerdings wird seit 1973 die jährlich 
wiederkehrende Außerkraftsetzung der Zweckbindung der Energiesteuerauf-
kommen im Haushaltsgesetz beschlossen.326  

Grundlage für die Zweckbindung ist § 1 StrFinG. Er besagt, dass „das Aufkom-
men an Mineralölsteuer, ausgenommen das Aufkommen aus der Besteuerung 
der Schweröle und Reinigungsextrakte nach § 8 Abs. 2 des Mineralölsteuergeset-
zes […] für Zwecke des Straßenwesens zu verwenden“327 ist. Auch in Art. 3 des 
Verkehrsfinanzgesetzes (VerkFinG 1971) ist eine Zweckbindung für Teile der 
Mineralölsteuer verankert: „Das Mehraufkommen an Mineralölsteuer […] ist in 
Höhe von einem Viertel zusätzlich zu den Mitteln nach Artikel 1 des Straßenbau-
finanzierungsgesetzes […] für Zwecke des Straßenwesens zu verwenden“.328 Ob-
wohl bereits im Jahr 2006 das Gesetz zur Mineralölsteuer durch das Energiesteu-
ergesetz abgelöst wurde, erfolgte bisher noch keine Anpassung der oben genann-
ten Gesetzestexte. 

Im aktuellen Haushaltsgesetz 2017 (HG 2017) bestimmt § 6 Abs. 8, dass „das 
Aufkommen an Mineralölsteuer, das nach Artikel 1 des Straßenbaufinanzie-
rungsgesetzes […] und nach Artikel 3 des Verkehrsfinanzgesetzes […] für Zwecke 
des Straßenwesens gebunden ist, […] auch für sonstige verkehrspolitische Zwe-
cke im Bereich des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur 
zu verwenden“329 ist. Durch diese Regelung wird die Zweckbindung der Energie-
steuer nicht vollständig aufgehoben, sie lässt eine Verwendung im gesamten ver-
kehrspolitischen Verfügungsbereich des BMVI zu. Somit steht das Aufkommen 
der Energiesteuer nicht völlig frei zur Haushaltsdisposition, dennoch kommt es 
zu keiner Verfügung gemäß der ursprünglichen Intention des Verkehrsfinanz-
gesetzes und des Straßenbaufinanzierungsgesetzes.  

Durch die Aufhebung der Zweckbindung hat die öffentliche Hand zur Deckung 
der bestehenden Finanzierungslücken im Bereich der Verkehrsinfrastruktur nur 
die Möglichkeiten entweder die bisherigen Verkehrsinfrastrukturausgaben zu er-
höhen oder eine Erhöhung der Steuern vorzunehmen und diese dann jährlich 
per Parlamentsbeschluss dem Bereich der Verkehrsinfrastruktur zuzuweisen. 

 
326 Vgl. Kommission Zukunft der Verkehrsinfrastrukturfinanzierung (2012), S. 39. 
327 § 1 StrFinG. 
328 Art. 3 VerkFinG. 
329 § 6 Abs. 8 HG 2017. 

http://www.buzer.de/gesetz/6951/a98564.htm
http://www.buzer.de/gesetz/6951/index.htm
http://www.buzer.de/gesetz/6951/index.htm
http://www.buzer.de/gesetz/471/a175511.htm
http://www.buzer.de/gesetz/471/index.htm
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2.4.3 Reformkommissionen zur Verkehrsinfrastrukturfinanzierung 

Für die Weiterentwicklung der Verkehrsinfrastrukturfinanzierung wurden im 
Zeitverlauf drei unabhängige Expertenkommissionen gegründet und mit der 
Analyse der Verkehrsinfrastruktur beauftragt. Die Experten schlugen, nach einer 
Situationsanalyse, Reformmaßnahmen für die Infrastrukturfinanzierung vor. 
Bei den Expertenkommissionen handelt es sich um: 

 Jahr 2000: Kommission Verkehrsinfrastrukturfinanzierung   
(Leitung: Wilhelm Pällmann – ehem. Vorstand der Bundesbahn und 
der Bundespost Telekom) 

 Jahr 2012: Kommission Zukunft der Verkehrsinfrastrukturfinanzierung   
(Leitung: Karl-Heinz Daehre – Verkehrsminister a. D. des Landes Sachsen-
Anhalt) 

 Jahr 2013: Kommission Nachhaltige Verkehrsinfrastrukturfinanzierung   
(Leitung: Kurt Bodewig – Bundesminister a. D. für Verkehr, Bau- und Woh-
nungswesen) 

Die Ergebnisse der Expertenkommissionen beeinflussten die Finanzierung der 
Verkehrsinfrastruktur bedeutend und sind noch heute Grundlage für Diskussio-
nen um die Zukunft der Verkehrsinfrastruktur. 

Kommission Verkehrsinfrastrukturfinanzierung (2000): 

Im Jahr 1999 wurde vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtent-
wicklung (BMVBS) die Kommission Verkehrsinfrastrukturfinanzierung, mit 
dem Auftrag dem Bund eine Empfehlung für die künftige Finanzierung für die 
Verkehrsinfrastruktur zu geben, eingesetzt. Die Leitung übernahm der Jurist 
Wilhelm Pällmann, der auch häufig in der Literatur als Namensgeber der Kom-
mission auftaucht (Pällmann-Kommission).  

Die Situationsanalyse der Expertenkommission ergab eine erste Bezifferung des 
jährlichen Finanzierungsdefizites für die Bundesverkehrswege i. H. v. 7,5 Mrd. 
DM (ca. 3,8 Mrd. €). Davon entfallen mehr als 50 % auf die Bundesfernstraßen 
(4 Mrd. DM).330 Die Pallmänn-Kommission schlug Folgendes vor: 

1. Umstellung auf Nutzerfinanzierung 
2. Konsequente Anwendung des Nutzer-/Veranlasserprinzips 
3. Ausgliederung der Bundesverkehrswege aus der Bundesverwaltung 
4. Neuordnung der Abgrenzung der Bundesverkehrswege 
5. Erweiterung der Möglichkeiten der Privatfinanzierung und Ausschöpfung 

der Möglichkeiten der Beteiligung Dritter an der Finanzierung331 

 
330 Vgl. Kommission Verkehrsinfrastrukturfinanzierung (2000), S. 20. 
331 Kommission Verkehrsinfrastrukturfinanzierung (2000), S. 31-32.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Bundesbahn
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bundespost_Telekom&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Bundesministerium_f%C3%BCr_Verkehr,_Bau-_und_Wohnungswesen
https://de.wikipedia.org/wiki/Bundesministerium_f%C3%BCr_Verkehr,_Bau-_und_Wohnungswesen


56 Verkehrsinfrastrukturprojekte in Deutschland – Status quo 

 

Dies bedeutete, dass eine Umstellung der Haushaltsfinanzierung auf die Nutzer-
finanzierung über Entgelte erfolgen sollte. Eine Betreibergesellschaft – die heu-
tige Verkehrsinfrastrukturfinanzierungsgesellschaft (VIFG) – sollte mit deren Er-
hebung beauftragt werden. Ein weiterer Vorschlag der Kommission war die Ein-
führung einer entfernungsabhängigen Straßenbenutzungsgebühr für alle Fahr-
zeuge. Dies ist heute nur in Teilen mit der Lkw-Maut332 erfüllt. Nach einer emp-
fohlenen Neuabgrenzung und Verkleinerung des Bundesverkehrswegenetzes 
sollte eine vollständige Ausgliederung der verbleibenden Bundesverkehrswege 
an eine privatwirtschaftlich organisierte Betreibergesellschaft erfolgen. Dies 
sollte nach dem Vorbild der Bahnreform geschehen. Eine bereits umgesetzte 
Empfehlung ist die Erweiterung der Beteiligung Dritter bei der Infrastrukturfi-
nanzierung im Rahmen einer Öffentlich-Privaten Partnerschaft. Die Vorschläge 
der Kommission sind, trotz fehlender Umsetzung, noch heute Grundlage für 
zahlreiche Diskussionen.  

Kommission Zukunft der Verkehrsinfrastrukturfinanzierung (2011) 

Elf Jahre nach der Pällmann-Kommission wurde eine neue Expertenkommission 
beauftragt, auf Grundlage der Ergebnisse der vorherigen Kommission „[…] für 
den erforderlichen politischen und gesellschaftlichen Diskussionsprozess eine 
qualifizierte Basis zur Versachlichung der Debatte zu schaffen.“333 Auftraggeber 
der Kommission Zukunft der Verkehrsinfrastrukturfinanzierung war die Ver-
kehrsministerkonferenz der deutschen Bundesländer. Als Vorsitzender der Kom-
mission wurde der ehemalige Minister für Landesentwicklung und Verkehr aus 
Sachsen-Anhalt, Karl-Heinz Daehre, eingesetzt, daher stammt auch die Bezeich-
nung „Daehre-Kommission“. 

Auch die Daehre-Kommission startete mit einer Analyse des Status quo. Hierbei 
kamen ähnliche Ergebnisse wie bereits bei der ersten Kommission heraus. Auf 
Basis des Berichtsjahres 2010 liegt das jährliche Finanzierungsdefizit bei 4,5 Mrd. 
€. Die Kommission Zukunft der Verkehrsinfrastrukturfinanzierung quantifizierte 
ebenfalls den Ersatz- bzw. Nachholbedarf für die einzelnen Verkehrsträger. Es 
zeigte sich, dass der Anteil der Erhaltungsinvestitionen im Vergleich zu früher 
deutlich gestiegen war. Hieraus ergab sich ein Nachholbedarf, wenn dieser inner-
halb von 15 Jahren ausgeglichen werden sollte, in Höhe von 7,2 Mrd. € pro Jahr.334 
Auch die Daehre-Kommission befasste sich mit Möglichkeiten zum Abbau der 
Unterfinanzierung. Im Mittelpunkt standen neben verschiedenen Fonds-Lösun-
gen zur Finanzierung auch unterschiedliche Instrumente der Nutzerfinanzie-
rung. Jedoch tendierte die Kommission zu einer stärkeren staatlichen Verantwor-

 
332 Die Einführung der Lkw-Maut erfolgte im Jahr 2005. Vertiefend hierzu Kapitel 2.4.4. 
333 Kommission Zukunft der Verkehrsinfrastrukturfinanzierung (2012), S. IV. 
334 Vgl. Kommission Zukunft der Verkehrsinfrastrukturfinanzierung (2012), S. 37. 
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tung, weshalb der Vorschlag entweder den Ausbau der Haushaltfinanzierung, ei-
nen Ausbau der Nutzerfinanzierung oder eine Kombination beider Finanzie-
rungsansätze enthielt.335 Wichtig für die Daehre-Kommission war eine verlässli-
che Zweckbindung. 

Kommission Nachhaltige Verkehrsinfrastrukturfinanzierung (2013) 

Die Kommission Nachhaltige Verkehrsinfrastrukturfinanzierung wurde eben-
falls durch die Verkehrsministerkonferenz der Länder in Absprache mit dem 
Bundesverkehrsministerium eingesetzt. Die Leitung der neuen Kommission 
übernahm der ehemalige Bundesverkehrsminister Kurt Bodewig, daher erneut 
die Bezeichnung „Bodewig-Kommission“. Die Aufgabe der Kommission war die 
Erarbeitung konkreter Finanzierungsvorschläge auf Basis der Ergebnisse der vo-
rangegangen Kommission.336  

Für eine effizientere Bestandsnetzbewirtschaftung schlägt die Bodewig-Kommis-
sion eine Optimierung von Prozessen hinsichtlich der Vereinfachung der Pro-
jektplanung und -verwaltung, Verbesserung der Qualität der Maßnahmen sowie 
zur Vermeidung von Mängeln bei der Ausführung.337 Weiterhin rät die Kommis-
sion zu einem Übergang zum Lebenszyklusansatz (Total Cost of Ownership) und 
die Einführung von Anreizsystemen, Umstieg auf überjährige Finanzierungsmo-
delle und den Ausbau der Nutzerfinanzierung vor.338 Die Umsetzung soll mit-
hilfe eines Stufenplanes innerhalb der Jahre 2014 bis 2019 erfolgen.339 Der Um-
stieg auf eine überjährige Infrastrukturfinanzierung und die Ausweitung der 
Nutzerfinanzierung wurden in den Koalitionsvertrag des Bundes für die Legisla-
turperiode 2013 – 2017 aufgenommen.340 

2.4.4 Nutzerfinanzierung – die Einführung der Lkw-Maut 

Die Kommission Verkehrsinfrastrukturfinanzierung schlug eine Umstellung auf 
eine Nutzerfinanzierung nach dem Veranlasserprinzip vor.341 Die Grundidee ei-
ner solchen Finanzierung ist es, von den Nutzern Gebühren oder Entgelte für die 
Nutzung zu verlangen, um diese für notwendige Investitionen in die Verkehrs-
infrastruktur zu verwenden.  

Im Jahr 2005 erfolgte eine teilweise Umsetzung der Nutzerfinanzierung. In 
Deutschland wurde für schwere Lastkraftwagen (Lkw) eine Gebühr für die Nut-

 
335 Vgl. Kommission Zukunft der Verkehrsinfrastrukturfinanzierung (2012), S. 118. 
336 Vgl. Kommission Nachhaltige Verkehrsinfrastrukturfinanzierung (2013), S. 5. 
337 Vgl. Kommission Nachhaltige Verkehrsinfrastrukturfinanzierung (2013), S. 18. 
338 Vgl. Kommission Nachhaltige Verkehrsinfrastrukturfinanzierung (2013), S. 18-21.  
339 Vgl. Kommission Nachhaltige Verkehrsinfrastrukturfinanzierung (2013), S. 58. 
340 Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD, 18. Legislaturperiode. 
341 Vgl. Kommission Verkehrsinfrastrukturfinanzierung (2000), S. 31-32. 
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zung der Bundesautobahnen und bestimmter Bundesstraßen eingeführt.342 Fol-
gende Tabelle zeigt die Entwicklung des Umfanges der mautpflichtigen Straßen 
sowie die zulässigen Gesamtgewichte der mautpflichtigen Fahrzeuge im Zeitver-
lauf. 

Tabelle 9:  Mautpflicht in Deutschland343 

Datum Mautpflicht 

01.01.2005 Mautpflicht ab 12t zGG auf Autobahnen und wenigen Bundesstraßen 

01.08.2012 Erweiterung des Netzes um 1.100 km Bundesstraßen 

01.07.2015 Erweiterung des Netzes um weitere 1.100 km Bundesstraßen 

01.10.2015 Absenkung der Mautpflicht auf Fahrzeuge mit mindestens 7,5t zGG 

01.07.2018 Erweiterung des Netzes auf alle Bundesstraßen 

 

Die Mautpflicht besteht grundsätzlich für „[…] Kraftfahrzeuge oder Fahrzeug-
kombinationen 

 die für den Güterkraftverkehr bestimmt sind oder verwendet werden und  
 deren zulässiges Gesamtgewicht mindestens 7,5 Tonnen beträgt.“344  

Die Höhe der Maut hängt von den tatsächlich gefahrenen Kilometern ab und ist 
somit eine „streckenbezogene“ Gebühr.345 Zusätzlich ist die Maut gestaffelt nach 
der Anzahl der Achsen des Fahrzeugs und nach Emissionskategorien als Maß 
für die Umweltfreundlichkeit. Die Klassifizierung der einzelnen Kategorien ent-
spricht der Schadstoffklasse des Lkw (Kategorie A = Schadstoffklasse Euro 6, Ka-
tegorie F = Schadstoffklasse Euro 1 und schlechter). Das zugehörige technische 
System wird von Toll Collect betrieben. Im Anhang A befindet sich eine Über-
sicht der Mautsätze.346 

Alle Einnahmen aus der Lkw-Maut werden seit dem 1. Januar 2011 für die Ver-
besserung der Bundesfernstraßen zur Verfügung gestellt.347 Das BMVI hat die 
Verkehrsinfrastrukturfinanzierungsgesellschaft mbH (VIFG) mit der Verteilung 
der Lkw-Maut nach dem Bundesfernstraßenmautgesetz (BFStrMG) beauf-

 
342 Vgl. § 1 Abs. 1 BFStrMG. 
343 Quelle: Eigene Darstellung der in: Bundesamt für Güterverkehr (2018), S. 3 wiedergegebenen 

Daten. 
344 § 1 Abs. 1 BFStrMG. 
345 Vgl. § 3 Abs. 1 BFStrMG. 
346 Vgl. Toll Collect GmbH (2017). 
347 § 11 Abs. 1 BFStrMG. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Toll_Collect
http://www.vifg.de/_downloads/service/gesetze/2011-07-12_Bundesfernstrassenmautgesetz.pdf
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tragt.348 Auf Grundlage der Empfehlung der Pällmann-Kommission wurde eine 
Gesellschaft im Eigentum des Bundes mit gesetzlich geregelten Aufgaben ge-
gründet – die VIFG.349 Errichtung und Gegenstand der VIFG sind im „Gesetz 
zur Errichtung einer Verkehrsinfrastrukturfinanzierungsgesellschaft zur Finan-
zierung von Bundesverkehrswegen (Verkehrsinfrastrukturfinanzierungsgesell-
schaftsgesetz – VIFGG)“ verankert.350 Durch die Einführung der Lkw-Maut erga-
ben sich folgende Einnahmen: 

 
Abbildung 16:  Einnahmen aus der Lkw-Maut351 

Laut Angaben der VIFG sind für das Jahr 2018 „[…] rund 5,1 Milliarden € im 2. 
Regierungsentwurf des Bundeshaushalts 2018 veranschlagt. Davon sollen rund 
1,5 Milliarden € im Zusammenhang mit der Erhebung der Lkw-Maut (u. a. Sys-
temkosten und Subventionen) verausgabt werden.“352 

Eine weitere geplante Nutzerfinanzierung stellt die Infrastrukturabgabe (Pkw-
Maut) dar. Diese wurde ebenfalls im Koalitionsvertrag vereinbart. Die Infrastruk-
turabgabe soll zu keiner doppelten Steuerbelastung der deutschen Staatsbürger 
führen, daher ist die Pkw-Maut an Steuerentlastungen bei der Kfz-Steuer gekop-
pelt.353 Dies führt laut EU-Kommission zu einer Diskriminierung von Auslän-
dern. Daher verklagte die EU-Kommission Ende September 2016 Deutschland 
vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Brüssel. Am 01.12.2016 kam es zu 
einer Einigung mit der EU-Kommission, daher sollte die Einführung der Infra-

 
348 Vgl. Verkehrsinfrastrukturfinanzierungsgesellschaft mbH (2017b).  
349 Vgl. Kommission Verkehrsinfrastrukturfinanzierung (2000), S. 31-32. 
350 Vgl. Gesetz zur Errichtung einer Verkehrsinfrastrukturfinanzierungsgesellschaft zur Finan-

zierung von Bundesverkehrswegen.  
351 Quelle: In Anlehnung an: Verkehrsinfrastrukturfinanzierungsgesellschaft mbH (2017c), S. 17. 
352 Verkehrsinfrastrukturfinanzierungsgesellschaft mbH (2018a). 
353 Vgl. Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (2017h). 
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strukturabgabe Ende 2017 erfolgen.354 Vom Bundestag wurde die Maut am 24. 
März 2017 beschlossen.355 Daraufhin beschloß die Bundesregierung die Ände-
rungen des Infrastrukturabgabegesetzes, welches die Einigungen mit der Euro-
päischen Kommission berücksichtigte. Nachdem im Mai 2017 die Gesetzesände-
rungen in Kraft traten und die europaweiten Vergabeverfahren bzgl. der Erhe-
bung und automatischen Kontrolle der Infrastrukturabgabe starteten, reichte Ös-
terreich im Oktober 2017 erneut Klage vor dem EuGH ein. In den Schlussanträ-
gen vom 06. Februar 2019 wurde vom schwedischen Generalanwalt Nils Wahl 
vorgeschlagen die Klage Österreichs abzuweisen.356 Diese Empfehlung resultiert 
aus dem „[…] grundsätzlichen Missverständnis des Begriffs Diskriminierung 
[…]“357.358Dennoch stellte am 18. Juni der Europäische Gerichtshof in der Rechts-
sache C-591/17 fest, dass “ […]  die Infrastrukturabgabe in Verbindung mit der 
Steuerentlastung bei der Kraftfahrzeugsteuer, die den Haltern von in Deutsch-
land zugelassenen Fahrzeugen zugute kommt, eine mittelbare Diskriminierung 
aus Gründen der Staatsangehörigkeit darstellt und gegen die Grundsätze des 
freien Warenverkehrs und des freien Dienstleistungsverkehrs verstößt.359“360 

2.4.5 Privatfinanzierung durch diverse Betreibermodelle im 
Fernstraßenbau 

Für die Umsetzung der Straßeninfrastrukturprojekte entwickelten sich aus der 
Vergangenheit verschiedene private Betreibermodelle. Diese unterscheiden sich 
hauptsächlich in ihrem Vergütungsmechanismus. Die Struktur der Entgeltme-
chanismen zeigt folgende Abbildung: 

 
Abbildung 17:  Struktur der Entgeltmechanismen361 

 
354 Vgl. Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (2017i). 
355 Vgl. Deutscher Bundestag (2017). 
356 Vgl. Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (2020c). 
357 Generalanwalt beim EuGH (2019). 
358 Herr Nils Wahl geht darauf ein, dass die deutschen PkW-Halter im Gegensatz zu den aus-

ländischen Fahrern die Kraftfahrzeugsteuer entrichten müssen. Hinzu kommt, dass die aus-
ländischen Fahrzeughalter eine günstige Kurzeitmaut kaufen können. Diese Option besteht 
für die deutschen Fahrer nicht. 

359  Gerichtshof der Europäischen Union (2019), S. 1. 
360  Vgl. EuGH, Urteil vom 18.06.2019, Rechtssache C-591-17. 
361 Quelle: In Anlehnung an: Böger (2010), S. 87. 
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Bei den nutzungsbasierten Entgelten ist die Höhe der Vergütung abhängig von 
der tatsächlichen Nutzung der Verkehrsinfrastruktur. Die Nutzermaut berechtigt 
den privaten Konzessionär, eine Maut direkt von den Nutzern der Straße zu er-
heben. Hierbei kann eine Unterteilung in Teil- und Vollmaut erfolgen.362 Bei der 
Schattenmaut entrichtet nicht der Nutzer der Verkehrsinfrastruktur selbst die 
Maut, sondern die öffentliche Hand. Die Bezahlung erfolgt für jedes gezählte 
Fahrzeug. Somit weisen diese beiden Entgeltmechanismen einen direkten Zu-
sammenhang zwischen Verkehrsaufkommen und Vergütungsanspruch auf.363 
Dies verdeutlicht, dass das Verkehrsmengenrisiko das zentrale Risiko darstellt.364 

Die leistungsbasierten Entgelte unterscheiden sich in Verfügbarkeitszahlungen 
und Active Management Payment.365 Die Höhe des Leistungsentgeltes richtet 
sich nach der Verfügbarkeit der Verkehrswege. Die Basis bilden vertraglich fest-
gelegte Verfügbarkeitsparameter (z. B. Baustellen, Stau usw.).366 Kommt es zu 
einer Abweichung der zuvor definierten Parameter, vermindert oder erhöht sich 
die Vergütung. Mit dem Active Management Payment sollen dem Konzessionär 
Anreize gesetzt werden, hohes Verkehrsaufkommen und Verkehrsbehinderun-
gen weitestgehend zu minimieren. Auch hier orientiert sich die Höhe des Ent-
geltes an bestimmten, vertraglich festgelegten Referenzwerten.367 

In Deutschland finden vor allem die Nutzermaut, die Schattenmaut und das Ver-
fügbarkeitsentgelt Anwendung. Bisher kamen drei Betreibermodelle zur Anwen-
dung: 368  

 Fernstraßenbauprivatfinanzierungsgesetz-Modell (F-Modell) – Nutzermaut 
 Ausbaumodell (A-Modell) – Schattenmaut 
 Verfügbarkeitsmodell (V-Modell) – Verfügbarkeitsentgelt 

Die Verabschiedung des Fernstraßenbauprivatfinanzierungsgesetzes bildete die 
Basis für das F-Modell. Der Anwendungsbereich des F-Modells ist auf Sonder-
bauten wie Brücken, Tunnel und Pässe im Rahmen von Bundesstraßen sowie 
mehrspurige Bundesstraßen mit getrennten Fahrbahnen für den Richtungsver-
kehr beschränkt.369 Der Bau, Betrieb, Erhalt und die Finanzierung erfolgt durch 
den privaten Partner. Zusätzliche erfolgt durch die öffentliche Hand eine An-
schubfinanzierung von bis zu 20 %. Beim F-Modell erfolgt eine Direkterhebung 
der Gebühren beim jeweiligen Nutzer (Nutzermaut).370   

 
362 Vgl. Alfen et al. (2004), S. 41. 
363 Böger (2010), S. 86. 
364 Vgl. Böger (2008a), S. 5. 
365 Es wird der in der internationalen Literatur übliche Terminus verwandt, aktuell existiert kein 

deutsches Synonym. 
366 Vgl. Alfen et al. (2004), S. 41. 
367 Vgl. Böger (2008b), S. 86. 
368 Vgl. Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (2017k). 
369 Vgl. Wieland (2007), S. 398. 
370 Vgl. Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (2017d). 
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Folgende Abbildung zeigt eine vereinfachte Struktur eines F-Modells: 

 
Abbildung 18:  Schematische Darstellung des F-Modells371 

Bisher wurden die Warnowquerung in Rostock und der Herrentunnel in Lübeck 
als F-Modell betrieben.372 Das größte Risiko beim F-Modell besteht in der nicht 
vorhersehbaren Menge der Nutzer (Verkehrsmengenrisiko).373 Dies bedeutet, 
dass bei einer Fehlkalkulation der Verkehrsteilnehmer nicht die gewünschten 
Einnahmen aus der Benutzungsgebühr zustande kommen. Dies war auch bei 
den beiden umgesetzten Projekten der Fall.374 

Im Jahr 2001 wurde für den Autobahnausbau das A-Modell vorgestellt. Das Ziel 
des Ausbaumodells ist der Bau zusätzlicher Fahrspuren (bspw. von vier auf sechs 
Spuren). Auch hier übernimmt der private Partner den Bau, Betrieb, Erhalt und 
die Finanzierung des Verkehrsinfrastrukturprojektes.375 Im Gegensatz zum F-
Modell erfolgt die Refinanzierung über eine Anschubfinanzierung (bis zu 50 %) 
und die Weiterleitung der Einnahmen aus der Lkw-Maut.376  

Die bundeseigene Verkehrsinfrastrukturfinanzierungsgesellschaft (VIFG) dient 
hierfür als Verteilungsstelle.377 

 
371 Quelle: In Anlehnung an: Bundesrechnungshof (2009), S. 33. 
372 Vgl. Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (2017d). 
373 Vgl. Hirschhausen/Beckers (2003), S. 10. 
374 Vgl. Bundesrechnungshof (2009), S. 33. 
375 Vgl. Wieland (2007), S. 399. 
376 Vgl. Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (2017c). 
377 Vgl. Verkehrsinfrastrukturfinanzierungsgesellschaft mbH (2017a). 
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Abbildung 19:  Schematische Darstellung des A-Modells378 

Die bedeutendsten Risiken im A-Modell sind hier ebenfalls das Verkehrsmen-
genrisiko und das „Mauthöhenrisiko“. Wie bereits erläutert ist die Höhe der Maut 
abhängig von der Achsenanzahl und Schadstoffklasse des Lkw. Somit bezeichnet 
das „Mauthöhenrisiko“ die Abhängigkeit der Mauthöhe von den gesetzlichen 
Entwicklungen.379 

Zur Eliminierung des Verkehrsmengenrisikos wurde im Jahr 2009 das Verfüg-
barkeitsmodell eingeführt. Dies entspricht in seiner Grundstruktur weitestge-
hend dem A-Modell. Der Unterschied liegt in der Vergütung. Das Verfügbarkeits-
entgelt richtet sich, wie beschrieben, nach der Qualität und dem Umfang der Ver-
fügbarkeit des Verkehrsinfrastrukturprojektes.380 Dadurch ergibt sich der Vorteil, 
dass die Verfügbarkeit deutlich besser zu steuern ist als die Verkehrsmenge.381 

 
Abbildung 20:  Schematische Darstellung des V-Modells382 

 
378 Quelle: In Anlehnung an: Bundesrechnungshof (2009), S. 9. 
379 Bundesrechnungshof (2009), S. 19. 
380 Vgl. Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (2017e). 
381 Vgl. Bernecker/Stock (2014), S. 410. 
382 Quelle: Eigene Darstellung. 
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Eine Vielzahl der geplanten ÖPP-Projekte soll als V-Modell ausgebaut werden383, 
allerdings kann keine abschließende Wertung der Modelle untereinander erfol-
gen. Zum einen sind die Erwartungen an die ÖPP-Modelle zu unterschiedlich, 
zum anderen ist aktuell keine Konzession abgelaufen. Dies bedeutet, dass bisher 
noch keine Erfahrungen im Bereich der Rückgabe der Infrastruktur an den Staat 
gesammelt werden konnten. 

2.5 Zwischenfazit 

Die Straßenverkehrsinfrastruktur in Deutschland, welche aus Straßen des 
überörtlichen Verkehrs (Bundesfernstraßen, Landes- und Staatsstraßen sowie 
Kreisstraßen) und Gemeindestraßen besteht, ist eines der dichtesten Straßen-
netze Europas.384 Ein Vergleich der Netzlänge der Autobahnen in den europäi-
schen Ländern zeigt, dass Deutschland mt einer Netzlänge von ca. 13.000 km vor 
den direkten Nachbarländern liegt und nach Spanien (15.523 km) das längste Au-
tobahnnetz aufweist.385 Trotz der großen volkswirtschaftlichen Bedeutung wur-
den in den letzten Jahren notwendige Investitionen unterlassen, sodass die Stra-
ßen in Deutschland zusehends veralten und marode werden.386 Der Bund plant 
eine Erhöhung seiner Investitionen in den Straßenverkehr. Dies hätte unter an-
derem durch die Lkw-Maut und die geplante Pkw-Maut finanziert werden sollen. 
Diese sogenannte Nutzerfinanzierung basiert auf Vorschlägen verschiedener Re-
formkommissionen zur Verkehrsinfrastrukturfinanzierung.387 

Die Umsetzung der Straßeninfrastrukturmaßnahmen (Bundesfernstraßen) be-
ginnt mit einem mehrstufigen Planungsprozess zwischen Länder- und Bundes-
ebene mit dem Ziel, den BVWP, welcher für die nächsten 10 bis 15 Jahre gilt, zu 
erstellen.388 Für die Umsetzung der Verkehrsinfrastrukturprojekte des BVWP 
kann der Bund auf zwei Beschaffungsvarianten zurückgreifen. Bei der konventi-
onellen Beschaffung werden sogenannte Teil- und Fachlose an verschiedene Un-
ternehmen vergeben.389 Bei ÖPP-Projekten handelt es sich um längere Vertrags-

 
383 Vgl. Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (2015a), S. 3. 
384 Vgl. Auswärtiges Amt (2016). 
385 Dänemark (1.614 km), Polen (1.637 km), Tschechien (1.223 km), Österreich (2.233 km), 

Schweiz (1.447 km), Frankreich (11.618 km), Luxemburg (165 km), Belgien (1.763 km),  Nie-
derlande (3.357 km). Der europäische Durchschnitt liegt bei 2.985 km für das Vergleichsjahr 
2017. Vgl. Bundesanstalt für Straßenwesen (2019), S. 1. 

386 Vgl. Centrum für angewandte Wirtschaftsforschung (2008), S. 1; Institut der deutschen Wirtschaft 
(2014), S. 20. 

387 Vgl. Kommission Verkehrsinfrastrukturfinanzierung (2000), S. 31-32; Kommission Zukunft der 
Verkehrsinfrastrukturfinanzierung (2012), S. 118; Kommission Nachhaltige Verkehrsinfrastruk-
turfinanzierung (2013), S. 22. 

388 Vgl. Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (2016b), S. 1. 
389 Vgl. Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (2017o). 
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strecken, die von einer einzigen Projektgesellschaft (aus-)gebaut, erhalten und 
betrieben werden. Im Unterschied zur konventionellen Beschaffungsvariante ha-
ben ÖPP-Projekte eine Laufzeit von 20 bis 30 Jahren, wodurch ein Lebenszyk-
lusansatz entsteht.390 

Die diversen ÖPP-Projekte werden, wie bereits dargestellt, sehr kontrovers disku-
tiert. Aus der vermeintlich unterschiedlichen Motivation der öffentlichen Hand 
einerseits und der privaten Unternehmen andererseits folgt bei ÖPP ein Zielkon-
flikt. Die hohen Renditeerwartungen der privaten Partner stellen die Wirtschaft-
lichkeit der ÖPP-Projekte in Frage und können dadurch die dauerhafte Sicher-
stellung der Verkehrsinfrastruktur gefährden.391 Des Weiteren führen die hohen 
Markteintrittsbarrieren zu einer Verengung des Marktes auf große internationale 
Baukonzerne, da sich mittelständische Bauunternehmen nicht beteiligen kön-
nen. Bei einer Betrachtung der bisherigen Projekte zeigt sich, dass bis dato haupt-
sächlich die großen internationalen Baukonzerne beteiligt waren.392 Trotz des 
genannten Zielkonfliktes hält die Politik an ÖPP fest. Insgesamt wurden in 
Deutschland drei ÖPP-Staffeln initiiert bzw. umgesetzt. Hierbei handelt es sich 
um 23 Projekte mit einer Vertragsstrecke von ca. 1.300 km. Das entspricht 10% 
des deutschen Autobahnnetzes.  

 
390 Vgl. Böger/Gerdes (2008), S. 395-396; Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwick-

lung (2011), S. 13. 
391 Vgl. Wigger (2017), S. 415. 
392 Vgl. Zentralverband des Deutschen Baugewerbe e. V. (2016), S. 6; Lehrstuhl für Infrastruktur- und 

Immobilienmanagement der TU Braunschweig (2016), S. 13. 

http://www.vifg.de/_downloads/service/2008_Boeger_Gerdes_Artikel_-_Bereitstellung_Strasseninfrastruktur_Deutschland.pdf
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3 Das genossenschaftliche Geschäftsmodell 

Für den Aufbau einer Verkehrsinfrastrukturgenossenschaft müssen zu Beginn 
die Wesensmerkmale des genossenschaftlichen Geschäftsmodells erläutert wer-
den: die Darstellung des genossenschaftlichen Geschäftsmodells ist ein wichtiger 
Bestandteil in der Gestaltung einer Verkehrsinfrastrukturgenossenschaft. Das 
folgende Kapitel gibt einen komprimierten Überblick über die Kernaspekte einer 
Genossenschaft. Hierfür ist das Kapitel ist in fünf Teile gegliedert: 

Das Kapitel 3.1 befasst sich mit dem Begriff „Geschäftsmodell“. Nach einer Defi-
nition des Begriffs und einer Abgrenzung der eingetragenen Genossenschaft zu 
anderen Rechtsformen endet das Kapitel mit einer Bestimmung der Genossen-
schaft als Geschäftsmodell. 

In Kapitel 3.2 wird die Idee der Genossenschaften dargestellt. Die Entstehungs-
geschichte der Genossenschaften lässt Rückschlüsse auf deren Eigenschaften 
und Beschaffenheit zu. Das soll zu einer Verbesserung des Verständnisses der 
Konzeption einer Genossenschaft führen. Abschließend erfolgt eine Darstellung 
der Prinzipien, die noch bis heute in den Genossenschaften existieren. 

Kapitel 3.3 zeigt den heutigen Stellenwert von Genossenschaften. Die Anzahl der 
Neugründungen spiegelt die Bedeutung der Unternehmensform Genossen-
schaft wider. Zum Schluss erfolgt eine Darstellung der wichtigsten Genossen-
schaftsformen und deren Stellenwert in der Wirtschaft. Dadurch soll ein Gesamt-
bild der Genossenschaften in Deutschland entstehen. 

Kapitel 3.4 setzt sich mit der Unternehmensorganisation von Genossenschaften 
auseinander. Die Gründung erfolgt mit der Unterstützung des jeweiligen Genos-
senschaftsverbandes. Die Besetzung der Organe einer Genossenschaft und ihre 
Zusammenarbeit sind wichtige Faktoren für den Erfolg einer Genossenschaft. 

Das Kapitel 3.5 liefert eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse. 
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Abbildung 21:  Aufbau des dritten Kapitels393 

3.1 Geschäftsmodell – definitorische Abgrenzung 

„The definition of a business model is murky at best. Most often, it seems to refer to a 
loose conception of how a company does business and generates revenue.”394  

Wie das Zitat von Porter andeutet, finden sich in der Literatur zahlreiche Defini-
tionen des Begriffes „Geschäftsmodell“. Daher muss für diese Arbeit eine defini-
torische Abgrenzung stattfinden, um ein einheitliches Verständnis zu schaffen.  

3.1.1 Definition des Begriffes Geschäftsmodell 

Trotz fehlender einheitlicher Definition in der Literatur ist der Begriff des Ge-
schäftsmodells sowohl in der Theorie als auch in der Praxis etabliert. Im allgemei-
nen Sprachgebrauch wird unter einem Geschäftsmodell die Darstellung der 
Funktionsweise eines Unternehmens verstanden.395  

Am einfachsten gelingt die Definition durch die Zerlegung des Begriffes in die 
zwei verschiedenen Wortbestandteile „Geschäft“ und „Modell“.  

Abbildung 22 zeigt eine vereinfachte Definition des Begriffs „Geschäftsmodell“. 

 
393 Quelle: Eigene Darstellung. 
394 Porter (2001), S. 72.  
395 Vgl. Rentmeister/Klein (2003), S. 17-20. 
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Abbildung 22:  Vereinfachte Definition des Begriffs „Geschäftsmodell“396 

Der Begriff „Geschäft“ stammt aus der althochdeutschen Sprache und bedeutet 
„[…] was zu schaffen obliegt“397 und stellt damit die Arbeit bzw. das Handeln in 
den Mittelpunkt. Unter einem Geschäft wird eine „[…] auf Gewinn abzielende 
[kaufmännische] Unternehmung […]“398 verstanden. Hoppe/Kollmer definieren 
alle Tätigkeiten, die auf den Gewinn von Unternehmen abzielen, als Geschäft.399 
Somit ist ein Geschäft ein entgeltlicher Austausch von Gütern und Leistungen 
zwischen Geschäftspartnern.  

Unter dem Begriff „Modell“ wird im Allgemeinen eine vereinfachte Abbildung 
der realen Welt verstanden.400 Bei einer Zusammenführung der beiden Begriffs-
komponenten Modell und Geschäft gelingt die erste Annäherung an den Inhalt 
eines Geschäftsmodells. Somit ist ein Geschäftsmodell eine ganzheitliche aggre-
gierte „[…] vereinfachte Abbildung einer auf Gewinn abzielenden Unternehmung 
[…]“.401  

Erst Mitte der 1990er Jahre fanden in den wissenschaftlichen Artikeln erste Aus-
einandersetzungen mit der Definition des „Geschäftsmodells“ statt. Die erste De-
finition des Begriffes stammte 1996 von Österle. Ein Geschäftsmodell unterstützt, 
laut Österle, beim Verständnis der Geschäftsformen und hilft bei der frühzeitigen 
Chancen- und Risikoanalyse.402 Ab dem Jahrtausendwechsel nahm die wissen-
schaftliche Beschäftigung mit der Thematik zu.403 Scheer/Deelmann/Loos unter-
suchten im Jahr 2003 mit einer annotierten Literaturübersicht vorhandene Ge-

 
396 Quelle: Knyphausen-Aufseß/Meinhardt (2002), S. 65. 
397 Weigand (2010), S. 88. 
398 Nemeth (2011), S. 89. 
399 Vgl. Hoppe/Kollmer (2002), S. 3. 
400 Vgl. Doleski (2014), S. 4-5. 
401 Hoppe/Kollmer (2002), S. 3. 
402 Österle (1996), S. 16. 
403 Vgl. Chesbrough/Rosenbloom (2002); Stewart/Zhao (2000). 
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schäftsmodellbegriffe. Daraus ergab sich, dass sich, trotz einer fehlenden allge-
meingültigen Definition des Begriffes, einige Merkmale überschneiden. Unter 
anderem handelte es sich hier um die Betrachtung eines Unternehmens, der Ak-
teure, der Wertschöpfung und der Flüsse von Finanzen und Umsätzen sowie der 
Flüsse von Gütern bzw. Dienstleistungen.404 Daher kann auf die Definition von 
Bieger/Bickhoff/Knyphausen-Aufseß zurückgegriffen werden, die ein Geschäfts-
modell als „[…] vereinfachte Darstellung oder Abbilder der Mechanismen und der 
Art und Weise, wie ein Unternehmen oder ein Unternehmenssystem oder eine 
Branche am Markt Werte schafft“405 beschreibt.  

 
Abbildung 23:  Bausteine und Zielelemente eines Geschäftsmodells406 

Die Bausteine und Zielelemente eines Geschäftsmodells lassen sich daher wie 
folgt darstellen: Im Mittelpunkt eines Geschäftsmodells stehen der Kundennut-
zen und die Haltbarkeit von Wettbewerbsvorteilen. Dies kann durch ein Zusam-
menspiel der einzelnen Bausteine erreicht werden. Die Darstellung des Leis-
tungsangebotes eines Unternehmens erfolgt in der Produkt-/Marktkombina-
tion407. In der Ertragsmechanik hingegen findet die Definition der Quellen sowie 
die Art und Weise der Einnahmen statt.408 Die Durchführung und Konfiguration 
der Wertschöpfungskette strukturiert die Unternehmensaktivitäten nach Mi-
chael Porter und stellt sie in der Reihenfolge ihrer Durchführung dar.409  

 
404 Vgl. Scheer et al. (2003), S. 20. 
405 Bieger et al. (2002), S. 4. 
406 Quelle: Knyphausen-Aufseß/Meinhardt (2002), S. 66. 
407 Vgl. Knyphausen-Aufseß/Meinhardt (2002), S. 66. 
408 Vgl. Stähler (2002), S. 47. 
409 Vgl. Porter (2014), S. 65-67. 
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3.1.2 Rechtsform der eingetragenen Genossenschaft 

Dieses Kapitel behandelt die Rechtsform der eingetragenen Genossenschaft410. 
Hierfür findet zu Beginn eine Abgrenzung zu anderen Rechtsformen statt.  

Die Rechtsform eines Unternehmens stellt dessen Organisationsform dar. Sie 
bestimmt die rechtlichen Rahmenbedingungen und Eigenschaften des Betrie-
bes.411 Hierbei handelt es sich unter anderem um die Anzahl der Gründer, das 
Mindestkapital bzw. -einlagen, die Haftung, die steuerliche Behandlung und die 
Organe des Unternehmens. Bei der Wahl des Unternehmers für eine Rechtsform 
sind somit betriebliche, bilanzielle, steuer-, zivil- und handelsrechtliche Aspekte 
zu berücksichtigen.412 „Gegenstand der Wahl der Rechtsform ist die Regelung 
der Rechtsbeziehungen zwischen Gesellschaftern (Innenverhältnis) und der 
Rechtsbeziehungen zwischen dem Unternehmen und den anspruchsberechtig-
ten Stakeholdern (Außenverhältnis).“413 Grundsätzlich erfolgt eine allgemeine 
Untergliederung der Rechtsformen in Einzelunternehmen, Personengesellschaf-
ten, Kapitalgesellschaften und sonstige besondere Rechtsformen.414  

Folgende Abbildung zeigt einen Auszug der bestehenden Rechtsformen in 
Deutschland.415  

 
Abbildung 24:  Auszug der Rechtsformen416 

Das Einzelunternehmen wird von einer Person geführt, welche das Unternehmen 
im alleinigen Besitz hat. Im Sinne des Handelsgesetzbuches (HGB) ist ein Einzel-

 
410 Im Folgenden wird die eingetragene Genossenschaft nur „Genossenschaft“ genannt. 
411 Vgl. Piekenbrock/Hasenbalg (2014), S. 466. 
412 Vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (2016), S. 1. 
413 Wöhe (2008), S. 222.  
414 Vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (2016), S. 5-7. 
415 Daneben existieren in der Praxis noch sogenannte Mischformen, die eine Kombinationen der 

aufgeführten Rechtsformen darstellen. Für diese Arbeit sind sie jedoch nicht von Relevanz. 
416 Quelle: Eigene Darstellung. 
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unternehmer ein Kaufmann, wenn „[…] das Unternehmen nach Art und Umfang 
einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb nicht erfor-
dert“417. Für den Kaufmann gelten insbesondere die §§ 1-104 sowie §§ 238-263 des 
HGB.  

Bei einer Personengesellschaft handelt es sich um einen Zusammenschluss von 
mindestens zwei Personen zur Verwirklichung eines bestimmten Zweckes. Die 
Kapitalbeteiligung steht nicht im Vordergrund, sondern die Person.418 Je nach 
Rechtsform gelten unterschiedliche gesetzliche Vorschriften, wobei auch hier ne-
ben dem BGB das HGB Anwendung findet. 

Die Kapitalgesellschaft stellt ebenfalls einen Zusammenschluss von mindestens 
zwei Personen zur Verwirklichung eines bestimmten Zweckes dar. Hier steht 
jedoch die kapitalmäßige Beteiligung der Gesellschafter im Vordergrund.419 Da-
her unterliegen die Rechtsformen neben dem HGB rechtsformspezifischen Ge-
setzen (bspw. GmbH-Gesetz, Aktiengesetz).  

Bei den sonstigen Unternehmungen handelt es sich um Rechtsformen, die sich 
nicht eindeutig in den oben genannten Klassifizierungen einordnen lassen. Je 
nach Literatur erfolgt eine unterschiedliche Zuordnung.420 

In folgender Tabelle ist die Anzahl der Unternehmen in Deutschland nach 
Rechtsform und Beschäftigten ersichtlich.  

Tabelle 10:  Anzahl der Unternehmen in Deutschland im Jahr 2018421 

Rechtsform 

Unternehmen 

Insgesamt 

davon mit … bis … sozialversicherungspflichtig  
Beschäftigten 

0 bis 9 10 bis 49 
50 bis 
249 

250 und 
mehr 

Einzelunternehmen 2.146.043 2.078.768 64.700 2.457 78  

Personengesellschaften 395.315 324.411 55.038  13.013 2.953 

Kapitalgesellschaften 736.279 530.852 152.257  42.920 9.980 

Sonstige Rechtsformen 205.954 169.865 26.569 7.079 2.441 

Insgesamt 3.483.691 3.103.896 298.847 65.469 15.452 

 
417 § 1 Abs. 2 HGB. 
418 Vgl. Wöhe (2008), S. 233. 
419 Vgl. Wöhe (2008), S. 234. 
420 Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie ordnet bspw. die eingetragene Genos-

senschaft den Kapitalgenossenschaften zu, Wöhe hingegen stellt diese als eigene Unterglie-
derung dar. 

421 Quelle: Statistisches Bundesamt (2020b). 
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Es zeigt sich, dass es in Deutschland relativ viele kleine Einzelunternehmen 
(67 % der Unternehmen mit 0 bis 9 Beschäftigten) gibt. Dies ist mit der relativen 
einfachen Gründung und den wenigen Formalitäten zu erklären.422 Jedoch 
nimmt die Beliebtheit der Rechtsform des Einzelunternehmens mit steigender 
Anzahl von Beschäftigten ab. Die Wahl fällt dann vermehrt auf Kapitalgesell-
schaften, die mit ihrer beschränkten Haftung für eine größere finanzielle Sicher-
heit sorgen.423 Bereits ab 10 Beschäftigten wurden 50 % der Unternehmen als 
Kapitalgesellschaften gegründet. Die Personengesellschaften liegen verhältnis-
mäßig zwischen 10 % und 19 %. Anzahlmäßig sind die sonstigen Rechtsformen 
in allen Beschäftigtengruppen am geringsten vertreten. 

Zu den sonstigen Rechtsformen zählen unter anderem auch die 7.931 existieren-
den Genossenschaften.424 Die Genossenschaft unterliegt dem Genossenschafts-
gesetz (GenG) und den §§ 336-339 HGB. Für die Gründung einer Genossenschaft 
benötigt es mindestens drei Gründungsmitglieder, auch Genossen genannt (vgl. 
hierzu Kapitel 3.4.1). Laut Genossenschaftsgesetz wird kein festes Grundkapital 
gefordert, aber eine Mindesteinlage wird statuarisch festgelegt. Bei einer Haftung 
der Genossenschaft ist nur deren Vermögen betroffen. Jedoch kann das Statut 
Nachschüsse der Genossen an die Konkursmasse beschränkt oder unbeschränkt 
vorsehen. Die Genossenschaft unterliegt der Körperschaftssteuer. Sie erhält je-
doch Vergünstigungen, wie beispielsweise die Steuerfreiheit bestimmter Genos-
senschaften sowie die Behandlung der genossenschaftlichen Rückvergütung.425 
Das Genossenschaftsgesetz sieht vor, dass eine Genossenschaft folgende Organe 
vorweisen muss: Vorstand, Aufsichtsrat und Generalversammlung. Eine genau-
ere Betrachtung der Organe einer Genossenschaft erfolgt in Kapitel 3.4.2.  

3.1.3 Genossenschaften als Geschäftsmodell 

Genossenschaften sind die am weitesten verbreitete Form wirtschaftlicher und 
sozialer Kooperationen. Daher bestehen verschiedene Sichtweisen in Bezug auf 
Genossenschaften.  

Aus rechtlicher Sicht handelt es sich bei Genossenschaften um „Gesellschaften 
von nicht geschlossener Mitgliederzahl, deren Zweck darauf gerichtet ist, den Er-
werb oder die Wirtschaft ihrer Mitglieder oder deren soziale oder kulturelle Be-
lange durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb zu fördern […]“426. Erfolgt eine 
Betrachtung der Genossenschaft aus wirtschaftlicher Sicht, dann handelt es sich 
um ein Unternehmen, welches sich den genossenschaftlichen Grundprinzipien 

 
422 Vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (2016), S. 2. 
423 Vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (2016), S. 3. 
424 Vgl. DZ Bank (2017). 
425 Vgl. Bobinger (2006), S. 19-21. 
426 § 1 GenG. 
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(vgl. Kapitel 3.2.3) verpflichtet fühlt.427 Für die Soziologen stellt eine Genossen-
schaft einen freiwilligen Zusammenschluss von Personen dar die versuchen, 
eine gemeinsame Idee zu verwirklichen. Von Bedeutung sind in diesem Zusam-
menhang die verschiedenen Interaktionen innerhalb der Genossenschaften.428  

Für die Bestimmung eines genossenschaftlichen Geschäftsmodells findet eine 
Anwendung der „Bausteine und Zielsysteme eines Geschäftsmodells“ von Kny-
phausen-Aufseß/Meinhardt aus dem Kapitel 3.1.1 statt. Der Kundennutzen nimmt 
hierbei einen hohen Stellenwert ein, da Genossenschaften gesetzlich verpflichtet 
sind ihre Mitglieder zu fördern.429 Daraus ergibt sich mit der Erfüllung des fest-
gelegten Förderzweckes (vertiefend hierzu Kapitel 3.2.3) das Hauptziel jeder Ge-
nossenschaft. Das bedeutet, dass der Baustein „Ertragsmechanik“ bei Genossen-
schaften, im Sinne einer strengen Nebenbedingung, ein untergeordnetes Ziel 
darstellt. Durch geordnete wirtschaftliche Verhältnisse (Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage) kann eine Genossenschaft wachsen und die langfristige Förder-
fähigkeit der Mitglieder garantieren.430  

 
Abbildung 25:  Genossenschaftliches Zielsystem431 

Die „Produkt-/Marktkombination“ ist je nach Tätigkeitsfeld der Genossenschaft 
unterschiedlich zu definieren. In Deutschland gibt es zahlreiche verschiedene Er-
scheinungsformen. Einige davon werden im Kapitel 3.3.2 vorgestellt. Die bekann-
testen Genossenschaften sind laut einer Untersuchung des Baden-Württembergi-
schen Genossenschaftsverbandes (BWGV) die Kreditgenossenschaften (insbeson-
dere Volksbanken und Raiffeisenbanken).432 Aufgrund dessen findet eine An-
wendung des Bausteines „Produkt-/Marktkombination“ bei Kreditgenossen-
schaften statt. Die Kreditgenossenschaften sind Bestandteil des deutschen Ban-

 
427 Vgl. Baden-Württembergischer Genossenschaftsverband e. V. (2013), S. 16. 
428 Vgl. Blome-Drees (2012a), S. 1. 
429 Genossenschaften weisen eine Personenidentität von Kunden und Mitgliedern aus. 
430 Vgl. Sassen (2011), S. 15. 
431 Quelle: Sassen (2011), S. 15. 
432 Vgl. Baden-Württembergischer Genossenschaftsverband e. V. (2016). 

Hauptziel: 
Erfüllung des 
Förderzwecks 

Förderziel 1 Förderziel 2 Förderziel 3 

Vermögens-
lage Finanzlage Ertragslage 

Nebenbedingung:  
geordnete wirtschaftliche Ver-
hältnisse zur Sicherung einer 
langfristigen Förderfähigkeit 



Grundzüge der Genossenschaftsidee 75 

 

kensystems.433 Als Universalbank bieten sie die gesamte Bandbreite der Bank- 
und Finanzdienstleistungsgeschäfte434.435 Für die „Produkt-/Marktkombination“ 
bedeutet dies, dass die angebotenen Produkte und Dienstleistungen sowohl das 
Einlagen- als auch das Kreditgeschäft umfassen. Das Markt- und Wettbewerbs-
umfeld von Kreditinstituten ist seit der Finanzmarktkrise stark von der expansi-
ven Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) beeinflusst.436 Diese führt 
zu sinkenden Erträgen bei den Kreditinstituten.437 Erschwerend kommt hinzu, 
dass Deutschland als „overbanked“438 gilt, wodurch ein starker Konkurrenz-
kampf besteht.439 Die „Produkt-/Marktkombination“ muss je nach Genossen-
schaftsart angepasst werden. Kennen die Genossenschaften diesen Baustein, so 
lassen sich neue Potenziale heben. Der letzte Baustein „Durchführung und Kon-
figuration von Wertschöpfungsaktivitäten“ fordert eine Strukturierung der Wert-
schöpfungskette. Dadurch können Genossenschaften die Aktivitäten hervorhe-
ben, welche für ihre Mitglieder bzw. für die Mitgliederförderung wichtig sind. 
Für sämtliche andere Prozesse bieten sich eine Auslagerung oder Kooperationen 
an. Bezogen auf die Kreditgenossenschaften bedeutet dies, dass beispielsweise 
eine Auslagerung der IT stattfinden kann. 

3.2 Grundzüge der Genossenschaftsidee 

Zur Würdigung der Genossenschaftsidee und der weltweiten Bedeutung der Ge-
nossenschaften wurde durch die 66. Vollversammlung der Vereinten Nationen 
das Jahr 2012 zum „Internationalen Jahr der Genossenschaften“ erklärt.440 Der 
damalige UNO-Generalsekretär Ki-moon begründete diese Entscheidung 
seinerzeit wie folgt: „Cooperatives are a reminder to the international community 
that it is possible to pursue both economic viability and social responsibility”.441 
Dieser soziale und zugleich wirtschaftliche Gedanke einer Kooperation entstand 
im Laufe der Entstehungsgeschichte der Genossenschaften. 

 
433 Vgl. Büschgen/Börner (2003), S. 57. 
434 Vgl. § 1 Abs. 1 KWG. 
435 Vgl. Hartmann-Wendels et al. (2007), S. 27-28. 
436 Vgl. Boland (2009), S. 186-187. 
437 Vgl. Weidmann (2013). 
438 Die hohe Bankendichte drückt sich in einem Verhältnis von im Schnitt 25 Kreditinstituten 

pro 1 Mio. Einwohner aus. 
439 Vgl. Gerhard (2010), S. 38. 
440 Vgl. Ringle/Münkner (2012), S. 5. 
441 International Year of Cooperatives (2012). 
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3.2.1 Entstehung des Genossenschaftswesens 

Die Idee der Genossenschaft geht bis in das Altertum442 zurück. Hier tauchten 
bereits erste Formen von wirtschaftlichen Kooperationen auf.443 Circa 1.000 vor 
Christus bildeten sich im Königreich Juda erste Siedlungsgenossenschaften. Im 
römischen und griechischen Reich entstanden handwerkliche Zusammen-
schlüsse u. a. im Bergbau und bei den Fischereien. Jedoch hatten diese Vorreiter 
der Genossenschaften keinen freiwilligen Charakter, sondern wurden staatlich 
erzwungen.444  

Im Mittelalter bildeten sich genossenschaftliche Zusammenschlüsse zur Verwal-
tung von Lehngütern, Bewirtschaftung und Nutzung von gemeinschaftlichen 
Waldbetrieben sowie Schöffengenossenschaften zur Rechtsprechung. Diese 
Bündnisse prägten stark das Zusammenleben in den Dörfern. Auch die städti-
schen Gilden und Zünfte beeinflussten nachhaltig das Leben ihrer Mitglieder. 
Jedoch ist laut Historikern festzuhalten, dass diese Gemeinschaften einen star-
ken Zwang auf ihre Mitglieder ausübten.445 

Die modernen Genossenschaften gehen bis ins 19. Jahrhundert zurück. Auf-
grund des wirtschaftlichen Liberalismus, und der damit einhergehenden zuneh-
menden Konkurrenz, kam es zu einem wirtschaftlichen und sozialen Ungleich-
gewicht. Die Bevölkerung der Neuzeit kämpfte mit Zins- und Warenwucherei auf 
dem Land, zu hohen Einkaufspreisen für Handwerker und Kleinhändler, niedri-
gen Arbeitslöhnen und schlechter Qualität von Lebensmitteln, Wohnungsnot in 
den Städten und Mangel an dinglichen Sicherheiten für die Kreditaufnahme bei 
Geldinstituten. Die, aus heutiger Sicht als solche geltenden, Gründerväter der 
Genossenschaften erkannten die Misere der Bürger und gründeten die ersten 
Genossenschaften zu deren Behebung.446  

Folgende Tabelle führt die Urväter der modernen Genossenschaften mit deren 
wesentlichen Aktivitätsfeldern auf. 

  

 
442 Altertum bezeichnet in der Geschichtswissenschaft den historischen Zeitraum der mediter-

ran-vorderasiatischen Zivilisationen zwischen Frühgeschichte (bis Mitte 4. Jahrtausend v. 
Chr.) und Mittelalter (ab 6./7. Jahrhundert). 

443 Vgl. Beuthien et al. (2008), S. 155. 
444 Vgl. Eichwald/Lutz (2011), S. 29-30. 
445 Vgl. Baden-Württembergischer Genossenschaftsverband e. V. (2013), S. 17. 
446 Vgl. Grosskopf et al. (2012), S. 12. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Mittelmeer
https://de.wikipedia.org/wiki/Mittelmeer
https://de.wikipedia.org/wiki/Vorderasien
https://de.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%BChgeschichte
https://de.wikipedia.org/wiki/Mittelalter
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Tabelle 11:  Urväter des Genossenschaftswesens447 

Urvater 
Lebensda-

ten 
Aktivitätsfeld 

Hermann Schulze-Delitzsch 1808 – 1883 
Gründer gewerblicher Kreditgenossenschaften, 
Begründer des dt. Genossenschaftsgesetzes 

Friedrich Wilhelm Raiffeisen 1818 – 1888 Gründer ländlicher Genossenschaften 

Wilhelm Haas 1839 – 1913 
Gründer landwirtschaftlicher Waren-/Dienst-
leistungsgenossenschaften 

Karl Korthaus 1859 – 1933 
Gründer des Hauptverbandes gewerblicher Ge-
nossenschaften 

Victor Aimé Huber 1800 – 1869 
Inspirator des gemeinnützigen Wohnungs-
baus, Mittler von Kooperationserfahrungen 

Eduard Pfeiffer 1835 – 1921 
Gründer des Konsum- und Ersparvereins 
Stuttgart 

 

Besonders die Einflüsse von Hermann Schulze-Delitzsch und Friedrich Wilhelm 
Raiffeisen prägten die heutige Genossenschaftsidee. In der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts wurden die ersten ländlichen Spar- und Kreditgenossenschaf-
ten von Friedrich Wilhelm Raiffeisen errichtet448, während Hermann Schulze-
Delitzsch die Gründung erster städtischer Genossenschaften vorantrieb.449   

Bei den neu gegründeten Genossenschaften schlossen sich Menschen freiwillig 
zusammen, um bestimmte Ziele gemeinsam besser erreichen zu können. Aus 
den genannten Missständen entwickelten sich verschiedene Genossenschafts-
zweige450, die jedoch in ihren Grundprinzipien identisch waren. Diese Prinzipien 
haben noch bis heute Gültigkeit (vgl. Kapitel 3.2.3).451  

Die rechtliche Grundlage der Genossenschaften bildet das Genossenschaftsge-
setz vom 1. Mai 1889. Hier kam es zu einer Verabschiedung des „Reichsge-
setz(es) betreffend die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften“. Demnach 
besteht die Unternehmensform der Genossenschaft seit 129 Jahren. Seitdem fan-

 
447 Quelle: Baden-Württembergischer Genossenschaftsverband e. V. (2013), S. 18. 
448 Vgl. GeschichtsKombinat – Agentur für Geschichtsmarketing und Historische Kommunikation 

(2017a). 
449 Vgl. GeschichtsKombinat – Agentur für Geschichtsmarketing und Historische Kommunikation 

(2017b). 
450 Landwirtschaftliche Genossenschaften, Gewerbliche Warengenossenschaften, Konsumge-

nossenschaften, Baugenossenschaften und Kreditgenossenschaften. 
451 Vgl. Grosskopf et al. (2012), S. 12. 
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den zwei Novellierungen des Genossenschaftsgesetzes in den Jahren 1973 und 
2006 statt.452  

3.2.2 Wesen der Genossenschaften 

Charakteristisch für Genossenschaften ist die sogenannte Hilfe zur Selbsthilfe. 
„,Was der Einzelne nicht vermag, das vermögen viele.‘ Dieser Aphorismus von 
Raiffeisen bringt den Kern aller Genossenschaften auf den Punkt“453. Die Genos-
senschaft ermöglicht es dem Einzelnen, durch den Zusammenschluss mit 
Gleichgesinnten die gemeinschaftlichen Ziele besser zu erreichen. Durch den 
Aufbau einer Kooperationsbeziehung ergibt sich für jedes Genossenschaftsmit-
glied einen Mehrwert (wirtschaftlich, sozial oder kulturell).454 

Dieses Kernelement der Genossenschaft ergibt sich aus dem Genossenschafts-
gesetz. Nach § 1 Abs. 1 GenG ist eine Genossenschaft eine „Gesellschaft von nicht 
geschlossener Mitgliederzahl, deren Zweck darauf gerichtet ist […] ihre [...] Mit-
glieder […] durch (einen) gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb zu fördern […]“.455 
Somit ist das Ziel jeder Genossenschaft die Förderung ihrer Mitglieder durch ge-
eignete Maßnahmen. Aus diesem Grund stellen Genossenschaften sowohl einen 
mitgliedschaftlichen Zusammenschluss als auch eine betriebswirtschaftliche Or-
ganisationsform dar.456 

In diesem Zusammenhang findet in der Literatur eine Unterscheidung zwischen 
einer Förderungs- und einer Produktivgenossenschaft statt.457 Bei einer Förde-
rungsgenossenschaft stammen die Mitglieder aus dem Kreis der Nutzer. Das be-
deutet, die Mitglieder können neben natürlichen Personen (bspw. Haushalte, 
Konsumenten usw.) auch juristische Personen (bspw. Unternehmen) sein.458 
„Der Schwerpunkt der wirtschaftlichen Aktivitäten der Mitglieder liegt außerhalb 
der Genossenschaft.“459 Alternative Bezeichnungen sind Ergänzungs- und Hilfs-
genossenschaften.460 Im Gegensatz dazu sind bei einer Produktivgenossenschaft 
die Mitarbeiter der Genossenschaft die Mitglieder.461 Hierbei gilt, dass die Mit-
glieder „[…] keine eigenen Individualbetriebe [betreiben] sondern […]“462 haupt-
beruflich im Genossenschaftsbetrieb tätig sind.  

 
452 Vgl. Beuthien et al. (2008), S. 155. 
453 Blome-Drees (2012a), S. 1. 
454 Vgl. Grosskopf et al. (2012), S. 19. 
455 § 1 GenG.  
456 Vgl. Runkel (2003), S. 31.  
457 Vgl. Boettcher (1980a), S. 8-11. 
458 Vgl. Atmaca (2007), S. 515. 
459 Laakkonen (1990), S. 380. 
460 Vgl. Klemisch/Flieger (2007), S. 14. 
461 Vgl. Kramer (2003), S. 6. 
462 Dülfer (1980b), S. 1356. 
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Eine Genossenschaft ist verpflichtet, ihre Mitglieder, ob Nutzer oder Mitarbeiter, 
zu fördern.463 Die Förderung der Mitglieder gilt als oberstes Genossenschafts-
prinzip.464 Durch einen gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb ist die Förderung 
der Mitglieder an einen Leistungsaustausch zwischen ihnen und der Genossen-
schaft gebunden. Diese Förderung kann direkt oder indirekt im wirtschaftlichen, 
sozialen oder kulturellen Sinne erfolgen. Eine alleinige Förderung durch die Ver-
teilung des Gewinnes auf das eingebrachte Kapital (Dividende) reicht nicht 
aus.465 Der Geschäftsbetrieb einer Genossenschaft ergibt sich aus dem Förder-
auftrag.466 Eine genaue Definition des Tätigkeitfeldes der Genossenschaft erfolgt 
in der Satzung.467  

Um möglichst viele Mitglieder mit den gleichen Bedürfnissen fördern zu kön-
nen, ist die Teilnahme an einer Genossenschaft einfach gehalten.468 Durch die 
schriftliche Beitrittserklärung, welche die zukünftigen Verpflichtungen sowie die 
geschuldeten Einzahlungen (Kauf eines Geschäftsanteils) enthält, stellt der po-
tenzielle Bewerber einen Antrag.469 Die Höhe des Genossenschaftsanteils und 
eine mögliche Nachschusspflicht legt jede Genossenschaft in der Satzung fest.470 
Ebenfalls in der Satzung geregelt ist, welches Organ für die Zulassung des Bei-
tritts der Bewerber zuständig ist. Um die Zusammensetzung der Mitglieder zu 
beeinflussen, können in der Satzung persönliche oder sachliche Voraussetzun-
gen, die neue Mitglieder erfüllen müssen, bestimmt werden.471 Die §§ 6 und 7 
GenG regeln alle vorgeschriebenen Satzungsbestandteile: 

 Firmenbezeichnung und Sitz der Genossenschaft 
 Unternehmensgegenstand 
 Haftsumme 
 Form der Einberufung der Generalversammlung 
 Bestimmungen über die Form ausgehender Bekanntmachungen 
 Betrag, bis zu welchem sich die einzelnen Mitglieder mit Einlagen beteiligen 

können 
 Einzahlungen auf den Geschäftsanteil, zu welchen jedes Mitglied verpflichtet 

ist 
 Bildung einer gesetzlichen Rücklage sowie die Art dieser Bildung 

 
463 Vgl. § 1 GenG. 
464 Vgl. Grosskopf et al. (2012), S. 12. 
465 Vgl. Ringle (2010), S. 185. 
466 Vgl. § 1 GenG. 
467 Vgl. § 6 GenG. 
468 Vgl. Klemisch/Vogt (2012), S. 12-13. 
469 Vgl. § 15 GenG. 
470 Vgl. § 7 GenG sowie § 6 Ziffer 3 und § 15 a GenG. 
471 Vgl. Grosskopf et al. (2012), S. 62-63. 



80 Das genossenschaftliche Geschäftsmodell 

 

Die Geschäftsanteile aller Mitglieder bilden das Geschäftsguthaben (zuzüglich 
späterer Gutschriften und Rückvergütungen abzüglich Verlustzuweisungen) der 
Genossenschaft. Dadurch entspricht das Geschäftsguthaben der tatsächlichen 
Höhe der Beteiligungen an der Genossenschaft. Darüber hinaus ist eine weitere 
Kapitalbeteiligung möglich, jedoch erhält das Mitglied hierfür keine zusätzlichen 
Rechte.472 Innerhalb von Genossenschaft gilt das Pro-Kopf-Stimmrecht.473 Das 
Eigenkapital einer Genossenschaft setzt sich somit wie folgt zusammen:474 

Tabelle 12:  Zusammensetzung des Eigenkapitals einer Genossenschaft475 

 
 

Auch der Austritt aus einer Genossenschaft ist verhältnismäßig einfach. Genaue 
Einzelheiten sowie Sonderfälle regeln das Genossenschaftsgesetz476 und die in-
dividuelle Satzung der Genossenschaft. Nach Einhaltung der in der Satzung ver-
ankerten Kündigungsfrist477 erhält das Mitglied den Gegenwert für seinen Ge-
schäftsanteil wieder. Die Kündigungsfrist dient als Vorsichtsmaßnahme, falls ein 
nicht vorhersehbarer wesentlicher Teil des Eigenkapitals entzogen wird.478  

 
472 Vgl. Klemisch/Vogt (2012), S. 12-13.  
473 Vgl. § 3 Abs. 3 GenG. 
474 Vgl. § 337 HGB. 
475 Quelle: Eigene Darstellung der in: § 337 HGB wiedergegebenen Daten. 
476 Vgl. § 65-77 GenG. 
477 Die Kündigungsfrist beträgt mindestens 3 Monate und kann bis zu 10 Jahre dauern. Bei 

Aufgabe des Wohnsitzes kann das Mitglied ohne Einhaltung der Kündigungsfrist zum Ab-
lauf des Geschäftsjahres seine Mitgliedschaft beenden (§ 67 GenG). Bei Tod eines Mitgliedes 
geht die Mitgliedschaft auf die Erben bis zum Ende des Geschäftsjahres über und endet 
dann (§77 GenG). 

478 Vgl. § 65 GenG. 

 Geschäftsguthaben 

+ Kapitalrücklagen 

+ Ergebnisrücklagen (gesetzliche Rücklagen + andere Ergebnisrücklagen) 

± Gewinnvortrag/Verlustvortrag 

± Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 
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3.2.3 Genossenschaftliche Grundprinzipien und Werte 

Die genossenschaftlichen Prinzipien zählen zu den wesentlichen Charakteristi-
ken jeder Genossenschaft und bestimmen das genossenschaftliche Handeln.479 
Sie stammen aus der Historie und dienen heute als Grundsätze bzw. Normen.480  

Die im vorherigen Kapitel genannte Förderung der Mitglieder stellt die Leitma-
xime einer Genossenschaft dar.481 Der Förderauftrag als Leitmaxime führt in der 
Literatur häufig zu Missverständnissen. Oftmals wird beklagt, dass eine genaue 
Definition, wie die Mitgliederförderung zu verstehen und zu erfüllen ist, fehlt.482 
Dies liegt laut Expertenmeinungen an der fehlenden Präzisierung des Gesetzge-
bers in Bezug auf die Gestaltung des Förderauftrages, damit die Mitglieder eine 
Förderung der Genossenschaft erfahren.483 Kritisiert wurden von früheren Wis-
senschaftlern vor allem die mangelnde Eindeutigkeit und die fehlende Bestimmt-
heit der Definitionsmerkmale.484 Dülfer bemerkte, dass eine fehlende gesetzliche 
Definition eines Förderauftrages „[…] von grundsätzlicher Bedeutung [ist] […]. Die 
Förderung wird von den Mitgliedern „bezweckt“ und sie ist damit ganz in das 
subjektive Urteil der Mitglieder gestellt.“485 Heutige Wissenschaftler, darunter 
Ringle, stimmen der Kritik zwar zu, weisen jedoch darauf hin, dass eine einheitli-
che Präzisierung des Förderauftrages in der heutigen Zeit aufgrund der „Vielfalt 
von Genossenschaftsarten“ nicht möglich ist.486 Dennoch lässt sich der Erfolg ei-
ner Genossenschaft nur in der Förderung der Mitglieder messen.487 Die klassi-
schen Kriterien zur Erfolgsmessung, wie Gewinn, Markteinfluss, Unternehmens-
größe usw., eignen sich nur zur ökonomischen Leistungsmessung einer Genos-
senschaft. Daher erscheint ein Versuch zur Operationalisierung des Förderauftra-
ges notwendig.488 In der Forschung wurden bisher einige entsprechende Kon-
zepte entwickelt. Tschöpel systematisierte und analysierte in seiner Literaturstudie 
die bestehenden Untersuchungen, in denen sich Autoren um eine Operationali-
sierung des Förderauftrags bemüht haben. Folgende Übersicht von Tschöpel zeigt 
die Entwicklung der Operationalisierungsversuche im Zeitablauf.489  

 
479 Vgl. Schmale (2017), S. 15. 
480 Vgl. Ringle (2007), S. 5. 
481 Vgl. Grosskopf et al. (2012), S. 19. 
482 Vgl. hierzu u. a. Richter (1981); Bänsch (1983); Ringle (2010), S. 176-190. 
483 Vgl. Ringle (2010), S. 180. 
484 Vgl. Engelhardt (1960), S. 230; Boettcher (1974), S. 135. 
485 Dülfer (1980a), S. 49. 
486 Vgl. Ringle (2010), S. 180. 
487 Vgl. Tschöpel (2011), S. 6. 
488 Vgl. Kramer (2005), S. 13. 
489 Vgl. Tschöpel (2010). 
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Abbildung 26:  Entwicklung von Operationalisierungskonzepten490 

Es zeigt sich hier nochmals deutlich, dass die Versuche einer Operationalisierung 
des Förderauftrages wissenschaftlich von großer Bedeutung sind. Die ursprüng-
lichen Konzepte bauten auf Verhaltensmaximen auf, woraus sich später qualita-
tive und quantitative Ansätze entwickelten.491 Aus dieser Zeit stammen die Emp-
fehlungen zur Erstellung eines Förderplanes und Förderberichtes.492 Neuere wis-
senschaftliche Ansätze basieren auf angepassten ökonomischen Ansätzen. Hier-
bei findet eine besondere Berücksichtigung der genossenschaftlichen Merkmale 
statt. Ein Beispiel ist die von Theurl entwickelte Member-Value-Strategie.493 „Der 
Member Value stellt den Wert der wirtschaftlichen Aktivitäten des gemeinsamen 
genossenschaftlichen Unternehmens für die Eigentümer oder Mitglieder dar. Es 
handelt sich also um einen modifizierten Shareholder Value.“494 Die verschiede-
nen Operationalisierungsversuche führen zu einer kritischen Auseinanderset-
zung mit der Erfüllung des Förderzweckes. Dies ist nicht nur in der Theorie von 
hoher Bedeutung, sondern das genossenschaftliche Prüfungssystem fordert auch 

 
490 Quelle: Tschöpel (2010), S. 23. 
491 Vgl. Tschöpel (2011), S. 7. 
492 Vgl. Boettcher (1979), S. 200. 
493 Vgl. Theurl (2002). 
494 Theurl (2005), S. 137. 
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eine Prüfung der Geschäftsführung im Zusammenhang mit der Erfüllung des 
Förderauftrages.495 

Neben dem Förderzweck gibt es weitere wichtige Strukturprinzipien einer Ge-
nossenschaft. Zu diesen zählen die auf Personen bezogenen „S-Prinzipien“ 496: 

 Selbsthilfe 
 Selbstverantwortung  
 Selbstverwaltung497 

Das Prinzip der Selbsthilfe bedeutet, dass sich Personen mit ähnlichen Interessen 
freiwillig zusammenschließen und ohne staatliche oder sonstige Unterstützung 
eine Selbsthilfeeinrichtung bilden.498 Das Ziel ist es, mithilfe eines Geschäftsbe-
triebes Aufgaben gemeinschaftlich zu bewältigen, die ein Einzelner nicht erfül-
len kann.499 Die Hilfe für den Einzelnen zeigt sich durch die Selbsthilfe der 
Gruppe.500 Grundlage des Selbsthilfeprinzips ist die Bereitschaft des einzelnen 
Mitgliedes (Genosse), freiwillig mit anderen Mitgliedern in den Belangen der Ge-
nossenschaft aktiv zu werden.501 Es besteht kein Zwang zur Mitgliedschaft. Ein 
Austritt ist problemlos möglich. Die Prinzipien der Freiwilligkeit und Subsidia-
rität lassen sich aus der Selbsthilfe ableiten.502   

Die Selbstverantwortung ist ein Resultat aus der Selbsthilfe. Die Genossenschaft 
handelt selbstständig und die Mitglieder tragen die Verantwortung für ihr Tun.503 
Dies bedeutet auch, dass die Genossen für die Verbindlichkeiten ihrer Genossen-
schaft haften (Solidarhaftung).504 Früher galt eine unbeschränkte Solidarhaftung 
der Mitglieder. Heute sind die Genossenschaften mit einer beschränkten Haf-
tung ausgestattet.505 Ebenfalls umfasst die Selbstverantwortung auch die im Sta-
tut geregelte Haftungsverpflichtung der Genossen für die Geschäftstätigkeit der 
Genossenschaft.506 Die eigenverantwortliche Handlungsweise erstreckt sich ne-
ben der Erhaltung der Attraktivität und Organisation ihrer Genossenschaft auch 
auf die Vertretung der Interessen der Genossenschaft nach außen.507 

 
495 Vgl. Blümle (2001), S. 216. 
496 Vgl. Ringle (2007), S. 5. 
497 Vgl. Baden-Württembergischer Genossenschaftsverband e. V. (2013), S. 27. 
498 Vgl. Peemöller (2005), S. 410. 
499 Vgl. Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband e. V. (2017d). 
500 Vgl. Grosskopf et al. (2012), S. 19. 
501 Vgl. Peemöller (2005), S. 410. 
502 Vgl. Baden-Württembergischer Genossenschaftsverband e. V. (2013), S. 27. 
503 Vgl. Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband e. V. (2017d). 
504 Vgl. Grosskopf et al. (2012), S. 19. 
505 Ein Ausschluss bzw. eine Beschränkung der Nachschusspflicht ist heute gesetzlich möglich, 

vgl. § 6 Nr. 3 GenG. 
506 Vgl. Peemöller (2005), S. 410. 
507 Vgl. Baden-Württembergischer Genossenschaftsverband e. V. (2013), S. 28. 
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Die Selbstverwaltung stellt ein wesentliches Prinzip der Mitgliederpartizipation 
dar. Die Genossen sollen sich soweit wie möglich bei genossenschaftlichen Sach-
verhalten beteiligen. Die Genossenschaftsmitglieder regeln selbst ihre wirtschaft-
lichen Angelegenheiten. Diese umfassen auch die gesetzlich verankerten Kon-
troll- und Mitverwaltungsrechte.508 Die Mitglieder führen die Genossenschaft au-
tonom. Jegliche Art der Fremdverwaltung wird abgelehnt.509 Daher erfolgt die 
Besetzung der Organe der Genossenschaft durch ihre eigenen Mitglieder.510 Sie 
bestimmen die Geschäftspolitik, über die Gewinnverwendung und besetzen 
durch Wahlen die Kontrollorgane. Damit ist die Genossenschaft selbst für die 
Umsetzung des Förderziels zuständig.511 

Weitere Prinzipien und Werte, die als Ergänzung bzw. Erweiterung zu den bisher 
aufgeführten Prinzipien zählen sind:512 

 Freiwilligkeitsprinzip: 
Die Mitgliedschaft und die geschäftlichen Beziehungen innerhalb einer Ge-
nossenschaft entstehen auf freiwilliger Basis.513 

 Gleichheitsprinzip/Demokratieprinzip:  
Der Umfang des Stimmrechts ist nicht von der individuellen Kapitaleinlage 
abhängig. Es gilt das Prinzip „ein Mitglied, eine Stimme“.514  

 Identitätsprinzip: 
Die Genossenschaft vereinigt zwei Positionen, die sich sonst im Wirtschaftsle-
ben gegenüberstehen. Demnach sind bspw. die Mitglieder der Genossenschaft 
zugleich ihre Kunden bzw. ihre Eigentümer zugleich auch ihre Arbeiter.515 

 Solidaritätsprinzip: 
Die Geschäfte zwischen den Genossenschaftsmitgliedern und innerhalb der 
Genossenschaften sind aufgrund der herrschenden Solidarität vorzuziehen.516 

In diesem Zusammenhang hebt Blome-Drees drei systemimmanente Merkmale 
hervor, welche die Genossenschaften von anderen Rechtsformen unterscheiden: 
Der gesetzlich festgeschriebene Förderauftrag macht es unabdingbar, dass die Be-
dürfnisse der Mitglieder an erster Stelle stehen und danach erst der betriebswirt-
schaftliche Erfolg. Dies führt zur Mitgliederorientierung, bei der gilt, dass alle Mit-
glieder auch Eigentümer der Genossenschaft darstellen und durch das Demokra-
tieprinzip bei Entscheidungen durch das Stimmrecht gleichbedeutend sind.517 

 
508 Vgl. Peemöller (2005), S. 410. 
509 Vgl. Grosskopf et al. (2012), S. 20. 
510 Vgl. Siebenbäck (2005), S. 296-298. 
511 Vgl. Grosskopf et al. (2012), S. 20. 
512 Vgl. Baden-Württembergischer Genossenschaftsverband e. V. (2013). S. 27-28. 
513 Vgl. Blome-Drees et al. (2015), S. 41. 
514 Vgl. Baden-Württembergischer Genossenschaftsverband e. V. (2013), S. 27-28. 
515 Vgl. Grosskopf et al. (2012), S. 21. 
516 Vgl. Baden-Württembergischer Genossenschaftsverband e. V. (2013), S. 27-28. 
517 Vgl. Blome-Drees (2012b), S. 368-371. 

http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/genossenschaft/genossenschaft.htm
http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/arbeiter/arbeiter.htm
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3.3 Genossenschaften in Deutschland 

Heutzutage sind Genossenschaften die mitgliederstärksten Wirtschaftsorganisa-
tionen in Deutschland.518 Jeder vierte Bundesbürger ist statistisch gesehen Mit-
glied einer Genossenschaft.519 Dabei gibt es unterschiedliche Sparten, in denen 
Genossenschaften tätig sind.  

3.3.1 Genossenschaftsorganisation im Überblick 

In Deutschland besteht die Genossenschaftsorganisation aus mehreren rechtlich 
selbstständigen Einheiten, die zusammengefasst als Genossenschaftsverbund zu 
verstehen sind. Untereinander fungieren sie als Unternehmensnetzwerk mit ko-
operativen Beziehungen. Die Aufgaben des Genossenschaftsverbundes liegen in 
der Beratung und Prüfung der Genossenschaften. Hinzu kommt die Weiterent-
wicklung des Genossenschaftsgedankens bzw. -wesens.520  

Folgende Abbildung liefert einen Überblick über die Genossenschaftsorganisa-
tion in Deutschland: 

 
518 Vgl. Blome-Drees (2012a), S. 2; Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband e. V. (2017d). 
519 Vgl. Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband e. V. (2016). 
520 Vgl. Blome-Drees et al. (2015), S. 69. 
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Abbildung 27:  Die Genossenschaftsorganisation in Deutschland521 

p 
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Der Deutsche Genossenschafts- und Raiffeisenverband e. V. (DGRV) und der 
GdW Bundesverband deutscher Wohnungsunternehmen e. V. (GdW) bilden den 
„Freien Ausschuss der deutschen Genossenschaftsverbände“. Diese lose Vereini-
gung der beiden Spitzen- und Prüfungsverbände dient dem gemeinsamen „Ge-
danken- und Erfahrungsaustausch in grundlegenden Fragen des Genossen-
schaftswesens“.522 Auf Bundesebene übernimmt der DGRV sowohl die Förde-
rung und Entwicklung des Genossenschaftswesens als auch das Prüfungswesen. 
Dies erfolgt durch die Entwicklung von einheitlichen Standards und Konzepten 
bezüglich der Prüfung und der Rechnungslegung von Genossenschaften. Die 
Schwerpunkte der Tätigkeiten des DGRV liegen damit in der Beratung, Förde-
rung und Prüfung der Genossenschaften.523 Daher wird er auch als Standardset-
zer verstanden und wahrgenommen.524 Die Genossenschaftsverbände besitzen 
keine Weisungskompetenz gegenüber ihren Mitgliedern, jedoch verfügen die 
Verbände aufgrund Ihrer Beratungs-/Betreuungstätigkeiten und ihrer Prüfungs-
funktion über Einflussnahme auf die Steuerung des gesamten Genossenschafts-
verbundes.525 Die vier fachlich unterschiedlich ausgerichteten Bundesverbände 
arbeiten auf nationaler Ebene mit dem DGRV eng zusammen. Die Bundesver-
bände vertreten die wirtschaftlichen und politischen Interessen ihrer Mitglieder 
auf deutscher und europäischer Ebene und fungieren als Sprachrohr.526 Hier sind 
zwei Arten von Bundesverbänden zu unterscheiden: Bundesverbände mit Prü-
fungsfunktion und fachlich ausgerichteter Verband ohne Prüfungsfunk-
tion.527Auf regionaler Ebene übernehmen die Regional- und Fachverbände die 
Aufgaben der Prüfungsverbände gemäß Genossenschaftsgesetz. Zudem stehen 
die Regional- und Fachverbände den Genossenschaften bei der betriebswirtschaft-
lichen und juristischen Beratung sowie der Weiterbildung zur Verfügung.528  

Der GdW ist der Dachverband der wohnungs- und immobilienwirtschaftlichen 
Regionalverbände und vertritt die Interessen der Regionalverbände und deren 
Mitglieder gegenüber Politik und Wirtschaft.529 Die Mitgliedsverbände (Regio-
nalverbände) des GdW sind in der Regel gleichzeitig auch gesetzliche Prüfungs-
verbände für die Wohnungsgenossenschaften.530 Zusätzlich existieren in 
Deutschland organisationsfreie Prüfungsverbände, die weder dem DGRV noch 
dem GdW angehören.  

 
521 Quelle: Eigene Darstellung. 
522 Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband e. V. (2017a). 
523 Vgl. Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband e. V. (2018g). 
524 Vgl. Leuschner (2008), S. 38. 
525 Vgl. Blome-Drees et al. (2008), S. 83. 
526 Vgl. Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband e. V. (2018a). 
527 Vgl. Blome-Drees et al. (2008), S. 83. 
528 Vgl. Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband e. V. (2018c). 
529 Vgl. GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e. V. (2017a).  
530 Vgl. Geschwandtner/Helios (2007), S. 337-342. 

http://web.gdw.de/
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Diese breite Streuung der Prüfungsverbände ist wichtig, da laut Genossen-
schaftsgesetz jede Genossenschaft einem Prüfungsverband angehören muss.531 
Auf Länderebene sind die einzelnen Genossenschaften angesiedelt. Diese wer-
den nach ihrer Geschäftstätigkeit in verschiedene Sparten aufgeteilt. Die Anzahl 
der Genossenschaften bleibt seit einigen Jahren relativ konstant. Es findet aber 
eine leichte Verschiebung innerhalb der einzelnen Genossenschaftssparten statt.  

 
Abbildung 28:  Anzahl der Genossenschaften in Deutschland532 

Die einzelnen Genossenschaftsarten werden im nachfolgenden Kapitel analy-
siert.  

3.3.2 Ausgewählte Erscheinungsformen der Genossenschaften 

Traditionell erfolgt eine Aufteilung des deutschen Genossenschaftswesens in 
sechs Genossenschaftsarten: 

 Kreditgenossenschaften 
 Raiffeisen-Genossenschaften 
 Gewerbliche Waren- und Dienstleistungsgenossenschaften 
 Konsumgenossenschaften  
 Energiegenossenschaften 
 Wohnungsgenossenschaften 

 
531 § 54 GenG. 
532 Quelle: Eigene Darstellung der in: Stappel (2015), S. 39; Stappel (2017), S. 41; Stappel (2019), 

S. 8, Stappel (2020), S.39 wiedergegebenen Daten. 
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Kreditgenossenschaften 

Das deutsche Bankensystem ist grundsätzlich in zwei Banktypen zu unterschei-
den: die Universalinstitute und die Spezialinstitute.533 Geprägt ist die deutsche 
Bankenlandschaft maßgeblich durch die Universalbanken,534 welche gemäß § 1 
Abs. 1 KWG die gesamte Bandbreite der Bank- und Finanzdienstleistungsge-
schäfte anbieten.535 Die zusätzlich existierenden Spezialbanken (Bausparkassen, 
Realkreditinstitute, Investmentbanken und Kreditinstitute mit Sonderaufgaben) 
haben sich dagegen nur auf einzelne Teile des Bankgeschäftes spezialisiert. Oft 
sind sie an eine Universalbank angegliedert.536 Zu den wichtigsten Institutsgrup-
pen in Deutschland gehören „[…] Großbanken, Landesbanken, Genossenschaft-
liche Zentralbanken, Regionalbanken und sonstige Kreditbanken, Kreditgenos-
senschaften und Sparkassen“.537 Zu den Kreditgenossenschaften zählen Volks-
banken, Raiffeisenbanken, Spar- und Darlehenskassen, die Sparda-Banken und 
PSD Banken, kirchliche Kreditgenossenschaften und Institute wie die Deutsche 
Apotheker- und Ärztebank eG und die BBBank (Badische Beamtenbank) eG. Die 
DZ Bank AG (Deutsche Zentralgenossenschaftsbank) unterstützt als Zentra-
linstitut die Kreditgenossenschaften sowohl „[…] bei der Suche nach Geldanlage- 
und Refinanzierungsmöglichkeiten […]“538 als auch bei der Erweiterung des An-
gebotsportfolios für die Kunden.539 Allfinanzpartner komplementieren die Pro-
duktpalette der Kreditgenossenschaften. Somit kann die genossenschaftliche Fi-
nanzgruppe mit ihren 190.000 Mitarbeitern in ganz Deutschland über 30 Mio. 
Kunden bedarfsgerecht mit Finanzprodukten versorgen.540 Der Anteil der Ge-
nossenschaftsbanken an der gesamten Bankenbranche liegt, gemessen an der Bi-
lanzsumme, bei 10,85 %.541 Im Jahr 2016 betrug die Mitgliederzahl der Volks- 
und Raiffeisenbanken in Deutschland rund 18,4 Millionen.542  

Raiffeisen-Genossenschaften 

Im Jahr 2016 zählten zu den Raiffeisen-Genossenschaften 2.186 Waren- und 
Dienstleistungsgenossenschaften, die in der Agrar- und Ernährungswirtschaft tä-
tig sind.543 Fast alle Winzer und Landwirte sind Mitglied einer Genossenschaft, 
da der Markt aufgrund schwankender Rohstoffpreise und Qualitätsansprüche ein 

 
533 Vgl. Büschgen/Börner (2003), S. 57. 
534 Vgl. Hartmann-Wendels et al. (2007), S. 27-28. 
535 Vgl. § 1 Abs. KWG. 
536 Vgl. Goebel (2013), S. 144; Tolkmitt (2007), S. 64-67. 
537 Deutsche Bundesbank (2015), S. 34. 
538 Varmaz (2006), S. 86. 
539 Vgl. Tolkmitt (2007), S. 61. 
540 Vgl. Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband e. V. (2017h), S. 7. 
541 Vgl. Deutsche Bundesbank (o. J.) 
542 Vgl. Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e. V. (o. J.). 
543 Vgl. Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband e. V. (2017h), S. 11-14. 
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Zusammenschluss der Erzeuger erzwingt. Sie sind vermehrt auf dem Land an-
zutreffen544 Zudem sind sie mit ca. 82.000 Beschäftigten und ca. 4.250 Auszubil-
denden ein bedeutender Arbeitgeber und Wirtschaftsfaktor im ländlichen 
Raum.545 Raiffeisen-Genossenschaften betätigen sich in der Warenwirtschaft, als 
Molkereigenossenschaften, Vieh-, Fleisch- und Zuchtgenossenschaften, Obst-, 
Gemüse- und Gartenanbaugenossenschaften, Agrargenossenschaften und Win-
zergenossenschaften. Sie erzielten im Jahr 2015 einen Gesamtumsatz von 61 
Mrd. €.546 

Gewerbliche Waren- und Dienstleistungsgenossenschaften  

Die gewerblichen Waren- und Dienstleistungsgenossenschaften erwirtschafteten 
im Jahr 2015 einen Umsatz von 122,14 Mrd. €. Mit ihren 1.393 Genossenschaften 
sind sie für die deutsche Volkswirtschaft mittlerweile ein wichtiger Bestandteil.547 
Die Tätigkeitsfelder der gewerblichen Genossenschaften sind zahlreich: 

 Nahrungs- und Genussmittelhandel (z. B. EDEKA, REWE)  
 Konsumgüterhandel (z. B. Drogerien, Textilien) 
 Nahrungsmittelhandwerk (z. B. Bäckerei, Fleischerei) 
 Nichtnahrungsmittelhandwerk (z. B. Raumausstatter, Maler) 
 Infrastruktur (z. B. Wasser, Binnenschiffer)548 

Die gewerblichen Genossenschaften haben das Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit 
ihrer Mitglieder durch Kooperationen stetig zu verbessern. Genossenschaften, 
die regional tätig sind, arbeiten oftmals mit Zentralgenossenschaften zusam-
men.549 

Konsumgenossenschaften  

Die Konsumgenossenschaften bestehen größtenteils aus Kooperationen von Ein-
zelhandelsunternehmen. Hierbei handelt es sich in erster Linie um die Beschaf-
fung und den Verkauf von Nahrungs- und Genussmitteln sowie Waren des täg-
lichen Bedarfs.550 Ihren Ursprung hatten die Konsumgenossenschaften in den 
Überlegungen von Eduard Pfeiffer und Heinrich Kaufmann. Die Verbraucher 
fühlten sich durch die etablierten Anbieter ausgebeutet und verbesserten durch 
die Gründung von Genossenschaften ihre Warenversorgung.551 Zu Beginn wie-

 
544 Vgl. Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband e. V. (2017e). 
545 Vgl. Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband e. V. (2016), S. 14. 
546 Vgl. Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband e. V. (2016), S. 12. 
547 Vgl. Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband e. V. (2017h), S. 6. 
548 Vgl. Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband e. V. (2018b). 
549 Vgl. Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband e. V. (2018b). 
550 Vgl. Klemisch/Flieger (2007), S. 11. 
551 Vgl. Runkel (2003), S. 32-33. 
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sen Konsumgenossenschaften große wirtschaftliche Erfolge vor, die zu einer 
Umwandlung vieler Genossenschaften zur gemeinsamen „croop AG“ führte. Je-
doch ging die „croop AG“ Konkurs und somit sank die Attraktivität von Konsum-
genossenschaften.552 Insgesamt existieren 332 Konsumgenossenschaften, die ei-
nen Umsatz von 2 Mrd. € erwirtschaften.553 Heute besetzen Konsumgenossen-
schaften Marktnischen wie beispielsweise Bioläden, Weltläden, Online-Shops. 
Im weiteren Sinne zählen laut DGRV auch Schulgenossenschaften und die Ta-
geszeitung taz zu den Konsumgenossenschaften.554  

Energiegenossenschaften 

Im Zuge der Energiewende und dem damit verbundenen Ausbau der erneuerba-
ren Energien wurden immer mehr Energiegenossenschaften gegründet. Die Ge-
nossenschaften betreiben Projekte im Bereich der Wind- und Solarenergie oder 
Nahwärmenetze. Ein Ziel der Gründer von Energiegenossenschaften ist, neben 
der aktiven Teilnahme an der Energiewende, auch die Förderung der regionalen 
Wertschöpfung, da bei einem Großteil der Energieprojekte regionale Facharbei-
ter im Betrieb und Service tätig sind. Im Jahr 2015 gab es 854 Genossenschaften 
mit 0,16 Mio. Mitgliedern.555 

Wohnungsgenossenschaften 

Wohnungsgenossenschaften fördern ihre Mitglieder bei der Wohnraumversor-
gung. „Aufgabe der Wohnungsbaugenossenschaften ist die wohnliche Versor-
gung ihrer Mitglieder durch Überlassung von Wohnungen in allen Rechts- und 
Nutzungsformen, die Hilfe bei der Bildung von Eigentum an Haus und Woh-
nungen, die Verbesserung ihrer Wohnverhältnisse durch wohnungswirtschaftli-
che Leistungen und die Wohnversorgung ergänzende Maßnahmen“556. Woh-
nungsgenossenschaften stammen aus den Zeiten, in denen Wohnraum ein 
knappes Gut war. Besonders zwischen dem 19. und 20. Jahrhundert wurden zahl-
reiche Wohnungsgenossenschaften gegründet.557 Die Mitglieder einer Woh-
nungsgenossenschaft können daher heute günstig gut und zeitgemäß woh-
nen.558 Mittlerweile gibt es in Deutschland über 1.840 Wohnungsgenossenschaf-
ten, die eine flächendeckende Abdeckung in der Bundesrepublik gewährleis-
ten.559  

 
552 Vgl. Klemisch/Flieger (2007), S. 11-12. 
553 Vgl. Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband e. V. (2016), S. 18. 
554 Vgl. Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband e. V. (2017h), S. 18. 
555 Vgl. Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband e. V. (2016), S. 19-20. 
556 Jenkins (1992), S. 734. 
557 Vgl. Brüggerhoff (2015), S. 86. 
558 Vgl. Brüggerhoff (2015), S. 96.  
559 Vgl. GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen (2017b), S. 10. 
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3.3.3 Heutiger Stellenwert der Genossenschaften in der Wirtschaft 

Im Jahr 2018 gab es in Deutschland 7.748 Genossenschaften mit insgesamt 
983.300 Mitarbeitern. Die Genossenschaften werden von ihren 22,6 Mio. Mitglie-
dern getragen und stellen, wie bereits erwähnt, die mitgliederstärkste Wirt-
schaftsorganisation in Deutschland dar.560 Seit vielen Jahrzehnten sind Genos-
senschaften im Handel, Landwirtschaft, Handwerk usw. erfolgreich.561 Durch 
eine Erweiterung des Förderauftrages um soziale und kulturelle Belange der Mit-
glieder im Zuge der Novelle des GenG im Jahr 2006 konnten die Genossenschaf-
ten ihre Geschäftsfelder erweitern.562 Unter anderem kam es dadurch zu einem 
deutlichen Anstieg der Anzahl von neu gegründeten genossenschaftlichen Un-
ternehmen. 

 
Abbildung 29:  Neugründungen von Genossenschaften in Deutschland563 

Die Genossenschaften konzentrieren sich nach der Novelle des GenG nicht mehr 
nur auf die traditionellen Geschäftszweige, sondern suchen auch neue Ideen und 
Betätigungsfelder. Besonders auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien und in 
den Bereichen Gesundheitswesen, Dienstleistungen sowie im Sozialwesen ha-
ben die Genossenschaften in den letzten Jahren ihre Tätigkeit stark intensi-
viert.564 Hinzu kommt, dass Genossenschaften als sehr insolvenz-565 und krisen-
sicher gelten. Gerade in Bezug auf die Finanz- und Wirtschaftskrise haben sie 

 
560 Vgl. Stappel (2019), S. 8. 
561 Vgl. Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband e. V. (2016), S. 4. 
562 Vgl. Adams et aI. (2016), S. 129. 
563 Quelle: Eigene Darstellung der in: Statistisches Bundesamt (2005-2019) wiedergegebenen Da-

ten. 
564 Vgl. Stappel (2012), S. 196-197.  
565 Die Insolvenzquote liegt bei Genossenschaften im Jahr 2016 bei 0,1 %. Vgl. Creditreform 

Wirtschaftsforschung (2016), S. 10. 
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eine besondere Widerstandsfähigkeit gezeigt.566 Viele Unternehmen sehen sich 
Herausforderungen gegenüber. Hinzu kommen aktuelle Trends, wie beispiels-
weise die fortschreitende Globalisierung, Individualisierung, Digitalisierung 
usw., mit denen Unternehmen konfrontiert sind.567 Um diesen Herausforderun-
gen gerecht zu werden, kooperieren viele Selbstständige oder mittelständische 
Unternehmen miteinander.568 Diese Kooperationen bestehen häufig in der 
Rechtsform einer eingetragenen Genossenschaft.569  

3.4 Unternehmensorganisation 

Die Unternehmensorganisation befasst sich mit der Zuweisung von Aufgaben, 
Rechten und Pflichten einzelner Positionen innerhalb einer Unternehmung. Je 
nach Rechtsform ändert sich die Unternehmensorganisation.  

3.4.1 Gründung einer eingetragenen Genossenschaft (eG) 

Die Gründung einer eingetragenen Genossenschaft lässt sich in drei Phasen un-
terteilen. Abbildung 30 zeigt die verschiedenen Stufen von der Gründungsidee 
bis zur Eintragung in das Genossenschaftsregister.570 

Zu Beginn der Gründungsphase ist es wichtig, dass sich die Gründungsmitglie-
der einig sind über die Rechtsform der Unternehmung.571 Für eine Genossen-
schaft ist eine Mindestanzahl von drei Mitgliedern vorgeschrieben.572 Wie in Ka-
pitel 3.1.2 beschrieben, gibt es diverse Rechtsformen, die als Unternehmensform 
geeignet sind. Wissenschaftler haben für Unternehmensgründer geprüft, unter 
welchen Voraussetzungen die Rechtsform der Genossenschaften geeignet ist.573 
Folgende Aufzählung enthält eine Auswahl der in der Literatur genannten 
Gründe, weshalb bei einer Gründung die Wahl auf die Rechtsform der Genos-
senschaft fallen sollte.  

 Gemeinschaftliches Wirtschaften steht im Vordergrund (vgl. Kapitel 3.2) 
 Förderung der Mitglieder ist von großer Bedeutung (vgl. Kapitel 3.2) 
 Verhältnismäßig unbürokratische Möglichkeit der Aufnahme neuer Eigentü-

mer und des Austritts (vgl. Kapitel 3.2 sowie 3.4.3) 

 
566 Vgl. Beuthien/Geue (2009), S. 32. 
567 Vgl. Zukunftsstark (2016). 
568 Vgl. Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband e. V. (2016), S. 4. 
569 Vgl. Engels (2006), S. 2; Greve/Polster (2000) S. 192-193. 
570 Vgl. Elfrich/Dithmar (2014), S. 56; Beuthien et al. (2008), S. 17. 
571 Vgl. Prüfungsverband der kleinen und mittelständischen Genossenschaften e. V. (2012), S. 3. 
572 Vgl. § 4 GenG. 
573 Vgl. Harbrecht (2001); Theurl/Schweinsberg (2004); Wieg/Stappel (2013), S. 503-516. 
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 Haftung wird begrenzt auf das Vermögen (eingezahltes Kapital) der Genos-
senschaft 

 Hohe Stabilität und Solidarität im Vergleich zu anderen Rechtsformen (vgl. 
Kapitel 3.3)574 

Die Rechtsform der Genossenschaft eignet sich somit besonders für kooperative 
Unternehmensgründungen, bei welchen sie als „[…] eine dienende Einrichtung, 
die zugunsten der Erwerbs- und Verbrauchswirtschaft ihrer Mitglieder be-
stimmte wirtschaftliche Interessen der Mitglieder erfüllt.“575  

 
Abbildung 30:  Gründungsphasen576 

Die Phase der Vorgründungsgesellschaft umfasst die erste Kontaktaufnahme zu 
einem genossenschaftlichen Prüfungsverband. Die Prüfungsverbände bieten 
kostenlose Erstgespräche an, um rechtzeitig auf eventuelle rechtliche, steuerliche 
oder betriebswirtschaftliche Probleme hinzuweisen.577 Je nach Höhe des Investi-
tionsvolumens ist bei einem Kreditinstitut bezüglich einer Fremdkapitalauf-
nahme anzufragen.578 Es besteht die Möglichkeit, dass die Vorgründungsgesell-

 
574 Vgl. Blome-Drees et al. (2015), S. 43. 
575 Forstmoser et al. (2012), S. 6. 
576 Quelle: In Anlehnung an: Elfrich/Dithmar (2014), S. 56. 
577 Vgl. Jansen (2000), S. 59. 
578 Vgl. Elfrich/Dithmar (2014), S. 57. 
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schaft in Form einer offenen Handelsgesellschaft (OHG) oder Gesellschaft bür-
gerlichen Rechts (GbR) agiert. Diese dient dann als auf die Genossenschaft vor-
bereitende Personenvereinigung. Dies ist jedoch nicht notwendig. Als eigenstän-
dige Vereinigung kann die Vorgründungsgesellschaft Rechtsgeschäfte abschlie-
ßen, bei der jedoch die Gründer persönlich und unbeschränkt haften. 579 Nach § 
726 BGB endet die Vorgründungsgesellschaft mit der Erreichung des Gesell-
schaftszweckes – der Gründung einer Genossenschaft.580 Der genossenschaftli-
che Prüfungsverband führt zur Erstellung eines Gründungsgutachtens gem. § 11 
Abs. 2 Nr. 3 GenG eine Gründungsprüfung durch, daher müssen während der 
ersten Phase die notwendigen Unterlagen erstellt werden. Es handelt sich hierbei 
um einen Businessplan (Wirtschaftsplan) und einen Satzungsentwurf.581 Die In-
halte der Satzung regeln die §§ 6 und 7 des GenG (vgl. Kapitel 3.2.2). Darüber 
hinaus müssen die Gründer der Vorgründungsgesellschaft einen Antrag auf Mit-
gliedschaft in einem Prüfungsverband stellen.582 Dieser Antrag enthält das Grün-
dungsdatum, die Satzung, den Businessplan, Mitgliederzahl, Vorstands- und 
Aufsichtsratsmitglieder sowie die Anschrift der Unternehmung.583 

Die Phase der Vorgenossenschaft beginnt mit der Einberufung einer Gründungs-
versammlung. Diese Gründungsversammlung ist im Regelfall formlos. Falls 
eine Vorgründungsgesellschaft besteht, müssen die hier geltenden Regelungen 
eingehalten werden. Ziel der Gründungsversammlung ist die Feststellung der 
Satzung und die Bestellung der Organe der Genossenschaft.584 Dadurch wird in 
dieser Phase die Rechtsfähigkeit und wirtschaftliche Existenz der Genossenschaft 
geschaffen, daher ist die Protokollierung während der Gründerversammlung von 
hoher Wichtigkeit.585  

Für die Beschlussfassung über die Satzung muss Einstimmigkeit vorliegen. 
Während der Versammlung erfolgt die Mitgliedschaft der Genossenschaft erst 
mit Unterzeichnung der Satzung. Falls ein Teilnehmer gegen die Satzung 
stimmt, wird dieser kein Genossenschaftsmitglied. Die Satzung gilt als beschlos-
sen, auch wenn diese nur eine Minderheit der anwesenden Personen unterzeich-
nen.586 Die Besetzung der Organe erfolgt durch eine Wahl des Aufsichtsrates und 
die Bestellung eines Vorstandes.587 Dies geschieht unter Berücksichtigung der 
Regelungen des Genossenschaftsgesetzes und der Satzung. Der Aufsichtsrat 

 
579 Vgl. Kübler/Assmann (2006), S. 377-378.  
580 Vgl. Beuthien et al. (2008), S. 18. 
581 Vgl. Elfrich/Dithmar (2014), S. 57. 
582 Vgl. § 54 GenG. 
583 Vgl. Baden-Württembergischer Genossenschaftsverband e. V. (o. J.). 
584 Vgl. Prüfungsverband der kleinen und mittelständischen Genossenschaften e. V. (2012), S. 4. 
585 Vgl. Jansen (2000), S. 63. 
586 Vgl. Elfrich/Dithmar (2014), S. 58. 
587 Vgl. Prüfungsverband der kleinen und mittelständischen Genossenschaften e. V. (2012), S. 7-8. 

https://www.google.de/search?hl=de&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Friedrich+K%C3%BCbler%22
https://www.google.de/search?hl=de&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Heinz-Dieter+Assmann%22
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muss mindestens aus drei Mitgliedern bestehen,588 sofern die Genossenschaft 
mehr als 20 Mitglieder hat, ansonsten ist es möglich, auf einen Aufsichtsrat zu 
verzichten.589 Der Vorstand einer Genossenschaft mit über 20 Mitgliedern muss 
mindestens aus zwei natürlichen Personen bestehen.590 Die Vorgenossenschaft 
entspricht im weiteren Sinne einer Genossenschaft.591 Sie „[…] hat bereits die Fä-
higkeit, Eigentümer, Gläubiger und Schuldner sowie konto-, grundbuch-, scheck- 
und wechselfähig zu sein.“592 Die Vertretung der Vorgenossenschaft erfolgt 
durch die Vorstände. Diese sollen die Eintragung in das Genossenschaftsregister 
herbeiführen, das vorhandene Vermögen verwalten und den Geschäftsbetrieb 
vorbereiten.593   

Die Gründungsprüfung durch den genossenschaftlichen Prüfungsverband dient 
zur „[…] Erstellung eines Gutachtens über die Ordnungsmäßigkeit der Errich-
tung sowie über die künftige Lebensfähigkeit der in Gründung befindlichen Ge-
nossenschaft.“594 Daher wird neben den persönlichen und wirtschaftlichen Ver-
hältnissen der Genossenschaft auch der Satzungsinhalt bei der Prüfung einbezo-
gen. Das Gründungsgutachten fällt positiv aus, solange die Genossenschaft keine 
negativen Auswirkungen auf die Interessen ihrer Mitglieder und Gläubiger ha-
ben wird.595   

Das positive Gründungsgutachten des Prüfungsverbandes erhält der Vorstand 
der künftigen Genossenschaft. Für die Eintragung in das Genossenschaftsregis-
ter muss eine Anmeldung gem. § 11 Abs. 1 GenG erfolgen. Hierfür sind folgende 
Unterlagen einzureichen: 

 unterzeichnete Satzung 
 eine Abschrift der Urkunden über die Bestellung des Vorstands und des Auf-

sichtsrats 
 die Bescheinigung eines Prüfungsverbandes, dass die Genossenschaft zum 

Beitritt zugelassen ist 
 Gründungsgutachten 
 Angabe über die Vertretungsbefugnisse der Vorstandsmitglieder596  

Das Registergericht prüft, ob eine ordnungsgemäße Errichtung und Anmeldung 
der Genossenschaft erfolgt ist.597 Ist dies nicht der Fall, kommt es zu einer Ab-

 
588 Vgl. § 36 GenG Abs. 1 GenG. 
589 Vgl. § 9 GenG Abs. 1 Satz 2 GenG. 
590 Vgl. § 24 GenG Abs. 2 GenG. 
591 Vgl. Steding (2000), S. 52. 
592 Elfrich/Dithmar (2014), S. 58. 
593 Vgl. Beuthien et al. (2008), S. 27. 
594 Elfrich/Dithmar (2014), S. 58. 
595 Vgl. Beuthien et al. (2008), S. 32. 
596 Vgl. § 11 Abs. 2 und 3 GenG. 
597 Vgl. Jansen (2000), S. 65-66. 
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lehnung der Eintragung in das Genossenschaftsregister.598 Der § 11a Abs. 2 und 
3 enthält die Fälle, für welche eine Eintragung abzulehnen ist. 

Die letzte Phase endet mit der Eintragung der Genossenschaft in das Genossen-
schaftsregister.599 Ab diesen Zeitpunkt handelt es sich um eine eingetragene Ge-
nossenschaft600 und sie hat gem. § 13 GenG Rechtsfähigkeit erlangt.  

3.4.2 Organe einer Genossenschaft und deren Zusammenwirken 

Das Genossenschaftsgesetz legt in den §§ 24-52 (Abschnitt 3 „Verfassung der Ge-
nossenschaft“) die Organe einer Genossenschaft fest. In diesem Abschnitt wird 
aufgezeigt, welche Voraussetzungen und Aufgaben die Organe haben.  

Eine Genossenschaft muss aus mindestens drei Organen bestehen, die organisa-
torisch voneinander getrennt sind.601 Pflichtorgane sind daher: 

 ein Vorstand, welcher für die Geschäftsführung und die Vertretung der Ge-
nossenschaft zuständig ist602 

 ein Aufsichtsrat, welcher als Kontrollorgan den Vorstand überprüft603 
 die Generalversammlung, welche aus allen Mitgliedern der Genossenschaft 

besteht und als oberstes Willensbildungsorgan zu verstehen ist604 

In der folgenden Abbildung sind die Pflichtorgane einer Genossenschaft darge-
stellt, welche im Weiteren einer näheren Betrachtung unterliegen. Darüber hin-
aus ist es möglich, noch weitere freiwillige Organe, wie beispielsweise einen Bei-
rat oder Verwaltungsausschüsse, zu bilden.605 

 
598 Vgl. § 11a Abs. 2 und 3 GenG. 
599 Vgl. Beuthien et al. (2008), S. 34-35. 
600 Vgl. Elfrich/Dithmar (2014), S. 58. 
601 Vgl. Beuthien et al. (2008), S. 37. 
602 Vgl. §§ 24-35 GenG. 
603 Vgl. §§ 36-41 GenG. 
604 Vgl. § 43 GenG. 
605 Vgl. Beuthien et al. (2008), S. 38. 
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Abbildung 31:  Aufbauorganisation einer Genossenschaft606 

Der Vorstand besteht aus zwei Personen, die von der Generalversammlung ge-
wählt wurden.607 Die Anzahl der Vorstandsmitglieder kann jedoch höher sein, 
falls dies in der Satzung geregelt ist.608 Den Mitgliedern des Vorstandes ist es 
ausdrücklich gestattet, unbesoldet tätig zu sein.609 Dies bedeutet, dass drei For-
men des Vorstandsamtes möglich sind: haupt-, neben- oder ehrenamtlich. Den 
Mitgliedern der Genossenschaft ist es überlassen, wie sie diesbezüglich den Vor-
stand besetzen.  

Der Vorstand ist das Leitungsorgan der Genossenschaft.610 Er führt die Geschäfte 
und vertritt die Genossenschaft nach außen.611 Der Vorstand leitet „[…] unter ei-
gener Verantwortung […]“612 die Geschäfte der Genossenschaft. Hierbei ist er ver-
pflichtet, diese so zu führen, dass die Genossenschaft ihren spezifischen Förder-
zweck erreicht.613 „Die Vorstandsmitglieder haben bei ihrer Geschäftsführung 
die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters einer Genos-

 
606 Quelle: Eigene Darstellung. 
607 Bei einer Genossenschaft mit einer Mitgliederanzahl unter 20 Personen ist ein Einperso-

nenvorstand zulässig.  
608 Vgl. § 24 Abs. GenG. 
609 Vgl. § 24 Abs. 3 Satz 1 GenG. 
610 Vgl. Duursma et al. (2007), S. 514. 
611 Vgl. §§ 24 Abs. 1, 25, 26, 27 GenG. 
612 § 27 Abs. 1 Satz 1 GenG. 
613 Vgl. Beuthien et al. (2008), S. 40-41. 
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senschaft anzuwenden“614. Werden diese Pflichten verletzt, ist der Vorstand zu 
Schadensersatz verpflichtet.615 Dies kann auch zu einer Amtsenthebung durch 
den Aufsichtsrat führen.616 Weitere Beendigungsgründe für das Amt des Vor-
standes sind:  

 nach Ablauf der vorgesehenen Zeit617 
 Ausscheiden aus der Genossenschaft618 aufgrund Kündigung der Mitglied-

schaft619 oder Ausschluss620 
 Auflösung der Genossenschaft621 
 eigene Kündigung622  
 Tod des Vorstandsmitgliedes623 

Der Aufsichtsrat ist das Beratungs- und Kontrollorgan der Genossenschaft und 
besteht aus mindestens drei gewählten Personen.624 Bei einer Genossenschaft 
mit einer Mitgliederanzahl unter 20 Personen kann auf einen Aufsichtsrat ver-
zichtet werden. Für diesen Fall übernimmt die Generalversammlung die Aufga-
ben des Aufsichtsrates.625 Sie umfassen in erster Linie die Überwachung der Ge-
schäftsführung des Vorstandes626 sowie weitere durch die Satzung bestimmte 
Aufgaben627. Zur Durchführung der Kontrolle ist der Aufsichtsrat zu folgenden 
Handhabungen befugt: 

 Prüfung des Jahresabschlusses, des Lageberichtes und des Vorschlags für die 
Verwendung des Jahresüberschusses oder die Deckung des Jahresfehlbe-
trags628 

 Prüfung des nach § 289b HGB erstellten nichtfinanziellen Berichts629 
 Einberufung der Generalversammlung630 

 
614 § 34 Abs. 1 Satz 1 GenG. 
615 Vgl. § 34 Abs. 2 GenG. 
616 Vgl. § 40 GenG. 
617 Vgl. § 620 Abs. 1 BGB. 
618 Vgl. § 9 Abs. 2 Satz 1 GenG. 
619 Vgl. § 65 GenG. 
620 Vgl. § 68 GenG. 
621 Vgl. Beuthien et al. (2008), S. 43. 
622 Vgl. §§ 621-623 BGB. 
623 Vgl. Beuthien et al. (2008), S. 43. 
624 Vgl. § 36 GenG. 
625 Vgl. §9 GenG Abs. 1 Satz 2 GenG. 
626 Vgl. § 38 Abs. 1 Satz 1 GenG. 
627 Vgl. § 38 Abs. 3 GenG. 
628 Vgl. § 38 Abs. 1 Satz 5 GenG. 
629 Vgl. § 38 Abs. 1b GenG. 
630 Vgl. § 38 Abs. 2 Satz 1 GenG. 
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Das Amt des Aufsichtsrates darf nicht an Dritte übergeben werden631, dennoch 
ist es möglich, andere Personen zur Unterstützung hinzuzuziehen.632 Somit lie-
gen die Schwerpunkte des Aufsichtsrates in der Bestellung des Vorstandes, des-
sen Förderung, Beratung und Überwachung, der Vertretung der Genossenschaft 
gegenüber den Vorstandsmitgliedern und der Kenntnisnahme der Inhalte der 
Prüfungsberichte.633 

Das oberste Willensbildungs- und Entscheidungsorgan einer Genossenschaft bil-
det die Generalversammlung. Hier üben die Mitglieder „[…] ihre Rechte in den 
Angelegenheiten der Genossenschaft aus […]“634. Alle Mitglieder einer Genossen-
schaft bilden die Generalversammlung. Sie ist die grundlegende Beschlussebene 
der Genossenschaft635 und beschließt über alle Angelegenheiten, die nicht durch 
das Genossenschaftsgesetz oder die Satzung vorgegeben sind. Hierzu zählen: 

 Feststellung des Jahresabschlusses 
 Verwendung des Jahresüberschusses  
 Deckung eines Jahresfehlbetrags  
 Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats636 
 Beschränkungen für Kredite637 
 Bestimmung der Einzahlungen auf den Geschäftsanteil638 

Zur Beschlussfassung reicht eine einfache Stimmenmehrheit, sofern gesetzlich 
oder satzungsmäßig keine größere Mehrheit vorgeschrieben ist.639 Jedes Mit-
glied ist berechtigt, an der Generalversammlung teilzunehmen und sein Stimm-
recht geltend zu machen. Hierbei gilt das Prinzip „ein Mitglied, eine Stimme“.640 
Weitere Besonderheiten der Mitgliedschaft werden im folgenden Kapitel 3.4.3 
beschrieben. Bei Genossenschaften mit mehr als 1.500 Mitgliedern lässt sich in 
der Satzung bestimmen,641 dass die Generalversammlung aus mindestens 50 
Vertretern der Mitglieder (Vertreterversammlung) bestehen soll.642 Vertreter dür-
fen nur gewählte Mitglieder einer Genossenschaft werden, die noch kein Amt 
innehaben.643  

 
631 Vgl. § 38 Abs. 4 GenG. 
632 Vgl. Beuthien et al. (2008), S. 45. 
633 Vgl. Warncke (2005), S. 92. 
634 § 43 Abs. 1 GenG. 
635 Vgl. Siebenbäck (2005), S. 296-298. 
636 Vgl. § 48 Abs. 1 GenG. 
637 Vgl. § 49 GenG. 
638 Vgl. § 50 GenG. 
639 Vgl. § 43 Abs. 2 GenG. 
640 Vgl. § 43 Abs. 2 Satz 1 GenG. 
641 Vgl. § 43a Abs. 1 Satz 1 GenG. 
642 Vgl. § 43a Abs. 3 Satz 1 GenG. 
643 Vgl. § 43a Abs. 2 Satz 1 GenG. 
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3.4.3 Mitgliedschaft 

Die Mitgliedschaft spiegelt das Verhältnis der Mitglieder zur Genossenschaft wi-
der. Seit der Genossenschaftsnovelle im Jahr 2006 ist neben der Förderbeziehung 
auch eine reine materielle Beteiligung möglich.644 Hierbei erfolgt eine Unter-
scheidung in ordentliche bzw. förderfähige und investierende Mitglieder.  

Ordentliches bzw. förderfähiges Mitglied 

Ordentliche Mitglieder erfahren die Förderung durch den gemeinschaftlichen 
Geschäftsbetrieb der Genossenschaft gem. § 1 GenG. Prinzipiell wäre es sogar 
möglich, die Mitgliedschaft von bestimmten Merkmalen (z. B. Einschränkung 
auf eine bestimmte Region, Beruf usw.) abhängig zu machen.645 Wie in Kapitel 
3.2.2 beschrieben reicht eine schriftliche Beitrittserklärung für eine Mitglied-
schaft.646 

Neben dem Recht auf Förderung haben die Genossenschaftsmitglieder Mitver-
waltungsrechte647 und sonstige Vermögensrechte648, die gesetzlich verankert 
sind. Die Pflichten eines Genossenschaftsmitgliedes umfassen in der Satzung 
festgelegte Leistungs- oder Bezugspflichten649, Geldzahlungspflichten650, Nach-
schusspflicht im Insolvenzfall und genossenschaftliche Treuepflicht („[…] ergibt 
sich aus Gebot von Treu und Glauben (§ 242 BGB) und aus der Verpflichtung, 
den Gesellschaftszweck zu fördern (§ 705 BGB)“651). 

Investierendes Mitglied 

Investierende Mitglieder einer Genossenschaft sind an der Kapitalanlage inkl. Di-
vidende interessiert, „[…] die Nutzung oder Produktion der Güter und die Nut-
zung oder Erbringung der Dienste der Genossenschaft […]“652 (Fördergeschäfts-

 
644 Vgl. § 8 Abs. 2 GenG. 
645 Vgl. Duursma et al. (2007), S. 507. 
646 Vgl. § 15 GenG. 
647 Z. B. Teilnahme, Stimmabgabe und Auskunft in der Generalversammlung, Einberufung 

der Generalversammlung, Verlangen bestimmter Tagungsordnungspunkte, allgemeines 
Auskunftsrecht, Einsichtnahme in das Protokollbuch und Mitgliederregister, passives Wahl-
recht bei der Wahl zum Vorstand und Aufsichtsrat, Klage gegen gesetzeswidrige General-
versammlungsbeschlüsse. 

648 Z. B. Recht auf Gewinnverteilung, satzungsmäßige Verzinsung des Geschäftsguthabens, 
Auszahlung des Geschäftsguthabens bei Ausscheidung, Verteilung des nach Liquidation 
verbliebenen Vermögens. 

649 Vgl. § 16 Abs. 3 GenG. 
650 Z. B. Einzahlung auf den Genossenschaftsanteil, Zahlungspflicht bei Überschuldung der 

Genossenschaft. 
651 Beuthien et al. (2008), S. 69. 
652 § 8 Abs. 2 GenG. 
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beziehung) kommt für sie nicht in Frage.653 Die rein materiellen Mitglieder füh-
ren zu positiven Effekten innerhalb der Genossenschaft: 

 Bessere Eigenkapitalausstattung  
 Möglichkeit zur Bildung von Rücklagen654 

Jedoch können Interessenkonflikte mit den ordentlichen Mitgliedern drohen. Die 
investierenden Mitglieder streben nach einer hohen Kapitalrendite. Im Gegensatz 
dazu sind die ordentlichen Mitglieder an einer günstigen Kapitalausstattung für 
die Geschäftstätigkeit der Genossenschaft interessiert. Jedoch ist eine Kapitalren-
dite nur bei einem funktionsfähigen Geschäftsbetrieb möglich. Daher kommt es 
zu einer Minderung von Interessenkonflikten.655 Investierende Mitglieder haben 
dieselbe Rechtsstellung wie ordentliche Mitglieder. Dennoch müssen für die Auf-
nahme investierender Mitglieder gem. § 8 Abs. 2 GenG einige Besonderheiten 
beachtet werden: 

 Investierende Mitglieder dürfen ordentliche Mitglieder nicht überstimmen 
 Keine Verhinderung von Beschlüssen der Generalversammlung durch inves-

tierende Mitglieder  
 Die Zulassung eines investierenden Mitglieds bedarf der Zustimmung der 

Generalversammlung; abweichend hiervon kann die Satzung die Zustim-
mung des Aufsichtsrats vorschreiben 

 Anzahl der investierenden Mitglieder darf ein Viertel der Aufsichtsratsmit-
glieder nicht überschreiten656 

3.4.4 Corporate Governance bei Genossenschaften 

Corporate Governance (CG) (auch Grundsätze der Unternehmensführung ge-
nannt)657 bezeichnet den faktischen und rechtlichen Ordnungsrahmen von Un-
ternehmen. Dadurch lässt sich im Sinne der Stakeholder und Shareholder eine 
vortreffliche Unternehmensführung erzielen. Dies soll durch geeignete Kontrol-
len und Überwachungen erfolgen.658 „Corporate Governance betrifft vor allem 
die Funktionsweise der Leitungsorgane, ihre Zusammenarbeit und die Kontrolle 
ihres Verhaltens“.659 Zusammenfassend bedeutet dies, dass das Ziel von CG ist, 
opportunistisches Verhalten der Akteure einzuschränken und Fehlverhalten des 
Managements zu vermeiden.660 Durch geeignete Anreiz- und Kontrollstrukturen 

 
653 Vgl. Kober (2010), S. 39-40. 
654 Vgl. Blome-Drees et al. (2016), S. 91-92. 
655 Vgl. Beuthien et al. (2008), S. 82. 
656 § 8 Abs. 2 GenG. 
657 Vgl. Schwalbach/Schwerk (2008), S. 71. 
658 Vgl. von Werder (2008), S. 1. 
659 Baums (2001), S. 20. 
660 Vgl. Bassen et al. (2005), S. 234. 
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soll es zu einer Reduktion von unterschiedlichen Interessenslagen sowie unvoll-
ständigen Verträgen kommen (Prinzipal-Agent-Problematik).661   

Aufgrund zahlreicher Unternehmensskandale sank das Vertrauen der Stakehol-
der in die Unternehmensführung diverser Firmen.662 Das Kontrollorgan (Auf-
sichtsrat) und das Führungsorgan (Vorstand) wurden für die Unternehmens-
schieflagen verantwortlich gemacht.663 Zur Verbesserung dieser Situation und 
Optimierung der CG hinsichtlich der Transparenz, der angemessenen Berück-
sichtigung der Interessen der Stakeholder sowie der Stärkung der Rolle des Auf-
sichtsrates als Kontrollorgan wurden in Deutschland zahlreiche Initiativen ein-
geführt: 

 Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) 
 Deutscher Corporate-Governance-Kodex (DCGK) 
 Gesetz zur weiteren Reform des Aktien- und Bilanzrechts, zu Transparenz 

und Publizität (TransPuG)664 

Anders als bei den Kapitalgesellschaften haben Genossenschaften schon Jahre 
vorher die Regelungen vertrauensvoller und verantwortungsvoller Unterneh-
mensführung berücksichtigt. Sowohl im Genossenschaftsgesetz als auch in den 
Mustergeschäftsordnungen und -satzungen sind mehr als 90 % der Regelungen 
vom DCGK berücksichtigt.665 Als Beispiele führt Leuschner die persönliche Aus-
übung des Stimmrechtes sowie die Teilnahme des Abschlussprüfers bei den Be-
ratungen des Aufsichtsrates über Jahres- und Konzernabschluss an.666 Aufgrund 
struktureller Unterschiede entsprechen die genossenschaftlichen Regelungen667 
nicht vollständig dem DCGK. Daher hat der DGRV einen Corporate Governance 
Kodex für Genossenschaften (im Folgenden: Kodex für Genossenschaften) ent-
wickelt. Der Kodex stellt für eingetragene Genossenschaften ein freiwilliges An-
gebot dar. Sie sind nicht gesetzlich verpflichtet anzugeben, ob und inwieweit sie 
dem Kodex entsprechen.668 Der Kodex für Genossenschaften gliedert sich in sie-
ben Abschnitte: 

 
661 Vgl. Hüfner (2013), S. 27. 
662 Als Unternehmensskandale in jüngster Zeit sind unter anderem Volkswagen, Infineon, Sie-

mens, Karstadt-Quelle, Deutsche Bank usw. zu nennen. 
663 Vgl. Welge/Eulerich (2014), S. 2-3. 
664 Vgl. Schwalbach/Schwerk (2008), S. 76-77. 
665 Vgl. Leuschner (2005), S. 6-7. 
666 Vgl. Leuschner (2005), S. 7. 
667 Als Beispiel dient die genossenschaftliche Pflichtprüfung, während gemäß DCGK der Auf-

sichtsrat einem Abschlussprüfer gegen Honorarvereinbarung einen Prüfungsauftrag erteilt. 
668 Gem. § 161 Aktiengesetz muss angegeben werden, ob und in welchem Umfang den Emp-

fehlungen der „Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ entspro-
chen wird. 
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1. Präambel 
2. Mitglieder und Generalversammlung  
3. Zusammenwirken von Vorstand und Aufsichtsrat  
4. Vorstand 
5. Aufsichtsrat 
6. Transparenz 
7. Rechnungslegung und Prüfung 

Bedeutend für diese Arbeit sind die Abschnitte drei bis fünf. Daher wird auf diese 
im Folgenden näher eingegangen. Gemäß Kodex arbeiten Vorstand und Auf-
sichtsrat eng zusammen669, hierbei findet eine regelmäßige Abstimmung der 
strategischen Ausrichtung der Genossenschaft statt.670 Neben den Mitwirkungs-
rechten671 erhält der Aufsichtsrat eine ausreichende Informationsversorgung672, 
damit offene Diskussionen zustande kommen können673. Sowohl Vorstand als 
auch Aufsichtsrat „[…] sollen jährlich im Geschäftsbericht über die Corporate 
Governance der Genossenschaft berichten (Corporate-Governance-Bericht).“674 

Der Vorstand leitet die Genossenschaft unter Berücksichtigung gesetzlicher Re-
gelungen675 und im Sinne der Mitgliederförderung eigenverantwortlich.676 Der 
Kodex für Genossenschaften schlägt vor, dass die Vergütung des Vorstands ne-
ben fixe auch variable Bestandteile enthalten soll.677 Der variable Anteil ist an den 
Erfolg der Genossenschaft gebunden. Da der Erfolg einer Genossenschaft von 
der Erreichung des Förderzweckes abhängt, müssen individuelle Beurteilungs-
kriterien aufgestellt werden.678 Mit eventuell entstehenden Interessenkonflikten 
befasst sich der Kodex für Genossenschaften in Ziffer 4.3 (Vorstand) und Ziffer 
5.5 (Aufsichtsrat). Zur Vermeidung von Interessenkonflikten unterliegt der Vor-
stand einem umfassenden Wettbewerbsverbot.679 Zudem ist er verpflichtet ge-
mäß Unternehmensinteresse zu handeln.680 Des Weiteren dürfen er und seine 
Mitarbeiter „[…] weder für sich noch für andere Personen von Dritten Zuwen-
dungen oder sonstige Vorteile fordern oder annehmen oder Dritten ungerecht-

 
669 Vgl. Corporate Governance Kodex für Genossenschaften, Ziffer 3.1. 
670 Vgl. Corporate Governance Kodex für Genossenschaften, Ziffer 3.2. 
671 Vgl. Corporate Governance Kodex für Genossenschaften, Ziffer 3.3. 
672 Vgl. Corporate Governance Kodex für Genossenschaften, Ziffer 3.4. 
673 Vgl. Corporate Governance Kodex für Genossenschaften, Ziffer 3.5. 
674 Corporate Governance Kodex für Genossenschaften, Ziffer 3.9. 
675 Vgl. Corporate Governance Kodex für Genossenschaften, Ziffer 4.1.3. 
676 Vgl. Corporate Governance Kodex für Genossenschaften, Ziffer 4.1.1. 
677 Vgl. Corporate Governance Kodex für Genossenschaften, Ziffer 4.2.3. 
678 Vgl. Leuschner (2005), S. 12-13. 
679 Vgl. Corporate Governance Kodex für Genossenschaften, Ziffer 4.3.1. 
680 Vgl. Corporate Governance Kodex für Genossenschaften, Ziffer 4.3.3. 
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fertigte Vorteile gewähren“.681 Liegen dennoch Interessenkonflikte vor, sind 
diese dem Aufsichtsrat unverzüglich anzuzeigen.682 

Der Aufsichtsrat übernimmt die Überwachung und Beratung des Vorstandes.683 
Daher sollen die Mitglieder „[…] insgesamt über die zur ordnungsgemäßen 
Wahrnehmung der Aufgaben erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und fachli-
che Erfahrung verfügen.“684 Die Vergütung des Aufsichtsrates ist unabhängig 
vom Unternehmenserfolg der Genossenschaft.685 Auch die Aufsichtsratsmitglie-
der sind verpflichtet, nicht eigennützig sondern im Sinne der Genossenschaft zu 
handeln.686 Einzelne Interessenkonflikte werden dem Aufsichtsrat offenge-
legt.687 Die Generalversammlung wird über die Interessenkonflikte und deren 
Lösung informiert.688 

3.5 Zwischenfazit 

Genossenschaften sind eine Rechtsform mit einer langen Tradition, bei der die 
Förderung der eigenen Mitglieder stets im Mittelpunkt stehen soll. Diese Förde-
rung, auch Förderzweck oder Förderziel genannt, ist daher auch gesetzlich im 
Genossenschaftsgesetz verankert. Genossenschaften versuchen durch den Zu-
sammenschluss einzelner Personen ihre eigene Situation zu verbessern. Vor al-
lem die Selbsthilfe, -verwaltung und -verantwortung gelten als besondere We-
sensmerkmale. Genossenschaften gelten als sehr transparente Rechtsform, dies 
liegt auch an ihrer einfachen Organisation. Die Mitglieder bilden die Basis der 
Genossenschaft, Entscheidungen werden unabhängig von der Höhe der indivi-
duellen Kapitalbeteiligung getroffen. Durch den Erwerb eines Genossenschafts-
anteils kann eine Beteiligung bei einer Genossenschaft erfolgen. Je nach Bedarf 
kann unterschieden werden zwischen einem förderfähigen und einem investie-
renden Mitglied. Die Geschäftsführung der Genossenschaft übernimmt der Vor-
stand, welcher auch die Genossenschaft nach außen vertritt. Eine Überwachung 
des Vorstandes erfolgt durch den Aufsichtsrat, welcher von den Mitgliedern ge-
wählt wird. 

Genossenschaften haben unterschiedliche Erscheinungsformen. In Deutschland 
gibt es Kreditgenossenschaften, Raiffeisen-Genossenschaften, gewerbliche Wa-
ren- und Dienstleistungsgenossenschaften, Konsumgenossenschaften, Energie-

 
681 Corporate Governance Kodex für Genossenschaften, Ziffer 4.3.2. 
682 Vgl. Corporate Governance Kodex für Genossenschaften, Ziffer 4.3.4. 
683 Vgl. Corporate Governance Kodex für Genossenschaften, Ziffer 5.1.1. 
684 Corporate Governance Kodex für Genossenschaften, Ziffer 5.4.1. 
685 Vgl. Corporate Governance Kodex für Genossenschaften, Ziffer 5.4.4. 
686 Vgl. Corporate Governance Kodex für Genossenschaften, Ziffer 5.5.1. 
687 Vgl. Corporate Governance Kodex für Genossenschaften, Ziffer 5.5.2. 
688 Vgl. Corporate Governance Kodex für Genossenschaften, Ziffer 5.5.3. 
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genossenschaften sowie Wohnungsgenossenschaften. Für die Gründung einer 
eingetragenen Genossenschaft müssen verschiedene Gründungsphasen durch-
laufen werden. Ein wichtiger Schritt zur Eintragung der Genossenschaft in das 
Genossenschaftsregister ist die Prüfung durch einen genossenschaftlichen Prü-
fungsverband. Diese Prüfung kann auch von einem der vier genossenschaftli-
chen Regionalverbände durchgeführt werden.  
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4 Öffentlich-Private-Partnerschaften und Genossenschaften 
aus Sicht ausgewählter theoretischer Perspektiven 

Im vierten Kapitel findet eine theoretische Fundierung der vorangegangenen 
Grundlagen statt. Das Kapitel verfolgt das Ziel Erklärungsbeiträge verschiedener 
wirtschaftswissenschaftlicher Theorien im Hinblick auf ÖPP und Genossen-
schaften zu erörtern. Hierfür erfolgt eine Gliederung des Kapitels in sechs Un-
terkapitel: 

Kapitel 4.1 erläutert die Auswahl der verschiedenen wissenschaftlichen Theorien 
für diese Arbeit. 

Kapitel 4.2 setzt sich mit der Prinzipal-Agent-Theorie, als Teil der Neuen Institu-
tionenökonomik, auseinander. Nach einer Erläuterung der Theorie erfolgt die 
Darstellung der Erklärungsbeiträge für ÖPP und Genossenschaften. 

Kapitel 4.3 befasst sich mit den Grundlagen der Spieltheorie. Im Anschluss findet 
eine Anwendung der Spieltheorie statt. 

Kapitel 4.4 betrachtet den Market-Based-View und dessen Erklärungsbeitrag für 
die beiden Leitbegriffe. 

Kapitel 4.5 stellt den Ressource-Based-View vor. Nach einer Erläuterung der 
Grundidee endet das Kapitel wiederum mit einem Erklärungsbeitrag für ÖPP 
und Genossenschaften. 

Kapitel 4.6 liefert eine kurze Zusammenfassung der Ergebnisse des vierten Kapitels. 

 
Abbildung 32:  Aufbau des vierten Kapitels689 

 
689 Quelle: Eigene Darstellung. 
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4.1 Kooperationen und Theorienwahl 

Die zentralen Forschungsschwerpunkte der Arbeit liegen auf ÖPP im Bundes-
fernstraßenbau und Genossenschaften. Obwohl beide Bereiche sehr unterschied-
lich scheinen, gibt es eine wesentliche Gemeinsamkeit. Sowohl bei Genossen-
schaften als auch bei ÖPP im Bundesfernstraßenbau handelt es sich um Koope-
rationen.  

Dabei haben laut Greve Kooperationen „[…] ganz unterschiedliche Gesichter 
[…]“690, welche Picot/Dietl/Franck et al. in marktmachtorientierte und effizienz-
orientierte Kooperationsformen unterteilen.691 Die Vielzahl der unterschiedli-
chen Kooperationsformen führt dazu, dass sich in der Literatur keine einheitliche 
Definition von Kooperation findet.692 Kaufmann stellt dar, dass der Begriff Ko-
operation im allgemeinen Sprachgebrauch ein Modewort ist, welches „[…] durch 
seine häufige heterogene Nutzung […] kaum noch einen Aussagegehalt hat.“693 
Eine Kooperation lässt sich allerdings durch verschiedene Merkmale charakteri-
sieren. Es handelt sich hierbei um: 

 Freiwilliger Zusammenschluss/Zusammenarbeit verschiedener Partner 
 Wirtschaftliche Selbständigkeit der Kooperationspartner 
 Zweckorientierte Zusammenarbeit zur Erreichung eines gemeinsamen Zie-

les694 

Bei einer Kooperation erwarten alle Partner Vorteile, welche sie alleine nicht oder 
nur schwer erreichen würden (Win-win-Situation695).696 Kooperationen müssen 
laut Mühlenkamp nicht zwingend vertraglich festgelegt werden, es kann sich hier-
bei auch um ein stillschweigendes Abkommen handeln. Weiterhin können Ko-
operationen auch einen Projektcharakter aufweisen.697  

ÖPP als Kooperation  

Trotz fehlender einheitlicher Definitionen von ÖPP (Kapitel 2.3.3) handelt es sich 
bei ÖPP um eine Kooperation. Bei ÖPP geht es um eine Zusammenarbeit zwi-

 
690 Greve (2002), S. 89. 
691 Vgl. Picot et al. (2015), S. 241. 
692 Vgl. Greve (2002), S. 90. 
693 Kaufmann (1993), S. 23. 
694 Vgl. hierzu vertiefend Balling (1997), S. 17, Jansen, S. (2000), S. 100-101, Michalski (2003), 

S. 72. 
695 Diese Win-win-Situation ist notwendig für den Erfolg einer Kooperation. Vgl. Engelbrecht/Eg-

gers (2005), S. 129-132. 
696 Diese sollen erreicht werden durch Effizienzsteigerung, Machtsteigerung, Wertschaffung, 

Zugang zu komplementären Kernkompetenzen, Minimierung von Organisationskosten, 
komplexe Problemlösungen. Vgl. Theurl/Schweinsberg (2004), S. 11-12.  

697 Vgl. Mühlenkamp (2012), S. 29. 
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schen öffentlicher Hand und privatem Sektor.698 Beide Partner bleiben selbst-
ständig und der Zusammenschluss erfolgt auf freiwilliger Basis.699 

Genossenschaft als Kooperation  

Für Greve ist eine „[…] Genossenschaft eine typische Kooperation: Die Mitglieder 
einer Genossenschaft schließen sich – im Grunde eigennützig – nur deshalb zu-
sammen, weil sie gemeinsam mehr erreichen, als es ihnen im Alleingang mög-
lich wäre.“700 Dies begründet er mit der wirtschaftlichen Sicht von Boettcher auf 
Genossenschaften. Für diesen stellen sie einen Zusammenschluss von Personen 
dar, die durch gemeinsame Leistungen des Unternehmens eine Förderung er-
fahren.701Zur Erklärung von Kooperation existieren verschiedene Theoriean-
sätze.702 Schwerk untersuchte in ihrer Forschung Unternehmenskooperationen. 
Ein Ziel ihrer Arbeit war die Analyse der wissenschaftlichen Ansätze zur Erläu-
terung von Kooperationen. Dabei lässt sich die Literatur in zwei Forschungs-
stränge übertragen: mikroökonomische und betriebswirtschaftlich orientierte Li-
teratur.703 Für diese Untersuchung werden nur Teile der von Schwerk identifizier-
ten Theorien betrachten. Dabei handelt es sich um die Prinzipal-Agent-Theorie 
(P-A-Theorie), die Spieltheorie sowie den Market-Based-View (MBV) und den Re-
source-Based-View (RBV). Bei den ökonomischen Ansätzen untersucht die P-A-
Theorie die Beziehung zwischen Geschäftspartnern, während sich die Spieltheo-
rie mit dem rationalen Entscheidungsverhalten in diversen Situationen befasst. 
Managementorientierte Ansätze sind sowohl der MBV als auch der RBV: beide 
Theorien analysieren Ursachen für Unternehmenserfolg. Allerdings ist für den 
MBV der Unternehmenserfolg von der Branche abhängig, während für den RBV 
die unternehmensinternen Ressourcen und Fähigkeiten zuständig sind. 704 

Die folgenden Übertragungen der verschiedenen Theorien auf ÖPP und Genos-
senschaften können aufgrund der Komplexität der Theorien und der Forschungs-
schwerpunkte keine vollständige in sich geschlossene Theorie liefern. Es geht viel-
mehr darum, einen ersten theoretischen Bezugsrahmen für Verkehrsinfrastruk-
turgenossenschaften zu liefern. Handlungsleitend dabei ist ein Wissenschaftsver-
ständnis im Sinne einer praxisorientierten Theorie und theoriegeleiteten Praxis.  

 
698 Vgl. Budäus (2004a), S. 12; Gerstlberger et al. (2006), S. 14; Grüb (2007), S. 33; Kochendörfer et 

al. (2010), S. 74; Heidel (2013), S. 11; Bauer et al. (2015) S. 222.  
699 Vgl. Budäus (2004b), S. 314; Höftmann (2001), S. 23-24. 
700 Greve (2002), S. 112. 
701 Vgl. Boettcher (1980b), S. 7. 
702 Vgl. Theling/Loos (2004), S. 2-5; Liebhart (2002), S. 76-79; Fleisch (2001), S. 61-105; Swoboda 

(2003), S. 35-64. 
703 Vgl. Schwerk (2000). S. 22. 
704 Vgl. Bea/Haas (2017), S. 28. 
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4.2 Neue Institutionenökonomik: Prinzipal-Agent-Theorie  

Die Neue Institutionenökonomik (NIÖ) entwickelte sich aus der Neoklassik und 
zählt seit den 1970er Jahren zu den aufstrebenden Forschungsrichtungen der 
Volkswirtschaftslehre.705 Sie „[…] beschäftigt sich mit der systematischen Analyse 
der Wirkungen (positiv) und des Designs (normativ) von handlungskanalisieren-
den Institutionen menschlichen Handelns.“706  

Die NIÖ stützt sich teilweise auf Grundannahmen der Neoklassik.707 Zum einen 
findet eine Beibehaltung des Ansatzes des methodologischen Individualismus 
statt. Dieser besagt, dass das Handeln der Gesamtheit vom Verhalten einzelner 
Wirtschaftssubjekte definiert wird.708 Somit bestimmen die Ziele, Wünsche und 
Anreize der Individuen das gesamte Gruppenverhalten.709 Zum anderen erfolgt 
eine Erweiterung des eigennutzenorientierten Homo oeconomicus um die Ver-
haltensannahmen „begrenzte Rationalität“ und „bedingter Opportunismus“.710 
Die Individuen können aufgrund unvollständiger Informationen lediglich be-
grenzt rational handeln.711 Gleichzeitig versuchen diese in manchen Situationen 
opportunistisch zu agieren. Dies bedeutet, ein Individuum versucht seine eige-
nen Interessen, auch unter Verwendung von List, zu verfolgen.712 Durch diese 
Ausdehnung des Menschenbildes basiert die NIÖ auf realitätsnäheren Grundan-
nahmen, die von großer Bedeutung für die Analyse der Institutionen sind.713 Ge-
genstand der Untersuchungen der NIÖ sind Institutionen, welche „[…] die Spiel-
regeln einer Gesellschaft oder, förmlicher ausgedrückt, die von Menschen er-
dachten Beschränkungen menschlicher Interaktionen [sind]. Dementsprechend 
gestalten sie Anreize im zwischenmenschlichen Tausch, sei dieser politischer, 
gesellschaftlicher oder wirtschaftlicher Art.“714  

  

 
705 Vgl. Opper (2001), S. 601. 
706 Erlei et al. (2007), S. 40-41. 
707 Vgl. Richter/Bindseil (1995), S. 132-134. 
708 Vgl. Richter/Furubotn (2010), S. 3. 
709 Vgl. Opper (2001), S. 603. 
710 Vgl. Opper (2001), S. 603. 
711 Vgl. Williamson (1990), S. 54. 
712 Vgl. Weidmann (1996), S. 15. 
713 Vgl. Erlei et al. (2007), S. 50. 
714 North (1992), S. 3. 
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4.2.1 Grundlagen der Prinzipal-Agent-Theorie 

Die P-A-Theorie geht auf Untersuchungen von Ross sowie Jensen und Meckling 
zurück. Hierbei wird das Verhältnis zwischen Wirtschaftssubjekten untersucht. 
715 Pratt/Zeckhauser definieren die P-A-Theorie wie folgt: „Whenever one indivi-
dual depends on the action of another, an agency relationship arises. The individ-
ual taking the action is called the agent. The affected party is the principal.”716 

Die Beziehung der beiden Vertragsparteien ist von einer asymmetrischen Infor-
mationsverteilung geprägt. Der Prinzipal (Auftraggeber) überträgt dem Agenten 
(Auftragnehmer) Aufgaben und Entscheidungsbefugnisse, damit dieser in sei-
nem Sinne handelt. Der Agent erhält hierfür eine Entlohnung.717 Sowohl Prinzi-
pal als auch Agent verfolgen, basierend auf dem opportunen Verhalten, das Ziel 
der individuellen Nutzenmaximierung.718 Jedoch verfügt der Prinzipal in den 
meisten Fällen über weniger Informationen als der Agent. Aufgrund dieses Miss-
verhältnisses wird es dem Agenten ermöglicht, seinen Vorteil aus dem Wissens-
vorsprung zu generieren.719 Ein Interessenkonflikt tritt hierbei auf, falls die Ziel-
setzungen der beiden nicht übereinstimmen. Der Prinzipal strebt eine Gewinn-
maximierung an, während der Agent seinen eigenen Nutzen vergrößern 
möchte.720 Auch bei Kooperationen entstehen unterschiedliche Prinzipal-Agent-
Beziehungen. Diese lassen sich als wechselseitige „Agency-Beziehungen“721 deu-
ten, da beide Partner zu Gunsten der Zusammenarbeit ihre Handlungsfreiheiten 
reduzieren und in die Kooperation investieren (in Form von Zeit, Know-how, Ka-
pital usw.). Dies geschieht ohne die Sicherheit, dass der Kooperationspartner 
ebenfalls in die Zusammenarbeit investiert.722  

Insgesamt gibt es drei bzw. vier Arten von Informationsasymmetrien, die im 
Zeitverlauf der Prinzipal-Agent-Beziehung opportunistisches Verhalten fördern 
könnten.723 Folgende Abbildung stellt die Informationsasymmetrien dar, denen 
sich die beiden Vertragsparteien ausgesetzt sehen. 

 
715 Vgl. Ross (1973), S. 134; Jensen/Meckling (1976), S. 310. 
716 Pratt/Zeckhauser (1985), S. 2.  
717 Vgl. Arrow (1985), S. 37.  
718 Vgl. Ross (1973), S. 134. 
719 Vgl. Opper (2001), S. 603. 
720 Vgl. Ross (1973), S. 134. 
721 Jensen/Meckling definieren die Agency-Beziehung „[…] as a contract under wich one ore 

more persons (the principals(s)) engage another person (the agent) to perform some service 
on their behalf wich involves delegation some decision making authority tot he agent.“ Jen-
sen/Meckling (1976), S. 308. 

722 Vgl. Greve (2012), S. 96. 
723 Vgl. Fama/Jensen (1983), S. 327. 
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Abbildung 33:  Informationsasymmetrien im Zeitverlauf724 

Hidden Characteristics (verborgene Eigenschaften): Vor einem Vertragsabschluss 
(ex ante) besteht das Problem, dass der Prinzipal das Leistungsvermögen oder 
schlechte Eigenschaften des potentiellen Agenten nicht kennt, welche dieser je-
doch nach Vertragsabschluss offenbart. Dies kann unter Umständen dazu füh-
ren, dass ein nicht pareto-optimaler Agent ausgewählt wird.725 Jedoch betreffen 
die Hidden Characteristics auch den Agenten. Hierbei kann es vorkommen, dass 
der Prinzipal den vereinbarten Lohn nicht auszahlt. Diese Negativauslese ist auch 
unter dem Begriff „Adverse Selection“ bekannt.726 Akerlof zeigte die Negativaus-
lese am Beispiel des Gebrauchtwagenhandels. In seinem Beispiel werden auf 
dem Gebrauchtwagenmarkt sowohl gute als auch schlechte Autos gehandelt. Im 
Gegensatz zum Verkäufer (Prinzipal) kann der Käufer (Agent) die Qualität der 
Gebrauchtwagen nicht beurteilen (asymmetrische Informationsverteilung). Auf-
grund des Preises entscheidet sich der Käufer für ein Auto mit durchschnittlicher 
bis schlechter Qualität. Laut Akerlof hat dies zur Folge, dass sich die Gebraucht-
wagenverkäufer mit guten Wagen vom Markt zurückziehen. Somit würden sich 
die schlechten Autos am Markt durchsetzen, was zu einem Qualitätsverlust auf 
diesem Markt führen würde.727  

Hidden Intention (verborgene Absichten): Nicht beobachtbare Absichten der beiden 
Parteien können dazu führen, dass im Rahmen des Vertragsabschlusses (ex post) 
Vertragslücken oder Spielräume eigennützig ausgenutzt werden. Somit treten 
nach Vertragsabschluss Probleme auf, falls Vorleistungen oder eine Nichterfül-

 
724 Quelle: In Anlehnung an: Heyd/Beyer (2011), S. 29. 
725 Vgl. Stiglitz (2000), S. 1447. 
726 Dieses Marktversagen, welches aus Informationsasymmetrien resultiert, basiert auf der 

Ausführung von Akerlof (1970): The Market for "Lemons". 
727 Vgl. Akerlof (1970), S. 489. 
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lung der Vertragspflichten vorliegen.728 Diese Fälle sind als sogenannte „Hold 
up“ (Ausbeutung) bekannt.729 Ein Beispiel hierfür ist die Einarbeitung eines An-
gestellten (Agenten) auf Kosten des Prinzipals. Der Agent nutzt bei Nachverhand-
lungen die Kenntnisse, die er während der Einarbeitung erlangt hat, um seine 
Situation zu verbessern.730   

Hidden Information (verborgene Informationen): Die Handlungen des Agenten 
kann der Prinzipal beobachten, aber aufgrund fehlenden Sachverstandes nicht 
einschätzen.731 Der Agent kann aufgrund seines Expertenwissens Aufgaben bes-
ser einschätzen und nun Handlungen wählen, die für den Prinzipal nicht bewert-
bar sind.732 Bei Hidden Actions (verborgene Handlungen) kann der Prinzipal die 
Handlungen des Agenten aufgrund dessen verborgener Wirkungsfelder im Ar-
beitsalltag nicht vollständig beobachten. Der Prinzipal kann nur die einzelnen 
Ergebnisse kontrollieren. Welche Anstrengungen der Agent zur Zielerreichung 
unternimmt bleibt dem Prinzipal verborgen.733 In beiden Fällen kann der Agent 
sein anfängliches Verhalten ändern und opportunistisch handeln. Nun besteht 
die Gefahr des moralischen Risikos („moral hazard“).734 Hierbei könnte der 
Agent die Unwissenheit des Prinzipals ausnutzen ohne entdeckt zu werden.735 
Der Begriff moral hazard stammt ursprünglich aus der Versicherungswirtschaft. 
Die Versicherungsnehmer unternehmen weniger Anstrengungen um Schäden 
zu vermeiden als die Nichtversicherten. Aufgrund einer Versicherung geht der 
Versicherte größere Risiken ein, da er vor einem finanziellen Schaden geschützt 
ist und damit einen möglichen Verlust nicht selbst tragen muss. Eine weitere aus 
den Informationsasymmetrien resultierende Gefahr ist das „Shirking“. Hier ver-
sucht sich der Agent vor seiner Arbeit zu „drücken“. Der Prinzipal kann weder 
das Tun des Agenten noch seine Stärken beurteilen.736 Die Informationsasym-
metrien können zu negativen Konsequenzen für die beiden Parteien führen. Das 
Ziel der P-A-Theorie ist die effiziente Gestaltung der Auftragsbeziehungen. Dies 
bedeutet, dass ein Gleichgewicht zwischen Entscheidungsfreiheiten und Über-
wachungssystemen zu erreichen ist, damit beide Vertragsparteien eine Nutzen-
maximierung generieren.737 Daher ist der Prinzipal gezwungen, Informations-, 
Anreiz-, Mitwirkungs- und Überwachungssysteme einzuführen.738  

 
728 Vgl. Erlei et al. (2007), S. 206-207. 
729 Vgl. Welge/Al-Laham (2012), S. 53. 
730 Vgl. Küpper et al. (2013), S. 104. 
731 Vgl. Arrow (1985), S. 38; Meinhövel (2004), S. 470. 
732 Vgl. Picot et al. (2015), S 92-93.  
733 Vgl. Schumann et al. (2011), S. 452. 
734 Vgl. Welge/Al-Laham (2012), S. 53. 
735 Vgl. Jensen/Meckling (1976), S. 310; Stiglitz (2000), S. 1447. 
736 Vgl. Küpper (2001), S. 49. 
737 Vgl. Fama/Jensen (1983), S. 327. 
738 Vgl. Schumann et al. (2011), S. 451. 
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Folgende Abbildung liefert eine Zusammenfassung über die existierenden Infor-
mationsasymmetrien und ihre Lösungsbeispiele. 

 
Abbildung 34:  Zusammenfassung zu den Informationsasymmetrien739 

Zur Reduktion der Informationsasymmetrien liefert die Literatur unterschiedli-
che Lösungsansätze. Beim Signalling überzeugt der Agent den Prinzipal im Vor-
feld von seinen Fähigkeiten, Fertigkeiten oder Qualitäten. Dies geschieht, indem 
er Referenzen, Zeugnisse, Zertifikate bzw. andere Informationen vorlegt, die 
seine Leistungsfähigkeit belegen.740 „Unter Screening versteht man die vertragli-
chen und nicht vertraglichen Lösungsansätze, die der Prinzipal ergreift, um sein 
Informationsdefizit bezüglich der Eigenschaften des Agenten vor Vertragsab-
schluss abzubauen.“741 Bei der Personalauswahl können Assessment Center als 
Lösung dienen, oder Probefahrten beim Beispiel des Gebrauchtwagenmarktes 
von Akelof.742 Bei der Self-Selection bietet der Prinzipal dem Agenten verschiedene 
Vertragsoptionen an.743 Der Agent wählt den Vertrag, welcher ihm den größten 
Nutzen bringt. Dadurch werden für den Prinzipal die Eigenschaften des Agenten 
offen gelegt.744 Ein klassisches Beispiel ist ein Versicherungsvertrag mit diversen 
Vertragsbedingungen (z. B. Selbstbeteiligung). Um verborgene Aktionen und In-
formationen erfassen zu können, können Anreizsysteme dienen. Diese sollen die 

 
739 Quelle: In Anlehnung an: Heyd/Beyer (2011), S. 33-34.  
740 Vgl. Picot et al. (2015), S. 78. 
741 Alparslan (2006), S. 29. 
742 Vgl. Picot et al. (2015), S.78; Richter/Furubotn (2010), S. 259. 
743 Vgl. Alparslan (2006), S. 30. 
744 Vgl. Picot/Dietl (1993), S. 322. 
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Motivation des Agenten erhöhen, damit dieser im Sinne des Prinzipals handelt. 
Hierzu dient beispielsweise eine Ergebnisbeteiligung des Agenten. Dieser wird 
versuchen ein gutes Ergebnis zu erreichen, da er dadurch auch seinen individu-
ellen Nutzen erhöhen kann.745 Zur Überprüfung der Effizienz von Anreizsyste-
men ist ein Kontrollsystem notwendig.746 Laut Picot et al. funktionieren diese 
Kontrollen bei strukturierten, identisch wiederholten Aufgaben, bei einer hetero-
genen Aufgabensituation sind Kontrollen jedoch schwieriger umzusetzen.747 

Die Wahl der geeigneten Handlungsoptionen erfolgen unter Zugrundelegung 
der entstehenden Agency Costs748 (Agenturkosten).749 Gemäß Ausführungen 
von Jensen/Meckling existieren drei Arten von Agency Costs: 

1. Steuerungs- und Kontrollkosten (z. B. Vertragsabschluss, Überwachungsauf-
wand) 

2. Garantie- bzw. Signalisierungskosten (z. B. Risikoprämien, Rechenschaftstä-
tigkeiten) 

3. Residualer Wohlfahrtsverlust (Abweichung vom Idealzustand zur durchge-
führten Lösung)750 

Ein für beide Wirtschaftssubjekte nutzenmaximierender Vertrag wird erreicht, 
indem es zu einer Minimierung der Agency Costs kommt. 

4.2.2 Erklärungsbeitrag der Prinzipal-Agent-Theorie in Bezug auf 
Öffentlich-Private-Partnerschaften 

Durch die Vielzahl der Auftraggeber-Auftragnehmer-Beziehungen bei ÖPP lässt 
sich die Prinzipal-Agent-Theorie übertragen. Die Prinzipal-Agent-Beziehung ist 
auf mehreren Ebenen darstellbar. Zum einen sind die Bürger die Prinzipale des 
Staates, welcher als Auftraggeber von ÖPP-Projekten für die Verkehrsinfrastruk-
tur zuständig ist. Zum anderen geht der Staat als Prinzipal mit dem privatwirt-
schaftlichen Unternehmen eine Kooperation ein. Budäus/Grüb definierten dazu 
Folgendes: „die Organisation, die eine Aufgabe als PPP auslagert bzw. fremd-
vergibt, agiert als Prinzipal und die Organisation, welche den Auftrag ausführt, 
als Agent.“751 Somit ist die öffentliche Hand der Prinzipal und die Projektgesell-
schaft Agent im Sinne der Prinzipal-Agent-Theorie.752 

 
745 Vgl. Breid (1995), S. 826. 
746 Vgl. Breid (1995), S. 844. 
747 Vgl. Picot et al. (2015), S. 364. 
748 Die Agency Costs berechnen sich wie folgt: Aufwendungen der vertraglich vereinbarten Lö-

sung ./. Vertragskosten bei vollkommenen Informationen. 
749 Vgl. Ross (1973), S. 138; Jensen/Meckling (1976), S. 308. 
750 Vgl. Jensen/Meckling (1976), S. 308. 
751 Budäus/Grüb (2007), S. 260. 
752 Vgl. Välilä (2005), S. 101. 
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Abbildung 35:  Prinzipal-Agent-Hierarchie bei der Zusammenarbeit zwischen öffentlicher Hand und 

privaten Unternehmen753  

Bei der P-A-Theorie versuchen sowohl Prinzipal als auch Agent den eigenen Nut-
zen zu maximieren, daher ist es wichtig, im ersten Schritt die einzelnen Zielset-
zungen bzw. Erwartungen der Beteiligten darzustellen. 

Die Bürger erwarten eine funktionsfähige Infrastruktur, für welche sie Steuern 
zahlen. Diese und auch andere öffentliche Aufgaben sollen effizient und effektiv 
umgesetzt werden.754 Besonders bei ÖPP erwarten die Bürger laut Brede eine 
Entlastung des öffentlichen Haushaltes, da die Finanzierung Teil des ÖPP-Pro-
jektes ist, und damit indirekt keine Mehrbelastung für sie als Steuerzahler.755 

Die Erwartungshaltung bzw. Ziele des Staates sind vielfältig. Zum einen müssen 
sie die Erwartungen der Bürger erfüllen. Wie bereits beschrieben erwarten die 
Bürger eine moderne und funktionsfähige Infrastruktur. Um diesen Anforderun-
gen gerecht zu werden versucht der Staat die Verwirklichung derartiger Projekte 
sicherzustellen.756 Jedoch werden die finanziellen Mittel immer knapper und der 
öffentlichen Hand fehlt auch das Know-how, um die Leistungen ohne Einbindung 
von Dritten zu erbringen. Daher stellt die Kooperation im Rahmen eines ÖPP-
Projektes einen Ausweg aus dem Finanzierungsdilemma dar.757 Dieses Ziel steht 
im Einklang mit dem Primärziel des Staates der Wohlfahrtsmaximierung. Ein 
weiteres Ziel ist für Riebling die Effizienzsteigerung: „Der wichtigste Motivations-
grund für die Konzipierung von PPP-Projekten stellt für die öffentliche Hand die 
Generierung von Effizienzgewinnen dar“758. Der wichtigste Faktor ist hierbei die 
Risikoallokation, da derjenige, der das Risiko am besten steuern kann, dieses 
übernimmt. Ist dies nicht der Fall, kommt es zu überteuerten Risikoprämien. Die 
Outputorientierung, der Wettbewerb und der Lebenszyklusansatz führen zu einer 
weiteren Effizienzsteigerung. Die funktionale Leistungsausschreibung fördert Ef-

 
753 Quelle: Eigene Darstellung.  
754 Vgl. Mühlenkamp (2006), S. 41-45. 
755 Vgl. Brede (2001), S. 46. 
756 Vgl. Budäus/Grüning (1997), S. 56. 
757 Vgl. Oppen/Sack (2008), S. 267. 
758 Riebeling (2009), S. 57. 

Bürger 

Staat 

Privates Unternehmen 

Prinzipal 1 

Agent 1 =  
Prinzipal 2 

Agent 2  



Neue Institutionenökonomik: Prinzipal-Agent-Theorie 117 

 

fizienzvorteile durch Planungsfreiheiten und Innovationsanreize. Die Betrach-
tung über den gesamten Lebenszyklus des Projektes soll dafür sorgen, dass der 
private Partner gut mit den vorhandenen Ressourcen wirtschaftet.759 Weitere 
staatliche Ziele sind die Finanzierungsentlastung (privater Partner trägt zum 
größten Teil die Finanzierung), schnelle Projektrealisierung, positive Effekte für 
die Region (Erhöhung der Standortattraktivität), Organisations- und Prozessent-
lastung (privater Partner kümmert sich um das Projekt).760 

Das Primärziel des privaten Unternehmens liegt in der Gewinnmaximierung, 
denn das Unternehmen unterscheidet laut Brede nicht zwischen ÖPP oder her-
kömmlichen Projekten.761 Jedoch bieten ÖPP laut Oppen/Sack die Möglichkeit 
einer besseren Positionierung gegenüber Wettbewerbern, da diese das fachliche 
Know-how der öffentlichen Hand sowie deren Marktkenntnisse für sich einver-
nehmen können.762 Als weiteres Ziel führt Brede den Imagegewinn für das pri-
vate Unternehmen an. Durch die Zusammenarbeit mit der öffentlichen Hand 
zeigt ein Unternehmen, dass es am Gemeinwohl interessiert ist.763 Bu-
däus/Grüning führen an, dass das Unternehmen sich dadurch unter anderem als 
fairen Arbeitgeber und Geschäftspartner positionieren möchte.764 Weitere Ziele, 
welche durch die Kooperation zustande kommen, können sein: 

 Erhaltung und Ausbau der Wettbewerbsfähigkeit  
 Erweiterung des Tätigkeitsfeldes und Erschließung neuer Geschäftsbereiche 

(Expansion)  
 Nutzung der Zusammenarbeit als Möglichkeit für weitere Aufträge bzw. Ko-

operationen  
 Einflussnahme auf politische Entscheidungsträger und Projektergebnisse765  

Für die öffentliche Hand beginnen die Informationsasymmetrien bereits bei der 
Auswahl des geeigneten Partners, da dieser nicht die strategischen Ziele und Ab-
sichten der Projektgesellschaft kennt. Im Bundesfernstraßenbereich kommt 
hinzu, dass der Wettbewerb auf einige große Baukonzerne beschränkt ist.766 Die 
Funktionsfähigkeit von ÖPP-Projekten wird durch weitere Informationsasym-
metrien eingeschränkt. Hierzu zählen: „[…] verdeckte Eigenschaften der Partner 
(Hidden Characteristics), nicht erkannte Absichten der Partner (Hidden Inten-
tion) und die Gefahr des Handelns zu Lasten des anderen Partners (Hidden Ac-

 
759 Vgl. Riebeling (2009), S. 57-60. 
760 Vgl. Ziekow/Windoffer (2008), S. 50. 
761 Vgl. Brede (2001), S. 47. 
762 Vgl. Oppen/Sack (2008), S. 267-268. 
763 Vgl. Brede (2001), S. 47. 
764 Vgl. Budäus/Grüning (1997), S. 56. 
765 Vgl. Ziekow/Windoffer (2008), S. 51; Budäus/Grüning (1997), S. 56. 
766 Vergleiche Kapitel 2.2.2. 
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tion)“.767 Die tatsächliche Leistungsfähigkeit des privaten Partners kann die öf-
fentliche Hand nur annehmen. Jedoch können die Erwartungen und das Ender-
gebnis divergieren (Hidden Characteristics).768 Beide Partner können die Absich-
ten und Ziele der anderen Vertragspartei nur abschätzen (Hidden Intention). 
Nicht kontrollierbare Tätigkeiten (Hidden Action) können besonders in der Be-
triebsphase auftreten. Hier besteht die Gefahr, dass sich die Partner nicht an die 
vereinbarten Regelungen halten und unkooperativ verhalten.769 

Zur Reduktion dieser asymmetrischen Informationsverteilung ist seitens der öf-
fentlichen Hand das, oftmals in der Praxis kritisierte, strukturierte Vergabever-
fahren notwendig. Durch das Auswahlverfahren kann der Prinzipal herausfin-
den, welche Eigenschaften der Agent im Sinne der Fachkunde, Zuverlässigkeit 
und Leistungsfähigkeit vorweisen kann.770 Zur Vermeidung von Hidden Infor-
mation und Hidden Action findet ein ständiger Austausch und Controllingpro-
zess zwischen Agent und Prinzipal statt. Hinzu kommt durch das Verfügbar-
keitsmodell eine weitere Anreizstruktur hinzu, die dem Prinzipal helfen soll In-
formationsasymmetrien zu verringern.771 

Weitere Informationsasymmetrien können aber auch innerhalb der Projektge-
sellschaft existieren. Jede handelnde Person in der Projektgesellschaft kann Aus-
wirkungen auf die Handlungen anderer Personen oder auf die Organisation ha-
ben. Somit stellt die Wahl der passenden Partner eine wichtige Rolle dar. Fol-
gende Abbildung stellt die weiteren Informationsasymmetrien dar: 

 

Abbildung 36:  Prinzipal-Agent-Beziehungen in ÖPP-Projektgesellschaften772 

 
767 Budäus/Grüb (2007), S. 261.  
768 Vgl. Budäus/Grüning (1997), S. 58. 
769 Vgl. Budäus/Grüning (1997), S. 59. 
770 Vergleiche Kapitel 2.3.5. 
771 Vergleiche Kapitel 2.4.5. 
772 Quelle: Eigene Darstellung. 
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Innerhalb des privaten Sektors existieren unterschiedliche Ziele und asymmetri-
sche Informationen zwischen den verschiedenen Stakeholdern der Projektgesell-
schaft. Zum einen existieren diese zwischen den Shareholdern der Privatunter-
nehmen (Prinzipal) und dem Manager des Privatunternehmens (Agent)773, zum 
anderen zwischen Finanzier (Prinzipal) und Projektgesellschaft (Agent), da diese 
nicht die Absichten, Eigenschaften und Anstrengungen des Agenten erkennen 
können, das Fremdkapital zurückzuzahlen. Weitere asymmetrische Informati-
onsverteilungen liegen zwischen Projektgesellschaft (Prinzipal) und Subunter-
nehmer (Agenten) vor. Auch hier finden sich die Problemfelder der Prinzipal-
Agent-Theorie wieder. „Zur Handhabung dieser Informationsasymmetrien und 
zum Schutz gegen deren Folgen bedarf es aus Sicht jedes Partners […] eines pro-
fessionellen Vertrags- und Prozessmanagements.“774 

4.2.3 Erklärungsbeitrag der Prinzipal-Agent-Theorie in Bezug auf 
Genossenschaften 

In einer Genossenschaft existieren, wie in der folgenden Abbildung ersichtlich, 
ebenfalls verschiedene Prinzipal-Agent-Beziehungen:  

 
Abbildung 37:  Prinzipal-Agent-Beziehungen in Genossenschaften775 

Auch innerhalb der Genossenschaften gilt, dass jede Partei seinen eigenen Nut-
zen maximieren möchte. Daher müssen auch hier die Zielsetzungen bekannt 
sein. Die Mitglieder erwarten durch den Beitritt in eine Genossenschaft eine För-
derung gemäß Förderauftrag.776 Hier kann auf die verschiedenen Dimensionen 
des Member Values verwiesen werden.777 Der Aufsichtsrat hat das Ziel, den Vor-

 
773 Vgl. Välilä (2005), S. 101. 
774 Budäus/Grüb (2007), S. 267. 
775 Quelle: Eigene Darstellung. 
776 Vgl. Runkel (2003), S. 31. 
777 Vgl. Theurl (2005), S. 137. 

Prinzipal 1 

Agent 1  

Mitglieder 

Aufsichtsrat 

Vorstand 

Prinzipal 2 

Agent 2 =  
Prinzipal 3 

Agent 3  



120 ÖPP und Genossenschaften aus Sicht ausgewählter theoretischer Persepektiven 

 

stand bei seiner Geschäftstätigkeit so gut wie möglich zu überwachen. 778 Die 
individuellen Ziele der Aufsichtsratsmitglieder sind unbekannt. Die Förderung 
der Mitglieder durch die ordnungsgemäße Führung der Genossenschaft ist das 
primäre Ziel des Vorstandes.779 Die persönlichen Ziele des Vorstandes sind auch 
hier unbekannt. 

Die diversen Prinzipal-Agent-Beziehungen resultieren aus den bereits erläuter-
ten Informationsasymmetrien, welche sich wie folgt auf Genossenschaften über-
tragen lassen: innerhalb der Genossenschaft existieren diverse Unsicherheiten 
bezüglich des Verhaltens des Vorstandes, aber auch in Bezug auf andere Mitglie-
der. Dies kann unter Umständen dazu führen, dass die Attraktivität einer Mit-
gliedschaft sinkt und neue Mitglieder ausbleiben. Des Weiteren kann es zu einer 
sinkenden Beteiligung der Mitglieder innerhalb der Genossenschaft kommen.780  

Die erste Prinzipal-Agent-Beziehung besteht zwischen den Mitgliedern einer Ge-
nossenschaft und dem Vorstand. Die Mitglieder (Prinzipale) beauftragen den 
Vorstand (Agent) mit der Geschäftsführung. Der Vorstand verfügt über einen In-
formationsvorsprung, wodurch die Mitglieder in der Lage sind, die Leistungen 
des Vorstandes vollständig zu beurteilen. Bei der Wahl des Vorstandes sind den 
Mitgliedern die Eigenschaften und Leistungsfähigkeit des Vorstandes nicht voll-
umfänglich bekannt. Dies kann dazu führen, dass der Vorstand seinen Aufgaben 
(u. a. Erfüllung des Förderzieles) aufgrund von verborgenen Eigenschaften nicht 
nachkommen kann.781 Hinzu kommt, dass den Mitgliedern nicht bekannt ist, 
welche verborgenen Absichten der Vorstand hat und ob dieser seine Handlungs-
spielräume opportunistisch ausnutzt.782 Einige Anstrengungen des Vorstandes 
zur Zielerreichung bleiben den Mitgliedern verborgen, da diese sie nicht be-
obachten können.783 Problematisch wird dies bei der Erfüllung des Fördererfolgs-
zieles, da dieser auch von äußeren Faktoren beeinflusst wird und daher schwer 
messbar ist.784 Die zweite Prinzipal-Agent-Beziehung besteht zwischen den Mit-
gliedern und dem Aufsichtsrat einer Genossenschaft. Die Mitglieder der Genos-
senschaft (Prinzipale) beauftragen den Aufsichtsrat (Agent) mit der Kontrolle des 
Vorstandes. Auch hier besteht die Gefahr, dass die Mitglieder des Aufsichtsrates 
aufgrund von fehlender Leistungsfähigkeit nicht in der Lage sind den Vorstand 
gemäß ihren Aufgaben zu kontrollieren.785 Die dritte Prinzipal-Agent-Beziehung 
besteht zwischen dem Aufsichtsrat und dem Vorstand einer Genossenschaft: Der 

 
778 Vgl. § 36 GenG. 
779 Vgl. Beuthien et al. (2008), S. 40-41. 
780 Vgl. Rössl (2002), S. 48-49. 
781 Hidden Action. 
782 Vgl. Kräkel (2015), S. 355-356. 
783 Hidden Action. 
784 Vgl. Lamprecht/Donschen (2006), S. 21-22. 
785 Vgl. Kräkel (2015), S. 355-356. 
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Aufsichtsrat (Prinzipal) überwacht den Vorstand (Agent). Die Mitglieder des Auf-
sichtsrates können nur eingeschränkt von dem Genossenschaftsergebnis auf die 
Bemühungen des Vorstandes zur Erreichung der Ziele schließen. Aufgrund feh-
lender Spezialkenntnisse können sie nur die Aktivitäten des Vorstandes beobach-
ten, jedoch nicht beurteilen.786 Dies kann dazu führen, dass der Aufsichtsrat 
nicht immer abschätzen kann, ob der Vorstand zur Erfüllung des Förderauftrages 
die beste Investitionsalternative gewählt hat oder ob dieser opportunistisch ge-
handelt hat.787  

4.3 Entscheidungstheorie: Spieltheorie  

Die Entscheidungstheorie (auch Entscheidungslehre) widmet sich dem Entschei-
dungsverhalten von Individuen, Gruppen und Organisationen. Demnach han-
delt es sich bei der Entscheidungstheorie um die „[…] logischen und empirischen 
Analysen des rationalen oder intendiert rationalen Entscheidungsverhaltens“.788 
Je nach Forschungsziel wird in normative (bzw. präskriptive) und deskriptive Ent-
scheidungstheorie unterschieden. Die normative Entscheidungstheorie unter-
sucht, wie rationale Entscheidungen getroffen werden sollten. Hingegen befasst 
sich die deskriptive Entscheidungstheorie mit dem Entscheidungsprozess.789 Im 
Folgenden wird die normative Entscheidungstheorie weiter verfolgt.790 Wie auch 
in der NIÖ baut die Entscheidungstheorie auf dem Axiom der „Rationalität“ auf. 
Rationales Verhalten bedeutet demnach, dass ein Individuum versucht, aus den 
ihm offenstehenden Handlungsmöglichkeiten seinen größtmöglichen Nutzen 
zu ziehen.791 Für die Realisierung „bestimmter Ziele“ kann ein Individuum auf 
ein Entscheidungsmodell zurückgreifen. Mit dessen Hilfe kann eine Strategie 
zur Zielerreichung definiert werden.792 Die klassische Entscheidungstheorie un-
terscheidet zwischen Entscheidungsmodellen unter Sicherheit und unter Unsi-
cherheit.  

 
786 Hidden Information. 
787 Vgl. Lamprecht/Donschen (2006), S. 21-22. 
788 Bamberg/Coenenberg (1988), S. 376. 
789 Vgl. Bamberg et al. (2012), S. 3-4. 
790 Einen aktuellen Überblick über die Entwicklungen in der deskriptiven Entscheidungstheorie 

bei Unsicherheit liefert Starmer (2000). 
791 Vgl. Dixit et al. (2014) S. 29-30.  
792 Vgl. Bamberg et al. (2012), S. 15. 
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Abbildung 38:  Gliederung der Entscheidungstheorie793 

Entscheidungen unter Sicherheit bedeutet, dass das Individuum seine Entschei-
dung bei vollständiger Kenntnis der Umweltbedingungen trifft.794 Dem Akteur 
sind „[…] alle exogen vorgegebenen Tatsachen, die in Wechselwirkung mit der 
Handlung stehen sowie die Art des Wechselwirkungsprozesses bekannt, so kann 
er jeder Handlungsoption ein bestimmtes Ergebnis zuordnen.“795 Das bedeutet, 
jede Handlung führt zu einem eindeutig bestimmbaren Ergebnis. Bei Entschei-
dungen unter Unsicherheit wird das Ergebnis nicht nur durch die eigenen Hand-
lungen des Individuums bestimmt, sondern ist auch von anderen Faktoren ab-
hängig.796 Es ist zwischen zwei Arten von Unsicherheit zu unterscheiden: Risiko 
und Ungewissheit.797 In einer Risikosituation sind die verschiedenen möglicher-
weise eintretenden Umweltsituationen und deren Wahrscheinlichkeitseintritt 
bekannt bzw. abschätzbar.798 Entscheidungen bei Ungewissheit werden getrof-
fen, wenn nur die möglichen eintretenden Umweltsituationen ohne deren Wahr-
scheinlichkeitsverteilung bekannt sind.799 Ähnlich sind die Entscheidungen, bei 
denen das Ergebnis nicht nur vom Individuum, sondern auch von den Entschei-
dungen weiterer Personen abhängt. Dies bedeutet, weder die Entscheidungen 
Anderer noch deren Eintrittswahrscheinlichkeit sind bekannt. Bei diesen Ent-
scheidungen unter Unsicherheit wird sich in der Spieltheorie wiedergefunden. 
„Die Spieltheorie ist eine mathematische Methode, die das rationale Entschei-

 
793 Quelle: Nash (1953), S. 128-129. 
794 Vgl. Bössmann (1968), S. 236. 
795 Behnke (2013), S. 17. 
796 Vgl. Behnke (2013), S. 23. 
797 Vgl. Knight (2006), S. 20. 
798 Vgl. Bössmann (1968), S. 237. 
799 Vgl. Knight (2006), S. 20. 



Entscheidungstheorie: Spieltheorie 123 

 

dungsverhalten in sozialen Konfliktsituationen ableitet, in denen der Erfolg des 
Einzelnen nicht nur vom eigenen Handeln, sondern auch von den Aktionen an-
derer abhängt.“800 Die Spieltheorie teilt sich in zwei Zweige: kooperative Spielthe-
orie (handelnde Akteure können bindende Verträge abschließen) und nichtko-
operative Spieltheorie (handelnde Akteure können keine bindenden Verträge 
schließen).801 In der kooperativen Spieltheorie existieren verpflichtende Verträge 
(bspw. Vereinbarungen, Versprechungen), welche durch Vertrauen oder auch 
Sanktions- oder Durchsetzungsmechanismen einzuhalten sind. Laut Nash 
bedeutet dies, dass „[…] the players may communicate and form coalitions which 
will be enforced by an umpire“802. Alle Akteure halten die vertragliche Einigung 
ein, sodass das Ergebnis vorhersehbar ist.803 Das Ziel der kooperativen Spielthe-
orie ist die Erreichung eines optimalen Vertragsergebnisses für alle Beteiligten 
hinsichtlich der Maximierung der eigenen Auszahlung durch Kooperationen. Die 
Umsetzungsstrategie selbst steht nicht im Vordergrund.804 Bei nichtkooperati-
ven Spielen können die Akteure zwar Vereinbarungen treffen, jedoch gibt es 
keine Garantie, dass sich die anderen Beteiligten an diese halten.805 Somit besteht 
eine Unsicherheit bezüglich des Verhaltens der Anderen.  

4.3.1 Grundlagen der Spieltheorie 

Die bekanntesten Vertreter der Spieltheorie sind Neumann und Morgenstern mit 
ihrer im Jahr 1944 erschienen Ausführung „The Theory of Games and Economic 
Behavior“.806 „Gegenstand der Spieltheorie ist die systematische Modellierung 
und Analyse von Interaktionsbeziehungen rational handelnder Akteure (Spieler) 
vor dem Hintergrund eines zuvor definierten Modellrahmens.“807 Die Spieltheo-
rie hat ihren Ursprung in Gesellschaftsspielen808 (bspw. Poker, Mühle, Schach 
usw.)809, da auch hier der Spielausgang abhängig ist vom Verhalten der Spielteil-
nehmer und vom Zufall.810 Mithilfe mathematischer Modelle wird versucht dies 

 
800 Güth/Ockenfels (2004), S. 2732. 
801 Vgl. Winter (2015), S. 10-11. 
802 Nash, (1951), S. 295. 
803 Vgl. Winter (2015), S. 199. 
804 Vgl. Welge/Al-Lahma (2012), S. 68. 
805 Vgl. Welge/Al-Lahma (2012), S. 68. 
806 Einige Forscher, u. a. Cournot, Antoine Augustin (1838), Bertrand, Joseph Louis François 

(1883), Freiherr von Stackelberg, Heinrich (1934), nutzten teilweise spieltheoretische Ansätze, 
welche sie auf Einzelfälle übertrugen. Jedoch entwickelten sie keine explizite Spieltheorie. 

807 Welge/Al-Lahma (2012), S. 63. 
808 Morgenstern verweist hier auf die „Theorie der Spiele“, welche ihre Entstehung in 

Neumann, John von (1928): „Zur Theorie der Gesellschaftsspiele“ in: Mathematische Anna-
len, Bd. 100, Princeton hat. 

809 Die Spieltheorie befasst sich mit strategischen Spielen und inkludiert nicht Glücksspiele 
oder Geschicklichkeitsspiele, vgl. Behnke (2013), S. 10-11. 

810 Vgl. Morgenstern (1950), S. 117. 
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abzubilden. Dabei gibt es einen sehr engen Bezug zur Wahrscheinlichkeitsrech-
nung, da viele unsichere Faktoren aufgrund von unvollständigen Informationen 
vorliegen.811  

Auch die Spieltheorie basiert auf der Grundannahme, dass ein Individuum (Spie-
ler812) nach einem Maximum an Nutzen strebt.813 Stehen demnach mehrere 
Spieler in einer Beziehung miteinander (Spiel814), bemüht sich jeder seinen ma-
ximalen Vorteil zu sichern. Dadurch kann es zu Interessenkonflikten kommen 
und der Spieler ist vom Verhalten anderer Spielteilnehmer abhängig.815 Dies be-
deutet, die Spieltheorie ist eine Theorie optimaler Entscheidungen interdepen-
denter Akteure. Sie stellt Methoden bereit, wie gute Entscheidungen getroffen 
werden können. Denn die Entscheidung von Spieler A beeinflusst das Wohlbe-
finden bzw. den Nutzen von Spieler B und umgekehrt.816 In einer solchen stra-
tegischen Entscheidungssituation ist laut Holler/Illing allen Spielern diese Inter-
dependenz bewusst, sodass jeder Spieler dies bei seinen Entscheidungen berück-
sichtigt.817 Die Analyse von strategischen Entscheidungssituationen und damit 
die Lösung der Interdependenzproblematik818 ist Gegenstand der Spieltheorie. 
Mit ihr lassen sich somit Entscheidungssituationen modellieren und untersu-
chen, wie sich die an der Entscheidungsfindung beteiligten Personen (Spieler ge-
nannt) bei gegebenen Bedingungen entscheiden werden, um den maximalen 
Vorteil zu erlangen. In diesem Zusammenhang ist auch immer die mögliche 
Entscheidung der jeweils anderen Spieler zu berücksichtigen.  

Es wird grundsätzlich zwischen sequenziellen (auch: dynamischen oder runden-
basierten) Spielen und nicht-sequenziellen Spielen unterschieden (auch: stati-
sche bzw. simultane Spiele).819 Bei den sequenziellen Spielen treffen die Spieler 
ihre jeweiligen Entscheidungen nacheinander und nicht wie bei nicht-sequenzi-
ellen Spielen im gleichen Moment. Bei nicht-sequentiellen Spielen handeln alle 
Spieler gleichzeitig. Hier verfügen die Spieler über vollständige Informationen, 
was bedeutet, dass alle bisherigen Entscheidungen der Mitspieler bekannt sind. 
Ein Spieler kann bereits zu Beginn eines Spieles seine Strategie festlegen und 
diese verfolgen.820 Ein bekanntes Beispiel hierfür ist die Teilnahme an einer öf-
fentlichen Ausschreibung.821 Die Akteure wissen, dass auch andere ein Angebot 

 
811 Vgl. Morgenstern (1950), S. 119. 
812 Handelnde Akteure werden in der Spieltheorie als „Spieler“ bezeichnet. 
813 Vgl. Morgenstern (1950), S. 114. 
814 Ein Spiel ist definiert als interdependente Entscheidungssituation. 
815 Vgl. Morgenstern (1950), S. 116. Eine Definition spieltheoretischer Entscheidungssituationen 

befindet sich u. a. in Holler/Illing (2006), S. 1. 
816 Vgl. Winter (2015), S. 9-10. 
817 Vgl. Holler/Illing (2006), S 1.  
818 Vgl. Welge/Al-Lahma (2012), S. 63. 
819 Vgl. Winter (2015), S. 31 sowie S. 89; Riechmann (2014), S. 21 sowie S. 47. 
820 Vgl. Welge/Al-Lahma (2012), S. 64-65.  
821 Vgl. Wirl (2005), S. 260.  
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unterbreiten, sie wissen jedoch nicht welches. Unvollständige Informatio-
nen können auch bei nicht-sequienziellen Spielen vorherrschen, die Auszahlun-
gen der beteiligten Spieler sind nicht exakt bekannt. Mit der Analyse des zufälli-
gen Verhaltens der Spieler befasst sich die sog. "Bayes-Regel".822 Hier wird im 
Nachhinein die Wahrscheinlichkeit unter der Berücksichtigung gegebener Be-
dingungen (a posteriori Wahrscheinlichkeit) berechnet.823 Anwendung findet das 
Konzept der nicht-sequienziellen Spielen mit imperfekten Informationen bei-
spielsweise bei der "Vickery- Auktion".824  

Bei sequenziellen Spielen handeln die Spieler alle nacheinander und reagieren 
auf die Entscheidungen der beteiligten Spieler. Das bedeutet, die Akteure müssen 
aufgrund von unvollständigen Informationen sukzessive auf die Spielzüge ihrer 
Mitspieler eingehen.825 Bei einer imperfekten Informationsverteilung in sequen-
ziellen Spielen besitzen die einzelnen Spieler keine vollständigen Informationen 
über die Bedingungen der anderen Spieler (z.B. beim Kartenspiel Skat, bei wel-
chem die Kartenverteilung der anderen Spieler den einzelnen Spielern nicht be-
kannt ist), hingegen besitzen bei einer perfekten Informationsverteilung alle Spie-
ler auch das Wissen über die Bedingungen der anderen Spieler (z.B. beim 
Schach). Finden bei sequenziellen Spielen alle Spieler eine Strategie, welche auf-
grund der Entscheidungen der jeweils anderen Spieler nicht verändert werden 
muss, so entsteht ein Nash-Gleichgewicht. Dieses ist also erreicht, sobald es sich 
für keinen Spieler lohnt (im Sinne von, dass sich dadurch ein verhältnismäßig 
besserer Ertrag für ihn ergeben würde) einseitig von seiner Strategie abzuwei-
chen.826 Bei einem imperfekten Spiel ist dies allerdings nicht von vorneherein 
analysierbar. Die Spieler müssen in diesem Fall anhand von Wahrscheinlichkeits-
berechnungen Annahmen über die Strategien der anderen Spieler treffen (sog. 
beliefs827). Selten hat beobachtet, dass es bei sequenziellen Spielen mit perfekter 
Information, die zur Verdeutlichung meist als Entscheidungsbaum mit Knoten 
für die jeweiligen Entscheidungssituationen der einzelnen Spieler dargestellt wer-
den (Extensivform), zu unglaubwürdigen Nash-Gleichgewichten kommen kann, 
welche ebenfalls auszuschließen sind, um eine sog. Teilspielperfektheit828 zu er-
reichen (ein Teilspiel eines extensiven Spieles ist der gesamte Teilabschnitt inner-

 
822 Diese Regel wurde nach dem englischen Mathematiker und Pfarrer Thomas Bayes benannt. 
823 Vgl. Winter (2015), S. 151-153. 
824 Bei dieser sog. Zweitpreisauktion erhält der Höchstbietende den Zuschlag. Jedoch muss er 

nicht den eigenen Angebotspreis zahlen, sondern nur den Preis des zweithöchsten Gebots. 
Damit sollen die Bieter ihre tatsächliche Zahlungsbereitschaft offenlegen. 

825 Vgl. Winter (2015), S. 161. 
826 Vgl. Holler/Illing (2006), S. 57-58; Berninghaus et al. (2010), S. 23-28. 
827 In der Spieltheorie hat sich statt des Begriffes "Wahrscheinlichkeitseinschätzung" der das 

englische Wort "Belief" verbreitet. 
828 Teilspielperfektheit ist ein Lösungskonzept, welches berücksichtigt, dass Nash-Glei-

chgewichte die auf unglaubwürdige Drohungen oder zeitinkonsistente Pläne enthalten zu 
eliminieren sind; vgl. Rieck (2007), S. 217-219; Winter (2015), S. 101. 
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halb eines Spielbaums der von einem Entscheidungsknoten abgeht). Dies ge-
schieht in der Regel durch die Rückwärtsinduktion.829 Da der Ausschluss von un-
glaubwürdigen Nash-Gleichgewichten durch Rückwärtsinduktion bei unvollstän-
diger Information aber versagt, muss hier gem. Harsayani durch die Ergänzung 
des Spielers "Natur", welcher zu Beginn des Spiels durch einen Zufallszug die 
Typen und Eigenschaften der Spieler definiert, ein Spiel mit vollständiger, aber 
imperfekter Informationslage (= mindestens ein Spieler hat nicht alle Informati-
onen) modelliert werden (Harsayani-Transformation). Innerhalb dieses Modells 
lassen sich unglaubwürdige Nash-Gleichgewichte unter Verwendung des Perfekt 
Bayesschen Gleichgewichts830 ausschließen. Dafür sind von den Spielern be-
stimmte Strategien zu entwickeln und systematische Annahmen zu treffen, wel-
che mehrere Forderungen erfüllen. Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um 
die folgenden vier Forderungen:  

 Forderung 1:   
Jeder Spieler muss einen Belief besitzen, an welchem Knoten er sich befin-
det.  

 Forderung 2:   
Ausgehend von diesen Einschätzungen verhalten sich die Spieler sequentiell 
rational. Das bedeutet, jeder Spieler führt die bestmöglichen Züge aus.  

 Forderung 3:    
Auf dem Gleichgewichtspfad des Entscheidungsbaums werden die Einschät-
zungen entsprechend des Satzes von Bayes gebildet.   

 Forderung 4:   
Außerhalb des Gleichgewichtspfades („off-equilibrium“) werden die Ein-
schätzungen sofern möglich entsprechend des Satzes von Bayes gebildet  
Werden alle diese Forderungen erfüllt gilt ein Perfekt Bayessches Gleichge-
wicht als gegeben.831  

Generell stellen strategische Entscheidungssituation eine Konfliktsituation dar, 
weil die Handlungen anderer die eigene Zielerreichung bestimmen, lassen sich 
laut Bamberg/Coenenberg die Spiele nach dem Umfang der Konfliktsituation unter-
teilen: Spiele mit sehr gegensätzlichen Interessen der Spieler bergen eine extreme 
Konfliktsituation.832 Der Gewinn des einen Spielers ist gleichzeitig der Verlust des 

 
829 Bei der Rückwärtsinduktion wird ausgehend vom letzten Knoten (anstatt wie üblich ausge-

hend vom ersten Knoten) des Entscheidungsbaums der Pfad gesucht, welcher zur maxmia-
len Auszahlung eines Spielers führt; vgl. dazu Winter (2015), S. 90-98. 

830 Die theoretische Basis des perfekt bayesschen Gleichgewichts bildet der „Satz von Bayes“, 
welcher innerhalb der Wahrscheinlichkeitsrechnung eine Möglichkeit gibt, mathematische 
Schlussfolgerungen zum Eintreffen zweier stochastisch abhängiger Ereignisse aus den Ein-
zelwahrscheinlichkeiten und den bedingten Wahrscheinlichkeiten zur Lösungsfindung zu 
ziehen; vgl. Riechmann (2014), S. 76; Rieck (2007), S. 279. 

831 Vgl. Rieck (2007), S. 247-248; Holler/Illing (2006), S. 79-80. 
832 Als Beispiel dient das Konstantsummenspiel.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Satz_von_Bayes
https://de.wikipedia.org/wiki/Satz_von_Bayes
https://de.wikipedia.org/wiki/Satz_von_Bayes
https://de.wikipedia.org/wiki/Satz_von_Bayes
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anderen. Eine Kooperation würde die Situation der Spieler nicht verbessern. Im 
Gegensatz dazu stehen Spiele, bei denen sich die Interessen der Spieler teilweise 
überlappen. Trotz des Konfliktverhaltens kann das übergeordnete Ziel durch eine 
Kooperation besser erreicht werden. Beispiele hierfür sind das Feiglingsspiel (Chi-
cken Game)833 sowie der Kampf der Geschlechter (Battle of the sexes)834.835 Das 
bekannteste Spiel ist das Gefangenendilemma bzw. Prisoner’s Dilemma836.  

Exkurs: Gefangenendilemma: 
„Zwei Verdächtige werden in Einzelhaft genommen. Der Staatsanwalt ist sich 
sicher, dass sie beide eines schweren Verbrechens schuldig sind, doch verfügt er 
über keine ausreichenden Beweise, um sie vor Gericht zu überführen. Er weist 
jeden Verdächtigen darauf hin, dass er zwei Möglichkeiten hat: das Verbrechen 
zu gestehen oder aber nicht zu gestehen. Wenn beide nicht gestehen, dann, so 
erklärt der Staatsanwalt, wird er sie wegen ein paar minderer Delikte wie illegalem 
Waffenbesitz anklagen, und sie werden eine geringe Strafe bekommen. Wenn 
beide gestehen, werden sie zusammen angeklagt, aber er wird nicht die Höchst-
strafe beantragen. Macht einer ein Geständnis, der andere jedoch nicht, so wird 
der Geständige nach kurzer Zeit freigelassen, während der andere die Höchststrafe 
erhält."837 Die beiden Verbrecher können sich während eines Verhöres nicht bera-
ten und sind vor folgende Wahlmöglichkeiten gestellt:838 

 Beide schweigen, dann erfolgt eine Anklage wegen verbotenen Waffenbesitzes. 
Die Folge wäre eine kurze Freiheitsstrafe für ein Jahr. 

 Gesteht einer alleine, tritt dieser als Kronzeuge auf und erhält eine Freilas-
sung. Der andere muss für fünf Jahre ins Gefängnis. 

 Gestehen beide Verbrecher gleichzeitig, verfällt der Kronzeugenbonus und sie 
erhalten eine Haftstrafe von drei Jahren.839 

Gemäß Spieltheorie wird jeder Spieler versuchen seinen eigenen ökonomischen 
Erfolg zu maximieren. Die folgende Tabelle zeigt eine Auszahlungsmatrix, bei 
der die Spieler die Wahl zwischen einer Kooperationsstrategie oder einer nichtko-
operativen Strategie hat.  

 
833 Bei dem Feiglingsspiel fahren zwei Sportwagen mit überhöhter Geschwindigkeit aufeinan-

der zu. Der Verlierer des Spieles ist derjenige, der ausweicht (Feigling). Kommt es zu kei-
nem Ausweichmanöver, haben beide Spieler gewonnen. Durch den Zusammenprall sind 
jedoch beide gestorben und ziehen keinen persönlichen Nutzen aus dem Gewinn. 

834 Beim Kampf der Geschlechter möchten zwei Spieler (Mann und Frau) einen gemeinsamen 
Abend verbringen. Jedoch vergessen beide Spieler sich über den Ort zu einigen (zur Aus-
wahl stehen ein Fußballspiel oder ein Konzert). Unabhängig voneinander müssen sich nun 
die Spieler entscheiden. Der Mann präferiert das Fußballspiel, die Frau das Konzert. 

835 Vgl. Bamberg et al. (2012), S. 160-161. 
836 Vgl. Ortmanns/Albert (2008), S. 76-78; Riechmann (2014), S. 42. 
837 Luce/Raiffa (1957) S. 95. 
838 Vgl. Bamberg et al. (2012), S. 178. 
839 Vgl. Ortmanns/Albert (2008), S. 76; Axelrod (2000), S. 7-8.  
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Tabelle 13: Spielmatrix zum Gefangenendilemma 

  Spieler 2  

Spieler 1 

 gestehen leugnen  

gestehen -3; -3  0; -5  

leugnen -5; -0 -1; -1  

Geht Spieler 1 davon aus, dass Spieler 2 die Tat leugnet, ist es für Spieler 1 besser 
zu gestehen, da dieser aufgrund des Kronzeugenbonus freigelassen wird. Würde 
allerdings Spieler 2 die Tat gestehen, so ist es für Spieler 1 besser ebenfalls zu ge-
stehen, da dies seine Haftstrafe von fünf auf drei Jahre reduziert. Beide Spieler 
besitzen eine dominante Strategie „gestehen“, damit stellt dies auch das Gleichge-
wicht des Spiels dar.840 Jedoch würde für beide Spieler die Strategie „leugnen“ zu 
einem besseren Ergebnis führen. Das bedeutet, die individuelle Rationalität führt 
für beide zu einem schlechteren Ergebnis (Haftstrafe von drei Jahren anstelle von 
einem Jahr). Dies stellt das Grundproblem des Gefangenendilemmas und aller 
anderen sozialen Dilemmas dar.841  

„Das Gefangenendilemma findet sich in zahlreichen wirtschaftlichen Konstella-
tionen […] und im Rahmen von Kooperationsbeziehungen.“842 Die Problematik 
des Gefangenendilemmas kann somit auf jede Kooperation bzw. Teambeziehung 
übertragen werden.843 Welge/Al-Lahma skizzieren das Gefangenendilemma auf 
Kooperationen844 in strategischen Allianzen.845 Axelrod846 untersuchte iterative 
Gefangenendilemmasituationen. Dabei kam er zu dem Ergebnis, dass die „Tit 
for Tat“-Strategie847 unter bestimmten Bedingungen zu einer stabilen Koopera-
tion führen kann. Diese Bedingungen sind laut Axelrods Ausführungen: Lang-
fristige Kooperation, Generierung hoher zukünftiger Erträge aus der Koopera-
tion, Kenntnisse und Erfahrungen mit dem Kooperationspartner, geringe Anzahl 
an Kooperationspartnern sowie eine hohe Transparenz.848 

 
840 Das Nash-Gleichgewicht beschreibt den Zustand eines strategischen Gleichgewichts. Kein 

Spieler kann sich durch einen Wechsel der Strategie verbessern, wenn der andere bei seiner 
Strategie bleibt. Das Nash-Gleichgewicht geht auf die im Jahr 1950 veröffentlichte Disserta-
tion „Non-cooperative games“ von John Forbes Nash zurück.  

841 Vgl. Axelrod (2000), S. 7-8; Ortmanns/Albert (2008), S. 76-77; Riechmann (2014), S. 42-43. 
842 Peukert (2018). 
843 Vgl. Bamberg et al. (2012), S. 178. 
844 Vgl. Anhang B. 
845 Vgl. Welge/Al-Lahma (2012), S. 72-73. 
846 Axelrod, R. ist einer der bekanntesten Vertreter der experimentellen Spieltheorie. 
847 Wie Du mir, so ich Dir – Aug´ um Aug, Zahn um Zahn. Bei der „Tit for Tat“-Strategie verhält 

sich ein Spieler zunächst kooperativ („freundlich“) und handelt danach genauso wie der an-
dere Spieler. Verhält sich dieser nicht kooperativ („unfreundlich“) so reagiert der erste Spieler 
ebenfalls unfreundlich. Vgl. Sieg (2005), S. 44-47. 

848 Vgl. Axelrod (1984), S. 59-66. 
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4.3.2 Erklärungsbeitrag der Spieltheorie in Bezug auf Öffentlich-
Private-Partnerschaften 

Öffentlich-Private-Partnerschaften stellen, wie bereits erläutert, eine Kooperati-
onsbeziehung zwischen öffentlicher Hand und privaten Partnern dar. Darüber 
hinaus existieren auch innerhalb der Projektgesellschaft Kooperationsbeziehun-
gen zu den einzelnen teilnehmenden Unternehmen. Daher lassen sich die Über-
legungen der Spieltheorie auch auf ÖPP übertragen. Im Folgenden werden beide 
Kooperationsbeziehungen dargestellt. 

 
Abbildung 39:  Kooperationsbeziehungen bei ÖPP849 

Kooperationsbeziehung 1: Öffentliche Hand – Projektgesellschaft  

Für die Entstehungsbedingungen für ÖPP und damit die Zusammenarbeit zwi-
schen öffentlicher Hand und Projektgesellschaft stellen Spiele mit partieller In-
teressensüberlappung eine passende Ausgangssituation dar. Roggencamp unter-
suchte u. a. in ihrer Forschung, warum sich die Beteiligten bei ÖPP kooperativ 
verhalten.850 Als Ausgangssituation diente hierbei die nichtkooperative Spielthe-
orie, in der ÖPP als soziales Dilemma betrachtet wurden. Zur Lösung der Dilem-
masituation muss vermieden werden, dass die Akteure als Trittbrettfahrer851 auf-
treten. Durch unendliche Spielsituationen (iterative Spiele) lässt sich die Tritt-
brettfahrerproblematik nicht lösen, jedoch stellt eine Kooperation für beide  
Spieler eine teilperfekte Strategie dar. Die Beteiligten sollen sich durch motivati-
ons-852 und regelorientierte853 Ansätze an kooperatives Verhalten gebunden füh-
len. Partnerschaftliches Verhalten kann unter folgenden Bedingungen gewähr-

 
849 Quelle: Eigene Darstellung. 
850 Vgl. Roggencamp (1999), S. 22. 
851 Die Beteiligten würden von ÖPP profitieren, ohne im Gegenzug eine Leistung erbringen zu 

müssen. Begünstigend wirkt sich die Anonymität auf das Verhalten eines Trittbrettfahrers 
auf, da dieser nicht als solcher identifiziert werden kann. 

852 Motivationsorientierte Lösungen sind auf laut Roggencamp auf lokale Kontextbedingungen 
zurückzuführen. Es soll die Bereitschaft zur Kooperation befördert werden.  

853 Regelorientierte Lösungen sind Verpflichtungen, die zur Kooperation führen, Grundlage 
hierfür sind bestimmte Vereinbarungen. 

Kooperationsbeziehung 2 
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leistet werden: endogene Sanktionsmechanismen, hohe Stabilitätserwartungen 
sowie eine starke wechselseitige Abhängigkeit.854 Durch die Anwendung der „Tit 
for Tat“-Strategie ergibt sich eine wechselseitige Abhängigkeit der Akteure, denn 
jedes unkooperative Verhalten wird mit dem gleichen Verhalten bestraft. 
Dadurch entsteht ein endogener Sanktionsmechanismus. Die Überwachungs-
möglichkeit der Beteiligten ist abhängig von der Gruppengröße und Kontakt-
dichte. Je größer die Anzahl der beteiligten Akteure ist, desto mehr nimmt die 
wechselseitige Kontrollmöglichkeit855 ab.856 Die hohe Stabilitätserwartung ergibt 
sich aus der Geschlossenheit der Gemeinschaft. Durch hohe Austrittskosten und 
hohe Ein- bzw. Zuwanderungskosten können erhöhte Fluktuationsquoten ver-
hindert werden, was zur Stabilität einer Gemeinschaft beiträgt.857 Kommunizie-
ren kooperationswillige Individuen bezüglich der vorhandenen Dilemmasitua-
tion und treffen Vereinbarungen über positive und negative Anreizstrukturen, 
im Sinne von Sanktionen, werden die nichtkooperativen spieltheoretischen An-
sätze durch die kooperative Spieltheorie ersetzt.858  

Kooperationsbeziehung 1: Kooperation innerhalb der Projektgesellschaft  

Die Gefangenendilemmasituation lässt sich auch auf die Beteiligten einer Pro-
jektgesellschaft übertragen. Auch hier hat jeder Akteur die Wahl zwischen Ko-
operation und Defektion (keine Kooperation). Eine Kooperation mit anderen Un-
ternehmen führt dazu, dass alle Beteiligten besser gestellt sind als vorher,859 da 
sie bei der Ausführung des ÖPP-Projektes mitwirken.860 Die bisherigen ÖPP-
Projekte haben gezeigt, dass es sich bei der Zusammensetzung der Projektgesell-
schaften um einen sich wiederholenden Prozess handelt. Da es eine begrenzte 
Anzahl an Unternehmen gibt, die die Anforderungen an derartige Projekte erfül-
len können, wiederholt sich der „Findungsprozess“ der Unternehmen für eine 
Projektgesellschaft. Daher müssen die Erkenntnisse aus Axelrods Untersuchun-
gen berücksichtigt werden, 861 um eine stabile Kooperation zu erzielen. Die lang-
fristige Zusammenarbeit ergibt sich aus der Laufzeit des ÖPP-Projektes, welche 
auch zukünftige Erträge sicherstellt. Die Baubranche selbst ist untereinander gut 
vernetzt, sodass ein Großteil der Bauunternehmen bereits Erfahrungswerte bei 
einer Zusammenarbeit in Arbeitsgemeinschaften (ARGEN) mit anderen Bauun-

 
854 Vgl. Roggencamp (1999), S. 142. 
855 Roggencamp verweist hier auf das „Meer der Anonymität“ von Axelrod/Hamilton (1981) in 

denen Defekteure verschwinden bzw. untertauchen können. 
856 Vgl. Roggencamp (1999), S. 129.  
857 Vgl. Roggencamp (1999), S. 131. 
858 Vgl. Roggencamp (1999), S. 141. 
859 Vgl. Axelrod (2000), S. 8. 
860 Eine „Besserstellung“ zeigt sich z. B. in einer erhöhten Auslastung, Aufbau von Know-how usw.  
861 Die Bedingungen sind: Langfristige Kooperation, Generierung hoher zukünftiger Erträge 

aus der Kooperation, Kenntnisse und Erfahrungen mit dem Kooperationspartner, geringe 
Anzahl an Kooperationspartner sowie hohe Transparenz. 
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ternehmen sammeln konnte. Die Projektgesellschaft im Umfeld von ÖPP erfüllt 
die von Axelrod definierten Bedingungen für eine stabile Kooperation. Um nun 
erfolgreich mit der „Tit for Tat“-Strategie sein zu können, müssen die Beteiligten 
folgende Faktoren berücksichtigen: 

 Freundlichkeit.   
Dies bedeutet, beim ersten Zusammentreffen der Akteure müssen diese ko-
operieren und kein misstrauisches Verhalten aufzeigen. 

 Vergeltung.  
Ausbeutungsversuche werden mit Vergeltung revanchiert. 

 Nachsichtigkeit.  
Dies bedeutet, dass wieder Kooperationsbereitschaft signalisiert wird, nach-
dem der andere nach seiner Defektion wieder zur Kooperation bereit ist. 

 Verständlichkeit.  
Dies bedeutet, dass das eigene Verhalten für den anderen berechenbar sein 
und sich nicht durch Raffinesse auszeichnen soll.862 

Bei der Einhaltung der genannten Faktoren ist aus spieltheoretischer Sichtweise 
eine stabile Kooperation innerhalb der Projektgesellschaft möglich. Einen weite-
ren Analyseansatz liefert die kooperative Spieltheorie. Die Arbeiten von Branden-
burger/Nalebuff/Stuart863 befassen sich mit der Kooperation und dem Wettbe-
werb, dem sogenannten Coopetition-Ansatz.864  

 
Abbildung 40:  Coopetition-Ansatz865 

 
862 Vgl. Sieg (2005), S. 44-46. 
863 Brandenburger/Nalebuff (1995); Brandenburger/Stuart (1996). 
864 Hierbei handelt es sich um ein Kunstwort, welches sich aus den Begriffen „Cooperation“ 

und „Competition“ zusammensetzt. 
865 Quelle: In Anlehnung an: Buchem et al. (2010), S. 7. 
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Der Wettbewerb liefert Möglichkeiten zur Kooperation und wird nicht nur als 
Konkurrenzverhältnis gesehen. Dadurch kann ein Mehrwert („value added“) er-
schaffen werden866, welcher sich oft nur durch Kooperation mit anderen Betei-
ligten erzeugen lässt. Meist finden solche Kooperationen im Bereich der For-
schung und Entwicklung (F&E) statt.   

Übertragen auf die Projektgesellschaft bedeutet dies, dass die Wettbewerber auch 
hier kooperieren, um einen neuen Mehrwert zu schaffen. Jedes Unternehmen 
hat einen Vorteil aus dieser Kooperation. Diese Vorteile könnten beispielsweise 
der Aufbau von Know-how, eine höhere Auslastung der Kapazitäten sowie die 
Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit sein. 

4.3.3 Erklärungsbeitrag der Spieltheorie in Bezug auf 
Genossenschaften 

Eine Übertragung der Spieltheorie auf Genossenschaften ist nicht ohne weiteres 
möglich, da es wie in Kapitel 3.3.2 beschrieben unterschiedliche Erscheinungs-
formen von Genossenschaften und damit Kooperationsgründe gibt.  Daher wird 
im Folgenden eine Übertragung auf die Verkehrsinfrastrukturgenossenschaft 
vorgenommen. 

Jedes Mitglied (Spieler)  der VIG entscheidet sich aktiv für eine Kooperation mit 
anderen Spielern. Durch Absprachen und Vereinbarungen wird geregelt867, dass 
sich jedes Mitglied im Sinne der VIG verhält.868Daher wird angenommen, dass 
die Teilnahme an der VIG ein kooperatives Spiel darstellt. Für Theurl/ Schweins-
berg "[...] steht die Schaffung zusätzlicher Werte im Mittelpunkt [...]"869 der 
Spieltheorie. Damit verweisen die Autoren auf den Coopetition-Ansatz, welcher 
auch auf Genossenschaften angewandt werden kann. Durch die Kooperation der 
Mitglieder entsteht für diese einen Mehrwert, der ohne eine Kooperation nicht 
entstanden wäre. 870 Für die VIG lässt sich dieser Ansatz übertragen. Der origi-
näre Ansatz der VIG verbindet Unternehmen bzw. Personen, die bisher nicht bei 
ÖPP beteiligt waren. Durch die Mitgliedschaft bei der VIG besteht die Möglich-
keit bei einem ÖPP-Verkehrsinfrastrukturprojekt teilzunehmen. Dadurch kann 
ein Mehrwert "Value-Added" für die Mitglieder der VIG erreicht werden.  

Eine Herausforderung stellt jedoch die passende  Auswahl der Mitglieder der 
VIG dar, da deren Eignung ein wichtiger Bestandteil des strukturierten Vergabe-
verfahrens darstellt. Hierbei handelt es sich im Sinne der Spieltheorie um se-
quenzielle Spiele mit unvollständigen Informationen. Bei der Auswahl der Mit-

 
866 Vgl. Brandenburger/Nalebuff (1995), S. 58-59; Brandenburger/Stuart (1996), S. 6. 
867 Vgl. Kapitel. 3.4. 
868 Kooperative Spieltheorie. 
869 Theurl/Schweinsberg (2004), S. 12. 
870 Vgl. Theurl/Schweinsberg (2004), S. 12. 
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glieder ist zu Beginn nicht bekannt, wie geeignet diese im Sinne der ÖPP-Eig-
nungskriterien sind. Die Möglichkeit die Mitgliedschaft nachträglich zu kündi-
gen besteht nicht (vgl. Kapitel 3.2.2). Hier können auf die Erkenntnisse des No-
belpreisträgers Michael Spence bzgl. der „Job Market Signaling“-Theorie zurück-
gegriffen werden, welche sich mit asymmetrischen Information auf dem Arbeits-
markt befasst. Spezielle (kostspielige) Signale (z.B. Zertifikate) sollen dem Arbeit-
geber Informationen über die Fähigkeit des Arbeitnehmers geben.871 Hierbei 
handelt es sich um ein Signalisierungspiel.  

Die VIG könnte zur Auswahl der geeigneten Mitglieder auf ein Signaisierungs-
spiel setzen, bei den die "Selbstselektion" eingesetzt wird. Die potentiellen Mit-
glieder müssten spezielle Zertifikate, die deren Fähigkeiten beweisen, während 
des Auswahlprozesses erwerben. Für die qualifizierten potentiellen Mitglieder ist 
der Erwerb eines solchen Zertifikates (Signales) einfacher und günstiger als für 
weniger Qualifizierte.  

Jedoch weisen sequienzielle Spiele mit imperfekten Informationen analytische 
Probleme auf. Die Spieler könnten Entscheidungen treffen, welche sie bei einem 
besseren Informationsstand nicht getroffen hätten. Daher kann es auch für die 
Spieler sinnvoll sein, die Informationsasymmetrien abzubauen (Screening). Die 
VIG könnte analog zu klassischen Bewerbungsverfahren Einstellungstests 
durchführen um die tatsächliche Eignung der potentiellen Mitglieder aufzude-
cken. Sowohl bei den Screening-Maßnahmen als auch bei den Signalisierungs-
maßnahmen, gilt, dass diese nicht zu teuer sein dürfen. 

4.4 Neue Industrieökonomik: Market-Based-View 

Die Industrieökonomik befasst sich mit den Beziehungen zwischen Markt und 
Unternehmen.872 Die Marktstrukturen einer Branche haben laut der Indust-
rieökonomik einen großen Einfluss auf das Verhalten der Marktteilnehmer und 
damit auf den Unternehmenserfolg. Demnach entscheidet über den Erfolg eines 
Unternehmens die Wahl der Branche.  

Ausgangspunkt der Industrieökonomik (traditionelle bzw. klassische Indust-
rieökonomik) ist das „Structure-Conduct-Perfomance-Paradigma” (SCP) nach 
Bain.873 Es macht Aussagen über die Zusammenhänge zwischen Marktstruktu-
ren (S), Marktverhalten (C) und dem Marktergebnis (P). Die Branche eines Un-
ternehmens wird durch die Angebots- und Nachfrageseite874 bestimmt. Diese wie-

 
871  Vgl. Spence (1973), S. 372-374. 
872 Vgl. Bester (2007), S. 714.  
873 Bain (1956): „Barriers to New Competition – Their Character and Consequences in Manu-

facturing Industries“, Cambridge. 
874 Bspw. Produkteigenschaften, Elastizität der Nachfrage, Kostenfunktion. 
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derum beeinflusst das Verhalten der Unternehmen bezüglich der Investitionen 
oder auch bezüglich der Preissetzung. Demnach lassen sich alle Wettbewerbsvor-
teile bzw. der Erfolg eines Unternehmens durch die Branchenstruktur und das 
strategische Verhalten erklären. Dadurch entsteht eine Betrachtung des Unter-
nehmens von „außen“ (Outside-in-Perspektive).875 

 
Abbildung 41:  Structure-Conduct-Performance-Paradigma876 

Die neue Industrieökonomik entwickelte sich Ende der 1970er Jahre. Das ur-
sprüngliche Ziel war die Vervollständigung der klassischen Industrieökonomik 
um theoretische Modelle. Daraus ergab sich allerdings eine weitgehende Kritik 
am SCP-Paradigma bezüglich der Annahme einer exogenen Branchenstruk-
tur.877 Dies führt zu einer Modifikation des SCP-Paradigmas wie in folgender 
Abbildung dargestellt:  

 
Abbildung 42:  Modifiziertes Structure-Conduct-Performance-Paradigma878 

Die Branche wird laut neuer Industrieökonomik auch durch die Interaktionen 
der Marktteilnehmer bestimmt und stellt dementsprechend eine endogene Vari-
able dar.879 

4.4.1 Grundlagen des Market-Based-View 

Der Market-Based-View (MBV) befasst sich mit der Analyse von Unternehmen 
innerhalb einer Branche. Das Ziel des MBV ist es herauszufinden, weshalb Un-
ternehmen unterschiedlich erfolgreich bei der Umsetzung von Strategien sind, 
obwohl sich die Strategien ähneln. 

 
875 Vgl. Bea/Haas (2017), S. 29. 
876 Quelle: In Anlehnung an: Welge/Al-Laham (2012), S. 78. 
877 Vgl. Demsetz (1976), S. 374. 
878 Quelle: In Anlehnung an: Welge/Al-Laham (2012), S. 80. 
879 Welge/Al-Laham (2012), S. 80. 
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Porter gilt als Hauptvertreter des MBV. Für ihn ist der Erfolg eines Unterneh-
mens abhängig von der Branchenattraktivität und der Stellung des Unterneh-
mens in der eigenen Branche880. Er definierte eine Branche als „[…] the group of 
firms producing products that are close substitutes for each other“.881 Die Bran-
chenattraktivität wird laut Porter von fünf Wettbewerbskräften, den sogenannten 
„Five Forces“ beeinflusst.882 Sie bestimmen sowohl die Wettbewerbsintensität als 
auch die Rentabilität innerhalb der Branche. Je stärker die „Five Forces“ ausge-
prägt sind, umso höher ist der Wettbewerb innerhalb der Branche. Das hat sin-
kende Erfolgsaussichten für das Unternehmen zur Folge.883  

Folgende Übersicht stellt die Einflussgrößen zusammenfassend dar: 

 
Abbildung 43:  Five Forces nach Porter884 

Die „Five Forces“ umfassen: 885 

 die Bedrohung durch neue Konkurrenten/Anbieter (Threat of new entrants)  
Neue Marktteilnehmer können zu einer Kapazitätsausweitung führen. Dies 
kann zur Folge haben, dass das Preisniveau sinkt, die Kosten steigen und 
damit die Rentabilität des Unternehmens sinkt.886 

 die Verhandlungsstärke der Abnehmer (Bargaining power of buyers)  
Abnehmer können, mit einer gewissen Marktmacht, Druck auf die Preise 

 
880 Vgl. Porter (1991), S. 99-100. 
881 Porter (1980), S. 5. 
882 Vgl. Porter (1980), S. 4. 
883 Vgl. Bea/Haas (2017), S. 30. 
884 Quelle: In Anlehnung an: Porter (1980), S. 4. 
885 Vgl. Porter (1980), S. 4. 
886 Vgl. Porter (1980), S. 7-11. 
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und Qualität der Produkte von Unternehmen ausüben. Konkurrieren viele 
Unternehmen um wenige Abnehmer, so wird dieser Wettbewerb in der Regel 
über den Preis geführt.887 

 die Bedrohung durch Ersatzprodukte (Threat of substitute products or services) 
Ersatzprodukte (Substitute), die die gleichen Kundenbedürfnisse befriedigen 
wie das eigene Produkt verschärfen den Wettbewerb durch einen Preis-
druck.888  

 die Verhandlungsstärke der Lieferanten (Bargaining power of suppliers)  
Die Marktmacht der Lieferanten kommt zur Geltung, wenn sie mit höheren 
Preisen oder niedriger Qualität drohen. Die Rentabilität der Branche wird be-
einträchtigt, falls die Kostenerhöhung nicht weitergegeben werden kann.889 

 die interne Branchenrivalität (Rivalry among existing firms)   
Die Anzahl der Marktteilnehmer, das Branchenwachstum sowie die fehlende 
Differenzierung bestimmt den Grad der Rivalität innerhalb der Branche. So-
mit kann es zu einem Preiswettbewerb, Werbeschlachten usw. kommen.890 

Die Stellung des eigenen Unternehmens in der Branche wird durch die Wettbe-
werbsstrategie bestimmt. Hierbei unterscheiden sich drei Strategien, aus denen 
sich Wettbewerbsvorteile generieren lassen: 891 

 Kostenführerschaft 
 Differenzierung 
 Schwerpunktbildung bzw. Nische 892 

Hierbei muss sich ein Unternehmen für eine der drei Strategien entscheiden. 
Bei der Anwendung mehrerer Strategien kommt es zu einem „Stuck in the mi-
ddle“, bei dem das Unternehmen eine schlechte Leistung erbringen würde, da 
das Unternehmen zu vielen Ansprüchen gerecht werden müsste.893 

Laut Porter lassen sich die Wettbewerbspositionen von Unternehmen verbessern, 
indem sie Kooperationen mit anderen Unternehmen eingehen. Dadurch ergeben 
sich strategische Vorteile. Diese sind unter anderem neben der Erzielung von 
Skalenvorteilen und Lerneffekten der Aufbau von Know-how sowie die Einfluss-
nahme auf die Wettbewerbsstruktur.894 

 
887 Vgl. Porter (1980), S. 24. 
888 Vgl. Porter (1980), S. 4. 
889 Vgl. Porter (1980), S. 27-29. 
890 Vgl. Porter (1980), S. 17-20. 
891 Vgl. Porter (1991), S. 100. 
892 Vertiefend hierzu: Porter (2014) Wettbewerbsvorteile (Competitive Advantage): Spitzenleis-

tungen erreichen und behaupten, 5., durchgesehene und erweiterte Auflage, Frank-
furt/Main, New York. 

893 Vgl. Porter (1996) S. 61. 
894 Gleichzeitig entstehen laut Porter auch Kosten, diese sind u. a. Koordinationskosten sowie 

eine mögliche ungünstige Verhandlungsposition. Vgl. Porter/Fuller (1986), S. 322-325. 
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4.4.2 Erklärungsbeitrag des Market-Based-View in Bezug auf 
Öffentlich-Private-Partnerschaften 

Zur Anwendung des MBV auf ÖPP muss eine Analyse der Branche erfolgen. Im 
Folgenden sollen die „Five Forces“ bezüglich der Baubranche, speziell im Bereich 
der ÖPP-Verkehrsinfrastruktur, dargestellt werden. 

Die Wahrscheinlichkeit, dass neue Anbieter auf den Markt drängen, hängt laut 
Porter zum einen von den existierenden Markteintrittsbarrieren und zum ande-
ren von den vermuteten Reaktionen der etablierten Unternehmen ab.895 Je höher 
die Markteintrittsbarrieren sind, desto weniger potentielle neue Konkurrenten 
werden in den Markt eintreten. Die Eintrittsbarrieren lassen sich auf verschie-
dene Ursprünge zurückführen896: Betriebsgrößenersparnisse (economies of 
scale)897, Differenzierung der Produkte898, hoher Kapitalbedarf899. Des Weiteren 
können aber auch Kostennachteile durch schlecht zugängliches Know-how, Roh-
stoffe oder ungünstige Standorte entstehen. Hinzu kommen höhere Austrittsbar-
rieren900, die dazu führen, dass Unternehmen nicht in den Markt eintreten wol-
len. Die Markteintrittsbarrieren sind bei ÖPP-Verkehrsinfrastrukturprojekten 
hoch. Bei den bisherigen Projekten haben sich größtenteils nur Baukonzerne be-
teiligt.901 Diese können durch ihre verschiedenen Tochterunternehmen profitie-
ren, da die Baukonzerne die Möglichkeit haben eine breite Produktpalette902 an-
zubieten. Dadurch können auch interne Synergieeffekte genutzt werden, welche 
zu Kosteneinsparungen führen. Bei den bisherigen ÖPP-Projekten lag der Eigen-
kapitaleinsatz bei ca. 10 %. Dieser Kapitalbedarf stellt laut Untersuchung der TU 
Braunschweig ein großes Hemmnis für mittelständische Unternehmen dar. 
Hinzu kommen fachliche Hemmnisse in Bezug auf das fehlende Know-how 

 
895 Vgl. Porter (1999) S. 30-31. 
896 Vgl. Porter (1999) S. 37-40. 
897 Economies of scales können in fast jedem Bereich eines Unternehmens vorliegen, bspw. in 

Produktion, Einkauf, Forschung und Entwicklung, Marketing, Servicenetz, Vertretereinsatz 
und Vertrieb. 

898 Bestehende Käuferloyalitäten müssen überwunden werden, diese existieren meist aus Pro-
duktunterscheidungen, Service aber auch Bekanntheit. Daher nehmen der Markenname und 
das Image eine bedeutende Rolle ein. 

899 Durch bspw. Werbung, F&E, Produktionsstätten usw. kann ein hoher Kapitalbedarf entstehen. 
900 Zu Austrittbarrieren zählen strategische Wechselbeziehungen, „Sunk costs“ sowie Subven-

tions- oder Imageverlust. 
901 Vgl. Kap. 2.3.3. 
902 Dazu zählen die Entwicklung, der Bau, der Betrieb sowie das Management von verschiede-

nen Projekten. Als Beispiel kann die Angebotspalette des HOCHTIEF Konzerns genannt 
werden: Entwicklung (PPP und Immobilienentwicklung von der Finanzierung bis zur Ver-
marktung), Bau (klassisches Baugeschäft und Construction Management in den Bereichen 
Tief-, Hochbau und Infrastrukturbau, Bauplanung sowie Versicherungsdienstleistungen) 
sowie Wartung und Betrieb. Vgl. HOCHTIEF AG (2018). Bei den anderen Baukonzernen 
zeigt sich ebenfalls eine derartig breite Produktpalette. 



138 ÖPP und Genossenschaften aus Sicht ausgewählter theoretischer Persepektiven 

 

beim ÖPP-Vertragswerk, der Angebotserstellung usw.903 All dies führt zu hohen 
Markteintrittsbarrieren bei ÖPP-Verkehrsinfrastrukturprojekten, sodass kaum 
neue Konkurrenten auftreten.   

Die Verhandlungsmacht der Abnehmer ist stark, sobald einer oder mehrere der 
folgenden Punkte zutreffen. Ein großer Anteil am Gesamtumsatz wird durch we-
nige Abnehmer erwirtschaftet. Die Qualität bzw. Leistungen des Produktes sind 
für den Abnehmer unerheblich oder austauschbar, so können die Produzenten 
gewechselt oder ausgetauscht werden. Dies kann auch bei standardisierten Pro-
dukten der Fall sein. Könnten die Abnehmer die Leistungen selbst erbringen, 
dann würde ihre Verhandlungsstärke ebenfalls steigen. Auch ein transparenter 
Markt kann zu einer Steigerung der Marktmacht der Abnehmer führen, da die 
Kostenstruktur, die Qualität und sonstige Spezifika der Anbieter bekannt sind. 
Dies erleichtert einen Wechsel zu anderen Anbietern. Je geringer die Verhand-
lungs- bzw. Marktmacht der Abnehmer ist, desto höher ist die Attraktivität der 
Branche. Bei ÖPP-Verkehrsinfrastrukturprojekten gibt es nur einen Abnehmer. 
Der Staat, welcher zuständig ist für die Bereitstellung der Infrastruktur, tritt als 
einziger Abnehmer auf und schreibt die ÖPP-Projekte aus. Die Verhandlungs-
stärke zeigt sich daher nur indirekt. Durch den strukturierten Vergabeprozess 
entsteht für die öffentliche Hand eine gewisse Transparenz bezüglich der Kos-
tenstruktur und Qualität. Jedoch ist die Qualität bei ÖPP-Projekten nicht uner-
heblich, sodass im Vergabeverfahren der Bieter mit dem besten Angebot den Zu-
schlag erhält. Die Marktmacht der öffentlichen Hand spiegelt sich demnach im 
Vergabeverfahren wider.  

Ersatzprodukte erfüllen gleichartige bzw. ähnliche Kundenbedürfnisse. Im Be-
reich der ÖPP-Verkehrsinfrastrukturprojekte existieren bisher keine Substitute. 
Die öffentliche Hand wählt bereits im Vorfeld auf Grundlage einer Wirtschaft-
lichkeitsuntersuchung zwischen den beiden Beschaffungsvarianten. Dadurch 
stellt die konventionelle Beschaffungsvariante kein Ersatzprodukt dar. Der Markt 
der ÖPP-Verkehrsinfrastrukturprojekte ist unter dem Gesichtspunkt der nicht-
vorhandenen Ersatzprodukte als attraktiv zu bewerten.   

Die Verhandlungsstärke der Lieferanten ist ein nicht zu vernachlässigender Wett-
bewerbsfaktor.904 Die Lieferantenmacht kann wie die Verhandlungsstärke der 
Abnehmer beurteilt werden, jedoch mit „umgekehrten Vorzeichen“. Stark sind 
die Lieferanten, wenn eine oder mehrere Bedingungen erfüllt sind: es sind nur 

 
903 Vgl. Lehrstuhl für Infrastruktur- und Immobilienmanagement der TU Braunschweig (2016), S. 37. 
904 Vgl. Porter (1999), S.61-65. 
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wenige Lieferanten vorhanden905, es existieren keine Substitute906 bzw. das Pro-
dukt ist unabdingbar für den Geschäftsprozess907, intransparente Lieferanten-
branche908 oder es besteht die Gefahr, dass der Lieferant die Leistungen bzw. das 
Produkt selbst erstellt. Übertragen auf ÖPP im Bereich der Verkehrsinfrastruktur 
hält sich die Marktmacht der Lieferanten in Grenzen. Zur Leistungserstellung 
benötigen die Unternehmen bzw. Projektgesellschaften Rohstoffe (z. B. Muschel-
kalksplitter/-kalkschotter, Kies, Sand, Split, Recyclingbaustoffe usw.). Jedoch 
handelt es sich hierbei nicht um seltene Rohstoffe. Die Anzahl der Lieferanten 
sowie Förderstätten ist verhältnismäßig hoch, was zu einer erhöhten Markttrans-
parenz führt, dadurch ist die Lieferantenstärke nicht extrem ausgeprägt.909   

Durch die Intensität des Wettbewerbs zwischen den Unternehmen kommt deren 
Rivalität zum Ausdruck. Diese steigt, wie beschrieben, durch eine hohe Anzahl 
von Wettbewerbern, eine langsam wachsende oder schrumpfende Branche oder 
eine fehlende Differenzierung. Die interne Branchenrivalität bei ÖPP-Projekten 
ist begrenzt, da die Anzahl der Wettbewerber gering ist. Die Konkurrenten schlie-
ßen sich in einer Projektgesellschaft zusammen, um an ÖPP-Projekten teilneh-
men zu können, was wiederum zu einer Verringerung der Marktteilnehmer 
führt.910  

Bei ÖPP im Verkehrsinfrastrukturbereich handelt es sich nach Aussagen der 
deutschen Bauindustrie um einen Nischenmarkt. Die geringe Verhandlungs-
stärke der Lieferanten und des Abnehmers (öffentliche Hand) sowie die nicht 
vorhandenen Substitute erhöhen die Attraktivität des Marktes. Auch die Anzahl 
der Marktteilnehmer sowie die hohen Markteintrittsbarrieren führen zu einer 
Steigerung der Branchenattraktivität. Daher versuchen viele Unternehmen, ihre 
Wettbewerbsposition durch eine Kooperation mit anderen Unternehmen in einer 
Projektgesellschaft zu verbessern, wodurch sie die Möglichkeit haben, bei ÖPP-
Projekten teilzunehmen. 

 
905 Die Marktmacht steigt bei einer kleinen Anzahl von Lieferanten, da die Produzenten von 

ihnen abhängig sind. Häufig ist dies bei zu importierenden Rohstoffen oder Fertigproduk-
ten sowie strategisch wichtigen Rohstoffen der Fall. Vgl. Blum et al. (2006), S. 24-25.  

906 Produzenten können nicht auf Ersatzprodukte zurückgreifen. Dies ist oftmals bei High-
Tech-Produkten, Rohstoffen und stark differenzierten Produkten der Fall. 

907 Ist ein Unternehmen auf ein bestimmtes Produkt angewiesen zur Leistungserstellung, wird 
ein Wechsel zu anderen Lieferanten erschwert. 

908 Die Qualität sowie die Preise der Lieferanten können kaum miteinander verglichen werden. 
909 Im Jahr 2016 gibt es alleine in Deutschland 2.008 Gewinnungsstellen von Sand und Kies. 

Vgl. Elsner (2018), S. 4-5. 
910 Vgl. Zentralverband des Deutschen Baugewerbe e. V. (2016), S. 6; Brinkmeier (2018), Be-

ckers/Klatt (2009), S. 178. 
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4.4.3 Erklärungsbeitrag des Market-Based-View in Bezug auf 
Genossenschaften 

Die Anwendung des MBV in Bezug auf Genossenschaften ist nicht möglich. Wie 
in Kapitel 3.1.2 erläutert, handelt es bei Genossenschaften um eine Rechtsform 
dar. Der MBV befasst sich mit der Branchenanalyse. Daher müsste für eine um-
fassende Untersuchung die Genossenschaft als Unternehmen in einer bestimm-
ten Branche agieren. Aufgrund dessen erfolgt an dieser Stelle die Darstellung des 
Erklärungsbeitrages des MBV auf die zu untersuchende Verkehrsinfrastruktur-
genossenschaft.911 

Die VIG soll bei einem ÖPP-Projekt im Bundesfernstraßenbau teilnehmen. So-
mit tritt diese in der Baubranche als neuer Konkurrent bzw. Anbieter auf. Daher 
wird im Folgenden überprüft inwieweit die Übertragung des MBV auf ÖPP-Ver-
kehrsinfrastruktur im vorherigen Kapitel anzupassen ist.   

 Bedrohung durch neue Konkurrenten/Anbieter912  
Der Ansatz einer VIG ermöglicht es Unternehmen, welche bisher aufgrund 
der hohen Markteintrittsbarrieren bei ÖPP-Projekten nicht beteiligt waren, 
in dieser Branche tätig zu werden. Durch den Zusamenschluss von Unter-
nehmen zu einer Genossenschaft ergeben sich strategische Wettbewerbsvor-
teile (z.B. Erweiterung der Produktpalette sowie Erfüllung der Eigenkapital-
anforderunge). Diese führen laut Porter zu einer Verbesserung der Wettbe-
werbsposition innerhalb einer Branche. 913  

 Verhandlungsstärke der Abnehmer 914  
Die Anzahl der Abnehmer bleibt auch unter Einbeziehung einer VIG bei 
ÖPP-Verkehrsinfrastrukturprojekten konstant, da es sich hierbei um den 
Staat handelt. Der Staat übt seine Verhandlungsstärke im Rahmen des struk-
turierten Vergabeverfahrens aus.   

 Bedrohung durch Ersatzprodukte915  
Für ÖPP-Verkehrsinfrastrukturprojekte existieren keine Ersatzprodukte. Es 
wird bereits während der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung die Entscheidung 
bezüglich der Beschaffungsvariante getroffen.  

 Verhandlungsstärke der Lieferanten916  
Die Anzahl der Lieferanten sowie Förderstätten verändert sich aufgrund der 

 
911 Im Kapitel 5.1.1 erfolgt die Vorstellung der Grundidee einer Verkehrsinfrastrukturgenossen-

schaft. 
912 Vgl. Porter (1980), S. 7-11. 
913 Vgl. Porter/Fuller (1986), S. 322-325. 
914 Vgl. Porter (1980), S. 24. 
915 Vgl. Porter (1980), S. 4. 
916 Vgl. Porter (1980), S. 27-29. 
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VIG nicht. Daher ist die Markttransparenz unbeinflusst hoch und damit die 
Verhandlungsstärke der Lieferanten gering.917   

 interne Branchenrivalität918  
Durch eine steigende Anzahl von Wettbewerbern ist von einer steigenden Ri-
valität bei ÖPP-Verkehrsinfrastrukturprojekten auszugehen. Jedoch schlie-
ßen sich bei einer VIG, analog zu bisherigen Projektgesellschaften919, ver-
schiedene Unternehmen zusammen, um bei einem ÖPP-Projekt teilzuneh-
men. Dadurch ist die Anzahl neuer Marktteilnehmer begrenzt.  

Zusammenfassend führt die Teilnahme einer VIG bei einem ÖPP-Verkehrsinf-
rastrukturprojekt zu einem weiteren Anbieter innerhalb der Branche.  

4.5 Ressourcenorientierte Theorie: Resource-Based-View 

Die ressourcenorientierte Theorie wurde von diversen anderen Theorien beein-
flusst.920 Aktuell existieren drei Hauptströmungen innerhalb der ressourcenori-
entierten Theorie.921 Unter dem Begriff „ressourcenorientierte Theorie“ werden 
alle Ansätze und Konzepte zusammengefasst, die die strategischen Ressourcen 
und deren Kombination für den Unternehmenserfolg verantwortlich machen.922 
Die Ausgangsbasis der Theorien bildet die Annahme, dass aufgrund von Mark-
tunvollkommenheiten eine asymmetrische Ressourcenausstattung der Unter-
nehmen vorliegt.923 Jedoch gewann die ressourcenorientierte Theorie erst in den 
1980er Jahren an Bedeutung, nachdem eine Diskussion über organisatorische 
Fähigkeiten und deren Auswirkungen auf die Wettbewerbsvorteile entstand.924  

Folgende Übersicht stellt die Hauptströmungen der ressourcenorientierten The-
orie und deren wichtigste Vertreter dar.  

 
917 Vgl. Elsner (2018), S. 4-5. 
918 Vgl. Porter (1980), S. 17-20. 
919 Vgl. Zentralverband des Deutschen Baugewerbe e. V. (2016), S. 6; Brinkmeier (2018), Be-

ckers/Klatt (2009), S. 178. 
920 Die Beeinflussung erfolgte durch die ökonomische Klassik (Smith, Adam/List, Friedrich), Ne-

oklassik, Neue Institutionenlehre, verhaltenswissenschaftliche und soziobiologischen An-
sätzen. Vgl. Freiling (2013). 

921 Vgl. Acedo et al. (2006), S. 633. 
922 Vgl. Freiling (2013), S. 41. 
923 Vgl. Welge/Al-Lahma (2012), S. 87. 
924 Vgl. Hofer/Schendel (1978), S. 66. 
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Abbildung 44:  Hauptströmungen der ressourcenorientierten Theorie925 

Im weiteren Verlauf folgt eine Erläuterung des (orthodoxen) klassischen ressour-
cenorientierten Ansatzes bzw. „Resource-Based-View“ (RBV). 

4.5.1 Grundlagen des Resource-Based-View  

Der klassische ressourcenorientierte Ansatz geht auf die Publikation „The Theory 
of the Growth of the Firm“ von Penrose zurück. Sie definierte ein Unternehmen 
als eine „[…] collection of productive resources […]“926, dessen Einzigartigkeit sich 
aus seiner speziellen Ressourcenverwendung ergibt.927 Weitere wichtige Vertreter 
des RBV sind Barney, Pfeffer und Salancik.928  

Der Erfolg eines Unternehmens (Rendite) hängt demnach von der Qualität der 
unternehmensspezifischen Ressourcenbündel ab.929 Zur Erhöhung der Effizienz 
und der Rentabilität muss laut Penrose Wissen zur Verbesserung der Ressourcen 
eingebracht werden.930 Damit wird eine sogenannte „inside-out“-Perspektive 

 
925 Quelle: In Anlehnung an: Acedo et al. (2006), S. 633. 
926 Penrose (1959), S. 24. 
927 Vgl. Penrose (1959), S. 25. 
928 Barney (1991): Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, in: Journal of Man-

agement, Vol. 17, No. 1 pp. 99-120; Pfeffer/Salancik (2009): The External Control of Organi-
zation, Stanford. 

929 Vgl. Welge/Al-Lahma (2012), S. 87. 
930 Vgl. Penrose (1995), S. 77. 
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eingenommen. Wernerfelt definiert Ressourcen als „[…] anything which could be 
thought of as a strength or weakness of a given firm.“931 Für Barney sind Ressour-
cen die spezifischen Stärken eines Unternehmens, er unterschiedet diese in:  

 tangible (physische/materielle) Ressourcen (z. B. Anlagenausstattung, Unter-
nehmensstandort) 

 intangible (organisationale/immaterielle) Ressourcen (z. B. Führungssys-
tem, Organisationsstruktur) 

 Human-Ressourcen (z. B. Wissen und Erfahrung der Mitarbeiter bzw. Füh-
rungskräfte)932 

Eine wichtige Grundannahme ist in diesem Zusammenhang, dass sich die Un-
ternehmen durch ihre immobilen Ressourcen unterscheiden.933 Damit die Res-
sourcen langfristig dem Unternehmen dienen und einen Wettbewerbsvorteil ge-
nerieren und sichern, müssen diese bestimmte Eigenschaften erfüllen. Barney 
definiert die vier VRIO-Kriterien934: Value (Wert), Rareness (Knappheit), In-
Imitability (Nicht-Imitierbarkeit) und Organization specific (Nicht-Substituier-
barkeit).935 Ressourcen können nur einen Nutzen stiften, wenn diese wertvoll 
sind. Der Wettbewerbsvorteil muss allerdings auch vom Kunden wahrgenom-
men werden.936 Wertvolle Ressourcen sind stark von konkurrierenden oder zu-
künftigen Unternehmen umworben, daher birgt eine knappe Ressource einen 
Vorteil für das Unternehmen.937 Hieran schließt sich die Nicht-Imitierbarkeit an. 
Durch Schutzmaßnahmen (z. B. Patente) soll es anderen Unternehmen er-
schwert werden die Ressourcen zu imitieren. Da die Konkurrenz nach Alternati-
ven sucht, ist eine Nicht-Substituierbarkeit zwingend zu gewährleisten. Es darf 
keine andere Ressource mit ähnlicher Wirkung existieren.938 Nicht nur das Ver-
fügen über einzelne Ressourcen ist wichtig für den Wettbewerbserfolg, auch die 
Kompetenz, diese zielgerichtet zu kombinieren und einzusetzen ist ein wichtiger 
Faktor. Sanchez/Heene/Thomas definieren diese Kompetenz wie folgt: „Compe-
tence is an ability to sustain the coordinated deployment of assets in a way that 
helps a firm achieve its goals. Here we use the word ability in the ordinary lan-
guage meaning of a power to do something.“939 

 
931 Wernerfelt (1984), S. 172. 
932 Vgl. Barney (1991), S. 101. 
933 Vgl. Welge/Al-Lahma (2012), S. 88. 
934 Vgl. Barney (1991), S. 105-106; Barney (1995), S. 50-51. 
935 Für Grant sind die Eigenschaften: durability (Beständigkeit), transparencv (Transparenz), 

transferability (Übertragbarkeit) und replicability (Replizierbarkeit). Vgl. Grant (1991), S. 124. 
936 Vgl. Barney (1991), S. 105. 
937 Vgl. Barney (1991), S. 105-106. 
938 Vgl. Barney (1991), S. 106. 
939 Sanchez et al. (1996), S. 8. 
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Ein Unternehmen zeichnet sich durch seine einzigartigen Ressourcen und Fä-
higkeiten aus. Diese werden benötigt, um Marktmacht zu gewinnen und damit 
für weitere Mitbewerber Markteintrittsbarrieren zu erstellen.940 Bei langfristigen 
Kooperationen bzw. Partnerschaften mit anderen Unternehmen müssen bei Un-
ternehmen mit fortgeschrittenem technologischen und betriebswirtschaftlichen 
Wissen ihre Konzepte für Markteintrittsbarrieren vorsichtig und überlegt ange-
passt werden.941 Mathews unterscheidet bei den Marktteilnehmern zwischen 
„incumbents“ (etablierte Unternehmen auf einem bestehenden Markt) und „la-
tecomers“ (Unternehmen mit verzögerten Markteintritt).942 Besonders die „late-
comers“ profitieren von Partnerschaften und können durch z. B. das Wissen über 
den Markt, Zulieferer usw. Markteintrittsbarrieren überwinden. Das Lernen von 
einem Partner ermöglicht den „latecomers“ zusätzlich den schnellen Einsatz von 
weniger entwickelten Ressourcen und Fähigkeiten.943  

Um mit den Ressourcen einen Unternehmenserfolg zu generieren, schlägt Grant 
einen fünfstufigen Strategieprozess vor.  

 
Abbildung 45:  Rückgekoppelter Strategieprozess von Grant944 

Zu Beginn findet eine Bestandsaufnahme der vorhandenen Ressourcen inner-
halb des Unternehmens statt. Hierzu zählen wie bereits aufgeführt die intangib-
len, die tangiblen und die Human-Ressourcen des Unternehmens. Danach er-
folgt eine Beurteilung der eigenen Fähigkeiten. Diese Stärken ergeben sich durch 
verschiedene Kombinationen der identifizierten Unternehmensressourcen. Dies 

 
940 Vgl. Grant (2000) S. 117. 
941 Vgl. Teece (2000) S. 96. 
942 Vgl. Mathews (2002) S. 468-470. 
943 Vgl. Mathews/Hu/Wu (2011) S. 186. 
944 Quelle: In Anlehnung an: Grant (1991), S. 115. 
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kann zu Wettbewerbsvorteilen führen, welche besonders vor dem Hintergrund 
der Nachhaltigkeit und der Angemessenheit der Erträge wichtig sind. Im An-
schluss daran muss eine Strategie ausgewählt werden, die die Ressourcen und 
Fähigkeiten des Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen bzw. des 
Umfeldes am besten ausnutzt. Im letzten Schritt findet eine Rückkopplung statt. 
Hierbei findet ein Abgleich der vorhandenen Ressourcen mit den für die Strate-
gie benötigten Ressourcen statt. Identifizierte Ressourcenlücken müssen ge-
schlossen werden. Dies macht eine Investition in die Erweiterung und Ergän-
zung der Ressourcenbasis des Unternehmens unerlässlich.945 

4.5.2 Erklärungsbeitrag des Resource-Based-View in Bezug auf 
Öffentlich-Private-Partnerschaften 

Der ressourcenorientierte Ansatz geht davon aus, dass der Erfolg eines Unter-
nehmens von dessen Ressourcenausstattung abhängt. Übertragen auf ein Bieter-
konsortium bzw. eine Projektgesellschaft bedeutet dies, dass auch deren Erfolg 
von dem vorhandenen Ressourcenbündel abhängt.  

Der Erfolg eines Bieterkonsortiums ergibt sich, indem das Konsortium im Rah-
men des strukturierten Vergabeverfahrens den Zuschlag für das beworbene ÖPP-
Verkehrsinfrastrukturprojekt erhält. Hierfür muss das Konsortium zur Erfüllung 
der Eignungsanforderungen946 über gewisse Ressourcen verfügen. 

 
Abbildung 46:  Ressourcen zur Erfüllung der Eignungskriterien947 

Die in Kapitel 2.3.3 erläuterten Eignungskriterien sollen sicherstellen, dass ein 
Unternehmen bzw. Bieterkonsortium für die Umsetzung des ÖPP-Projektes ge-
eignet ist. Hierfür werden besonders gut ausgebildete Mitarbeiter benötigt, die 

 
945 Vgl. Grant (1991), S. 119-133. 
946 Zur Definition der der Eignung vgl. Kap. 2.3.5. 
947 Quelle: Eigene Darstellung. 
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über das notwendige Know-how verfügen und somit die Fachkunde und Zuver-
lässigkeit eines Unternehmens widerspiegeln. Dies bedeutet, die Mitarbeiter 
müssen über eine berufliche Befähigung im Bereich Bau und Betrieb verfü-
gen.948 Zusätzlich sind fachlich qualifizierte und entscheidungskompetente Füh-
rungskräfte notwendig. Diese müssen gemäß Studie der RKW Rationalisierungs-
gemeinschaft „Bauwesen“ über folgende Eigenschaften verfügen: „[…] Führungsfä-
higkeiten, Visionen, zusätzliche Kommunikation im Unternehmen, der Aufbau 
eines entsprechenden Wissensmanagementsystems, die erforderliche Personal-
entwicklung, Kompetenz zu Fragen der Personalübertragung, Innovationsfähig-
keit, Erweiterung des Netzwerkes zu Lieferanten, Nachunternehmern, Beratern, 
Ingenieurbüros, Angebotspartnern, speziell zu professionellen Unternehmen 
für die Betriebsphase.“949 Die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben muss ebenfalls 
vom Management sichergestellt werden, eine Unterstützung kann u. a. auch 
durch tangible Ressourcen wie bspw. funktionsfähige Prozesse erfolgen. Zum 
Nachweis der Fachkunde werden sowohl physische (technische Ausstattung)950 
als auch technologische Ressourcen im Sinne von Zertifikaten, Gütezeichen und 
Einhaltung von Normvorschriften951 benötigt. Mit tangiblen Ressourcen wird die 
finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Unternehmens aufgezeigt. 
Die finanziellen Ressourcen sind wichtig, um u. a. die Stabilität des Unterneh-
mens darzulegen. Die Vorlaufkosten sowie das aufzubringende Eigenkapital bin-
den Eigenmittel im Unternehmen. Eine Finanzierung über Dritte ist zudem nur 
bei soliden wirtschaftlichen Unternehmen möglich.952 

Durch einen Zusammenschluss bzw. Kooperationen können Unternehmen nun 
ihre Ressourcen erweitern, um die Eignungsanforderungen erfüllen zu können. 
In einzelnen Fällen kann hierfür auch auf die Ressourcen der qualifizierten 
Nachunternehmen zurückgegriffen werden. Neue Marktteilnehmer schließen 
sich daher mit Baukonzernen zu einer Projektgesellschaft zusammen, da diese 
als „latecomers“ von den „incumbents“ lernen können. Dadurch können sie ihre 
eigenen Ressourcen und Fähigkeiten ausbauen.953 Hierbei können die eigenen 
Human-Ressourcen ihr Know-how in Bezug auf das strukturierte Vergabeverfah-
ren sowie den gesamten Ablauf des Projektes weiterentwickeln. 

 
948 Vgl. § 7 EG Abs. 3 g) VOL/A. 
949 RKW Rationalisierungsgemeinschaft „Bauwesen“ (2003), S. 92. 
950 Vgl. § 7 EG Abs. 3 b) VOL/A. 
951 Vgl. ÖPP Deutschland AG (2011), S.117.  
952 Vgl. RKW Rationalisierungsgemeinschaft „Bauwesen“ (2003), S. 93. 
953 Vgl. Mathews/Hu/Wu (2011) S. 186. 

http://www.beck-shop.de/RKW-Rationalisierungsgemeinschaft-Bauwesen/trefferliste.aspx?action=author&author=567477534
http://www.beck-shop.de/RKW-Rationalisierungsgemeinschaft-Bauwesen/trefferliste.aspx?action=author&author=567477534
http://www.beck-shop.de/RKW-Rationalisierungsgemeinschaft-Bauwesen/trefferliste.aspx?action=author&author=567477534
http://www.beck-shop.de/RKW-Rationalisierungsgemeinschaft-Bauwesen/trefferliste.aspx?action=author&author=567477534
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4.5.3 Erklärungsbeitrag des Resource-Based-View in Bezug auf 
Genossenschaften 

Der Resource-Based-View liefert nur einen geringen Erklärungsbeitrag in Bezug 
auf Genossenschaften. Genossenschaften bieten jedoch durch ihre Rechtsform 
tangible Ressourcen, die diese einzigartig machen. Die Organe einer Genossen-
schaft und deren Rechte und Pflichten machen diese Besonderheit aus. Auch hier 
stellt sich das Problem, dass die Ressourcen einer Genossenschaft erst unter-
sucht werden können, wenn eine Genossenschaft existiert und in einem Ge-
schäftsfeld agiert.   

Daher wird an dieser Stelle auf das Untersuchungsobjekt der Verkehrsinfrastruk-
turgenossenschaft und deren Geschäftsfeld der ÖPP-Verkehrsinfrastrukturpro-
jekte eingegangen. Bei der VIG schließen sich verschiedene Unternehmen bzw. 
Personen zusammen, die bisher nicht bzw. kaum bei derartigen ÖPP-Projekten 
vertreten waren.954 Gründe hierfür sind, wie in Kapitel 2.3.3 dargelegt, die hohen 
Markteintrittsbarrieren, welche sich u.a. aus den Eignungskriterien ergeben.955 
Durch einen Zusammenschluss können die Mitglieder einer VIG ihre eigenen 
Ressourcen erweitern, um die geforderten Eignungskriterien (Fachkunde, Leis-
tungsfähigkeit und Zuverässigkeit) zu erfüllen.956 Insbesondere die Leistungsfä-
higkeit stellt in Bezug auf die geforderte Eigenkapitalausstattung eine Herausfor-
derung dar. Die bisherigen ÖPP-Projekte weisen ein durchschnittliches Bauvolu-
men von 350 Mio. € auf, wovon ca. 30 % in Form von Eigenkapital bereitgestellt 
werden müssen.957 Durch die Beteiligung mehrerer Unternehmen bzw. Personen 
ist die finanzielle Belastung für den Einzelnen geringer.  

Neben der finanziellen Leistungsfähigkeit gilt es die weiteren Eignungskriterien, 
wie bspw. die Fachkunde, zu erfüllen. Bei der Auswahl der Mitglieder ist es wich-
tig diese nach ihren Fähigkeiten auszuwählen. Die Kombination der verschiede-
nen Stärken kann zu Wettbewerbsvorteilen gegenüber anderen Mitbewerbern 
führen. Daher ist es sinnvoll eine gezielte Selektion der Mitglieder durchzufüh-
ren. Hierbei lässt sich der Strategieprozess von Grant mit der Identifikation von 
Ressourcenlücken heranziehen. 958 

Die VIG tritt laut Mathews als „latecomers“ in den Makt der ÖPP-Verkehrsinfra-
strukturprojekte ein, da es sich um einen verzögerten Markteintritt handelt.959 
Auch die VIG könnte von einer Partnerschaft mit „incumbents“ profitieren. Diese 
sind die bisherigen Baukonzerne bzw. Bauunternehmen, welche bei den bisheri-

 
954 Die Zusammensetzung wird im Kapitel 6 untersucht. 
955 Vgl. Lehrstuhl für Infrastruktur- und Immobilienmanagement der TU Braunschweig (2016), S. 13. 
956 Diese entsprechen der Abbildung 46 des vorherigen Kapitels.   
957 Talebitari (2016). 
958 Vgl. Grant (1991), S. 119-133. 
959 Vgl. Mathews (2002) S. 468-470. 
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gen ÖPP-Projekten beteiligt waren.  Durch die Zusammenarbeit kann die VIG ihr 
Wissen über den ÖPP-Markt und den Anforderungen erweiteren. Hinzu kommt, 
dass ein leistungsfähiger Partner Erfahrung bezüglich des strukturierten Verga-
beverfahrens und der damit verbundenen Angebotserstelllung hat. Somit könnte 
die VIG als „latecomers“ von einem „incumbents“ lernen, was zu einem schnellen 
Einsatz von weniger entwickelten Ressourcen und Fähigkeiten führt.960 

4.6 Zwischenfazit 

Die beschriebenen Theorien liefern einen unterschiedlichen Erklärungsbeitrag 
in Bezug auf ÖPP und Genossenschaften. Während die P-A-Theorie die vorhan-
denen Beziehungen sowohl bei ÖPP als auch bei Genossenschaften analysiert, 
lassen sich die drei weiteren Theorien nicht ohne weiteres auf Genossenschaften 
und ÖPP anwenden. Für die Analyse der Genossenschaften aus Sicht der 
Spieltheorie, des MBV und des RBV muss das genaue Geschäftsmodell bekannt 
sein, welches sich aus dem Geschäftsbetrieb ergibt. Aufgrund dessen erfolgte 
eine erste Übertragung der Theorien auf die VIG.  Die drei Theorien liefern je-
doch einen Erklärungsbeitrag zur Untersuchung von ÖPP.  

Bei Betrachtung der Verkehrsinfrastrukturgenossenschaft im Umfeld von ÖPP, 
wie in Abbildung 47 dargestellt, wird deutlich, dass alle vier gennannten Theorien 
einen Erklärungsbeitrag liefern können. Durch die Einbindung einer Verkehrs-
infrastrukturgenossenschaft in den Kontext einer ÖPP wird deren Geschäftsbe-
trieb definiert. Die Projektgesellschaft, welche aus der Verkehrsinfrastrukturge-
nossenschaft und gegebenenfalls den Fremdkapitalgebern sowie Subunterneh-
mern besteht, kann mit der P-A-Theorie, der Spieltheorie sowie dem RBV analy-
siert werden. Die P-A-Theorie und die Spieltheorie liefern einen Erklärungsbei-
trag zur Interaktion innerhalb der Projektgesellschaft, während der RBV hilft, 
den Erfolg durch die Unternehmensressourcen zu steigern. Der MBV ließ sich 
auf die Baubranche und im Speziellen den ÖPP-Markt anwenden.  

 
960 Vgl. Mathews/Hu/Wu (2011) S. 186. 
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Abbildung 47:  Verkehrsinfrastrukturgenossenschaft im Umfeld von ÖPP961
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5 Vorstellung des Untersuchungsobjektes und des 
gewählten Forschungsdesigns 

Das folgende Kapitel beschreibt die methodische Vorgehensweise der vorliegen-
den Dissertation. 

In Kapitel 5.1 wird das Untersuchungsobjekt erläutert. Hierfür werden die ersten 
Überlegungen zu einer Verkehrsinfrastrukturgenossenschaft sowie des dazuge-
hörigen Beispielprojektes vorgestellt. 

Kapitel 5.2 widmet sich den Forschungsfragen und einer Literaturanalyse zum 
aktuellen Stand der Forschung. 

Kapitel 5.3 stellt das Forschungsdesign vor. Das Kapitel beginnt mit einer kurzen 
Darstellung des Forschungsansatzes sowie einer Gegenüberstellung der quanti-
tativen und qualitativen Forschungsmethoden. Den Abschluss bilden eine Be-
schreibung der gewählten Forschungsinstrumente sowie deren Auswertungsme-
thoden. 

 
Abbildung 48:  Aufbau des fünften Kapitels962 

 
962 Quelle: Eigene Darstellung. 
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5.1 Die Verkehrsinfrastrukturgenossenschaft als 
Untersuchungsobjekt 

Das Untersuchungsobjekt der Arbeit ist eine noch zu erstellende Verkehrsinfra-
strukturgenossenschaft (VIG). Zu Beginn des Kapitels sollen die Grundidee einer 
solchen Organisationsform sowie in der Folge das Beispielprojekt vorgestellt wer-
den. 

5.1.1 Grundidee einer Verkehrsinfrastrukturgenossenschaft als 
hybride Organisationsform 

Für die Teilnahme an einem ÖPP-Projekt im Bundesfernstraßenbau soll eine 
Genossenschaft gegründet werden. Diese Genossenschaft bildet, gemeinsam mit 
einem oder mehreren geeigneten Bauunternehmen, ein Infrastrukturkonsor-
tium (analog den bisherigen Projektgesellschaften, vgl. hierzu Kapitel 2.2.3). Mit 
diesem Infrastrukturkonsortium soll eine Teilnahme an einem strukturierten 
Vergabeverfahren von ÖPP-Projekten erfolgen.  

 
Abbildung 49:  Verkehrsinfrastrukturgenossenschaft963 

Durch die Kooperation mit den Bauunternehmen lässt sich, je nach Partner, die 
vergaberechtlich geforderte Eignung im Sinne der Fachkunde erfüllen. Für die 
finanzielle Leistungsfähigkeit ist eine Finanzierung des Projektes über Mez-
zanine- und Fremdkapital möglich. Des Weiteren stehen die Einlagen der Mit-
glieder als Eigenkapital zur Verfügung. Mitglieder und Mezzanine-Kapitalgeber 
der Verkehrsinfrastrukturgenossenschaft sollten ausschließlich regionale Ak-

 
963 Quelle: In Anlehnung an: Weidmann et al. (2016), S. 69. 
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teure sein, deren originäres Ziel ein schneller Bau und eine dauerhafte Nutzbar-
keit der Autobahn ist. Als sekundäres Ziel erscheint die monetäre Vergütung. 
Hierbei handelt es sich um Zins- und Dividendenzahlungen für das zur Verfü-
gung gestellte Kapital. Dies führt zu der Annahme, dass die Finanzierungskosten 
geringer sein müssten als bei einer rein kapitalmarktorientierten Finanzierung. 
Hier liegt der Fokus auf einer hohen Rendite. Ein weiterer Aspekt der zu einer 
höheren Renditeerwartung führt ist die Tatsache, dass die Akteure an den inter-
nationalen Kapitalmärkten das Risiko des Projektes nur schwer abschätzen kön-
nen, da sie die Situation vor Ort nicht kennen. Dadurch fallen entweder hohe 
Transaktionskosten zur Beurteilung und Absicherung der Risiken an oder die 
Risiken werden bewusst mit einer geringen Absicherung eingegangen. Beides 
führt im Ergebnis zu höheren Renditeerwartungen. 

Die Verkehrsinfrastrukturgenossenschaft ist hinsichtlich ihrer Struktur mittel-
standsorientiert. Sie bietet die Möglichkeit, durch die Einbindung von regionalen 
Bauunternehmern die Anzahl von Arbeitsplätzen im Umkreis zu erhöhen. 
Hinzu kommt ein Kapitalisierungseffekt des regionalen Wirtschaftskreislaufs, da 
dort von Seiten der Mitglieder investiert wird. Der Grundgedanke der Förderung 
ist auch durch den unmittelbar generierten Nutzenvorteil (funktionsfähige Auto-
bahn) erfüllt. 

Die ursprüngliche Idee einer VIG berücksichtigt alle Nutzer der Autobahn. Da 
diese durch die Rechtsform einer Genossenschaft gleichzeitig Eigenkapital- und 
Fremdkapitalgeber sein können, ist die VIG eine hybride Organisationsform. 
Nutzer einer Autobahn, und in diesem Sinne Stakeholder der VIG, könnten: 

 Anwohner 
 Pendler 
 Unternehmen und Spediteure 
 regionale Kreditinstitute  
 Bauunternehmer  

sein. Ebenfalls als Stakeholder in Frage kommen das Land, die Kreise, die Kom-
munen und die regionalen Politiker. 

Neben einer Kostenreduktion für Pendler und Unternehmer entstehen mit leis-
tungsfähigen Autobahnen auch ökonomische Vorteile durch die aus der Mini-
mierung von Stauzeiten folgende Zeitersparnis.964 Hinzu kommt ein verbesser-
ter Lärmschutz als Mehrwert für die Anwohner. Ein Nachteil von ausgebauten 
Autobahnen sind die häufig notwendigen Enteignungen. Hier sind hinreichende 
Entschädigungszahlungen vonnöten. 965 Die Beteiligung der Bevölkerung bei 
Verkehrsinfrastrukturprojekten ist in den USA durch die Vergabe von sog. mu-

 
964 Vgl. Bardt et al. (2014), S. 13-15. 
965 § 85 Baugesetzbuch – BauGb. 
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nicipal bonds gängig und stellt einen akttraktiven Markt dar (vertiefend Exkurs: 
municipal bonds) .Für eine Region als Ganzes ist ein Autobahnausbau aber in 
der Regel attraktivitätssteigernd. Vor allem in ländlichen Regionen sichert er Ar-
beitsplätze und Einkommen.966 Durch eine genossenschaftliche Lösung bleiben 
sowohl mögliche Erlöse als auch der Einfluss von regionalen Entscheidungsträ-
gern erhalten. Daraus ergibt sich auch ein Interesse der Regionalpolitik an sol-
chen Projekten.  

Den regionalen Kreditinstituten kommt, als wesentlichen Finanzintermediären, 
eine Doppelrolle zu. Einerseits können sie sich selbst als Mitglieder beteiligen 
und so direkt von der Stärkung der lokalen Infrastruktur profitieren und ander-
seits bieten mögliche Kreditvergaben an die Genossenschaft zusätzliche Ertrags-
potentiale, auf welche die Institute im aktuellen Zinsumfeld angewiesen sind. 967  

Exkurs Municipal Bonds: 
Eine gängige Finanzierungsform von Verkehrsinfrastruktur ist die Ausgabe von 
sog. Municipal Bonds durch öffentliche Stellen. Es handelt sich hierbei um Anlei-
hen, welche zumeist die Kommunen (local goverments) in den USA vergeben.968 
Der Markt für Municipal Bonds war im Jahr 2017 mit vier Billionen US-Dollar 
der größte Einzelkapitalmarkt zur Finanzierung von Kommunen in den USA.969 
Die Investoren stellen bei dieser Anlageform der öffentlichen Hand Kapital zur 
Verfügung und erhalten im Gegenzug eine Vergütung durch Zinszahlungen. Mu-
nicipal Bonds sind in unterschiedlichen Varianten am Markt vertreten. Während 
die Ausgabe der sog.  General Obligation Bonds unspezifisch zur Deckung von 
Ausgaben der Kommune dient (vergleichbar mit der Verwendung von Steuerein-
nahmen) und die Bedienung der Zinszahlungen und die Rückzahlung aus Steu-
ereinnahmen erfolgt,970 stehen die sog. Revenue Bonds zur Finanzierung von vor-
her definierten, speziellen Infrastrukturprojekten zur Verfügung und werden aus 
den Einnahmen dieser Projekte oder speziellen zugewiesenen Steuereinahmen zu-
rück gezahlt.971 Einer großen Beliebtheit erfreuen sich grundsätzlich die Varian-
ten, bei welchen die Zinszahlungen steuerbefreit sind (tax-exempt municipal-
bonds). Vorallem private Haushalte nutzen sie, da sie bei der Zeichnung häufig 
nicht mit institutionellen Anlegern konkurrieren, welche selbst ihrerseits meist 
steuerbefreit oder steuerbevorzugt sind und sich daher nicht für diese Anlageform 
interessieren.972 Da anders als z.B. in Deutschland in den USA die Kommunen, 
welche für die municiple bonds als Emmitenten auftreten, insolvenzfähig sind, 

 
966 Vgl. Molterer (2014), S. 1232-1233; Jung (2014), S. 1236. 
967 Vgl. Deutsche Bundesbank (2014), S. 32-33; Weidmann (2013). 
968  Vgl. Temel (2011), S. 1-2. 
969  Vgl. Schürhoff et al. (2018), S. 1. 
970  Vgl. Driessen (2016), S. 6-7. 
971  Vgl. Temel (2011), S. 36. 
972  Vgl. Schürhoff et al. (2018), S. 3. 
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besteht grundsätzlich ein Kreditrisiko für den Investor. Dieses ist nicht abstrakt 
sondern real, da in der Vergangenheit bereits mehrfach Kommunen in den USA 
Insolvenz gem Chapter 9 USCC (US-Insolvenzordnung; US bankruptcy code) 
anmelden mussten973. Dennoch ist das Kreditrisiko von durch Rating-Agenturen 
gerateten Municipal Bonds geringer, als das von Schuldverschreibungen gerateter 
internationaler Großkonzerne der gleichen Ratingkategorie.974  

5.1.2 Beschreibung des Beispielprojektes: Ausbau der 
Bundesautobahn 6 

Die theoretische Umsetzung einer VIG soll an einem Beispielprojekt erfolgen. 
Der Ausbau der Autobahn 6 zwischen dem Autobahnkreuz Weinsberg und dem 
Autobahnkreuz Feuchtwangen/Crailsheim ist, wie in Kapitel 2.3.3 aufgezeigt, Teil 
der „Neuen Generation“ von ÖPP-Projekten.975 Aufgrund der herausragenden 
Bedeutung der Bundesautobahn 6 für das Bundesland Baden-Württemberg und 
des regionalen Bezugs wird dieses ÖPP-Projekt als Beispielprojekt ausgewählt.   

Der oben aufgeführte Abschnitt der Bundesautobahn 6 ist seit 1979 befahrbar und 
Teil der Europastraße 50 (E 50). Die 5.000 km lange Europastraße ist eine West-
Ost-Verbindung und führt vom Atlantischen Ozean bis zum Kaspischen Meer.976  

 
973  Vgl. Johnson/Young (2011), S. 121-124. 
974  Vgl. Medioli et al. (2017), S. 1 
975 Vgl. Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (2015a), S. 3. 
976 Vgl. Regierungspräsidium Stuttgart (o. J.). 



156 Vorstellung des Untersuchungsobjektes und des gewählten Forschungsdesigns 

 

 

Abbildung 50:  Verlauf Bundesautobahn 6 in Deutschland977 

In der Bundesrepublik Deutschland beginnt die A 6 am französisch-deutschen 
Grenzübergang „Goldene Bremm“ und verläuft durch fünf Bundesländer (Saar-
land, Rheinland-Pfalz, Hessen, Baden-Württemberg und Bayern) und ist daher 
eine der wichtigsten West-Ost-Verbindungen in Süddeutschland.978 In Waidhaus 
an der deutsch-tschechischen Staatsgrenze endet die 484 km lange Bundesautob-
ahn A 6.979  

Für die Region Heilbronn-Franken, welche sich aus der Stadt Heilbronn, dem 
Landkreis Heilbronn, dem Hohenlohekreis, dem Main-Tauber-Kreis und dem 
Landkreis Schwäbisch Hall zusammensetzt, hat die A 6 eine hohe ökonomische 
Bedeutung, da sie die Wirtschaftsräume Mannheim, Heilbronn und Nürnberg 
miteinander verbindet. Im Jahr 2016 lebten in der Region Heilbronn-Franken 
897.263 Menschen. Die Region umfasst 4.765 Quadratkilometer, wodurch sich 
eine Bevölkerungsdichte von 188 Einwohner je Quadratkilometer ergibt. Damit 
zählt die Region Heilbronn-Franken zu den drei flächenmäßig größten Regionen 
Baden-Württembergs. Das Primäreinkommen der privaten Haushalte980 sowie 
das verfügbare Einkommen der privaten Haushalte ist für die Einwohner der Re-
gion Heilbronn-Franken in ganz Baden-Württemberg am höchsten.981 Diese Ein-
kommensgröße wird häufig als Indikator für den monetären Wohlstand einer 
Region herangezogen. Die beschäftigungsstärksten Branchen der Region sind 

 
977 Quelle: Autobahnatlas (o. J.). 
978 Vgl. Deutscher Bundestag (2015), S. 1. 
979 Vgl. Autobahnatlas (o. J.). 
980 Das Primäreinkommen ist eine wohnortbezogene Größe und beschreibt das Einkommen, 

das den privaten Haushalten aus Erwerbstätigkeit und Vermögen zufließt. 
981 Vgl. Gurka/Kölle (2015), S. 28. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Saarland
https://de.wikipedia.org/wiki/Saarland
https://de.wikipedia.org/wiki/Rheinland-Pfalz
https://de.wikipedia.org/wiki/Hessen
https://de.wikipedia.org/wiki/Baden-W%C3%BCrttemberg
https://de.wikipedia.org/wiki/Bayern
https://de.wikipedia.org/wiki/Heilbronn
https://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis_Heilbronn
https://de.wikipedia.org/wiki/Hohenlohekreis
https://de.wikipedia.org/wiki/Main-Tauber-Kreis
https://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis_Schw%C3%A4bisch_Hall
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der Maschinenbau und die Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen.982 
Weiterhin sind in der Region zahlreiche bekannte Firmen vertreten: „AUDI, 
Bausch + Ströbel, Bausparkasse Schwäbisch Hall, Bechtle, Berner, beyerdynamic, 
Bosch, Brunnen, BTI, Bürkert, Campina, Deutsches Luft- und Raumfahrtzent-
rum, Dieffenbacher, ebm-papst, Gebhardt Ventilatoren, GEMÜ, GETRAG, Hu-
ber Verpackungen, Hyundai Deutschland, Illig, Intersport, Kaco, Klafs, König 
Rennsitze, Knorr, KSPG AG, Läpple, Wilhelm Layher, Lidl & Schwarz, Mahle, 
Marbach, MUSTANG, Optima, Procter & Gamble, Recaro, Scheuerle Fahrzeug-
technik, Schubert, Schunk, R. Stahl, Südwestdeutsche Salzwerke, TDS, Techno-
logietransferzentrum Lampoldshausen, Vollert, VS Vereinigte Spezialmöbelfab-
riken, Weinig, Würth-Gruppe, ZEAG, Ziehl-Abegg.“983  

Folgende Abbildung liefert einen geografischen Überblick über die Region Heil-
bronn-Franken: 

 
Abbildung 51:  Region Heilbronn-Franken984 

 
982 Vgl. Heberling (2015), S. 81. 
983 Vgl. Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken (o. J. a). 
984 Quelle: Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken (o. J. b). 
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In Baden-Württemberg gehört die A 6 laut ADAC zu den stauanfälligsten Auto-
bahnen.985 Dies ist unter anderem auf eine Verdreifachung des Verkehres auf der 
A 6 seit 1979 zurückzuführen. Der Schwerverkehr stieg im selben Zeitraum um 
das Vierfache. Die vorhandenen zwei Fahrstreifen mit Standstreifen halten der 
aktuellen und zukünftigen Verkehrsbelastung gemäß Prognosen nicht stand. 
Diese Prognosen gehen im Jahr 2025 von 76.000 Kfz/24h aus, mit einem Anteil 
an Schwerverkehr von 35 %.986 Dies hat deutliche Auswirkungen auf die Bausub-
stanz (Neubau aller Brücken), den Bedarf an Lkw-Stellplätzen (Ausbau der Park-
platz- und WC-Anlagen) sowie auf den Lärmschutz der umliegenden Regio-
nen.987 Daher ist ein sechsstreifiger Ausbau der Strecke vom AK Weinsberg bis 
zur Landesgrenze Baden-Württemberg/Bayern im vordringlichen Bedarf des 
Bundesverkehrswegeplans 2030.988 Insgesamt misst der Streckenabschnitt 64,4 
km und soll in sechs Abschnitten ausgebaut werden. Folgende Abbildung zeigt 
die geplante Ausbaustrecke mit ihren sechs Abschnitten. 

 
Abbildung 52:  Übersicht Planungsraum989 

Laut aktuellen Informationen werden die Kosten für Ausbau der A 6 bei 900 Mio. 
€ liegen.990 Aufgrund der regionalen Bedeutung finanziert die Region die Pla-
nung mit einer Summe von insgesamt 1,7 Mio. € vor.991 Der Zeitplan des Regie-
rungspräsidiums Stuttgart sieht ein Baurecht für die Gesamtstrecke bis 2019 vor.  

Für März 2018 gilt für die einzelnen Abschnitte folgender Planungsstand: 

 Abschnitt A 6-1 Weinsberg – Bretzfeld: Vorbereitung des Planfeststellungs-
verfahrens 

 
985 Vgl. ADAC (2018a), S. 10. 
986 Vgl. Regierungspräsidium Stuttgart (o. J.). 
987 Vgl. Regierungspräsidium Stuttgart (2017), S. 5. 
988 Vgl. Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (2016b), S. 80. 
989 Quelle: Heilbronner Stimme (2017). 
990 Vgl. Heilbronner Stimme (2018), S. 35. 
991 Vgl. Regierungspräsidium Stuttgart (o. J.). 
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 Abschnitt A 6-2 Bretzfeld – Öhringen: Einleitung des Planfeststellungsver-
fahrens  

 Abschnitt A 6-3 Öhringen – Kupferzell: Einleitung des Planfeststellungsver-
fahrens  

 Abschnitt A 6-4 Kupferzell – Ilshofen/Wolpertshausen: Vorbereitung des 
Planfeststellungsverfahrens 

 Abschnitt A 6-5 Ilshofen/Wolpertshausen – Kirchberg: Vorentwurf begonnen  
 Abschnitt A 6-6 Kirchberg – Landesgrenze: Vorentwurf begonnen992  

Nach einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung wird entschieden, ob eine Aus-
schreibung als ÖPP-Projekt erfolgt.  

5.2 Forschungsleitende Fragestellungen und Status quo des Standes 
der Forschung 

Das folgende Kapitel greift die Forschungsfragen, welche im Kapitel 1.2 bereits 
dargestellt wurden, nochmals auf und konkretisiert sie. Des Weiteren erfolgt ein 
systematischer Literaturüberblick zu ÖPP-Projekten in Verbindung mit Genos-
senschaften, welcher den aktuellen Stand der Forschung wiedergibt. 

5.2.1 Forschungsfragen 

Ziel der Untersuchung ist es, die verschiedenen Möglichkeiten einer Umsetzung 
einer Verkehrsinfrastrukturgenossenschaft im Rahmen eines ÖPP-Projektes in 
Deutschland zu erforschen. Hierfür gilt es, folgende aufeinander aufbauende 
Forschungsfragen zu beantworten: 

1. Welche Rolle spielen die Stakeholder bei dem Aufbau der Verkehrsinfra-
strukturgenossenschaft?  

2. Welche Anforderungen haben die Stakeholder an eine Verkehrsinfrastruk-
turgenossenschaft? 

3. Wie muss eine funktionsfähige Verkehrsinfrastrukturgenossenschaft unter 
den gegebenen Rahmenbedingungen in Deutschland aufgebaut sein? 

Die erste Forschungsfrage befasst sich mit den verschiedenen denkbaren Umset-
zungsvarianten einer VIG. Hierfür bedarf es der Klärung folgender Fragen: Wie 
kann sich eine Verkehrsinfrastrukturgenossenschaft bei einem ÖPP-Projekt be-
teiligen? Wie sollten die Organe einer Verkehrsinfrastrukturgenossenschaft be-
setzt sein? 

 
992 Vgl. Regierungspräsidium Stuttgart (o. J.). 
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Ziel ist es zum einen, durch Experteninterviews die rechtlichen Rahmenbedin-
gungen in den Bereichen Genossenschaft und Verkehrsinfrastruktur – insbeson-
dere ÖPP – zu klären. Zum anderen erfolgt ein Diskurs hinsichtlich der ersten 
Vorschläge zur Besetzung der Organe einer solchen Verkehrsinfrastrukturgenos-
senschaft.  

Nachdem erste Varianten einer VIG erstellt wurden, werden in der zweiten For-
schungsfrage die Anforderungen der Stakeholder untersucht. Es geht darum her-
auszufinden, ob eine Nachfrage der Stakeholder an einer derartigen Genossen-
schaft besteht. Ebenso sollen die Erwartungen der möglichen Stakeholder analy-
siert werden. Auch diese Forschungsfrage wird empirisch beantwortet. Hierfür 
sollen im Rahmen einer quantitativen Umfrage die Bereitschaft, die Wünsche 
und eventuell entstehende Interessenkonflikte der unterschiedlichen Anspruchs-
gruppen ermittelt werden. Dadurch lassen sich Beziehungen, Anforderungen 
und Ziele der Verkehrsinfrastrukturgenossenschaft konkretisieren.  

Die letzte Forschungsfrage befasst sich mit den tatsächlichen Umsetzungsmög-
lichkeiten einer VIG. Sie soll klären, welche der entwickelten Konzepte in 
Deutschland umsetzbar sind und bei welchem Konzept die Stakeholder bereit 
sind sich zu beteiligen.  

5.2.2 Aktueller Forschungsstand 

Zur Darstellung des gegenwärtigen Standes der Forschung im Bereich ÖPP im 
Zusammenhang mit der Rechtsform der Genossenschaft, ist es wichtig die Lite-
ratur beider Gebiete isoliert zu betrachten.  

Die bisherige Forschung konzentriert sich bei ÖPP von Verkehrsinfrastruktur-
projekten insbesondere auf die verschiedenartigen Beteiligungsmöglichkeiten 
bei derartigen Projekten. Diese teilt sich auf in einerseits die Beteiligung der mit-
telständischen Bauindustrie, welche sich in der Regel auf einen Beitrag zur ope-
rativen Umsetzung beschränkt und andererseits in die reine Kapitalbeteiligung 
von sonstigen privaten Institutionen.  

Insbesondere Schaedel befasst sich in seinen Forschungsvorhaben mit den Betei-
ligungsmöglichkeiten des Baumittelstandes. In diesem Zusammenhang wird die 
Mitwirkung bei einer Projektgesellschaft (Nachunternehmen, Generalunterneh-
men, sowie Sponsorship) analysiert.993 Auch die Publikationen der ÖPP Deutsch-
land AG sowie Scheller/Depner befassen sich mit ÖPP und den mittelständischen 
Bauunternehmen.994 Der Lehrstuhl für Infrastruktur- und Immobilienmanagement 
der TU Braunschweig untersucht empirisch, „[…] ob und unter welchen Bedingun-
gen mittelständische Unternehmen als ÖPP-Nehmer (auf Konsortialebene) bei 

 
993 Vgl. Schaedel (2008); Alfen/Schaedel (2008). 
994 Vgl. ÖPP Deutschland AG (2011); Scheller/Depner (2007). 
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Bundesautobahnen auftreten können.“995 Die Ergebnisse, welche auch in Kapitel 
2.3.3 aufgegriffen wurden, zeigen, dass aufgrund diverser Hemmnisse (finanzi-
ell, Risikoverteilung usw.) die Beteiligung der mittelständischen Bauunterneh-
men gering ist. Ein Lösungsweg ist laut Vertretern des o.g. Lehrstuhls die Anpas-
sung der ÖPP-Projekte an die Leistungsfähigkeit der Bauunternehmen. Auch 
weitere Studien, wie die von Fabry und Meiniger, bewerten ÖPP-Projekte in Ba-
den-Württemberg mit kleineren Projektvolumen als mittelstandsgerechte Betei-
ligungsmöglichkeit. Eine Betrachtung von Verkehrsinfrastrukturprojekten, fin-
det hier jedoch nicht statt.996  

Sowohl Boll als auch Högner setzen sich mit der Finanzierungsseite bei ÖPP-Pro-
jekten auseinander. Boll analysiert insbesondere die ÖPP-Projekte im Hochbau 
und deren Funktion als Anlageklasse für Investoren.997 Högner hingegen unter-
sucht Verkehrsinfrastrukturprojekte aus der Perspektive von privaten Investoren 
und zeigt auf, dass „ […] sich der Markt für private Investitionen in die Verkehrs-
infrastruktur gerade in Deutschland noch in der Entwicklungsphase befindet.“998  

Die Literatur zu den Forschungen bezüglich Genossenschaften ist zahlreich. Um 
eine mögliche Forschungslücke aufzuzeigen, erfolgt zunächst eine Betrachtung 
der Literatur in Zusammenhang mit dem Begriff der Infrastruktur. Der Beitrag 
von Adams/Roth/Doluschitz stellt dar, dass sich aufgrund einer geschwächten 
ländlichen Infrastruktur neue Betätigungsfelder von Genossenschaften ergeben. 
Hierbei zählt er u.a. die Schaffung von Mobilität999 und die Übernahme kommu-
naler Aufgaben auf.1000 Die Beteiligung der Genossenschaft im Geschäftsfeld der 
Daseinsvorsorge (gemeint ist in diesem Zusammenhang die Bereitstellung von 
Infrastruktur) ist der Gegenstand weiterer Forschungen. Hier sind u.a. die Pub-
likationen von Klemisch/Flieger, Henningsen, BWGV sowie Roth/Pissarius zu nen-
nen.1001 Die Versorgung mit Infrastruktur bezieht sich in den Arbeiten auf die 
„bürgerliche Infrastruktur“, wie zum Beispiel: Ver- und Entsorgungsleistungen, 
Freizeit- und Bildungseinrichtungen, Schwimmbäder, Parks, Ärzteversorgung, 
Bürgerzentren, usw. Ziehen sich der Staat und die Kommunen aus diesen öffent-
lichen Aufgaben zurück, bieten Genossenschaften durch die Übernahme dieser 
Aufgaben eine Lösung.1002 Auch die Arbeiten von Rößl befassen sich mit der Er-
füllung kommunaler Aufgaben durch Genossenschaften.1003 Sie erforschen ex-

 
995 Lehrstuhl für Infrastruktur- und Immobilienmanagement der TU Braunschweig (2016), S. I. 
996 Vgl. Fabry/Meininger (2008);  Fabry/Meininger (2010).  
997 Vgl. Boll (2007). 
998 Högner (2010), S. 262. 
999 Hier wurde von den Autoren u.a. die Fahrradgenossenschaft aufgeführt.   
1000 Vgl. Adams et al. (2016). 
1001 Vgl. Klemisch/Flieger (2007); Hennigsen (2001); Baden-Württembergischer Genossenschaftsver-

band e. V. (2016); Roth/Pissarius (2016). 
1002 Vgl. Theurl (2006); Klemisch/Vogt (2012). 
1003 Vgl. Rößl (2007). 
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plizit die „[…] Ausgliederung kommunaler Aufgaben in Form von genossen-
schaftlichen PCP-(Public-Citizen-Partnership) Modellen.“ 1004 Bei PCP handelt es 
sich um eine Form der Zusammenarbeit von Gemeinden und ihren Bürgern, bei 
der die Gemeinden als investierende Mitglieder auftreten und im Aufsichtsrat 
vertreten sind, während einzelne Bürger dem Vorstand angehören und die ope-
rativen Geschäfte durchführen. Die Forschungen von Rößl widmen sich der Si-
tuation der österreichischen Gemeinden bei den kommunalen Aufgabenberei-
chen Altenbetreuung, Kinderbetreuung sowie Freizeiteinrichtungen. 

Die Literaturanalyse der vorliegenden Arbeit zeigt den Stand der gegenwärtigen 
Forschung im Bereich der Verkehrsinfrastrukturgenossenschaften im Rahmen 
von ÖPP-Projekten. Die Publikationen leisten in Bezug auf diverse Beteiligungs-
möglichkeiten von ÖPP-Projekten und Erfüllung kommunaler Aufgaben von Ge-
nossenschaften einen erheblichen Erkenntnisgewinn. Es untersucht aber keiner 
der wissenschaftlichen Beiträge bislang die Möglichkeiten einer Multistakehol-
der-Genossenschaft, die sich im bei ÖPP-Projekten im Bereich der Verkehrsinf-
rastruktur beteiligt und wie eine solche Genossenschaft aufgebaut sein könnte. 
Mit dieser speziellen Forschungslücke befasst sich die vorliegende Arbeit.  

5.3 Aufbau des Forschungsdesigns 

Das Forschungsdesign skizziert den Plan, die Struktur und die Strategie der vor-
liegenden Studie, um die Forschungsfragen zu beantworten und aussagekräftige 
Ergebnisse zu erzielen. Zu Beginn des Forschungsprozesses erfolgt die Defini-
tion des Forschungsproblems bzw. der Forschungsfragen. Die Forschungsfragen 
wurden bereits im vorangegangen Kapitel dargestellt. Im Anschluss daran findet 
die Auswahl und Beurteilung der passenden Forschungsinstrumente sowie der 
Auswertungsmethoden statt. 1005 

5.3.1 Forschungsablauf 

Der Forschungsablauf kann sowohl linear, zirkulär als auch sequientiell sein. 
Während beim linearen Forschungsprozess die einzelnen Phasen des Projektab-
laufes klar abgegrenzt sind und in einer festgelegten Reihenfolge durchgeführt 
werden, erfolgt bei einem zirkulären Forschungsprozess die Integration der ein-
zelnen Phasen.1006 Bei einem sequientiellen Forschungsansatz erfolgt die Durch-
führung der Phasen nacheinander.1007 

 
1004 Rössl/Schopf/Paier (2007), S. 29. 
1005 Vgl. Singh (2007), S. 62-63. 
1006 Vgl. Witt (2001). 
1007 Vgl. Leech/Onwuegbuzie (2009), S. 273. 
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Die bestehenden Hypothesen werden beim linearen Forschungsablauf durch 
eine bereits festgelegte methodische Vorgehensweise (Festlegung der Stichprobe, 
Messinstrumente, Auswertungsmethoden usw.) überprüft. Im gesamten Prozess 
ist es nicht vorgesehen, dass eine Modifikation der Methodik vorgenommen wird. 
Dies ist wichtig, um eine Vergleichbarkeit der Daten zu gewährleisten. Dieser 
deduktive Forschungsprozess führt jedoch dazu, dass sich die Empirie nur zur 
Falsifikation von Vorannahmen und nicht zu deren Vertiefung nutzen lässt.1008 
Zur Präzisierung und Reformulierung der Vorannahmen kann der zirkuläre For-
schungsablauf verwendet werden. Zu Beginn der Forschung ist nur ein geringer 
Wissensstand1009 zum Thema vorhanden. Durch das zirkuläre Vorgehen, also 
dem mehrmaligen Wiederholen von Forschungsschritten, die auf den Ergebnis-
sen der vorherigen Schritte aufbauen, sollen Annahmen über Untersuchungsge-
genstand bzw. -umfeld gewonnen werden. Daher können zu Beginn des For-
schungsprozesses nur wenige Forschungsschritte geplant werden; dies betrifft 
sowohl den Umfang der Untersuchung als auch die verwendeten Forschungsme-
thoden.1010 Bei einem sequentiellen Forschungsablauf liefern die Ergebnisse der 
einen Forschungsmethode die Grundlage für die Planung und Durchführung 
der weiteren genutzten Methoden.1011 Dies bedeutet, dass beispielsweise eine 
qualitative Untersuchung zuerst erfolgt und im Anschluss eine quantitative Ver-
tiefung auf Basis der in der qualitativen Untersuchung erhaltenen Ergebnisse 
durchgeführt wird. Die Vorgehensweise ist ebenso in der umgekehrten Reihen-
folge möglich. Laut Roch birgt der sequientielle Forschungsablauf den Vorteil,  
[…] dass die spätere Studienphase von den neuen Erkenntnissen aus der früheren 
Phase profitieren kann.“1012 Der erhöhte Zeitaufwand, welcher sich durch den 
sequientiellen Ablauf ergibt, da die Daten immer zuerst ausgewertet werden 
müssen, stellt ein Nachteil dar.1013  

Ziel dieser Untersuchung ist die Weiterentwicklung der in Kapitel 5.1 dargestell-
ten Verkehrsinfrastrukturgenossenschaft. Zur Beantwortung der Forschungsfra-
gen wird ein sequientieller Forschungsablauf gewählt. Der vollständige For-
schungsprozess, welcher sich während der Durchführung ergab, wird zum bes-
seren Verständnis bereits in Abbildung 53 gezeigt. Der sequientielle Prozess spie-
gelt sich in der Struktur des sechsten Kapitels wider, da sich hier für jede For-
schungsstufe die eingesetzte methodische Vorgehensweise und die ausgewerte-
ten Ergebnisse wiederfinden. 

 
1008 Vgl. Kleining (2011), S. 217. 
1009 Hierbei handelt es sich nicht um das individuelle Wissen des Forschers, sondern um  das 

in der Wissenschaft verfügbare Wissen. 
1010 Vgl. Witt (2001).  
1011 Vgl. Johnson et al. (2007). 
1012 Roch (2017), S. 99. 
1013 Vgl. Johnson et al. (2007). 
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Abbildung 53:  Sequientieller Forschungsablauf1014 

5.3.2 Gegenüberstellung der qualitativen und quantitativen 
Forschungsmethoden 

Der qualitative Forschungsansatz ermöglicht die Analyse von komplexen Zusam-
menhängen und liefert einen inhaltlich tiefen Einblick in den Forschungsschwer-
punkt.1015 Laut Altobelli eignet sich dieser Ansatz besonders „[…] bei neuartigen 
oder schlecht strukturierten Problemen […]“.1016 Die erhobenen Daten sind nicht 
standardisiert und deren Analyse erfolgt nicht mit statistischen Verfahren.1017 Ziel 
der qualitativen Forschung ist die Entwicklung von neuen Theorien und Model-
len.1018 Mit Hilfe von Interviews, Gruppendiskussionen, Beobachtungen, qualita-
tiven Inhaltsanalysen und Experimenten sowie Einzelfallstudien soll dieses Ziel 
erreicht werden.1019 Somit bietet der qualitative Forschungsansatz einen tieferen 
Informationsgehalt und die Möglichkeit, neue Phänomene und Sachverhalte zu 
entdecken.1020 Durch die persönliche Interaktion entsteht eine Flexibilität, die es 
nicht nur ermöglicht, aufkommende Themen während des Forschungsprozesses 
zu berücksichtigen, sondern auch Unklarheiten zu beseitigen und Hintergründe 
zu erfragen.1021 Jedoch sind die Ergebnisse des qualitativen Forschungsansatzes 

 
1014 Quelle: Eigene Darstellung. 
1015 Vgl. Springer et al. (2015), S. 34. 
1016 Altobelli (2017), S. 357. 
1017 Vgl. Bohnsack (2008), S. 13-25; Sapsford/Jupp (2006), S. 243; Flick (2011a), S. 12-14. 
1018 Vgl. Burzan (2005), S. 21-23; Gill/Johnson (2010), S. 172-173. 
1019 Vgl. Sapsford/Jupp (2006), S. 245-246; Gill/Johnson (2010), S. 172. 
1020 Vgl. Holliday (2016), S. 6; Gill/Johnson (2010), S. 39. 
1021 Vgl. Lamnek (2005), S. 22; Sapsford/Jupp (2006), S. 244-247. 
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sehr stark abhängig von den Qualifikationen und Interpretationen des For-
schers.1022 Hinzu kommt, dass die Ergebnisse aufgrund des hohen zeitlichen und 
finanziellen Aufwandes nur aus einer kleinen Stichprobengröße gewonnen wer-
den.1023  

Bei dem quantitativen Forschungsansatz werden mithilfe von „[…] besonderen 
Datenerhebungsverfahren quantitative Daten erzeugt und statistisch verarbeitet, 
um dadurch neue Effekte zu entdecken (Exploration), Populationen zu beschrei-
ben und Hypothesen zu prüfen (Explanation)“. 1024 Das Ziel der quantitativen 
Forschung sind somit die Messung von Merkmalen (Häufigkeit und Verteilung 
eines Phänomens) sowie die Überprüfung von Hypothesen, um komplexe Sach-
verhalte auf wenige Aussagen zu reduzieren. Zu den quantitativen Methoden 
zählen standardisierte Befragungen, standardisierte Beobachtungen, Experi-
mente und die quantitative Inhaltsanalyse.1025 Auch bei den quantitativen For-
schungsmethoden sind die Vorteile zahlreich. Durch die standardisierten Verfah-
ren lassen sich große Stichproben bzw. breite Teile der Bevölkerung erfassen, 
wodurch repräsentative Ergebnisse erzielbar sind.1026 Die quantifizierbaren Er-
gebnisse, bei denen statistische Analysen auch Zusammenhänge erkennen las-
sen, sind im Gegensatz zu den qualitativen Ergebnissen objektiver und vergleich-
barer.1027 In der Literatur wird daher die Objektivität, Messung, Zuverlässigkeit 
und Gültigkeit der Ergebnisse des quantitativen Forschungsansatzes betont.1028 
Hinzu kommt, dass bei den quantitativen Methoden der Zeitaufwand sowie die 
Kosten geringer sind.1029 Jedoch birgt der quantitative Forschungsansatz auch ei-
nige Nachteile. Einige Phänomene können zu komplex sein, um von den quanti-
tativen Methoden erfasst zu werden.1030 Die Gründe bzw. Ursachen für einen 
Sachverhalt werden u. U. nicht ermittelt, sodass sich auch keine Verbesserungs-
vorschläge generieren lassen.1031 Ein weiteres Problem stellt der hohe Standardi-
sierungsgrad dar, aufgrund dessen keine Flexibilität während der Untersuchung 
möglich ist.1032  

Lee fasst zusammen: “Quantitative and qualitative research are two different ap-
proaches, based on different paradigms and different assumptions about ontol-
ogy and epistemology: two human phenomena rather than two different sets of 

 
1022 Vgl. Ferchhoff (1986), S. 240-242. 
1023 Vgl. Akremi (2014), S. 277. 
1024 Bortz/Döring (2006), S. 738. 
1025 Vgl. Holliday (2016), S. 20. 
1026 Vgl. Holliday (2016), S. 6. 
1027 Vgl. Holliday (2016), S. 129. 
1028 Vgl. Holliday (2016), S. 6. 
1029 Vgl. Burzan (2005), S. 92-95. 
1030 Vgl. Gill/Johnson (2010), S. 46 sowie S. 148. 
1031 Vgl. Gill/Johnson (2010), S. 148-149. 
1032 Vgl. Gill/Johnson (2010), S. 149-150.  
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research techniques. What research discovers and how it is discovered depends 
on how the researcher engages in the phenomena studied.”1033 Der qualitative 
Forschungsansatz wird im Vergleich zum quantitativen Ansatz als subjektiver 
angesehen, da er auf Sprache und Beobachtungen aufbaut. Es wird eine induktive 
Beziehung zwischen Daten und Theorie impliziert.1034 Der Forscher interpretiert 
die in der sozialen Welt auftretenden Phänomene.1035 Der quantitative For-
schungsansatz, welcher sich mit der Sammlung numerischer Daten befasst, ist 
somit objektiver als der qualitative Ansatz.1036 Er veranschaulicht eine deduktive 
Beziehung zwischen Theorie und Daten.1037  

Der qualitative und der quantitative Forschungsansatz wurden lange Zeit als un-
vereinbare Untersuchungsverfahren betrachtet. Kelle weist darauf hin, dass in der 
Geschichte der Sozialforschung „Qualitative und quantitative Methoden […] als 
zwei getrennte Traditionen wahrnehmbar [sind].“1038 Jedoch werden für zahlrei-
che wissenschaftliche Fragestellungen sowohl qualitative als auch quantitative 
Forschungsmethoden benötigt, um Antworten zu erhalten. Die Kombination bei-
der Forschungsansätze wird als multimethodisches Vorgehen, Methodenmix, 
Triangulation1039 oder Mixed Methods1040 bezeichnet.1041  

Flick definiert den Methodenmix wie folgt: „Triangulation beinhaltet die Ein-
nahme unterschiedlicher Perspektiven auf einen untersuchten Gegenstand oder 
allgemeiner: bei der Beantwortung von Forschungsfragen. Diese Perspektiven 
können sich in unterschiedlichen Methoden, die angewandt werden, und/oder 
unterschiedlichen gewählten theoretischen Zugängen konkretisieren, wobei bei-
des wiederum miteinander in Zusammenhang steht bzw. verknüpft werden 
sollte. […] Durch die Triangulation (etwa verschiedener Methoden oder verschie-
dener Datensorten) sollte ein Erkenntniszuwachs möglich sein, dass sich also 
bspw. Erkenntnisse auf unterschiedlichen Ebenen gewinnen lassen, die damit 
weiter reichen, als es mit einem Zugang möglich wäre.“1042 

 
1033 Vgl. Lee (1992), S. 87. 
1034 Vgl. Sapsford/Jupp (2006), S. 244. 
1035 Vgl. Holliday (2016), S. 6-7. 
1036 Vgl. Easterby-Smith et al. (2018), S. 276. 
1037 Vgl. Gill/Johnson (2010), S. 46-47. 
1038 Kelle (2008), S. 13. 
1039 Hierbei wird unterschieden zwischen einer methodeninternen („within method“) und einer 

methodenübergreifenden („between methods“) Triangulation. 
1040 Die Mixed Methods werden als „dritte Säule“ neben den qualitativen und quantitativen For-

schungsmethoden gesehen. Vgl. Flick (2011b), S. 76-77. 
1041 Vgl. Lamnek (2010), S. 248. Kuckartz weist darauf hin, dass die Nutzung der Begriffe sehr 

häufig den Eindruck erweckt, dass es sich hierbei um Synonyme handelt. Jedoch stellt er 
fest, dass „[…] hinter den jeweiligen Begriffen […] aber eine je eigene Geschichte [steht], sie 
besitzen sozusagen ihre Autopoesis und selbstverständlich gibt es auch Überlappungen.“ 
Kuckartz (2014), S. 45. 

1042 Flick (2011b), S 12. 



Aufbau des Forschungsdesigns 167 

 

Mit der Triangulation sollen Schwächen der jeweils anderen Methode ausgegli-
chen werden. „Qualitative und quantitative Methoden können sich also in ihren 
wechselseitigen Stärken und Schwächen ergänzen, keinesfalls aber gegenseitig 
ersetzen.“1043 Kelle sieht hierbei die Stärken des quantitativen Forschungsansat-
zes in der Überprüfung von Hypothesen und der Erklärung eines Sachverhal-
tes1044, während der quantitative Forschungsansatz „[…] Handlungsorientierun-
gen und Handlungsregeln entdeckt und damit ‚generative Prozesse‘ identifiziert 
und beschrieben werden, mit deren Hilfe Zusammenhänge auf der Makroebene 
erklärbar werden“1045. Lamnek fasst die Chancen einer Triangulation in seinem 
Werk zusammen und hebt hervor, dass sich durch die Triangulation ein Erkennt-
nisfortschritt erzielen lässt.1046 Die qualitative Forschung kann laut Mayring 
durch die Triangulation sowohl an methodischer Stringenz gewinnen als auch 
verallgemeinerbare Ergebnisse erzeugen. Die quantitative Forschung gewinnt an 
u. a. an Offenheit für den Forschungsgegenstand.1047 

5.3.3 Übersicht der gewählten Forschungsinstrumente 

Für die vorliegende Forschungsarbeit wird im Zuge des sequientiellen For-
schungsprozesses auf einen kombinierten Forschungsansatz zurückgegriffen. 
Die Verkehrsinfrastrukturgenossenschaft stellt ein neuartiges Konstrukt dar, 
welches bisher weder in der Literatur noch in der Praxis existiert. Daher ist es 
elementar Primärdaten zu erheben. Folgende Übersicht stellt die gewählten For-
schungsinstrumente dar. 

 
1043 Kelle (2008), S. 297. 
1044 Vgl. Kelle (2008), S. 282. 
1045 Kelle (2008), S. 284. 
1046 Vgl. Lammnek (2010), S. 256. 
1047 Vgl. Mayring (2001). 
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Abbildung 54:  Forschungsinstrumente1048 

Die qualitativen Interviews sollen helfen, die vorherrschende Expertise aus den 
zwei unterschiedlichen Wissenschaftsbereichen (ÖPP und Genossenschaft) zu 
einem Konstrukt zu kombinieren. Ob dieses Konstrukt einer Verkehrsinfrastruk-
turgenossenschaft von den Stakeholdern angenommen wird und welche Erwar-
tungen an ein derartiges Modell gestellt werden, soll durch standardisierte Befra-
gungen in Erfahrung gebracht werden. 

Experteninterview 

Das qualitative Interview zählt zu den Standardinstrumenten der empirischen So-
zialforschung. Das Ziel ist die Ermittlung von Wissen, Meinungen, Einstellung 
und Bewertungen des befragten Personenkreises über einen bestimmten Sach-
verhalt bzw. zur Forschungsfrage.1049 Hierbei orientiert sich das Forschungspara-
digma gemäß Lamnek an sechs Prinzipen: Offenheit, Forschung als Kommuni-
kation, Prozesscharakter von Forschung und Gegenstand, Reflexivität von Gegen-
stand und Analyse, Explikation und Flexibilität.1050 Zusammengefasst bedeutet 
dies für den gesamten Interviewverlauf, dass eine Offenheit des Forschers gegen-
über dem Befragten bestehen muss. Es wird dem Interviewten die Möglichkeit 
gegeben, die für ihn wichtigen Themen und Aspekte zu kommunizieren.1051 Das 

 
1048 Quelle: Eigene Darstellung. 
1049 Vgl. Schnell et al. (2014), S. 315. 
1050 Vgl. Lamnek/Krell (2016), S. 22-24. 
1051 Vgl. Froschauer/Lueger (2003), S. 16; Sapsford/Jupp (2006), S. 95. 
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äußert sich unter anderem in einer offenen Fragestellung.1052 Auf geschlossene 
Fragestellungen sollte verzichtet werden, da der Befragte nicht mehr in seinem 
eigenen Referenzsystem antworten kann und dies unter Umständen zu einer Be-
einflussung und Begrenzung der Antwortmöglichkeiten führt.1053 Daher darf der 
Forscher nicht als Beobachter auftreten, sondern muss sich aktiv an der Kommu-
nikation beteiligen. Er orientiert sich an alltagsweltlichen Konventionen und dem 
sprachlichen Code des Befragten.1054 Jedoch sollte der größte Teil der Gesprächs-
steuerung beim Interviewten liegen, um ihm Platz für individuelle Lösungen zu 
lassen.1055 Zusätzlich muss der Forscher in der Lage sein, während des Interviews 
sein Erhebungsinstrument oder seine Strategie anzupassen.1056 Nach diesen Pa-
radigmen richten sich alle Befragungsverfahren der qualitativen Sozialforschung. 
Dazu zählt auch das Experteninterview, als eine Spezialform des qualitativen In-
terviews.1057 Für die vorliegende Dissertation wurden unter anderem, zur Erhe-
bung von empirischen Daten, Experteninterviews geführt. Die Interviews orien-
tieren sich an einem im Vorfeld erarbeiteten Leitfaden. Hierbei „[…] tritt die Per-
son des Experten mit ihrer biografischen Motiviertheit in den Hintergrund, statt-
dessen interessiert der in einen Funktionskontext eingebundene Akteur“1058. Die 
interviewte Person wird dadurch auf ihr Expertentum begrenzt. Sie besitzt diesen 
Wissensvorsprung hinsichtlich des jeweiligen Forschungsinteresses.1059 Das be-
deutet, dass der Expertenstatus nur in Bezug auf die Forschungsfrage und unter 
der Annahme, dass die Experten einen privilegierten Zugang zu entsprechenden 
Informationen besitzen, verliehen wird.1060 Die bewusste Auswahl von geeigneten 
Experten1061 ist entscheidend, um eine inhaltliche Repräsentativität zu erzeugen. 
Diese wird erreicht, indem die Interviewpartner als Vertreter bzw. Repräsentanten 
ihrer Gruppe gelten.1062 Maßgebend sind hierbei die Kriterien, nach denen die 
Experten ausgewählt werden.1063 Innerhalb eines organisatorischen oder institu-
tionellen Kontextes sind die Experten Funktionsträger. Damit ist ein spezielles 
Wissen der Experten verknüpft. 1064 Oftmals empfiehlt es sich Mitarbeiter auf un-
tergeordneter Organisationsebene als Experten heranzuziehen, da diese im Ge-

 
1052 Vgl. Keuneke (2005), S. 254; Sapsford/Jupp (2006), S. 95. 
1053 Vgl. Schnell et al. (2014), S. 325. 
1054 Vgl. Keuneke (2005), S. 255; Sapsford/Jupp (2006), S. 95. 
1055 Vgl. Froschauer/Lueger (2003), S. 33-34; Sapsford/Jupp (2006), S. 95. 
1056 Vgl. Keuneke (2005), S. 256; Sapsford/Jupp (2006), S. 95. 
1057 Vgl. Mayer (2013), S. 37. 
1058 Meuser/Nagel (2011) S. 58. 
1059 Vgl. Hoffmann (2005), S. 271. 
1060 Vgl. Meuser/Nagel (2013), S. 463-465. 
1061 Vgl. Kromrey (2002), S. 271. 
1062 Vgl. Mayer (2002), S. 37-38. 
1063 Vgl. Schnell et al. (2014), S. 299. 
1064 Vgl. Kromrey (2002), S. 259-261. 
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gensatz zur Führungsebene durch den täglichen operativen Umgang umfassen-
deres Wissen und Erfahrungen besitzen.1065 

Standardisierte Befragung 

In der Primärforschung ist die quantitative Befragung die am häufigsten ge-
nutzte Forschungsmethode. Das Ziel ist es, Daten zu generieren, die sich statis-
tisch auswerten lassen und Rückschlüsse auf eine Grundgesamtheit geben.1066 
Mithilfe eines Fragebogens wird die quantitative Befragung durchgeführt. Für 
den Erhalt von standardisierten Daten finden im Fragebogen geschlossene Fra-
gen Verwendung.1067 Dies birgt den Nachteil, dass die Antworten zu sehr einge-
schränkt sind, daher sollten in vereinzelten Fälle auch offene Fragen integriert 
werden.1068 Die Durchführung der quantitativen Befragungen kann sowohl 
schriftlich als auch persönlich, telefonisch oder online erfolgen.1069 In den letzten 
Jahren ist eine verstärkte Nutzung der Onlinebefragungen zu vermerken. Dies 
ist zum einen auf eine gestiegene Anzahl von Internetnutzern zurückzuführen, 
zum anderen existieren mittlerweile zahlreiche Online-Angebote, die eine Erstel-
lung eines Onlinefragebogens ermöglichen.1070 Die Rekrutierung von Teilneh-
mern kann entweder per E-Mail oder direkt auf einer Website erfolgen.1071  

Die Vor- und Nachteile einer Onlinebefragung gleichen zum größten Teil der 
schriftlichen Befragung. Die Probanden können selbst bestimmen, wann sie an 
der Umfrage teilnehmen möchten.1072 Dies kann dazu führen, dass die Antwor-
ten unter Umständen fundierter und abgewogener sind, jedoch sind die Reakti-
onen der Befragten nicht mehr spontan.1073 Ein weiterer Vorteil der Onlinebefra-
gung ergibt sich aus der Abwesenheit des Interviewers, wodurch verzerrende Ein-
flüsse1074 aufgrund der Person entfallen.1075 Allerdings sind Rückfragen bei 
Schwierigkeiten oder Unklarheiten nicht möglich1076 und es besteht keine Ge-
wissheit darüber, wer den Fragebogen tatsächlich ausfüllt.1077 Ein weiteres Prob-
lem bei schriftlichen Befragungen sind geringe Rücklaufquoten. Laut Wel-
ker/Werner/Scholz belegen diverse Studien, dass die Rücklaufquoten von posta-

 
1065 Vgl. Meuser/Nagel (1991), S. 443. 
1066 Vgl. Altobelli (2017), S. 55.  
1067 Vgl. Klammer (2005), S. 228-229; Sapsford/Jupp (2006), S. 95. 
1068 Vgl. Mayer (2013), S. 91-92; Sapsford/Jupp (2006), S. 95. 
1069 Für einen ausführlichen Überblick über die verschiedenen Befragungstypen vgl. Scholl (2015). 
1070 Vgl. SKOPOS (o. A.), S. 1. 
1071 Vgl. Bandilla/Hauptmanns (1998), S. 37. 
1072 Vgl. Klammer (2005), S. 228. 
1073 Vgl. Schnell et al. (2014), S. 359-360. 
1074 Ein gewisser verzerrender Einfluss ergibt sich, da auf der Startseite Hinweise zum Forscher 

und Forschungsziel gegeben werden.  
1075 Vgl. Welker et al. (2005), S. 69; Schnell et al. (2014), S. 351-352. 
1076 Vgl. Friedrichs (1990), S 236; Sapsford/Jupp (2006), S. 95. 
1077 Vgl. Klammer (2005), S. 228. 
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lisch verschickten und per E-Mail versendeten Onlinebefragungen vergleichbar 
sind. Jedoch können geringe Rücklaufquoten ein Indiz dafür sein, dass die Aus-
fälle systematisch sind.1078 Zur Verringerung der Ausfälle schlagen Welker/Wer-
ner/Scholz einen möglichst kurzen Fragebogen vor. Zudem sollte sich auf jeder 
Seite des Fragebogens ein Fortschrittsbalken befinden.1079 Ein weiterer Nachteil 
bei Onlinebefragungen ist laut Wissenschaftlern die scheinbare willkürliche Se-
lektion der Teilnehmer. Dies habe zur Folge, dass keine Repräsentativität gege-
ben sei.1080 Eine willkürliche Auswahl findet nicht statt, das Problem liegt eher 
am Fehlen von Listen der Grundgesamtheit, weshalb häufig auf virtuelle Distri-
butionswege zurückgegriffen werden muss. Generell ist die Datenbeschaffung 
im Vergleich zur klassischen Umfrage schnell und kostengünstig.1081 Da die Da-
ten digital vorliegen, können diese schnell ausgewertet werden.1082 Auch die Teil-
nehmer von Onlineumfragen empfinden eine derartige Befragung als vergleichs-
weise kurz.1083 Für die ideale Dauer des Befragungszeitraumes gibt es in der Li-
teratur keine eindeutige Richtlinie. Einige Autoren schlagen vor, dass die Feldzeit 
bei einer Onlinebefragung nicht kürzer als ein bis zwei Wochen sein sollte.1084 
Leopold zeigt in einer Studie, dass ein Befragungszeitraum von sechs Tagen aus-
reicht. Wird ein Erinnerungsschreiben zur Erhöhung der Rücklaufquote versen-
det, sollte dies nach den sechs Tagen erfolgen.1085 

5.3.4 Auswertungsmethoden 

Nach der Datenerhebung folgt die Auswertung des Materials. Bevor die Auswer-
tung erfolgen kann, sind die Daten passend für die Auswertungsmethode aufzu-
bereiten.  

Experteninterview  

Kuckartz empfiehlt bei „[…] qualitativen Interviews, Gruppendiskussionen, Fo-
kusgruppen oder ähnlichen Formen der Datenerhebung immer mit Audio-Auf-
zeichnungen und nicht lediglich mit Gedächtnisprotokollen (zu) arbeiten.“1086 
Für die Auswertung des Datenmaterials muss in der Folge eine Verschriftlichung 
(Transkription) stattfinden. Die Transkription ist für eine ausführliche Auswer-

 
1078 Vgl. Welker et al. (2005), S. 69. 
1079 Vgl. Welker et al. (2005), S. 79. 
1080 Vgl. Schnell et al. (2014), S. 352-353; Atteslander (2010), S. 189. 
1081 Vgl. Schnell et al. (2014), S. 351. 
1082 Vgl. Pötschke (2010), S. 53-54. 
1083 Vgl. Atteslander (2010), S. 186. 
1084 Vgl. Ilieva et al. (2002), S. 366; Lütters (2004), S. 191. 
1085 Vgl. Leopold (2005), S. 62-63. 
1086 Kuckartz (2014), S. 134. 
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tung laut Mayring unabdingbar.1087 Hierfür ist es wichtig, im Vorfeld die Tran-
skriptionsregeln festzulegen. Diese besagen, in welcher Form die Aufnahmen in 
schriftliche Form übertragen werden.1088 Die Transkription der für die Arbeit ge-
führten Interviews erfolgte nach den Regeln von Dresing/Pehl: 

 Das Interview wurde nach Regeln der deutschen Rechtschreibung verschrift-
licht, um eine erleichterte Lesbarkeit des Transkripts zu gewährleisten. 

 Sprache und Interpunktion wurden leicht geglättet, d. h. an das Schrift-
deutsch angenähert. Besonders betonte Wörter werden durch Unterstrei-
chungen gekennzeichnet. 

 Sehr lautes Sprechen wurde durch Schreiben in Großschrift gekennzeichnet. 
Unwesentliche Füllwörter wie "Äh", "Mh" oder Ähnliches, die ohne inhaltli-
che Bedeutung sind, wurden gestrichen.  

 Zu Gunsten einer besseren Lesbarkeit wurden Wiederholungen beim Tran-
skribieren ausgelassen. 

 Eine Kennzeichnung der Pausen erfolgte mit (…), Satzabbrüche endeten mit / 
 Im gesamten Transkript wurden Zeitmarken gesetzt.1089 

Auswertungsmethode: Inhaltlich-strukturierende Inhaltsanalyse 

Die Auswertung der Daten erfolgte gemäß der qualitativen Inhaltsanalyse nach 
Mayring. Dieses wissenschaftliche Vorgehen hat den Vorteil, dass große Materi-
almengen systematisch und nachvollziehbar bearbeitet und analysiert werden 
können und somit keine subjektive Auswertung erfolgt.1090 Daher stellt die qua-
litative Inhaltsanalyse in verschiedenen Bereichen der Wissenschaft ein häufig 
genutztes Auswertungsverfahren dar.1091 

In der Literatur existieren verschiedene Varianten der qualitativen Inhaltsanalyse, 
eine Erläuterung dieser nimmt Schreier vor.1092 Für die vorliegende Forschungs-
arbeit wird eine strukturierende Inhaltsanalyse1093 durchgeführt, welche im Fol-
genden kurz erläutert wird. 

Folgende Abbildung von Kuckartz stellt den Ablauf der inhaltlich-strukturieren-
den Inhaltsanalyse dar. 

 
1087 Vgl. Mayring (2016), S. 89. 
1088 Vgl. Kuckartz (2014), S. 135. 
1089 Dresing/Pehl (2015), S. 21-25. 
1090 Vgl. Mayring/Hurst (2017), S. 494. 
1091 Vgl. Flick (2007), S. 279-284; Schreier (2014). 
1092 Vgl. Schreier (2014). 
1093 Vertiefend hierzu Mayring (2015), S. 26-30; Kuckartz (2014), S. 77-80. Kuckartz verwendet 

die Begrifflichkeit „inhaltlich-strukturierende Inhaltsanalyse“. 
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Abbildung 55:  Ablaufschema einer inhaltlich-strukturierenden Inhaltsanalyse1094 

Mit der inhaltlich-strukturierenden Inhaltsanalyse werden inhaltliche Aspekte 
des Textes identifiziert, welche als Kategorien des Kategoriesystems verwendet 
werden.1095 Die sogenannten Ober-/Hauptkategorien ergeben sich aus der For-
schungsfrage bzw. dem Interviewleitfaden.1096 Laut Mayring/Hurst stellen die Ka-
tegorien „[…] die Analyseaspekte dar, also die Themen, Eigenschaften, Bereiche, 
die am Text untersucht werden sollen.“1097 Das gesamte Material wird mit diesen 
Hauptkategorien kodiert und es erfolgt eine Weiterentwicklung der Katego-
rien.1098 In einem weiteren Durchlauf wird das komplette Datenmaterial erneut 
kodiert und kategorienbasiert ausgewertet. Die Ergebnisdarstellung erfolgt an-
hand der Kategorien.1099 

Standardisierte Befragung  

Die reine Aufbereitung quantitativer Daten umfasst mehrere Schritte. Alle Daten 
müssen zur quantitativen Auswertung numerisch kodiert werden. Im zweiten 
Schritt lassen sich diese in ein softwarekompatibles Datenformat überführen.1100 
Die Berechnungen in dieser Untersuchung erfolgten mithilfe des Statistikpro-

 
1094 Quelle: Kuckartz (2014), S. 78. 
1095 Vgl. Schreier (2014). 
1096 Vgl. Kuckartz (2014), S. 79-80. 
1097 Mayring/Hurst (2017), S. 494. 
1098 Vgl. Mayring (2015), S. 103. 
1099 Vgl. Kuckartz (2014), S. 83-85. 
1100 Vgl. Ebel/Trixa (2015). 
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gramms IBM Statistics SPSS Version 24. Als nächstes müssen die Daten gegebe-
nenfalls neu organisiert werden (z. B. Operationalisierung von Items, Umgang 
mit fehlenden Werten), um diese effektiv auswerten zu können.1101 Das Problem 
fehlender Daten tritt auf, wenn ein Befragter keine oder mehrere Fragen nicht 
beantwortet.1102 Hair et al. schlagen einen 4-Stufen-Prozess vor, um die fehlenden 
Daten zu identifizieren und diese mithilfe von geeigneten Methoden zu ersetzen 
(Imputation).1103 Im ersten Schritt muss die Art der fehlenden Daten bestimmt 
werden. Sofern es nicht möglich ist, die fehlenden Werte zu ignorieren1104, muss 
der Umfang der fehlenden Daten bestimmt werden. Hierzu zählen die fehlenden 
Werte sowohl bei einzelnen relevanten Variablen als auch bei den verschiedenen 
Fällen. Hair et al. empfehlen bei Variablen oder Fällen, bei denen 50 % und mehr 
Daten fehlen, dass diese zu löschen sind.1105 Im dritten Schritt muss eine Über-
prüfung der Daten stattfinden, bei welchem untersucht wird, ob es sich um rein 
zufällige Daten handelt. Die Zufälligkeit wird mithilfe des sogenannten Little-
Tests getestet, welcher den Zusammenhang zwischen den fehlenden und den ge-
messenen Werten aller Modellvariablen als rein zufällig (missing completely at 
random = MCAR) testet. Daran schließt sich die Wahl der passenden Imputati-
onsmethode an.1106 Bei rein zufällig fehlenden Werten ist die „Hot Deck bzw. 
Cold Deck“ oder „Fall-Substitution“ zu verwenden, sofern Ersatzwerte bekannt 
sind. Müssen die Ersatzwerte berechnet werden, ist es möglich, die „Mittelwert-
Substitution“ oder „Regressionsimputation“ anzuwenden. 

Nach der Aufbereitung der Daten müssen die Gütekriterien geprüft werden. Die 
Rücklaufquoten wurden lange Zeit als einziger Indikator für die Repräsentativität 
und Verzerrung von Schätzungen in einer Umfrage verwendet.1107 Daher wur-
den verschiedene Methoden entwickelt, um die Anzahl der Antworten zu erhö-
hen, z. B. Verwendung von Anreizen, Verbessern von Kontaktversuchen oder An-
passen des Interviewerverhaltens.1108 Niedrige Antwortraten führen nicht unbe-
dingt zu verzerrten Schätzungen und einer geringeren Datenqualität, jedoch ber-
gen sie das Risiko einer Verzerrung.1109 Hierbei handelt es sich um Unterschiede 
im Antwortverhalten der Befragten und Nichtbefragten.1110 Laut Weinhardt/Lie-
big zählen Nonresponse (Teilnahmeverhalten) und Bias (Stichprobenverzerrung) 

 
1101 Vgl. Ebel/Trixa (2015). 
1102 Vgl. Hair et al. (2014), S. 40. 
1103 Vgl. Hair et al. (2014), S. 42.  
1104 Hierbei handelt es sich um unbekannte Daten, die nicht zu ignorieren sind, da diese auf 

das Nichtantworten der Befragten zurückzuführen sind. 
1105 Vgl. Hair et al (2014), S. 46. 
1106 Vgl. Hair et al. (2014), S. 43. 
1107 Vgl. Peytchev (2013), S. 89-90. 
1108 Vgl. Singer (2006), S. 640. 
1109 Vgl. Groves (2006), S. 649; Peytchev (2013), S. 89-91. 
1110 Vgl. Groves (2006), S. 648. 
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zu den wichtigsten Forschungsbereichen der Surveymethodologie, da diese, so-
fern sie systematisch und nicht zufällig sind, bei einer Verallgemeinerung der 
Ergebnisse auf die Grundgesamtheit in eine Verzerrung münden.1111 

Auswertungsmethode: Binäre logistische Regression  

Soll in einer Studie der Zusammenhang zwischen einer abhängigen binären Va-
riablen und einer bzw. mehreren unabhängigen Variablen untersucht werden, 
kann die binäre logistische Regression angewendet werden. 1112 Die logistische 
Regression findet breite Anwendung in Situationen, in welchen das Hauptziel 
die Identifizierung der Gruppe ist, zu der ein Objekt gehört. Zu den möglichen 
Anwendungen gehört die Vorhersage von Ereignissen mit binärem Ergebnis.1113 
Hair et al. beschrieben die allgemeine Form einer logistischen Regression wie 
folgt: 

Y1 = X1 + X2 + X3 + … + Xn 
(binär nicht metrisch) (nicht metrisch und metrisch) 

Die binäre logistische Regression wurde aufgrund der dichotomen abhängigen 
Variablen für beide Befragungen als Regressionstechnik ausgewählt.1114 Hierbei 
gilt es herauszufinden, welche Voraussetzungen für eine finanzielle Beteiligung 
vorliegen müssen.  

Die klassische OLS-Regressionsanalyse (OLS = ordinary least squares)1115 ist für 
diese Studie nicht geeignet, da sie nur dann verwendet wird, wenn die Variablen 
ein metrisches Messniveau aufweisen1116 und „[…] die Werte der abhängigen Va-
riablen zumindest annäherungsweise kontinuierlich verteilt sind.“1117 Anwen-
dungsbereiche der Regressionsanalyse sind Ursachenanalysen, Wirkungsprog-
nosen sowie Zeitreihenanalysen.1118 Jedoch kann eine OLS-Regression nicht bei 
einem Modell mit dichotomer nominalskalierter abhängigen Variablen angewen-
det werden.1119 Daher scheint die OLS-Regressionsanalyse für diese Studie unge-
eignet.  

  

 
1111 Vgl. Weinhardt/Liebig (2015), S. 47. 
1112 Vgl. Backhaus et al. (2011), S. 426. 
1113 Vgl. Hair et al. (2014), S. 314. 
1114 Vgl. Field (2018), S. 879. 
1115 Regressionsanalyse mit der Kleinst-Quadrate-Schätzmethode. 
1116 Vgl. Field (2018), S. 879. 
1117 Urban/Mayerl (2011), S. 14. 
1118 Vgl. Backhaus et al. (2011), S. 49. 
1119 Vgl. Backhaus et al. (2011), S. 50. 
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Die logistische Regressionsgleichung lautet wie folgt: 

 

Das logistische Regressionsmodell sagt ein Ereignis Y1120 (abhängige Variable) 
voraus, das auftritt (Y = 1). e bezeichnet die Basis des natürlichen Logarithmus. 
Hier ist z der sogenannte „Logit“ (lineares Regressionsmodell der unabhängigen 
Variablen). Die Berechnung des logistischen Regressionsansatzes stellen Back-
haus et al. sowie Field ausführlich dar.1121 Den Ausgangspunkt der logistischen 
Regression bildet die Modellformulierung.1122 Für die logistische Regressions-
funktion können zur Beurteilung der Aussagekraft nicht die herkömmlichen Gü-
temaße verwendet werden.  

Tabelle 14:  Akzeptable Wertbereiche für die Gütekriterien der logistischen Regression1123 

                   Gütekriterien Akzeptabler Wertbereich 

G
üt

e 
de

r 
A

n-
pa

ss
un

g Devianz (-2LL) -2LL nahe 0; Signifikanzniveau nahe 100 % 

Likelihood-Ratio Möglichst hoher -Wert,  
Signifikanzniveau < 5 % 

G
üt

e 
de

s 
 

G
es

am
tm

od
el

ls Mc-Faddens-R2 

= 1-(LLV/LL0) 
Akzeptable Werte ab 0,2, gute Werte ab 0,4 

Cox & Snell-R2 Akzeptable Werte ab 0,2, gute Werte ab 0,4 

Nagelkerkes-R2 Akzeptable Werte ab 0,2, gute Werte ab 0,4 

G
üt

e 
de

r 
A

n-
pa

ss
un

g Klassifikationsmatrix 
Klassifikation mindestens besser als  

PCC = 50 %1124 

Hosmer-Lemeshow-Test Möglichst geringer -Wert 

 

Spezielle Gütemaße für die Regressionsfunktion sind die Analyse der Devianz 
bzw. des -2 LogLikelihood-Wertes sowie der Likelihood-Ratio-Test.1125 Die Güte 

 
1120 Y ist der Ergebniswert mit Y = 1, was bedeutet, dass das Ereignis auftritt, und Y = 0, dass 

das Ereignis nicht auftritt. 
1121 Vgl. Field (2018), S. 879-880; Backhaus et al. (2011), S. 429. 
1122 Vgl. Backhaus et al. (2011), S. 433. 
1123 Quelle: Eigene Darstellung der in: Backhaus et al. (2011), S. 456-457 wiedergegebenen Da-

ten. 
1124 PCC = a2+(1-a2)2 = 0,52+(1-0,5)2 = 0,5 %. 
1125 Vgl. Backhaus et al. (2011), S. 445-447.  
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des Gesamtmodells lässt sich durch Mc-Faddens-R2, Cox und Snell-R2 sowie Na-
gelkerke-R2 bestimmen.1126 Hierbei soll sich zeigen, wie gut die unabhängigen 
Variablen zur Trennung der Ausprägungen der abhängigen Variablen beitragen. 
Mithilfe der Klassifikationsmatrix kann überprüft werden, ob die einbezogenen 
Fälle richtig klassifiziert wurden.1127 Der Hosmer-Lemeshow-Test prüft durch 
seine Nullhypothese, ob die Differenz zwischen den prognostizierten und den 
beobachteten Werten gleich Null ist.1128 Die Prüfung der unabhängigen Variab-
len erfolgt mittels Wald-Statistik. Sie gilt als Indikator der relativen Aussagekraft 
der einzelnen Variablen. Hierbei sind die Richtung (positiv oder negativ) und die 
Einflussstärke der einzelnen Variablen auf die abhängige Variable von Bedeu-
tung.1129 

Bevor die binäre logistische Regression durchgeführt werden kann, muss eine 
Prämissenprüfung erfolgen. Obwohl die logistische Regression nicht so strengen 
Datenanforderungen unterliegt wie die OLS-Analyse1130, ist es dennoch wichtig, 
mehrere Annahmen vor der Analyse zu überprüfen.  

Hierbei handelt es sich um folgende Prämissen: 1131 

 Anzahl der Beobachtungen:  
Hair et al. schlagen ein Minimum von fünf Beobachtungen pro erklärender 
Variable vor, um instabile Ergebnisse zu vermeiden.1132 

 Normalverteilung:  
Eine logistische Regression erfordert keine speziellen Tests und Transforma-
tion, um die Normalverteilungsannahme zu erfüllen.1133  

  Ausreißer:   
Ausreißer sind Beobachtungen, die sich wesentlich von den anderen Be-
obachtungen in der Stichprobe unterscheiden.1134 Es ist wichtig, Ausreißer 
zu identifizieren, da sie die statistische Analyse beeinflussen können.1135 Ei-
nige Autoren schlagen vor, extreme Fälle aus der Stichprobe zu entfernen, 
während andere Wissenschaftler empfehlen, die Werte der Ausreißer anzu-
passen, um ihre Auswirkungen zu verringern.1136 

 
1126 Vgl. Pallant (2016), S. 177. 
1127 Vgl. Backhaus et al. (2011), S. 450-453. 
1128 Vgl. Backhaus et al. (2011), S. 454-455. 
1129 Vgl. Backhaus et al. (2011), S. 460-461. 
1130 Vgl. Hair et al. (2014), 315-316. 
1131 Vgl. Pallant (2016), S. 170. 
1132 Vgl. Hair et al. (2014), S. 46. 
1133 Vgl. Field (2018), S. 244-245. 
1134 Vgl. Hair et al. (2014), S. 62; Field (2018), S. 227. 
1135 Vgl. Field (2018), S. 228-229. 
1136 Vgl. Backhaus et al. (2011), S. 457; Field (2018), S. 228. 
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 Multikollinearität: 
Die in der Regressionsanalyse verwendeten Variablen müssen auf eine hohe 
Interkorrelation geprüft werden, die auch als Multikollinearität bezeichnet 
wird.1137 Sie tritt auf, wenn erklärende Variablen korreliert sind und daher 
einen höheren Grad an geteilter Varianz besitzen. Dies wirkt sich auf die ein-
zelnen erklärenden Variablen so aus, dass ihre einzigartige Varianz ab-
nimmt.1138 Zur Prüfung auf Multikollinearität können mehrere Tests durch-
geführt werden. Zum einen dient die Korrelationsmatrix zur visuellen Unter-
suchung auf hohe Korrelationskoeffizienten (über 0,9), um einen Hinweis 
auf Multikollinearität zu erhalten.1139 Die abhängigen, unabhängigen und 
Kontrollvariablen wurden korreliert, um die bivariaten Beziehungen zwi-
schen den transformierten Variablen zu überprüfen. Jedoch ist das Überprü-
fen der Korrelationsmatrix nur ein guter Ausgangspunkt für Multikollineari-
tätsprüfungen; es ist jedoch nicht ausreichend, um die Multikollinearität zu 
untersuchen.1140 Zum anderen dienen die Varianzinflationsfaktoren 
(VIF)1141 und Toleranzen1142 zur Überprüfung. Die VIF zeigen, ob eine un-
abhängige Variable eine starke lineare Beziehung zu einer anderen unabhän-
gigen Variablen hat.1143 Es ist das Inverse von 1-R², wobei R² durch Regres-
sion der unabhängigen Variablen gegeneinander berechnet wird. Die resul-
tierende VIF zeigt den Anstieg der Varianz einer erklärenden Variablen auf-
grund von Kollinearität.1144 Pallant schlägt einen VIF größer 10 als kritischen 
Wert vor.1145 In einigen empirischen Studien werden Werte von größer 2 be-
reits als kritisch eingeschätzt.1146 Bei den Toleranzen sollten laut Pallant die 
Werte über der definierten Grenze von 0,1 liegen.1147  

Nach einer Überprüfung der genannten Prämissen kann eine Auswertung der 
quantitativen Daten mittels binärer logistischer Regression erfolgen. 

 
1137 Vgl. Field (2018), S. 401. 
1138 Vgl. Backhaus et al. (2011), S. 90. 
1139 Vgl. Hair et al. (2014), S. 196 sowie S. 201; Backhaus et al. (2011), S. 91. 
1140 Vgl. Field (2018), S. 401-402. 
1141 Vgl. Hair et al. (2014), S. 197. 
1142 Vgl. Pallant (2016), S. 170; Hair et al. (2014), S. 197. 
1143 Vgl. Field (2018), S. 402. 
1144 Vgl. Backhaus et al. (2011), S. 91. 
1145 Vgl. Pallant (2016), S. 159. 
1146 Vgl. Schneider (2006), S. 192. 
1147 Vgl. Pallant (2016), S. 159. 
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6 Ergebnisse im sequientiellen Forschungsprozess zur 
Verkehrsinfrastrukturgenossenschaft 

Zur Beantwortung der Forschungsfragen dient das folgende Kapitel. Hier soll 
mithilfe verschiedener Forschungsmethoden eine funktionsfähige Verkehrsinf-
rastrukturgenossenschaft unter Berücksichtigung der Belange potentieller Stake-
holder erarbeitet werden. 

Im Kapitel 6.1 werden mittels Experteninterviews verschiedene Konstrukte einer 
Verkehrsinfrastrukturgenossenschaft erstellt. Dies erfolgt nach einer Beschrei-
bung der methodischen Vorgehensweise.   

Die Ergebnisse des vorangegangenen Kapitels werden im Kapitel 6.2 mittels mo-
difizierter Delphi-Methode von den zuvor befragten Experten bewertet.  

Auch das Kapitel 6.3 beginnt mit einer Darstellung der Methodik. Hierbei handelt 
es sich um weitere Experteninterviews. Das Ziel des Unterkapitels ist es heraus-
zufinden, welche Anforderungen potentielle Kooperationspartner an eine Ver-
kehrsinfrastrukturgenossenschaft haben.   
Die Anforderungen von potentiellen Mitgliedern sowie deren Bereitschaft zur 
Teilnahme an einer Verkehrsinfrastrukturgenossenschaft wird im Kapitel 6.4 un-
tersucht. Nach einer Erläuterung der Vorgehensweise, der standardisierten Be-
fragung, erfolgt eine Auswertung der Daten.  
Kapitel 6.5 enthält Handlungsempfehlungen für den Aufbau der geplanten Ver-
kehrsinfrastrukturgenossenschaft an Beispiel der A 6, welche im Rahmen der 
dritten ÖPP-Staffel ausgeschrieben werden soll. 
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Abbildung 56:  Aufbau des sechsten Kapitels1148 

6.1 Konzeption einer Verkehrsinfrastrukturgenossenschaft – erste 
Forschungsstufe 

Zur Beantwortung der ersten Forschungsfrage: „Welche Rolle spielen die Stake-
holder bei dem Aufbau der Verkehrsinfrastrukturgenossenschaft?“ muss eine 
Konzeption einer möglichen Verkehrsinfrastrukturgenossenschaft erfolgen. Ge-
mäß dem sequientiellen Forschungsprozess werden zu Beginn der ersten For-
schungsstufe die Datenerhebung sowie deren Auswertung dargestellt. Die Ergeb-
nisse bilden die Grundlage für die zweite Forschungsstufe. 

6.1.1 Experteninterviews zur Konstrukterstellung – qualitative 
Forschungsmethode 

Für den Aufbau einer Verkehrsinfrastrukturgenossenschaft wird sich dem quali-
tativen Forschungsansatz durch Experteninterviews bedient. Zuerst werden hier-

 
1148 Quelle: Eigene Darstellung. 
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für die ausgewählten Experten mit deren jeweiligen Expertenschwerpunkten vor-
gestellt. Die Experteninterviews werden mit strukturierten Leitfäden durchge-
führt, diese und die Durchführung der Interviews werden im Anschluss darge-
stellt. Bevor die Ergebnisse vorgestellt und diskutiert werden können, wird das 
Kategoriesystem, welches zur Auswertung der erhobenen Daten dient behandelt. 

6.1.1.1 Auswahl der ÖPP- und Genossenschaftsexperten  

Im Zusammenhang mit der Forschungsfrage erfolgt nun die Wahl der Experten. 
Da sich die Verkehrsinfrastrukturgenossenschaft im Rahmen eines ÖPP-Projek-
tes bei Verkehrsinfrastrukturprojekten beteiligen soll, sind Personen aus dem Be-
reich der Verkehrsinfrastruktur und ihr damit verbundenes spezielles Wissen als 
Experten zu befragen. Aber auch Persönlichkeiten aus dem Wissensgebiet der 
Genossenschaften sind als Experten einzubeziehen. Die Genossenschaft bildet 
die Rechtsform und gibt die Organisation vor. Im Anhang C2 befindet sich eine 
Übersicht über die geführten Experteninterviews. 

ÖPP-Experten 

Die ÖPP-Experten stammen aus unterschiedlichen Fachgebieten. Wichtig sind 
dabei ihre weitreichenden Erfahrungen im Bereich der Verkehrsinfrastruktur. 
Hierzu zählen zum einen die Vertreter der öffentlichen Hand und zum anderen 
die Bauindustrieverbände sowie Verkehrsinfrastrukturinteressensverbände. 
Nachfolgende Übersicht zeigt die befragten Verkehrsinfrastrukturexperten. 

 
Abbildung 57:  Übersicht der befragten Verkehrsinfrastrukturexperten1149 

 
1149 Quelle: Eigene Darstellung. 
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Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI), die Ver-
kehrsinfrastrukturfinanzierungsgesellschaft (VIFG) sowie die Straßenbaubehör-
den sind wichtige Experten, da der Bund zuständig ist für die vorhandene Ver-
kehrsinfrastruktur und die VIFG im Auftrag des Bundes die Ausschreibung der 
Verkehrsinfrastrukturprojekte vornimmt. Die Straßenbaubehörden sind u. a. zu-
ständig für die Überwachung der ÖPP-Projekte während der Umsetzung.  

Tabelle 15:  Experten der öffentlichen Stellen und Behörden1150 

Name Einrichtung des Bundes bzw. Landes 

Vertreter 
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 
ÖPP im Bundesfernstraßenbau, Infrastrukturgesellschaft Autobahn 

Prof. Torsten R. Böger Verkehrsinfrastrukturfinanzierungsgesellschaft mbH 

MR Bernhard Wagner 
Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern, 
für Bau und Verkehr 

 

Das BMVI ist mit seinen nachgeordneten Behörden auf Bundesebene für alle 
Aufgaben zuständig, welche sich mit der Mobilität von Personen, Gütern sowie 
Daten befassen. Die interviewten Vertreter1151 des BMVI sind ausnahmslos in der 
Abteilung Straßenbau und dort insbesondere in den Bereichen ÖPP im Bundes-
fernstraßenbau und Infrastrukturgesellschaft Autobahn tätig. Damit wurden 
Vertreter der wichtigsten Bundesbehörde für Verkehrsinfrastrukturvorhaben in-
terviewt. Prof. Torsten R. Böger ist seit Gründung der VIFG mbH deren Geschäfts-
führer. Die VIFG unterstützt als Dienstleister das BMVI bei privatwirtschaftli-
chen Projekten. Sie versteht sich dabei als ÖPP-Kompetenzzentrum. Prof. Böger 
hält eine Honorarprofessur für Infrastruktur- und Projektfinanzierung an der 
Technischen Universität Braunschweig und gilt durch diese Funktion als Experte 
für Finanzierungsmodelle von Infrastrukturvorhaben. Zudem wurde er als Mit-
glied in zwei der drei Reformkommissionen zur Verkehrsinfrastrukturfinanzie-
rung (vgl. Kapitel 2.4.3) berufen. Als weiterer Vertreter der öffentlichen Hand 
wurde Herr MR Bernhard Wagner interviewt. Herr Wagner ist zuständig für die 
Abteilung Straßen-und Brückenbau der Obersten Baubehörde im Bayerischen 
Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr.  

Im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur wird unter anderem über 
Gesetzesentwürfe, Berichte, Anträge sowie EU-Vorlagen diskutiert, welche die 
Verkehrsinfrastruktur betreffen.1152 Angefragt wurden Mitglieder des Ausschus-

 
1150 Quelle: Eigene Darstellung. 
1151 Die Experten wünschten eine Anonymisierung.  
1152 Vgl. Deutscher Bundestag (2018b). 

http://www.wu.ac.at/ricc
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ses für Verkehr und digitale Infrastruktur der vier größten im 18. Deutschen Bun-
destag vertretenen Fraktionen. Ein wichtiges Kriterium hierbei war der regionale 
Bezug zu Baden-Württemberg und der A 6. Da dieser Bezug bei der CSU fehlt, 
wurde von der dortigen Landesgruppe niemand angefragt. Mit Ausnahme von der 
Partei „Die Linken“ haben sich von allen Fraktionen Experten für ein Interview 
zur Verfügung gestellt. Diese sind in der folgenden Übersicht dargestellt. 

Tabelle 16:  Mitglieder des Ausschusses für Verkehr und digitale Infrastruktur1153 

Name Fraktion des Bundestags 

Steffen Bilger CDU 

Anette Sawade SPD 

Harald Ebner Bündnis 90/Die Grünen 

 

Steffen Bilger war in der 18. Legislaturperiode des Bundes direkt gewählter Abge-
ordneter des Wahlkreises Ludwigsburg für die CDU und in dieser Funktion or-
dentliches Mitglied des Ausschusses für Verkehr und digitale Infrastruktur. Der 
Landkreis Ludwigsburg grenzt unmittelbar an den Landkreis Heilbronn. Seit Be-
ginn der 19. Legislaturperiode des Bundes ist Steffen Bilger zudem Parlamenta-
rischer Staatssekretär beim BMVI. Anette Sawade war als Bundestagsabgeordnete 
des 18. Deutschen Bundestags ebenfalls ordentliches Mitglied des Ausschusses 
für Verkehr und digitale Infrastruktur. Durch ihren Wahlkreis Schwäbisch-Hall 
führt das Beispielprojekt der vorliegenden Studie. Der Grünen-Politiker Harald 
Ebner war stellvertretendes Mitglied des Ausschusses für Verkehr und digitale 
Infrastruktur der 18. Legislaturperiode des Bundes und ist seit 2011 bis heute 
durchgehend Mitglied des Bundestags. Im aktuellen 19. Deutschen Bundestag 
ist er zudem Sprecher der Landesgruppe der baden-württembergischen Grünen 
im Bundestag. 

Besonders betroffen sind die Bauunternehmer von der Beschaffungsvariante 
ÖPP. Je nach Größe und Komplexität des Unternehmens ändert sich diesem ge-
genüber die Einstellung. In Deutschland existieren über 2.900 Straßenbauunter-
nehmen. Deren Interessen auf Bundesebene in Politik und Gesellschaft werden 
einzig durch drei verschiedene übergeordnete Bauverbände vertreten. Die Bau-
verbände kennen die Vor- und Nachteile der einzelnen Beschaffungsformen für 
ihre Mitglieder. Somit haben diese eine aggregierte Übersicht und können als 
Experten Erfahrungen der Mitglieder weitergeben. Der Hauptverband sieht sich 
selbst als Arbeitgeber- und Wirtschaftsverband und vertritt die „[…] Interessen 

 
1153 Quelle: Eigene Darstellung. 

http://www.wu.ac.at/ricc
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von 2.000 großen und mittelständischen Unternehmen der deutschen Bauin-
dustrie“1154. Der Bayrische Bauindustrieverband e. V. ist hierbei organisatorisch 
in den Hauptverband der deutschen Bauindustrie e. V. eingegliedert. Der Zent-
ralverband repräsentiert die Interessen der mittelständischen inhabergeführten 
Bauunternehmer des gesamten Baugewerbes.1155 Die Angelegenheiten der mit-
telständischen Bauunternehmer werden ebenfalls durch die Bundesvereinigung 
mittelständischer Bauunternehmer e. V. (BVMB) vertreten. 

Tabelle 17:  Experten aus den Bauindustrieverbänden1156 

Name Verband 

Dr. Heiko Stiepelmann Hauptverband der deutschen Bauindustrie e. V. 

Dr. Detlef Lupp Bayrischer Bauindustrieverband e. V. 

Dr. Andreas Geyer Zentralverband Deutsches Baugewerbe 

Annette Zülch, Jürgen Faupel Bundesvereinigung mittelständischer Bauunternehmer e. V.  

 

Rechtsanwalt Dr. Detlef Lupp ist Geschäftsführer des Bayrischen Bauindustriever-
bandes e. V. und zuständig für die Abteilung Recht und Steuern. Im Verbands-
gebiet des Bayrischen Bauindustrieverbandes e. V. wurden bisher viele ÖPP-Pro-
jekte umgesetzt. Stellvertretender Hauptgeschäftsführer und Leiter des Ge-
schäftsbereiches Wirtschaft und Recht des Hauptverbandes der deutschen Bau-
industrie e. V. ist der Volkswirt Dr. Heiko Stiepelmann. Er blickt auf eine 33-jäh-
rige Tätigkeit bei diesem einflussreichen Bauverband zurück. Dr. Andreas Geyer 
ist seit 2000 in verschiedenen Funktionen für den ZDB tätig. Seit 2009 leitet der 
promovierte Ökonom die Hauptabteilung Wirtschaft. Vor seiner Tätigkeit beim 
ZDB war er kaufmännischer Geschäftsführer eines Bauunternehmens. Rechts-
anwalt Jürgen Faupel ist Präsidiumsmitglied der BVMB und zudem Geschäfts-
führer der Strassing GmbH. Frau Dipl.-Ing. Annette Zülch war als Geschäftsfüh-
rerin fünf Jahre lang operativ für die Geschäfte der BVMB verantwortlich. 

In Deutschland beschäftigen sich Interessensverbände mit der vorhandenen Ver-
kehrsinfrastruktur. Für diese ist der Ausbau und Erhalt der Verkehrsinfrastruk-
tur von hoher Bedeutung. Daher verfügen sie über ein fundiertes Wissen. 

 
1154 Hauptverband der deutschen Bauindustrie e. V. (2018b). 
1155 Vgl. Zentralverband des Deutschen Baugewerbes e. V. (2018). 
1156 Quelle: Eigene Darstellung. 
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Tabelle 18:  Experten aus diversen Verkehrsinfrastrukturinteressensverbänden1157 

Name Verband 

Stefan Gerwens Pro Mobilität – Initiative für Verkehrsinfrastruktur e. V. 

Stefan Heimlich,  
Matthias Knobloch 

ACE e. V.  

Prof. Dr. Hilmar Sturm Vorträge für die Deutsche Verkehrswissenschaftliche Gesellschaft  

 

Pro Mobilität – Initiative für Verkehrsinfrastruktur e. V. setzt sich für eine leis-
tungsstarke Infrastruktur ein und bietet hierbei der Forschung und Wissenschaft 
Unterstützung an. Mitglieder des Bündnisses sind „[…] Verbände aus den Berei-
chen Logistik, Automobilclub, Automobilwirtschaft, Bau- und Baustoffwirtschaft, 
Infrastrukturbetreiber, Verkehrssicherheit, Service- und Dienstleistungswirt-
schaft.“1158 Stefan Gerwens war seit der Gründung von Pro Mobilität deren Ge-
schäftsführer1159. Zum 1. Mai 2017 wechselte er zum ADAC e. V. als Leiter des 
Bereichs Verkehrs.1160 Aufgrund dieses Wechsels kann auf eine separate Befra-
gung des ADAC e. V. als größter Vereins Deutschlands, welcher sich u. a. der 
Weiterentwicklung der Mobilität widmet1161, verzichtet werden, da auch hier 
Herr Gerwens der passende Ansprechpartner gewesen wäre. Zudem ist der 
ADAC Mitglied bei Pro Mobilität.  

Einer der einflussreichsten Automobilclubs Deutschlands ist zudem der ACE e. 
V. Dieser Verband hat sich u. a. zum Ziel gesetzt, verkehrspolitische Visionen in 
die Wirklichkeit umzusetzen. Stefan Heimlich ist als Vorsitzender der wichtigste 
Entscheidungsträger dieser Organisation. Matthias Knobloch ist als Leiter der Ab-
teilung Verkehrspolitik im Wesentlichen operativ für die Realisation zuständig. 
Prof. Dr. Hilmar Sturm ist Professor an der DHBW Heilbronn und Vorstandmit-
glied des Instituts für Verbandsforschung und -beratung SVV eG. In dieser Tä-
tigkeit hielt er einige Vorträge für die Deutsche Verkehrswissenschaftliche Ge-
sellschaft (DVWG), welche eine „[…] verkehrswissenschaftliche Organisation 
[ist], die aktiv aktuelle und perspektivische Fragestellungen im Verkehr aufgreift, 
diskutiert und publiziert.“1162 

 
1157 Quelle: Eigene Darstellung. 
1158 Pro Mobilität – Initiative für Verkehrsinfrastruktur e. V. (2018). 
1159 Vgl. Pro Mobilität – Initiative für Verkehrsinfrastruktur e. V. (2017). 
1160 Vgl. ADAC (2017). 
1161 Vgl. ADAC (2018b). 
1162 Deutsche Verkehrswissenschaftliche Gesellschaft (2018). 

http://www.wu.ac.at/ricc
http://www.verbandsforschung.de/
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Genossenschaftsexperten 

Die Auswahl der Genossenschaftsexperten orientiert sich zum einen an der deut-
schen Genossenschaftsorganisation und zum anderen an genossenschaftlichen 
Forschungseinrichtungen sowie Empfehlungen von den befragten Experten. Im 
Bereich der Genossenschaften stimmten alle angefragten Experten einem Inter-
view zu. In der folgenden Abbildung ist eine aggregierte Übersicht der befragten 
Institutionen bzw. Unternehmen dargestellt.  

 
Abbildung 58:  Übersicht der Genossenschaftsexperten1163 

Wie in Kapitel 3.3.1 aufgeführt sind die Regionalverbände zuständig für die Prü-
fung und Beratung der in Deutschland gegründeten Genossenschaften. Insbe-
sondere die Ansprechpartner für Neugründungen von Genossenschaften der vier 
Regionalverbände kommen als Experten in Frage, da diese im jeweiligen Bun-
desland mit ihrem Prüfungsgutachten über die Gründung einer Genossenschaft 
entscheiden. Die Ansprechpartner kennen zudem aus ihrer Berufserfahrung die 
spezifischen Problemstellungen bzw. Herausforderungen einer Genossenschaft, 
aber auch mögliche Lösungswege. Auch der Deutsche Genossenschafts- und Rai-
ffeisenverband e. V., welcher auf Bundesebene als Dachverband fungiert, ist ein 
wichtiger Ansprechpartner. Der DGRV ist zuständig für die Förderung und Ent-
wicklung des Genossenschaftswesens. Wie bereits beschrieben besteht eine Auf-

 
1163 Quelle: Eigene Darstellung. 



Konzeption einer Verkehrsinfrastrukturgenossenschaft – erste Forschungsstufe 187 

 

gabe des DGRV in der Weiterentwicklung des genossenschaftlichen Prüfungs-
wesens. Daher ist ein Ansprechpartner des DGRV wichtig, um nicht nur den Sta-
tus quo zu kennen, sondern auch für zukünftige Entwicklungen. Diese Experten-
gruppe muss nicht um weitere internationale genossenschaftliche Prüfungsorga-
nisationen erweitert werden, da sich die Gründung einer Genossenschaft in 
Deutschland nach nationalem Genossenschaftsrecht richtet. Bei der Berücksich-
tigung internationaler Prüfungsverbände könnte es zu einer Verzerrung der Her-
ausforderungen bzw. Vorteile der Rechtsform kommen.  

Für die Untersuchung konnten relevante Experten aus allen Regionalverbänden 
der deutschen Genossenschaftsorganisation für ein Interview gewonnen werden. 
Folgende Tabelle liefert eine Übersicht der Experten.  

Tabelle 19:  Experten aus der deutschen Genossenschaftsorganisation1164 

Name Verband 

Harald Lesch Genossenschaftsverband Weser-Ems e. V. 

Dr. Michael Roth Baden-Württembergischer Genossenschaftsverband e. V. 

Bruno F. J. Simmler Rheinisch-Westfälischer Genossenschaftsverband e. V.1165 

Wolfdieter von Trotha Bayrischer Genossenschaftsverband e. V. 

Dr. Andreas Wieg Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband e. V. 

 

Harald Lesch ist Abteilungsleiter der Gründungsberatung des Genossenschafts-
verbandes Weser-Ems e. V. Für die Beratung zu einer Gründung einer Genossen-
schaft ist in Baden-Württemberg Dr. Michael Roth als Fachgebietsleiter Gewerbli-
che Ware/Neue Genossenschaften zuständig. Bruno F. J. Simmler war Bereichs-
leiter Betreuung/Beratung von Genossenschaften des Rheinisch-Westfälischen 
Genossenschaftsverbands e. V. Dieser fusionierte zum 1. Juli 2017 mit dem Ge-
nossenschaftsverband e. V. zum Genossenschaftsverband – Verband der Regio-
nen. Herr Simmler ist weiterhin Bereichsleiter Betreuung und Beratung gewerb-
liche Waren- und Dienstleistungsgenossenschaften/Energie-, Immobilien- und 
Versorgungsgenossenschaften. Für das Bundesland Bayern ist Wolfdieter von 
Trotha Ansprechpartner für die Gründungsberatung. Beim Deutschen Genossen-
schafts- und Raiffeisenverband (DGRV) leitet Dr. Andreas Wieg die Abteilung Vor-
standsstab sowie die Bundesgeschäftsstelle für Energiegenossenschaften.  

 
1164 Quelle: Eigene Darstellung. 
1165 Der Genossenschaftsverband e. V. fusionierte im Jahr 2017 mit dem Rheinisch-Westfäli-

schen Genossenschaftsverband e. V. 
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In Deutschland, Österreich und der Schweiz existiert eine große Anzahl von ge-
nossenschaftlichen Forschungseinrichtungen.1166 Die Arbeitsgemeinschaft Ge-
nossenschaftswissenschaftlicher Institute e. V. (AGI) bietet ihrer Angabe nach 
„[…] eine Kommunikationsplattform für genossenschaftliche Forschungseinrich-
tungen“1167. Zudem wird im Auftrag der AGI die Zeitschrift für das gesamte Ge-
nossenschaftswesen (ZfgG) herausgegeben, welche die im deutschsprachigen 
Raum einzige genossenschaftliche Zeitschrift mit internationaler Verbreitung 
ist.1168 Etablierte genossenschaftliche Wissenschaftseinrichtungen sind Mitglie-
der der AGI. Für die Auswahl geeigneter Experten wurde die öffentlich zugäng-
liche Mitgliederliste untersucht. Die Forschungsschwerpunkte bzw. -ziele der 
einzelnen Wissenschaftseinrichtungen sind auf deren Internetseite veröffent-
licht. Anhang C1 zeigt tabellarisch die Forschungseinrichtungen und deren 
Schwerpunkte. Für die Auswahl der Experten wurden Forschungseinrichtungen 
gewählt, deren Untersuchungsfokus auf Infrastrukturgenossenschaften oder der 
Zusammenarbeit einer Genossenschaft mit der öffentlichen Hand liegt. Durch 
diese Einschränkung der Forschungseinrichtungen erfolgte eine gezieltere Ex-
pertenauswahl. 

Hierbei ergaben sich zwei Forschungseinrichtungen, deren Schwerpunkt auf 
dem eingegrenzten Untersuchungsgegenstand liegen. Auch hier konnten mit 
den Vertretern von den ausgewählten Forschungseinrichtungen Interviews ge-
führt werden. Eine Übersicht liefert nachfolgende Tabelle.  

Tabelle 20:  Experten von ausgewählten Forschungseinrichtungen1169 

Name Forschungseinrichtung 

Prof. Dr. Martin T. W. Rosenfeld 
Interdisziplinäre Wissenschaftliche Einrichtung Genos-
senschafts- und Kooperationsforschung (IWE GK) 

Prof. Dr. Dietmar Rößl 
Forschungsinstitut für Kooperationen und Genossen-
schaften der Wirtschaftsuniversität Wien 

 

Die Interdisziplinäre Wissenschaftliche Einrichtung Genossenschafts- und Ko-
operationsforschung (IWE GK) befasst sich „[…] mit öffentlich-rechtlichen For-
men genossenschaftlicher Kooperation und deren Nutzung z. B. im Rahmen der 
Sicherung von lokalen und regionalen Infrastrukturen“.1170 Prof. Dr. Martin T. 

 
1166 Vgl. Universität Wien (2018). 
1167 Arbeitsgemeinschaft Genossenschaftswissenschaftlicher Institute e. V. (2018a). 
1168 Vgl. Arbeitsgemeinschaft Genossenschaftswissenschaftlicher Institute e. V. (2018b). 
1169 Quelle: Eigene Darstellung. 
1170 Interdisziplinäre Wissenschaftliche Einrichtung Genossenschafts- und Kooperationsforschung 

(2018).  

http://www.wu.ac.at/ricc
http://www.wu.ac.at/ricc
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W. Rosenfeld ist dort Mitglied des Direktoriums und war Leiter des Forschungs-
feldes Stadtökonomik. Er gilt durch diese Funktionen als Spezialist auf dem Ge-
biet des kommunalen Infrastrukturwesens. Aktuell ist er zuständig für die For-
schungsstelle Innovative Kommunalentwicklung und Daseinsvorsorge (FINKO). 
Prof. Dr. Dietmar Rößl ist Vorstand des Forschungsinstituts für Kooperationen 
und Genossenschaften (RiCC) der Wirtschaftsuniversität Wien. Der habilitierte 
Universitätsprofessor ist Gutachter mehrerer wissenschaftlicher Zeitschriften 
und forschte von 2008 bis 2010 zum Thema „Genossenschaftliche PCP-Lösungen 
kommunaler Aufgaben“.1171 PCP-Lösungen sind Public Citizen Partnerships, bei 
denen Bürger und Gemeinden in der Rechtsform einer Genossenschaft koope-
rieren.  

Nach Beendigung der Experteninterviews wurden die Interviewten nach weiteren 
Experten befragt, die aus ihrer Sicht interessant für die Forschung zum Thema 
Verkehrsinfrastrukturgenossenschaft sind. Hierbei ergaben sich folgende Exper-
ten: 

Tabelle 21:  Empfohlene genossenschaftliche Experten1172 

Name Einrichtung/Unternehmen 

Prof. Dr. Carsten Kortum Culinary Coffee e. G.  

Dr. Alois Zach  Raiffeisen Regionalbank Mödling e. G. 

 

Prof. Dr. Carsten Kortum ist Studiengangsleiter Handel der DHBW Heilbronn 
und Mitbegründer des hochschulnahen Start-ups Culinary Coffee e. G. Durch 
den erst kürzlich abgeschlossenen Gründungsprozess der Culinary Coffee e. G. 
besitzt Herr Prof. Kortum eine Expertise mit entsprechend großem Aktualitäts-
bezug. Dr. Alois Zach ist Projektleiter für genossenschaftliche Innovationen der 
Raiffeisen Regionalbank Mödling e. G. (RRB Mödling). Durch seine langjährige 
berufliche Tätigkeit besitzt er einen umfangreichen Erfahrungsschatz in Bezug 
auf die Begleitung des Gründungsprozesses von Genossenschaften aller Art. 

6.1.1.2 Operationalisierung durch strukturierte Leitfäden und 
Datenerhebung 

Die Experteninterviews wurden mithilfe von strukturierten Leitfäden durchge-
führt. Durch den Leitfaden wurde schon im Vorfeld sowohl die Struktur als auch 
die Logik des Experteninterviews festgelegt. Aufgrund der unterschiedlichen Be-

 
1171 Vgl. Wirtschaftsuniversität Wien (2018). 
1172 Quelle: Eigene Darstellung. 
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reiche entstanden zwei unterschiedliche Versionen von Leitfadeninterviews mit 
jeweils drei Themenkomplexen.1173 Besonders von Interesse waren hierbei die 
persönlichen Einschätzungen und Erfahrungen der Experten. Zu Beginn wurden 
Fragen zum jeweiligen Expertenschwerpunkt gestellt. Die anderen beiden The-
menkomplexe handelten von der Grundidee einer Verkehrsinfrastrukturgenos-
senschaft sowie der damals stark diskutierten Bundesautobahngesellschaft. Der 
Ablauf des Interviews verlief immer gleich. Nach einer kurzen Begrüßung und 
Small Talk wurden der Forschungsansatz einer VIG, die Ziele des Projektes so-
wie die Untersuchungsproblematik anhand einer PowerPoint-Präsentation vor-
gestellt. Um den Experten einen Überblick über den Verlauf des Interviews zu 
liefern, wurden die drei Themenkomplexe aufgezählt. Vor Beginn des Interviews 
wurden die Experten gefragt, ob eine Anonymisierung gewünscht ist und ob sie 
einer Gesprächsaufzeichnung zustimmen. Alle Experten waren mit einer na-
mentlichen Nennung (Ausnahme Mitarbeiter aus dem BMVI) und einer Ge-
sprächsaufzeichnung einverstanden. Im Nachgang zum jeweiligen Interview 
wurde ihnen das verschriftlichte Interview zugesandt. 

 
Abbildung 59:  Grobstruktur der strukturierten Leitfäden1174 

 
1173 Vgl. Anhang C3. 
1174 Quelle: Eigene Darstellung. 

Einführung 
(Forschungsansatz, Ziele, Untersuchungsproblematik 

Öffentlich-Private-Partnerschaften 

Allgemein Bieterkon-
sortium 

Projektge-
sellschaft 

Genossenschaften 

Allgemein Aufbau  
Genossenschaft 

Verkehrsinfrastrukturgenossenschaft 

Allgemein Vorgesellschaft/ 
Bieterkonsortium Aufbau  

Infrastrukturgesellschaft für Autobahnen und 
andere Bundesstraßen 



Konzeption einer Verkehrsinfrastrukturgenossenschaft – erste Forschungsstufe 191 

 

Insgesamt wurden 22 Experteninterviews im Zeitraum vom März 2016 bis Sep-
tember 2017 geführt, davon 13 Gespräche mit ÖPP-Experten und 9 Interviews 
mit Genossenschaftsexperten. Zur besseren Übersichtlichkeit werden im Folgen-
den zuerst die Interviews mit den ÖPP-Experten vorgestellt, im Anschluss daran 
die mit den Genossenschaftsexperten. 

Interview mit den ÖPP-Experten 

Die Interviews mit den ÖPP-Experten fanden in der Regel in einem persönlichen 
Gespräch in den Räumlichkeiten der Experten statt. Eine Ausnahme sind die Ge-
spräche mit Frau Sawade (SPD-Mitglied im Verkehrssauschuss) und Herrn MR 
Wagner (Oberste Baubehörde im Bayrischen Staatsministerium des Inneren, für 
Bau und Verkehr). Frau Sawade kam an die Duale Hochschule Baden-Württem-
berg Heilbronn und mit Herrn Wagner wurde ein telefonisches Interview geführt. 
Für jedes Interview wurde im Vorfeld eine zeitliche Dauer von 60 Minuten ange-
setzt. Die Interviews selbst dauerten zwischen 30 und 145 Minuten und lagen im 
Durchschnitt bei 72 Minuten. Eine tabellarische Übersicht der geführten Inter-
views befindet sich im Anhang. 

Bei allen ÖPP-Experten wurde der erarbeitete Leitfaden zur Strukturierung des 
Gespräches verwendet. Zusätzlich wurden Regieanweisungen vermerkt, damit 
das Gespräch nicht seine Struktur verliert und wertvolle Informationen verloren 
gehen. Im Anhang befindet sich der erarbeitete strukturierte Leitfaden. Die Rei-
henfolge und Anzahl der Fragen konnte sich in Abhängigkeit des Interviewver-
laufs verändern bzw. reduzieren, da diese nur als Orientierung für einen dyna-
mischen Dialog gedacht waren. Das Interview mit Herrn Dr. Lupp diente hierbei 
als Pretest. 

Der Leitfaden für die ÖPP-Experten beginnt mit dem Expertenschwerpunkt ÖPP. 
Hier erfolgte wiederum eine Unterteilung in drei Themenbereiche. Zu Beginn 
wurde nach den Vor- und Nachteilen von ÖPP aus Sicht des Experten gefragt 
sowie die Frage gestellt, welche Projekte sich für ÖPP eignen. Im Anschluss da-
ran lag der Schwerpunkt auf den Bieterkonsortien, die sich bei einer ÖPP-Aus-
schreibung beteiligen. Hierbei handelte es sich um allgemeine Fragen, die die 
Rechtsform, die Teilnehmer, die Gründung sowie das vorzubringende Kapital 
betreffen. Der letzte Fragenbereich bei ÖPP betraf die Aufbauorganisation einer 
Projektgesellschaft. Der Schwerpunkt der Fragen lag, neben der klassischen Auf-
bauorganisation, auf Kooperationen der Projektgesellschaft und deren eventuelle 
Besonderheiten bei der Vertragsgestaltung sowie auf den Erfahrungen der Exper-
ten bezüglich möglicher Konflikte beim Aufbau einer Projektgesellschaft. Zum 
Abschluss wurde nach den Chancen und Risiken gefragt, die die Aufbauorgani-
sation einer Projektgesellschaft bietet.  

Auch der zweite Themenkomplex zur VIG wurde viergeteilt. Zu Beginn wurde 
nach der Meinung der Experten bezüglich der geplanten VIG gefragt sowie wel-
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che Vor- und Nachteile diese Genossenschaft aus ihrer Sicht bietet. Danach ging 
es um die Teilnahme der VIG am strukturierten Vergabeverfahren. Hierbei han-
delte es sich um Fragen nach der Kapitalbeschaffung und der Einschätzung der 
Experten, wie wahrscheinlich sie einen Projektzuschlag der VIG halten. Der 
nächste Themenbereich befasst sich mit dem Aufbau einer solchen Genossen-
schaft. Hier sollten die Experten die Organe der Genossenschaft besetzen (welche 
Eigenschaften und/oder Fähigkeiten werden in den Genossenschaftsorganen be-
nötigt) sowie die möglichen Konflikte benennen. Den Abschluss bildeten die Fra-
gen nach den Vor- und Nachteilen der Aufbauorganisation der VIG. Fragen zur 
„Neuen Generation“ (3. ÖPP-Staffel) beendeten den ÖPP-Themenbereich.  

Die Bundesautobahngesellschaft war zum Zeitpunkt der Befragung eine neue 
Idee des damaligen Verkehrsministers Dobrindt. Die Experten wurden gefragt, 
ob sie den Ansatz bereits kannten und falls dies der Fall war, was sie davon halten.  

Zum Abschluss wurden die Experten gefragt, ob wichtige Punkte bzw. Fragen aus 
ihrer Sicht vergessen wurden und ob sie weitere Experten empfehlen könnten. 

Interview mit den Genossenschaftsexperten 

Die neun Genossenschaftsexperten wurden sowohl in einem persönlichen Vor-
Ort-Termin als auch bei einem Telefon- bzw. Videogespräch interviewt. Auf-
grund der räumlichen Entfernung wurden die Gespräche mit Herrn Lesch (Ge-
nossenschaftsverband e. V. Weser-Ems), Herrn Dr. Wieg (DGRV), Herrn Prof. Dr. 
Rosenfeld (IWE GK), Herrn Prof. Dr. Rößl (RiCC) und Herrn Dr. Zach (RRB Möd-
ling) im Rahmen einer Telefon- bzw. Videokonferenz durchgeführt. Die restli-
chen vier Interviews fanden in den Räumlichkeiten der Experten statt. Die erste 
Kontaktaufnahme erfolgte ebenfalls per Mail, bei der die Experten um ein Ge-
spräch mit einer Dauer von 60 Minuten gebeten wurden. Die Interviews selbst 
dauerten zwischen 30 und 86 Minuten und lagen im Durchschnitt bei den ge-
planten 62 Minuten.  

Auch hier wurde ein strukturierter Leitfaden mit Regieanweisungen zur Ge-
sprächsführung verwendet. Wie bereits bei den ÖPP-Experten konnte sich im 
Verlauf des Interviews die Anzahl und Reihenfolge der Fragen ändern. Als Pre-
test diente das Interview mit Herrn Dr. Roth. 

Der Leitfaden für die Genossenschaftsexperten ist ähnlich strukturiert wie jener 
für die ÖPP-Experten. Auch hier finden sich die drei Themenkomplexe wieder. 
Zu Beginn wurden Fragen bezüglich des Schwerpunkts der jeweiligen Experten 
gestellt. Sie wurden nach den Vor- und Nachteilen gefragt, die aus ihrer Sicht die 
Rechtsform einer Genossenschaft mit sich bringt und welche „Projekte“ sich für 
Genossenschaften eignen. Nach diesem allgemeinen Teil des Interviews zum 
Thema Genossenschaften wurden Fragen zu der Vorgenossenschaft gestellt. 
Diese ähnelten den Fragen der ÖPP-Experten bezüglich Gründung, Kapital und 
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-beschaffung. Den Abschluss des Themenkomplexes bildeten Fragen zur Auf-
bauorganisation einer Genossenschaft. Auch hier gleichen die Fragen denen der 
ÖPP-Experten.   

Der zweite und dritte Themenkomplex zur geplanten VIG und Infrastrukturge-
sellschaft Verkehr ist identisch mit den Themenkomplexen des ÖPP-Leitfadens. 
Zum Abschluss des Gespräches wurden auch die Genossenschaftsexperten ge-
fragt, ob wichtige Punkte bzw. Fragen aus ihrer Sicht vergessen wurden und ob 
sie weitere Experten empfehlen könnten. 

6.1.1.3 Datenauswertung durch die qualitative Inhaltsanalyse 

Das für die Auswertung benötigte Datenmaterial stellen die Transkriptionen der 
vorliegenden Audiodateien mit einer Gesamtlänge von 25,3 Stunden dar. Das 
umfangreiche Transkriptionsmaterial von 453 Seiten wurde gemäß der in Kapitel 
5.3.4 beschriebenen inhaltlich-strukturierenden Inhaltsanalyse mithilfe der Soft-
ware MaxQda Version 11 ausgewertet.  

Nach der Markierung besonderer Textstellen wurden die thematischen Hauptka-
tegorien entwickelt. Dadurch entstand ein erstes Kodiersystem mit vier Hauptka-
tegorien und den dazugehörigen Unterkategorien.  

Tabelle 22:  Erstes Kodiersystem1175 

Hauptkategorie Unterkategorie 

§ 1 GenG Förderauftrag 

 Geschäftsbetrieb 

Organe VIG Mitglieder 

 Aufsichtsrat 

 Vorstand 

Schwierigkeiten ÖPP 

 Genossenschaft 

 Interessenkonflikte 

 Beteiligungsinteresse 

Chancen ÖPP 

 Genossenschaft 

 Mittelstandsbeteiligung 

 Akzeptanz 

 
1175 Quelle: Eigene Darstellung. 
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Nachdem alle Interviews entsprechend kodiert wurden, ließen sich in einem 
zweiten Durchgang die Organe der VIG sowie deren Beteiligungsmöglichkeiten 
deduzieren. Dadurch ergaben sich verschiedene Genossenschaftsformen einer 
VIG. Auch die weiteren Unterkategorien wurden weiter systematisiert. Für eine 
bessere Übersichtlichkeit wurde das Kategoriesystem grafisch dargestellt. Im An-
hang C4 befinden sich die Codes inkl. Subcodes in tabellarischer Form. 

 
Abbildung 60:  Grafische Übersicht der Codings1176 

6.1.2 Mögliche Konstrukte einer Verkehrsinfrastrukturgenossenschaft 

Laut Experten existieren einige Herausforderungen, die es beim Aufbau einer 
VIG zu überwinden gilt. Sie ergeben sich aus der Rechtsform der eingetragenen 
Genossenschaft oder auch aus dem ÖPP-Projekt, während andere sich aus der 
Grundidee einer VIG ableiten lassen. 

Die ersten Schwierigkeiten entstehen bereits bei der Gründung der VIG. Für die 
Umsetzung eines derartigen Projektes ist es förderlich, wenn die Initiative für die 
Genossenschaftsgründung direkt aus der Region stammt.1177 Dabei ist es wich-
tig, dass eine Kerngruppe (sog. „Zugpferde“) entsteht, die sowohl die Gründung 
als auch während der Projektphase den Prozess proaktiv gestaltet.1178 Während 
der Gründung der VIG empfiehlt es sich, den Genossenschaftsverband frühzeitig 
einzubeziehen, da hier aus Sicht von Herrn Lesch ein sehr hoher Gesamtaufwand 

 
1176 Quelle: Eigene Darstellung. 
1177 Vgl. Transkript Simmler (2017), Zeile 10. 
1178 Vgl. Transkript Rößl (2017), Zeile 36-41. 
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entsteht.1179 Im Gründungsgutachten wird neben der Bewertung des Geschäfts-
gegenstandes auch überprüft, ob die Risiken für die Mitglieder und Gläubiger 
zumutbar sind.1180 Daraus resultieren zwei große Problemfelder: zum einen 
müssen Planungen zum Geschäftsbetrieb vorliegen, damit der Geschäftsgegen-
stand der VIG überprüft werden kann. Das bedeutet, die VIG muss ein Leistungs-
verzeichnis für das ÖPP-Projekt erstellen, um eine erste Übersicht der Kosten 
und Risiken zu erhalten.1181 Somit müssen die Genossenschaftsgründer in Vor-
leistung für die Angebotserstellung gehen. Zum anderen muss berücksichtigt 
werden, dass die VIG das strukturierte Vergabeverfahren eventuell nicht gewinnt. 
Dieses Risiko muss seitens des Genossenschaftsverbandes bewertet werden.1182 
Eine Gründung der VIG, nachdem der Zuschlag für das ÖPP-Projekt gewonnen 
wurde, ist nicht möglich, da bereits im strukturierten Vergabeverfahren auch die 
finanzielle Leistungsfähigkeit gegeben sein muss.1183 Eine weitere Herausforde-
rung sehen die Experten in der Definition des Förderauftrages sowie des Ge-
schäftsbetriebes1184 und der eventuell daraus resultierenden Gefahr, dass die VIG 
eine Kapitalsammelstelle darstellt.1185 Laut Genossenschaftsgesetz muss die VIG 
einen klar definierten Förderauftrag und Geschäftsbetrieb vorweisen können. 
Der Geschäftsbetrieb der VIG ergibt sich aus dem ÖPP-Projekt. Laut Herrn Dr. 
Zach dient die Genossenschaft dazu, den Ausbau der A 6 umzusetzen, indem sie 
gemäß Ausschreibungsvorgaben neue Teilstücke bzw. Spuren erstellt und 
dadurch den Verkehrsfluss in der Region verbessert und beschleunigt.1186 Dies 
führt zu einer „[…] qualitative(n) Aufwertung der Verkehrsabläufe […]“.1187 Somit 
sind der Ausbau und der Betrieb des Autobahnabschnittes die Geschäftstätigkeit 
der Genossenschaft. Dabei wird die „[…] Versorgung in der Region sicherge-
stellt.“1188 Durch den Geschäftsbetrieb und den Nutzen für die Region lässt sich 
auch der Förderauftrag der Genossenschaft ableiten. Der Ausbau der Autobahn 
führt laut Herrn Lesch in der Region zu einer Wirtschaftsförderung.1189 Aber auch 
die Anwohner, Pendler und Unternehmen profitieren von einer besseren Ver-
kehrsanbindung.1190 Der Förderauftrag muss im Mittelpunkt der Genossen-
schaft stehen; sowohl Herr Dr. Roth als auch Herr von Trotha weisen darauf hin, 
dass eine reine Dividendenerzielung keinen genossenschaftlichen Ansatz dar-

 
1179 Vgl. Transkript Lesch (2017), Zeile 124. 
1180 Vgl. Transkript Roth (2016), Zeile 17 sowie Zeile 70. 
1181 Vgl. Transkript Zülch/Faupel (2017), Zeile 396. 
1182 Vgl. Transkript von Trotha (2016), Zeile 67 sowie Zeile 135. 
1183 Vgl. Transkript Böger (2016), Zeile 12. 
1184 Vgl. Transkript Roth (2016), Zeile 52. 
1185 Vgl. Transkript Wieg (2017), Zeile 8-10; Transkript von Trotha (2016), Zeile 32 sowie Zeile 

116-117; Transkript Roth (2016), Zeile 15 sowie Zeile 54. 
1186 Vgl. Transkript Zach (2017), Zeile 55-56. 
1187 Transkript Gerwens (2016), Zeile 61. 
1188 Transkript Simmler (2017), Zeile 79. 
1189 Vgl. Transkript Lesch (2017), Zeile 79. 
1190 Vgl. Transkript Roth (2016), Zeile 136. 
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stellt. Der Genossenschaftsexperte betont allerdings, dass „[…] eine gewisse Min-
destrendite erwirtschaftet werden (muss), dass es überhaupt interessant ist für 
die Akteure, sich […] zu beteiligen.“1191 In den Experteninterviews wurde ange-
bracht, dass die Dividendenzahlung nicht der alleinige Beteiligungsgrund sein 
sollte, da die Genossenschaft den Erwerb oder die Wirtschaft ihrer Mitglieder 
oder deren soziale oder kulturelle Belange laut Genossenschaftsgesetz fördern 
muss.1192 Die Rendite darf nicht der alleinige Motivator für die Beteiligung bei 
einer VIG sein.1193 Dieses Dilemma mit der indirekten finanziellen Förderung 
ist laut Genossenschaftsexperten auch bei einigen Energiegenossenschaften zu 
sehen.1194 In deren Mitgliederstruktur ist jedoch eine „[…] Gemengelage aus Ide-
alismus einerseits und Rendite andererseits“1195 erkennbar, wodurch eine ausge-
wogene Mischung entsteht. Diese Verflechtung zwischen Idealismus und Divi-
dendenzahlung muss auch in der VIG zustande kommen. Weiterhin gilt es bei 
der Definition des Förderauftrages zu beachten, dass die VIG auch keine Bürger-
beteiligung sein darf. Durch das große Projektvolumen der A 6 und die Dividen-
denzahlung an die Mitglieder kann die VIG als reines Finanzierungsinstrument 
verstanden werden. Sobald die VIG als Kapitalsammelstelle verstanden wird, 
würde sie dem Kapitalanlagesetz unterliegen und wäre von der BaFin auf Zuläs-
sigkeit zu überprüfen. „Ausgenommen sind Genossenschaften (dann), wenn sie 
denn einen genossenschaftlichen Förderauftrag wahrnehmen.“1196 Auch Prof. 
Böger weist daraufhin, dass die VIG keine Bürgerbeteiligung sein sollte, deren 
Ziel die „[…] Bürgerbefriedigung oder (die) kommunaler Interessenlagen […]“1197 
ist. Für die VIFG steht allein die Umsetzung der Verkehrsinfrastrukturmaßnah-
men im Vordergrund.1198 Somit lässt sich zusammenfassen, dass der Förderauf-
trag der VIG darin besteht, dass die Region und der Einzelne (gemeint sind An-
wohner, Pendler sowie Unternehmen) von einer verbesserten Verkehrsanbin-
dung profitiert. Dies wird erreicht, indem die Genossenschaft gemäß ÖPP-Pro-
jekt für den Ausbau, Erhalt und Betrieb des Autobahnabschnittes sorgt.  

Die VIG muss sich wie die anderen Projektgesellschaften im Rahmen des struk-
turierten Vergabeverfahrens bewerben. Prof. Böger stellt klar, dass es keine Modi-
fikation der Ausschreibungsbedingungen geben wird.1199 Auch das BMVI betont, 
dass für alle Wettbewerber die gleichen Spielregeln gelten.1200 Das bedeutet, die 
VIG muss auch die Eignungsanforderungen (Fachkunde, Zuverlässigkeit, Leis-

 
1191 Transkript Roth (2016), Zeile 130. 
1192 § 1 GenG. 
1193 Vgl. Transkript Roth (2016), Zeile 130. 
1194 Vgl. Transkript Simmler (2017), Zeile 7; Transkript Roth (2016), Zeile 130. 
1195 Transkript Roth (2016), Zeile 130. 
1196 Transkript Trotha (2016), Zeile 32. 
1197 Transkript Böger (2016), Zeile 60-63. 
1198 Vgl. Transkript Böger (2016), Zeile 60-63. 
1199 Vgl. Transkript Böger (2016), Zeile 12. 
1200 Vgl. Transkript BMVI (2017), Zeile 161. 
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tungsfähigkeit) erfüllen können. Die Experten weisen auf ein gänzliches Fehlen 
von Referenzen der VIG hin.1201 Besonders hervorgehoben wird hierbei, neben 
der fehlenden Baukompetenz1202, auch das nicht vorhandene Betriebsdienstkon-
zept1203 und die ebenfalls fehlende Projekterfahrung1204. Jedoch ist es für die VIG 
nicht nötig, selbst die Eignung nachzuweisen.1205 Es ist im Rahmen der Eig-
nungsleihe1206 ausreichend, Partner, welche die geforderten Kompetenzen besit-
zen, vertraglich an die VIG zu binden.1207 Bezogen auf die Baukompetenz kann 
die VIG entweder ein Bauunternehmen als Genossenschaftsmitglied aufnehmen 
oder als Nachunternehmer (nominated sub-contractor) vertraglich an die VIG 
binden. Die geforderte Baukompetenz vom Bauunternehmer ist in diesem Zu-
sammenhang nicht zwingend durch bereits erfolgreich abgeschlossene ÖPP-Ver-
kehrsinfrastrukturprojekte nachzuweisen, sondern es ist grundsätzlich ausrei-
chend, wenn Straßenbauprojekte umgesetzt wurden.1208 Ebenso ist es möglich, 
Unternehmen, die den Betriebsdienst leisten, vertraglich als Nachunternehmer 
zu verpflichten. Das restliche fehlende Know-how kann sich die VIG dann ein-
kaufen. Entweder sie engagiert einen entsprechenden Mitarbeiter für eine wich-
tige Entscheidungsposition oder sie sucht sich einen passenden Partner.1209 Dem 
BMVI und der VIFG ist es wichtig, dass die Governance-Strukturen innerhalb 
der VIG eindeutig sind.1210 Dies bedeutet, es wird genau geprüft, wie die Koordi-
nation und Willensbündelung innerhalb der VIG funktioniert.1211 Die Struktur 
der VIG muss es erlauben, dass diese operativ leistungsfähig und handlungs-
schnell bleibt.1212 Die Generalversammlung trifft im basisdemokratischen Ver-
fahren Entscheidungen hinsichtlich der grundsätzlichen Geschäftspolitik. Es er-
folgt kein Eingriff in operative Entscheidungen durch dieses Organ.1213 Die Mit-
glieder werden im Rahmen der Generalversammlung vom Vorstand über den 
Verlauf des letzten Geschäftsjahres sowie über die Tätigkeiten des Aufsichtsrates 

 
1201 Vgl. Transkript Lupp (2017), Zeile 197; Transkript BMVI (2017), Zeile 125 sowie Zeile 249; 

Transkript Gerwens (2016), Zeile 87. 
1202 Vgl. Transkript Zülch/Faupel (2017), Zeile 480-483. 
1203 Vgl. Transkript Böger (2016), Zeile 102-103. 
1204 Vgl. Transkript Stiepelmann (2017), Zeile 94; Transkript Gerwens (2016), Zeile 102. 
1205 Vgl. Transkript BMVI (2017), Zeile 144. 
1206 „Ein Bewerber oder Bieter kann für einen bestimmten öffentlichen Auftrag im Hinblick auf 

die erforderliche wirtschaftliche und finanzielle sowie die technische und berufliche Leis-
tungsfähigkeit die Kapazitäten anderer Unternehmen in Anspruch nehmen, wenn er nach-
weist, dass ihm die für den Auftrag erforderlichen Mittel tatsächlich zur Verfügung stehen 
werden, indem er beispielsweise eine entsprechende Verpflichtungserklärung dieser Un-
ternehmen vorlegt.“ § 47 Abs. 1 S. 1 VgV. 

1207 Vgl. Transkript BMVI (2017), Zeile 147. 
1208 Vgl. Transkript Stiepelmann (2017), Zeile 148. 
1209 Vgl. Transkript Heimlich/Knobloch (2017), Zeile 144 sowie 273. 
1210 Vgl. Transkript Böger (2016), Zeile 41. 
1211 Vgl. Transkript BMVI (2017), Zeile 100-101. 
1212 Vgl. Transkript Böger (2016), Zeile 95. 
1213 Vgl. Transkript von Trotha (2016), Zeile 191. 
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informiert. Des Weiteren lässt sich in der Satzung der VIG festlegen, welche Ent-
scheidungen die Generalversammlung treffen kann. Hierbei ist zu beachten, 
dass eine Änderung der Satzung durch die Generalversammlung beschlossen 
wird.1214 Eine weitere Möglichkeit zur Gewährleistung der schnellen Handlungs-
fähigkeit der VIG besteht darin, die Mitglieder in förderfähige und investierende 
Mitglieder zu unterteilen. Dabei ist das Mitspracherecht der investierenden Mit-
glieder, wie bereits beschrieben, ohnehin beschränkt.1215 Zudem fordert das 
BMVI, dass die VIG die kompakten Leistungen aus dem ÖPP-Projekt terminge-
recht erfüllen kann.1216 Zusätzlich benötigt die VIG ein professionelles Kalkula-
tions- und Risikomanagement.1217 Hierbei handelt es sich um eine Kompetenz, 
die sich durch entsprechend ausgebildete Mitarbeiter einkaufen lässt.1218 Eine 
weitere Herausforderung stellen die bereits erwähnten Anlaufkosten dar, welche 
durch die Angebotserstellung entstehen.1219 Diese werden nur zum geringen Teil 
durch die Angebotsvergütung durch den Auftraggeber ersetzt.1220 Des Weiteren 
sehen die Experten ein großes Problem in der Beschaffung des umfangreichen 
Gesamtkapitals für das Projekt.1221 Besonders die Fremdkapitalgeber stellen An-
sprüche an die zu erbringenden Sicherheitsleistungen und Haftungsmasse.1222 
Für die Experten ist zweifelhaft, ob die VIG diese Anforderungen vollumfänglich 
erfüllen kann. Eine alternative Finanzierungsform wäre eine zum größten Teil 
eigenkapitalbasierte Finanzierung.1223 Eine Erhöhung der Eigenkapital-Quote 
(EK-Quote) sorgt zwangsläufig für eine geringere Abhängigkeit von etwaigen 
Fremdkapitalgebern. Die BVMB empfiehlt eine EK-Quote von über 50 %.1224 Da-
bei entsteht allerdings das Risiko eines Totalverlustes für die eingebrachten Ge-
nossenschaftsanteile.1225 Das BMVI sieht die Möglichkeit, dass eine andere Ei-
genkapital-Fremdkapital-Verteilung die Wettbewerbsfähigkeit im Vergleich zu 
anderen Wettbewerbern herstellt.1226 In diesem Zusammenhang ist es nochmals 

 
1214 Vgl. Transkript von Trotha (2016), Zeile 197. 
1215 Vgl. Transkript von Trotha (2016), Zeile 162-163. 
1216 Vgl. Transkript BMVI (2017), Zeile 265. 
1217 Vgl. Transkript Gerwens (2016), Zeile 85; Transkript Böger (2016), Zeile 84; Transkript BMVI 

(2017), Zeile 100-101. 
1218 Vgl. Transkript Heimlich/Knobloch (2017), Zeile 273. 
1219 Vgl. Transkript Ebner (2017), Zeile 29-33; Transkript Stiepelmann (2017), Zeile 124; Transkript 

Lupp (2016), Zeile 71 sowie 124; Transkript Gerwens (2016), Zeile 85. 
1220 Vgl. Transkript Zülch/Faupel (2017), Zeile 396; Transkript Wagner (2017), Zeile 21. 
1221 Vgl. Transkript Simmler (2017), Zeile 231 sowie Zeile 253; Transkript Simmler (2017), Zeile 

110; Transkript Wieg (2017), Zeile 58; Transkript Zach (2017), Zeile 5; Transkript Kortum 
(2017), Zeile 76 sowie Zeile 84; Transkript Böger (2016), Zeile 32; Transkript Sawade (2017), 
Zeile 19-20; Transkript Heimlich/Knobloch (2017), Zeile 41 sowie Zeile 43. 

1222 Vgl. Transkript Stiepelmann (2017), Zeile 223; Transkript Zülch/Faupel (2017), Zeile 129-131. 
1223 Vgl. Transkript Zülch/Faupel (2017), Zeile 118-119, Zeile 479 sowie Zeile 529-537. 
1224 Vgl. Transkript Zülch/Faupel (2017), Zeile 140 sowie Zeile 528. 
1225 Vgl. Transkript Gerwens (2016), Zeile 52; Transkript Stiepelmann (2017), Zeile 148. 
1226 Vgl. Transkript BMVI (2017), Zeile 180-181. 
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wichtig darauf hinzuweisen, dass die VIG kein Finanzierungsinstrument im 
Sinne einer Kapitalsammelstelle darstellt.1227   

Die Experten weisen auf weitere Vorteile hin, die eine VIG im Rahmen eines 
ÖPP-Projektes bieten kann. Zum einen ist der Wettbewerb bei ÖPP-Verkehrsin-
frastrukturprojekten mittlerweile stark eingegrenzt.1228 Das BMVI bestätigt, dass 
die Bewerberzahl im Vergleich zu den ersten Projekten deutlich zurückgegangen 
ist. Damals bewarben sich fünf bis acht Bieterkonsortien um ein Projekt.1229 Herr 
Dr. Stiepelmann fasst diese Situation wie folgt zusammen: „Wir haben den Wett-
bewerb noch, […] aber bei diesen großen Projekten, und es kommen jetzt noch 
ein paar hintereinander, kann es dann schnell mal passieren, dass nicht mehr 
alle anbieten, nicht?“1230 Ein weiterer Mitbewerber kann dazu führen, dass sich 
der Markt vergrößert.1231 Hinzu kommt, dass bei einer VIG auch die Unterneh-
men beteiligt werden, die bisher aufgrund von diversen Markteintrittsbarrieren 
nicht die Möglichkeit hatten, sich bei ÖPP-Projekten zu beteiligen.1232 Zum an-
deren bietet die VIG die Chance, die Akzeptanz in der Region für das Projekt zu 
erhöhen.1233 ÖPP wird häufig als Privatisierung verstanden. Bürger haben, laut 
Herrn Gerwens, „[…] eine gewisse Skepsis […] gegen jegliche Form von Privatisie-
rung.“1234 Eine frühzeitige Einbindung der Bürger kann dazu beitragen, dass die 
regionale Unterstützung steigt.1235 Durch die VIG werden „[…] Betroffene zu Be-
teiligten […]“1236, sodass ein derartiges Großprojekt wesentlich besser angenom-
men wird.1237 

Ein weiteres Problemfeld sehen die Experten in der geringen Bereitschaft sich 
bei der VIG zu beteiligen.1238 Dies resultiert zum einen aus den restriktiven Vor-
gaben hinsichtlich des Einbringens von eigenen Ideenvorschlägen1239 und zum 
anderen aus dem genossenschaftlichen Stimmrechtsprinzip. Die Beteiligungsbe-

 
1227 Vgl. Transkript von Trotha (2016), Zeile 30. 
1228 Vgl. Transkript Wagner (2017), Zeile 44; Transkript Stiepelmann (2017), Zeile 243. 
1229 Vgl. Transkript BMVI (2017), Zeile 65 sowie Zeile 68. 
1230 Transkript Stiepelmann (2017), Zeile 342. 
1231 Vgl. Transkript Wagner (2017), Zeile 44; Transkript Stiepelmann (2017), 342. 
1232 Vgl. Transkript Geyer (2016), Zeile 2; Transkript Zach (2017), Zeile 43-44; Transkript Lupp (2016), 

Zeile 228. 
1233 Vgl. Transkript Zach (2017), Zeile 40; Transkript Bilger (2017), Zeile 28 sowie Zeile 91; Tran-

skript Geyer (2016), Zeile 2; Transkript Gerwens (2016), Zeile 52 sowie Zeile 61; Transkript 
Heimlich/Knobloch (2017), Zeile 76; Transkript Roth (2016), Zeile 65-66. 

1234 Transkript Gerwens (2016), Zeile 57. 
1235 Vgl. Transkript Bilger (2017), Zeile 28. 
1236 Transkript Roth (2016), Zeile 65-66. 
1237 Vgl. Transkript Zach (2017), Zeile 40. 
1238 Vgl. Transkript Kortum (2017), Zeile 84 sowie Zeile 210; Transkript Stiepelmann (2017), Zeile 

208; Transkript BMVI (2017), Zeile 203; Transkript Wieg (2017), Zeile 88-89; Transkript Ro-
senfeld (2017), 29-45; Transkript Geyer (2016), Zeile 47. 

1239 Vgl. Transkript Heimlich/Knobloch (2017), Zeile 65; Transkript Stiepelmann (2017), Zeile 175 so-
wie Zeile 177. 



200 Ergebnisse im sequientiellen Forschungsprozess zur Verkehrsinfrastrukturgenossenschaft 

 

reitschaft seitens der Unternehmen bezüglich der Mitgliedschaft bei einer VIG 
könnte aufgrund des betragsunabhängigen „ein Mitglied, eine Stimme“-Prinzips 
sinken.1240 Jedoch fördert das betragsunabhängige Stimmrecht auch die Akzep-
tanz bezüglich getroffener Entscheidungen, was bei vielen anderen Rechtsfor-
men als Kritikpunkt genannt wird.1241 Hier werden „Betroffene zu Beteiligten“ 
und haben die Chance, ihre Meinung kundzutun.1242 Zudem bemängeln die Ex-
perten den fehlenden individuellen Mehrwert für die Beteiligten. Es steht die 
Frage im Raum, welchen konkreten Nutzen ein solches Modell hat, wenn die 
Alternative ein bereits beschlossener Autobahnausbau mit klassischer Projektge-
sellschaft ist.1243 Zwar lassen sich vielleicht Anwohner sowie Unternehmen mit 
einem hohen regionalen Identifikationsgrad von einer Mitgliedschaft, trotz ge-
ringer Renditeerwartungen, überzeugen. Jedoch hält sich eine solche Bereit-
schaft laut Herrn Prof. Sturm wahrscheinlich in Grenzen.1244 Wichtig wäre daher 
in diesem Zusammenhang ein greifbarer Mehrwert zur Vermarktung der VIG, 
wie zum Beispiel ein beschleunigter Ausbau oder eine erheblich bessere Quali-
tät.1245 Beides ist aber durch eine VIG nicht gegeben, da der Ausbau unabhängig 
von der auszuführenden Projektgesellschaft definitiv auf die gleiche Art erfolgen 
wird.1246 Hinzu kommt, dass die potentiellen Mitglieder sich laut Experten wahr-
scheinlich nicht beteiligen werden, da sie Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen als 
originäre Staatsaufgabe betrachten.1247 Für Herrn Dr. Lupp ist die geplante mit-
telständische Prägung der VIG ein wichtiger Beteiligungsgrund, da Akteure be-
teiligt werden, die bisher außen vor waren. Diesen mittelständischen Aspekt setzt 
er gleich mit einem regionalen Aspekt.1248 Auch weitere Experten können sich 
vorstellen, dass die Vertretung von örtlichen Interessen ein Mehrwert der VIG 
darstellt.1249 Ebenso besteht durch die Mitgliedschaft bei der VIG die Möglichkeit 
einer neuen Geldanlage. Dies ist allerdings nicht als vordergründig zu betrach-
ten.1250 Daher ist es wichtig herauszufinden, ob in der Region Heilbronn-Fran-
ken wie von einigen Experten vermutet ein geringer Beteiligungswille bei einer 

 
1240 Vgl. Transkript Sturm (2017), Zeile 55; Transkript Heimlich/Knobloch (2017), Zeile 47; Tran-

skript Simmler (2017), Zeile 17. 
1241 Vgl. Transkript Roth (2016), Zeile 45-46. 
1242 Vgl. Transkript Roth (2016), Zeile 65-66. 
1243 Vgl. Transkript Heimlich/Knobloch (2017), Zeile 65; Transkript Stiepelmann (2017), Zeile 175 so-

wie Zeile 177. 
1244 Vgl. Transkript Sturm (2017), Zeile 124-125. 
1245 Vgl. Transkript Roth (2016), Zeile 135-136. 
1246 Vgl. Transkript Stiepelmann (2017), Zeile 169, Zeile 248, Zeile 260 sowie Zeile 273; Transkript 

Ebner (2017), Zeile 29-33; Transkript Böger (2016), Zeile 128. 
1247 Vgl. Transkript Sturm (2017), Zeile 124-125 sowie Zeile 36; Transkript Simmler (2017), Zeile 

103; Transkript Stiepelmann (2017), Zeile 114. 
1248 Vgl. Transkript Lupp (2016), Zeile 226. 
1249 Vgl. Transkript Heimlich/Knobloch (2017), Zeile 63; Transkript Lupp (2016), Zeile 228; Tran-

skript BMVI (2017), Zeile 65; Transkript Zülch/Faupel (2017), Zeile 514-516. 
1250 Vgl. Transkript BMVI (2017), Zeile 65; Transkript Gerwens (2016), Zeile 52. 
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VIG besteht. Sollte dies der Fall sein, wäre dies als problematisch für die VIG zu 
betrachten, da eine ausreichende Eigenkapitalbasis erforderlich ist. 

Besteht seitens der potentiellen Mitglieder die Bereitschaft sich bei der VIG zu 
beteiligen, so sehen die Experten mögliche Interessenkonflikte. Diese ergeben 
sich aus den unterschiedlichen Rollen und den damit einhergehenden Bedürfnis-
sen der Stakeholder. 1251 Dies bedeutet, dass den Anwohnern z. B. Lärmschutz-
maßnahmen besonders wichtig sind, während sich die Pendler vor allem für ei-
nen schnellen und günstigen Ausbau interessieren.1252 Dadurch treffen diverse 
Partikularinteressen aufeinander.1253 Dies führt zu einer erschwerten Meinungs-
bildung innerhalb der VIG und zu deren Koordination.1254 Dieser Faktor wird je-
doch von dem Auftraggeber, wie bereits beschrieben, im Rahmen des strukturier-
ten Vergabeverfahrens besonders betrachtet.1255 Jedoch können Interessenkon-
flikte auch bei bestehenden Projektgesellschaften existieren. Das BMVI weist da-
raufhin, dass „[…] in klassischen Konstruktionen die Interessen von Finanzierern 
und Bauunternehmen an der einen oder anderen Stelle durchaus auch nicht ohne 
weiteres gleich gelagert […]“1256  sind. Hinzu kommt, dass innerhalb der VIG auch 
Rollenkonflikte entstehen können.1257 Diese ergeben sich aus der Aufnahme der 
Bauunternehmer, da sie ihre eigene Wirtschaftslage verbessern möchten und 
gleichzeitig im Sinne der VIG günstige Verträge abschließen sollten.1258 Für 
Herrn Dr. Geyer ist trotz möglicher Rollenkonflikte die Beteiligung der Bauunter-
nehmen wichtig. Durch die Mitgliedschaft zeigen sie, dass sie bereit sind Verant-
wortung zu übernehmen, da sie Teil der VIG sind und zu deren Erfolg beitra-
gen.1259 Zudem besteht die Möglichkeit, dass die VIG sich zu Cooperative Gover-
nance bekennt. Dadurch werden laut Herrn Dr. Zach die Geschäfte innerhalb der 
VIG sehr genau überwacht.1260 

Die verschiedenen Herausforderungen aber auch Chancen einer VIG gilt es bei 
der Konzeption einer VIG zu berücksichtigen. Es gilt herauszufinden, wie die 

 
1251 Vgl. Transkript Heimlich/Knobloch (2017), Zeile 63 sowie 99; Transkript Simmler (2017), Zeile 

48 sowie Zeile 253-255; Transkript Wieg (2017), Zeile 51-53; Transkript Rößl (2017), Zeile 43; 
Transkript Gerwens (2016), Zeile 131-132. 

1252 Vgl. Transkript Zülch/Faupel (2017), Zeile 103 sowie Zeile 108; Transkript Simmler (2017), 
Zeile 105 sowie Zeile 109. 

1253 Vgl. Transkript Zülch/Faupel (2017), Zeile 103 sowie Zeile 210; Transkript Sturm (2017), Zeile 
257. 

1254 Vgl. Transkript Sturm (2017), Zeile 41. 
1255 Vgl. Transkript Böger (2016), Zeile 41; Transkript BMVI (2017), Zeile 100-101. 
1256 Transkript BMVI (2017), Zeile 220. 
1257 Vgl. Transkript Roth (2016), Zeile 43; Transkript von Trotha (2016), Zeile 105-106; Transkript 

Gerwens (2016), Zeile 116. 
1258 Vgl. Transkript Sturm (2017), Zeile 50; Transkript Simmler (2017), Zeile 60; Transkript Heim-

lich/Knobloch (2017), Zeile 111-112 sowie Zeile 45. 
1259 Vgl. Transkript Geyer (2016), Zeile 40. 
1260 Vgl. Transkript Zach (2017), Zeile 58. 
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Organe einer VIG besetzt werden können. Für die Experten existieren vier unter-
schiedliche Möglichkeiten, wie der Aufbau einer VIG sein könnte. Die Kon-
strukte unterscheiden sich hauptsächlich in ihrer Mitgliederstruktur. Einige Ex-
perten bevorzugen eine Multi-Stakeholder-Genossenschaft, während andere Ex-
perten vorschlagen, sich auf eine „Stakeholder-Gruppe“ als förderfähige Mitglie-
der zu konzentrieren. Aufgrund des hohen Bedarfes an Eigenkapital sollte eine 
VIG aus förderfähigen und investierenden Mitgliedern bestehen. Die Bezeich-
nung der Genossenschaft (Genossenschaftsform) richtet sich nach den förderfä-
higen Mitgliedern. 

 
Abbildung 61:  Genossenschaftsformen1261 

Eine Möglichkeit für den Aufbau einer VIG sehen einige Experten in einer Unter-
nehmergenossenschaft.1262 Bei der Betrachtung der in Kapitel 5.1 vorgeschlage-
nen Mitglieder weisen die Experten wie bereits beschrieben auf mögliche unter-
schiedliche Interessen hin, die zu Konflikten innerhalb der VIG führen kön-
nen.1263 Daher empfehlen die Experten, sich auf eine Stakeholder-Gruppe zu kon-
zentrieren. Der Vorteil bei einer Mitgliedschaft von regionalen Unternehmen 
sieht Herr Simmler in den gleichbleibenden Interessen. Bei der Beteiligung von 
Pendlern besteht das Problem, dass sich „[…] die Bedürfnisse bei den natürlichen 
Personen […] sehr, sehr schnell ändern […]“1264 können. Dennoch ist die Akzep-
tanz seitens der Bevölkerung wichtig,1265 es empfiehlt sich daher, diese ebenfalls 
in die VIG aufzunehmen. Um die Interessenkonflikte zu vermeiden, sollten die 
Anwohner und Pendler allerdings als investierende Mitglieder1266 in die VIG auf-

 
1261 Quelle: Eigene Darstellung. 
1262 Vgl. Transkript Simmler (2017), Zeile 62; Transkript Sawade (2017), Zeile 25-31; Transkript 

Rosenfeld (2017), Zeile 99-100. 
1263 Vgl. Transkript Heimlich/Knobloch (2017), Zeile 63 sowie 99; Transkript Simmler (2017), Zeile 

48 sowie Zeile 253-255; Transkript Wieg (2017), Zeile 51-53; Transkript Rößl (2017), Zeile 43; 
Transkript Gerwens (2016), Zeile 131-132. 

1264 Transkript Simmler (2017), Zeile 48. 
1265 Vgl. Transkript Zach (2017), Zeile 40; Transkript Bilger (2017), Zeile 28 sowie Zeile 91; Tran-

skript Geyer (2016), Zeile 2; Transkript Gerwens (2016), Zeile 52 sowie Zeile 61; Transkript 
Heimlich/Knobloch (2017), Zeile 76; Transkript Roth (2016), Zeile 65-66. 

1266 Ebenfalls spricht für diese Vorgehensweise, dass sich die Organisation der VIG deutlich ein-
facher gestalten lässt, da die investierenden Mitglieder in der Generalversammlung kein 
Stimmrecht und aktives Wahlrecht haben. 
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genommen werden.1267 Laut Frau Sawade haben die kapitalkräftigen Unterneh-
men in der Region das größte Interesse und auch den größten Nutzen von einer 
funktionsfähigen Verkehrsinfrastruktur. Dies begründet sie in der starken Nut-
zung der Autobahn durch Lkws.1268 Besonders für das Beispielprojekt A 6 trifft 
diese Aussage zu, da Prognosen zufolge im Jahr 2025 der Schwerlastverkehr 35 % 
des dortigen Verkehrsaufkommens ausmachen wird.1269 Das Interesse der regio-
nalen Unternehmen an einer VIG lässt sich auch durch ihren Standort begrün-
den, da diese ihren Sitz meist an den anliegenden Gewerbegebieten der Autobah-
nen haben.1270 Daher empfiehlt sich eine Unternehmergenossenschaft mit den 
Unternehmen als förderfähige Mitglieder und den Bürgern als investierende Mit-
glieder.1271 Neben den gleichgerichteten Interessen in der Unternehmergenos-
senschaft existieren weitere Vorteile. Ein von den mittelständisch geprägten Bau-
industrieverbänden genanntes großes Problem zeigt sich bei der Finanzierung 
des ÖPP-Projektes. Das Finanzierungsvolumen bzw. das von den Kreditinstituten 
geforderte Eigenkapital ist für die Bauunternehmen zu groß.1272 Bei einer Unter-
nehmergenossenschaft würde dies laut Frau Sawade kein Problem mehr darstel-
len, da die Unternehmen in der Region sehr kapitalkräftig sind und die VIG durch 
ihre Mitgliedschaft eine hohe Eigenkapitalquote vorweisen könnte.1273 Für die 
Umsetzung des ÖPP-Projektes muss die Bauleistung erbracht werden, hierbei 
muss die Unternehmergenossenschaft Baukompetenz vorweisen können. Die 
Bauunternehmer sollen laut Experten nicht Mitglied der Genossenschaft werden. 
Die VIG kann die Bauaufträge dann unbefangen an die Bauunternehmen mit den 
besten Angeboten vergeben.1274 Dies schützt die VIG vor einer eventuellen Über-
vorteilung der Bauunternehmen, da diese besser informiert sind.1275   

Die Unternehmen wählen in der Generalversammlung die Mitglieder des Auf-
sichtsrates. Hier sollten die Unternehmen der Region durch Repräsentanten ent-
sprechend vertreten sein.1276 Herr Simmler empfiehlt darauf zu achten, dass ne-
ben den großen Unternehmen sowohl die kleinen als auch die mittleren Unter-
nehmen vertreten sind. Unternehmen, die bekannter in der Region sind, haben 
eventuell ein größeres Interesse, da sie durch die VIG ihre Nähe zur Region her-
vorheben können.1277 Damit der Vorstand der VIG unterstützt wird, sollten ne-

 
1267 Vgl. Transkript Simmler (2017), Zeile 50. 
1268 Vgl. Transkript Sawade (2017), Zeile 25-31. 
1269 Vgl. Regierungspräsidium Stuttgart (o. J.). 
1270 Vgl. Transkript Simmler (2017), Zeile 48. 
1271 Vgl. Transkript Simmler (2017), Zeile 62. 
1272 Vgl. Transkript Zülch/Faupel (2017), Zeile 44; Transkript Geyer (2016), Zeile 2; Transkript 

Gerwens (2016), Zeile 32. 
1273 Vgl. Transkript Sawade (2017), Zeile 25-31. 
1274 Vgl. Transkript Roth (2017), Zeile 102-103. 
1275 Vgl. Transkript Sawade (2017), Zeile 25-31. 
1276 Vgl. Transkript Rosenfeld (2017), Zeile 171-172. 
1277 Vgl. Transkript Roth (2016), Zeile 113. 
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ben den regionalen Unternehmensvertretern auch Wirtschaftsprüfer, Steuerbe-
rater und Juristen in den Aufsichtsrat.1278 Damit die VIG über straßenbautechni-
schen Sachverstand verfügt, empfiehlt es sich laut Frau Sawade, einen Straßen-
bauexperten als Aufsichtsratsmitglied aufzunehmen.1279 Damit der Aufsichtsrat 
handlungsfähig bleibt, sollte dieser nicht zu groß werden. Die Optimalgröße laut 
Experten variiert zwischen sieben,1280 zehn1281 und 15 Personen1282. Der Vor-
stand muss gesetzlich aus zwei Personen bestehen, laut Herrn Dr. Roth hat sich 
ein dreiköpfiger Vorstand bewährt, da die Genossenschaft auch im Verhinde-
rungs- oder Vertretungsfall eine Vier-Augen-Kontrolle durchführen kann.1283 Für 
Herrn Simmler reichen die gesetzlich vorgeschriebenen zwei Vorstände, auch un-
ter dem Gesichtspunkt der Personalkosten. Er empfiehlt einen „Außen- und In-
nenminister“; dabei kümmert sich einer der beiden um die Außendarstellung 
und der andere ist zuständig für die interne Organisation der VIG.1284 Prof. Böger 
verlangt ein professionelles Management der VIG, dieses lässt sich nur mit ge-
nügend kaufmännischem und technischem Know-how erreichen.1285 Im Vor-
stand könnten ebenfalls bedeutende Unternehmer der Region vertreten sein, da-
mit wäre die VIG mit kaufmännischem Wissen ausgestattet.1286 Das technische 
Know-how im Vorstand kann von einem ausgeschiedenen Bauunternehmer, 
Verkehrsinfrastrukturwissenschaftler oder Bauprofessor stammen.1287 Bei der 
Bestellung der Vorstände ist es laut Herrn Gerwens wichtig, die Projektdauer zu 
berücksichtigen. Bei einer Projektlaufzeit von 30 Jahren sind die Anreizstruktu-
ren für den Vorstand von Bedeutung. Ziel muss es sein, dass der Vorstand das 
Projekt solange wie möglich abwickelt.1288 Unter anderem auch aus diesem Ge-
sichtspunkt bietet es sich nicht an, aus Altersgründen ausgeschiedene Personen 
in den Vorstand der VIG zu berufen.1289 

Eine weitere Möglichkeit zur Umsetzung der VIG ist eine Bauunternehmerge-
nossenschaft.1290 Förderfähiges Mitglied der VIG können nur Unternehmen wer-
den, die „[…] wirtschaftlich im Bau und Betrieb der Autobahn eingebunden sind 
[…]“.1291 Die Mitglieder der VIG könnten Teile des Ausbaus selbst übernehmen 

 
1278 Vgl. Transkript Simmler (2017), Zeile 150-152. 
1279 Vgl. Transkript Sawade (2017), Zeile 32-35. 
1280 Vgl. Transkript Roth (2016), Zeile 33. 
1281 Vgl. Transkript Simmler (2017), Zeile 177. 
1282 Vgl. Transkript Rosenfeld (2017), Zeile 188. 
1283 Vgl. Transkript Roth (2016), Zeile 33. 
1284 Vgl. Transkript Simmler (2017), Zeile 179. 
1285 Vgl. Transkript Böger (2016), Zeile 103. 
1286 Vgl. Transkript Roth (2016), Zeile 113. 
1287 Vgl. Transkript Sawade (2017), Zeile 36-39. 
1288 Vgl. Transkript Gerwens (2016), Zeile 83. 
1289 Vgl. Transkript Simmler (2017), Zeile 174-175. 
1290 Vgl. Transkript Simmler (2017), Zeile 202. 
1291 Transkript von Trotha (2016), Zeile 146. 
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oder auch im Zuge von Nachunternehmerverträgen an andere Unternehmen ver-
geben.1292 Auch ein Ingenieurbüro sollte Mitglied der VIG werden, welches zu-
ständig ist für die Leistungsbeschreibung des ÖPP-Projektes.1293 Die Möglich-
keit, sich bei einem ÖPP-Projekt auch mit eigenen Bauaufträgen zu beteiligen, 
sieht Herr Dr. Lupp als „Köder“ für die Beteiligung regionaler mittelständischer 
Bauunternehmen.1294 Schließen sich die Bauunternehmen zu einer Genossen-
schaft zusammen, haben diese eine viel bessere Möglichkeit die Ausschreibungs-
bedingungen zu erfüllen.1295 Als förderfähige Mitglieder stehen diese im Mittel-
punkt der Genossenschaft und erfahren eine Förderung. Damit könnte der bis-
herige Förderauftrag um die wirtschaftliche Förderung der mittelständischen 
Bauunternehmen erweitert werden. Aufgrund des hohen Finanzierungsvolu-
mens sollten Anwohner, Pendler und Unternehmen als investierende Mitglieder 
aufgenommen werden.1296 Durch die Beteiligung der Region kann, auch bei der 
Bauunternehmergenossenschaft, die Akzeptanz für das Projekt erhöht wer-
den.1297 Bei einer Beteiligung der Pendler an der VIG befürchten Herr Faupel und 
Frau Zülch vom BVMB, dass die Eigenkapitalbasis der Genossenschaft zu sehr 
schwanken kann. Wechselt der Pendler seinen Arbeitgeber kann es sein, dass 
sich auch sein Fahrweg oder Wohnort verändert und er aufgrund des fehlenden 
Interesses an einem regionalen Projekt seinen Genossenschaftsanteil kündigen 
möchte.1298 Herr Prof. Rosenfeld empfiehlt, dass nur Bauunternehmen aus Baden-
Württemberg Mitglied der VIG werden sollten. Er sieht die Gefahr, dass ansons-
ten das Interesse der investierenden Mitglieder fehlen wird.1299 Die BVMB be-
fürchtet bei einer regionalen Begrenzung der Bauunternehmen, dass sich unter 
diesen Umständen nur schwer Bauunternehmen finden lassen, die bereit sind 
eine hohe Summe zu investieren.1300 Sie bevorzugen die Vorgehensweise, dass 
sich bei Interesse jedes Bauunternehmen bei der VIG beteiligen darf.1301 Laut 
Herrn Dr. Lupp bietet dieses Konstrukt Bauunternehmen die Chance, sich bei 
ÖPP-Projekten zu beteiligen, deren finanzielle oder auch rechtliche Möglichkei-
ten dies bisher nicht zugelassen haben.1302 Daher unterstellt er den Bauunter-
nehmen auch, dass diese im Sinne der VIG handeln werden. Dies bedeutet, die 
Margen werden nicht zu hoch angesetzt, damit die VIG konkurrenzfähig ist, da 
der Genossenschaftsgedanke im Vordergrund steht.1303  

 
1292 Vgl. Transkript Lupp (2016), Zeile 179. 
1293 Vgl. Transkript Zülch/Faupel (2017), Zeile 396. 
1294 Vgl. Transkript Lupp (2016), Zeile 168. 
1295 Vgl. Transkript Simmler (2017), Zeile 204. 
1296 Vgl. Transkript Trotha (2016), Zeile 148. 
1297 Vgl. Transkript Simmler (2017), Zeile 50. 
1298 Vgl. Transkript Zülch/Faupel (2017), Zeile 293. 
1299 Vgl. Transkript Rosenfeld (2017), Zeile 128-131. 
1300 Vgl. Transkript Zülch/Faupel (2017), Zeile 227. 
1301 Vgl. Transkript Zülch/Faupel (2017), Zeile 234-236. 
1302 Vgl. Transkript Lupp (2016), Zeile 168. 
1303 Vgl. Transkript Lupp (2016), Zeile 151. 
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Der Aufsichtsrat muss sich ein Urteil über die Geschäftstätigkeiten des Vorstan-
des bilden können, daher muss auch der Aufsichtsrat der Bauunternehmerge-
nossenschaft gewisse Kompetenzen haben.1304 Zum einen müssen die Aufsichts-
ratsmitglieder über Sachverstand zu Baumaßnahmen verfügen1305, daher sollten 
Bauunternehmen im Aufsichtsrat vertreten sein.1306 Je nach Größe der VIG 
könnten es sechs oder sieben Bauunternehmen sein.1307 Zum anderen sollte der 
Aufsichtsrat über kaufmännisches Know-how verfügen.1308 Zusätzlich sollten 
auch Vertreter der investierenden Mitglieder im Aufsichtsrat der VIG sein.1309   

Bei der Besetzung des Vorstandes sind sich die Experten einig. Es gilt, einen kauf-
männischen und einen technischen Vorstand mit den entsprechenden Kompe-
tenzen zu finden.1310 Das technische Vorstandsmitglied sollte von der Berufs-
gruppe her ein Bauunternehmer oder Ingenieur sein.1311 Der kaufmännische 
Vorstand sollte über finanziellen und organisatorischen Sachverstand verfü-
gen1312 und demnach im Idealfall ein Betriebswirt sein.1313 Dies könnten entwe-
der Banker oder ehemalige Führungskräfte eines großen Unternehmens sein.1314 

Die regionale Genossenschaft kommt der ursprünglichen Grundidee einer VIG 
sehr nahe. Mitglied in dieser Genossenschaft können alle Nutzer der Autobahn 
werden, dies sind laut den Experten Anwohner, Pendler sowie die Unternehmen 
und Kreditinstitute.1315 Herr Dr. Zach hält es für sinnvoll, dass jeder der VIG bei-
treten darf, „[…] der sich dem Anliegen der Genossenschaft anschließen 
möchte“1316. Auch Herr Staatssekretär Bilger ist für die offene basisdemokratische 
Mitgliedergestaltung, bei der sich „[…] jede Privatperson […] einbringen kann und 
dann natürlich auch ein Stimmrecht […]“1317 hat. Durch die nicht geschlossene 
Mitgliederzahl könnte die regionale Genossenschaft eine große Anzahl an Mit-
gliedern haben. Da die Mitglieder ihr Stimmrecht in der Generalversammlung 
ausüben, kann die Handlungsfähigkeit der VIG bei einer breiten Mitgliederbasis 
eingeschränkt sein. Daher empfehlen die Experten eine Vertreterversamm-

 
1304 Vgl. Transkript von Trotha (2016), Zeile 88. 
1305 Vgl. Transkript Simmler (2017), Zeile 225. 
1306 Vgl. Transkript von Trotha (2016), Zeile 148. 
1307 Vgl. Transkript Zülch/Faupel (2017), Zeile 158. 
1308 Vgl. Transkript von Trotha (2016), Zeile 88. 
1309 Vgl. Transkript Zülch/Faupel (2017), Zeile 258 sowie Zeile 243. 
1310 Vgl. Transkript von Trotha (2016,) Zeile 150; Transkript Zülch/Faupel (2017), Zeile 345-348;  

Transkript Simmler (2017), Zeile 179. 
1311 Vgl. Transkript Zülch/Faupel (2017), Zeile 378-379; Transkript von Trotha (2016), Zeile 154-155. 
1312 Vgl. Transkript Zülch/Faupel (2017), Zeile 347.  
1313 Vgl. Transkript Zülch/Faupel (2017), Zeile 378. 
1314 Vgl. Transkript von Trotha (2016), Zeile 154 – 155; Transkript Zülch/Faupel (2017), Zeile 348. 
1315 Vgl. Transkript Rößl (2017), Zeile 93; Transkript Wieg (2017), Zeile 60. 
1316 Transkript Zach (2017), Zeile 55. 
1317 Transkript Bilger (2017), Zeile 46. 
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lung.1318 Die Vertreter könnten in Sprengelversammlungen gewählt werden, da-
bei empfiehlt Herr Dr. Zach eine regionale Untergliederung in einzelne Spren-
gel.1319 Uneinigkeit besteht bei den Experten bezüglich der Aufnahme der Bau-
unternehmen als Mitglieder in die Genossenschaft. Vom ACE wird angemerkt, 
dass durch die Mitgliedschaft der Bauunternehmer ein Zielkonflikt entstehen 
kann, da die Bauunternehmen ihren eigenen Gewinn maximieren möchten. Es 
wird befürchtet, dass die Bauunternehmen Nachforderungen gegenüber der VIG 
stellen könnten.1320 Dieser Interessenkonflikt ist auf die P-A-Theorie zurückzu-
führen: das Individuum versucht seinen eigenen Nutzen gegebenenfalls auch un-
ter der Verwendung von List zu maximieren. Herr Prof. Rößl bringt an, dass die 
Bauunternehmen anders geartete Interessen haben als die beteiligten Bürger und 
Unternehmen und somit nicht Mitglied in der Genossenschaft sein sollten.1321 
Damit die Bauunternehmen dennoch indirekt Teil der Genossenschaft sind, 
könnten sie sich zu einer „Arbeitsgemeinschaft zusammen(schließen) und ent-
senden dann einen Delegierten […] in die Genossenschaft, der sozusagen dort de-
ren Sprachrohr ist, Auskunftsperson ist.“1322 Für die Aufnahme der Bauunterneh-
mer spricht laut Herrn Dr. Wieg das Thema der Akzeptanz. Werden regionale Bau-
unternehmen Mitglied in der Genossenschaft, wird die Wirtschaft der Region wei-
ter gestärkt, dies kann zu einer zusätzlichen Erhöhung der Akzeptanz durch die 
Bürger führen. Wichtig ist allerdings die ordnungsgemäße Vergabe der Bauver-
träge an die Mitglieder (Bauunternehmen).1323 Für Herrn Dr. Geyer müssen die 
Bauunternehmen, wie bereits erläutert, Mitglied der Genossenschaft sein. Durch 
die direkte Mitgliedschaft in der VIG zeigen die Bauunternehmen den übrigen 
Mitgliedern, dass sie sich der VIG gegenüber verpflichtet fühlen und bereit sind 
Verantwortung zu übernehmen.1324   

Der Aufsichtsrat der regionalen Genossenschaft soll sich aus Vertretern der ver-
schiedenen Interessensgruppen zusammensetzen.1325 Dies soll gewährleisten, 
dass die Interessen der Bürger (Anwohner, Pendler), der Unternehmen, der Kre-
ditinstitute sowie der Bauunternehmen angemessen vertreten werden, da die 
Vertreter im Aufsichtsrat Verantwortung für die jeweilige Interessensgruppe 
übernehmen. Somit ist auch die Kommunikation der Interessen sicherge-

 
1318 Laut Genossenschaftsgesetz ist es bei mehr als 1.500 Mitgliedern möglich, dass in der Sat-

zung festgelegt wird, dass die Vertreterversammlung einberufen wird. Vgl. § 43a GenG. 
1319 Vgl. Transkript Zach (2017), Zeile 83-85. 
1320 Vgl. Transkript Heimlich/Knobloch (2017), Zeile 111-112. 
1321 Vgl. Transkript Rößl (2017), Zeile 98. 
1322 Transkript Rößl (2017), Zeile 106-107. 
1323 Vgl. Transkript Wieg (2017), Zeile 76-78. 
1324 Vgl. Transkript Geyer (2016), Zeile 40. 
1325 Vgl. Transkript Wieg (2017), Zeile 84; Transkript Lesch (2017), Zeile 36; Transkript Rosenfeld 

(2017), Zeile 180; Transkript Rößl (2017), Zeile 135; Transkript Kortum (2017), Zeile 286; 
Transkript Heimlich/Knobloch (2017), Zeile 195. 
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stellt.1326 Die Experten schlagen unterschiedliche Herangehensweisen vor, wie 
eine Besetzung des Aufsichtsrates erfolgen kann. Die Herren Heimlich und Knob-
loch vom ACE würden eine prozentuale Abbildung der Mitgliederstruktur im 
Aufsichtsrat präferieren,1327 während Herr Prof. Rößl bereits in der Satzung die 
absolute Anzahl festlegen würde.1328 Die optimale Anzahl der Personen im Auf-
sichtsrat liegt zwischen sechs und 20 Personen.1329 Je geringer die Anzahl der 
Aufsichtsratsmitglieder ist, desto überschaubarer und effizienter ist die VIG,1330 
jedoch sollten alle Interessensgruppen angemessen vertreten und auch externe 
Fachleute im Aufsichtsrat sein. Denn zur Überprüfung der Geschäftstätigkeiten 
des Vorstandes sollten im Aufsichtsrat weitere Kompetenzen vertreten sein.1331 
Herr Staatssekretär Bilger weist daraufhin, dass es auch bei den Bürgern aufgrund 
ihres beruflichen Hintergrundes sehr erfahrene Leute gibt.1332 Jedoch betont 
Herr Gerwens, dass er den Aufsichtsrat bei einem derartigen Modell mit zusätzli-
cher Kompetenz ausstatten würde. Hierbei handelt es sich um Personen, die Er-
fahrungen haben mit Großprojekten sowie der gesamten Projektsteuerung, aber 
auch mit der Finanzierung eines derartig strukturierten Projektes.1333 Für Herrn 
Prof. Sturm bieten sich als unabhängige externe Fachleute Verkehrswissenschaft-
ler, Straßenbauprofessoren oder auch Ökonomen an, da diese über zusätzliches 
Know-how verfügen. Aber auch ein Ruheständler aus einem großen Baukonzern 
könnte der VIG einen deutlichen Mehrwert bieten, da dieser sich in der Materie 
auskennt.1334 Ebenfalls würde Herr Prof. Kortum eine Person, die Erfahrung mit 
dem Betrieb von Straßen hat, in den Aufsichtsrat aufnehmen.1335 Beide Profes-
soren schlagen unabhängig voneinander vor, dass bei diesem neuartigen Kon-
strukt Personen mit Beziehungen in die Politik („Berliner Connection“) von gro-
ßer Bedeutung sind. Empfehlenswert sind hierbei Bundestagsabgeordnete oder 
Personen aus dem Verkehrsministerium, wobei auch hier Interessenkonflikte 
entstehen können.1336   

 
1326 Vgl. Transkript Lesch (2017), Zeile 36. 
1327 Vgl. Transkript Heimlich/Knobloch (2017), Zeile 195. 
1328 Vgl. Transkript Rößl (2017), Zeile 122. 
1329 Vgl. Transkript Wieg (2017), Zeile 84; Transkript Zach (2017), Zeile 109; Transkript Kortum 

(2017), Zeile 306; Transkript Rößl (2017), Zeile 135-137; Transkript Rosenfeld (2017), Zeile 
188; Transkript Bilger (2017), Zeile 65; Transkript Heimlich/Knobloch (2017), Zeile 201. 

1330 Vgl. Transkript Zach (2017), Zeile 109. 
1331 Vgl. Transkript Kortum (2017), Zeile 293; Transkript Zach (2017), Zeile 109; Transkript Ger-

wens (2016), Zeile 73; Transkript Sturm (2017), Zeile 152. 
1332 Vgl. Transkript Bilger (2017), Zeile 59. 
1333 Vgl. Transkript Gerwens (2016), Zeile 73. 
1334 Vgl. Transkript Sturm (2017), Zeile 152- 154. 
1335 Vgl. Transkript Kortum (2017), Zeile 290. 
1336 Vgl. Transkript Sturm (2017), Zeile 156; Transkript Kortum (2017), Zeile 297-299. 
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Die Besetzung des Vorstandes der regionalen Genossenschaft ist wichtig, da die-
ser auch die Leistungsfähigkeit der VIG widerspiegelt.1337 Die Experten sind sich 
daher einig, dass dies nur von hauptamtlichen Vorständen übernommen werden 
kann.1338 Die VIG benötigt sowohl einen technischen als auch einen kaufmänni-
schen Vorstand.1339 Die beiden Positionen sollten ausgeschrieben werden.1340 
Der technische Vorstand muss über Kompetenzen im Bauwesen sowie im Be-
trieb und Erhalt von Verkehrsinfrastrukturen verfügen.1341 Diese Position könn-
ten Bauingenieure, ehemalige Geschäftsführer von großen Baukonzernen oder 
deren ausgeschiedene Projektleiter besetzen.1342 Betriebswirte mit Managemen-
terfahrungen im Bereich des Finanzwesens könnten kaufmännischer Vorstand 
der VIG werden.1343 Besteht darüber hinaus die Möglichkeit einen dritten Vor-
stand zu beschäftigen, könnte dieser als COO fungieren.1344 Ein weiterer Vor-
schlag ist die Besetzung des Vorstandes mit einem Politiker, welcher über Minis-
teriumserfahrung verfügt. Auch hier könnten die politischen Beziehungen für 
die VIG von Vorteil sein.1345 Jedoch bringt Herr Prof. Böger an, dass in keinem 
Konstrukt die Politik beteiligt sein darf, da die von der VIG aus dem ÖPP-Projekt 
übernommenen Risiken wieder auf die öffentliche Hand übertragen werden wür-
den.1346 Gegen eine Beteiligung als Privatperson im Aufsichtsrat u. a. zur „Ver-
marktung“ der VIG spricht seiner Ansicht nach nichts.1347 Auch Herr Dr. Roth 
hält eine politische Besetzung nicht für zielführend. Er spricht sich dafür aus, 
dass keine polarisierenden Persönlichkeiten vertreten sein sollten, da die eventu-
elle politische Einstellung der Bürger zum Hindernis und einem möglichen Boy-
kott der VIG führen kann.1348 

Ein weiterer Vorschlag stellt eine Kreditinstitute Genossenschaft bestehend aus 
regionalen Kreditinstituten dar. Zusätzliches Know-how bezüglich ÖPP-Projek-
ten könnten sich die Genossenschaften über die Landesbanken besorgen.1349 Die 
VIG könnte gemeinsam mit einem regionalen Bauunternehmen eine Projektge-

 
1337 Vgl. Transkript Rößl (2017), Zeile 142. 
1338 Vgl. Transkript Lesch (2017), Zeile 55; Transkript Zach (2017), Zeile 101-102; Transkript Bilger 

(2017), Zeile 77; Transkript Gerwens (2016), Zeile 80. 
1339 Vgl. Transkript Lesch (2017), Zeile 55; Transkript Wieg (2017), Zeile 95; Transkript Zach (2017), 

Zeile 107. 
1340 Vgl. Transkript Zach (2017), Zeile 104. 
1341 Vgl. Transkript Kortum (2017), Zeile 353; Transkript Wieg (2017), Zeile 95; Transkript Bilger 

(2017), Zeile 81. 
1342 Vgl. Transkript Rößl (2017), Zeile 144; Transkript Kortum (2017), Zeile 353. 
1343 Vgl. Transkript Kortum (2017), Zeile 357; Transkript Heimlich/Knobloch (2017), Zeile 218; 

Transkript Zach (2017), Zeile 104. 
1344 Vgl. Transkript Heimlich/Knobloch (2017), Zeile 229. 
1345 Transkript Bilger (2017), Zeile 71. 
1346 Vgl. Transkript Böger (2016), Zeile 37. 
1347 Vgl. Transkript Böger (2016), Zeile 39. 
1348 Vgl. Transkript Roth (2016), Zeile 103. 
1349 Vgl. Transkript Stiepelmann (2017), Zeile 182-183. 
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sellschaft gründen, die sich bei der Projektausschreibung bewirbt.1350 Aufgrund 
des hohen Projektvolumens sollte die VIG für eine zusätzliche Bauüberwachung 
sorgen. Daher könnte ein regionales Planungs- bzw. Ingenieurbüro Partner der 
Kreditinstitute-Genossenschaft werden.1351 Dieser Ansatz der VIG ist rechtlich 
nicht umsetzbar und wird daher nicht weiter verfolgt. Der Förderauftrag der VIG 
lässt sich wie bereits beschrieben durch die „Förderung der Region und des Ein-
zelnen durch eine bessere Verkehrsanbindung“ darstellen, jedoch fehlt ein er-
kennbarer Geschäftsbetrieb. Die VIG würde eine reine Kapitalsammelstelle dar-
stellen und wäre rechtlich nicht als Genossenschaft zulässig. Sollten sich die Kre-
ditinstitute bei einem ÖPP-Projekt finanziell mit Eigenkapital beteiligen wollen, 
müsste dies in einer anderen Rechtsform stattfinden.  

Die Experten haben unterschiedliche Vorstellungen, wie sich eine VIG bei einem 
ÖPP-Projekt beteiligen kann. Diese Beteiligung bzw. Kooperation ist besonders 
unter dem Aspekt der Eignungsleihe und der bisher fehlenden Erfahrungen der 
VIG bei einem ÖPP-Projekt zu betrachten. Es ergeben sich drei unterschiedliche 
Möglichkeiten, die im Folgenden als „Typen“ bezeichnet werden, die aufzeigen, 
mit wem eine Kooperation vorstellbar ist.  

 
Abbildung 62:  Konstrukte einer VIG1352 

Eine Beteiligungsmöglichkeit (Typ A) ist die Zusammenarbeit mit einem großen 
Baukonzern, bei dem die VIG als zusätzlicher Eigenkapitalgeber auftritt.1353 Dies 
ist nur für die Unternehmergenossenschaft vorstellbar.   

Ein weiterer Kooperationspartner könnte aber auch ein mittelständisches Bauun-
ternehmen darstellen, das bereits erste ÖPP-Erfahrungen1354 sammeln konnte. 

 
1350 Vgl. Transkript Stiepelmann (2017), Zeile 193. 
1351 Vgl. Transkript Stiepelmann (2017), Zeile 212. 
1352 Quelle: Eigene Darstellung. 
1353 Vgl. Transkript Böger (2016), Zeile 130-131. 
1354 Teilnehmer im Konsortium oder in der Bau-ARGE. 
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Diese Kooperation mit einem sogenannten strategischen Partner (Typ B) könnte 
sowohl für eine Unternehmer-, Bauunternehmer- als auch eine regionale Genos-
senschaft eine weitere Beteiligungsmöglichkeit darstellen.1355   

Eine weitere Möglichkeit ist, dass die VIG ohne einen Kooperationspartner aus-
kommt. Es könnte sich eine eigenständige VIG bei einem ÖPP-Projekt bewerben.  

Bei den Beteiligungsmöglichkeiten muss überprüft werden, ob die potentiellen 
Kooperationspartner Interesse an einer Zusammenarbeit mit einer VIG haben. 
Aufgrund der Eignungsleihe und der fehlenden ÖPP-Erfahrung ist es wichtig, 
dies herauszufinden. Da auch die Kooperationspartner Stakeholder einer VIG 
darstellen, ist es in diesem Zusammenhang ebenfalls von Bedeutung, deren An-
forderungen zu kennen.  

6.2 Bewertung der möglichen Konstrukte einer Verkehrsinfrastruktur-
genossenschaft – zweite Forschungsstufe 

Die Ergebnisse der ersten Forschungsstufe zeigen, dass verschiedene Gestal-
tungsmöglichkeiten einer VIG existieren. In der zweiten Forschungsstufe sollen 
die Konstrukte einer VIG von den interviewten Experten bewertet werden. Dieser 
Schritt ist notwendig, um einen ganzheitlichen Überblick über die Konstrukte zu 
erlangen.  

6.2.1 Evaluation der möglichen Konstrukte mittels modifizierter 
Delphi-Methode – qualitative Forschungsmethode 

Eine vollständige Bewertung der erarbeiteten Konstrukte ist wichtig, da eine ein-
seitige Beurteilung vermieden werden soll. Durch das unterschiedliche Experten-
wissen benötigt jedes Konstrukt eine kritische Überprüfung. Ein verändertes Vor-
gehen der Delphi-Methode soll das Problem der einseitigen wissenschaftlichen 
Betrachtung der Konstrukte lösen. 

Delphi-Methode  

Ziel der Delphi-Methode ist es, “[…] auf strukturiertem Wege eine Meinungsüber-
einstimmung unter Experten zu erreichen. Dabei wollten sie [Anmerkung: ge-
meint sind hier die „Väter“ der Methode] auf eine offene Diskussion und gemein-
same Beratung verzichten, um den Einfluss psychologischer bzw. situativer Fak-
toren wie Überredung, Abneigung, den mitreißenden Einfluss einer Mehrheits-
meinung zu vermeiden.“1356 Hierbei handelt es sich um ein mehrstufiges Befra-

 
1355 Vgl. Transkript Gerwens (2016), Zeile 141, Zeile 173 sowie Zeile 203. 
1356 Ammon (2009), S. 459. 
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gungsverfahren mit Rückkopplung der Ergebnisse. 1357 Ausgewählte Experten be-
antworten schriftlich einen Fragebogen, zu den analysierten Ergebnissen können 
diese erneut Stellung nehmen und gegebenenfalls eine Modifikation vorneh-
men.1358 Folgende Abbildung stellt die Delphi-Methode grafisch dar. Die in der 
Untersuchung angewandte Delphi-Methode besteht aus zwei Delphi-Runden. 
Die Experteninterviews aus der ersten Forschungsstufe sind dabei als 1. Delphi-
Runde zu verstehen. Den befragten Experten wurden die erarbeiteten Konstrukte 
einer VIG (diese sind als Zwischenergebnisse im Sinne der Delphi-Methode zu 
verstehen) erneut zur Überprüfung und Bewertung vorgelegt. Hierfür wurde 
eine schriftliche Befragung1359 durchgeführt, dieses Vorgehen entspricht der 2. 
Delphi-Runde. 

 
Abbildung 63:  Delphi-Methode1360 

Die Onlinebefragung1361 wurde wie folgt gestaltet: Zu Beginn wurden die wich-
tigsten Grundlagen erläutert, damit ein einheitliches Verständnis existiert. Die 
ÖPP-Experten erhielten einen Überblick über die gesetzliche Definition einer Ge-
nossenschaft, den Rechten von Genossenschaftsmitgliedern, den Unterschied 
zwischen förderfähigen und investierenden Mitgliedern sowie eine grafische 

 
1357 Vgl. Häder/Häder (2000), S. 13. 
1358 Vgl. Häder/Häder (2000), S. 20. 
1359 Die Befragung wurde mittels Online-Umfrage-Tool Unipark der Firma Questback durchge-

führt. 
1360 Quelle: Eigene Darstellung. 
1361 Die Umfrage befindet sich im Anhang D1. 
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Darstellung der Organe einer Genossenschaft. Für die Genossenschaftsexperten 
wurde eine Definition von ÖPP, den Eignungsanforderungen (Fachkunde, Zu-
verlässigkeit, Leistungsfähigkeit) sowie ein schematischer Aufbau einer Projekt-
gesellschaft zur Verfügung gestellt.   

Im Anschluss daran erhielten die Experten einen Überblick über die erarbeiteten 
Konstrukte, welche im Folgenden erläutert und grafisch dargestellt wurden. Die 
Experten sollten ihre Meinung zu den Chancen und Problemen des Konstruktes 
abgeben. Weiterhin sollten die Konstrukte bezüglich ihrer Realisierbarkeit und 
Kooperationsbereitschaft bewertet werden. Bezüglich der Aufbauorganisation 
wurden die Experten gebeten, diese wiederum unter den genannten Gesichts-
punkten zu beurteilen. Die Besetzung der Organe wurde ebenfalls überprüft. Die 
Experten konnten auswählen, über welche Qualifikationen die einzelnen Organ-
mitglieder verfügen müssen bzw. welche Berufs- oder Personengruppe die Posi-
tion besetzen sollte. Danach sollten die einzelnen Konstrukte nach Schulnoten 
zu folgenden Punkten bewertet werden: 

 Kooperationsbereitschaft 
 Realisierbarkeit 
 Einbindung der regionalen Bauunternehmer 
 Einbindung der Region 

Zum Abschluss wurden die Experten gebeten, ein persönliches Ranking der Kon-
strukte zu erstellen.  

Der Bearbeitungszeitraum (16.06.2017-11.08.2017) für die Umfrage betrug auf-
grund der Ferienzeit acht Wochen. Trotz der langen Bearbeitungsdauer von Ø 35 
min. und der Ferienzeit in einzelnen Bundesländern beendeten 13 Experten den 
Fragebogen. Dies entspricht einer Rücklaufquote von 62 %.1362  

6.2.2 Zusammenfassendes Votum der interviewten Experten 

Die Experten bewerteten die einzelnen Konstrukte einer VIG hinsichtlich der be-
stehenden Kooperationsbereitschaft, der Realisierbarkeit sowie die Einbindung 
mittelständischer Bauunternehmen und der Region. 

Abbildung 64 stellt die von den Experten durchgeführte Beurteilung der Kon-
strukte nach Schulnoten dar. Hierbei gilt, je größer das Symbol des jeweiligen 
Konstruktes, desto mehr Personen haben eine entsprechende Benotung abgege-
ben. Für jede Genossenschaftsform wurde eine andere Farbe gewählt (Unterneh-
mergenossenschaft = blau, Bauunternehmergenossenschaft = rot, regionale Ge-

 
1362 Den Vertretern des BMVI wurde die Umfrage aufgrund von zeitlichen Engpässen nicht 

zugesandt. 
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nossenschaft = grün), während die Beteiligungsmöglichkeiten1363 als geometri-
sche Formen dargestellt wurden (Typ A = Rechteck, Typ B = Dreieck, Typ C = 
Kreis). 

Es zeigt sich, dass die Experten, die an der Umfrage teilgenommen haben die 
Bauunternehmergenossenschaft (rot) in den meisten Kategorien am besten be-
wertet haben, gefolgt von der regionalen Genossenschaft (grün) und der Unter-
nehmergenossenschaft (blau). Als Beteiligungsmöglichkeit wird Typ C (Kreis) 
bevorzugt, während Typ A (Rechteck) von den Experten am schlechtesten bewer-
tet wurde. 

 
Abbildung 64: Matrix Bewertung durch die Experten1364 

Bauunternehmergenossenschaft 

Bei einer Bauunternehmergenossenschaft sind regionale mittelständische Bau-
unternehmen förderfähige Mitglieder. Die Bürger und Unternehmen können 
sich als investierende Mitglieder beteiligen. Im Aufsichtsrat sollte nach Auffas-
sung der Experten neben regionalen Bauunternehmen auch ein Wirtschaftsprü-
fer vertreten sein. Der Vorstand ist entsprechend der Unternehmergenossen-
schaft unterteilt in einen technischen und einen kaufmännischen Vorstand. 

 
1363 Typ A = Eigenkapitalgeber, Typ B = Strategischer Partner, Typ C = Eigenständig. 
1364 Quelle: Eigene Darstellung. 
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Hierbei wird erwartet, dass der technische Vorstand sowohl über Projekterfah-
rung als auch Erfahrungen in Baugewerbe verfügt. Der kaufmännische Vorstand 
sollte analog zur Unternehmergenossenschaft Management- und Finanzerfah-
rung besitzen. 

Für eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen den Bauunternehmen empfeh-
len die Experten eine klare Vertragsgestaltung. Dies ist wichtig, um die Interes-
senkonflikte zu minimieren, jedoch können weiterhin heterogene Interessen 
zwischen förderfähigen und investierenden Mitgliedern bestehen. Ein Problem 
bezüglich der Realisierbarkeit stellt laut Experten die Unerfahrenheit einer Viel-
zahl der Beteiligten dar. Dadurch entsteht ein hoher Koordinationsaufwand für 
die VIG. Jedoch scheint die Umsetzung der Bauunternehmergenossenschaft aus 
Sicht der Experten möglich, da dieses Konstrukt regional gestaltet ist. Wichtig ist, 
dass der Nutzen für die Mitglieder kommuniziert wird. Dies könnte durch eine 
anerkannte Persönlichkeit der Region erfolgen, die auch als „Treiber“ für die Ge-
nossenschaftsgründung dient. 

Typ B 

Die Bauunternehmergenossenschaft kooperiert mit einem mittelständischen 
Bauunternehmen mit ÖPP-Erfahrung. Aufgrund der unmittelbaren Beteiligung 
der Bauunternehmen und der Erfahrungen des strategischen Partners kann die-
ses Konstrukt wettbewerbsfähig sein. Jedoch könnte laut Experten die VIG ab-
hängig von dem strategischen Partner werden. Weiterhin äußern sie Bedenken 
bezüglich der Zusammenarbeit der Bauunternehmer untereinander, da bei die-
sem Konstrukt Konkurrenten miteinander kooperieren. Allerdings wird von ei-
nem Experten angemerkt, dass die Zusammenarbeit von konkurrierenden Bau-
unternehmen auch in ARGEN gelingt. Daher könnten die Bauunternehmen die 
Rechtsform der Genossenschaft als übertrieben empfinden. Für eine Zusam-
menarbeit ist es wichtig, dass klare Richtlinien festgelegt werden. Bezüglich der 
Realisierbarkeit können sich die Experten vorstellen, dass die Bauunternehmer-
genossenschaft Typ B eine mögliche Variante darstellt. 

Typ C 

Bleibt die Bauunternehmergenossenschaft eigenständig, wird die mangelnde Er-
fahrung von den Experten als Problem empfunden. Dadurch entsteht die Gefahr, 
dass die VIG die Ausschreibung aufgrund der fehlenden Eignung nicht erfüllt. 
Auch könnten zu starke Eigeninteressen der Bauunternehmer zu einem Schei-
tern der VIG führen. Daher sind auch hier eindeutige vertragliche Regelungen 
notwendig. Die Bauunternehmergenossenschaft führt zu einer regionalen Wert-
schöpfung, was von den Experten als Vorteil empfunden wird. Können Interes-
senkonflikte durch entsprechende Vertragsgestaltungen reduziert werden, kann 
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eine Kooperation zwischen den Bauunternehmen funktionieren. Die Realisier-
barkeit beurteilen die Experten aufgrund der bereits beschriebenen fehlenden Er-
fahrungen als schwierig. 

Regionale Genossenschaft 

In einer regionalen Genossenschaft können neben den Bürgern und Unterneh-
men der Region auch Bauunternehmer Mitglied werden. Dabei findet keine Un-
terteilung zwischen förderfähigen und investierenden Mitgliedern statt. Dement-
sprechend sollten Anwohner und Pendler sowie Unternehmensvertreter und Po-
litiker im Aufsichtsrat der VIG vertreten sein. Die Vorstandsmitglieder sollten 
Kompetenzen in Form von Finanz- und Politikerfahrung sowie technisches 
Knowhow im Straßenbau vorweisen können. 

Das Gelingen dieser Genossenschaft ist stark abhängig von den verantwortlichen 
handelnden Personen, auch hier muss mithilfe eines Kommunikationskonzeptes 
der Mehrwert für die Mitglieder dargestellt werden. Jedoch überzeugt bei dieser 
Genossenschaftsform, dass die „Betroffenen zu Beteiligten“ werden. Die Mitglie-
der der VIG haben ein gemeinsames Problem, welches sie vereint. Dadurch wer-
den eventuelle Interessenkonflikte zweitrangig. Dennoch befürchten die Exper-
ten, dass die Beteiligung gering sein wird, da Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen 
als Staatsaufgabe angesehen werden. Die Realisierbarkeit der regionalen Genos-
senschaft könnte an der geringen Expertise sowie den hohen Kosten (u. a. für die 
Koordination) und dem hohen Investitionsvolumen bei dem A 6-Projekt scheitern. 
Die Empfehlung eines Experten ist eine Durchführung eines Demo-Projektes. 

Typ B 

Auch die regionale Genossenschaft kann eine Kooperation mit einem strategi-
schen Partner eingehen. Durch die Einbeziehung aller Stakeholder erhöht sich 
die gesellschaftliche Akzeptanz für das ÖPP-Projekt. Auch die regionale Veran-
kerung sehen die Experten als Vorteil des Konstruktes. Allerdings steigert sich 
auch der Abstimmungsaufwand. Die Kooperationsbereitschaft innerhalb der 
VIG und mit dem mittelständischen Bauunternehmen als Partner ist laut Exper-
ten gegeben. Um zu vermeiden, dass die VIG von ihrem strategischen Partner 
dominiert wird, empfehlen die Experten auch hier eindeutige vertragliche Richt-
linien zu definieren. Die Erfahrungen des mittelständischen Bauunternehmens 
bezüglich ÖPP-Projekten führen dazu, dass die vergaberechtlichen Eignungen 
einfacher nachgewiesen werden können. 

Typ C 

Die regionale Genossenschaft kann sich auch ohne einen Kooperationspartner 
bei einem ÖPP-Projekt bewerben. Dabei führen die Experten dieselben Vorteile 
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wie bei der regionalen Genossenschaft Typ B auf: erhöhte Akzeptanz, Regionali-
tät, regionale Wertschöpfung. Jedoch kann es sein, dass die Genossenschaft auf-
grund ihrer fehlenden Expertise keinen Projektzuschlag erhält. Ebenfalls wird 
hier die Vielzahl an Beteiligten als schwierig für die Realisierung der VIG ange-
sehen. 

Unternehmergenossenschaft 

Die förderfähigen Mitglieder der Unternehmergenossenschaft sind die in der Re-
gion Heilbronn-Franken ansässigen Unternehmen, während sich die Bürger als 
investierende Mitglieder bei der VIG beteiligen können. Vertreter der regionalen 
Unternehmen sollten laut Umfrageergebnisse Mitglied im Aufsichtsrat der VIG 
sein. Aber auch Bankiers sowie Wirtschaftsprüfer sollten Aufsichtsratsmitglied 
werden. Der Vorstand der Unternehmergenossenschaft besteht aus zwei Vor-
standsmitgliedern. Dabei ist eine Person zuständig für den technischen Bereich 
der VIG, während die andere Person den kaufmännischen Bereich verantwortet. 
Die Umfrage zeigt, dass erwartet wird, dass der technische Vorstand über Pro-
jekterfahrung verfügt, während der kaufmännische Vorstand sowohl Manage-
ment- als auch Finanzerfahrung besitzen sollte.  

Die Experten weisen darauf hin, dass bei dieser Organisation aufgrund der ver-
schiedenen Branchen Unternehmen mit unterschiedlichen Kulturen beteiligt 
werden. Dies kann dazu führen, dass sich die Zusammenarbeit innerhalb der 
VIG schwer gestaltet. Auch die unterschiedlichen Interessen erschweren hier 
eine Kooperation. Hier können finanzielle und Beschäftigungsinteressen aufei-
nandertreffen. Einige Experten sind davon überzeugt, dass bei einer passenden 
Zusammensetzung der Verantwortlichen und einer guten Kommunikationsstra-
tegie, die auch den messbaren Nutzen der VIG darstellt, eine erfolgreiche Zu-
sammenarbeit gelingen kann. Auch die Realisierbarkeit dieser VIG ist laut Um-
frageergebnissen abhängig von den verantwortlichen Personen und einer politi-
schen Unterstützung. Jedoch könnte der Aufbau der VIG bereits daran scheitern, 
dass nicht genügend Mitglieder gefunden werden, da die Bereitstellung der Inf-
rastruktur als Aufgabe des Staates wahrgenommen wird. 

Typ A 

Schließt sich die Unternehmergenossenschaft einem Baukonzern als eine Art 
Eigenkapitalgeber an, kann die VIG erste Erfahrungen bei ÖPP-Projekten sam-
meln. Jedoch resultiert hieraus auch die Gefahr, dass die VIG von dem Baukon-
zern dominiert wird. Weitere Vorteile ergeben sich durch eine eventuell erhöhte 
regionale Akzeptanz sowie die, im Vergleich zu den anderen VIG-Genossen-
schaftsformen, vereinfachte Organisation der Mitglieder. Allerdings bezweifeln 
die Experten, dass seitens der Baukonzerne Interesse an einer Unternehmerge-
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nossenschaft Typ A besteht. Zum einen ist ein zusätzlicher Nutzen nur schwer 
darstellbar, zum anderen besteht im Vergleich zu den bisherigen Eigenkapitalge-
bern ein hoher Koordinationsaufwand innerhalb der VIG. Auch die Realisierbar-
keit des Konstruktes kann aufgrund der bereits beschriebenen Interessenkon-
flikte scheitern.   

Typ B 

Bei einem Zusammenschluss der Unternehmergenossenschaft mit einem mittel-
ständischen Bauunternehmen, welches erste ÖPP-Erfahrungen gesammelt hat, 
betonen die Experten die Förderung des Mittelstandes. Sie vermuten, dass der Ko-
operationswille bei diesem Konstrukt höher ist, da sowohl Bauunternehmen als 
auch die Mitgliedsunternehmen der VIG mittelständische Strukturen und Kultu-
ren aufweisen. Dadurch befinden sich der mittelständische Bauunternehmer und 
die Unternehmergenossenschaft auf Augenhöhe. Hinzu kommt, dass durch die 
Beteiligung einer Unternehmergenossenschaft die Wertschöpfung in der Region 
bleibt. Allerdings befürchten die Experten, dass die Bereitstellung der Eigenkapi-
talbasis ein Problem darstellen könnte. Auch fehlt es der VIG an Erfahrungen be-
züglich der Umsetzung von Großprojekten. Hier kann jedoch Abhilfe geschaffen 
werden, indem die geforderte Expertise eingekauft wird. Weiterhin bleibt das 
Problem bestehen, dass die VIG einen hohen Koordinationsaufwand hat. 

Die Experten wurden gebeten, die unterschiedlichen Genossenschaftsformen 
nach ihren eigenen Präferenzen zu priorisieren. Dabei zeigt sich, dass sich das 
individuelle Ranking von der Reihenfolge nach dem Schulnotensystem unter-
scheidet. 

 

Abbildung 65:  Reihenfolge der Bewertungen der VIG-Konstrukte1365 

 
1365 Quelle: Eigene Darstellung. 
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Die regionale Genossenschaft wurde von den meisten Experten im individuellen 
Ranking auf Platz 1 gewählt. Bei einer Betrachtung der einzelnen Kategorien, 
welche zuvor zur Bewertung herangezogen wurden, zeigt sich, dass die Realisier-
barkeit einer regionalen Genossenschaft von den Experten als schwierig aufge-
fasst wird. Daher rückt diese in der Gesamtbeurteilung auf Platz 2. Die eigen-
ständige Bauunternehmergenossenschaft (Typ C) wird im Vergleich zu den an-
deren Konstrukten besonders gut benotet in den Kategorien „Einbindung mittel-
ständischer Bauunternehmen“ und „Kooperationsbereitschaft“. Vermutlich be-
fürchten die Experten bei einer Bauunternehmergenossenschaft Typ B, dass der 
strategische Partner gegenüber der VIG zu dominant auftreten könnte. Die Un-
ternehmergenossenschaft ist bei beiden Ranglisten auf dem letzten Platz. 

6.3 Anforderungen potentieller Kooperationspartner an eine 
Verkehrsinfrastrukturgenossenschaft – dritte Forschungsstufe 

Die vorangegangenen Experteninterviews zeigten, dass verschiedene Alternati-
ven existieren, wie eine VIG aufgebaut werden kann und wie sich diese bei einem 
ÖPP-Projekt beteiligen kann. Bei einigen Konstrukten wird seitens der Experten 
eine Kooperation (Typ A und Typ B) mit anderen Unternehmen vorgeschlagen. 
Die potentiellen Kooperationspartner sind als weitere Stakeholder der VIG zu 
verstehen. Daher muss zur Beantwortung der zweiten Forschungsfrage1366 in der 
dritten Forschungsstufe im ersten Schritt überprüft werden, ob die vorgeschlage-
nen Kooperationspartner Interesse an einer Zusammenarbeit haben, um im An-
schluss daran herauszufinden, welche Anforderungen diese an eine VIG haben.  

6.3.1 Methodische Vorgehensweise zur Identifikation der 
Anforderungen – qualitative Forschungsmethode 

Zur Identifikation der Anforderungen der potentiellen Kooperationspartner wird 
auch hier auf den qualitativen Forschungsansatz zurückgegriffen. Zur Erkennt-
nisgenerierung werden weitere Experteninterviews geführt. Zu Beginn werden 
daher zuerst die befragten potentiellen Kooperationspartner und die strukturier-
ten Leitfäden vorgestellt. Den Abschluss der methodischen Vorgehensweise bil-
det das Kategoriensystem der inhaltlich-strukturierenden Inhaltsanalyse. 

 
1366 „Welche Anforderungen haben die Stakeholder an eine Verkehrsinfrastrukturgenossen-

schaft?“ 
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6.3.1.1 Auswahl der Kooperationspartner 

Die Auswahl der Experten richtet sich nach den möglichen Kooperationspartnern 
einer VIG. Generell kommen laut Experten nur Unternehmen in Frage, die be-
reits Erfahrungen mit ÖPP haben, wodurch die vergaberechtliche Eignung einfa-
cher erfüllt werden kann. Dies schränkt den Expertenkreis auf Baukonzerne (Typ 
A) und mittelständische Bauunternehmen mit ÖPP-Erfahrung (Typ B) ein. Diese 
mittelständischen Bauunternehmen waren entweder auf Konsortiumsebene 
oder als Generalunternehmen in der Bau-ARGE vertreten. 

Baukonzern 

Internationale Baukonzerne, die bereits an einem ÖPP-Konsortium teilgenom-
men haben, können als Kooperationspartner in Frage kommen. Insgesamt gab 
es bei den in Deutschland durchgeführten ÖPP-Projekten fünf internationale 
Baukonzerne bzw. deren Tochterunternehmen, die als Kooperationspartner in 
Frage kommen würden. Hierbei handelt es sich um: Bilfinger SE, Hochtief AG, 
Royal BAM Group, Strabag AG und Vinci S.A. Mit Ausnahme von der Firma Bil-
finger SE, die sich aus der Branche des Tiefbaus zurückgezogen hat, wurden alle 
Unternehmen kontaktiert und um ein Interview gebeten. Die Kontaktaufnahme 
verlief hierbei entweder über eine persönliche Empfehlung eines bereits befrag-
ten Experten oder mehrmalige telefonische Anfrage über die Hauptzentrale. Von 
den Baukonzernen erklärten sich zwei Vertreter der Führungsebene, die persön-
lich bei einem ÖPP-Projekt beteiligt sind bzw. waren, bereit, an einem Experten-
interview teilzunehmen. Aufgrund des Wunsches nach einer Anonymisierung 
können zu den Experten und deren Unternehmen keine weiteren Angaben ge-
macht werden.1367 Trotz mehrmaliger Kontaktaufnahme zu den anderen beiden 
Unternehmen kam kein weiteres Interview zustande. Die Gründe hierfür waren 
zum einen, dass keine personellen und zeitlichen Kapazitäten frei waren und 
zum anderen, dass das Unternehmen keinen geeigneten Gesprächspartner be-
nennen konnte.  

Da die VIG bei einer Kooperation mit einem Baukonzern als zusätzlicher Eigen-
kapitalgeber auftreten würde, bedarf es einer Überprüfung der Expertenaussagen 
bezüglich des Marktes für Infrastrukturinvestments. Hierfür wurde einer der 
führenden unabhängigen Asset Manager für Private Equity, Private Debt und Inf-
rastruktur in Europa interviewt. 

Mittelständisches Bauunternehmen mit ÖPP-Erfahrung 

Als weitere Kooperationspartner und daher als Experten für ein Interview kom-
men mittelständische Bauunternehmen mit ÖPP-Erfahrung in Frage. Hier konn-

 
1367 Im Folgenden werden diese beiden als Baukonzern Y und Baukonzern Z bezeichnet. 
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ten sechs Unternehmen1368 identifiziert werden, deren Vertreter als Experten in-
terviewt werden sollten. Bei den Firmen handelte es sich um folgende Unterneh-
men: Berger Bau, Johann Bunte Bauunternehmung GmbH & Co. KG, Josef Rädlinger 
Bauunternehmen GmbH, KEMNA BAU Andreae GmbH & Co. KG, Reif Bauunter-
nehmung GmbH & Co. KG, Strassing GmbH. Mit Ausnahme von der Firma Berger 
Bau, die sich laut eigenen Angaben nicht bei wissenschaftlichen Forschungen 
beteiligt, stimmten alle Experten einem Interview zu. Eines der Interviews 
musste aufgrund des zeitlichen Engpasses seitens des Experten abgesagt werden, 
es ließ sich kein Ersatztermin finden. Dennoch wurden mit vier von sechs Bau-
unternehmern Experteninterviews geführt. Die Experten waren entweder Mit-
glied der Geschäftsleitung oder Hauptverantwortliche für das ÖPP-Projekt. Auf 
eine weitere Beschreibung der Experten muss aufgrund des Wunsches nach ei-
ner Anonymisierung verzichtet werden.1369 Auf Empfehlung eines Experten 
wurde ein weiterer mittelständischer Bauunternehmer befragt, dessen Geschäfts-
führer sich sehr intensiv mit dem Thema ÖPP und Mittelstand auseinander ge-
setzt hat und auch aufgrund der Kompetenzen im Brückenbau bei einigen ÖPP-
Projekten beteiligt war.1370 Eine Übersicht über die geführten Experteninterviews 
befindet sich im Anhang E1.  

6.3.1.2 Aufbau des Erhebungsinstruments 

Insgesamt wurden im Zeitraum vom September 2017 bis April 2018 acht Exper-
teninterviews mithilfe von zwei unterschiedlichen strukturierten Leitfäden ge-
führt. Die Fragen der Leitfäden ergaben sich aus den bereits im Vorfeld geführten 
Experteninterviews zur Konzeption einer VIG. Die Interviews mit den Baukon-
zernen und dem Asset Manager dauerten im Durchschnitt 59 Minuten, die 
durchschnittliche Interviewdauer der mittelständischen Bauunternehmer lag 
nur geringfügig darüber.  

 
1368 Grundlage hierfür waren die ersten neun ÖPP-Projekte. Während der Vorbereitung und 

Durchführung der Experteninterviews wurden zwei weitere Projekte (A 7 II Bockenem – 
Göttingen und A10/A24 Neuruppin – Berlin) vergeben.  

1369 Aufgrund der Anonymisierung werden diese im Folgenden als Bauunternehmen T bis W 
bezeichnet. 

1370 Im Folgenden erfolgt die Bezeichnung als Bauunternehmen X. 
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Abbildung 66:  Grobstruktur der Leitfäden für das Interview mit den potentiellen Kooperationspart-

nern1371 

Der Ablauf des Interviews sowie die Struktur der Leitfäden waren bei allen Ex-
perten gleich. Jedoch wurden die Experten aus den Baukonzernen zu einem an-
deren Konstrukt einer VIG befragt als die Vertreter der mittelständischen Bau-
unternehmen. Nach einer offiziellen Begrüßung wurden das Forschungsziel so-
wie die bisherigen empirischen Forschungsergebnisse, welche als Grundlage für 
das Interview dienten, vorgestellt. Vor Beginn des Interviews wurde mit den Ex-
perten geklärt, ob eine Anonymisierung erfolgen soll und ob sie einer Ge-
sprächsaufzeichnung zustimmen.  

Zu Beginn wurden die Experten zu ihren Erfahrungen bezüglich ÖPP interviewt: 
Seit wann die Experten bei ÖPP tätig sind, bei wie vielen Projekten das Unter-
nehmen teilgenommen bzw. sich beworben hat sowie zu den größten Heraus-
forderungen und Empfehlungen für neue Bewerber. Fragen zu den bisherigen 
Kooperationspartnern schlossen sich daran an: u. a. nach welchen Kriterien wer-
den Partnerschaften geschlossen, wie erfolgt die Kommunikation und wie wer-
den Entscheidungen innerhalb einer Projektgesellschaft getroffen. Der zweite 
große Themenkomplex befasste sich mit der VIG. Zur Einführung wurden die 
Experten nach ihren Erfahrungen mit Genossenschaften gefragt. Falls hier Be-
darf bestand, erhielten die Experten einen kurzen Überblick über Genossenschaf-
ten (Aufbau, Organe, Rechte und Pflichten). Danach folgten allgemeine Fragen 
zur VIG, was sie von der Idee halten, ob Interesse besteht und welche Anforde-
rungen an einen neuen Kooperationspartner es gibt. Die nächsten Fragen bezo-
gen sich auf das jeweilige VIG-Konstrukt, welches als Kooperationspartner in 

 
1371 Quelle: Eigene Darstellung. 

Einführung 
(Forschungsansatz, Ziele, Untersuchungsproblematik 

Öffentlich-Private-Partnerschaften 

Allgemein Erfahrungen Kooperationspartner 

Erfahrungen mit Genossenschaften 

Verkehrsinfrastrukturgenossenschaft 

Allgemein Kooperationspartner Zusammenarbeit 
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Frage kommen würde. Die Experten sollten sowohl die Vor- als auch die Nach-
teile des jeweiligen Konstruktes in Bezug auf Kooperationsbereitschaft/Zusam-
menarbeit und Realisierbarkeit benennen. Auch war von Interesse, ob bzw. wie 
sie sich eine Beteiligung innerhalb der Genossenschaft vorstellen könnten. Die 
mittelständischen Bauunternehmer wurden gefragt, welches von mehreren vor-
gestellten Konstrukten präferiert wird. Zum Abschluss des Experteninterviews 
wurde auch nachgefragt, ob wesentliche Fragen und wichtige Punkte vergessen 
wurden. Die Experten erhielten zeitnah eine Verschriftlichung des Interviews 
nach den in Kapitel 5.3.3 vorgestellten Transkriptionsregeln. Im Anhang E2 be-
finden sich die Leitfäden. 

6.3.1.3 Kategoriensystem der inhaltlich-strukturierenden 
Inhaltsanalyse 

Auch hier wird zur Auswertung der qualitativen Daten auf die Inhaltsanalyse 
nach Mayring zurückgegriffen. Die Auswertung des 177-seitigen Datenmaterials 
erfolgte analog der ersten Forschungsstufe (inhaltlich-strukturierenden Inhalts-
analyse). 

Hierbei entstanden sieben Oberkategorien mit drei bis vier Unterkategorien. Die 
ersten drei Oberkategorien dienten zur Identifikation der bisherigen ÖPP-Erfah-
rungen, um herauszufinden, wo sich Chancen, aber auch Hindernisse für eine 
VIG befinden können. Hier wurden auch die von den ÖPP-Experten genannten 
Herausforderungen nochmals überprüft.  

Die weiteren Oberkategorien dienten dazu, die Einstellungen der möglichen Ko-
operationspartner an eine VIG zu identifizieren. Die Oberkategorie „Unterneh-
mergenossenschaft Typ A“ konnte nur für die Interviews mit den Experten aus 
den Baukonzernen und Asset Management verwendet werden. Die Oberkatego-
rien „Unternehmergenossenschaft Typ B“, „Bauunternehmergenossenschaft 
Typ B“ und „Regionale Genossenschaft Typ B“ wurden für die Interviews mit den 
mittelständischen Bauunternehmen verwendet. Für eine bessere Übersichtlich-
keit wurde das Kategoriesystem grafisch dargestellt. Im Anhang E3 befinden sich 
die Codes inkl. Subcodes in tabellarischer Form. 
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Abbildung 67:  Kodiersystem Kooperationspartner1372 

Auf Basis des Kodiersystems konnten nun die Erwartungen bzw. Anforderungen 
der Kooperationspartner an eine VIG identifiziert werden. 

6.3.2 Anforderungen potentieller Kooperationspartner – eine 
Ergebnisdarstellung 

Vor der Darstellung der Ergebnisse der inhaltlich-strukturierenden Inhaltsana-
lyse bezüglich der Anforderungen der Kooperationspartner erfolgt eine Analyse 
der ÖPP-Erfahrungen der Experten. Dies ist wichtig, da hierbei ein tieferer Ein-
blick in die praktische Gestaltung und Umsetzung von ÖPP-Projekten gewonnen 
wird. Diese Kenntnisse können beim Aufbau einer VIG nützlich sein, da sich 
neben den folgenden Teilnahmegründen auch die von den Experten in der Rea-
lität identifizierten Herausforderungen in Erfahrung bringen lassen. Jenen Her-
ausforderungen könnte die VIG ihrerseits auch gegenüberstehen. 

Die Gründe für die Beteiligung bei ÖPP-Projekten lassen sich auf verschiedene 
Ursachen zurückführen. Für die Baukonzerne stehen die Rendite bzw. Wirt-
schaftlichkeit eines Projektes im Vordergrund.1373 Sofern der Preiswettbewerb zu 
einem Qualitätswettbewerb wird, ist die Durchsetzung von höheren Renditen 
möglich.1374 Hierbei entsteht ein ganz neuer Wettbewerb. Auch für Baukonzern 
Z entstand durch ÖPP ein strategisches Geschäftsfeld auf dem deutschen 
Markt.1375 Die Bauunternehmen sehen ebenfalls, dass ÖPP ein wachsender, zu-
sätzlicher Markt ist.1376 Gleichzeitig schwingt aber auch die Befürchtung mit, 

 
1372 Quelle: Eigene Darstellung. 
1373 Vgl. Transkript Baukonzern Y (2017), Zeile 16; Transkript Baukonzern Z (2018), Zeile 41 so-

wie Zeile 88. 
1374 Vgl. Transkript Baukonzern Y (2017), Zeile 16. 
1375 Vgl. Transkript Baukonzern Z (2018), Zeile 9-10. 
1376 Vgl. Transkript Bauunternehmen T (2017), Zeile 68; Transkript Bauunternehmen V (2018), 

Zeile 11 sowie Zeile 13; Transkript Bauunternehmen W (2018), Zeile 12. 
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dass die konventionelle Beschaffungsmethode abgeschafft werden könnte.1377 
Für Bauunternehmen T war es daher wichtig, erste Erfahrungen sammeln zu kön-
nen, da ÖPP auch zu einer Grundauslastung im Geschäftsbetrieb führt.1378 Aus-
schlaggebend für die Beteiligung der mittelständischen Bauunternehmen war, 
dass die jeweiligen ÖPP-Projekte geografisch in der Nähe der Niederlassungen 
lagen.1379  

Die interviewten Experten aus der ersten Forschungsstufe gaben an, dass das 
strukturierte Vergabeverfahren eine Herausforderung für die VIG ist. Neben den 
Eignungskriterien1380 sind auch die Kosten für die Angebotserstellung hoch.1381 
Daher ist es wichtig, den Zuschlag für das beworbene Projekt zu erhalten. Die 
Baukonzerne haben sich nach eigenen Aussagen bei fast allen ausgeschriebenen 
ÖPP-Projekten beworben. Aufgrund von personellen Engpässen im eigenen 
Haus (drei Projekte parallel in der PQ1382)1383 oder auch aus kapazitativen Grün-
den von Partnern konnten sich die Baukonzerne nicht bei allen Projekten bewer-
ben.1384 Für ungefähr jedes zweite Projekt, bei dem sich die Baukonzerne bewor-
ben haben, erhielten sie den Zuschlag.1385 Bei den befragten Bauunternehmen 
spiegelt sich diese „50%- Zuschlagsquote“ nicht wider. Die Bauunternehmen wa-
ren bisher jeweils bei einem ÖPP-Projekt beteiligt, obwohl es auch hier zum Teil 
mehrere Bewerbungen gab. Zwei Bauunternehmen bewarben sich bei insgesamt 
drei Projekten,1386 während zwei andere sich bei einem zusätzlichen ÖPP-Projekt 
bewarben.1387 Ein Bauunternehmen zeigte bei zwei weiteren Projekten Interesse, 
es wurde sich aufgrund der beteiligten Partner und einer eigenen Wirtschaftlich-
keitsrechnung gegen die Bewerbung entschieden.1388 

Die weiteren Herausforderungen, welchen eine VIG gegenübersteht, wurden in 
Kapitel 6.1.2 sowie in Kapitel 6.2.2 dargestellt. Allerdings ist es ebenfalls von In-
teresse zu erfahren, welchen Schwierigkeiten sich die bisher bei ÖPP beteiligten 

 
1377 Vgl. Transkript Bauunternehmen W (2018), Zeile 12. 
1378 Vgl. Transkript Bauunternehmen T (2017), Zeile 36 sowie 41. 
1379 Vgl. Transkript Bauunternehmen T (2017), Zeile 10 sowie 14; Transkript Bauunternehmen U 

(2018), Zeile 39; Transkript Bauunternehmen V (2018), Zeile 11; Transkript Bauunternehmen 
W (2018), Zeile 55. 

1380 Vgl. Transkript Lupp (2017), Zeile 197; Transkript BMVI (2017), Zeile 125 sowie Zeile 249; 
Transkript Gerwens (2016), Zeile 87. 

1381 Vgl. Transkript Ebner (2017), Zeile 29-33; Transkript Stiepelmann (2017), Zeile 124; Transkript 
Lupp (2016), Zeile 71 sowie 124; Transkript Gerwens (2016), Zeile 85. 

1382 Gemeint ist hier das strukturierte Vergabeverfahren.  
1383 Vgl. Transkript Baukonzern Y (2017), Zeile 81-84. 
1384 Vgl. Transkript Baukonzern Z (2018), Zeile 36. 
1385 Vgl. Transkript Baukonzern Y (2017), Zeile 63-65; Transkript Baukonzern Z (2018), Zeile 38. 
1386 Vgl. Transkript Bauunternehmen U (2018), Zeile 7 sowie Zeile 14-16; Transkript Bauunterneh-

men W (2018), Zeile 42-50. 
1387 Vgl. Transkript Bauunternehmen V (2018), Zeile 32-38; Transkript Bauunternehmen X (2017), 

Zeile 63-65. 
1388 Vgl. Transkript Bauunternehmen T (2017), Zeile 66. 
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Unternehmen in der Realität gegenübersahen, da diese auch für eine VIG gelten 
könnten. Für Baukonzern Y sind „[…] die größten Herausforderungen […] die 
wechselnden Ansprüche der Auftraggeber, obwohl es immer wieder der Bund 
ist, aber abgebildet durch die Auftragsverwaltungen der Länder. Der Bund ver-
sucht, das zu steuern. Jede neue Einheit, die daran geht, versucht es noch zu ver-
bessern mit neuen Ideen, sie wissen gar nicht, was sie da herumdoktern, denken, 
es wird besser, aber es wird meistens schlimmer.“1389 Aber auch das gesamte 
Projekt in seiner Komplexität stellt eine schwere Aufgabe dar. Durch die Verket-
tung der einzelnen Themen entstehen Wechselwirkungen.1390 Hinzu kommen 
unterschiedliche Herausforderungen finanzieller und steuerlicher Art, welche ih-
rerseits Berücksichtigung finden müssen.1391 Baukonzern Z fügt hinzu: „Also 
zum einen ist es schlichtweg [schwierig], die Entwicklung eines Projektes in sehr 
kurzer Zeit mit dann am Ende eben doch einem sehr begrenzten Personal zu 
stemmen.“1392 Bereits der Teilnahmeantrag wird als eine Herausforderung für 
die Bauunternehmen beschrieben.1393 Die gesamte Angebotsbearbeitung stellt 
einen nicht zu unterschätzenden Aufwand dar.1394 Durch das Vorhalten der „[…] 
entsprechenden Ressourcen, Personal, Technik […]“1395 entsteht ein hoher Ver-
waltungsaufwand.1396 Eine weitere Schwierigkeit stellte die Finanzierung dar.1397 
Nicht nur das benötigte Eigenkapital, auch die Kommunikation und der Umgang 
mit den Fremdkapitalgebern wird von Bauunternehmen W als nicht leistbar für 
ein mittelständisches Bauunternehmen empfunden.1398 Aber auch die Über-
nahme der Risiken aus dem ÖPP-Projekt wird als Herausforderung beurteilt.1399 
Für die VIG bedeutet dies, dass zur Umsetzung des ÖPP-Projektes mehrere 
Fachleute benötigt werden. Diese spielen eine wichtige Rolle bei der Angebotser-
stellung. Um Konflikte mit Fremdkapitalgebern zu verringern, empfiehlt sich in 
diesem Zusammenhang zudem eine breite Eigenkapitalbasis der VIG. Neuen 
Bewerbern empfiehlt Bauunternehmen U: „Sucht euch Fachleute, die so was 
schon mal gemacht haben, die Erfahrungen mitbringen und mit denen bietet ihr 
an. Alleine aus dem eigenen Haus, was keine Erfahrungen mit PPP und ÖPP hat 

 
1389 Transkript Baukonzern Y (2017), Zeile 98. 
1390 Vgl. Transkript Baukonzern Y (2017), Zeile 109-110. 
1391 Vgl. Transkript Baukonzern Z (2018), Zeile 43. 
1392 Transkript Baukonzern Z (2018), Zeile 43. 
1393 Vgl. Transkript Bauunternehmen W (2018), Zeile 73. 
1394 Vgl. Transkript Bauunternehmen V (2018), Zeile 42-43; Transkript Bauunternehmen X (2017), 

Zeile 47. 
1395 Transkript Bauunternehmen V (2018), Zeile 48. 
1396 Vgl. Transkript Bauunternehmen U (2018), Zeile 13-14; Transkript Bauunternehmen V (2018), 

Zeile 45 sowie Zeile 48; Transkript Bauunternehmen X (2017), Zeile 47. 
1397 Vgl. Transkript Bauunternehmen T (2017), Zeile 99; Transkript Bauunternehmen X (2017), 

Zeile 47. 
1398 Transkript Bauunternehmen W (2018), Zeile 99. 
1399 Vgl. Transkript Bauunternehmen X (2017), Zeile 47. 
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[ein derartiges Projekt umzusetzen], kann ich eigentlich nur abraten.“1400 Auch 
Bauunternehmen W rät dazu, erfahrene Partner hinzuzuziehen.1401 Dieser Vor-
schlag deckt sich mit dem der Experten der ersten Forschungsstufe. Somit kann 
ein verlässlicher Kooperationspartner der VIG zum Gelingen eines ÖPP-Projek-
tes beitragen.  

Im Folgenden werden sowohl die Einstellungen der potentiellen Kooperations-
partner zu dem jeweiligen VIG-Konstrukt dargestellt als auch die bestehenden 
Anforderungen bei einer Kooperation aufgezeigt. 

Unternehmergenossenschaft Typ A – Baukonzern 

Beide Baukonzerne sind gegenüber der Idee einer VIG sehr kritisch. Baukonzern 
Y prognostiziert ein Scheitern des Konstruktes,1402 da innerhalb der VIG zu viele 
unterschiedliche Interessen vorherrschen.1403 Zudem fehlt es ihm an einem 
greifbaren Mehrwert, den die VIG den Bürgern der Region bringt.1404 Zumal die 
Mitglieder keinen Einfluss auf die Ausgestaltungsmöglichkeit des ÖPP-Projektes 
haben.1405 Das Problem des fehlenden Mehrwertes für die Stakeholder sieht auch 
der Asset Manager.1406 Ein weiteres Problem tritt auf, da die VIG im Falle einer 
Kooperation mit einem Baukonzern einer der Eigenkapitalgeber wäre. Somit be-
gibt sich die VIG auf einen durch institutionelle Investoren hoch professionali-
sierten Markt, der stark umkämpft ist.1407 In Deutschland sind es laut Angaben 
des Asset Managers zehn bis 15 Investoren.1408 Die fehlende Erfahrung stellt für 
die Experten einen deutlich spürbaren Wettbewerbsnachteil dar, denn dieser 
Markt ist von routinierten Teilnehmern durchsetzt. 1409 Ebenfalls erwarten die 
Bauunternehmen in der Projektgesellschaft, dass ihre Partner schnelle Entschei-
dungen treffen können. Dies kann zu einem Problem werden, falls sich die VIG 
nicht vorher schon voll organisiert hat, da sich jeder Entscheidungsprozess durch 
die einzelnen Organe verlangsamt.1410 Besonders das Beispielprojekt der A 6 
wird vom Asset Manager als ein „Sahnestück“ für Infrastrukturfonds bezeichnet. 
Daher wird die Aufnahme in ein Konsortium die größte Herausforderung 

 
1400 Transkript Bauunternehmen U (2018), Zeile 57. 
1401 Vgl. Transkript Bauunternehmen W (2018), Zeile 86. 
1402 Vgl. Transkript Baukonzern Y (2017), Zeile 174. 
1403 Vgl. Transkript Baukonzern Y (2017), Zeile 314-321. 
1404 Vgl. Transkript Baukonzern Y (2017), Zeile 286. 
1405 Vgl. Transkript Baukonzern Y (2017), Zeile 176-177 sowie Zeile 205. 
1406 Vgl. Transkript Asset Manager (2018), Zeile 88. 
1407 Vgl. Transkript Baukonzern Y (2017), Zeile 267-269 sowie Zeile 276. 
1408 Vgl. Transkript Asset Manager (2018), Zeile 32-35. 
1409 Vgl. Transkript Baukonzern Y (2017), Zeile 267-269 sowie Zeile 205; Transkript Asset Manager 

(2018), Zeile 42. 
1410 Vgl. Transkript Asset Manager (2018), Zeile 93-94. 
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sein1411, da auch die VIG um die Gunst der Bauunternehmen werben muss, um 
„[…] sich da einbringen zu dürfen und zu können […]“.1412 

Jedoch bietet die VIG grundsätzlich die Möglichkeit den ÖPP-Markt zu erweitern, 
da sich durch einen weiteren Eigenkapitalgeber mehr Unternehmen beteiligen 
könnten.1413 Auch für die öffentliche Hand ist der größere Wettbewerb von Vor-
teil.1414 Laut Baukonzern Z besteht der Charme der VIG darin, dass durch die 
Einbindung aller Stakeholder die Öffentlichkeit besser integriert und informiert 
wird. Durch die Rechtsform der Genossenschaft muss innerhalb der VIG bei je-
der Entscheidung ein Kompromiss gefunden werden, jedoch stellt dies eine ide-
alisierte Genossenschaft dar. 1415  

Falls eine Zusammenarbeit in Frage kommen würde, erwarten die Experten, dass 
es sich um eine professionalisierte VIG handelt.1416 In der Unternehmergenos-
senschaft müssen Experten mit Vorkenntnissen im Bereich Infrastrukturprojekte 
arbeiten, da sie eine Investorenrolle einnehmen.1417 Baukonzern Y fordert, dass 
die VIG so „[…] professionell [ist], dass ich das gar nicht merke, dass das eine Ge-
nossenschaft ist. Wie die organisiert sind, sollte mich eigentlich nicht interessie-
ren.“1418 Des Weiteren wünschen die Baukonzerne, wie bereits dargestellt, eine 
schnelle Entscheidungsfindung innerhalb der VIG.1419 Durch das Mitsprache-
recht der Mitglieder befürchten die Experten eine langsame Entscheidungsfin-
dung, was aus ihrer Sicht ein K.O.-Kriterium ist.1420 Weiterhin soll die VIG etwas 
geringere Renditewartungen haben, nur so könnte sie als attraktiver Partner im 
Wettbewerb bestehen. Baukonzern Y nennt eine Rendite zwischen fünf und zehn 
Prozent.1421 Zur Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit wäre es laut Asset Manager 
vorteilhaft, wenn die VIG „[…] Eigenkapital zu Konditionen unterhalb des Kapital-
markts zur Verfügung stellen [würde], weil sie andere Ziele verfolgt als die reine 
Gewinnmaximierung.“1422 Baukonzern Z weist darauf hin, dass klare Anreizstruk-
turen vertreten sein müssen. Zur optimalen Umsetzung dessen, was die Projekt-
gesellschaft von den einzelnen Beteiligten erwartet, ist es elementar, einen An-
reizmechanismus zu implementieren. Daraus folgt, dass die eingegangenen un-

 
1411 Vgl. Transkript Asset Manager (2018), Zeile 120-122. 
1412 Transkript Asset Manager (2018), Zeile 37. 
1413 Vgl. Transkript Asset Manager (2018), Zeile 98-103; Transkript Baukonzern Y (2017), Zeile 

122-126. 
1414 Vgl. Transkript Asset Manager (2018), Zeile 98-103. 
1415 Vgl. Transkript Baukonzern Z (2018), Zeile 83. 
1416 Vgl. Transkript Baukonzern Y (2017), Zeile 239 sowie Zeile 259; Transkript Baukonzern Z 

(2018), Zeile 90. 
1417 Vgl. Transkript Baukonzern Z (2018), Zeile 90. 
1418 Transkript Baukonzern Y (2017), Zeile 301. 
1419 Vgl. Transkript Baukonzern Y (2017), Zeile 197. 
1420 Vgl. Transkript Asset Manager (2018), Zeile 93-94. 
1421 Vgl. Transkript Baukonzern Y (2017), Zeile 203. 
1422 Transkript Asset Manager (2018), Zeile 88. 
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ternehmerischen Risiken angemessen zu vergüten sind.1423 Diese beiden Aussa-
gen stehen zueinander im Konflikt und zeigen damit eine weitere Herausforde-
rung für die Umsetzung auf. 

Unternehmergenossenschaft Typ B – Bauunternehmen 

Bauunternehmen V hält die Umsetzung der Unternehmergenossenschaft Typ B 
für theoretisch denkbar. Allerdings gestaltet sich seiner Meinung nach die ver-
tragliche und praktische Realisierung schwierig.1424 Auch die anderen Bauunter-
nehmen stehen diesem Konstrukt kritisch gegenüber. In der Unternehmerge-
nossenschaft befinden sich ausschließlich Unternehmen ohne Expertise im Au-
tobahnbau.1425 Dies stellt einen großen Nachteil dieses VIG-Konstruktes dar. Bei 
Entscheidungen muss sich die Baufirma mit einem Partner abstimmen, der als 
Geldgeber wenige Vorkenntnisse bei fachlichen Bauthemen hat. Dies führt laut 
Bauunternehmen U zu folgender Problematik: Es besteht keine gleiche fachliche 
Ebene, auf der sich die Beteiligten auszutauschen können, sodass daraus eine für 
alle Seiten akzeptable Entscheidungsfindung nur eingeschränkt möglich ist.1426 
Zudem leistet die VIG aus Sicht von Bauunternehmen W keinen Beitrag, da sie 
weder über Ausführungskompetenz noch über Erfahrungen im Vergabeverfah-
ren verfügt.1427 Bauunternehmen T äußert die Befürchtung, dass der mittelständi-
sche Bauunternehmer sowohl sein fachliches Knowhow als auch sein Kapital in 
die VIG einbringt, aber womöglich bei der Auftragsvergabe aus Kostengründen 
nicht berücksichtigt wird.1428 Das primäre Interesse des mitteständischen Bau-
unternehmens besteht im Erhalt eines Bauauftrages aus dem ÖPP-Projekt, da 
dieser sich hieraus eine gewisse Grundauslastung für sein Unternehmen ver-
spricht.1429 Durch diese Befürchtung würde sich das Interesse an der Teilnahme 
an einer VIG letztlich rein auf die Renditeerwartung beschränken, die wiederum 
aus genannten Gründen nicht außergewöhnlich hoch ist.1430 Hinzu kommt der 
mögliche Verlust des in der VIG als Haftungsmasse eingebrachten Eigenkapitals. 
Dieser kann einerseits durch Risiken aus der Bauausführung und andererseits 
durch Risiken aus dem laufenden Betrieb des Verkehrsinfrastrukturprojektes 
entstehen. Während die Übernahme von ersteren gängige Praxis ist, sind letztere 
für ein mittelständisches Bauunternehmen nur schwer einzuschätzen, weshalb 
er die Übernahme solcher Risiken vermeiden möchte.1431 

 
1423 Vgl. Transkript Baukonzern Z (2018), Zeile 78. 
1424 Vgl. Transkript Bauunternehmen V (2018), Zeile 138. 
1425 Vgl. Transkript Bauunternehmen T (2017), Zeile 325. 
1426 Vgl. Transkript Bauunternehmen U (2018), Zeile 172-173. 
1427 Vgl. Transkript Bauunternehmen W (2018), Zeile 232. 
1428 Vgl. Transkript Bauunternehmen T (2017), Zeile 330, Zeile 306 sowie Zeile 309-312. 
1429 Vgl. Transkript Bauunternehmen T (2017), Zeile 297-303. 
1430 Vgl. Transkript Bauunternehmen T (2017), Zeile 321-322. 
1431 Vgl. Transkript Bauunternehmen V (2017), Zeile 142. 
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Bauunternehmen W sieht dann einen Vorteil, den die VIG bringen könnte, wenn 
sie zu einem früheren Zeitpunkt des Projektprozesses agiert. Sie könnte dazu 
dienen, die Aufmerksamkeit von regionalen Projekten in der Politik zu erhöhen 
sowie die regionale Akzeptanz des Projektes zu verbessern und dadurch eine zü-
gigere Aufnahme des Projektes in den BVWP zu erwirken. Während der Ausfüh-
rungsphase könnte die VIG den Abstimmungsprozess erleichtern.1432 Jedoch 
würde eine derartige Ausgestaltung der VIG nur dazu dienen, ein regionales Ver-
kehrsinfrastrukturprojekt voranzutreiben und nicht wie ursprünglich angedacht 
bei der Umsetzung des Projektes beteiligt zu sein. 

Aufgrund des geringen Interesses an einer Zusammenarbeit mit einer Unter-
nehmergenossenschaft Typ B halten sich die Anforderungen der Bauunterneh-
men in Grenzen. Bauunternehmen T ist es wichtig, dass in der VIG neben Finan-
zierungsspezialisten auch Baufachleute sitzen.1433 Zudem ist es ihm wichtig, 
dass das Bauunternehmen nicht, wie bereits dargestellt, von der VIG ausgebootet 
werden kann. Daher sind vertragliche Regelungen, die dies verhindern, obligato-
risch. Eine weitere Möglichkeit wäre die Einräumung eines mehrheitlichen 
Stimmrechts.1434 Je geringer die Möglichkeit der Mitsprache für die anderen Mit-
glieder dadurch wird, desto uninteressanter wird allerdings grundsätzlich eine 
Beteiligung für sie.1435  

Bauunternehmergenossenschaft Typ B – Bauunternehmen 

Eine Herausforderung für die Bauunternehmergenossenschaft Typ B ist der sich 
aus der fehlenden Erfahrung heraus ergebende Nachteil gegenüber dem routi-
nierten Bauunternehmen. Für diesen ist es ein Leichtes, die VIG zu übervortei-
len.1436 Das größte Problem ergibt sich in diesem Zusammenhang aus der Über-
tragung von Risiken an die VIG, welche dieser bei der Übernahme nicht vollum-
fänglich bewusst sind. Eine solche Risikoasymmetrie könnte vom Bauunterneh-
mer herbeigeführt werden, da dieser einen für sich maximalen Gewinn bei ge-
ringstmöglicher Risikoübernahme erreichen möchte.1437 Zusätzliche Interessen-
konflikte folgen aus der Gewinnmaximierungsabsicht der Bauunternehmen und 
dem Genossenschaftsgedanken, zu dem diese im Widerspruch steht.1438 Eine 
Darstellung der Finanzierung sieht Bauunternehmen V als schwierig an. Es wird 

 
1432 Vgl. Transkript Bauunternehmen W (2018), Zeile 221-228. 
1433 Vgl. Transkript Bauunternehmen V (2018), Zeile 363. 
1434 Vgl. Transkript Bauunternehmen V (2018), Zeile 588. 
1435 Vgl. Transkript Bauunternehmen V (2018), Zeile 353. 
1436 Vgl. Transkript Bauunternehmen U (2018), Zeile 147-148 sowie Zeile 184. 
1437 Vgl. Transkript Bauunternehmen U (2018), Zeile 154. 
1438 Vgl. Transkript Bauunternehmen V (2018), Zeile 163-165; Transkript Bauunternehmen U 

(2018), Zeile 155-156. 
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befürchtet, dass sich nicht genügend Interessenten finden könnten, um „[…] eine 
vernünftige Finanzierung […] auf die Reihe zu bekommen.“1439 

Bauunternehmen T sieht die Bauunternehmergenossenschaft Typ B als einen re-
alisierbaren Ansatz, falls sich genügend Interessenten im Sinne von investieren-
den Mitgliedern finden lassen.1440 Für Bauunternehmen W ähnelt die Bauunter-
nehmergenossenschaft der normalen Gesellschafterstruktur einer Projektgesell-
schaft, weshalb sie als Bieter auftreten könnte.1441 Im Gegensatz zu den anderen 
VIG-Konstrukten sind die Bauunternehmen förderfähige Mitglieder der Genos-
senschaft. Dies führt zu dem notwendigen „Sachverstand“ in der Genossen-
schaft,1442 da die Mitglieder sowohl über Bau- als auch Erhaltungskompetenz ver-
fügen.1443 Dadurch entsteht eine strategische Partnerschaft auf Augenhöhe zwi-
schen der VIG und einem mittelständischen Bauunternehmer mit ÖPP-Erfah-
rung.1444 Zudem würden die Mitglieder der VIG erfahren, wie die Funktions-
weise eines ÖPP-Projektes in der Praxis ist.1445 Jedoch befürchtet Bauunterneh-
men U, wie bereits dargestellt, dass die VIG von dem strategischen Partner über-
vorteilt werden könnte.1446 Bauunternehmen T sieht diese Problematik nicht.1447 
Für ihn steht die Partizipation im Mittelpunkt der Zusammenarbeit. Daher wird 
es als selbstverständlich empfunden, dass der strategische Partner gemeinsam 
mit der VIG das Projekt erfolgreich umsetzt und der entstehende Gewinn geteilt 
wird.1448 Dies liegt zum einen daran, dass die Bauunternehmen durch ihre ge-
meinsamen Arbeiten in ARGEN die partnerschaftliche Zusammenarbeit ge-
wohnt sind1449 und zum anderen an der Struktur der Baubranche. Laut Bauun-
ternehmen T begegnen sich diese Bauunternehmen „[…] in der Bauwelt wirklich 
ein paar Mal […]“1450, weshalb bei destruktivem Verhalten keine zukünftige Zu-
sammenarbeit in Frage kommt.  

Die Bauunternehmen stellen bereits Anforderungen an die Mitgliederstruktur 
der VIG. Ihnen ist es wichtig, dass sich die beteiligten Bauunternehmen in ihrem 
Leistungsspektrum gegenseitig ergänzen.1451 Es muss gewährleistet sein, dass 
sich mit den verschiedenen Kompetenzen alle benötigten Bereiche (Bau und Be-

 
1439 Transkript Bauunternehmen V (2018), Zeile 179. 
1440 Vgl. Transkript Bauunternehmen T (2017), Zeile 478. 
1441 Vgl. Transkript Bauunternehmen W (2018), Zeile 190. 
1442 Vgl. Transkript Bauunternehmen T (2017), Zeile 391. 
1443 Vgl. Transkript Bauunternehmen T (2017), Zeile 436. 
1444 Vgl. Transkript Bauunternehmen T (2017), Zeile 377. 
1445 Vgl. Transkript Bauunternehmen U (2018), Zeile 140-143. 
1446 Vgl. Transkript Bauunternehmen U (2018), Zeile 147-148. 
1447 Vgl. Transkript Bauunternehmen T (2017), Zeile 432. 
1448 Vgl. Transkript Bauunternehmen T (2017), Zeile 435. 
1449 Vgl. Transkript Bauunternehmen T (2017), Zeile 516. 
1450 Transkript Bauunternehmen T (2017), Zeile 520. 
1451 Vgl. Transkript Bauunternehmen V (2018), Zeile 169. 
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trieb) abdecken lassen.1452 Auch Spezialgewerke sind zu berücksichtigen.1453 Das 
bedeutet, ein Bauunternehmen wird nur dann als Mitglied aufgenommen, wenn 
es „[…] einen Beitrag zum Projekt leisten“1454 kann. Diese müssen selbstverständ-
lich bestimmte Kriterien bezüglich Qualität, Kompetenz, technische und perso-
nelle Ausstattung erfüllen.1455 Ebenfalls müssen die Bauunternehmen eine Min-
destgröße vorweisen können.1456 Als Kennzahl wird hierbei der Umsatz vorge-
schlagen, da dieser eine Leistungsfähigkeit impliziert.1457 Dieser variiert zwi-
schen max. 25 Mio. € und mind. 50 Mio. €.1458 Bauunternehmen X würde die Um-
satzgröße von maximale 25 Mio. € erhöhen, falls es sich um ein familiengeführ-
tes Bauunternehmen handelt.1459 Durch eine numerische Deckelung der förder-
fähigen Mitglieder erhofft sich Bauunternehmen V, dass sich die befürchteten In-
teressenkonflikte reduzieren oder gar ganz ausschließen lassen.1460 Ein weiteres 
wichtiges Kriterium für Bauunternehmen V ist die Auslagerung des Betriebsrisi-
kos. Sie sind nicht bereit, dieses als strategischer Partner zu übernehmen.1461  

Unabhängig von der Mitgliederstruktur muss die Entscheidungsstruktur der 
VIG klar definiert sein, wobei auf ein gleichberechtigtes Stimmrecht zwischen 
allen beteiligten Bauunternehmen wert gelegt wird.1462 Bei der Besetzung der Or-
gane wäre ein Bauingenieur oder Kaufmann als Vorstand wünschenswert.1463 
Bauunternehmen T könnte sich vorstellen, Mitglied im Aufsichtsrat der VIG zu 
werden.1464 Als weitere Aufsichtsratsmitglieder kommen inhabergeführte Mittel-
ständler in Frage.1465  

Regionale Genossenschaft Typ B – Bauunternehmen 

Die größte Herausforderung bei einer regionalen Genossenschaft sieht Bauun-
ternehmen W in den unterschiedlichen Interessenslagen der einzelnen Mitglie-
der. Die Interessen der vor Ort ansässigen Unternehmen, der Pendler, der An-
wohner und der Spediteure zu vereinen, scheint äußerst schwierig. Zudem be-

 
1452 Vgl. Transkript Bauunternehmen W (2018), Zeile 218. 
1453 Vgl. Transkript Bauunternehmen X (2017), Zeile 268; Transkript Bauunternehmen T (2017), 

Zeile 406-408. 
1454 Transkript Bauunternehmen W (2018), Zeile 205. 
1455 Vgl. Transkript Bauunternehmen T (2017), Zeile 393-307 sowie Zeile 587. 
1456 Vgl. Transkript Bauunternehmen V (2018), Zeile 171. 
1457 Vgl. Transkript Bauunternehmen V (2018), Zeile 175. 
1458 Vgl. Transkript Bauunternehmen X (2017), Zeile 272-273; Transkript Bauunternehmen V (2018), 

Zeile 173. 
1459 Vgl. Transkript Bauunternehmen X (2017), Zeile 280-281. 
1460 Vgl. Transkript Bauunternehmen V (2018), Zeile 159. 
1461 Vgl. Transkript Bauunternehmen V (2018), Zeile 167. 
1462 Vgl. Transkript Bauunternehmen T (2017), Zeile 404 sowie Zeile 518. 
1463 Vgl. Transkript Bauunternehmen T (2017), Zeile 460-461. 
1464 Vgl. Transkript Bauunternehmen T (2017), Zeile 452. 
1465 Vgl. Transkript Bauunternehmen T (2017), Zeile 454. 
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fürchtet er, dass in der VIG „[…] mit Sicherheit Strömungen […] angesiedelt wä-
ren, die alleine aus politischer Überzeugung so ein Projekt einfach torpedieren 
würden.“1466 Er führt an, dass bei einem Verkehrsinfrastrukturprojekt immer 
Personen benachteiligt sind. Dies trifft zu auf Flächeneigentümer, die Teile ihres 
Grundstückes für die Umsetzung der Verkehrsinfrastrukturmaßnahme abgeben 
müssen und in ihrer Wohnqualität beeinträchtigte Anwohner zu.1467 Weiterhin 
gestaltet es sich in der VIG anspruchsvoll, aufgrund der großen Anzahl an Mit-
gliedern mit unterschiedlichen Interessen einen geeigneten Konsens zu erzie-
len.1468 Dies führt zu einem großen Abstimmungsaufwand,1469 der sich durch 
die Beteiligung lauter baufremder Personen erhöht.1470  

Ist allerdings ein solcher Konsens vorhanden, so ließe sich das ÖPP-Projekte po-
litisch leichter umsetzen.1471 Auch Bauunternehmen T sieht die regionale Genos-
senschaft als einen realistischen Ansatz, sofern das Beteiligungsinteresse der po-
tentiellen Mitglieder vorhanden ist, damit der VIG ausreichend Eigenkapital zur 
Verfügung steht.1472 

Die Erwartungen an eine regionale Genossenschaft sind zum einen eine klare 
Interessensbekundung der VIG-Mitglieder zum Projekt. Sie dürfen das Projekt 
und die Entscheidungen nicht grundsätzlich in Frage stellen. Zum anderen müs-
sen klare Entscheidungskompetenzen existieren, welche fachlich und nicht poli-
tisch geprägt sind. Eine deutlich erkennbare Struktur ist hierbei unerlässlich.1473 
Bauunternehmen W betont, dass eine Gefährdung des Projektes existiert, sobald 
Entscheidungen aus politischen Gründen entstehen und nicht mehr fachlich zu 
begründen sind. Daher sollten im Vorstand der VIG entweder Personen mit Er-
fahrungen in der Baubranche oder Finanzfachleute vertreten sein, um die fachli-
che Fundierung der Entscheidungen zu gewährleisten.1474 

Folgende Übersicht stellt eine Zusammenfassung der Anforderungen der poten-
tiellen Kooperationspartner an die VIG-Konstrukte dar. Es zeigt sich, dass das 
Interesse an einer Kooperation mit der Unternehmergenossenschaft am gerings-
ten ist. 

 
1466 Transkript Bauunternehmen W (2018), Zeile 150. 
1467 Vgl. Transkript Bauunternehmen W (2018), Zeile 157. 
1468 Vgl. Transkript Bauunternehmen T (2017), Zeile 570. 
1469 Vgl. Transkript Bauunternehmen T (2017), Zeile 497. 
1470 Vgl. Transkript Bauunternehmen W (2018), Zeile 239; Transkript Bauunternehmen T (2017), 

Zeile 571. 
1471 Vgl. Transkript Bauunternehmen W (2018), Zeile 155. 
1472 Vgl. Transkript Bauunternehmen T (2017), Zeile 477. 
1473 Vgl. Transkript Bauunternehmen W (2018), Zeile 159. 
1474 Vgl. Transkript Bauunternehmen W (2018), Zeile 161-162. 
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Abbildung 68: Zusammenfassende Darstellung der Anforderungen potentieller Kooperations-
partner1475 

6.4 Anforderungen potentieller Mitglieder an eine 
Verkehrsinfrastrukturgenossenschaft – vierte Forschungsstufe 

Aus den geführten Experteninterviews ergaben sich zwei Problemfelder, die die 
potentiellen Mitglieder betreffen. Zum einen äußerten die Experten, dass sie ein 
fehlendes Interesse der möglichen Stakeholder befürchten und zum anderen, 
dass aufgrund des fehlenden Interesses nicht genügend Kapital zustande kom-
men könnte. Die Ergebnisse der standardisierten Befragung sollen aufzeigen, ob 
eine Beteiligungsbereitschaft bei den verschiedenen Stakeholdergruppen be-
steht. Daher gilt es in der vierten Forschungsstufe zu untersuchen, ob die weite-
ren Stakeholder bereit sind, sich bei einer Verkehrsinfrastrukturgenossenschaft 
zu beteiligen und welche Erwartungen diese bei einer Mitgliedschaft an die Ge-
nossenschaft haben. Mithilfe des quantitativen Forschungsansatzes sollen dar-
über zuverlässige Aussagen getroffen werden können, um somit die zweite For-
schungsfrage1476 auch für die restlichen Stakeholder – die potentiellen Mitglieder 
– beantworten zu können. 

 
1475 Quelle: Eigene Darstellung. 
1476 „Welche Anforderungen haben die Stakeholder an eine Verkehrsinfrastrukturgenossen-

schaft?“  
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6.4.1 Methodischer Ansatz zur Identifikation der Anforderungen – 
quantitative Forschungsmethode 

Die möglichen Mitglieder einer VIG, welche in Kapitel 5.1 vorgestellt wurden, 
stellen die Zielgruppen der quantitativen Untersuchung dar. Mithilfe der binären 
logistischen Regression kann bestimmt werden, wie die Beteiligungsbereitschaft 
erhöht werden kann. 

Zu Beginn werden die gewählten Erhebungseinheiten vorgestellt, die im Rah-
men einer standardisierten Untersuchung analysiert werden. Nach der Durch-
führung der Erhebung werden die Daten nach den verschiedenen Gütekriterien 
und Prämissen geprüft. Im Anschluss daran erfolgt eine Darstellung der erhobe-
nen Stichproben. 

6.4.1.1 Erhebungseinheit 

Für die Befragung wurden die Stakeholder in drei Zielgruppen zusammenge-
fasst. Die Straßenbauunternehmer stellen eine Zielgruppe dar, da diese sich aktiv 
im Sinne ihrer eigenen Geschäftstätigkeit bei einer VIG beteiligen könnten. Die 
zweite Zielgruppe sind die Unternehmen. Diese Zielgruppe berücksichtigt die 
regionalen Kreditinstitute, Spediteure sowie die im Kapitel 5.1 dargestellten Un-
ternehmen. Die Bürger, welche sowohl Anwohner als auch Pendler sein können, 
stellen die letzte Zielgruppe der Befragung dar.  

Bauunternehmer 

Die Erhebungseinheit der Studie sind Bauunternehmen aus dem Bereich des 
Straßen-, Brücken- und Tunnelbaus. Der Stichprobenrahmen der Studie basiert 
auf den Jahreserhebungen im Baugewerbe des Statistischen Bundesamtes 
(Destatis). Gemäß Angaben des Destatis waren im Baugewerbe 74.959 Betriebe 
(Stichtag Juni 2017) tätig. Davon sind 2.973 Unternehmen im Wirtschaftszweig 
Bau von Straßen beschäftigt.1477 Dieser Wirtschaftszweig umfasst dabei „Bau von 
Autobahnen, Landstraßen, Straßen und Wegen, Belagsarbeiten an Straßen, Brü-
cken und Tunneln, Asphaltieren bzw. Pflastern von Straßen und Wegen, Markie-
rung von Straßen u. Ä., Anbringen von Leitplanken, Verkehrszeichen u. Ä. an 
Straßen, Bau von Rollbahnen“1478. Im Rahmen der Untersuchung erfolgte auf-
grund des geringen Rücklaufs eine Anpassung der Erhebungseinheit.1479 Hierbei 
handelt es sich um 265 gemeldete Bauunternehmen in Baden-Württemberg im 
Jahr 2017. 

 
1477 Vgl. Statistisches Bundesamt (2018b), S. 11. 
1478 Statistisches Bundesamt (2018b), S. 5. 
1479 Vertiefend hierzu Kapitel 6.4.1.3. 
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Unternehmer  

Eine weitere Erhebungseinheit der vorliegenden Studie bilden die Unternehmen. 
In Deutschland sind für das Jahr 2016 im Unternehmensregister 3,5 Mio. Unter-
nehmen gemeldet.1480 Der Stichprobenrahmen bezieht sich, aufgrund der regio-
nalen Lage des Beispielprojektes, auf die Unternehmen in der Wirtschaftsregion 
Heilbronn-Franken. Das Statistische Landesamt Baden-Württemberg gibt an, dass 
im Jahr 2016 im Unternehmensregister 36.322 Unternehmen aufgeführt sind.1481  

Bürger  

Die dritte Erhebungseinheit der Studie bilden die Bürger der Region Heilbronn-
Franken. Der Stichprobenrahmen basiert auf den Angaben des Statistischen Lan-
desamtes zur Bevölkerung der Region. Im Jahr 2016 lebten in der Region Heil-
bronn-Franken 897.263 Personen.1482 Folgende Tabelle liefert einen Überblick 
über die Erhebungseinheiten der quantitativen Untersuchung. 

Tabelle 23:  Überblick über die Erhebungseinheiten1483 

 Bauunternehmen Unternehmen Bürger 

 
Deutschland 

Baden- 
Württemberg 

Region  
Heilbronn-Franken 

Region  
Heilbronn-Franken 

Offizielle statisti-
sche Angaben 

2.973 265 36.322 897.263 

 

6.4.1.2 Konstruktion der standardisierten Befragung  

Die Konstruktion der Fragebögen ist von großer Bedeutung.1484 Ein mangelhaf-
ter Fragebogen kann zu einer systematischen Verzerrung der Antworten der Pro-
banden und einer daraus resultierenden falschen Interpretation der Ergebnisse 
führen.1485 Wichtig ist es dabei laut Sapsford/Jupp, dass die Fragen im Fragebo-
gen eindeutig und leicht verständlich sind.1486 Die Fragen wurden daher so ein-
deutig und kurz wie möglich gehalten. Dieses Vorgehen birgt den Vorteil, dass 
dadurch mögliche Messfehler reduziert werden können.1487 

 
1480 Vgl. Statistisches Bundesamt (2018c).  
1481 Vgl. Statistisches Landesamt Baden-Württemberg (2018c). 
1482 Vgl. Statistisches Landesamt Baden-Württemberg (2018b). 
1483 Quelle: Eigene Darstellung.  
1484 Vgl. Kirchhoff et al. (2010), S. 19. 
1485 Vgl. Heeringa et al. (2010), S. 87. 
1486 Vgl. Sapsford/Jupp (2006), S. 95. 
1487 Vgl. Brace (2013), S. 114. 
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Die technische Umsetzung und Programmierung der Fragebögen erfolgte mit 
der Onlinesoftware EFS Survey der Firma Questback AG. Die Onlinesoftware er-
möglichte es, die Logos der Universität Bamberg und der Dualen Hochschule 
Baden-Württemberg Heilbronn (DHBW) einzufügen. Dieses Vorgehen wurde 
gewählt, um das Vertrauen in die Umfrage zu erhöhen. Gleichzeitig bietet die 
webbasierte Software die Möglichkeit, einen teilweise personalisierten Link zu 
erstellen. Im Folgenden werden sowohl die Struktur als auch die Fragen der ver-
schiedenen Fragebögen vorgestellt.1488 

Bauunternehmen 

Der Link für den Fragebogen für die Bauunternehmen wurde von den Bauin-
dustrieverbänden (HDB, ZDB, BVMV) an ihre Mitglieder weitergeleitet. Vor der 
Umfrage war ein virtuelles Anschreiben vorgelagert. Hier wurden u. a. das For-
schungsprojekt sowie das Ziel erläutert. Ebenfalls wurden die Teilnehmer über 
die voraussichtliche Bearbeitungsdauer informiert sowie über die Geheimhal-
tung der Daten.  

Der Fragebogen ist in vier Teile gegliedert. Zu Beginn erhielten die Teilnehmer 
geschlossene Fragen zu ihrem Unternehmen. Hierbei handelte es sich um Fra-
gen bezüglich der Rechtsform, des Gewerkes sowie Umsatz, Bilanzsumme und 
Mitarbeiteranzahl. Somit konnten die Strukturmerkmale der befragten Unter-
nehmen erfasst werden.   

Im Anschluss daran erhielten die Bauunternehmen Fragen zu dem Geschäftsfeld 
ÖPP. Die Fragen wurden zum Teil aus der Studie der TU Braunschweig zum 
Thema „ÖPP und Mittelstand“ übernommen.1489 Mit diesen Fragen konnte 
Kenntnis darüber erlangt werden, welche Erfahrungen die Bauunternehmen mit 
ÖPP gemacht haben.   

Der dritte Teil der Befragung befasste sich mit dem Themenfeld „Genossen-
schaft“. Hier sollten die Probanden angeben, ob sie Mitglied in einer Genossen-
schaft sind bzw. waren. Diese Fragestellung zielte darauf herauszufinden, ob den 
Personen die Funktionsweise einer Genossenschaft bekannt ist.   

Danach erfolgte eine allgemeine Erläuterung der VIG. In den darauffolgenden 
Fragen sollten die Teilnehmer angeben, mit welchem Konstrukt einer VIG sie 
sich eine Zusammenarbeit vorstellen könnten und sowie ihre Renditevorstellun-
gen bei einer Beteiligung. In einer offenen Fragestellung konnten sie angeben, 
welche Erwartungen sie an eine VIG haben. Danach wurden Fragen zu den ein-
zelnen Konstrukten einer VIG gestellt. Die Fragen sollten nur beantwortet wer-
den, falls sie sich eine Zusammenarbeit vorstellen könnten. Zu Beginn wurde 

 
1488 Die Fragebögen befinden sich im Anhang F2. 
1489 Vgl. Lehrstuhl für Infrastruktur- und Immobilienmanagement der TU Braunschweig (2016). 
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nochmals jedes VIG-Konstrukt grafisch dargestellt und kurz erläutert. Im An-
schluss daran sollten die Bauunternehmen ihre Anforderungen sowie Erwartun-
gen bei einer Zusammenarbeit mit dem jeweiligen VIG-Konstrukt angeben. 
Wichtig waren die Gesichtspunkte Kommunikation und interne Zusammenar-
beit. Danach konnten die Experten auswählen, welche Rendite sie jeweils erwar-
ten. Weiterhin konnten sie frei angeben, unter welchen Bedingungen sie sich 
eine Zusammenarbeit vorstellen können. Diese Frage soll dazu dienen, weitere 
Anforderungen an eine Kooperation zu identifizieren. Je nach Konstrukt wurden 
die Teilnehmer gefragt, in welcher Höhe sie sich eine hypothetische Mitglied-
schaft vorstellen könnten. Hier konnten sie zwischen sechs unterschiedlichen 
Angaben wählen. Da sich die Bauunternehmer bei jedem Konstrukt unterschied-
lich beteiligen können, wurden ihnen die Fragen abhängig vom Konstrukt ge-
stellt. Nachfolgende Abbildung zeigt, welche Fragen zu den einzelnen Konstruk-
ten gestellt wurden. 

 
Abbildung 69:  Konstruktfragen1490 

Zum Abschluss sollten die Teilnehmer angeben, auf welcher Ebene des Unter-
nehmens der Fragebogen ausgefüllt wurde. Auch konnten die Bauunternehmen 
ihre E-Mail-Adresse angeben, falls sie die Ergebnisse der Forschung erhalten 
möchten. Für einen Pretest wurde die Onlinebefragung den Vertreten der Bau-
verbände vorgelegt. Die Ergebnisse des Pretests wurden als Änderungen im Fra-
gebogen berücksichtigt. 

Aufgrund des geringen Rücklaufes wurde der Fragebogen modifiziert und posta-
lisch an ausgewählte Bauunternehmer in Baden-Württemberg versandt. Hierbei 
wurden zum einen die Fragen bezüglich des Unternehmens an das Ende des Fra-
gebogens gestellt, da auf diese Angaben, falls ein Teilnehmer abbricht, verzichtet 
werden kann. Zum anderen konnten aus den bisherigen Rückläufen die Antwor-
ten aus den offenen Fragestellungen als Antwortkategorien für geschlossene Fra-
gen verwendet werden. Somit kam es zu einer Reduktion des zeitlichen Aufwan-
des. Um dennoch die Flexibilität und Individualität der Antworten zu gewährleis-

 
1490 Quelle: Eigene Darstellung. 
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ten, erhielten die Bauunternehmen die Möglichkeit, ihre eigenen Angaben im 
Textfeld „Sonstiges“ anzugeben. 

Unternehmer  

Der Fragebogen für die Unternehmer setzt sich aus fünf Teilen zusammen. Vor 
dem Fragebogen befindet sich auch hier ein virtuelles Begleitschreiben, welches 
über das Ziel sowie die Bearbeitungsdauer und die Zusicherung der Anonymität 
aufklärt. 

Der erste Teil der Umfrage befasst sich mit der Bedeutung der Verkehrsinfra-
struktur für das befragte Unternehmen. Hierfür wurden geschlossene Fragen 
verwendet, um zum einen den Probanden die Beantwortung der Fragen zu er-
leichtern und zum anderen eine bessere Vergleichbarkeit der Antworten zu er-
reichen. Die Fragen nach der Wichtigkeit der Autobahn zur Erfüllung der Ge-
schäftstätigkeit und der Wichtigkeit des Zustandes sowie die Zufriedenheit der 
Probanden mit dem Zustand der Autobahn wurden mit einer fünf Punkte Likert-
Skala gemessen. Das Likert-Messverfahren ist standardisiert und stellt somit si-
cher, dass die gesammelten Informationen vergleichbar sind und aussagekräftige 
Statistiken erstellt werden können.1491 Zur Ermittlung der Nutzungshäufigkeit 
der Autobahn wurden fünf unterschiedliche Gründe für geschäftliche Fahrten 
angegeben,1492 bei denen die Unternehmen angeben mussten, wie häufig die Au-
tobahn für diesen Zweck genutzt wird. Um herauszufinden, was für die befrag-
ten Unternehmen eine „gute Autobahn“ ausmacht, konnten sechs Antwortmög-
lichkeiten nach dem persönlichen Empfinden priorisiert werden.   

Nach den Fragen zur individuellen Bedeutung der Autobahnen erfolgt eine Über-
leitung zum zweiten Themenkomplex der finanziellen Beteiligung bei Verkehrs-
infrastrukturinvestitionen. Die Probanden sollten angeben, ob sie sich vorstellen 
können, dass sich ihr Unternehmen bei einer finanziellen Investition in deutsche 
Autobahnen beteiligt. Je nach Antwort (ja/nein) wurde nach den Gründen hierfür 
gefragt. In den vorangegangenen Experteninterviews wurde oft angemerkt, dass 
das Interesse an einer finanziellen Beteiligung bei Verkehrsinfrastrukturmaß-
nahmen gering sein könnte. Um einen hohen Grad an Individualität zu erhalten, 
wurde die Frage nach den Beteiligungsgründen offen gestellt. Durch dieses Vor-
gehen können neue Aspekte gewonnen werden.   

Einen thematischen Bruch stellt der dritte Teil der Umfrage dar, der das Themen-
gebiet Genossenschaft behandelt. Durch zwei Fragen nach dem Kenntnisstand 
und Mitgliedschaft von Genossenschaften wurde das sensible Thema einer finan-

 
1491 Vgl. Brace (2013), S. 86-90; Schnell et al. (2014), S. 182. 
1492 Die Antwortkategorien orientierten sich an der Studie zum Thema Wirtschaftsverkehr von 

Wermuth et al. (2003). 
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ziellen Beteiligung unterbrochen, um die Motivationsbereitschaft der Probanden 
aufrecht zu erhalten.   

Eine kurze Erklärung zum Thema VIG leitet den vierten Abschnitt der Umfrage 
zur Beteiligung bei einer VIG ein. Die Erläuterung einer VIG ist in diesem Zu-
sammenhang sehr wichtig, obwohl dies zu einer Verlängerung der Bearbeitungs-
zeit führt, da das Konstrukt einer VIG den Probanden unbekannt ist. Direkt im 
Anschluss wurden die Unternehmer befragt, ob sie sich eine Beteiligung bzw. 
Mitgliedschaft bei einer VIG vorstellen können. Je nach Antwort wurde in der 
darauffolgenden offenen Frage nach den Gründen gefragt. Wurde die mögliche 
Mitgliedschaft bejaht, erhielt der Proband drei weitere Fragen zur VIG. Zum ei-
nen konnte er angeben, welche Genossenschaftsform der VIG (Unternehmer-, 
Bauunternehmer- oder regionale Genossenschaft) sie präferieren, zum anderen, 
was sie bereit wären für einen Genossenschaftsanteil zu zahlen. Die letzte Frage 
konzentriert sich auf die Erwartungen und Anforderungen bei einer Mitglied-
schaft an eine VIG, diese offene Fragestellung soll zur direkten Beantwortung 
der Forschungsfrage führen.   

Den Abschluss bilden allgemeine Fragen zu den Teilnehmerdaten. Hierbei han-
delt es sich um unternehmensspezifische Angaben wie die Branche,1493 die Höhe 
des letzten Umsatzes, die Anzahl der Mitarbeiter sowie die Postleitzahl des Stan-
dortes des Unternehmens.  

Für die Untersuchung der Unternehmen lassen sich zwei Regressionsmodelle 
erstellen. Im ersten Modell ist die allgemeine finanzielle Beteiligung bei Ver-
kehrsinfrastrukturinvestitionen von Interesse, da Verzerrungseffekte vermieden 
werden sollen. Diese können entstehen, wenn die Probanden an einer Genossen-
schaft nicht interessiert sind, sie die Erläuterung zur VIG nicht vollständig lesen, 
ihnen das Verständnis für die VIG fehlt oder aufgrund fehlenden Interesses die 
Befragung vorzeitig abbrechen. 

Regressionsmodelle 

Die erste abhängige Variable der Unternehmensbefragung bildet die „allgemeine 
finanzielle Beteiligung“ (AFBU). Sie ist binär kodiert und nimmt den Wert eins 
an, sobald sich die Befragten eine Beteiligung vorstellen können. Insgesamt wer-
den neun unabhängige Variablen in das Modell aufgenommen. Die „Beteiligung 
VIG“ (BVIGU) ist die zweite abhängige Variable der Unternehmensbefragung. 
Sie ist ebenfalls binär kodiert und hat dieselben neun unabhängigen Variablen. 
Folgende Abbildung stellt die abhängigen und unabhängigen Variablen dar. 

 
1493 Die Antwortmöglichkeiten richteten sich nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige, 

Ausgabe 2008 (WZ 2008) des Statistischen Bundesamtes. 
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Abbildung 70:  Zusammenfassung der Einflussfaktoren bei der Unternehmensbefragung1494 

Die Bedeutung der Verkehrsinfrastruktur wird gemessen mithilfe von vier Indi-
katoren: Wichtigkeit der Autobahn für Geschäftstätigkeit (GESCHÄFT); Nut-
zungshäufigkeit der Autobahn (NUTZUNGSHÄUFIGKEIT), Wichtigkeit des 
Zustandes der Autobahn (ZUSTAND_W) und Zufriedenheit über den Zustand 
der Autobahn (ZUSTAND_Z). Die Wichtigkeit der Autobahn wurde mit einer 
fünfstufigen Likert-Skala gemessen, wobei die Vier für absolut wichtig steht. Die 
Variablen zur Nutzungshäufigkeit der Autobahn für diverse Tätigkeiten wurden 
zu einer Variablen Nutzungshäufigkeit der Autobahn zusammengefasst.1495 Die 
operationalisierte Variable nimmt Werte zwischen 0=nie und 3=häufig an. Die 
Wichtigkeit des Zustandes der Autobahn wird ebenfalls anhand einer vierstufi-
gen Likert-Skala gemessen, auch hier steht der Wert vier für absolut wichtig. 
Auch die Zufriedenheit über den Zustand der Autobahn wird mittels fünfstufiger 
Likert-Skala gemessen. Nimmt die Variable den Wert vier an, ist der Proband 
absolut zufrieden mit dem Zustand. 

Der Kenntnisstand der Teilnehmer bezüglich Genossenschaften wird als Binär-
variable in der Regressionsfunktion dargestellt. Besteht kein Wissen über Genos-

 
1494 Quelle: Eigene Darstellung. 
1495 Der Cronbach-Alpha-Wert des Konstrukts liegt bei 0,807. Je größer Cronbachs Alpha, umso 

höher die Reliabilität. Nunnally definierte hierbei einen Grenzwert von mindestens 0,7, bei 
denen die Items zu einer sinnvollen Gesamtskala addiert werden können. Daher ist der Wert 
des Cronbach-Alphas bei diesem Konstrukt als gut anzusehen. Vgl. Nunnallys (1978), S. 245. 
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senschaften, nimmt die Variable einen Wert von 0, im umgekehrten Fall der Re-
gressor den Wert 1 an. Die Mitgliedschaft in einer Genossenschaft wird ebenfalls 
als Binärvariable dargestellt. Ein Variablenwert von 0 zeigt an, dass der Teilneh-
mer kein Mitglied in einer Genossenschaft ist. Bei einem Wert von 1 ist bzw. war 
der Proband Genossenschaftsmitglied. 

Die demografischen Daten werden durch drei Variablen gemessen: Wirtschafts-
sektor (SEKTOR), Umsatz (UMSATZ) und die Anzahl der Mitarbeiter (MITAR-
BEITER). Die Wirtschaftszweige wurden in drei Wirtschaftssektoren zusammen-
gefasst. Ist das Unternehmen im Primärsektor tätig, nimmt die kategoriale Vari-
able einen Wert von 0 an. Für den Sekundärsektor nimmt der Regressor den Wert 
1 an und für den Tertiärsektor den Wert 2. Der letzte Wert (2 = Tertiärsektor) wird 
als Referenzkategorie gewählt. Die Umsatzvariable wurde metrisch gemessen. 
Dabei konnte die Variable folgende Werte annehmen: 0=≤ 2 Mio. à; 1=3-10 Mio. 
€; 2=11-50 Mio. €; 3=> 50 Mio. €. Die Größenklassen orientieren sich hierbei an 
der Definition der EU für KMU. Die Anzahl der Mitarbeiter wurde ebenfalls met-
risch gemessen. Auch hier konnte die Variable verschiedene Werte annehmen, 
deren Kategorien sich an der EU-Definition für KMU orientieren.1496 Die Variab-
lenwerte lauteten wie folgt: 0=0-9 Mitarbeiter, 1=10-49 Mitarbeiter; 2=50-249 Mit-
arbeiter; 3=250 und mehr Mitarbeiter. 

Folglich lauten die allgemeinen logistischen Regressionsfunktionen: 

P (AFBU=1) =  
1

1 + 𝑒𝑒−𝑧𝑧
      

𝑧𝑧 =  𝛽𝛽O +  𝛽𝛽1 ∗ 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺Ä𝐹𝐹𝐹𝐹 +   𝛽𝛽2 ∗ 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺Ä𝑁𝑁𝐹𝐹𝑈𝑈𝐺𝐺𝑈𝑈𝐺𝐺𝑈𝑈𝐹𝐹+  𝛽𝛽3 ∗ 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐺𝐺𝐹𝐹𝑍𝑍𝑁𝑁𝐷𝐷𝑊𝑊 + 𝛽𝛽4 ∗
         𝑁𝑁𝑁𝑁𝐺𝐺𝐹𝐹𝑍𝑍𝑁𝑁𝐷𝐷𝑍𝑍 +  𝛽𝛽5 ∗ 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑁𝑁𝑂𝑂𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 + 𝛽𝛽6 ∗ 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑁𝑁𝑂𝑂𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 +  𝛽𝛽7 ∗ 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑈𝑈𝐹𝐹𝑂𝑂𝑆𝑆 + 𝛽𝛽8 ∗ 𝑁𝑁𝑈𝑈𝐺𝐺𝑍𝑍𝐹𝐹𝑁𝑁 + 𝛽𝛽9 ∗
         𝑈𝑈𝑈𝑈𝐹𝐹𝑍𝑍𝑆𝑆𝑀𝑀𝐺𝐺𝑈𝑈𝐹𝐹𝐺𝐺𝑆𝑆 R  

P (BVIGU=1) =  
1

1 +  𝑒𝑒−𝑧𝑧
 

𝑧𝑧 =  𝛽𝛽O +  𝛽𝛽1 ∗ 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺Ä𝐹𝐹𝐹𝐹 +   𝛽𝛽2 ∗ 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺Ä𝑁𝑁𝐹𝐹𝑈𝑈𝐺𝐺𝑈𝑈𝐺𝐺𝑈𝑈𝐹𝐹+  𝛽𝛽3 ∗ 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐺𝐺𝐹𝐹𝑍𝑍𝑁𝑁𝐷𝐷𝑊𝑊 + 𝛽𝛽4 ∗
         𝑁𝑁𝑁𝑁𝐺𝐺𝐹𝐹𝑍𝑍𝑁𝑁𝐷𝐷𝑍𝑍 +  𝛽𝛽5 ∗ 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑁𝑁𝑂𝑂𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 + 𝛽𝛽6 ∗ 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑁𝑁𝑂𝑂𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 +  𝛽𝛽7 ∗ 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑈𝑈𝐹𝐹𝑂𝑂𝑆𝑆 + 𝛽𝛽8 ∗ 𝑁𝑁𝑈𝑈𝐺𝐺𝑍𝑍𝐹𝐹𝑁𝑁 + 𝛽𝛽9 ∗
        𝑈𝑈𝑈𝑈𝐹𝐹𝑍𝑍𝑆𝑆𝑀𝑀𝐺𝐺𝑈𝑈𝐹𝐹𝐺𝐺𝑆𝑆 R  

mit der Konstanten ß0 und den Koeffizienten ßK=(1…9). 

 
1496 Kleinstunternehmen: bis 9 Beschäftigte und bis 2 Millionen € Umsatz/Jahr; kleines Unter-

nehmen: bis 49 Beschäftigte und bis 10 Mio. € Umsatz/Jahr und kein Kleinstunternehmen; 
mittleres Unternehmen: bis 249 Beschäftigte und bis 50 Mio. € Umsatz/Jahr und kein 
Kleinst- oder kleines Unternehmen. 



Anforderungen potentieller Mitglieder an eine Verkehrsinfrastrukturgenossenschaft 243 

 

Bürger 

Zur besseren Vergleichbarkeit der Antworten wurde die Bürger-Umfrage analog 
zur Befragung der Unternehmen aufgebaut. Auch hier ist die Umfrage in fünf 
Teile gegliedert. Im Begleitschreiben wurden der Zweck der Umfrage sowie die 
Bearbeitungsdauer dargestellt und die Vertraulichkeit und Anonymisierung der 
Daten zugesichert.  

Die Bedeutung der Verkehrsinfrastruktur für die Befragten umfasst fünf ge-
schlossene Fragen. Zu Beginn müssen die Probanden beantworten, wie sie sich 
täglich fortbewegen. Diese Antwortmöglichkeiten sind an die Studie „MID – Mo-
bilität in Deutschland“1497 angelehnt. Zur Operationalisierung der Nutzungshäu-
figkeit von Autobahnen werden die von der MID-Studie verwendeten Wegezwe-
cke verwendet.1498 Die Fragen nach der Wichtigkeit und der Zufriedenheit über 
den Zustand der Autobahnen sowie die Definition einer „guten Autobahn“ sind 
analog zu der Unternehmerbefragung. Die anschließende Frage zur allgemeinen 
finanziellen Beteiligung bei Investitionen in die deutschen Autobahnen konnten 
die Probanden mit „Ja“ oder „Nein“ beantworten. Zur Reduktion der Komplexität 
und des Umfanges wurde nur nach den Nichtbeteiligungsgründen gefragt.   

Die Fragen zu Genossenschaften sind im Vergleich zu der Unternehmensbefra-
gung weitaus tiefreichender, da das Geschäftsmodell einer Genossenschaft be-
kannt sein sollte, um das Konstrukt einer VIG zu verstehen. Die Probanden wur-
den gefragt, ob sie Mitglied in einer Genossenschaft sind bzw. waren. Auch hier 
war der Verlauf der weiteren Fragestellungen abhängig von der angegebenen Ant-
wort. In geschlossenen Fragen wurden Statements angegeben1499, die die Gründe 
für bzw. gegen eine Mitgliedschaft enthielten. Bei einer Mitgliedschaft wurden die 
Teilnehmer weiterhin nach der Art der Genossenschaft und nach einem über-
nommenen Amt gefragt.   

Im Anschluss wurde das Konstrukt einer VIG erläutert, auch hier war dieser 
Schritt wichtig, damit die Teilnehmer die notwendigen Grundlagen zur Beant-
wortung der Folgefragen erhalten. Die Bürger wurden gefragt, ob sie sich eine 
Beteiligung bei einer derartigen VIG vorstellen können. Im Falle einer Nichtbe-
teiligung konnten die Gründe angegeben werden. Konnte sich der Proband eine 
Mitgliedschaft vorstellen, wurde nach den Anforderungen bzw. Erwartungen so-
wie der hypothetischen Mitgliedschaftshöhe gefragt.   

 
1497 Infas Institut für angewandte Sozialwissenschaft GmbH/Deutsches Zentrum für Luft- und Raum-

fahrt e. V. Institut für Verkehrsforschung (2008). 
1498 Vgl. Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (2008). 
1499 Die Statements orientierten sich an Theurl/Wendler (2011). 
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Den Abschluss der Umfrage bildeten die Teilnehmerdaten. Jeder Proband wurde 
nach Geschlecht, Geburtsjahr, höchstem Schulabschluss, beruflicher Situation 
und der Postleitzahl gefragt. 

Auch hier wurden wieder zwei Regressionsmodelle erarbeitet. Für die Befragung 
der Bürger wurden dieselben binären abhängigen Variablen (AFBB/BVIGU) ver-
wendet, wie bei der Unternehmensbefragung. Jedoch werden für diese logisti-
sche Regression zum Teil andere (angepasste) unabhängige Variablen gewählt. 

 
Abbildung 71: Zusammenfassung der Einflussfaktoren bei der Bürger-Befragung1500 

Die Bedeutung der Verkehrsinfrastruktur wird analog zur Unternehmensbefra-
gung mittels vier Indikatoren gemessen. Ersetzt wird die Variable GESCHÄFT 
durch Tägliches Fortbewegungsmittel (FORTBEW). Die kategoriale Variable des 
täglichen Fortbewegungsmittels nimmt Werte zwischen 0 und 5 an.1501 Dabei 
dient der Variablenwert 0 = Auto als Referenzkategorie. 

Die Mitgliedschaft in einer Genossenschaft stellt eine Binärvariable dar. Sie kann 
den Wert 0 = kein Mitglied in einer Genossenschaft und 1 = Genossenschafts-
mitglied annehmen. 

 
1500 Quelle: Eigene Darstellung. 
1501 Dabei steht der Wert 0 = Auto; 1 = zu Fuß; 2 = Fahrrad; 3 = ÖPNV; 4 = Fernverkehr; 5 = 

Sonstiges. 
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(FORTBEW)

» Nutzungshäufigkeit der Autobahn 
(NUTZUNGSHÄUFIGKEIT)

» Wichtigkeit des Zustandes der Autobahn 
(ZUSTAND_W)

» Zufriedenheit über den Zustand der Autobahn 
(ZUSTAND_Z)

» Mitglied in einer Genossenschaft 
(GENO_MITG)

» Geschlecht
(SEX)

» Alter
(AGE)

» Höchster Schulabschluss
(SCHULAB)

» Berufliche Situation
(BERUF_SIT)
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Als weitere, möglicherweise einflussnehmenden, Variablen wurden das Ge-
schlecht (SEX), Alter (AGE), der höchste Schulabschluss (SCHULAB) sowie die 
derzeitige berufliche Situation (BERUF_SIT) verwendet. Das Geschlecht wird als 
Binärvariable abgebildet. Ist die befragte Person weiblich, nimmt die Variable 
den Wert 0 an. Bei einem männlichen Probanden ist der Variablenwert 1. Die 
Variable AGE nimmt absolute Werte an. Aufgrund der Zielgruppe sollte sie 
Werte zwischen 18 und 100 annehmen können. Der höchste Schulabschluss ran-
giert von null bis vier, wobei null für „sonstiger Abschluss“ und vier für „Allge-
meine Hochschulreife/Abitur“ steht. Die Variable für die berufliche Situation 
kann folgende Werte annehmen:  

0 = erwerbstätig; 1 = derzeit nicht erwerbstätig; 2 = Schüler, Auszubildender oder 
Student. Hier wird der erste Wert (0 = erwerbstätig) als Referenzkategorie ver-
wendet. 

Die logistischen Regressionen für die Befragung der Bürger lauten wie folgt: 

P (AFBB=1) =  
1

1 +  𝑒𝑒−𝑧𝑧
      

𝑧𝑧 =  𝛽𝛽O +  𝛽𝛽1 ∗ 𝐹𝐹𝑂𝑂𝑆𝑆𝐹𝐹𝑀𝑀𝐺𝐺𝐹𝐹 +   𝛽𝛽2 ∗ 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺Ä𝑁𝑁𝐹𝐹𝑈𝑈𝐺𝐺𝑈𝑈𝐺𝐺𝑈𝑈𝐹𝐹 +  𝛽𝛽3 ∗ 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐺𝐺𝐹𝐹𝑍𝑍𝑁𝑁𝐷𝐷𝑊𝑊 + 𝛽𝛽4 ∗
        𝑁𝑁𝑁𝑁𝐺𝐺𝐹𝐹𝑍𝑍𝑁𝑁𝐷𝐷𝑍𝑍 +  𝛽𝛽5 ∗ 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑁𝑁𝑂𝑂𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 + 𝛽𝛽6 ∗ 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑆𝑆 +  𝛽𝛽7 ∗ 𝑍𝑍𝐺𝐺𝐺𝐺 + 𝛽𝛽8 ∗ 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑁𝑁𝑆𝑆𝑍𝑍𝑀𝑀 + 𝛽𝛽9 ∗ 𝑀𝑀𝐺𝐺𝑆𝑆𝑁𝑁𝐹𝐹𝑆𝑆𝑀𝑀𝑀𝑀  R  

P (BVIGB=1) =  
1

1 + 𝑒𝑒−𝑧𝑧
 

𝑧𝑧 =  𝛽𝛽O +  𝛽𝛽1 ∗ 𝐹𝐹𝑂𝑂𝑆𝑆𝐹𝐹𝑀𝑀𝐺𝐺𝐹𝐹 +   𝛽𝛽2 ∗ 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺Ä𝑁𝑁𝐹𝐹𝑈𝑈𝐺𝐺𝑈𝑈𝐺𝐺𝑈𝑈𝐹𝐹 +  𝛽𝛽3 ∗ 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐺𝐺𝐹𝐹𝑍𝑍𝑁𝑁𝐷𝐷𝑊𝑊 + 𝛽𝛽4 ∗
        𝑁𝑁𝑁𝑁𝐺𝐺𝐹𝐹𝑍𝑍𝑁𝑁𝐷𝐷𝑍𝑍 +  𝛽𝛽5 ∗ 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑁𝑁𝑂𝑂𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 + 𝛽𝛽6 ∗ 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑆𝑆 +  𝛽𝛽7 ∗ 𝑍𝑍𝐺𝐺𝐺𝐺 + 𝛽𝛽8 ∗ 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑁𝑁𝑆𝑆𝑍𝑍𝑀𝑀 + 𝛽𝛽9 ∗ 𝑀𝑀𝐺𝐺𝑆𝑆𝑁𝑁𝐹𝐹𝑆𝑆𝑀𝑀𝑀𝑀  R  

ß0 = Konstante  
ßK=(1…9) = Koeffizienten. 

6.4.1.3 Durchführung der Erhebung 

Für die Durchführung der Erhebung mussten im ersten Schritt die Kontaktdaten 
der Erhebungseinheiten recherchiert werden. Im Folgenden wird die Vorgehens-
weise für die einzelnen Erhebungseinheiten dargestellt. 

Bauunternehmen 

Aufgrund der durchgeführten Experteninterviews bestand Kontakt zu den Ver-
tretern der drei Spitzenverbände der deutschen Bauindustrie (HDB, ZDB, 
BVMB). Die Ansprechpartner wurden Ende November per Mail gebeten, einen 
Link zum Fragebogen an ihre Mitglieder zu weiterzuleiten. Dieses Vorgehen 
wurde ihnen bereits im Zuge des Experteninterviews avisiert. Der Befragungs-
zeitraum belief sich auf 2,5 Wochen (29.11.2017 – 15.12.2017). Aufgrund der an-
stehenden Feiertage und den Betriebsferien wurde der Befragungszeitraum auf 
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Wunsch der Ansprechpartner bis zum 05.01.2018 auf fünf Wochen verlängert. 
Trotz des langen Befragungszeitraumes und des Versandes der Umfrage über 
die Spitzenverbände betrug das Gesamtsample nur 46 Teilnehmer.1502  

Daher wurde eine zweite Erhebung durchgeführt. Zur Reduktion der Abbrecher-
quote fand eine Überarbeitung des Fragebogens statt (vgl. Kap. 6.4.1.2). Des Wei-
teren sollten die Bauunternehmen persönlich angesprochen werden, jedoch 
konnten die Spitzenverbände die Daten ihrer Mitglieder aufgrund des Daten-
schutzes nicht weitergeben. Daher fand eine eigene sehr umfangreiche Recher-
che statt. Um die Rücklaufquote zu erhöhen, sollten bei dieser Erhebung nur 
Bauunternehmen aus Baden-Württemberg angesprochen werden, da auf der 
Startseite der Umfrage auf das in Baden-Württemberg befindliche Beispielpro-
jekt (Ausbau der A 6) verwiesen wurde. Über die Firmendatenbank der Baden-
Württembergischen Industrie- und Handelskammer wurde nach dem Wirt-
schaftszeig „42.11 Bau von Straßen“ die Adressen der Mitglieder gefiltert.1503 Zur 
Reduktion der Kosten musste jeder der 12 Kammerbezirke1504 einzeln unter-
sucht werden, da eine Anzeige von 30 Adressen der Firmendatenbank kostenlos 
ist. Die Datenbank veröffentlicht nur den Unternehmensnamen, die postalische 
Adresse sowie in vereinzelten Fällen die Telefonnummer und E-Mail-Adresse. 
Die Unternehmen müssen der Veröffentlichung der Daten ausdrücklich zustim-
men. Von den 265 Bauunternehmen1505 in Baden-Württemberg, die vom Statis-
tischen Bundesamt erfasst wurden, sind 200 Bauunternehmen in der Firmenda-
tenbank der Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammer aufge-
listet. In den Firmenportraits der IHK fand eine erneute Eingruppierung der Bau-
unternehmen in feingliedrigere Wirtschaftszweige statt. In einer weiteren um-
fassenden Recherche wurden die Internetseiten aller 200 Bauunternehmen über-
prüft, ob die Eingruppierung der IHK noch zu den aktuellen Geschäftstätigkeiten 
und zum Forschungskontext passt. Gleichzeitig wurden die Kontaktdaten der Ge-
schäftsleitung erhoben. Dieser Vorgang führte zu einer Reduzierung der Stich-

 
1502 Die Nettobeteiligung lag bei 31 Probanden (67,39 %), die tatsächliche Beendigungsquote 

lag bei 13,04 %. Die meisten Abbrüche konnten auf der Startseite verzeichnet werden. Die 
Ursachen hierfür können vielfältig sein. Zum einen kann es an dem fehlenden Interesse 
zum Thema ÖPP liegen, jedoch beteuerten die Experte aus den Spitzenverbänden, dass 
ÖPP ein wichtiges Thema für ihre Mitglieder sei, zum anderen kann es aber auch an der 
angegebenen Bearbeitungsdauer von 20 Minuten liegen oder am Erhebungszeitraum. 

1503 Eine weitere Recherche zu den in der Region Heilbronn-Franken befindlichen Bauunter-
nehmen ergab, dass nur 2 Bauunternehmen in der Firmendatenbank der IHK aufgelistet 
sind. Zur Erhöhung der Stichprobe und der daraus resultierenden Repräsentativität wurden 
alle Kammerbezirke der IHK berücksichtigt. 

1504 IHK Bodensee-Oberschwaben, IHK Heilbronn-Franken, IHK Hochrein-Bodensee, IHK 
Karlsruhe, IHK Nordschwarzwald, IHK Ostwürttemberg, IHK Region Stuttgart, IHK Reut-
lingen, IHK Rhein-Neckar, IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg, IHK Südlicher Oberrhein, 
IHK Ulm. 

1505 Vgl. Statistisches Bundesamt (2017e), S. 25. 
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probe auf 58 Unternehmen.1506 Da bei einigen Unternehmen keine E-Mail-Ad-
resse angegeben war, wurden alle Probanden, um die Stichprobe nicht weiter zu 
reduzieren, postalisch gebeten an der Umfrage teilzunehmen. Um die Motiva-
tion der Probanden zu erhöhen, an der Umfrage teilzunehmen, wurde der Kon-
taktbrief personalisiert und an den Geschäftsleiter des Unternehmens gerichtet. 
Des Weiteren wurde im Begleitschreiben der direkte Nutzen des Unternehmens 
bei der Teilnahme an der Umfrage hervorgehoben.1507 Dillman zieht die soziale 
Austauschtheorie heran, bei der drei wichtige Elemente die Antworten der Um-
frage verbessern: Belohnungen, Kosten und Vertrauen.1508 Um diesen Aspekten 
Rechnung zu tragen, wurde das Begleitschreiben der Umfrage eindeutig verfasst, 
um die Vorteile des Unternehmers für die Teilnahme zu kommunizieren, die 
wahrgenommenen Bemühungen zu verringern und das gegenseitige Vertrauen 
zu fördern. Um die Kosten für die Teilnehmer auf ein Minimum zu reduzieren, 
wurden folgende Maßnahmen ergriffen: Es wurden sowohl der Link als auch ein 
QR-Code, welcher zur Online-Version der Umfrage führte, in das Begleitschrei-
ben eingefügt.1509 Darüber hinaus wurden die Geschäftsführer informiert, dass 
ihnen in den folgenden Tagen der Link sowie der QR-Code nochmals per Mail 
gesendet werden. Zusätzlich wurde eine Offline-Version des Fragebogens mit 
frankiertem Rückantwortschein beigefügt.1510 Somit sollten die subjektiv einge-
schätzten Kosten geringer ausfallen als der subjektive Nutzen. Im Anschreiben 
wurden die Ziele der Studie klar umrissen. So konnten die Geschäftsführer se-
hen, dass die Forschung ein sehr neues und höchst relevantes Thema für sie als 
Bauunternehmen untersucht. Es wird erwartet, dass dieser Schritt das Interesse 
der Geschäftsleitung auslöst, gefolgt von der gewünschten Reaktion.1511 Ein wei-
terer Schritt zur Erhöhung der Rücklaufquote bestand darin, dem Geschäftsfüh-
rer eine umfassende Zusammenfassung der Ergebnisse nach der Fertigstellung 
zu bieten.1512 Die Umfrage wurde am 31.01.2018 postalisch versandt, am 
04.02.2018 wurde die avisierte personalisierte Erinnerungsmail mit dem Link so-
wie QR-Code an die Teilnehmer geschickt. Aufgrund der Winterferien in Baden-
Württemberg (12.02.2018 – 16.02.2018) wurde der Bearbeitungszeitraum auf drei 
Wochen festgelegt. 

Unternehmen 

Fast alle Unternehmen bzw. Handwerker sind verpflichtet, aufgrund ihrer Kam-
merpflicht Mitglieder bei einer Industrie- und Handelskammer (IHK) bzw. 

 
1506 Vgl. Anhang F1. 
1507 Vgl. Sapsford/Jupp (2006), S. 96. 
1508 Vgl. Dillmann et al. (2014), S. 27-29.  
1509 Vgl. Easterby-Smith et al. (2018), S. 280. 
1510 Vgl. Easterby-Smith et al. (2018), S. 280; Dillmann et al. (2014), S. 54. 
1511 Vgl. Dillmann et al. (2014), S. 28. 
1512 Vgl. Batinic/Moser (2005), S. 66. 
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Handwerkskammer (HKW) zu sein.1513 Aufgrund dessen besitzen die IHK Heil-
bronn-Franken sowie die HWK Heilbronn-Franken sämtliche Adressen der in 
der Region ansässigen Unternehmen. Die ursprüngliche Idee bestand darin, dass 
die beiden Kammern entweder die Adressen ihrer Mitglieder zur Verfügung stel-
len oder eine Mail an ihre Mitglieder mit dem Fragebogen versenden. Von den 
beiden Kammern wurde der jeweilige Ansprechpartner für Verkehr bzw. Öffent-
lichkeitsarbeit recherchiert. Aufgrund von datenschutzrechtlichen Gründen dür-
fen die Kammern weder die Adressdaten ihrer Mitglieder herausgeben noch eine 
Mail mit der Bitte um Teilnahme an einer Umfrage schreiben. Seitens der IHK 
Heilbronn-Franken wurde angeboten, die Umfrage im elektronischen Newsletter 
aufzunehmen und an ihre Abonnenten zu versenden. Auch die HWK Heilbronn-
Franken konnte im Rahmen eines elektronischen Quartal-Rundschreibens den 
Link zum Fragebogen aufnehmen. Jedoch wiesen beide Ansprechpartner unab-
hängig voneinander darauf hin, dass die Rücklaufquote gering sein könnte. Dies 
zeigten die Erfahrungswerte mit eigenen Umfragen. 

Weiterhin wurden die Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken GmbH, welche sich 
für die Förderung der regionalen Infrastruktur einsetzt, und der Regionalverband 
Heilbronn-Franken, der die Interessen der Region vertritt, gebeten den Fragebo-
gen an ihre Mitglieder zu verteilen. 

Von der DHBW HN wurden die Adressdaten der dualen Partner zur Verfügung 
gestellt. Insgesamt konnte hierbei auf 123 Adressen mit Ansprechpartnern von 
Unternehmen in der Region Heilbronn-Franken zurückgegriffen werden. Die 
Ansprechpartner wurden in einer personalisierten E-Mail gebeten an der Um-
frage teilzunehmen. Auch hier sollte die persönliche Ansprache sowie die Nen-
nung des Forschungszieles und der Darstellung des direkten Nutzens für das 
Unternehmen die Teilnahmebereitschaft erhöhen. Die Verwendung der offiziel-
len E-Mail-Adresse der DHBW sollte zu einer Erhöhung der Glaubwürdigkeit der 
Umfrage führen.1514 

Um die Stichprobe zu vergrößern und weitere Unternehmensadressen zu erhal-
ten, wurde eine umfangreiche Recherche gestartet. Hierfür wurden zuerst die 
größten Städte bzw. große Kreisstädte der Region Heilbronn-Franken identifi-
ziert. In Baden-Württemberg können gemäß Gemeindeverordnung Gemeinden 
mit mehr als 20.000 Einwohnern den Antrag auf eine große Kreisstadt stellen.1515 
Mithilfe der Daten des Statistischen Landesamts wurde eine Tabelle mit den 
größten Städten und großen Kreisstädten der Region Heilbronn-Franken erstellt. 

 
1513 Das Bundesverfassungsgericht kam zu dem Entschluss, dass die Pflichtmitgliedschaft nicht 

gegen das Grundgesetz verstößt. Beschluss vom 12. Juli 2017, 1 BvR 2222/12, 1 BvR 
1106/13. 

1514 Vgl. Easterby-Smith et al. (2018), S. 281. 
1515 Vgl. § 3 Abs. 2 GemO.  
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Hierbei handelt es sich um neun Städte, deren Einwohnerzahl im Jahr 2016 über 
den angegebenen 20.000 Personen liegt.1516 Eine Internetrecherche über die an-
gebotenen Firmenverzeichnisse der Städte führte zu weiteren Unternehmensda-
ten. Hierbei wurde darauf geachtet, dass sich die Unternehmen nicht in der von 
der DHBW HN zur Verfügung gestellten Liste befanden. Auch wurden vorhan-
dene Tochterunternehmen oder beteiligte Unternehmen nicht in der Befragung 
berücksichtigt, da finanzielle Beteiligungen meistens im Mutterunternehmen ge-
troffen werden. Durch weitere Nachforschungen wurden z. T. die E-Mail-Adres-
sen sowie die Geschäftsleiter identifiziert. So konnten insgesamt weitere 181 voll-
ständige Unternehmenskontakte ermittelt werden. Die Geschäftsleiter wurden in 
einer personalisierten E-Mail angeschrieben. Das Anschreiben sollte wieder die 
Motivation der Unternehmen erhöhen an der Umfrage teilzunehmen, indem der 
direkte Nutzen für das Unternehmen dargestellt wurde.  

Zur Erhöhung der Rücklaufquote wurde eine Woche vor Beendigung der Feldzeit 
eine Erinnerungsmail an die Geschäftsleiter der recherchierten Unternehmen 
sowie an die Ansprechpartner der von der DHBW zur Verfügung gestellten Kon-
takte gesendet. Die Bearbeitungszeit belief sich auf acht Wochen (01.02.2018 – 
31.03.2018).  

Bürger 

Um eine möglichst hohe Beteiligungsquote zu erreichen, wurde bei der Umfrage 
auf diverse E-Mail-Verteiler, das Social Web, den erweiterten Bekanntenkreis so-
wie persönliche Ansprachen in Kfz-Zulassungsstellen zurückgegriffen. Unter an-
derem sollten diese vielfältigen Distributionswege zu einer heterogenen Stich-
probe führen.  

Für den Versand der Umfrage konnte wiederum auf den E-Mail-Verteiler der 
DHBW Heilbronn zurückgegriffen werden. Während die Studierenden der Hoch-
schule über das interne Kommunikationsmittel „Moodle“ gebeten wurden an der 
Umfrage teilzunehmen, erhielten die Mitarbeiter der DHBW den Link zur Um-
frage per Mail. Die dualen Partner der DHBW HN wurden ebenfalls per Mail ge-
beten den Link zur Umfrage an ihre Mitarbeiter zu verteilen. Damit sich die Un-
ternehmen nicht durch die häufige Kontaktierung gestört fühlen, wurden sowohl 
der Link zur Unternehmensumfrage als auch der zur Bürgerumfrage in einer 
Mail versandt. Daher wurde den Unternehmen auch der direkte Nutzen für die 
Teilnahme ihrer Mitarbeiter dargestellt. Dieses Vorgehen wurde adaptiert für die 
selbst recherchierten Unternehmenskontakte.  

Auch das Social Web wurde zur Streuung der Umfrage verwendet. Hierfür wurde 
auf die Onlineplattformen Facebook und Xing zurückgegriffen. Bei beiden Onli-

 
1516 Vgl. Anhang F1. 
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neplattformen wurde der Umfragelink mit einem kurzen Einleitungstext in ver-
schiedenen Gruppen gepostet. Dabei wurde ausdrücklich erwähnt, dass nur Per-
sonen, die in der Region Heilbronn-Franken leben oder arbeiten teilnehmen sol-
len. Um eine Verbreitung des Fragebogens wurde besonders gebeten.  

Zusätzlich wurde auf den erweiterten Bekanntenkreis der Forscherin zur Streu-
ung der Umfrage zurückgegriffen. So konnte ebenfalls eine breite demografische 
Streuung erreicht werden. Bekannte, Arbeitskollegen sowie Mitglieder von Ver-
einen wurden gebeten an der Umfrage teilzunehmen und diese im eigenen sozi-
alen Umfeld zu streuen. Um diesen Vorgang zu vereinfachen, wurde eine Off-
lineversion der Umfrage erstellt und verteilt. Die Rückläufe wurden gesammelt 
an verschiedenen Tagen in die Onlineversion übertragen. 

Zur Erreichung weiterer Personen, die am Thema Verkehrsinfrastruktur interes-
siert sind, sollte die Umfrage in den Kfz-Zulassungsstellen der Region Heil-
bronn-Franken verteilt werden. Die Kfz-Zulassungsstellen bieten sich an, da die 
wartenden Personen zum einen selbst die Verkehrsinfrastruktur nutzen und 
zum anderen aufgrund der vorherrschenden Wartezeiten eher bereit sind an der 
Umfrage teilzunehmen. Hierfür wurden die Ansprechpartner für Öffentlich-
keitsarbeit der fünf Stadt- bzw. Landkreise kontaktiert, um die Erlaubnis zu er-
halten, die Umfrage in den Kfz-Zulassungsstellen zu verbreiten. Bei den telefo-
nischen Gesprächen mit den Ansprechpartnern wurden der Inhalt der Studie so-
wie der Zweck der Befragung und die geplante Vorgehensweise dargestellt. Von 
den fünf angefragten öffentlichen Stellen stimmten die Stadt Heilbronn sowie 
der Landkreis Hohenlohekreis dem Vorgehen zu. Die anderen Landkreise äußer-
ten ihre Bedenken, dass sich die wartenden Personen gestört fühlen könnten. 
Bevor die Umfragen vor Ort durchgeführt werden konnten, wurden die Leiter der 
jeweiligen Kfz-Zulassungsstellen kontaktiert. In diesem Gespräch wurde auch 
ihnen der Inhalt der Studie sowie der Zweck der Befragung und die geplante 
Vorgehensweise erläutert. Nach Angaben des Leiters der Zulassungsstelle der 
Stadt Heilbronn sind am Montag die meisten Personen in der Zulassungsstelle. 
Daher erfolgten die Befragungen am 05.03.1018 und 19.03.2018 in der Zulas-
sungsstelle. An diesen Tagen wurden die wartenden Personen gefragt, ob diese 
während ihrer Wartezeit bereit wären, die Forscherin bei ihrer Studie zu unter-
stützen. Der Großteil der Personen erklärte sich bereit, an der Umfrage teilzu-
nehmen. Die Fragebögen wurden in Papierform verteilt und am Ende des Tages 
in die Onlineversion der Umfrage übertragen. Dieses Vorgehen wurde auch in 
der Kfz-Zulassungsstelle des Landkreises Hohenlohekreis durchgeführt. Die 
größten Frequentierungen sind nach Angaben der Zulassungsleiter Dienstage 
und Donnerstage. Aufgrund dessen fanden am 06.03.2018 und am 08.03.2018 
die Befragungen statt. Eine Übertragung der Ergebnisse erfolgte auch hier am 
Ende des jeweiligen Tages. Die Feldzeit der Umfrage belief sich auf acht Wochen 
(01.02.2018 – 31.03.2018).  
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6.4.1.4 Prüfung der Gütekriterien und Prämissen 

Für die Auswertung der quantitativen Daten müssen, wie in Kapitel 5.3.4 be-
schrieben, einige Voraussetzungen erfüllt sein. Im folgenden Kapitel werden ne-
ben der Prüfung der Gütekriterien auch die Prämissen überprüft. Vorab wird je-
doch der Umgang mit fehlenden Werten dargestellt. 

In der Untersuchung werden nur die vollständig beendeten Fragebögen ausge-
wertet, abgebrochene Fragebögen bleiben bei der Auswertung unberücksichtigt. 
Die fehlenden Werte in den verbleibenden Fragebögen werden mittels des be-
schriebenen vierstufigen Prozesses von Hair et al. ersetzt. Im ersten Schritt 
kommt es zu einer Bestimmung der Art der fehlenden Daten. Es handelt sich 
sowohl bei der Befragung der Unternehmen als auch bei der der Bürger um nicht 
ignorierbare unbekannte Daten, die auf das Nichtantworten der Befragten zu-
rückzuführen sind. Daher müssen die Missingquoten bestimmt werden. 1517 Bei 
der Befragung der Bauunternehmen wurden die beendeten Fragebögen vollstän-
dig ausgefüllt.  

Unternehmen 

Bei der Ermittlung der Missingquoten wiesen sechs von zehn Variablen eine Feh-
lerquote zwischen 0,0 % und 21,0 % auf. Bei einem Fall fehlen drei Datenanga-
ben. Der MCAR-Test nach Little1518 zeigt, dass die Daten zufällig fehlen, sodass 
nach Hair et al. die Imputationsmethode frei gewählt werden kann. In diesem 
Fall können die fehlende Daten nicht durch bekannte Werte ersetzt werden. Da-
her werden die fehlenden Daten durch berechnete Werte ersetzt, hier wird auf 
die Mittelwert-Substitution zurückgegriffen. 1519  

Bürger  

Bei den Variablen existiert eine Missingquote von ≤ 2,5 %, bei vier Fällen fehlen 
drei und mehr Daten. Gemäß Empfehlung von Hair et al. werden diese Daten 
gelöscht. Der gesamte Datensatz reduziert sich dadurch auf 943 Antworten. Auf-
grund der nun vorherrschenden geringen Missingquote sowohl bei den Variab-
len als auch bei den Fällen kann der dritte Schritt „Diagnose der Zufälligkeit“ 
übersprungen werden.1520 Die Wahl der Imputationsmethode erfolgt im letzten 

 
1517 Vgl. Anhang F3. 
1518 MCAR-Test nach Little: Chi-Quadrat = 139,873, DF = 116, Sig. = 0,065. 
1519 Der Vorteil dieser Methode liegt zum einen in ihrer vollständigen Datenlieferung und zum 

anderen in ihrer einfachen Handhabung. Der Ansatz birgt jedoch auch einige Nachteile, 
wie beispielsweise die Unterschätzung der Varianzen, die Verzerrung der tatsächlichen 
Werte sowie eine mögliche Unterdrückung der Korrelationen. 

1520 Vgl. Hair et al (2014), S. 46. 
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Schritt. Aufgrund der geringen Fehlerquote schlagen Hair et al. auch hier die 
Mittelwert-Substitution vor.  

Rücklaufquoten, Repräsentativität und Stichprobenverzerrung  

Bei der Befragung der deutschen Bauunternehmen über die drei Spitzenverbände 
beteiligten sich 46 Unternehmen. Vollständig beendeten sechs Bauunternehmer 
die Onlineumfrage. Da nicht nachvollziehbar ist, wie viele Bauunternehmer über 
die Verbände angeschrieben wurden, kann hier keine Rücklaufquote ermittelt 
werden. Zur Erhöhung der Antwortraten wurde, wie bereits dargestellt, eine 
zweite Befragung ausgewählter Bauunternehmer vorgenommen. Die postalische 
Umfrage unter den 58 Bauunternehmen in Baden-Württemberg mit der E-Mail-Er-
innerung generierte 15 verwendbare Antworten, was zu einer Antwortquote von 
25,86 % führt. Diese Rücklaufquote entspricht dem ähnlicher Studien auf diesem 
Gebiet.1521 Des Weiteren merkten Schupp/Wolf an, dass selbst bei „[…] anspruchs-
vollen Umfragen mit genauer Überwachung des Feldes sowie kontrollierten 
Bruttostichproben […] derzeit selten eine höhere Ausschöpfung als etwa 35 % [er-
reicht wird]“.1522 Die Rückläufe für die beiden Studien sind jedoch zu gering, um 
eine quantitative Auswertung vornehmen zu können. Daher können lediglich 
Tendenzaussagen getroffen werden. Eine Verallgemeinerung der Aussagen auf 
die Grundgesamtheit ist nicht zulässig. 

Tabelle 24:  Antwortraten Bauunternehmen1523 

 Bauunternehmen 

 Deutschland Baden-Württemberg 

Offizielle statistische Angaben1524 2.973 265 

Erhobene Stichprobengröße n/a 58 

  

Gesamtsample 46 100 % 19 100 % 

Nettobeteiligung 31 67,39 % 15 100 % 

Beendigung 6 13,04 % 15 78,95 % 

   

Rücklaufquote n/a 25,86 % 

 

 
1521 Vgl. Pekrul (2006), S. 142; Lehrstuhl für Infrastruktur- und Immobilienmanagement der TU 

Braunschweig (2016). 
1522 Wolf/Schupp (2015), S. 7. 
1523 Quelle: Eigene Darstellung. 
1524 Die Angaben beziehen sich auf das Jahr 2017. 
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Für die Befragung der Unternehmen wurde auf elektronische Kommunikations-
mittel der IHK und HWK sowie verschiedene E-Mail-Verteiler zurückgegriffen. 
Die personalisierte E-Mail-Ansprache mit Erinnerungen und die Unterstützung 
durch die beiden Kammern führte zu 81 verwertbaren Antworten. Eine Rücklauf-
quote kann auch hier nicht berechnet werden, da unbekannt ist, wie viele Unter-
nehmen den Fragebogen über den IHK-Newsletter bzw. HWK-Quartalsmailing 
erreicht haben. Dennoch entspricht die Verteilung der Stichprobe nach ihren 
Wirtschaftszweigen annährend der Zusammensetzung der Unternehmen in der 
Region Heilbronn-Franken. 

Die erhobene Stichprobengröße der Bürger kann ebenfalls aufgrund der verschie-
denen Distributionswege nicht erfasst werden. Dennoch lässt sich sagen, dass 
sich die Stichprobe der Bürger aus 943 Datensätzen zusammensetzt, dabei sind 
52,1 % Frauen und 47,9 % Männer. Dies entspricht nahezu der repräsentativen 
Verteilung innerhalb der Region Heilbronn-Franken.1525 Folgende Tabelle liefert 
einen Überblick über die Antwortraten der verschiedenen Stichproben. 

Tabelle 25:  Antwortraten Unternehmen und Bürger1526 

 Unternehmen Bürger 

Offizielle statistische Angaben1527 36.322 897.263 

Erhobene Stichprobengröße n/a n/a 

  

Gesamtsample 185 100 % 1.504 100 % 

Nettobeteiligung 114 61,62 % 1.006 66,89 % 

Beendigung 81 43,78 % 943 62,70 % 

 

Um die Daten der beiden Befragungen (Unternehmen und Bürger) auf Reprä-
sentativität zu testen, wurden T-Tests verwendet um Unterschiede zwischen frü-
hen und späten Befragten zu untersuchen. Dies ist ein wichtiges Verfahren, da 
während des Datensammlungsverfahrens u. a. Erinnerungsmails versendet wur-
den. Die Tests zwischen frühen und späten Befragten zeigten keine Unter-
schiede. Daher können die Ergebnisse der Stichprobe verallgemeinert werden. 
Zusammenfassend zeigen die durchgeführten Tests keine signifikanten Unter-
schiede. Dies bedeutet, dass die erhaltenen Daten für diese Studie kein signifi-
kantes Ausmaß an Lateresponse-Bias enthalten. 

 
1525 Vgl. Statistisches Landesamt (2018a). 
1526 Quelle: Eigene Darstellung. 
1527 Für die Region Heilbronn-Franken für das Jahr 2016. 
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Prämissenprüfung 

Im Folgenden erfolgt eine Überprüfung der in Kapitel 5.3.4 beschriebenen vier 
Prämissen. 

Anzahl der Beobachtungen 

Insgesamt nahmen 81 Unternehmen sowie 943 Bürger1528 an der Befragung teil. 
Bei den Unternehmen bestehen die Regressionsmodelle aus neun erklärenden 
Variablen, sodass hier ebenfalls für jedes Modell neun Fälle vorliegen. Bei einer 
Untersuchung der Stichprobengröße bezüglich der Teilnahmebereitschaft der 
Unternehmen bei einer Verkehrsinfrastrukturgenossenschaft reduziert sich die 
Anzahl der Beobachtungen auf 1,78. Die logistischen Regressionsmodelle für die 
Bürger bestehen ebenfalls jeweils aus neun unabhängigen Variablen. Daher er-
geben sich für jedes Modell 24,07 bzw. 62,87 Fälle pro erklärender Variablen. Da-
her ist das Verhältnis der Beobachtungen pro unabhängiger Variablen für die 
Bürger deutlich über dem minimalen Schwellenwert von fünf Beobachtungen; 
bei den Unternehmen sollte zur Vermeidung von instabilen Ergebnissen nur 
eine logistische Regression für die allgemeine Finanzierungsbereitschaft (AFBU) 
von Autobahnen erfolgen. 

Normalverteilung 

Wie bereits dargestellt erfordert die logistische Regression keine speziellen Tests 
und Transformation, um die Normalverteilungsannahme zu erfüllen. Daher 
wurden die unabhängigen Variablen auf zwei Arten auf Normalität der Stichpro-
benverteilung getestet. Zuerst wurden Histogramme und pp-Diagramme visuell 
untersucht.1529 Zweitens wurde ein statistischer Kolmogorov-Smirnov-Test1530 
durchgeführt.1531 Bei allen erklärenden Variablen sowohl bei der Untersuchung 
der Unternehmen als auch bei den Bürgern lag keine Normalverteilung vor.  

Ausreißer 

Es wurden mehrere Schritte unternommen, um nach Ausreißern zu suchen. Zu-
erst wurden die Daten auf einen möglichen Eingabefehler überprüft. 1532 Zwei-
tens wurden einflussreiche univariate und bivariate Ausreißer durch die Unter-
suchung von Histogrammen, Boxplots und Streudiagrammen in SPSS identifi-

 
1528 Nach Bereinigung der Fälle. 
1529 Vgl. Field (2018), S. 244-245. 
1530 Je nach Stichprobengröße kommen unterschiedliche Tests zum Einsatz. Bei Stichproben 

(n ≤ 50) wird der Shapiro-Wilk-Test, bei größeren der Kolmogorov-Smirnov-Test nach Lil-
liefors verwendet. Vgl. hierzu Janssen/Laatz (2007), S. 250. 

1531 Vgl. Field (2018), S. 249. 
1532 Vgl. Pallant (2016), S. 64-65. 
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ziert.1533 Bei den Unternehmen konnten keine Ausreißer identifiziert werden, 
daher konnte im weiteren Verlauf eine Analyse mit den 81 Beobachtungen erfol-
gen. Aus der Stichprobe der Bürger wurden die Transgender-Antworten entfernt, 
da diese Angaben zum einen von Personen ausgefüllt wurden, deren Alter unter 
18 liegt und sich zum anderen nach genauerer Prüfung der Antworten diese als 
nicht ernst zu nehmende Antworten identifizieren ließen. Ebenfalls wurden aus 
der Stichprobe alle weiteren Teilnehmer entfernt, deren Alter unter 18 Jahren 
liegt, da an dem Fragebogen nur volljährige Personen teilnehmen durften. Dabei 
kam es zu einer Reduktion der Stichprobe um sechs Fälle auf 937 Datensätze.  

Multikollinearität  

Es wurden mehrere Tests auf Multikollinearität durchgeführt. Zum einen wurde 
eine Korrelationsmatrix aufgestellt, zum anderen wurden die VIF sowie die Tole-
ranz berechnet. Zuerst wurde die Korrelationsmatrix visuell auf hohe Korrelati-
onskoeffizienten (über 0,9) untersucht, um einen Hinweis auf Multikollinearität 
zu erhalten.1534 Die höchsten Korrelationskoeffizienten der Umfrage wurden in 
Tabelle 25 eingetragen. Beide liegen deutlich unter der kritischen Schwelle von 
0,9.1535 Im nächsten Schritt erfolgt eine Berechnung der VIF sowie Toleranzen. 
Die höchsten berechneten VIF-Werte lagen bei den Unternehmen bei 2,265 und 
5,208. Bei der Studie der Bürger waren diese 1,500 und 1,404. Damit liegen die 
VIF unter der von Pallant definierten kritischen Schwellenwert von 10.1536 Wie 
bereits in Kapitel 5.3.4 beschrieben werden in einigen empirischen Studien 
Werte von über 2 bereits als kritisch eingeschätzt.1537 Daher werden die VIF-
Werte für die Unternehmen in der Tabelle farblich gelb hinterlegt. Die Toleran-
zen der Variablen überschritten die von Pallant definierte Grenze von 0,1.1538 
Schneider verweist in seinem Beitrag auf andere Autoren, die höhere Schwellen-
werte definieren, darunter Fickel, dessen Schwellenwert bei 0,4 liegt.1539 Auch 
hier überschreitet die Variable BVIGU eine der definierten Grenzen. 

  

 
1533 Hair et al. (2014), S. 64. 
1534 Vgl. Hair et al. (2014), S. 196 sowie S. 201; Backhaus et al. (2011), S. 91. 
1535 Vgl. Hair et al. (2014), S. 196 ; Pallant (2016), S. 152. 
1536 Vgl. Pallant (2016), S. 159. 
1537 Vgl. Schneider, H. (2006), S. 192. 
1538 Vgl. Pallant (2016), S. 159. 
1539 Vgl. Schneider (2006), S. 205. 
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Tabelle 26:  Prüfung der Multikollinearität1540 

 Unternehmen Bürger 

 AFBU BVIGU AFBB BVIGB 

Korrelationskoeffizient 0,7 0,484 

Varianzinflationsfaktoren 2,265 5,208 1,500 1,404 

Toleranz 0,441 0,192 0,667 0,712 

 

Multikollinearität sollte keinen wesentlichen Einfluss auf die nachfolgenden Re-
gressionsanalysen der Bürger haben. Bei den Unternehmen wird aufgrund der 
z. T. zu hohen VIF und der zu geringen Toleranz bestätigt, dass nur eine Regres-
sionsanalyse für die allgemeine finanzielle Beteiligung (AFBU) stattfinden sollte. 

6.4.1.5 Darstellung der Stichproben  

Zur Darstellung der Stichproben werden die Häufigkeiten der Daten erhoben, 
dies kann relativ oder absolut erfolgen.1541 Atteslander empfiehlt zur Steigerung 
der Übersichtlichkeit eine grafische Darstellung.1542  

Bauunternehmen 

Insgesamt beantworteten 21 Probanden den Fragebogen vollständig.1543 Die Teil-
nehmer sind in mehreren Gewerken tätig, ihre Schwerpunkte liegen im klassi-
schen Straßenbau (18,1 %) sowie in „Erdbau, Gründungen, Entwässerung“ 
(16,19 %). Bei den befragten Bauunternehmen sind sowohl kleine als auch große 
Unternehmen vertreten, davon sind 75 % familiengeführt. In folgender Abbil-
dung sind die befragten Unternehmen nach Mitarbeiterzahl und Umsatz darge-
stellt. 

 
1540 Quelle: Eigene Darstellung. 
1541 Vgl. Mayer (2002), S. 121. 
1542 Vgl. Atteslander (2010), S. 287 sowie S. 290-291. 
1543 Zur besseren Übersichtlichkeit wurden die Ergebnisse der beiden Bauunternehmer-Befra-

gungen zusammengefasst. 
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Abbildung 72:  Struktur der befragten Bauunternehmen1544 

19 % der befragten Bauunternehmen waren bisher bei ÖPP-Projekten beteiligt, 
zwei Unternehmen gaben an, als Generalunternehmen in der Bau-ARGE tätig 
gewesen zu sein. Ein Unternehmen beteiligte sich als qualifizierter Nachunter-
nehmer. Der Aufbau von Know-how und die erhöhte Auslastung waren die an-
gegebenen Hauptgründe für eine Beteiligung. Die restlichen 81 % der Teilneh-
mer gaben an, dass der Aufwand für die Angebotsbearbeitung und die voraus-
sichtlichen Erfolgschancen bei der Vergabe die Gründe seien, weshalb sie sich 
nicht bei ÖPP-Projekten beteiligen. Weitere Hindernisse stellen die Höhe und 
Dauer der Finanzierung sowie die Risiken bei Durchführung des ÖPP-Projektes 
dar. Diese Erkenntnisse decken sich mit der Studie der TU Braunschweig.  

Unternehmen 

Der Großteil der befragten Unternehmen (70,4 %) ist im Tertiärsektor tätig, 
25,9 % der Unternehmen arbeiten im sekundären Sektor. Die restlichen 3,7 % 
sind im Primärsektor tätig. Dies entspricht ungefähr der Verteilung der Wirt-
schaftssektoren in der Region Heilbronn-Franken. Bei den teilgenommenen Un-
ternehmen sind sowohl Kleinstunternehmen als auch große Unternehmen ver-
treten. 

In der folgenden Abbildung sind die Unternehmen nach der Anzahl ihrer Mitar-
beiter und des letzten Umsatzes dargestellt. 

 
1544 Quelle: Eigene Darstellung. 
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Abbildung 73:  Struktur der befragten Unternehmen1545 

Für 76,6 % der Unternehmen ist die Autobahn für die Erfüllung ihrer Geschäfts-
tätigkeit wichtig bis sehr wichtig. Daher verwundert es nicht, dass der Zustand 
der Autobahnen für die Mehrheit (85,2 %) von großer Bedeutung ist. Eine Be-
trachtung der Zufriedenheit der Unternehmen bezüglich des Zustandes der Au-
tobahnen zeigt, dass nur ein Viertel der Befragten zufrieden ist. 26 % der Unter-
nehmen sind unzufrieden bzw. absolut unzufrieden mit dem Zustand der deut-
schen Autobahnen.  

 
Abbildung 74:  Zufriedenheit und Wichtigkeit des Zustandes der Autobahn für die Unternehmen der 

Region1546 

Für die Mehrheit lässt sich eine Tendenz zur Mitte bezüglich der Zufriedenheit 
über den Zustand der Autobahn erkennen. Dies kann daran liegen, dass hier eine 
unbewusste subjektive Mittelwertbildung der Unternehmen bezüglich des Zu-
standes der Autobahnen in Deutschland stattgefunden hat. Zwischen einzelnen 

 
1545 Quelle: Eigene Darstellung. 
1546 Quelle: Eigene Darstellung. 
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Autobahnen wird ein Unterschied hinsichtlich des Zustandes wahrgenommen. 
Diese Vermutung wird bestärkt durch die unterschiedlichen Zustandsnoten der 
einzelnen deutschen Autobahnen und den unterschiedlichen Staulängen. Denn 
laut Angaben der Unternehmen macht ein freier Verkehrsfluss (88,5 %) eine 
gute Autobahn aus.  

Bürger 

An der Umfrage nahmen 487 Frauen und 450 Männer teil, dies entspricht, wie 
bereits erwähnt, etwa der Geschlechterverteilung in der Region Heilbronn-Fran-
ken. Im Durchschnitt sind die Teilnehmer 40 Jahre alt. Bei der Frage nach dem 
höchsten Schulabschluss zeigt sich, dass knapp 61 % der Teilnehmer eine allge-
meine Hochschulreife haben. Einen Realschulabschluss haben 27,6 % der Pro-
banden. Von den befragten Personen ist der Großteil (72 %) erwerbstätig, 20 % 
befinden sich gerade in der Ausbildung bzw. im Studium und die restlichen 8 % 
sind derzeitig nicht berufstätig.  

Über 70 % der Teilnehmer nutzen das Auto, um zu ihrem Arbeitsplatz bzw. 
Hochschule zu gelangen. Mit weitem Abstand folgt der öffentliche Personennah-
verkehr (ÖPNV). Daher verwundert es nicht, dass für 91 % der Befragten der Zu-
stand der deutschen Autobahnen wichtig ist. Bei der Zufriedenheit über den Zu-
stand zeigt sich allerdings kein so eindeutiges Ergebnis. 26 % der Umfrageteil-
nehmer sind zufrieden, während 18 % unzufrieden mit dem Zustand sind.  

 
Abbildung 75:  Zufriedenheit und Wichtigkeit des Zustandes der Autobahn für die Bürger der Regi-

on1547 

Der Großteil kann sich nicht für eine eindeutige Positionierung entscheiden. Die 
Gründe hierfür können vielfältig sein. Zum einen ist das Problem bei ungeraden 

 
1547 Quelle: Eigene Darstellung. 
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Likert-Skalen, dass ein Trend zur Mitte erfolgen kann. Zum anderen ist es auch 
möglich, dass aufgrund der Vielzahl der Autobahnen die Zustände unterschied-
lich wahrgenommen werden und sich daher keine eindeutige Aussage machen 
lässt. Zur Interpretation der Aussage ist es hilfreich, die Definition einer „guten 
Autobahn“ heranzuziehen. Für die Probanden stehen der freie Verkehrsfluss 
und ein guter Fahrbahnbelag an erster Stelle. Sowohl die Staustunden als auch 
die Zustandsnoten zeigen, dass diese sehr unterschiedlich sind für die verschie-
denen Autobahnen.  

Bei den Teilnehmern ist der größte Teil (71 %) kein Mitglied in einer Genossen-
schaft. Von den Genossenschaftsmitgliedern haben nur 6 % ein Amt innerhalb 
der Genossenschaft übernommen. Die meisten Personen sind aufgrund des feh-
lenden Interesses kein Mitglied. Als weitere Gründe werden die Unwissenheit 
über die Rechtsform angegeben sowie die fehlende Mitgliederförderung aktueller 
Genossenschaften. Die Mitglieder einer Genossenschaft sind dies, da sie eine Di-
vidende erhalten.  

 
Abbildung 76:  Gründe für und gegen eine Genossenschaftsmitgliedschaft1548 

Knapp 54 % der Genossenschaftsmitglieder sind Mitglied in einer Raiffeisen-Ge-
nossenschaft. In Kreditgenossenschaften sind 24,1 % der Personen Mitglied, ge-
folgt von einer Mitgliedschaft bei einer Energiegenossenschaft (7,2 %) und Woh-
nungsgenossenschaft (6,3 %). Unter der 5 %-Hürde sind die gewerblichen Wa-
ren- und Dienstleistungsgenossenschaften und die Konsumgenossenschaften. 

6.4.2 Vorstellung der Ergebnisse aus der standardisierten Befragung 

Bei der Vorstellung der Ergebnisse der standardisierten Befragung erfolgt eine 
Analyse der Beteiligungsbereitschaft potentieller Mitglieder. Die interviewten Ex-

 
1548 Quelle: Eigene Darstellung. 

36,80 %

9,30 %
16,90 % 15,80 % 14,60 %

6,70 % 2,70 % 5,70 %
13,40 % 13,80 %

56,80 %

7,50 %

0,0 %
10,0 %
20,0 %
30,0 %
40,0 %
50,0 %
60,0 %



Anforderungen potentieller Mitglieder an eine Verkehrsinfrastrukturgenossenschaft 261 

 

perten gaben ein fehlendes Beteiligungsinteresse als Herausforderung für die 
VIG an. Es gilt zu identifizieren, ob seitens der Mitglieder Interesse besteht, sich 
grundsätzlich bei Verkehrsinfrastrukturprojekten und im Speziellen bei einer 
VIG finanziell zu beteiligen. Weiterhin sind die Anforderungen und Erwartun-
gen der Mitglieder an eine VIG zu untersuchen. 

6.4.2.1 Beteiligungsbereitschaft potentieller Mitglieder 

Bei der standardisierten Befragung konnten die Befragten angeben, ob sie sich 
eine Beteiligung bei einer VIG vorstellen können. Hierbei wurde berücksichtigt, 
dass die potentiellen Mitglieder unterschiedliche Rollenprofile in der Genossen-
schaft einnehmen können.   

Dies bedeutet, dass die Bauunternehmer sowohl Mitglieder als auch Mitarbeiter 
bei der Genossenschaft sein können. Daher konnten die Bauunternehmer bei 
allen sechs erarbeiteten Konstrukten (Unternehmergenossenschaft Typ A/Typ B, 
Bauunternehmergenossenschaft Typ B/Typ C und regionale Genossenschaft Typ 
B/Typ C) ihre Beteiligungsbereitschaft angeben. Von den interviewten Experten 
werden Vertreter aus den regionalen Unternehmen häufig auch als Mitglied im 
Aufsichtsrat vorgeschlagen. Die befragten Unternehmen konnten daher zwi-
schen den drei Genossenschaftsformen (Unternehmer-, Bauunternehmer- und 
regionale Genossenschaft) wählen.  

Bauunternehmer 

Für die Bauunternehmer ist tendenziell eine Mitgliedschaft in einer Bauunter-
nehmergenossenschaft am ehesten vorstellbar. 23 % der Befragten können sich 
eine Beteiligung bei der eigenständigen Bauunternehmergenossenschaft (Typ C) vor-
stellen. 69 % halten eine Mitgliedschaft für möglich. Der größte Teil der Umfra-
geteilnehmer (60 %) kann sich vorstellen, für den Kauf eines Genossenschafts-
anteiles bis zu 0,5 Mio. € zu zahlen. Wobei auch jeweils 20 % der Befragten bereit 
wären, bis zu 1 Mio. € bzw. 5 Mio. € für eine Mitgliedschaft aufzubringen. Han-
delt es sich bei den Unternehmen per Definition um ein KMU (max. Umsatz von 
50 Mio. € pro Jahr), so ist für diese Unternehmen tendenziell ein Investment 
zwischen 1 % und 10 % ihres Jahresumsatzes vorstellbar. Dies kann als eine 
Identifikation der Bauunternehmen mit der Genossenschaft gedeutet werden. 
Dies lässt sich auch anhand der Aussagen einiger Experten belegen, die es für 
wichtig halten, dass die Bauunternehmen selbst ein Risiko mit der Beteiligung 
eingehen. Dies ist auch unter dem Gesichtspunkt der asymmetrisch verteilten 
Informationen wichtig, da die Absichten der Bauunternehmen im Vorfeld unbe-
kannt sind. Die Bereitschaft der Bauunternehmen, einen hohen Betrag für den 
Genossenschaftsanteil zu zahlen lässt sich als eine Form der Self-Selection inter-
pretieren. Bei der Zusammenarbeit der Bauunternehmergenossenschaft mit einem 
strategischen Partner (Typ B) können sich zwar nur 8 % eine Mitgliedschaft vor-
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stellen, allerdings ist mehr als die Hälfte der Befragten (54 %) einer Mitglied-
schaft nicht gänzlich abgeneigt. Auch hier können sich 75 % der befragten Bau-
unternehmer eine hypothetische Mitgliedschaft mit einer Investition von bis zu 
0,5 Mio. € vorstellen. Die Zusammenarbeit mit anderen Bauunternehmen ist für 
die Branche nicht unüblich, da diese bereits auch bei der konventionellen Be-
schaffungsvariante in ARGEN kooperieren. Jedoch müssen die Beteiligten bei ei-
ner Bauunternehmergenossenschaft ihre eigenen Interessen dem Allgemein-
wohl unterordnen. Damit keine Eigeninteressen der Bauunternehmen durchge-
setzt werden, ist der Abbau von Informationsasymmetrien zwingend. Hierfür 
sollten gemäß P-A-Theorie vor Zusammenschluss bzw. Beitritt der Bauunterneh-
men die verborgenen Eigenschaften sowie Absichten aufgedeckt werden. Die Ei-
genschaften der Bauunternehmen, die sich durch einen Nachweis von Referen-
zen und Zertifikate belegen lassen, sind auch wichtig, um im Zuge des struktu-
rierten Vergabefahrens die Präqualifikationen (Leistungsfähigkeit) der gesamten 
Bauunternehmergenossenschaft zu erfüllen. Eine weitere Möglichkeit zum Ab-
bau von Hidden Characteristics ist die Bereitschaft der Bauunternehmen, die Ge-
nossenschaft mit Eigenkapital zu kapitalisieren. Ebenfalls können sich 17 % der 
Bauunternehmen, welche an der Studie teilgenommen haben, vorstellen, mit ei-
ner eigenständigen regionalen Genossenschaft (Typ C) zusammenzuarbeiten. Dabei 
wären 75 % bereit, für einen Genossenschaftsanteil ≤ 0,5 Mio. à zu zahlen. Auch 
hier ist, wie bereits beschrieben, der Abbau von asymmetrisch verteilten Infor-
mationen notwendig. Folgende Abbildung zeigt, bei welchen Konstrukten die 
Bauunternehmen für eine Mitgliedschaft bereit wären.  

 
Abbildung 77:  Zusammenarbeit VIG1549 

Das Interesse an einer Zusammenarbeit mit einer Unternehmergenossenschaft 
ist seitens der Bauunternehmer gering. 50 % und mehr der befragten Bauunter-
nehmen lehnen sie ab. Auch der regionalen Genossenschaft Typ B erteilen 50 % 
der Bauunternehmen eine Absage. 

 
1549 Quelle: Eigene Darstellung. 

17 % 8 % 8 %
23 % 17 %

25 % 42 % 54 %

69 %

50 %
42 %

58 % 50 %
38 %

8 %

50 % 42 %

0,0 %
10,0 %
20,0 %
30,0 %
40,0 %
50,0 %
60,0 %
70,0 %
80,0 %
90,0 %

100,0 %

Unternehmer
Typ A

Unternehmer
Typ B

Bauunternehmer
Typ B

Bauunternehmer
Typ C

Regional
Typ B

Regional
Typ C

Ja Vielleicht Nein



Anforderungen potentieller Mitglieder an eine Verkehrsinfrastrukturgenossenschaft 263 

 

Unternehmen  

Eine finanzielle Investition in deutsche Autobahnen können sich knapp 20 % der 
befragten Unternehmen vorstellen. Das bedeutet, dass jedes fünfte Unterneh-
men der Region Heilbronn-Franken bereit ist, sich finanziell am Erhalt und Aus-
bau der Straßenverkehrsinfrastruktur zu beteiligen. In absoluten Zahlen ent-
spricht dies ca. 7.192 Unternehmen der Region. Im Zuge der Pretests (Stichpro-
bengröße, Multikollinearität) wurde identifiziert, dass eine logistische Regres-
sion nur für die abhängige Variable (FBU) durchgeführt werden sollte. Die logis-
tische Regressionsanalyse für Unternehmen (AFBU) zeigt, dass keine der unab-
hängigen Variablen signifikant ist. Somit lässt sich nicht bestimmen, durch wel-
che Merkmale die Wahrscheinlichkeit einer allgemeinen finanziellen Beteiligung 
zu erhöhen wäre. Dieses Resultat ist im Hinblick auf die Ergebnisse der qualita-
tiven Untersuchung nicht überraschend, da sich auch die interviewten Experten 
mit der Definition eines Mehrwertes für Unternehmen schwertaten. Ihnen fehlte 
es an einem greifbaren Netto-Nutzen-Vorteil. Die Ergebnisse sowie die Gütekri-
terien der logistischen Regression befinden sich im Anhang.1550 

Als Gründe für eine finanzielle Beteiligung gaben die Unternehmen zum einen 
eine Verbesserung der aktuellen Situation der Verkehrsinfrastruktur und zum 
anderen die Möglichkeit einer neuen Investition an. Fast alle Unternehmen, die 
sich eine finanzielle Beteiligung vorstellen können sind auch bereit, Mitglied ei-
ner VIG zu werden. Dies bedeutet, 6.720 Unternehmen der Region (19 % der 
befragten Unternehmen) würden sich auch bei einer VIG beteiligen.  

Die Mehrheit würde für einen Genossenschaftsanteil zwischen 1.000 € und 
100.000 € bezahlen. Vereinzelt sind die befragten Unternehmen bereit, bis zu 
500.000 € für eine Mitgliedschaft bei einer VIG zu zahlen.  

 
Abbildung 78:  Kosten Genossenschaftsanteil Unternehmen1551 

 
1550 Vgl. Anhang F4 sowie F5. 
1551 Quelle: Eigene Darstellung. 
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Die Unternehmen präferieren das Konstrukt einer eigenständigen regionalen 
Genossenschaft (Typ C). Knapp dahinter ist liegt die Bauunternehmergenossen-
schaft Typ B, bei der mittelständische Bauunternehmen mit ÖPP-Erfahrung als 
Kooperationspartner fungieren. 

Bürger 

Bei den Bürgern können sich knapp 39 % der Befragten eine allgemeine finanzi-
elle Beteiligung bei deutschen Autobahnen vorstellen. Das bedeutet, 349.933 Per-
sonen aus der Region Heilbronn-Franken sind bereit, eine Investition in die deut-
sche Straßeninfrastruktur zu tätigen. Für die 61 %, die sich keine Beteiligung 
vorstellen können ist der Hauptgrund, dass ihrer Meinung nach der Ausbau und 
Erhalt von Verkehrsinfrastruktur eine Aufgabe des Staates ist. Dies haben auch 
die interviewten Experten prognostiziert. Weitere Gründe sind das fehlende Ver-
trauen bei Beteiligungen sowie das subjektiv empfundene Risiko. Das Regressi-
onsmodell der allgemeinen finanziellen Beteiligung (AFBB) zeigt, dass vier der 
neun unabhängigen Variablen signifikant sind. Hierbei handelt es sich um die 
folgenden Variablen: Nutzungshäufigkeit, ZustandZ, GenoMitg sowie Geschlecht 
(Sex). Diese Ergebnisse der Regressionsfunktion lassen sich demnach wie folgt 
verstehen: Die Personen sind eher gewillt, sich bei einer finanziellen Investition 
in deutsche Autobahnen zu beteiligen, wenn sie häufiger die Autobahn nutzen 
(NUTZUNGSHÄUFIGKEIT: 0,378). Auch die Unzufriedenheit in Bezug auf den 
Zustand der Autobahn (ZUSTAND_Z: -0,244) erhöht die Beteiligungswahr-
scheinlichkeit. Diese Sachverhalte lassen sich wahrscheinlich darauf zurückfüh-
ren, dass sich diese Personen durch ihre Investition eine Verbesserung des Status 
quo der Verkehrsinfrastruktur erhoffen. Weiterhin steigt die Beteiligungswahr-
scheinlichkeit, sofern die Personen bereits Mitglied in einer Genossenschaft sind 
bzw. waren (GENO_MIT: 0,304). Obwohl Genossenschaften in Deutschland eine 
lange Tradition haben, sind diese häufig in innovativen Geschäftsfeldern, wie z. 
B. erneuerbare Energien tätig. Es ist zu vermuten, dass Genossenschaftsmitglie-
der auch neuen Investitionsmöglichkeiten offen gegenüberstehen. Auch das Ge-
schlecht zeigt eine Signifikanz an, Männer sind eher gewillt sich bei Verkehrsin-
frastrukturinvestitionen zu beteiligen als Frauen (SEX: 0,643). Dies kann daran 
liegen, dass Männer laut Studie des Zentrums für Europäische Wirtschaftsfor-
schung gerne auch in risikoreichere Anlagen investieren.1552 Auch hier sind die 
Ergebnisse sowie die Gütekriterien der logistischen Regression im Anhang dar-
gestellt.1553 

Von den Personen, die sich eine finanzielle Beteiligung bei deutschen Autobah-
nen vorstellen können, würden 68 % Mitglied der VIG werden. Dies entspricht 

 
1552 Vgl. Weber et al. (2018). 
1553 Vgl. Anhang F5 sowie F6. 
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26,3 % aller befragten Personen. Demnach wären 235.980 Personen, also jeder 
Vierte, in der Region Heilbronn-Franken von der Idee einer VIG angetan. Auch 
hier sind das Geschlecht und die Mitgliedschaft bei einer Genossenschaft aus-
schlaggebend für die Beteiligung bei einer VIG. Die Wahrscheinlichkeit einer 
Mitgliedschaft in einer VIG steigt, sofern die Personen männlich (SEX: 1,053) 
und Mitglied in einer Genossenschaft sind bzw. waren (GENO_MIT: 1,293). Die 
Begründung ist analog zur AFBB. Laut Regressionsmodell zeigt sich allerdings, 
dass Personen eher bereit sind, Mitglied in einer VIG zu werden, je unwichtiger 
ihnen der Zustand der Autobahn ist (ZUSTAND_W:-0,453). Dies lässt die Ver-
mutung zu, dass die VIG für die Personen eine Geldanlagemöglichkeit darstellt. 
Diese Annahme gilt es im weiteren Verlauf zu überprüfen. Bei den befragten 
Personen variiert der Betrag, den sie für den Kauf eines Genossenschaftsanteils 
einsetzen würden. Folgende Abbildung zeigt, wieviel die Bürger bereit wären für 
einen Genossenschaftsanteil der VIG zu zahlen.  

 
Abbildung 79:  Kosten Genossenschaftsanteil Bürger1554 

Knapp ein Viertel der Befragten können sich vorstellen, zwischen 101 € und 250 
€ für einen Genossenschaftsanteil zu zahlen. Die Bereitschaft für einen Genos-
senschaftsanteil mehr als 500 € zu zahlen zeigen ca. 22 % der Teilnehmer. 

Zusammenfassung 

Grundsätzlich besteht seitens der potentiellen Mitglieder Interesse an einer VIG. 
Die Bauunternehmen können sich tendenziell vorstellen, sowohl in einer Bauun-
ternehmergenossenschaft (Typ C und B) als auch in einer regionalen Genossen-
schaft Typ C Mitglied zu werden. Unabhängig von der Genossenschaftsform ist 
es für die Mehrheit der befragten Bauunternehmen denkbar, für den Genossen-
schaftsanteil bis zu 0,5 Mio. € zu zahlen. Auch bei den Unternehmen in der Region 
Heilbronn-Franken besteht Interesse an einer VIG. Knapp jedes fünfte Unter-

 
1554 Quelle: Eigene Darstellung. 
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nehmen würde sich beteiligen. Hier wird das Konstrukt einer regionalen Genos-
senschaft (Typ C) präferiert. Bezüglich der Zahlungsbereitschaft für einen Ge-
nossenschaftsanteil zeigt sich eine große Bandbreite, der Preis darf zwischen 
1.001 € und 500.000 € liegen. Die Bürger der Region Heilbronn-Franken zeigen 
ebenfalls Interesse an einer VIG. Laut der Umfrage würden sich 26,3 %, also etwa 
jeder vierte Bürger, bei der Genossenschaft beteiligen. Die Mehrheit der Befrag-
ten wäre bereit, zwischen 101 € und 250 € für einen Genossenschaftsanteil der 
VIG zu zahlen. 

Die Vermutungen der Experten bezüglich eines fehlenden Beteiligungsinteres-
ses der potentiellen Mitglieder lassen sich durch die quantitativen Umfragen wi-
derlegen. Diese Tatsache ist wichtig für die Eigenkapitalausstattung der VIG. 
Eine hohe Eigenkapitalquote führt laut Aussagen einiger Experten zu einer Un-
abhängigkeit der VIG von Fremdkapitalgebern. 

Es wird im Folgenden eine vereinfachte Szenarioanalyse durchgeführt. Auf Basis 
von drei Szenarien (Normal Case, Worst Case, Best Case) kann bestimmt werden, 
wieviel Eigenkapital der VIG zur Verfügung stehen könnte. Aufgrund der gerin-
gen Teilnehmerquote bei der Befragung der Bauunternehmen sind für die Be-
rechnungen nur die Daten der Unternehmen und Bürger relevant. Eine Übertra-
gung der prozentualen Beteiligungsbereitschaft bei einer VIG auf die Grundge-
samtheit der Region Heilbronn-Franken ergibt 6.720 Unternehmen und 235.980 
Bürger als potentielle Mitglieder. Diese absoluten Mitgliederzahlen investieren 
analog der prozentualen Kategorien der hypothetischen Genossenschaftsanteile 
(vgl. hierzu Abbildung 78 und 79). Im Normal Case wird davon ausgegangen, 
dass die potentiellen Mitglieder bereit sind, für den Genossenschaftsanteil den 
Mittelwert der jeweiligen Kategorien zu investieren.1555 Der Minimumwert der 
jeweiligen Kategorien stellt das Worst-Case-Szenario dar.1556 Im besten Fall (Best 
Case) investieren die Mitglieder den maximalen Wert der jeweiligen Kategorien 
der hypothetischen Genossenschaftsanteile.1557  

 
1555 Bei der Befragung der Bürger werden 1.000 € als maximaler Preis für einen Genossen-

schaftsanteil  
angegeben. 

1556 Eine Untergrenze für den Genossenschaftsanteil bilden bei den Unternehmen 100 €, bei 
den Bürgern liegt dieser bei 10 €.  

1557 Bei der Befragung der Bürger werden 1.000 € als maximaler Preis für einen Genossen-
schaftsanteil  
angegeben. 
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Tabelle 27:  Unternehmen und Bürger1558 

 
Hypothetische  

Genossenschafts- 
anteile 

Beteiligungsquote 
Normal 
Case:  

Mittelwert 

Best Case: 
Max. Wert 

Worst 
Case: 

Min. Wert 

Unternehmen Keine Beteiligung 16,7 % -   € -   € -   € 

 
≤ 1.000 à 8,3 % 500 € 1.000 € 100 € 

 
1.001 € - 5.000 € 16,7 % 3.001 € 5.000 € 1.000 € 

 
5.001 € - 10.000 € 16,7 % 7.500 € 10.000 € 5.000 € 

 
10.001 € - 50.000 € 16,7 % 30.000 € 50.000 € 10.000 € 

 
50.001 € - 100.000 € 16,7 % 75.000 € 100.000 € 50.000 € 

 
100.001 € - 500.000 € 8,3 % 300.000 € 500.000 € 100.000 € 

Gesamt 
 

100,0 % 
   

  
 

        

 

 
Hypothetische 

Genossenschafts- 
anteile 

Beteiligungsquote 
Normal Case:  

Mittelwert 
Best Case: 
Max. Wert 

Worst Case: 
Min. Wert 

Bürger Keine Beteiligung 3,70 % -   € -   € -   € 

 
≤ 50 à 15,6 % 25 € 50 € 10 € 

 
51 € - 100 € 17,7 % 75 € 100 € 50 € 

 
101 € - 250 € 24,3 % 175 € 250 € 100 € 

 
251 € - 500 € 16,9 % 375 € 500 € 250 € 

 
> 500 € 21,8 % 750 € 1.000 € 500 € 

Gesamt 
 

100 % 
   

 

Für das Bauvolumen des Beispielprojektes werden 900 Mio. € angesetzt. Dies 
entspricht den letzten öffentlichen Informationen seitens der Politik. Eine Be-
rechnung der verschiedenen Szenarien ergibt, dass der VIG im Normal Case 
365,3 Mio. € Eigenkapital zur Verfügung stehen würde. Dadurch könnten 41 % 
der Baukosten durch das Eigenkapital gedeckt werden. Im Worst Case, welcher 
vorsieht, dass die Genossenschaftsanteile sich nur zu einem schlechteren Preis 
verkaufen lassen würden, reduziert sich die Eigenkapitalbasis der VIG auf 173,8 

 
1558 Quelle: Eigene Darstellung. 
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Mio. €. Dies entspricht 19 % der geplanten Baukosten. Im Best-Case-Szenario 
kommt es zu einer Erhöhung des Eigenkapitals der VIG auf 557,1 Mio. €. 
Dadurch wären 62 % der Baukosten durch das Eigenkapital gedeckt. Es gilt bei 
allen drei Szenarien zu beachten, dass das Eigenkapital, welches durch die Bau-
unternehmen einzubringen ist, noch hinzukommt.  

 
Abbildung 80:  Szenario Berechnung Eigenkapitalbasis1559 

6.4.2.2 Anforderungen an eine Verkehrsinfrastrukturgenossenschaft 
aus Sicht potentieller Mitglieder 

Durch eine offene Fragestellung in der Umfrage sollten die Ansprüche bzw. Er-
wartungen der Stakeholder an eine VIG in Erfahrung gebracht werden. Hierfür 
wurden gleiche Antworten gruppiert und in Kategorien zusammengefasst. 

Bauunternehmen 

Die Erwartungen der Bauunternehmen aus beiden Befragungen werden zusam-
mengefasst dargestellt; zum einen wiederholen sich die Antworten und zum an-
deren sind die Stichproben zu gering, um für die einzelnen Befragungen inhalts-
volle Aussagen treffen zu können. Dennoch ist zu betont, dass die Aussagen auf-
grund der geringen Stichprobe nicht repräsentativ sind. Es handelt sich lediglich 
um erkennbare Trends bzw. Tendenzen. 

Die Bauunternehmen erwarten, dass die Hauptaufgabe der VIG darin besteht, die 
vertraglichen und rechtlichen Verpflichtungen aus dem ÖPP-Projekt zu überneh-
men. Eine weitere Spezifizierung des Aufgabengebietes der VIG liegt nicht vor.   

 
1559 Quelle: Eigene Darstellung. 
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Deutlich mehr Anforderungen stellen die Bauunternehmen an den Aufbau der 
VIG. Diese soll als straffe Organisation klare Strukturen und kurze Entschei-
dungswege aufweisen. Die Verträge innerhalb der VIG müssen nach Ansicht der 
Bauunternehmen eindeutig und transparent sein. Weiterhin nimmt die Kommu-
nikation einen hohen Stellwert bezüglich der Anforderungen ein. Die Kommu-
nikationswege innerhalb der VIG sollten einfach sein, aber dennoch geprägt von 
Offenheit. Dieser Wunsch steht im Einklang mit den gewünschten Umgangsfor-
men innerhalb der VIG. Die Bauunternehmen legen Wert auf eine „partner-
schaftliche, konstruktive und professionelle Zusammenarbeit“, sodass die VIG 
einen partnerschaftlichen Kooperationsansatz darstellt. Bezüglich des Umgangs 
mit Risiken wird erwartet, dass es durch die VIG zu einer fairen Risikoverteilung 
bzw. -streuung kommt. Auch hier konkretisieren die Bauunternehmen ihre Er-
wartungen nicht weiter.  

Durch die Beteiligung erhoffen sich die Bauunternehmen diverse Mehrwerte. 
Zum einen ist die Schaffung einer breiteren Akzeptanz elementar und zum an-
deren soll die eigene Situation der Bauunternehmen verbessert werden. Mithilfe 
der VIG können die Bauunternehmen ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern und 
haben die Möglichkeit, sich bei großen Bauvorhaben zu beteiligen. Neben einer 
erwarteten Grundauslastung des eigenen Unternehmens erwarten die Bauunter-
nehmen eine Rendite von 4-5 %. 

Die genannten Anforderungen sind je nach Konstrukt der VIG um zusätzliche 
Bedingungen zu erweitern.   

Bei einer Zusammenarbeit mit einer Unternehmergenossenschaft Typ A fordern die 
Bauunternehmen vom Baukonzern einen fairen Umgang. Es werden allerdings 
keine Beispiele aufgeführt, wie dieser auszugestalten ist. Weiterhin verlangen die 
Bauunternehmen einen Wissensaustausch. Die VIG und auch die Bauunterneh-
men würden als „Trittbrettfahrer“ vom Baukonzern bezüglich ÖPP lernen.   

Bei einer Unternehmergenossenschaft Typ B sollen die Verträge mit einem Veto-
recht für die Bauunternehmen ausgestaltet werden. Dieser Wunsch steht im Ein-
klang mit den Bedenken der interviewten mittelständischen Bauunternehmen, 
die befürchten, dass das mittelständische Bauunternehmen von der VIG ausge-
bootet werden könnte. Daher sollte „[…] der Gesellschafter mittelständischer Bau-
unternehmer […] der federführende Gesellschafter […]“ der VIG sein. Die Erwar-
tungen an die Bauunternehmergenossenschaft Typ B betreffen ihre Mitgliederstruk-
tur. Die Bauunternehmen wünschen, dass die förderfähigen Mitglieder mittel-
ständisch geprägt sind. Dies kann entweder ein familiengeführtes Bauunterneh-
men sein oder ein Bauunternehmen ab einer bestimmten Umsatzhöhe. Die 
Bandbreite der angegeben Umsatzhöhe liegt zwischen 1 Mio. € und 30 Mio. €. 
Diese Erwartung weicht von der der möglichen Kooperationspartner (mittelstän-
disches Bauunternehmen mit ÖPP-Erfahrung) ab. Die genannten Dimensionen 
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der Gesprächspartner liegen zwischen max. 25 Mio. € und ab 50 Mio. €. Weiter-
hin erwarten die Bauunternehmen, dass auch hier das mittelständische Bauun-
ternehmen die Federführung übernimmt.  

Eine Bauunternehmergenossenschaft Typ C steht vor denselben Anforderungen wie 
die Bauunternehmergenossenschaft Typ B. Allerdings wird die Umsatzhöhe für 
eine Mitgliedschaft bei der VIG erhöht. Die Spannbreite liegt nun zwischen 1 
Mio. € und 100 Mio. €. Zusätzlich betonen die Bauunternehmen die Gleichbe-
rechtigung innerhalb der VIG. Sie muss einen hohen Grad an Gleichstellung 
zwischen den förderfähigen Mitgliedern gewährleisten.  

Bei einer regionalen Genossenschaft Typ B verlangen die Bauunternehmen ein ver-
tragliches Vetorecht. Dieses soll ihnen ausreichende Entscheidungsbefugnisse 
zusichern. Hinzu kommt bei diesem Konstrukt die erneute Forderung nach kla-
ren Strukturen innerhalb der VIG. Auch hier soll das mittelständische Bauunter-
nehmen die Zuständigkeit übernehmen.   

Die Bauunternehmen erwarten bei einer Zusammenarbeit mit einer regionalen 
Genossenschaft Typ C, dass auch hier eine Beteiligung von mittelständischen Bau-
unternehmen erst ab einer gewissen Jahresumsatzhöhe (1 Mio. € und 30 Mio. €.) 
möglich ist. Ein Bauunternehmen möchte, dass nur Unternehmen Mitglieder 
der VIG werden dürfen, die beim ÖPP-Projekt direkt mitwirken. Diese Forde-
rung wird durch das Konstrukt der Bauunternehmergenossenschaft erfüllt. Die 
Entscheidungsbefugnisse spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. Diese müssen 
laut Bauunternehmen ausreichend sein, damit sie sich eine Beteiligung vorstel-
len können. 

Unternehmen 

Die Anforderungen der Unternehmen an eine VIG sind überschaubar. Es wird 
zum einen erwartet, dass die Organe der VIG über Fachkenntnisse verfügen. 
Eine genaue Definition, um welche spezifischen Kenntnisse es sich handeln 
sollte, blieb aus. Zum anderen wünschen die Unternehmen ein Mitspracherecht 
innerhalb der VIG. Dieses Mitspracherecht erhalten sie bereits durch den Kauf 
eines Genossenschaftsanteils. In der Befragung wurden keine Angaben gemacht, 
in welchem Umfang eine Mitsprache gewünscht wird. Hierbei ist zu beachten, 
dass durch die Beteiligung als investierendes Mitglied der Umfang der Mitspra-
che deutlich reduziert wird. Für förderfähige Mitglieder sollte eine Aufklärung 
bezüglich der Mitbestimmungsrechte erfolgen, damit keine falschen Erwartun-
gen geweckt werden.  

Die Unternehmen stellen keine weiteren direkten Anforderungen an die VIG, 
vielmehr erhoffen sie sich Mehrwerte durch die Beteiligung an sich. Dabei han-
delt es sich um die Verbesserung des Status quo der regionalen Verkehrsinfra-



Anforderungen potentieller Mitglieder an eine Verkehrsinfrastrukturgenossenschaft 271 

 

struktur. Die Unternehmen erkennen den teilweise schlechten Zustand der Au-
tobahn und hoffen, diesen durch die Mitgliedschaft bei einer VIG verbessern zu 
können. Sie erwarten von der VIG auch, dass die Straßen besser und schneller 
ausgebaut werden. Dies kann die VIG jedoch aufgrund der gesetzlichen Rahmen-
bedingungen nicht leisten. Auch die Steigerung der eigenen Wettbewerbsfähig-
keit stellt einen Mehrwert für die Unternehmen dar. Zum einen würde sich die 
Attraktivität des Unternehmens für Mitarbeiter aufgrund der guten Infrastruktur 
erhöhen, zum anderen könnte sich die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur 
positiv auf die Kosten der Fuhrparks der Unternehmen auswirken. Ebenfalls ent-
steht durch die VIG eine neue Investitionsmöglichkeit. Die VIG wird von einigen 
Unternehmen als Investment gesehen. 

Bürger 

Die Ansprüche der Bürger, welche an der Befragung teilgenommenen haben, 
sind vielfältig. Die Bürger stellen zum Teil klare Anforderungen an die Besetzung 
der Organe. Die VIG soll über ein professionelles Management verfügen, welches 
aufgrund von schnellen Entscheidungswegen handlungsfähig ist. Die Organe 
selbst sollen mit Fachkräften besetzt werden, der Vorstand über Bauerfahrung 
verfügen. Ein Teilnehmer wünscht, dass der Aufsichtsrat nicht mit Mitgliedern 
besetzt wird, deren Alter über 50 Jahren liegt. Er befürchtet eine deutliche Ver-
langsamung der Entscheidungswege. Diese Bedenken wurden auch von einem 
interviewten Experten geäußert. Eine weitere Person ist selbst an einem Aufsichts-
posten in der VIG interessiert. Dies ließe sich in einer regionalen Genossenschaft 
umsetzen. Manchen Bürgern ist eine ausreichende Kontrolle wichtig (welche In-
stanzen dafür zuständig sein sollen, wird nicht explizit genannt). In diesem Zu-
sammenhang gilt es zu berücksichtigen, dass der Genossenschaft bereits durch 
ihren organisatorischen Aufbau ein gewisses Kontrollsystem inhärent ist.  

Bezüglich der Mitgliederstruktur der VIG fordern die Befragten eine breite regi-
onale Streuung. Finanzinvestoren sind als Mitglieder ausdrücklich nicht ge-
wünscht. Hinzu kommt, dass der Genossenschaftsanteil nicht zu teuer sein darf. 
Als Maximalbetrag werden hier 50-200 € genannt, damit keine Ausgrenzung von 
finanzschwächeren Personen stattfindet. Weiterhin erwarten einige befragte Per-
sonen, dass die VIG auf die Belange der Mitglieder eingeht, soziale Aspekte her-
vorhebt und eine gesellschaftliche Verantwortung übernimmt. Ebenfalls möch-
ten die Mitglieder Mitspracherecht besitzen. Einige wenige fordern sehr tiefgrei-
fende Möglichkeiten der Mitbestimmung, wie beispielsweise Einfluss auf die 
Trassenführung und -qualität, naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen so-
wie Konzepte zur Instandhaltung. Dies kann die VIG aufgrund von gesetzlichen 
Vorgaben allerdings nur in einem geringen Umfang leisten, da z. B. die Trassen-
führung vom Auftraggeber vorgegeben ist. Einflussmöglichkeiten bieten sich le-
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diglich im Rahmen von Informationsveranstaltungen, wobei hier nicht in das 
operative Geschäft der VIG eingegriffen werden kann. Durch die Informations-
veranstaltungen lässt sich die von vielen geforderte Transparenz herstellen. Die 
potentiellen Mitglieder wünschen ehrliche Informationen bezüglich der Mittel-
verwendung, der geplanten Tätigkeiten und der Kosten der VIG. Weiterhin wird 
erwartet, dass die VIG eine ausreichende Größe vorweist, die es ihr ermöglicht, 
wirtschaftlich zu agieren.  

Ein großer Anteil der Befragten sieht die VIG als Investitionsmöglichkeit. Sie 
möchten eine gute Dividende erhalten (zum Teil werden hier konkrete Vorgaben 
gemacht wie zum Beispiel Inflationsausgleich, 4 %, > 5 % oder auch 3 Monats-
Euribor-Zinssatz + 700 Basispunkte). Anderen wiederum ist es wichtig, dass der 
Genossenschaftsanteil ein geringes Risiko aufweist und damit eine sichere Geld-
anlage darstellt. Bei dieser Forderung muss die VIG eine Gratwanderung zwi-
schen Förderzweck und kapitalistischer Grundausrichtung vollziehen. Nur durch 
die Betonung des Förderzwecks lässt sich der Eindruck, im Kern eine Kapital-
sammelstelle zu sein zerstreuen. Weiterhin besteht die Option, die Personen als 
investierende Mitglieder aufzunehmen. Diese führen der VIG Eigenkapital zu, 
während sie im Gegenzug einen höheren Dividendenanspruch besitzen. Diese 
Forderung der Befragten bestätigt die Vermutung, die bei der Analyse des Re-
gressionsmodells getroffen wurde, dass die VIG für einen großen Teil der Be-
fragten eine Investitionsmöglichkeit darstellt.  

Wie auch die Unternehmen wünschen die Bürger eine Verbesserung der aktuel-
len Verkehrsinfrastruktur. Die Erwartungen der Bürger sind teilweise sehr kon-
kret: oft genannt werden der Wunsch nach drei Fahrspuren, nach kurzen Bau-
zeiten, nach weniger Geschwindigkeitsbegrenzungen usw. Aufgrund von gesetz-
lichen Vorgaben lassen sich diese Forderungen nur zum Teil von der VIG um-
setzen. Für einen Teil der Befragten ist die konkrete Umsetzung letztlich nicht 
relevant. Ihnen ist nur wichtig, im Ergebnis einen freien Verkehrsfluss und mög-
lichst stauarme Autobahnen vorzufinden.  

6.5 Handlungsempfehlungen zur Beteiligung einer Verkehrsinfra-
strukturgenossenschaft am Beispielprojekt A 6 – fünfte 
Forschungsstufe 

Nachdem verschiedene Konstrukte einer VIG mittels Experteninterviews sowohl 
erarbeitet als auch mittels Delphi-Methode bewertet wurden und die qualitative 
und quantitative Identifikation von Anforderungen der Stakeholder (Kooperati-
onspartner und Mitglieder) erfolgt ist, gilt es in der letzten Forschungsstufe, 
Handlungsempfehlungen zu erteilen. Ziel ist die Beantwortung der letzten For-
schungsfrage, „Wie muss eine funktionsfähige Verkehrsinfrastrukturgenossen-



Handlungsempfehlungen zur Beteiligung einer VIG am Beispielprojekt der A 6 273 

 

schaft unter den gegebenen Rahmenbedingungen in Deutschland aufgebaut 
sein?“.  

Die Untersuchungen haben gezeigt, dass sechs Möglichkeiten existieren, wie 
sich eine Genossenschaft bei einem ÖPP-Projekt beteiligen kann. Die Konstrukte 
wurden sowohl von den Experten als auch von den potentiellen Kooperationspart-
nern und Mitgliedern bewertet. 

Es hat sich gezeigt, dass das Konstrukt einer Unternehmergenossenschaft nicht auf 
Interesse stößt bzw. von den Kooperationspartnern abgelehnt wird. Ein zusätzli-
cher Eigenkapitalgeber wird von den Baukonzernen nicht benötigt, da der Markt 
der Infrastrukturfonds bereits hochgradig spezialisiert ist. Des Weiteren wird er-
wartet, dass sich aufgrund der Größe des Beispielprojektes viele Infrastruk-
turfonds bewerben werden.1560 Bei einem derartigen Wettbewerb kann eine VIG 
nicht mithalten/nur schwer bestehen. Ein weiteres Problem entsteht durch die 
Beteiligung der VIG als Eigenkapitalgeber. Dies könnte den Eindruck verstärken, 
dass die VIG eine Kapitalsammelstelle darstellt. Wäre dies der Fall, so ist ein 
Wechsel der Rechtsform vonnöten. Um dies zu vermeiden, ist der Förderauftrag 
der VIG hervorzuheben. Das Thema der „Konkurrenz bzw. Wettbewerbs“ von 
Eigenkapitalgebern steht bei der Unternehmergenossenschaft Typ B nicht im 
Vordergrund. Hier befürchten die potentiellen strategischen Partner ein ausboo-
ten durch die VIG bei der Verteilung der Bauaufträge. Die Bauunternehmen, de-
ren Situation sich bei diesem Konstrukt nicht verändert (da sie weiterhin Nach-
unternehmer bleiben) haben nur geringes Interesse an einer derartig ausgestal-
teten VIG. Daher scheiden die Unternehmergenossenschaften Typ A und Typ B 
als Beteiligungsform bei dem A 6-Ausbau aus. 

Sowohl bei der Bauunternehmergenossenschaft als auch bei der regionalen Ge-
nossenschaft besteht deutlich mehr Interesse seitens der Kooperationspartner 
und Mitglieder. Bei der regionalen Genossenschaft findet eine aktive Einbeziehung 
der Region statt. Da hier die „Betroffenen zu Beteiligten“ werden, erhoffen sich 
die interviewten Experten eine erhöhte Akzeptanz für die Verkehrsinfrastruktur-
maßnahme. Auch die befragten Unternehmen präferieren diese Form der VIG. 
Allerdings erschwert die basisdemokratische Gleichberechtigung aller Mitglieder 
die Koordination innerhalb der VIG. Dies bedeutet, dass diese eventuell nur ein-
geschränkt und langsam handlungsfähig sein könnte. Besonders die Strukturen 
der VIG werden im Rahmen des Vergabeverfahrens geprüft, da dies ein Hinder-
nis laut BMVI darstellen könnte. Hinzu kommt die Erfüllung der vergaberechtli-
chen Eignungskriterien. Diese lassen sich u. U. nur durch eine Eignungsleihe 

 
1560 Seitens des Asset Managers wird angegeben, dass ein Infrastrukturfonds mit einer Größe 

von 1 Mrd. € sich bei ca. 20 Projekten beteiligt. Dadurch ergibt sich ein Projektvolumen von 
50 Mio. €. Bezogen auf den A 6-Ausbau entspricht dies in etwa der herkömmlichen Eigen-
kapital-Struktur von Infrastrukturfonds. Vgl. Transkript Asset Manager (2018), Zeile 121. 
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erfüllen. Des Weiteren kann auch dieses Konstrukt als Kapitalsammelstelle ver-
standen werden. Der Förderauftrag ist gegeben, jedoch wünschen bzw. erwarten 
die Bürger eine gute Rendite. Dies stellt eine gesetzliche Gratwanderung dar. Um 
der Problematik einer möglichen Kapitalsammelstelle zu entgehen, würde sich 
eine Bauunternehmergenossenschaft anbieten. Die Region (Unternehmen und Bür-
ger) bleibt bei diesem Konstrukt weiterhin beteiligt. Durch ihr primäres finanzi-
elles Interesse bieten sie sich als investierende Mitglieder an. Hinzu kommt, dass 
der Förderauftrag erweiterbar ist, denn durch die VIG können sich nun auch mit-
telständische Bauunternehmen bei ÖPP-Projekten bewerben. Durch die Auf-
nahme der Unternehmen und Bürger als investierende Mitglieder und die Erwei-
terung sowie Konkretisierung des Förderauftrages stellt die VIG keine Kapital-
sammelstelle dar. Ein weiterer Vorteil der Bauunternehmergenossenschaft ergibt 
sich durch die aktive Einbindung der Bauunternehmen. Die VIG kann durch sie 
zum einen die Eignung (unter Berücksichtigung der tatsächlichen Leistungsfä-
higkeit der Mitglieder) vorweisen und zum anderen fühlen sich die Bauunterneh-
men, laut Aussagen der Experten, gegenüber der VIG mehr verpflichtet. Das 
größte Problem ist nicht die Kooperation zwischen den Bauunternehmen, son-
dern das strukturierte Vergabeverfahren. Da weder die VIG noch deren Mitglie-
der bisher an einem ÖPP-Vergabeverfahren (auf der Ebene der Projektgesell-
schaft oder als ARGE) teilgenommen haben, sollte die VIG den Rat der Experten 
berücksichtigen und sich einen Kooperationspartner suchen. Die quantitative 
Untersuchung der Bauunternehmen zeigt, dass diese tendenziell eher eine ei-
genständige Bauunternehmergenossenschaft (Typ C) präferieren. Jedoch ist es 
wichtig, dass während der Angebotsphase keine Fehler bei der Bewertung der 
Risiken gemacht werden und die VIG den Projektzuschlag erhält. Hierfür benö-
tigt die VIG einen strategischen Partner mit Erfahrung. Daher wird im Folgenden 
das Konstrukt einer Bauunternehmergenossenschaft Typ B (strategischer Partner) 
weiterverfolgt und für das Beispielprojekt A 6 konkretisiert. 

Wie bereits dargestellt weist die Bauunternehmergenossenschaft Typ B gegen-
über den anderen Konstrukten einige Vorteile auf. Im Bereich ÖPP verfügt die 
VIG über Bauerfahrung und wird durch die Aufteilung der Mitglieder in förder-
fähige und investierende Mitglieder übersichtlicher. Diese Segmentierung der 
Mitglieder bietet auch im Bereich des Genossenschaftsrechts den Vorteil, dass 
durch die investierenden Mitglieder und die Erweiterung des Förderauftrages der 
Einwand einer Kapitalsammelstelle nichtig wird. Nichtsdestotrotz müssen bei 
dem Aufbau dieser VIG einige Hindernisse überwunden bzw. geklärt werden: 
Umgang mit den Risiken und den Kosten für die Angebotserstellung sowie die 
Klärung der Haftungsfrage. Im Folgenden wird dargestellt, wie die Bauunterneh-
mergenossenschaft aufgebaut sein muss und wie neben dem Gründungsprozess 
die Teilnahme am strukturierten Vergabeverfahren erfolgen kann. Diese stellen 
die gesetzlichen Rahmenbedingungen dar. 
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Mitgliederstruktur 

Förderfähige Mitglieder 

Sowohl den Bauunternehmen als auch den potentiellen Kooperationspartnern ist 
ein fairer partnerschaftlicher Umgang bei der Zusammenarbeit mit der Bauun-
ternehmergenossenschaft wichtig. Laut P-A-Theorie und Spieltheorie wird jedoch 
jedem Individuum unterstellt, dass es versucht seinen eigenen Nutzen zu maxi-
mieren. Erschwerend kommt hinzu, dass die VIG eine Kooperation von Wettbe-
werbern darstellt und dass die Baubranche laut Aussage von Baukonzern Y hart 
umkämpft ist, denn „[…] da gönnt der eine dem anderen nicht das Schwarze unter 
den Fingernägeln […]“1561. Damit eine VIG überhaupt funktionieren kann, müs-
sen zum einen die Bauunternehmen bereit sein für eine Kooperation mit Wettbe-
werbern und zum anderen müssen alle Beteiligten das Wohl der VIG über die 
eigenen Interessen stellen. Um dies zu erreichen, ist die Schaffung eines „Value 
added“ notwendig, damit alle Bauunternehmen einen Vorteil durch die Koopera-
tion erhalten. Durch die Mitgliedschaft bei der VIG erhalten alle Mitglieder die 
Chance, bei einem ÖPP-Projekt beteiligt zu sein. Der Mehrwert für jedes Bauun-
ternehmen resultiert aus der sich dadurch ergebenden Erhöhung der Auslastung 
von Personal und Maschinen sowie der Steigerung der eigenen Wettbewerbsfä-
higkeit und dem Aufbau von Know-how in Bezug auf ÖPP-Projekte. All dies wür-
den die Bauunternehmen ohne die VIG nicht bzw. nur schwer erreichen. Hinzu 
kommt, dass sich aus dem ÖPP-Projekt zukünftige Erträge generieren lassen, was 
laut Axelrod wichtig ist für eine stabile Kooperation. Daher wird unterstellt, dass 
die Bauunternehmen grundsätzlich zu einer Kooperation bereit sind, da sich ihre 
eigene Situation durch eine Kooperation verbessert.   

Um zu erreichen, dass alle Beteiligten im Sinne der VIG handeln, bedarf es einer 
bewussten Auswahl der förderfähigen Mitglieder. Dies stellt sowohl eine Anfor-
derung der Kooperationspartner als auch der befragten Bauunternehmen dar. 
Diese erwarten, dass Bauunternehmen aus unterschiedlichen Gewerken1562 för-
derfähiges Mitglied werden. In diesem Zusammenhang gilt, dass das Bauunter-
nehmen ein mitteständisches Unternehmen mit max. 50 Mio. € Jahresumsatz 
oder ein familiengeführtes Unternehmen ist. Hinzu kommt, dass es sich um re-
gionale Bauunternehmen handelt. Das bedeutet, diese sollten aufgrund der Lage 
des ÖPP-Projektes bevorzugt aus Baden-Württemberg oder Bayern stammen. 
Solche Anforderungen stellen im ersten Schritt die Rahmenbedingungen dar, 

 
1561 Baukonzern Y (2017), Zeile 129. 
1562 Abbruch-, Entsorgungs-, Recyclingleistungen, Brücken und Kunstbauten, Erdbau, Grün-

dungen, Entwässerung, Baustelleneinrichtung, Fels- und Hangsicherungsleistungen, 
Lärmschutzkonstruktionen, Oberbauleistungen, Planungs- und Gutachterleistungen, Stra-
ßenbetriebseinrichtungen, Straßenunterhaltung, Wasserbau. Weitergehende Informatio-
nen unter Straßenbauportal (2018). 
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unter denen die Bauunternehmen überhaupt als Mitglied in Frage kommen. Sie 
müssen auch in der Satzung der VIG verankert werden.  

Im zweiten Schritt sind bei der Auswahl der Bauunternehmen asymmetrische 
Informationen abzubauen und eindeutige vertragliche Regelungen zu treffen, 
wie der Umgang bzw. die „Spielregeln“ innerhalb der VIG sind. Um die Eig-
nungsanforderungen zu erfüllen ist es wichtig, eine „Adverse Selection“ zu ver-
meiden. Dies bedeutet, dass die Eigenschaften jedes potentiellen förderfähigen 
Mitglieds überprüft werden müssen. Auch ist es wichtig, die Absichten der Bau-
unternehmen hinter dem Streben nach einer Mitgliedschaft in der VIG zu ver-
stehen, um eine Ausbeutung der VIG im Sinne eines „Hold up“ zu vermeiden. 
Die Nichterfüllung von Vertragspflichten stellt bereits die einfachste Form einer 
Ausnutzung der VIG dar. Das bedeutet, seitens der VIG müssen Anstrengungen 
zum Abbau der asymmetrischen Informationsverteilung unternommen werden. 

 Jedes Bauunternehmen, das Mitglied in der VIG werden möchte muss seine 
Fähigkeiten, Fertigkeiten und Qualität durch Referenzen, Zeugnisse, Zertifi-
kate bzw. andere Informationen belegen. Dieser Vorgang des „Signalling“ 
dient nicht nur dem Abbau der „Hidden Characteristics“, sondern ist auch 
notwendig, um während des Teilnahmewettbewerbs im Rahmen des struk-
turierten Vergabeverfahrens die Eignung der VIG nachweisen zu können.  

 Weiterhin sollte sich die VIG bei der Auswahl der Bauunternehmen in der 
Branche über diese informieren. Zum einen gilt zu überprüfen, wie oft es zu 
Nachtragsforderungen kam1563 und zum anderen, wie die Reputation in der 
doch sehr vernetzten Baubranche ist (Screening und Reputation). Auch hier 
spielen Kenntnisse und Erfahrungen, die innerhalb der Baubranche gemacht 
wurden eine wichtige Rolle, um später eine vertrauensvolle Zusammenarbeit 
zu gewährleisten.  

 Die Bauunternehmen müssen, um sich als Mitglied der VIG zu registrieren, 
mindestens einen Genossenschaftsanteil kaufen. Der Preis eines Genossen-
schaftsanteils sollte dabei bei 0,5 Mio. € liegen. Es wird davon ausgegangen, 
dass je mehr sich die Bauunternehmen mit der VIG identifizieren und bereit 
sind Verantwortung zu übernehmen, desto mehr Genossenschaftsanteile 
von ihnen gekauft werden. Es ist nicht nur der absolute Betrag zu berücksich-
tigen, sondern auch das Verhältnis zur eigenen Unternehmensgröße. Durch 
diese Möglichkeit der „Self-Selection“ kann die VIG passende förderfähige 
Mitglieder finden.  

 
1563 In den meisten Fällen erhält der günstigste Anbieter den Auftrag. Mit diesem Vorgehen 

werden jedoch die Gewinne deutlich geschmälert, sodass die Unternehmen versuchen, mit 
Nachträgen ihre Gewinnsituation zu verbessern. Nachtragsforderungen werden in der Bau-
branche häufig gestellt. 
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Die Anzahl der Mitglieder sollte laut Spieltheorie begrenzt sein, da nur dadurch 
eine stabile Kooperation zustande kommt. Auch die potentiellen Kooperations-
partner wünschen eine numerische Deckelung der förderfähigen Mitglieder 
(eine genaue Anzahl wird jedoch nicht definiert). In der Literatur existieren un-
terschiedliche Angaben bezüglich einer optimalen Gruppengröße.1564 Größere 
Gruppen bieten den Vorteil, dass der VIG mehr personelle Ressourcen zur Ver-
fügung stehen, jedoch wird es schwieriger, die Handlungen aller Mitglieder zu 
koordinieren. Es sollten in der VIG zumindest die am meisten benötigten Ge-
werke sowie Spezialgewerke vertreten sein. Die Zusammensetzung der Mitglie-
der kann im Sinne des RBV verstanden werden, da die Mitglieder einen wichti-
gen „Ressourcenbestandteil“ der VIG darstellen. 

Die Bauunternehmen erwarten tendenziell eine offene Kommunikation und 
transparente Verträge. Mithilfe der „Tit for Tat“-Strategie entsteht eine sehr trans-
parente Umgangsform innerhalb der VIG. Dies bedeutet, dass bereits zu Beginn 
alle Bauunternehmen der VIG gegenüber offen eingestellt sein sollten. Hierbei 
zeigt sich der beschriebene Auswahlprozess als förderlich, da alle Unternehmen 
so gut wie möglich überprüft wurden und die Bauunternehmen sich auf dieser 
Basis vertrauen können. Dennoch ist auch gleich am Anfang der Zusammenar-
beit klarzustellen, dass auf eine mögliche Ausbeutung der VIG durch ein Mit-
glied im Sinne der „Tit for Tat“-Strategie eine Revanche folgt. Diese könnte in 
Form von Strafzahlungen vertraglich festgelegt werden.  

Zwar wurde geklärt, wer förderfähiges Mitglied der Genossenschaft werden darf, 
jedoch ist dieses Auswahlverfahren von einem Verantwortlichen durchzuführen. 
Die Initiative sollte von einem regionalen mittelständischen Bauunternehmen 
ausgehen, da diese am ehesten die Leistungsfähigkeit der anderen Bauunterneh-
men beurteilen können. Als familiengeführtes regionales Bauunternehmen bie-
ten sich hier Leonhard Weiss oder das mittelständische inhabergeführte Bauunter-
nehmen Schneider (Schneider GmbH & Co. KG sowie Schneider Bau GmbH & Co. 
KG) in der Region Heilbronn-Franken an. Diese Vorgehensweise der aktiven Mit-
gliederauswahl entspricht nicht unbedingt dem Grundgedanken einer Genossen-
schaft, jedoch ist es nötig, um die Leistungsfähigkeit der VIG zu gewährleisten.   

Wie auch bei den förderfähigen Mitgliedern ist es wichtig, einen kompetenten 
strategischen Partner zu finden. Auch hier sollte die VIG Anstrengungen unter-
nehmen, um verborgene Eigenschaften und Absichten zu erkennen. Das bedeu-
tet, der potentielle Kooperationspartner muss ebenfalls seine Fähigkeiten durch 
Referenzen o. ä. nachweisen. Dies dürfte für das Bauunternehmen kein Problem 
darstellen, da dieser Prozess, wie bereits beschrieben, wichtig für den Nachweis 
der Eignungskriterien ist und dem Bauunternehmen durch die Teilnahme an 
anderen ÖPP-Projekten bereits bekannt ist. Auch die persönlichen Erfahrungen, 

 
1564 Vgl. Kozlowski/Bell (2003); Hacker (1998); Hertel/Scholl (2006). 
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die mit dem Bauunternehmen gemacht wurden, spielen eine wichtige Rolle. Die 
potentiellen strategischen Partner weisen im Interview auf die Gefahr hin, dass 
die VIG Risiken übernimmt, derer sie sich nicht bewusst ist. Diese sind den po-
tentiellen Kooperationspartnern bekannt und werden mit Absicht auf die VIG 
und ihre Mitglieder übertragen.1565 Um dies zu vermeiden, hat die VIG drei Mög-
lichkeiten: 

1. Der strategische Partner wird ebenfalls Mitglied in der VIG. Demnach 
müsste er die Risiken selbst mittragen. 

2. Die VIG beauftragt während der Vertragserstellung einen Dritten zur Über-
wachung der Risikoverteilung. Dies könnte durch einen Fachanwalt für Bau- 
und Vergaberecht oder einen ÖPP-Experten erfolgen. Hierdurch entstehen 
der VIG allerdings Agency-Kosten, welche sich eventuell durch eine Auf-
nahme des Dritten in der VIG als Mitglied reduzieren. Empfehlenswert wäre 
es, diese Person aufgrund ihrer Expertise auch im Aufsichtsrat aufzunehmen. 

3. Mithilfe eines Anreizsystems versucht die VIG, die Handlungen des strategi-
schen Partners zu beeinflussen. Jedoch führt dies zwangsläufig zu einer Bes-
serstellung des Kooperationspartners. Dies widerspricht der Erwartung, dass 
alle Beteiligten gleichberechtigt sind. 

Um die geforderte Gleichberechtigung aller Beteiligter einzuhalten, sollten nur 
die Möglichkeiten eins und zwei angedacht werden.   

Investierende Mitglieder 

Investierende Mitglieder der Genossenschaft dürfen sowohl juristische als auch 
natürliche Personen sein. Aufgrund des regionalen Förderzweckes der VIG, 
„Förderung der Region und des Einzelnen durch eine verbesserte Verkehrsinfra-
struktur“, sollten die potentiellen Mitglieder aus der Region Heilbronn-Franken 
stammen bzw. einen Bezug zur Region haben. Diese breite regionale Streuung 
stellt auch eine Anforderung der Bürger aus der quantitativen Befragung dar. 
Ebenso ist es wichtig, dass aufgrund der Höhe des Genossenschaftsanteiles kein 
Ausschluss der Mitglieder stattfindet. Der Preis für einen Genossenschaftsanteil 
sollte daher relativ günstig sein, um einen Ausschluss zu verhindern. Liegt der 
Preis bei 50 €, können sich alle Mitglieder beteiligen. Personen die bereit sind 
mehr für den Genossenschaftsanteil zu zahlen, haben die Möglichkeit mehr An-
teile zu zeichnen. Eine Begrenzung der Anteile ist nicht notwendig, da in der VIG 
das Pro-Kopf-Stimmrecht gilt. Jedoch sollten juristische Personen zum Kauf von 
mindestens zehn Genossenschaftsanteilen verpflichtet werden, um genügend Ei-
genkapital zu bekommen. Die investierenden Mitglieder können eine erhöhte 
Dividende erhalten. Die Höhe der Dividendenzahlung lässt sich erst nach einer 

 
1565 Vgl. Transkript Bauunternehmen U (2018), Zeile 154. 
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Veröffentlichung der Vergabeverfahren berechnen, voraussichtlich erst Ende 
2019. Bei der Berechnung der Dividende muss berücksichtigt werden, dass es 
sich um Eigenkapital der VIG handelt und aufgrund des Risikos eine höhere Ver-
zinsung notwendig ist. Im Falle einer Insolvenz stellt das Eigenkapital die Haf-
tungsmasse der VIG dar. Um das Risiko der Mitglieder zu begrenzen, ist die 
Nachschusspflicht auszuschließen. Dies bedeutet, die Mitglieder können im 
schlimmsten Fall einen Totalverlust ihrer Genossenschaftsanteile erleiden. Eine 
Erläuterung dieses Sachverhaltes ist notwendig, da die VIG gegenüber ihren Mit-
gliedern offen und transparent sein sollte. Ein weiterer wichtiger Vertragsbe-
standteil stellt die Kündigungsfrist des Genossenschaftsanteils dar. Diese sollte 
mindestens die Laufzeit der Bauphase haben, sodass es erst nach fünf Jahren zur 
Kündigung des Genossenschaftsanteils kommen kann. Zusätzlich sollte in der 
Satzung ein Mindestkapital geregelt sein,1566 da das Kapital wichtig ist für den 
Erhalt des Projektzuschlags. Die lange Laufzeit ist für die Verhinderung einer 
stark schwankenden Eigenkapitalbasis wichtig. Zur Sicherheit sollte sich die VIG 
jedoch einen Kontokorrentkredit von Kreditinstituten einräumen lassen, um 
eventuelle Schwankungen mit Fremdkapital ausgleichen zu können.  

Bevor die VIG am strukturierten Vergabeverfahren teilnehmen kann, muss sie 
zum einen gegründet werden und zum anderen ist eine Regelung zu treffen, wie 
die Ausgestaltung der VIG während des strukturierten Vergabeverfahrens auszu-
sehen hat. Dies ist besonders unter dem Gesichtspunkt wichtig, dass die VIG 
keinen Zuschlag für das Projekt erhalten könnte. Es gilt zu klären, wer die ent-
standenen Angebotskosten sowie entstehenden Kosten während der Genossen-
schaftsgründung trägt. 

Genossenschaftsgründung 

Die Gründung der VIG sollte mit einem kleinen Mitgliederkreis durchgeführt 
werden, da in der zweiten Phase der Genossenschaftsgründung in der Gründer-
versammlung Einstimmigkeit bezüglich der Beschlussfassung über die Satzung 
herrschen muss. Wie in Kapitel 3.4.1 beschrieben beginnt die Genossenschafts-
gründung mit der Kontaktaufnahme zu einem genossenschaftlichen Prüfungs-
verband. Damit dieser ein Gründungsgutachten erstellen kann, muss die VIG 
einen Wirtschaftsplan sowie einen Satzungsentwurf vorweisen und einen Antrag 
auf Mitgliedschaft bei einem Prüfungsverband stellen. Die Initiierung des Grün-
dungsprozesses sollte von den förderfähigen Mitgliedern ausgehen. Sobald sich 
ein Teil der geeigneten Bauunternehmen gefunden hat, sollten diese mit einem 
oder zwei Vertretern aus der Region Kontakt zum Genossenschaftsverband auf-
nehmen. Die regionalen Vertreter sind wichtig, damit sich auch die Interessen 
der investierenden Mitglieder bereits am Anfang berücksichtigen lassen. Hierbei 

 
1566 Vgl. § 8a Abs. 1 GenG. 
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kann es sich um einen bedeutenden Repräsentanten aus der Region handeln. 
Wichtig ist, dass es sich hierbei um keine Politiker handelt, da diese laut Aussa-
gen der Experten eine polarisierende Wirkung haben. Daher würden sich be-
kannte Unternehmer, Vertreter der Wirtschaftsförderung sowie Ehrenbürger an-
bieten. Die regionalen Vertreter können auch im Aufsichtsrat der VIG tätig sein. 
In der Gründungsversammlung erfolgen die Feststellung der Satzung und die 
Bestellung der Organe der Genossenschaft. Der Prüfungsverband erstellt sein 
Gründungsgutachten, fällt dieses positiv aus, kann eine Eintragung in das Ge-
nossenschaftsregister erfolgen. Wichtig für das Gründungsgutachten ist, dass die 
VIG keine negativen Auswirkungen auf die Interessen ihrer Mitglieder und Gläu-
biger haben wird. Daher ist im Wirtschaftsplan darzustellen, wie der Umgang 
mit den Risiken und den Anlaufkosten bzw. Angebotskosten geplant ist. Des 
Weiteren gilt es, in der Satzung die Haftungsregelung festzulegen. 

Wirtschaftsplan 

Beim Wirtschaftsplan, welcher aufzeigt, wie die VIG wirtschaften möchte, han-
delt es sich um einen Finanzplan, der einen Zeitraum von mindestens drei Jah-
ren abdeckt. Die Gründungsmitglieder sollten hierbei aufzeigen, welche Kosten, 
insbesondere Baukosten, für das Projekt anfallen und wie die Vergütung durch 
die öffentliche Hand erfolgt. Hierbei lässt sich auf die durchgeführte Berechnung 
in Kapitel 6.4.2.1 zurückgreifen. Ebenso kann hier die potentielle Vorgehens-
weise zur Projektbearbeitung dargestellt werden, da dies in der ersten Phase des 
strukturierten Vergabeverfahrens (Teilnahmewettbewerb) beim ÖPP-Projekt ge-
fordert wird. Bei der Erstellung des Wirtschaftsplans kann es sich im ersten 
Schritt nur um ein erstes grobes Konzept handeln, da auch die VIG auf die Ver-
öffentlichung der Vergabeunterlagen wartet und eine Anwerbung von investie-
renden Mitglieder erst nach der Eintragung der Genossenschaft erfolgt. Die 
Gründung der VIG muss abgeschlossen sein, bevor sich diese auf das ÖPP-Pro-
jekt bewirbt. Dies ist wichtig, da in der ersten Phase des strukturierten Vergabe-
verfahrens die Leistungsfähigkeit der Bewerber geprüft wird. Da der Gründungs-
prozess laut Experten je nach Genossenschaft zwei bis drei Monate dauern kann, 
ist hier eine zeitliche Überschneidung mit der Veröffentlichung der Unterlagen 
möglich.  

Satzung und Struktur der Genossenschaft 

Die Satzung der VIG muss neben den Pflichtregelungen auch ihre eigenen indi-
viduellen Anforderungen berücksichtigen, da sie eine verbindliche Rechtsnorm 
besitzt. Im Folgenden werden diese für die Bauunternehmergenossenschaft dar-
gestellt. 
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I. Firma, Sitz, Zweck und Gegenstand des Unternehmens (§1-§2) 

Neben der Firmenbezeichnung und dem Sitz der Genossenschaft muss der 
Unternehmensgegenstand der VIG dargestellt werden. Der Zweck der VIG 
ist neben der „wirtschaftlichen Förderung der regionalen mittelständischen 
Bauunternehmen“ auch eine „Förderung der Region Heilbronn-Franken 
und des Einzelnen durch eine bessere Verkehrsanbindung“. Dies soll durch 
den Gegenstand der VIG (den Ausbau, Betrieb sowie die Erhaltung des Teil-
stückes der A 6 „Weinsberg – AK Feuchtwangen/Crailsheim“ gemäß Aus-
schreibungsunterlagen der öffentlichen Hand) erfolgen. 

II. Mitgliedschaft (§3-§12)1567 

Mitglied der VIG dürfen sowohl natürliche Personen, Personengesellschaf-
ten als auch juristische Personen des privaten oder öffentlichen Rechts wer-
den. Es wird zwischen förderfähigen und investierenden Mitgliedern unter-
schieden. Die Mitgliedschaft endet bei Kündigung, Übertragung des Ge-
schäftsguthabens, Tod, Auflösung einer juristischen Person oder Personen-
gesellschaft, Ausschluss. Die Kündigung kann zum Schluss eines Geschäfts-
jahres erfolgen. Die Kündigungsfrist beträgt fünf Jahre, damit eine schwan-
kende Eigenkapitalbasis vermieden werden kann. Ein Ausschluss aus der 
VIG kann erfolgen, sofern ein Mitglied sich nicht an vertragliche Verpflich-
tungen hält, unwahre Angaben über seine Vermögenswerte und Jahresab-
schluss macht oder zahlungsunfähig wird. Hierbei wäre es hilfreich, weitere 
Standardklauseln aufzuführen. Der Ausschluss der Mitglieder ist ein wichti-
ges Instrument, um die VIG zu schützen; insbesondere, da diese sehr stark 
abhängig ist von ihren förderfähigen Mitgliedern. Auch die Aufzählung der 
Rechte der Mitglieder ist von großer Bedeutung, da seitens der öffentlichen 
Hand (BMVI und VIFG) befürchtet wird, dass ein Mitspracherecht die VIG 
in ihren operativen Tätigkeiten einschränkt. Jedoch handelt es sich hierbei 
um die Teilnahme an der Generalversammlung, an ihren Beratungen, an Ab-
stimmungen und Wahlen, an den satzungsgemäß beschlossenen Ausschüt-
tungen sowie Auskunftsersuchen bezüglich der Angelegenheiten der VIG, 
die Einreichung von Anträgen für die Tagesordnungspunkte für die General-
versammlung sowie einen Antrag auf die Einberufung außerordentlicher Ge-
neralversammlungen. Weiterhin erhalten die Mitglieder das Recht, eine Ab-
schrift des Jahresabschlusses (vor Feststellung), des Lageberichts sowie des 
Berichtes des Aufsichtsrats zu verlangen und die Niederschrift über die Ge-
neralversammlung, die Mitgliederliste sowie das zusammengefasste Ergeb-

 
1567 Hierbei sind Regelungen zu treffen bezüglich: Erwerb der Mitgliedschaft, Beendigung der 

Mitgliedschaft, Kündigung, Übertragung des Geschäftsguthabens, Tod eines Mitglieds, 
Auflösung einer juristischen Person oder Personengesellschaft, Ausschluss, Auseinander-
setzung, Rechte der Mitglieder, Pflichten der Mitglieder. 
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nis des Prüfungsberichts einzusehen. Aber auch die Pflichten der Mitglieder 
sind von großer Bedeutung. Besonders betroffen sind auch hier die förderfä-
higen Mitglieder, da diese sämtliche Angebotsunterlagen, Preise und Kondi-
tionen, Rundschreiben und sonstige Informationen der VIG gegenüber Drit-
ten vertraulich behandeln müssen. Sie haben auf Anforderung die für die 
VIG erforderlichen Unterlagen einzureichen (dies ist wichtig für die Leis-
tungsfähigkeit der jeweiligen Mitglieder) sowie eine unverzügliche Anzeige 
bei Änderung innerhalb der Unternehmen (z. B. Rechtsform, Inhaberverhält-
nisse) zu machen. 

III. Organe der Genossenschaft (§13-§36) 

A. Der Vorstand (§14-§21)1568 

Der Vorstand der VIG muss extern ausgeschrieben werden. Hier wird die 
Empfehlung der Experten übernommen, die zwei Vorstände präferieren. Der 
technische Vorstand sollte idealerweise bereits selbst bei einem ÖPP-Projekt 
beteiligt gewesen sein. Falls es finanziell möglich ist, sollte die VIG einen 
Projektleiter eines Baukonzerns abwerben, da dieser über viel Fachkenntnis 
verfügt. Dies ist allen potentiellen Mitgliedern wichtig. Der kaufmännische 
Vorstand sollte über Finanz- und Managementerfahrung verfügen. Auch hier 
ist zu prüfen, ob die VIG einen Finanzierungsspezialisten von Kreditinstitu-
ten abwerben kann, der auf ÖPP-Projekte spezialisiert ist. Hier würden sich 
Personen von der EIB, KfW oder auch DZ Bank anbieten. Auch hier besteht 
gemäß P-A-Theorie die Gefahr der asymmetrisch verteilten Informationen, 
sodass der Vorstand nur seinen eigenen Nutzen maximieren möchte. Daher 
muss ein geeignetes Anreizsystem implementiert werden. Der Vorstand er-
hält neben seinem fixen Grundgehalt auch eine variable Vergütung, die sich 
nach dem Projekterfolg1569 bemisst. Ein Kontrollsystem hat die VIG durch 
den Aufsichtsrat implementiert. Eine weitere Kontrolle erfolgt durch den 
Auftraggeber (der öffentlichen Hand) selbst, die das gesamte Projekt über-
wacht und damit auch indirekt den Vorstand der VIG. 

  

 
1568 Hierbei sind Regelungen zu treffen bezüglich: Leitung der Genossenschaft, Vertretung, 

Aufgaben und Pflichten des Vorstandes, Berichterstattung gegenüber dem Aufsichtsrat, 
Zusammensetzung und Dienstverhältnis, Willensbildung, Teilnahme an Sitzungen des 
Aufsichtsrats, Kredit an Vorstandsmitglieder. 

1569 Den ersten Projekterfolg stellt der Zuschlag des ÖPP-Projektes an die VIG dar.  
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Tabelle 28:  Vorstand VIG1570 

 Vorstand 

Technisch 
Bauerfahrung 

 Projektleiter eines Baukonzerns  

Kaufmännisch 
Finanz- und Managementerfahrung  

 Finanzierungsspezialist EIB, KfW oder auch DZ Bank 

 

B. Der Aufsichtsrat (§22-§25)1571 

Damit der Aufsichtsrat seinen Aufgaben nachkommen kann, sind gewisse 
Qualifikationsmerkmale in der Satzung festzulegen. Es ist wichtig, dass die 
Aufsichtsratsmitglieder über Bausachverstand verfügen. Das bedeutet, so-
wohl Bauunternehmen als auch Baujuristen sollten im Aufsichtsrat vertreten 
sein. Darüber hinaus bietet es sich an, den ÖPP-Experten, welcher zur Über-
wachung des strategischen Partners eingebunden wird, in den Aufsichtsrat 
der VIG aufzunehmen. Eine angemessene Vertretung der investierenden 
Mitglieder ist ebenfalls vonnöten. Daher sollten auch Persönlichkeiten aus 
der Region sowie Unternehmensvertreter Mitglied im Aufsichtsrat werden. 
Falls es möglich ist, sollte eine Privatperson, die Beziehungen ins Verkehrs-
ministerium hat, ebenfalls in den Aufsichtsrat, da auch hier Sachverstand 
vorhanden ist. Die Größe des Aufsichtsrates sollte auf 10-12 Personen be-
grenzt werden, Bau- und Projekterfahrung sind für diese Position von großer 
Bedeutung. 

Tabelle 29:  Aufsichtsrat VIG1572 

Aufsichtsrat 

Bausachverstand 

  Bauunternehmen als auch Baujuristen  
  ÖPP-Experten 

Vertretung der investierenden Mitglieder 

 Persönlichkeiten aus der Region 
 Unternehmensvertreter 

 

 
1570 Quelle: Eigene Darstellung. 
1571 Hierbei sind Regelungen zu treffen bezüglich: Aufgaben und Pflichten des Aufsichtsrats, 

gemeinsame Sitzungen von Vorstand und Aufsichtsrat, zustimmungsbedürftige Angele-
genheiten, Zusammensetzung und Wahl, Konstituierung, Beschlussfassung. 

1572 Quelle: Eigene Darstellung. 
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C. Die Generalversammlung (§26-§36)1573 

Aufgrund der quantitativen Untersuchung wird davon ausgegangen, dass die 
VIG ca. 242.700 investierende Mitglieder hat. Die Anzahl der förderfähigen 
Mitglieder liegt im kleinen zweistelligen Bereich. Somit kann die VIG gem. § 
43a GenG bestimmen, dass die Generalversammlung aus Vertretern der Mit-
glieder – einer sogenannten Vertreterversammlung – besteht. Sie muss sich 
laut Genossenschaftsgesetz aus mindestens 50 Vertretern zusammensetzen. 
Somit könnte die VIG vorgeben, dass für je 2.000 Mitglieder ein Vertreter 
gewählt werden sollte. Hierbei bietet es sich an, dass die Vertreter aus ver-
schiedenen Städten bzw. Gemeinden stammen. Dies entspricht dem Vor-
schlag der Experten einer regionalen Sprengelversammlung. Bei diesen Ver-
sammlungen ist es neben der Wahl der Vertreter wichtig, die Mitglieder über 
die aktuellen Gegebenheiten zu informieren. Entscheidend ist hierbei, dass 
die Mitglieder neben den Geschehnissen innerhalb der VIG auch über den 
Umsetzungsstand des ÖPP-Projektes unterrichtet werden. Zu Beginn sollten 
diese Versammlungen jährlich stattfinden, um den Forderungen der poten-
tiellen Mitglieder nach einer ausreichenden Transparenz und Informations-
pflicht gerecht zu werden. Eventuell würde es sich zusätzlich anbieten, wenn 
die VIG ihre Mitglieder in einem quartalsmäßigen Informationsmail bzw. 
Brief über den aktuellen Sachstand in Kenntnis setzt. Dies bedeutet für die 
VIG selbst einen höheren Verwaltungsaufwand, jedoch fordert ein derartiges 
Vorgehen viel Transparenz, damit Vertrauen entsteht. Die gewählten Vertre-
ter haben jeweils eine Stimme. Für Mitglieder, die den Geschäftsbetrieb be-
sonders fördern, ist es denkbar, Mehrheitsstimmrechte (max. drei Stimm-
rechte) einzuräumen.1574 Damit die investierenden Mitglieder die förderfähi-
gen Mitglieder nicht überstimmen können, sollten diese ein Mehrheitsstim-
mrecht erhalten. Diese Einschränkung des Stimmrechts fordert das Genos-
senschaftsgesetz, da die VIG in erster Linie auf die förderfähigen Mitglieder 
ausgerichtet sein sollte. 

  

 
1573 Hierbei sind Regelungen zu treffen bezüglich: Ausübung der Mitgliedsrechte, Frist und 

Tagungsort, Einberufung und Tagesordnung, Versammlungsleitung, Gegenstände der Be-
schlussfassung, Mehrheitserfordernisse, Entlastung, Abstimmung und Wahlen, Aus-
kunftsrecht, Protokoll, Teilnahmerecht der Verbände. 

1574 § 43 Abs. 3 GenG. 
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Tabelle 30:  Mitglieder VIG1575 

Mitglieder Förderfähige Mitglieder Investierende Mitglieder 

 
Ausgewählte Bauunternehmen (Ge-
werk sowie Größe) 

Bürger, Unternehmen der Region 
Heilbronn-Franken 

Kündigungsfrist 5 Jahre 

Genossenschafts- 
anteil 

ab 0,5 Mio. € 
ab 50 € 
juristische Personen  
min. 10 Anteile  

Stimmrecht 3-faches Stimmrecht 
Vertreterversammlung  
(1 Vertreter je 2.000 Mitglieder) 

Haftung 

Höhe des Genossenschaftsanteils, 
zusätzliche Angebotskostenüber-
nahme, falls VIG keinen Zuschlag 
erhält 

Höhe des Genossenschaftsanteils 

 

IV. Eigenkapital und Haftsumme (§37-§40)1576 

Der Geschäftsanteil beträgt für die förderfähigen Mitglieder 0,5 Mio. € und 
für die investierenden Mitglieder 50 €. Werden juristische Personen oder Per-
sonengesellschaften ein investierendes Mitglied der VIG, so sollte für diese 
ein Mindestbetrag von 500 € (Kauf von zehn Genossenschaftsanteilen) gel-
ten. Die Haftsumme der VIG (Höhe für die die Genossenschaftsmitglieder 
im Falle einer Insolvenz maximal haften) ist auf die Höhe der gekauften Ge-
nossenschaftsanteile zu beschränken. Die VIG sollte zusätzlich gemäß § 8a 
GenG ein Mindestkapital regeln. Dies sollte, um die Wettbewerbsfähigkeit 
gegenüber anderen Projektgesellschaften zu erhalten, mindestens einer EK-
Quote von 10 % entsprechen.  

V.  Rechnungswesen (§41-§45) 

Die VIG muss wie jedes Unternehmen einen Jahresabschluss sowie einen 
Lagebericht erstellen. Zusätzlich müssen die Rückvergütung, die Verwen-
dung des Jahresüberschusses sowie die Deckung eines Jahresfehlbetrags ge-
regelt werden. 

 
1575 Quelle: Eigene Darstellung. 
1576 Hierbei sind Regelungen zu treffen bezüglich: Geschäftsanteil und Geschäftsguthaben, ge-

setzliche Rücklage, andere Ergebnisrücklagen, Kapitalrücklage, Nachschusspflicht. 
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VI. Liquidation (§46) 

Im Falle einer Liquidation der VIG erfolgt diese nach Maßgabe des Genos-
senschaftsgesetzes. 

VII. Bekanntmachungen (§47) 

Sämtliche Bekanntmachungen der VIG sollten in den Tageszeitungen der 
Region Heilbronn-Franken veröffentlicht werden. Hierbei handelt es sich um 
die Heilbronner Stimme, Hohenloher Zeitung, Haller Tagblatt sowie die 
Main-Post. 

VIII. Gerichtsstand (§48) 

Die Angabe des Gerichtstandes ist wichtig im Falle einer Streitigkeit zwi-
schen Mitglied und VIG. Hierfür ist das jeweilige Amtsgericht oder Landge-
richt zuständig, in dessen Zuständigkeitsbereich die VIG ihren Sitz hat. 

Teilnahme am strukturierten Vergabeverfahren 

Die VIG muss sich wie ihre Mitbewerber bei einem ÖPP-Projekt im Rahmen 
des strukturierten Vergabeverfahrens bewerben. Hierbei gilt es die, in Kapitel 
2.3.5 beschriebenen Phasen des Verhandlungsverfahrens mithilfe des strate-
gischen Partners erfolgreich zu bestehen.  

Teilnahmewettbewerb – erste Phase 

Die VIG muss zu diesem Zeitpunkt bereits ihre förderfähigen und den größ-
ten Teil der investierenden Mitglieder aufgenommen haben. Dies ist wichtig, 
da neben der wirtschaftlichen auch die finanzielle Leistungsfähigkeit der VIG 
zu prüfen ist. Zu diesem Zeitpunkt muss die VIG auch einen Fremdkapital-
geber haben, der den „Letter of Intent“ ausstellt. Aufgrund der genossen-
schaftlichen Rechtsform empfehlen die Experten hier den Kontakt zur DZ 
Bank. Die genaue Prüfung bei der Aufnahme der förderfähigen Mitglieder 
birgt den Vorteil, dass von der VIG bereits vorab eine Überprüfung der Fach-
kunde und Zuverlässigkeit vorgenommen wurde. Dies wird von der öffentli-
chen Hand kritisch überprüft und gilt als Entscheidungskriterium, ob die 
VIG für die zweite Phase zugelassen wird. Hierbei muss sich die VIG je nach 
Mitgliedern eventuell auch der Eignungsleihe bedienen.  

Angebotsphase – zweite Phase 

Bei der Angebotsphase handelt es sich um den kritischen Punkt im Vergabe-
verfahren. Nur die besten beiden Bieter kommen in die nächsten Phasen. Ein 
Scheitern der VIG würde zu einer negativen Berichterstattung und öffentli-
chen Wahrnehmung der VIG führen. Bis zu diesem Zeitpunkt sind der VIG 
nur Kosten entstanden. Neben den Kosten, die während der Gründung der 
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VIG anfallen (sowie der Auswahl und Aufnahme der Mitglieder), sind auch 
Kosten für die Erstellung eines Angebots entstanden. Zum einen handelt es 
sich um Verwaltungskosten und zum anderen muss berücksichtigt werden, 
dass diese Phase zu einer großen zeitlichen Bindung der Ressourcen führt. 
Daher sollten alle förderfähigen Mitglieder das Angebot gemeinsam erstel-
len. Hierfür könnten sich pro Gewerk ein bis zwei Personen um die Ange-
botserstellung kümmern, die Leitung erfolgt vom Vorstand der VIG. Wichtig 
ist, dass alle Risiken erkannt, bewertet und dementsprechend gepreist wer-
den. Es muss beachtet werden, dass eine faire Risikoverteilung zwischen der 
VIG und dem strategischen Partner, aber auch unter den förderfähigen Mit-
gliedern erfolgt. Jeder ist zuständig für die angemessene Berücksichtigung 
des Risikos im eigenen Gewerk.   

Erhält die VIG nicht den Projektzuschlag, so müssen mit der Aufwandsent-
schädigung die entstandenen Kosten gedeckt werden. Um eine negative Re-
putation der VIG und damit auch der beteiligten Bauunternehmen zu ver-
meiden, müssten die entstandenen Kosten von den förderfähigen Mitglie-
dern beglichen werden. Dies stellt im ersten Moment eine schlechtere Be-
handlung dieser dar, jedoch würden sie im Falle eines Projektzuschlages zu-
sätzlich von der VIG profitieren.  

Verhandlungsphase – dritte Phase 

Bei der Vertragsverhandlung hat die VIG die Möglichkeit, Unsicherheiten be-
züglich des Projektes und der damit verbundenen Vertragsanforderungen zu 
klären. Auch hier spielen der strategische Partner und der Vorstand der VIG 
eine wichtige Rolle, da diese nach den Verhandlungsgesprächen ein endgül-
tiges Angebot abgeben werden. 

Vertragsabschluss – vierte Phase 

Das Angebot der VIG wird in der letzten Phase mit dem PSC der konventio-
nellen Beschaffungsalternative verglichen. Ist dieses wirtschaftlicher als die 
konventionelle Vergleichsvariante, so erhält die VIG den Projektzuschlag. Zu 
diesem Zeitpunkt müssen alle Finanzierungsverträge in abgeschlossener 
Form vorliegen.  

Damit die VIG am Ausbau der A 6 teilnehmen kann, muss zuerst die Genos-
senschaftsgründung erfolgen. Dies ist wichtig, da die VIG, wie dargestellt, 
bereits am Anfang des Vergabefahrens die Eignungskriterien erfüllen muss. 
Dies bedeutet: 

• Fachkunde (spezielle Sachkenntnisse, die technischen und personellen 
Mittel)  
 förderfähige Mitglieder sowie Vorstand der VIG 
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• finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit (Finanzierung, pas-
sende Projektgröße)  
 Mitglieder, insbesondere investierende Mitglieder (Eigenkapital) 

• Zuverlässigkeit (gesetzliche Verpflichtungen)  
•  förderfähige Mitglieder 

Die Schwierigkeiten ergeben sich hierbei zum einen bei der Auswahl der geeig-
neten förderfähigen Mitglieder und zum anderen in der Darstellung des Wirt-
schaftsplans, welcher für das Gründungsgutachten benötigt wird, da es hier zu 
einem zeitlichen Auseinanderfallen bezüglich der Vergabeunterlagen kommt.  

Bei einem derartigen regionalen Prestigeobjekt darf die VIG an keinem Punkt 
scheitern. Dabei könnte die Reputation der Projektbeteiligten sowie die der Initi-
atoren geschädigt werden. Auch würde sich bei keinem anderen ÖPP-Projekt 
eine VIG beteiligen können, daher sollte zu Beginn ein kleineres Beispielprojekt 
ausgewählt werden. Hier können eventuell auftretende Probleme besser behoben 
werden. 
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7 Schlussbetrachtung 

Das Ziel des siebten Kapitels ist eine Zusammenfassung der Ergebnisse dieser 
Arbeit. Es wird bewusst darauf verzichtet, alle Ergebnisse detailliert darzustellen, 
da diese schon im vorangegangenen Kapitel ausführlich erläutert wurden. Weiter-
hin sollen in diesem Kapitel Vorschläge für künftige Forschungen aufgezeigt wer-
den, die sich aus den Limitationen dieser Arbeit ergeben. 

Kapitel 7.1 liefert neben einer synoptischen Betrachtung der Ergebnisse anhand 
der Forschungsfragen auch eine Darstellung der Besonderheiten dieser Studie. 

Das Kapitel 7.2 wird Ansätze zu weiteren Forschungsmöglichkeiten aufzeigen. 

 
Abbildung 81:  Aufbau des siebten Kapitels1577 

7.1 Synoptische Betrachtung 

Die Einleitung dieser Arbeit stellt dar, dass die Infrastruktur von besonderer Re-
levanz für Volkswirtschaften ist. Besonders die Verkehrsinfrastruktur ermöglicht 
Mobilität, was eine wichtige Voraussetzung für wirtschaftliches Wachstum und 
Beschäftigung sowie die Beteiligung aller am gesellschaftlichen Leben ist.1578 Je-
doch stehen verschiedene Volkswirtschaften einer unterfinanzierten Verkehrsin-
frastruktur gegenüber. Als ein Lösungsweg wird die Beteiligung (inkl. Finanzie-
rung) von Privaten im Rahmen von ÖPP gesehen. Diese Beschaffungsvariante 
wird sowohl in der Literatur als auch in der Praxis kontrovers diskutiert. Der An-
satz VIG stellt eine bisher in der Baubranche noch nicht existierende Kooperati-
onsform dar, bei der alle direkten und indirekten Akteure beteiligt werden kön-
nen. Das Ziel dieser Genossenschaft ist die Umsetzung der Verkehrsinfrastruk-
turmaßnahme, die Rendite spielt eine untergeordnete Rolle. Dadurch soll der 
grundsätzliche Konflikt bei ÖPP zwischen öffentlicher Hand und privaten Part-
nern bezüglich der unterschiedlichen Zielsetzung (öffentliche Hand: gesell-
schaftliche Wohlfahrt; private Partner: hohe Rendite) reduziert werden. 

 
1577 Quelle: Eigene Darstellung. 
1578 Vgl. Bericht der Expertenkommission im Auftrag des Bundesministers für Wirtschaft und Energie 

(2015), S. 5; CDU-Kommission „Mobilität“ (2012); S. 3. Straubhaar (2014), S. 306. 

Schlussbetrachtung 

Synoptische Ergebnisbetrachtung Ausblick 
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Die Studie lässt sich in drei Teile gliedern. Der erste Teil befasst sich mit den 
theoretischen Grundlagen von ÖPP und Genossenschaften sowie den Erklä-
rungsbeiträgen verschiedener Kooperationstheorien (Kapitel 2, 3 und 4). Auf die 
Vorstellung des Untersuchungsobjektes und der Ableitung der Forschungsfra-
gen (Kapitel 5) folgen die empirischen Untersuchungen (Kapitel 6). Somit kom-
men in der Arbeit neben der Literaturrecherche sowohl qualitative als auch quan-
titative Forschungsmethoden zum Einsatz. Durch diese Methodentriangulation 
sollen die Nachteile der jeweiligen Forschungsverfahren reduziert werden.  

Die Literaturanalyse liefert einen Überblick über die aktuelle Situation der deut-
schen Verkehrsinfrastruktur und hebt auch deren Bedeutung für die deutsche 
Volkswirtschaft hervor. Zusätzlich wurde auf gesetzliche Neuregelungen hinge-
wiesen und diese, soweit es der derzeitige Informationsstand zulässt, umfassend 
dargestellt. Ebenfalls erfolgte eine Behandlung der verschiedenen Beschaffungs-
varianten, welche in Deutschland zur Umsetzung des Baus von Bundesautobah-
nen genutzt werden. In diesem Zusammenhang wurde auch auf die unterschied-
liche Finanzierung der beiden Varianten eingegangen, sodass die Divergenzen 
verständlich werden. Zusätzlich widmet sich die Arbeit dem genossenschaftli-
chen Geschäftsmodell und zeigt die für eine Genossenschaftsgründung notwen-
digen Grundlagen auf. Es handelt sich zum einen um die Werte und Zielbilder 
innerhalb der Genossenschaft, welche sich aus ihrer Historie und der damaligen 
Grundidee der „Hilfe zur Selbsthilfe“ ergeben und ihrem Förderauftrag und zum 
anderen um die gesetzlichen Anforderungen. Die Grundvoraussetzungen für die 
Gründung, welche sich im Genossenschaftsgesetz finden, wurden im notwendi-
gen Umfang erläutert, aber auch die Genossenschaftsorganisation, welche neben 
den gesetzlichen Prüfungen (u. a. Gründungsprüfung) auch weitere Beratungen 
für ihre Mitglieder durchführt, wurde dargestellt. Im Kapitel drei zeigte sich, dass 
Genossenschaften trotz ihrer langen Historie noch immer eine beliebte koopera-
tive Rechtsform darstellen. Heutzutage verfolgen Genossenschaften neben dem 
Primärziel der Mitgliederförderung weitere unterschiedliche Geschäftstätigkei-
ten. Dies zeigt sich bei den diversen Erscheinungsformen – Genossenschaften 
kommen überall im alltäglichen Leben vor (Kreditinstitute, Waren- und Dienst-
leistungsgenossenschaften, Konsumgenossenschaften, Energiegenossenschaf-
ten, Wohnungsgenossenschaften aber auch verschiedene Sozialgenossenschaf-
ten). Dies spiegelt die Flexibilität dieser Rechtsform wider.  

Weiterhin beleuchtet die Studie vier wirtschaftswissenschaftliche Theorien, die 
sich mit Kooperationen beschäftigen. Hierbei wurde überprüft, inwieweit sich 
die Theorien auf ÖPP und Genossenschaften anwenden lassen. Eine Übertra-
gung dieser Ansätze auf eine VIG ist in der Literatur bisher noch nicht erfolgt. 
Die vorliegende Arbeit hat gezeigt, dass die vier Theorien auf ÖPP übertragbar 
sind und dies auch bereits in einigen Studien recht ausführlich vorgenommen 
wurde. Ganz im Gegensatz zu Genossenschaften. Die Anwendung der Theorien 
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ist nur bedingt möglich. Die beiden managementorientierten Ansätze MBV und 
RBV, welche die Ursachen für den Unternehmenserfolg analysieren, lassen sich 
nicht ohne weiteres auf eine Genossenschaft übertragen. Da die Genossenschaf-
ten, wie bereits beschrieben, unterschiedliche Erscheinungsformen haben kön-
nen, ist es weder möglich die Branche noch die Ressourcen der Genossenschaft 
zu untersuchen, da diese je nach Erscheinungsform unterschiedlich sind. Die 
ökonomischen Ansätze (P-A-Theorie und Spieltheorie) können auf Genossen-
schaften angewendet werden. So liefern die P-A-Theorie und die Spieltheorie 
wertvolle Ansätze, wie die Auswahl und der Umgang der Mitglieder einer VIG 
sein sollten. Der RBV hebt die Bedeutung der Auswahl im Sinne der Betrachtung 
der Ressourcen hervor. 

Das fünfte Kapitel zeigt die Kernidee der VIG auf. Der Grundgedanke war es, 
sowohl die Bauunternehmen als auch die betroffenen Firmen und Bürger der 
Region in der Umsetzung von Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen mit einzube-
ziehen. Dafür ist eine Unternehmensform notwendig, welche verhältnismäßig 
unbürokratisch sowie vertrauensvoll ist. Außerdem sollte sie zudem gewährleis-
ten, dass sich jede Partei gleichermaßen demokratisch einbringen kann. Durch 
ihre Struktur und den Aufbau erfüllt die Rechtsform der Genossenschaft die ge-
nannten Anforderungen. Finanzierungsseitig stellt die VIG die „Hilfe zur Selbst-
hilfe“ dar, denn die in der Region betroffenen Parteien sind durch sie in der Lage, 
selbst zur Ertüchtigung der Verkehrsinfrastruktur beizutragen. 

Im sechsten Kapitel bietet diese Studie einen triangulatorischen methodischen 
Ansatz im neuen Forschungskontext von VIG. Mehrere methodische Faktoren 
machen diese Untersuchung einzigartig. Die qualitative Befragung von Experten 
mit den Forschungsschwerpunkten ÖPP und Genossenschaften (im gemeinsa-
men Kontext) stellt den neuartigen Kooperationsansatz der VIG bei ÖPP-Projek-
ten dar. Eine solche Befragung wurde in diesem Umfang bis dato noch nicht 
durchgeführt. Die Erweiterung der Experteninterviews um eine Bewertung der 
Konstrukte zur Delphi-Methode war notwendig, um eine einseitige Betrachtung 
der erarbeiten Konstrukte zu vermeiden. Somit war es möglich, bereits während 
der Untersuchung eine Schwäche des qualitativen Forschungsansatzes zu behe-
ben. Zudem bestätigte dieses Vorgehen die Wahl des sequientiellen Forschungs-
prozesses, da die notwendige methodische Flexibilität gegeben war.  

Auch die qualitative Befragung der bereits an ÖPP-Projekten beteiligten Baukon-
zerne und mittelständischen Bauunternehmen gab es bisher noch nicht. Zwar 
fällt die Anzahl der Experteninterviews im Vergleich zu den Experteninterviews 
der ersten Forschungsstufe deutlich geringer aus, allerdings existieren in 
Deutschland auch nur vier Baukonzerne, die bisher bei ÖPP-Projekten beteiligt 
waren. Dies bedeutet, dass die Hälfte aller Baukonzerne befragt wurde. Durch 
das Interview mit einem führenden Asset Manager konnten die Aussagen der 
Baukonzerne verifiziert werden. Auch bei der Befragung der mittelständischen 
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Bauunternehmen mit ÖPP-Erfahrung war die Stichprobe vergleichsweise gering, 
dies ist jedoch der geringen Anzahl der Teilnehmer bei ÖPP-Projekten geschul-
det. Neben der identifizierten Kooperationsbereitschaft mit einer VIG stellt diese 
Untersuchung auch die Beteiligungsgründe und die Herausforderungen von 
ÖPP-Projekten aus Sicht der beteiligten Bauunternehmen dar. Bisher existieren 
einige Publikationen, die sich mit den Hindernissen bzw. der Einbeziehung der 
bei ÖPP-Projekten ausgegrenzten mittelständischen Bauunternehmen beschäf-
tigen. Die von anderen Studien identifizierten Markteintrittsbarrieren für den 
Baumittelstand ließen sich sowohl qualitativ als auch quantitativ belegen.1579 Die 
quantitativen Befragungen der Bauunternehmen haben gezeigt, dass tendenziell 
ein Interesse an einer VIG besteht. Jedoch sei darauf hingewiesen, dass aufgrund 
der geringen Rücklaufquote eine Verallgemeinerung der Aussagen nicht zulässig 
ist, trotz des Versuches, die Stichprobeneinheit durch einen regionalen Bezug zu 
verringern. 

Repräsentativ sind jedoch die Befragungen der Unternehmen und Bürger. Daher 
erlauben sie zumindest im Kontext der Region Heilbronn-Franken und wahr-
scheinlich darüber hinaus einen hohen Generalisierungsgrad. Ebenfalls wurde 
eine Studie mit solchem Forschungsinteresse bisher noch nicht durchgeführt. Es 
ist möglich, dass Untersuchungen in anderen Regionen zu leicht abweichenden 
Resultaten führen. Dies kann eventuell auf die finanzielle Situation der in der 
Region Heilbronn-Franken ansässigen Unternehmen und Personen zurückge-
führt werden. Die Personen in der Region verfügen über ein vergleichsweise ho-
hes Primäreinkommen und suchen, wie in der Untersuchung bestätigt, eine 
Geldanlagemöglichkeit. Für die Unternehmen in der Region Heilbronn-Franken 
ist die Verkehrsinfrastruktur von hoher Bedeutung. Daher können sich diese eine 
Beteiligung bei einer VIG vorstellen. Obwohl die regionale Begrenzung der Um-
fragen in anderen Regionen zu etwas anderen Ergebnissen führen könnte, war 
es wichtig eine Region zu wählen, in der die Durchführung eines ÖPP-Projektes 
ansteht. Zukünftige Untersuchungen sollten daher andere Regionen untersu-
chen, um ein umfassenderes Bild bezüglich der regionalen Beteiligungsbereit-
schaft zu erhalten.  

Das Ziel dieser Studie war es, die Möglichkeiten der Beteiligung einer Genossen-
schaft bei einem ÖPP-Projekt zu untersuchen. Hierbei war es wichtig, die in der 
Öffentlichkeit wahrgenommenen Nachteile von ÖPP zu reduzieren. Frühere Un-
tersuchungen zeigten ebenfalls die Notwendigkeit einer alternativen Beteili-
gungsmöglichkeit bzw. Änderung der Rahmenbedingungen von ÖPP-Projekten, 
damit diese mittelstandsgerechter werden. Diese Arbeit ergänzt die bisherigen 
Studien um ein neuartiges Kooperationsmodell, bei dem neben den mittelstän-
dischen Bauunternehmen auch die regionale Perspektive berücksichtigt wird. 

 
1579 Vgl. hierzu u.a.: Lehrstuhl für Infrastruktur- und Immobilienmanagement der TU Braunschweig 

(2016), Schaedel (2008). 
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Zusätzlich zu dem Beitrag für die Praxis bezweckt die Arbeit auch eine Erweite-
rung des Wissens. Um herauszufinden, inwieweit dies gelungen ist, werden im 
Folgenden die drei Forschungsfragen nochmals dargestellt und die Ergebnisse 
rekapituliert. 

 

Die Experteninterviews haben gezeigt, dass sich die Stakeholder einer VIG unter-
schiedlich bei dem Aufbau einer solchen Genossenschaft beteiligen können. Da-
bei werden die regionalen mittelständischen Bauunternehmen sowie die Unter-
nehmen und Bürger, in deren Region das ÖPP-Projekt umgesetzt wird, bei der 
VIG berücksichtigt. Je nach Konstrukt nehmen diese eine unterschiedlich wich-
tige Rolle in der VIG ein. Der Förderauftrag der VIG „Förderung der Region und 
des Einzelnen durch eine bessere Verkehrsanbindung“ bleibt unberührt. 

Insgesamt existieren sechs Möglichkeiten, wie sich eine VIG bei einem ÖPP-Pro-
jekt beteiligen kann: 

 Unternehmergenossenschaft Typ A 
 Unternehmergenossenschaft Typ B 
 Bauunternehmergenossenschaft Typ B 
 Bauunternehmergenossenschaft Typ C 
 Regionale Genossenschaft Typ B 
 Regionale Genossenschaft Typ C 

Dabei richtet sich die Bezeichnung der VIG nach den förderfähigen Mitgliedern 
der Genossenschaft, da diese im Mittelpunkt der Genossenschaft stehen sollen. 
Die weiteren Stakeholder können sich als investierende Mitglieder beteiligen. So 
liegt der Fokus bei einer „Unternehmergenossenschaft“ auf den regionalen Un-
ternehmen, während diese Position bei einer „Bauunternehmergenossenschaft“ 
die regionalen Bauunternehmen einnehmen. Allein bei der regionalen Genos-
senschaft findet keine Fokussierung auf eine Stakeholdergruppe statt. In dieser 
Genossenschaftsform ist der Einfluss aller Interessensgruppen gleich stark. 
Durch die Experteninterviews kam heraus, dass die bisher definierten Stakehol-
dergruppen um den Kreis der potentiellen Kooperationspartner erweitert werden 
sollten. Dies ist laut einigen Experten wichtig, um die ÖPP-Eignungskriterien zu 
erfüllen. Bei den Kooperationspartnern handelt es sich entweder um Baukon-
zerne (Typ A), die bei deutschen ÖPP-Projekten beteiligt waren, oder um mittel-
ständische Bauunternehmen (Typ B), deren Beteiligung bei ÖPP-Projekten auf 
Projektgesellschaftsebene oder als führendes Mitglied einer ARGE stattgefunden 
hat. Andere Experten sind der Ansicht, dass die VIG ohne Beteiligung eines Drit-
ten auskommt (Typ C). Die geforderten Eignungsnachweise könnten entweder 

F1:  Welche Rolle spielen die Stakeholder bei dem Aufbau der Verkehrsinfrastruktur- 
genossenschaft? 
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durch die eigenen Mitglieder oder durch die Eignungsleihe von Subunterneh-
men erbracht werden. 

Somit lässt sich zusammenfassend sagen, dass die Stakeholder durch den koope-
rativen Gedanken der Genossenschaft eine zentrale Rolle einnehmen. In diesem 
Zusammenhang lässt sich festhalten, dass die mittelständischen Bauunterneh-
men einen überwiegend aktiven Part bei der Bauunternehmergenossenschaft 
und der regionalen Genossenschaft einnehmen, während die Unternehmen und 
Bürger der Region im Wesentlichen die Finanzierung gewährleisten. 

 

Die einzelnen Stakeholdergruppen haben jeweils unterschiedliche Anforderun-
gen an die VIG, welche je nach Konstrukt zusätzlich variieren können. Dabei 
müssen die Belange der potentiellen Kooperationspartner sowie der potentiellen 
Mitglieder untersucht werden. Die Berücksichtigung dieser Anforderungen ist 
von großer Bedeutung, da hiervon die Beteiligungsbereitschaft der jeweiligen 
Stakeholdergruppe abhängt.  

Die Anforderungen der potentiellen Kooperationspartner konnten mithilfe der 
qualitativen Experteninterviews bestimmt werden. Die Belange der mittelständi-
schen Bauunternehmen bezüglich der sechs Konstrukte wurden in einer quanti-
tativen Untersuchung analysiert. Hierbei sei nochmals darauf hingewiesen, dass 
dieser Teil der Studie nicht repräsentativ ist. Ebenso wurden die Anforderungen 
der Unternehmen und Bürger der Region Heilbronn-Franken in einer quantita-
tiven Befragung analysiert. Um die Befragung nicht unnötig zu verkomplizieren, 
wurde nicht auf die unterschiedlichen Konstrukte der VIG eingegangen. Ledig-
lich die Unternehmen konnten angeben, welche Genossenschaftsform sie präfe-
rieren würden. Folgende Übersichten stellen die Anforderungen dar. 

  

F2:  Welche Anforderungen haben die Stakeholder an eine Verkehrsinfrastrukturge-
nossenschaft? 
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Unternehmergenossenschaft 

Tabelle 31:  Anforderungen an eine Unternehmergenossenschaft1580 

Unternehmergenossenschaft Typ A 

Kooperationspartner  
(Baukonzern) 

 Klare Anreizstrukturen 
 Schnelle Entscheidungsfindung 
 Geringe Renditeerwartung 
 Organe: 
− Experten für Infrastrukturprojekte 

Mittelst. Bauunternehmen 

 Straffe Organisation 
 Klare Strukturen 
 Schnelle Entscheidungsfindung 
 Transparente und eindeutige Verträge 
 Offene Kommunikation 
 Faire Risikoverteilung 
 Partnerschaftlicher Umgang 
− Wissensaustausch 
− Lernen bzgl. ÖPP 

 Rendite i. H. v. 4-5 % 

Unternehmergenossenschaft Typ B 

Kooperationspartner  
(Bauunternehmen) 

 Vertragliche Regelungen als Absicherung  
(Bauauftrag für strategischen Partner) 

 Mehrheitliches Stimmrecht 
 Organe: 
− Personen aus der Bau- oder Finanzbranche 

Mittelst. Bauunternehmen 

 Straffe Organisation 
 Klare Strukturen 
 Schnelle Entscheidungsfindung 
 Transparente und eindeutige Verträge 
 Offene Kommunikation 
 Faire Risikoverteilung 
 Partnerschaftlicher Umgang 
 Rendite i. H. v. 4-5 % 
 Verträge mit Vetorecht für Bauunternehmen 

 

Die Unternehmergenossenschaft findet keinen großen Anklang, weder bei den 
potentiellen Kooperationspartnern noch bei den regionalen mittelständischen 
Bauunternehmen. Für die Baukonzerne ist die VIG laut eigenen Angaben auf-
grund der Vielzahl von hochgradig spezialisierten Infrastrukturfonds nicht at-
traktiv. Auch die mittelständischen Bauunternehmen mit ÖPP-Erfahrung sind 

 
1580 Quelle: Eigene Darstellung. 
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dem Konstrukt aufgrund der Gefahr einer möglichen Ausnutzung durch die VIG 
abgeneigt. 

Bauunternehmergenossenschaft 

Tabelle 32:  Anforderungen an eine Bauunternehmergenossenschaft1581 

Bauunternehmergenossenschaft Typ B 

Kooperationspartner  

(Bauunternehmen) 

 Auslagerung Betriebsrisiko 
 Klare Entscheidungskompetenzen 
 Organe: 
− Aufsichtsrat: inhabergeführte Bauunternehmer 
− Mitglieder: 

• Leistungsspektrum 
• Umsatzgröße 
• Deckelung der Mitgliederanzahl 

Mittelst. Bauunternehmen 

 Straffe Organisation 
 Klare Strukturen 
 Schnelle Entscheidungsfindung 
 Transparente und eindeutige Verträge 
 Offene Kommunikation 
 Faire Risikoverteilung 
 Partnerschaftlicher Umgang 
 Rendite i. H. v. 4-5 % 
 Mitglieder: 
− Mittelständische oder familiengeführte Unternehmen 

Bauunternehmergenossenschaft Typ C 

Mittelst. Bauunternehmen 

 Straffe Organisation 
 Klare Strukturen 
 Schnelle Entscheidungsfindung 
 Transparente und eindeutige Verträge 
 Offene Kommunikation 
 Faire Risikoverteilung 
 Partnerschaftlicher Umgang 
 Rendite i. H. v. 4-5 % 
 Mitglieder: 
− Mittelständische oder familiengeführte Unternehmen 

 

Die Bauunternehmergenossenschaft findet deutlichen Anklang sowohl bei den 
potentiellen Kooperationspartnern als auch bei den mittelständischen Bauunter-

 
1581 Quelle: Eigene Darstellung. 
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nehmen. Bei einer Zusammenarbeit mit einer Bauunternehmergenossenschaft 
Typ B erwarten die beteiligten Parteien eine Kommunikation auf Augenhöhe. Die 
regionalen mittelständischen Bauunternehmen selbst präferieren die eigenstän-
dige Bauunternehmergenossenschaft, um so eine mögliche Abhängigkeit zu ver-
meiden. Jedoch weisen die befragten Kooperationspartner immer wieder darauf-
hin, dass das strukturierte Vergabeverfahren aufgrund des Aufwandes nicht zu 
unterschätzen sei. 

Regionale Genossenschaft 

Tabelle 33:  Anforderungen an eine regionale Genossenschaft1582 

Regionale Genossenschaft Typ B 

Kooperationspartner  
(Bauunternehmen) 

 Klare Interessensbekundung  
 Klare Entscheidungskompetenzen 
 Organe: 
− Vorstand:  

• Personen aus der Bau- oder Finanzbranche 

Mittelst. Bauunternehmen 

 Straffe Organisation 
 Klare Strukturen 
 Schnelle Entscheidungsfindung 
 Transparente und eindeutige Verträge 
 Offene Kommunikation 
 Faire Risikoverteilung 
 Partnerschaftlicher Umgang 
 Rendite i. H. v. 4-5 % 
 Verträge mit Vetorecht für Bauunternehmen für ausrei-

chende Entscheidungsbefugnisse 

Regionale Genossenschaft Typ C 

Mittelst. Bauunternehmen 

 Straffe Organisation 
 Klare Strukturen 
 Schnelle Entscheidungsfindung 
 Transparente und eindeutige Verträge 
 Offene Kommunikation 
 Faire Risikoverteilung 
 Partnerschaftlicher Umgang 
 Rendite i. H. v. 4-5 % 
 Verträge mit Vetorecht für Bauunternehmen für ausrei-

chende Entscheidungsbefugnisse 
 Mitglieder: 
− Mittelständische oder familiengeführte Unternehmen 

 
1582 Quelle: Eigene Darstellung. 
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Die regionale Genossenschaft besteht aus einer Vielzahl von Beteiligten, daher 
befürchten die potentiellen Kooperationspartner, dass aufgrund der unterschied-
lichen Interessen und den daraus resultierenden Abstimmungen das ÖPP-Pro-
jekt scheitern könnte. Auch die regionalen mittelständischen Bauunternehmen 
teilen diese Befürchtung. Dennoch ermöglicht dieses Konstrukt eine gleichbe-
rechtigte Beteiligung aller betroffenen Parteien. Dies führt laut Expertenmeinun-
gen zu einer erhöhten Akzeptanz der Verkehrsinfrastrukturmaßnahme in der 
Region. 

Die Erwartungen der Unternehmen und Bürger an eine VIG sind unabhängig 
von den verschiedenen Konstrukten. Jedoch konnten die Unternehmen ihre prä-
ferierten Genossenschaftsformen angeben. Dabei kam heraus, dass die regionale 
Genossenschaft bevorzugt wird. Jedoch liegt die Bauunternehmergenossenschaft 
mit knappem Abstand auf Platz 2. Auch hier wird die Unternehmergenossen-
schaft abgelehnt. 

Tabelle 34:  Anforderungen der Unternehmen und Bürger1583 

Anforderungen 

Unternehmen 

1. Organe: 

1. Fachkenntnisse 

2. Mitspracherecht 

3. Verbesserung des Status quo der Verkehrsinfrastruktur  

Bürger 

1. Organe: 

1. Professionelles Management 

2. Ausreichende Kontrolle 

3. Regionale Mitgliederstruktur 

2. Mitspracherecht 

3. Informationsveranstaltungen 

4. Schnelle Entscheidungswege 

5. Dividende  

6. Sichere Geldanlage 

7. Verbesserung des Status quo der Verkehrsinfrastruktur 

 

Die Anforderungen der Unternehmen und Bürger zeigt, dass Interesse an einer 
VIG besteht. Die potentiellen Mitglieder wünschen ein Mitspracherecht, wobei 
dieses nur in einem gewissen Umfang möglich ist. Entscheidungen, welche die 
Ausführungen des ÖPP-Projektes betreffen, sind aufgrund von gesetzlichen Vor-

 
1583 Quelle: Eigene Darstellung. 
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gaben nicht möglich. Eine Vielzahl der befragten Bürger ist an einer sicheren 
Geldanlagemöglichkeit interessiert, die gut verzinst ist. Diese Anforderung steht 
im Einklang damit, die Bürger als investierende Mitglieder zu beteiligen.  

Es ist festzuhalten, dass die genannten Anforderungen grundsätzlich immer dem 
Solidargedanken folgen. Keiner der befragten Parteien äußerte, er wolle vorran-
gig eigene Vorteile durch die VIG realisiert wissen. Auch lässt sich aus den Ant-
worten der Unternehmen und Bürger ein klarer Fokus auf der Verbesserung der 
Verkehrsinfrastruktursituation als Mehrwert für die Allgemeinheit ableiten. 
Dadurch ist der Förderauftrag der VIG als bestätigt anzusehen.  

 

Die Untersuchungen haben gezeigt, dass die Genossenschaftsform einer Bauun-
ternehmergenossenschaft von den interviewten Experten der ersten Forschungs-
runde im Gesamtranking präferiert wird. Aber auch die regionalen mittelständi-
schen Bauunternehmen selbst bevorzugen dieses Konstrukt. Für die Durchfüh-
rung eines ersten Pilotprojektes sollte die Bauunternehmergenossenschaft aller-
dings einen leistungsfähigen Kooperationspartner an ihrer Seite haben. Beson-
ders die Durchführung des strukturierten Vergabeverfahrens stellt selbst für 
etablierte Bauunternehmen eine Herausforderung dar. Daher benötigt die VIG 
einen Partner mit Erfahrung. Somit ist das Mittel der Wahl eine Bauunterneh-
mergenossenschaft Typ B für die Umsetzung eines ÖPP-Projektes.  

Die Bauunternehmergenossenschaft muss ihre förderfähigen Mitglieder (regio-
nale mittelständische Bauunternehmen) so auswählen, dass möglichst viele 
asymmetrische Informationen abgebaut werden. Es ist wichtig, dass die VIG aus 
leistungsfähigen Mitgliedern besteht. Im ersten Moment scheint dieser Auswahl-
prozess sehr aufwändig, jedoch können diese Unterlagen auch für das struktu-
rierte Vergabeverfahren verwendet werden. Die investierenden Mitglieder sind 
die Unternehmen und Bürger der Region. Die Befragungen haben gezeigt, dass 
ca. 19 % der Unternehmen und ca. 26 % der Bürger der Region Heilbronn-Fran-
ken sich bei der VIG beteiligen würden. Durch ihre Beteiligung könnte der VIG 
365 Mio. € Eigenkapitel zur Verfügung stehen. Dies entspricht bei dem Beispiel-
projekt der A 6 ca. 40 % des Bauvolumens. Um den Anforderungen der investie-
renden Mitglieder Rechnung zu tragen, müssen regelmäßige Informationsver-
anstaltungen organisiert werden. Über sogenannte Vertreterversammlungen er-
halten die Unternehmen und Bürger ein Mitspracherecht.  

Die Besetzung der restlichen Organe soll durch Personen mit Fachkenntnissen 
erfolgen. Der Aufsichtsrat muss neben Persönlichkeiten mit Bauerfahrung auch 
aus Interessenvertretern der investierenden Mitglieder bestehen. Dies ist notwen-

F3:  Wie muss eine funktionsfähige Verkehrsinfrastrukturgenossenschaft unter den ge-
gebenen Rahmenbedingungen in Deutschland aufgebaut sein? 
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dig, um zum einen die Überwachung der Tätigkeiten des Vorstandes zu gewähr-
leisten und zum anderen, ob im Sinne der Mitglieder gehandelt wird. Im Vor-
stand sollte es neben einem technischen Vorstand, welcher über Bauerfahrung 
verfügt auch einen kaufmännischen Vorstand geben. Dieses Vorstandsmitglied 
benötigt Finanz- und Managementerfahrung. Der technische Vorstand spielt eine 
wichtige Rolle während des strukturierten Vergabeverfahrens und der Verhand-
lungen mit der öffentlichen Hand.  

Die Struktur der Bauunternehmergenossenschaft ist im Folgenden grafisch dar-
gestellt: 

 
Abbildung 82:  Organe der Bauunternehmergenossenschaft1584 

  

 
1584 Quelle: Eigene Darstellung. 
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7.2 Ausblick 

Die Bauunternehmergenossenschaft Typ B stellt das geeignete Konstrukt einer 
VIG dar. Die vorliegende Studie hat gezeigt, wie diese grundsätzlich aufgebaut 
sein sollte und durch welche Personengruppen im Idealfall Schlüsselpositionen 
zu besetzen wären.  

Im nächsten Schritt sollte die Durchführung einer weiteren Befragung an Bau-
unternehmen stattfinden. Nachdem die Rahmenbedingungen und die Ausgestal-
tung der Bauunternehmergenossenschaft Typ B festgelegt wurden, sollte in einer 
repräsentativen Studie untersucht werden, wie hoch die Beteiligungsbereitschaft 
der deutschen mittelständischen Bauindustrie tatsächlich ist. Darüber hinaus 
stellt sich die Frage, ob die Ansätze der wirtschaftswissenschaftlichen Kooperati-
onstheorien, welche aufzeigen, dass sich durch die Beteiligung bei der VIG ein 
Mehrwert1585 für die mittelständischen Bauunternehmen ergibt, auch in der Re-
alität von diesen so empfunden werden. Es ist wichtig, in einer repräsentativen 
Studie nachzuweisen, dass die Bauunternehmen bereit sind, im Sinne des Ko-
operationsgedankens zu handeln. Hierfür sollte die Forschung zunächst die 
Mehrwerte für diese Stakeholdergruppe in weiteren Studien deutlicher in den 
Vordergrund rücken. 

Es sollte ebenfalls, wie bereits erwähnt, die Beteiligungsbereitschaft der Unter-
nehmen und Bürger an einer VIG auch in anderen Regionen Deutschlands quan-
titativ erhoben werden. Nur wenn die VIG auf eine breite Akzeptanz bei den Bür-
gern stößt, kann sie ein zukunftsfähiges Modell darstellen. Zudem ist es wichtig 
herauszufinden, ob in einer schlechteren wirtschaftlichen Lage die gleichen Er-
gebnisse bezüglich der Beteiligungsbereitschaft erzielt werden können. Dieser 
Aspekt ist nicht zuletzt für die politischen Entscheidungsträger relevant, welche 
Verantwortung durch alle konjunkturellen Zyklen hinweg tragen. Deren Willens-
bereitschaft zu einer solch innovativen Unternehmensform wie dem ÖPP-Modell 
genauer zu ergründen, ist daher ebenfalls elementar. Schließlich sind bei ver-
kehrspolitischen Fragestellungen durch den föderalistischen Aufbau der Bundes-
republik Deutschland verschiedene politische Wirkungskreise betroffen (Bund, 
Land und Kommunen) und es hat jede politische Partei den Anspruch, die Be-
lange ihrer jeweiligen Kernwählerschaft zu berücksichtigen. Ein weiterer Ansatz-
punkt für zukünftige Forschungen ist die Prüfung der rechtlichen Durchsetzbar-
keit der Unternehmensform der Genossenschaft für ÖPP-Projekte. In diesem 
Zusammenhang steht die Frage im Raum, ob die VIG wirklich in der Lage wäre, 
alle Eignungskriterien zu erfüllen, um ein Angebot zur Planung und Durchfüh-
rung von Verkehrsinfrastrukturprojekten abgeben zu können. Sollte es hier Hin-

 
1585 Der „Value added“, durch welchen sich weitere positive Wirkungen für die Bauunterneh-

men entfalten, stellt einen wichtigen Baustein für eine stabile Kooperation dar. Jedoch gilt 
es, diesen Sachverhalt nochmals in einer weiteren Untersuchung zu überprüfen. 
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dernisse geben, so ist es wieder an den politischen Entscheidungsträgern als Le-
gislative, den entsprechenden Rechtsrahmen zu schaffen. Final ist außerdem 
noch zu klären, inwieweit es für eine VIG tatsächlich möglich wäre, bei einer 
Ausschreibung ein wirtschaftliches Angebot unterbreiten zu können. Auch wenn 
die Vermögensmehrung nicht im Vordergrund steht, sollte die VIG zumindest 
rentabel arbeiten. In diesem Zusammenhang ist aber noch nicht eindeutig ge-
klärt, welche Kostenstruktur dem Aufbau und dem Betrieb einer VIG tatsächlich 
zugrunde liegt, da die bisherigen Verträge von ÖPP nicht der Öffentlichkeit zu-
gänglich sind.  

Nichtsdestotrotz ist der Ansatz der VIG eine Möglichkeit, viele betroffene Ak-
teure zu beteiligen und es könnte die oligopolistische Wettbewerbsstruktur der 
aktuellen ÖPP-Projekte aufbrechen. Durch die VIG lassen sich die wahrgenom-
menen Nachteile von ÖPP deutlich reduzieren. 
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Anhang A:  Übersicht der Mautsätze 

Tabelle 35:  Schadstoffklassen gemäß Bundesfernstraßenmautgesetz 

 Kategorie 
A 

Kategorie  
B 

Kategorie 
C 

Kategorie 
D 

Kategorie  
E 

Kategorie  
F 

Schadstoffklasse S6 
EEV  

Klasse 1, 
S5 

S4, 
S3 mit  
PMK 2 

S3, 
S4 mit  
PMK 1 

S2 
S1 keine 

SSK 

Euro-Schadstoff-
klasse 

Euro 6 
EEV 1, 
 Euro 5 

Euro 4, 
Euro 3 + 
PMK 1 

Euro 3, 
Euro 2 + 
PMK 1 

Euro 2 
Euro 1, 
Euro 0 

 

PMK = Partikelminderungsklasse sind Nachrüstungsstandards zur Senkung des 
Partikelausstoßes. Für Kategorie D wird die PMK 1 oder höher, für die Kategorie 
C die PMK 2 oder höher benötigt. 

Tabelle 36:  Mautsätze 

Mautkategorie 2 Achsen 3 Achsen 4 Achsen 5 und mehr Achsen 

Kategorie A 8,1 Cent/km 11,3 Cent/km 11,7 Cent/km 13,5 Cent/km 

Kategorie B 10,2 Cent/km 13,4 Cent/km 13,8 Cent/km 15,6 Cent/km 

Kategorie C 11,3 Cent/km 14,5 Cent/km 14,9 Cent/km 16,7 Cent/km 

Kategorie D 14,4 Cent/km 17,6 Cent/km 18,0 Cent/km 19,8 Cent/km 

Kategorie E 15,4 Cent/km 18,6 Cent/km 19,0 Cent/km 20,8 Cent/km 

Kategorie F 16,4 Cent/km 19,6 Cent/km 20,0 Cent/km 21,8 Cent/km 
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Anhang B:  Gefangenendilemma bei Kooperationen 

Zwei Unternehmen entschließen sich eine Allianz einzugehen. Im Mittelpunkt 
steht der gegenseitige Wissenstransfer der Unternehmen. Die Auszahlungs-
matrix der Unternehmen wird wie folgt dargestellt. Der Nutzen (Auszahlungen) 
sind in den vier Quadranten dargestellt: 

Tabelle 37:  Auszahlungsmatrix strategische Allianz 

 Unternehmen 2 

U
nt

er
ne

hm
en

 
1 

 Wissenstransfer Kein Wissenstransfer 

Wissenstransfer 5; 5 2; 8 

Kein Wissenstransfer 8; 2 3; 3 

 

Für beide Unternehmen erscheint eine kooperative Strategie am besten, da jedes 
Unternehmen einen Nutzen von 5 erreicht. Ein wechselseitiger Wissenstransfer 
führt demnach zu einem Gesamtnutzen von 10 (5+5). Jedoch wäre es für jedes 
Unternehmen von Vorteil von der kooperativen Strategie abzuweichen, um sei-
nen Nutzen zu erhöhen (8 > 5). Hierbei handelt es sich um ein nicht stabiles 
Gleichgewicht. Es werden beide Unternehmen eine nicht-kooperative Strategie 
wählen und ein stabiles Gleichgewicht (Nash-Gleichgewicht) entsteht. Der Nut-
zen für ein Unternehmen beträgt dadurch 3 und der Gesamtnutzen liegt nur 
noch bei 6 (3+3). Zur Vermeidung dieser Gefangenendilemma-Situation muss 
sichergestellt werden, dass beide Unternehmen eine kooperierende Strategie 
wählen und diese auch einhalten ggf. mit Sanktionsmaßnahmen. 
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Anhang C:  Erste Forschungsstufe 

Anhang C1:  Überblick über die genossenschaftlichen 
Forschungseinrichtungen 

 Forschungseinrichtung Schwerpunkte 

1. Institut für Genossenschafts-
wesen an der Humboldt-Uni-
versität Berlin 

Ökonomik Ländlicher Genossenschaften 

 Fachgebiet „Kooperationswissenschaften“ 

2. 
Verbandsmanagement Insti-
tut (VMI) Universität Fri-
bourg/Schweiz 

Erfolgsfaktoren im NPO-Management 

Member Value in Verbänden und Genossenschaften 

Leadership und Human Resources Management 

Erklärungsfaktoren organisierter Philanthropie 

3. Institut für ländliches Genos-
senschaftswesen an der 
Justus-Liebig-Universität Gie-
ßen 

praktische Umsetzung für Waren-, Agrar- und Verar-
beitungsgenossenschaften der Ernährungswirtschaft 
und des Lebensmittelhandels 

4. Arbeitsstelle für Genossen-
schaftsgeschichte am Histori-
schen Seminar der Universi-
tät Hamburg 

Genossenschaftsgeschichte 

5. Internationales Institut für 
Genossenschaftsforschung 
im Alpenraum, Innsbruck 

 Faktoren, die das gesamte Genossenschaftswesen in 
Zukunft betreffen 

6. 

IFU | BLI Institut für Unter-
nehmensrecht an der Univer-
sität Luzern, Competence 
Center Genossenschaftsun-
ternehmen, CH-6002 Luzern 

Netzwerkartige und kooperative Unternehmen 

Banken, Finanzen, Finanzmärkte 

Gesundheitsunternehmen 

Unternehmens- und Governancegestaltung 

Verwaltungsunternehmen 

KMU / Familienunternehmen 

Genossenschaftsrecht / Gesellschaftsrecht 

Unternehmensführung und Recht für Spitäler, Ge-
nossenschaften, Familienunternehmen 

Strategie und Finanzierungsfragen 

Finanzierung und Recht 

Corporate Governance und Ethical Management 

Finanzmarktrecht 

http://www.geno.hu-berlin.de/
http://www.geno.hu-berlin.de/
http://www.geno.hu-berlin.de/
http://www.geno.hu-berlin.de/
http://www.agrar.hu-berlin.de/struktur/institute/wisola/fg/koopwiss/
http://www.agrar.hu-berlin.de/struktur/institute/wisola/fg/koopwiss/
http://www.vmi.ch/
http://www.vmi.ch/
http://www.vmi.ch/
http://www.vmi.ch/
http://www.uni-giessen.de/cms/fbz/fb09/institute/ifg
http://www.uni-giessen.de/cms/fbz/fb09/institute/ifg
http://www.uni-giessen.de/cms/fbz/fb09/institute/ifg
http://www.uni-giessen.de/cms/fbz/fb09/institute/ifg
http://www.uni-giessen.de/cms/fbz/fb09/institute/ifg
https://www.geschichte.uni-hamburg.de/arbeitsbereiche/deutsche-geschichte/arbeitsbereich/arbeitsstelle-fuer-genossenschaftsgeschichte.html
https://www.geschichte.uni-hamburg.de/arbeitsbereiche/deutsche-geschichte/arbeitsbereich/arbeitsstelle-fuer-genossenschaftsgeschichte.html
https://www.geschichte.uni-hamburg.de/arbeitsbereiche/deutsche-geschichte/arbeitsbereich/arbeitsstelle-fuer-genossenschaftsgeschichte.html
https://www.geschichte.uni-hamburg.de/arbeitsbereiche/deutsche-geschichte/arbeitsbereich/arbeitsstelle-fuer-genossenschaftsgeschichte.html
https://www.geschichte.uni-hamburg.de/arbeitsbereiche/deutsche-geschichte/arbeitsbereich/arbeitsstelle-fuer-genossenschaftsgeschichte.html
http://www.iga.at/
http://www.iga.at/
http://www.iga.at/
http://www.iga.at/
https://www.unilu.ch/fakultaeten/rf/institute/institut-fuer-unternehmensrecht-ifu-bli/
https://www.unilu.ch/fakultaeten/rf/institute/institut-fuer-unternehmensrecht-ifu-bli/
https://www.unilu.ch/fakultaeten/rf/institute/institut-fuer-unternehmensrecht-ifu-bli/
https://www.unilu.ch/fakultaeten/rf/institute/institut-fuer-unternehmensrecht-ifu-bli/
https://www.unilu.ch/fakultaeten/rf/institute/institut-fuer-unternehmensrecht-ifu-bli/
https://www.unilu.ch/fakultaeten/rf/institute/institut-fuer-unternehmensrecht-ifu-bli/
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 Forschungseinrichtung Schwerpunkte 

7. 

Interdisziplinäre Wissen-
schaftliche Einrichtung für 
Genossenschafts- und Koope-
rationsforschung an der Uni-
versität Halle – IWE GK 

Öffentlich-rechtliche Formen genossenschaftlicher 
Kooperation und deren Nutzung z. B im Rahmen der 
Sicherung von lokalen und regionalen Infrastrukturen 

Entwicklung des Genossenschaftsrechts im engeren 
Sinne 

Die Governance von Genossenschaften  

Sozial-und Infrastrukturgenossenschaften 

Agrargenossenschaften 

Prüfungswesen 

8. Seminar für Genossen-
schaftswesen der Universität 
zu Köln 

Management von Genossenschaften 

Genossenschaften im sozialen Bereich 

Genossenschaften im internationalen Bereich 

9. Institut für Genossenschafts-
wesen an der Philipps-Uni-
versität Marburg/Lahn 

Institutionelle Genossenschaftsforschung  

Kreditgenossenschaftliche Forschung 

Kartellrecht als begrenzender Faktor des kooperativen 
Wirtschaftens 

Kommentierung des Genossenschaftsgesetzes 

10. Institut für Kooperation in 
Entwicklungsländern der Phi-
lipps-Universität Mar-
burg/Lahn (IKE) 

Institutionen und institutioneller Wandel im Entwick-
lungsprozess 

Boden-, Ressourcenordnung, Boden-, Ressourcenpoli-
tik in Entwicklungs- und Transformationsländern 

(Genossenschaftliche) Kooperation, kollektives Han-
deln und Selbsthilfeorganisationen in Entwicklungs- 
und Transformationsländern 

Ökonomik der „Global Commons“, insbesondere Bio-
diversität und Desertifikationsbekämpfung 

Dezentralisierung und Deregulierung in Entwick-
lungsländer 

11. Institut für Genossenschafts-
wesen der Westfälischen Wil-
helms Universität Münster 

Forschungscluster I: Institutionenökonomische Ana-
lysen  
Forschungscluster II: Kooperation 
Forschungscluster III: Genossenschaftsstrategische 
Fragen 
Forschungscluster IV: Genossenschaftsidee heute 

12. Forschungsinstitut für Ge-
nossenschaftswesen an der 
Universität Erlangen-Nürn-
berg 

Wettbewerbsfähigkeit von Winzergenossenschaften 
Die Genossenschaftsbanken und der Finanzverbund 
im globalen Wettbewerb 

http://kluth.jura.uni-halle.de/714_2518422/
http://kluth.jura.uni-halle.de/714_2518422/
http://kluth.jura.uni-halle.de/714_2518422/
http://kluth.jura.uni-halle.de/714_2518422/
http://kluth.jura.uni-halle.de/714_2518422/
http://kluth.jura.uni-halle.de/714_2518422/
http://www.genosem.uni-koeln.de/
http://www.genosem.uni-koeln.de/
http://www.genosem.uni-koeln.de/
http://www.uni-marburg.de/fb02/ifg
http://www.uni-marburg.de/fb02/ifg
http://www.uni-marburg.de/fb02/ifg
http://www.uni-marburg.de/fb02/ike
http://www.uni-marburg.de/fb02/ike
http://www.uni-marburg.de/fb02/ike
http://www.uni-marburg.de/fb02/ike
http://www.wiwi.uni-muenster.de/06/nd/
http://www.wiwi.uni-muenster.de/06/nd/
http://www.wiwi.uni-muenster.de/06/nd/
http://www.wiwi.uni-muenster.de/06/nd/
http://www.wiwi.uni-muenster.de/06/nd/index.php?id=54
http://www.wiwi.uni-muenster.de/06/nd/index.php?id=54
http://www.wiwi.uni-muenster.de/06/nd/index.php?id=54
http://www.wiwi.uni-muenster.de/06/nd/index.php?id=55
http://www.wiwi.uni-muenster.de/06/nd/index.php?id=55
http://www.wiwi.uni-muenster.de/06/nd/index.php?id=56
http://www.wiwi.uni-muenster.de/06/nd/index.php?id=56
http://www.wiwi.uni-muenster.de/06/nd/index.php?id=56
http://www.wiwi.uni-muenster.de/06/nd/index.php?id=57
http://www.wiwi.uni-muenster.de/06/nd/index.php?id=57
http://www.genossenschaftsinstitut.de/
http://www.genossenschaftsinstitut.de/
http://www.genossenschaftsinstitut.de/
http://www.genossenschaftsinstitut.de/
http://www.genossenschaftsinstitut.de/
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 Forschungseinrichtung Schwerpunkte 

IFRS für kleine und mittlere Unternehmen sowie Ge-
nossenschaften 

Beteiligungsfinanzierung durch Investorenmitglied-
schaft 
Kundenorientierte Mitgliederförderung durch Wettbe-
werb im Genossenschaftssektor 
Reform des Genossenschaftsgesetzes 

13. Forschungsstelle für Genos-
senschaftswesen an der Uni-
versität Hohenheim 

Maßnahmen zur Mitgliederförderung und Mitglieder-
bindung 

 Struktur- und Entwicklungsprobleme der Bank- und 
Warengenossenschaften 
Neue Institutionenökonomik und Genossenschaften 
Kooperationen in Verbundunternehmen 
Anpassungsstrategien von Genossenschaften unter 
sich ändernden Rahmenbedingungen 
-Zukunftsfelder für Genossenschaften 

14. Forschungsinstitut für Koope-
rationen und Genossenschaf-
ten der Wirtschaftsuniversität 
Wien 

Österreich spezifische genossenschaftl. Fragestellun-
gen 

Die Stubai Genossenschaft: Mit Kooperation den 
Weltmarkt erobern 

Die BÄKO: Wie groß darf eine Genossenschaft wer-
den? 

Raiffeisenregionalbank Mödling: Mit CSR-Maßnah-
men den Membership-Value steigern! 

Die Solargenossenschaft Rosenheim: Die Genossen-
schaft als Rahmen für Bürgerbeteiligung? 

Genossenschaftliche PCP- Lösungen kommunaler 
Aufgaben 

 

  

https://www.uni-hohenheim.de/organisation/einrichtung/forschungsstelle-fuer-genossenschaftswesen
https://www.uni-hohenheim.de/organisation/einrichtung/forschungsstelle-fuer-genossenschaftswesen
https://www.uni-hohenheim.de/organisation/einrichtung/forschungsstelle-fuer-genossenschaftswesen
https://www.uni-hohenheim.de/organisation/einrichtung/forschungsstelle-fuer-genossenschaftswesen
http://www.wu.ac.at/ricc
http://www.wu.ac.at/ricc
http://www.wu.ac.at/ricc
http://www.wu.ac.at/ricc
http://www.wu.ac.at/ricc
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Anhang C2:  Übersicht über die geführten Experteninterviews  

ÖPP-Experten 

Name Firma/Position Termin 
Interview-

form 
Dauer 

Dr. D. Lupp 
Bayrischer Bauindustrieverband e. V. 
Geschäftsführer 

KW 17 
(2016) 

pers. 145 min 

Dr. A. Geyer 
Zentralverband Deutsches Baugewerbe e.V. 
Leiter Hauptabteilung Wirtschaft 

KW 26 
(2016) 

pers. 30 min 

Prof. T. Böger 
Verkehrsinfrastrukturfinanzierungsgesell-
schaft mbH 
Geschäftsführer 

KW 26 
(2016) 

pers. 79 min 

S. Gerwens 
Pro Mobilität – Initiative für Verkehrsinfra-
struktur e. V. 
Geschäftsführer 

KW 26 
(2016) 

pers. 77 min 

S. Heimlich/ 
M. Knobloch 

ACE e. V. 
Vorstand/Leiter Verkehrsinfrastruktur 

KW 9 
(2017) 

pers. 80 min 

Dr. H. Stiepel-
mann 

Hauptverband der deutschen Bauindustrie 
e. V. 
Stellvertr. Hauptgeschäftsführer 

KW 14 
(2017) 

pers. 117 min 

Prof. Dr. H. 
Sturm 

Deutsche Verkehrswissenschaftliche Ge-
sellschaft 
Redner 

KW 14 
(2017) 

pers. 62 min 

S. Bilger 
CDU 
Mitglied im Verkehrsausschuss 

KW 15 
(2017) 

pers. 33 min 

A. Zülch/ 
J. Faupel 

Bundesvereinigung mittelständischer Bauun-
ternehmer e. V. 
Geschäftsführerin/Präsident 

KW 17 
(2017) 

pers. 80 min 

A. Sawade 
SPD 
Mitglied im Verkehrsausschuss 

KW 23 
(2017) 

pers. 45 min 

H. Ebner 
Bündnis 90/Die Grünen 
Stellvertr. Mitglied im Verkehrsausschuss 

KW 23 
(2017) 

pers. 45 min 

B. Wagner 

Oberste Baubehörde im Bayrischen Staats-
ministerium des Inneren für Bau und Ver-
kehr 
Leiter 

KW26 
(2017) 

tel. 35 min 

    
Ø 72 
min 
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Genossenschaftsexperten 

Name Firma/Position 
Ter-
min 

Inter-
viewform 

Dauer 

Dr. M. Roth 
Baden-Württembergischer Genossenschafts-
verband e. V. 
Bereichsleiter 

KW 13 
(2016) 

pers. 84 min 

W. von Trotha 
Bayrischer Genossenschaftsverband e. V. 
Bereichsleiter 

KW 27 
(2016) 

pers. 86 min 

B. Simmler 
Rheinisch-Westfälischer Genossenschaftsver-
band e. V. 
Bereichsleiter 

KW 26 
(2016) 

pers. 80 min 

H. Lesch 
Genossenschaftsverband Weser-Ems e. V. 
Bereichsleiter 

KW 9 
(2017) 

tel. 52 min 

Dr. A. Wieg 
Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisen-
verband e. V. 
Abteilungsleiter 

KW 18 
(2017) 

tel. 45 min 

Dr. A. Zach 
Raiffeisen Regionalbank Mödling e. G. 
Projektleiter genossenschaftliche Innovatio-
nen 

KW 26 
(2017) 

tel. 41 min 

Prof. Dr. C. Kor-
tum 

Culinary Coffee e. G. 
Gründungsmitglied 

KW 27 
(2017) 

pers. 80 min 

Prof. Dr. D. Rößl 
RiCC 
Leiter 

KW 28 
(2017) 

tel. 60 min 

Prof. Dr. M. Ro-
senfeld 

IWE GK 
Leiter 

KW 30 
(2017) 

tel. 30 min 

    
Ø 62 
min 
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Anhang C3:  Strukturierte Leitfäden der geführten Experteninterviews  
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ÖPP-Experten 
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Genossenschaftsexperten 
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Anhang C4:  Kodiersystem der geführten Experteninterviews  

 Kategorienbezeichnung Definition der Kategorie 

OK 1 § 1GenG  

UK 1.1 Förderauftrag Was wird der Förderauftrag definiert? 

UK 1.2  Geschäftsbetrieb Wie wird der Geschäftsbetrieb definiert? 

OK 2  Organe VIG   

UK 2.1 Mitglieder 
Welche Rechte/Pflichten hat ein Mitglied?  
Gibt es Besonderheiten zu beachten?  

UK 2.2 Aufsichtsrat 
Welche Rechte/Pflichten hat ein Aufsichtsrat? Gibt es Be-
sonderheiten zu beachten? 

UK 2.3 Vorstand 
Welche Rechte/Pflichten hat ein Vorstand?  
Gibt es Besonderheiten zu beachten? 

OK 3 Schwierigkeiten  

UK 3.1 ÖPP 
Welche Schwierigkeiten/Herausforderungen entstehen 
aus dem Themenfeld ÖPP? 

UK 3.2 Genossenschaft 
Welche Schwierigkeiten/Herausforderungen entstehen 
aus dem Themenfeld Genossenschaft? 

UK 3.3 Interessenkonflikte 
Welche unterschiedlichen Interessen könnten sich ge-
genüber stehen? 

UK 3.4 Beteiligungsinteresse Aus welchen Gründen kann eine Beteiligung scheitern? 

OK 4 Chancen  

UK 4.1 ÖPP Welche Chancen entstehen aus dem Themenfeld ÖPP? 

UK 4.2 Genossenschaft 
Welche Chancen entstehen aus dem Themenfeld Genos-
senschaft? 

UK 4.3 Mittelstandsbeteiligung 
Welche Chancen entstehen aus der Beteiligung des Mit-
telstandes? 

UK 4.4 Akzeptanz Welche Chancen entstehen aus der erhöhten Akzeptanz? 

OK 5 VIG  

UK 5.1 Förderauftrag Was könnte der Förderauftrag der VIG sein? 

UK 5.2  Geschäftsbetrieb Was könnte der Geschäftsbetrieb der VIG sein? 

UK 5.3 Stimmrecht Wie könnte das Stimmrecht in der VIG verteilt sein? 

UK 5.4 Kooperationen Welche Kooperationen könnte die VIG eingehen? 

UK 5.5  Mitarbeiter Welche Mitarbeiter könnte die VIG benötigen? 
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 Kategorienbezeichnung Definition der Kategorie 

OK 6 Beteiligung  

UK 6.1 Typ A 
Wie könnte die Beteiligung als EK-Geber ausgestaltet 
sein? 

UK 6.2 Typ B 
Wie könnte die Beteiligung mit einem strategischen Part-
ner ausgestaltet sein? 

OK 7 Genossenschaftsform  

UK 7.1 
Unternehmergenossen-
schaft 

Wie könnte eine Unternehmergenossenschaft ausgestal-
tet sein? 

UK 7.2 
Bauunternehmergenos-
senschaft 

Wie könnte eine Bauunternehmergenossenschaft ausge-
staltet sein? 

UK 7.3 
Regionale Genossen-
schaft 

Wie könnte eine regionale Genossenschaft ausgestaltet 
sein? 

UK 7.4  
Kreditinstitute Genos-
senschaft 

Wie könnte eine Kreditinstitute Genossenschaft ausge-
staltet sein? 
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Anhang D:  Zweite Forschungsstufe 

Anhang D1:  Fragebogen zur Bewertung der Konstrukte  

Seite Name der Seite  

1 Begleitschreiben 

2 Erläuterungen ÖPP 

3 Erläuterungen Genossenschaft 

4 Übersicht der VIG Konstrukte 

5 Unternehmergenossenschaft Typ A 

6 Unternehmergenossenschaft Typ B 

7–8 Aufbauorganisation Unternehmergenossenschaft  

9 Bauunternehmergenossenschaft Typ B 

10 Bauunternehmergenossenschaft Typ C 

11–12  Aufbauorganisation Bauunternehmergenossenschaft  

13  Regionale Genossenschaft Typ B 

14–15 Aufbauorganisation Regionale Genossenschaft Typ B 

16 Regionale Genossenschaft Typ C 

17–18 Aufbauorganisation Regionale Genossenschaft Typ C 

19 Bewertung der Konstrukte - Unternehmergenossenschaft 

20  Bewertung der Konstrukte - Bauunternehmergenossenschaft 

21 Bewertung der Konstrukte - Regionale Genossenschaft 

22 Persönliches Ranking 
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Anhang E:  Dritte Forschungsstufe 

Angang E1:  Übersicht über die geführten Experteninterviews  

Firma/Position Termin Interviewform Dauer 

Bauunternehmen T 
KW 37 
(2017) 

pers. 85 min 

Bauunternehmen U 
KW 3 
(2018) 

pers. 58 min 

Bauunternehmen V 
KW 7 
(2018) 

pers. 48 min 

Bauunternehmen W 
KW 14 
(2018) 

pers. 55 min 

Bauunternehmen X 
KW 43 
(2017) 

pers. 57 min 

Baukonzern Y 
KW 41 
(2017) 

tel. 63 min 

Baukonzern Z 
KW 4 
(2018) 

pers. 51 min 

Asset Manager 
KW 3 
(2018) 

tel. 52 min 

   Ø 56 min 
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Anhang E2:  Strukturierte Leitfäden der geführten Experteninterviews  

Bauunternehmer 
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Baukonzern 
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Asset Manager 
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Anhang E3:  Kodiersystem der geführten Experteninterviews 

 Kategorienbezeichnung Definition der Kategorie 

OK 1 ÖPP-Erfahrung   

UK 1.1 Teilgenommene Projekte 
Bei wie vielen ÖPP-Projekten war das Un-
ternehmen beteiligt? 

UK 1.2 Beteiligungsgründe 
Warum wurde sich bei genau diesen Pro-
jekten beteiligt? 

UK 1.3 Herausforderungen 
Was waren rückblickend die größten Her-
ausforderungen? 

OK 2 ÖPP-Bewerbung   

UK 2.1 Anzahl Bewerbungen 

Bei wie vielen ÖPP-Projekten hat sich das 
Unternehmen beworben? 
Wie weit ist es im Vergabeverfahren ge-
kommen? 

UK 2.2 Bewerbungskriterien Was waren die Bewerbungskriterien? 

UK 2.3 Auswahl Mitbewerber 
Wie wurden die Partner für die Bewer-
bung ausgewählt? 

UK 2.4 Herausforderungen 
Welche Herausforderungen gab es im Be-
werbungsprozess? 

OK 3 Projektgesellschaft   

UK 3.1 Kooperationspartner Wie kam die Kooperation zustande?  

UK 3.2 Zusammenarbeit 
Wie war die Zusammenarbeit innerhalb 
der Projektgesellschaft? 

UK 3.3 Entscheidungsfindung 
Wie wurden die Entscheidungen inner-
halb der Projektgesellschaft getroffen? 

OK 4 Unternehmergenossenschaft Typ A   

UK 4.1 Vorteile  Welche Vorteile bietet dieses Konstrukt? 

UK 4.2 Nachteile bzw. Herausforderungen 
Welche Nachteile bzw. Herausforderun-
gen birgt dieses Konstrukt? 

UK 4.3 Anforderungen bei Zusammenarbeit 
Welche Anforderungen / Erwartungen be-
stehen an dieses Konstrukt? 

OK 5 Unternehmergenossenschaft Typ B   

UK 5.1 Vorteile  Welche Vorteile bietet dieses Konstrukt? 

UK 5.2 Nachteile bzw. Herausforderungen 
Welche Nachteile bzw. Herausforderun-
gen birgt dieses Konstrukt? 
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 Kategorienbezeichnung Definition der Kategorie 

UK 5.3 Anforderungen bei Zusammenarbeit 
Welche Anforderungen / Erwartungen be-
stehen an dieses Konstrukt? 

OK 6 Bauunternehmergenossenschaft Typ B   

UK 6.1 Vorteile  Welche Vorteile bietet dieses Konstrukt? 

UK 6.2 Nachteile bzw. Herausforderungen 
Welche Nachteile bzw. Herausforderun-
gen birgt dieses Konstrukt? 

UK 6.3 Anforderungen bei Zusammenarbeit 
Welche Anforderungen / Erwartungen be-
stehen an dieses Konstrukt? 

OK 7 Regionale Genossenschaft Typ B   

UK 7.1 Vorteile  Welche Vorteile bietet dieses Konstrukt? 

UK 7.2 Nachteile bzw. Herausforderungen 
Welche Nachteile bzw. Herausforderun-
gen birgt dieses Konstrukt? 

UK 7.3 Anforderungen bei Zusammenarbeit 
Welche Anforderungen / Erwartungen be-
stehen an dieses Konstrukt? 
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Anhang F:  Vierte Forschungsstufe 

Anhang F1:  Erhebungseinheit der Stichproben 

Bauunternehmen 

, 
Online -  
IHK Suche 

Firmenportrait IHK  
Internet-
recherche 

Internet-
recherche 

 
421  
Bau v.  
Straßen u. 
Bahn- 
strecken 42

11
0 
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tr
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en

 

42
11

01
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42

13
0 

 
B

rü
ck

en
- u

. 
T

un
ne

lb
au

 
So

ns
tig

es
  

Bau v. 
Straßen 

Adresse 
Geschäfts-
leitung 

  

IHK Bodensee- 
Oberschwaben 

10 7 1   2 
6 5 

IHK Heilbronn- 
Franken 

4 3   1 0 
2 2 

IHK Hochrhein- 
Bodensee 

18 14   1 3 
5 5 

IHK Karlsruhe 10 9     1 5 5 

IHK Nordschwarz-
wald 

15 7 1   7 
4 4 

IHK Ostwürttem-
berg 

17 15     2 
5 5 

IHK Region  
Stuttgart 

17 14 1   2 
7 6 

IHK Reutlingen 8 7     1 5 5 

IHK Rhein-Neckar 15 12   2 (1) 1 5 5 

IHK Schwarzwald-
Baar-Heuberg 

43 11 (1) 9 (3) 3 (2) 20 
8 6 

IHK Südlicher  
Oberrhein 

17 12   2 3 
6 5 

IHK Ulm 26 19 1   6 5 5 
        

Summe 200 130 13 9 48 63 58 
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Unternehmen 

Regionalschlüssel Gemeinde Einwohneranzahl  

8121000 Heilbronn, Stadt 123.771 Stadtkreis 

8127076 Schwäbisch Hall, Stadt 39.328 Große Kreisstadt 

8127014 Crailsheim, Stadt 33.735 Große Kreisstadt 

8125065 Neckarsulm, Stadt 26.379 Große Kreisstadt 

8126066 Öhringen, Stadt 23.771 Große Kreisstadt 

8128007 Bad Mergentheim, Stadt 23.227 Große Kreisstadt 

8128131 Wertheim, Stadt 23.052 Große Kreisstadt 

8125026 Eppingen, Stadt 21.446 Große Kreisstadt 

8125006 Bad Rappenau, Stadt 20.946 Große Kreisstadt 

 

Bürger 

 
Abbildung 83:  Bevölkerungsstruktur der Region Heilbronn-Franken1586 

  

 
1586 Quelle: Eigene Darstellung der in Statisches Landesamt (2018a) wiedergegebenen Daten. 
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Anhang F2:  Fragebögen  

Bauunternehmen - DE 

Seite Name der Seite  

1 Begleitschreiben 

2–3 Soziodemografische Daten 

4 Beteiligung ÖPP 

5 Beteiligung bei Genossenschaften 

6 Konstrukte einer Verkehrsinfrastrukturgenossenschaft 

7 Zusammenarbeit Verkehrsinfrastrukturgenossenschaft 

8–9 Unternehmergenossenschaft Typ A 

10–11 Unternehmergenossenschaft Typ B 

12–13 Bauunternehmergenossenschaft Typ B 

14–15  Bauunternehmergenossenschaft Typ C 

16–17 Regionale Genossenschaft Typ B 

18–20 Regionale Genossenschaft Typ C 

 

Bauunternehmen - BW 

Seite Name der Seite  

1 Begleitschreiben 

2–3 Beteiligung ÖPP 

4 Beteiligung bei Genossenschaften 

5 Konstrukte einer Verkehrsinfrastrukturgenossenschaft 

6 Zusammenarbeit Verkehrsinfrastrukturgenossenschaft 

7 Unternehmergenossenschaft Typ A 

8–9 Unternehmergenossenschaft Typ B 

10–11 Bauunternehmergenossenschaft Typ B 

12–13 Bauunternehmergenossenschaft Typ C 

14–15  Regionale Genossenschaft Typ B 

16–17 Regionale Genossenschaft Typ C 

18–20 Soziodemografische Daten 
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Unternehmen 

Seite Name der Seite  

1 Begleitschreiben 

2–3 Bedeutung der Verkehrsinfrastruktur 

4 Beteiligung bei der Verkehrsinfrastruktur 

5 Genossenschaft  

6 Erläuterung Verkehrsinfrastrukturgenossenschaft 

7–8 Beteiligung Verkehrsinfrastrukturgenossenschaft 

9–10 Soziodemografische Daten  
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Bürger 

Seite Name der Seite  

1 Begleitschreiben 

2–3 Bedeutung der Verkehrsinfrastruktur 

4 Beteiligung bei der Verkehrsinfrastruktur 

5 Genossenschaft  

6 Erläuterung Verkehrsinfrastrukturgenossenschaft 

7  Beteiligung Verkehrsinfrastrukturgenossenschaft 

8–9 Soziodemografische Merkmale  
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Anhang F3:  Missing-Quoten 

Unternehmen 

A
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...
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39 0           39 

2 1          X 41 

7 1        X   46 

9 1     X      48 

10 1  X         49 

1 1 X          40 

2 2        X  X 50 

3 2     X   X   58 

1 2  X   X      59 

1 2  X        X 52 

1 2  X      X   57 

2 2        X X  48 

1 2 X       X   48 

1 2 X    X      50 

1 3     X   X X  61 

b.  Anzahl der vollständigen Fälle, wenn die in diesem Muster fehlenden Variablen (mit X gekenn-
zeichnet) nicht verwendet werden.  

b.  Anzahl der vollständigen Fälle, wenn die in diesem Muster fehlenden Variablen (mit X gekenn-
zeichnet) nicht verwendet werden.  
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  N 

Fehlend 

Anzahl Prozent 

GESCHÄFT 78 3 3,7 

ZUSTAND_W 68 13 16,0 

ZUSTAND_Z 81 0 0,0 

AFB 81 0 0,0 

GENO_KEN 66 15 18,5 

GENO_MITG 81 0 0,0 

SEKTOR 81 0 0,0 

UMSATZ 64 17 21,0 

MITARBEITER 78 3 3,7 

NUTZUNGS- 
HÄUFIGKEIT 

76 5 6,2 

a. Anzahl der Fälle außerhalb des Bereichs (Q1 - 1,5*IQR, Q3 + 1,5*IQR). 

 

  

Anzahl der feh-
lenden Daten 

pro Fall 

Fehleranteil 
an Variablen 

Anzahl der 
Fälle 

0 0% 39 

1 10% 29 

2 20% 12 

3 30% 1 

  
81 
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872 0           872 

1 1    X       873 

3 1     X      875 

8 1      X     880 

9 1       X    881 

9 1        X   881 

14 1         X  886 

18 1          X 890 

1 2         X X 905 

7 2        X X  902 

1 3     X X X    893 

1 4    X X X X    895 

1 7   X  X X X X X X 943 

1 8   X X X X X X X X 946 

a. Variablen sind nach Mustern fehlender Werte sortiert. 
b. Anzahl der vollständigen Fälle, wenn die in diesem Muster fehlenden Variablen (mit X gekennzeich-
net) nicht verwendet werden. 
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 N 
Fehlend 

Anzahl Prozent 

FORTBEW 939 7 0,7 

ZUSTAND_W 933 13 1,4 

ZUSTAND_Z 943 3 0,3 

NUTZUNGS-
HÄUFIGKEIT 

934 12 1,3 

GENO_MITG 946 0 0,0 

SEX 944 2 0,2 

AGE 925 21 2,2 

SCHULAB 922 24 2,5 

BERUF_SIT 928 18 1,9 

AFB 946 0 0,0 

a. Anzahl der Fälle außerhalb des Bereichs (Q1 - 1,5*IQR, Q3 + 1,5*IQR). 

  

Anzahl der feh-
lenden Daten 

pro Fall 

Fehleranteil 
an Variablen 

Anzahl der 
Fälle 

0 0% 872 

1 10% 62 

2 20% 8 

3 30% 1 

4 40% 1 

7 70% 1 

8 80% 1 
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Anhang F4:  Ergebnisse binäre logistische Regression1587 

   Unternehmen Bürger 

 AFBU BVIGU AFBB BVIGB 

Unabhängige Variable  

GESCHÄFT -0,134 (0,422)  - 

FORTBEW (Auto) -   

FORTBEW (zu Fuß)  0,306 (0,289) -0,152 (0,476) 

FORTBEW (Fahrrad)  -0,118 (0,360) -0,395 (0,723) 

FORTBEW (ÖPNV)  0,090 (0,255) 0,551 (0,515) 

FORTBEW (Fernverkehr)  0,587 (0,494) -0,093 (0,768) 

FORTBEW (Sonstiges)  -0,455 (0,489) -0,267 (0,854) 

NUTZUNGSHÄUFIGKEIT 0,313 (0,460)  0,378 (0,094)** 0,222 (0,164) 

ZUSTAND_W 0,734 (0,575)  0,071 (0,113) -0,453 (0,214)* 

ZUSTAND_Z -0,136 (0,389)  -0,244 (0,099)* -0.202 (0,183) 

GENO_KEN 0,713 (0,689)  - 

GENO_MITG 0,084 (0,622)  0,304 (0,159)* 1,293 (0,291)** 

SEX   0,643 (0,147)** 1,053 (0,258)** 

AGE   0,009 (0,006) -0,016 (0,011) 

SEKTOR (Tertiär)   - 

SEKTOR (Primär) -20,229 (23147,5)  - 

SEKTOR (Sekundär) -0,455(0,732)  - 

SCHULAB (Abitur) -   

SCHULAB (Sonstiger) - 0,288 (0,449) -0,246 (0,740) 

SCHULAB (Hauptschule) - -0,410 (0,272) -0,298 (0,459) 

SCHULAB (mittlere Reife) - 0,064 (0,171) 0,491 (0,313) 

UMSATZ -0,035 (0,460)  - 

MITARBEITER 0,001 (0,430)  - 

BERUF_SIT (Erwerbstätig) -   

BERUF_SIT  
(Nicht Erwerbstätig) 

- 0,049 (0,286) 0,611 (0,497) 

BERUF_SIT (Schüler,..) - -0,353 (0,234) -0,115 (0,426) 

Konstante -5,551 (2,800)  -2,554 (0,737) 0,017 (1,338) 

 
1587 Die Standardfehler sind in Klammern dargestellt. Signifikanzniveau : **<1%, *<5% (2-sei-

tig). 
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Anhang F5:  Gütekriterien binäre logistische Regression 

Gütekriterien 
Akzeptabler  
Wertbereich 

Unternehmern Bürger 

AFBU BVIGU AFBB BVIGB 

G
üt

e 
de

r 
 

A
np

as
su

ng
 Devianz (-2LL) 

-2LL nahe 0; Signifi-
kanzniveau nahe 

100% 
    

Likelihood- 
Ratio 

Möglichst hoher -
Wert, Signifikanzni-

veau < 5% 

    

G
üt

e 
de

s 
 

G
es

am
tm

od
el

s 

Mc-Faddens-R2 

=1-(LLV/LL0) 
Akzeptable Werte ab 
0,2, gute Werte ab 0,4 

    

Cox & Snell-R2 
Akzeptable Werte ab 
0,2, gute Werte ab 0,4 

0,083  0,092 0,143 

Nagelkerkes-R2 
Akzeptable Werte ab 
0,2, gute Werte ab 0,4 

0,131  0,125 0,200 

G
üt

e 
de

r 
 

A
np

as
su

ng
 Klassifikations-

matrix 

Klassifikation min-
destens besser als 

PCC=50%1588 
80,2%  66,4% 73,4% 

Hosmer- 
Lemeshow-

Test 

Möglichst geringer   

-Wert 

9,952 
(p=0,268) 

 
3,274 

(p=0,916) 
13,547 

(p=0,094) 

 
1588 PCC =a2+(1-a2)2 = 0,52+(1-0,5)2 = 0,5%. 
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In Deutschland werden zahlreiche Infrastrukturprojekte durch 
eine Zusammenarbeit der öffentlichen Hand mit einem privaten 
Unternehmen umgesetzt. Dies geschieht im Rahmen einer Öf-
fentlich-Privaten-Partnerschaft kurz ÖPP bzw. PPP (Public Pri-
vate Partnership). Auch im Bereich der Verkehrsinfrastruktur er-
folgt die Umsetzung vieler Projekte als ÖPP. Privatunternehmen 
übernehmen den Ausbau, ggfs. Neubau, Erhalt und Betrieb eines 
vertraglich festgelegten Autobahnabschnittes, mit zumeist einer 
Vertragslaufzeit von 25-30 Jahren. Erfüllt das Unternehmen die 
zuvor definierten Leistungen, erhält es von der öffentlichen Hand 
ein Entgelt. Laut aktuellen Planungen des Bundes sollen ca. 1.280 
km des deutschen Autobahnnetzes durch ÖPP-Projekte erneu-
ert werden. Jedoch existiert eine kontroverse Diskussion dieser 
Projekte sowohl in der Theorie als auch in der Praxis. Zum einen 
sind, laut Bundesrechnungshof, solche Projekte teurer als eine 
konventionelle Umsetzung und zum anderen profitieren, gemäß 
Untersuchung der TU Braunschweig, hiervon besonders große 
Baukonzerne. Die mittelständischen, regionalen Bauunterneh-
mer haben kaum Möglichkeiten sich bei ÖPP zu beteiligen.

Ziel des Forschungsvorhabens war die Analyse einer Verkehrs-
infrastrukturgenossenschaft, welche eine Alternative zu den bis-
herigen ÖPP-Projekten darstellt. Die Grundidee dieser Genos-
senschaft ist es, sowohl den Baumittelstand zu berücksichtigen, 
als auch eine regionale Wertschöpfung herbei zu führen.
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